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T. 

Abhandlungen. 
— — — — 

1. 

Die Wichtigkeit des Standpunktes der Idee für die 
chriſtliche Apologetik h. 

Die Aufgabe eines chriſtlichen Apologeten iſt in un— 

ſerer vielbewegten Zeit ſchwieriger als je geworden. Denn 

Manche, ja Viele haben in unſeren Tagen eine enſchiedene 

Antipathie gegen das Chriſtenthum gefaßt, und wer ſollte 

es meinen! die Quelle dieſer Antipathie iſt das mit Recht 

als eines der höchften Güter der Menſchheit hochgeprieſene 

Wiſſen, aber freilich ein Wiffen, das am alleinigen Be: 

griffe feine Vorausfegung und feine Vollendung hat. 

Und wahrlich! wäre der Standpunft des Begriffes 

der alleinige in der Spekulation, dann wäre allerdings 
das Chriſtenthum mit all feiner dogmatifchen Gegenfäg- 

lichkeit Cich nenne hier nur Gott und Welt, Natur und 

1) Diefe Abhandlung des Verfaſſers ift eine weitere Ausführung 

feiner im Sommerfemefter 1848 gehaltenen Antrittsrede als Profeſſor 

der Theologie an der Hiefigen Univerfität. 
i* 
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Geift) eine bereits überwundene Sfufe im religiöfen Ents 

widlungsgange der Menfchheit und es gäbe in der That 

feine chriftliche Apologetif mehr. Indeß den Thatfachen 

des Selbftbewußtfeins zufolge gibt e8 auch noch einen an- 

dern Standpunft, als den der Allgemeinheit — des Begriffes. 

Und diefer Standpunft ift der der Idee. Auf diefem ift 

aber noch immerhin eine woiffenfchaftliche Rechtfertigung 

des Chriſtenthums möglih. Deßhalb dürfte es erfprießlich 

fein, die Wichtigkeit des Standpunftes der Idee für Die 

chriftliche Apologetif zu zeigen. Denn nicht ohne alles 

Intereſſe ift diefe Unterfuchung, da die Berechtigung des 

Chriſtenthums zur Eriftenz ohnezweifel auch zu den heu- 

tigen Lebensfragen gehört, indem ja eine Stimme der 

modernen Wiffenfchafft fich alfo verlauten. ließ ): „den 

Standpunft des Theismus hatte die Hegel’fche Dialektik 

radical widerlegt, eine fo unbdialektifche Borftellung wie 

die des Theismus Fonnte den Sturm des Gedanfens nicht 

aushalten, fie mußte ſich dem unerbittlichen Schidfale fügen, 

und die Frage Fonnte nur noch die fein, ob man ven 

außerweltlichen Gott“ (verfteht fich den jenfeitigen des Ehri- 

ftenthums) „in der Logif oder in der Anthropologie begra- 

ben follte.“ Wir wollen fehen, ob's wirklich fo ift. 

1. 

Ich fage demnah: Wichtig ift der Standpunft der 
Idee für die chriftliche Apologetif! Denn er allein ift es, 

der den Rativnalismus mit dem Supranaturalismus zu 

verföhnen vermag. Und wie fo? — 

1) Arnold Auge in feinem philofophifchen Tafchenbudh. „Die Afas 
demie.” ©. 149, 
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Man kann heutzutage, wie bekannt, einen doppelten 

Rationalismus unterſcheiden, erſtlich den vulgaͤren oder den 

deiſtiſchen und fodann den ſpekulativen oder den der pan— 
tbeiftifchen IJmmanenz. Bon legterem will ich zuerft fpre- 

chen, da er den Intereſſen unferer Zeit näher fteht. Hier 

entfteht ohnezweifel die Frage: Wie fümmt es wohl, daß 

er zur pofitiven chriftlichen Offenbarung feine Uebergangs— 

brüde finden fann? Die Antwort hierauf ift: Aus kei— 

nem andern Grunde, als weil nach feinem Standpunfte, 

welcher der des Begriffes iſt, Gott nicht mehr als eine 
vor⸗, über: und außerweltliche PBerfönlichfeit gedacht wer: 

ven fann, wie es das Chriftenthum lehrt, daher fodann 

auch feine äußere, übernatürliche Offenbarung mehr denk— 

bar und möglich, und ebenfowenig auch nothwendig ift, 

da die Sünde bier bloß als Unvollfommenheit oder Ein: 

feitigfeit erfcheint, die mit der Zeit fich felber aufhebt, weß— 

halb auch feine Erlöfung vder Befreiung von der ethifchen 

Sündenfchuld als nöthig erachtet werden fann. 

Und in der That! — Wird der fpefulative Ratio: 

nalismus auf feinem Standpunfte beurtheilt, fo hat er 

Recht. Er hat aber darum Recht, weil er feine Weltan: 

ſchauung nad) dem Typus des Naturlebens conftruirt, und 

legterer Typus fonder Zweifel auf die bloße Immanenz 

führt. Denn das Naturprincip. differenzirte fich urfprüng- 

lich nach der Einwirfung des fchöpferifchen abfoluten Prin— 

cips in eine objektive und fubjeftive Lebensiphäre: im die 

objektive im Mineral- und Pflanzenreiche, und in die fub- 

jeftive in den finnbegabten Thierindividuen. In Folge 

diefer Befonderung in die drei Reiche ift e8 allerdings als 

numerifche Realeinheit untergegangen und fo ein Real- 

und Sormal-Allgemeines geworden, Es ift alfo keineswegs 
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als allgemeines, numerifchseiniges Sein über feinen beiden 

Lebensfphären tranfcendent, fondern denſelben in realer 

Zertheilung immanent (inwohnend), da ja die Gattung nie 
über, fondern nur in und mit den Individuen if. Daher 

weiß das Naturprincip fich auch nicht als folches, fondern 

nur feine finnbegabten Individuen wiffen um fi, als Ers 

feheinendes, aber doch nimmer ald Sein und Grund. Es 

fann fonach dad Naturprinceip aus feinem Subjeftobjefti- 

virungs- oder Bemwußtfeinsprozefie fich nicht als reale Ein- 

heit zurüdnehmen und als folche fih erfaffen, da e8 eben 

ob feiner Befonderung in eine unendliche Vielheit von 

Dingen und Individuen weder über, noch in denfelben als 

Monade mehr eriftirt, daher auch feine beiden Lebens: 

fphären nicht auf ſich, als ihren einigen gemeinfamen 
Realgrund zu beziehen vermag. Es ift fomit das Natur: 

princip als ſolches ohnezweifel ein Unperfönliched und nur 

feine finnbegabten Individuen haben Bewußtſein 

Wird nun nach diefem Typus des Naturlebens, d. 5. 

eben nach dem Standpunkt des Begriffes die Weltanfchauung 

conftruirt, fo wird allerdings die abfolute Subftanz auch 

in einen Prozeß der Befonderung eingehen und durch ihre 

Differenzirung in das Natur» und Geifterreich als Monade 

in der Weltwerdung untergehen, daher ein immanentes 

(inweltliches) Real Allgemeines werden und demzufolge 

auch nicht mehr ald eine vor-, übers und außerweltliche 

Berfönlichkeit eriftiren und ſich als fchöpferifches Welt 

princip erfaflen, fondern es wird und fann fi nur nod 

(wenn man confequent auf diefem Standpunfte fortfchreitet) 

das Menfchenindividuum ald Göttliches (Abfolutes) wiſſen. 

Und in, Wahrheit! jagt auch diefe Weltanfchauung '): 

1) 2. Feuerbach in ben Anecdota II. pag. 85. 
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„Das Ehriftenthum rede von einem Gottmenfchen, die neue 

Phitofophie aber habe der Wahrheit gemäß bad Prädikat 

zum Subjekte gemacht.“ Was heißt dieß anders, als: 

Sie hat ſtatt eines Gottmenſchen einen Menſchengott und 

nur der Menſch weiß ſich als Gott? — Darum fährt 

diefe moderne Weltanfhauung auch weiter alfo fort): 

Die Borftellung von Gott ift nicht anderes, als die Bor: 

ſtellung des Menfchen von feinem eigenen Wefen, das er 

jedoch hinausprojicirt und fo ale ein Anderes fchaut. — 

Dann: Deßhalb ift auch „nur im Menfchen allein das 

Heil. Er ift und fei unfer Gott, unfer Water, unfer 

Richter, unfer Erlöfer. Kein Heil außer dem Menjchen! 

Das ift die Religion des Denfens, das wird die Religion 

der Zufunft fein“ ?). 

Nach diefer Anficht (das geben wir gerne zu) iſt frei— 

lich feine aͤußere göttliche Offenbatung mehr möglich, wie 

das Chriſtenthum behauptet, da ja Gott nicht mehr über 

und außer der Welt ein Dafein hat, noch auch perfönlic) 

ift als foldyer, fondern nur das Menſchenindividuum fich 

als Göttliches weiß. Es fünnen ſonach auch, wenn ein: 

mal die Tranfcendenz (die Leber» und Außerweltlichkeit) 

Gottes negirt ift, die Begriffe von der eigentlichen Inſpi— 

ration und vom Wunder feine Geltung mehr haben, jo 

wenig als eine fecunbäre pofitive göttliche Offenbarung 

als nothwendig auf diefem Standpunfte mehr erfannt wer: 

den Kann, wenn die Sünde nicht ethifche Schuld 3), fon: 

1) 2. Feuerbach, „ Wefen des Chriftenthums “ 1841. 

2) Alfo Fr. Feuerbach, der neue moniftifche fpefulative Weltmeffiat. 

3) Daher bemerkt Hundeshagen mit Recht, daß die Apologetif auch 

des tiefern ethifchen Standpunftes bedarf, und daß fie nur von biefem 

aus den Schlüffel zum Weſen des Chriſtenthums als einer Heildoffen: 



8 Der Standpunkt der Idee 

bern nur Gegenfäglichfeit (Einfeitigkeit) ift, und fogar fein 

muß,_ da das Leben nur in Gegenfägen zur Offenbarung 

kömmt und das Böfe ebenfo nothwendig ift ald das Gute, 

gleihwie auch in einem Gemälde Licht und Schatten zus 

fammen fein müffen. 

Könnte diefer Standpunkt fich als den alleinigen in 

der Spekulation geltend machen, fo wäre das Ehriftenthum 

in feiner kirchlichen Auffaffung fonder Zweifel aufgelöst 

und es müßte in Zufunft (freilich der Gefchichte ganz zu- 

wider) nur im allegorifchen Sinne gedeutet werben, wie 
allenfalls die heidnifche, griechifche und römische Mythos 

logie von den Neuplatonifern einft gedeutet worden ift. 
Dadurch fäme nothwendig die Wiffenfchaft mit der Kirche 

und dem Leben in Zwiefpalt. — Indeß zu fol einem 

Refultate kömmt man nur dann, wein man die Empirie 

geringfchägt. Erforfcht man aber diefe fchärfer, fo findet 

man, daß durchaus nicht jeder Lebensprozeß unter dem 

Typus des Begriffes fteht. 

Denn es läßt fih ja nachweifen, daß im Menfchen 

zwei wefentlich verfchiedene Denkprozeſſe fich Fundgeben, 

da er keineswegs bloß ein Denken des Allgemeinen (des 

barung gewinne. — Defhalb fei es auch möthig, um dem wiſſenſchaft⸗ 

lichen Gang der Apologetif mit Frucht zu folgen, ein durch tiefen 

und lebendigen Trieb fittlicher Selbſtvervolllommnung gewedtes und ers 
regtes Herz mitzubringen. Denn hat man mit Ernft und Reblichkeit 
in diefer Richtung an fich gearbeitet, fo hat man etwas von ber Sünde 

(von ihrer Macht) Fennen gelernt. Damit fehlt es einem dann nicht 

an einer Summe von Erfahrungen, über die Wahrheit jener innern 

Thatfachen, an welchen das Chriſtenthum als Heilsoffenbarung mit feinen 

äußern Thatfachen zunächft anfnüpft. So werben die Thatfachen bes 

fubjeftiven Erlebens zum Berftändniß der objektiven, in der chriftlichen 

Dffenbarung uns entgegentretenden, einen natürlichen, ungezwungenen 

Vebergang bahnen. (Theol. Stud. und Kritifen, 2, Hft. 1848. ©, 438,) 
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Gemeinfamen) in den Erfcheinungen, fondern auch ein 

Grunddenken befigt. — Wie die Erfahrung befagt, jo Fömmt 

der Geift zum Selbftbewußtfein durch Einwirkung eines 

andern bereits jelbftbewußten Geiftes von Außen, indem 

er fich in Reception und Reaction bdifferenzirt, diefe Er: 

fcheinungsmomente fodann auf Sich bezieht, und hiedurch 

Eich ald Sein und Träger derfelben, d. h. als Subftanz 

erfaßt, fo wie andererfeitS durch die Beziehung Seiner auf 

fie Sich als Gaufalität, d. i. als Realgrund von ihnen 

erkennt. Der Geift geht fonach in feiner formalen Ents 

zweiung nicht unter, fondern nimmt fi aus dieſer ale 

reale Einheit unverfehrt wieder zurüd. Denn wie vers 

möchte er fonft jene Gliederung auf Sid, und Sich als 

Einheit auf jene Zweiheit zu beziehen? — Der Geift weiß 

ſich demnach ald Subjekt im Gegenſatze zu feiner Ents 

zweiung, die da feine Vergegenftändigung (Objektivität) 

bildet. Diefer Gedanfe des Geiftes nun vom Eein und 

Realgrund heißt Idee. Der Ichgedanke ift daher die erfte 
Idee im Menfchen. Er ift der Gedanfe des Geiſtes von 

Sich, als einem Sein und Realgrunde von feinen Erfcheis 

nungen. Wer immerhin bier unpartheiifh das Refultat 

der Empirie beachtet, wird befennen müſſen, daß die Idee 

ohnezweifel zu dem Begriffe in einem wejentlichen Gegen» 

fage ftehe, da ja ihr Inhalt fi auf das Sein, ber des 

Begriffes dagegen auf das Gemeinfame in den Erfchei- 

nungen bezieht. Die Idee ift demnach nicht das Refultat 

eines logiichen Prozeſſes, da fie nichts weniger als auf 

dem Wege der Abftraction (der Berallgemeinerung) gewon— 

nen wird. Wir erfehen aljo hieraus, daß der Geift ſich 

nicht als ein Cbegrifflich) Allgemeines von feinen innern 

Erfcheinungen denkt, fondern als Realeinheit (Monade) 



10 Der Standpunkt der Idee 

und Realgrund, weßhalb er auch eine Perfönlichkeit ift, 

und intelleftuelle Freiheit befist. Denn er kann fich über 

feine Erfcheinungen erheben, indem er bis zur Wurzel (zum 
Sein und Realgrunde) derfelben vorzudringen im Stande 
ift. — Dieß vermag aber das finnbegabte Naturindividuum 

nicht. Es bleibt, weil es Feine Monade, fondern nur ein 

fubftanzieller Bruchtheil des differenzirten Raturprincips 

ift, in der bloßen Berinnerung der äußern Erfcheinung 

fteden. Daher ift e8 nur der Träger des einfachen Bes 

griffes, d. b. des Schema (ded Gemeinbildes), und ſonach 

unperfönlich und unfrei. Eben deßhalb muß es auch vom 

Geifte wefentlich verfchieden fein, da diefer Träger ber 

Idee, perfönlich und frei ift. 

Allein weil der Geift fich ald Sein und Realgrund 

erfaßt und weiß, fo fann er als Träger der Idee auch 

fremden Erfcheinungen, die er nicht auf Sich als Urſache 

zu beziehen vermag, ebenfalls ein caufales Sein vindiziren. 

Er befigt daher fraft der Idee die Befähigung und bie 

Befugniß zur Tranfeendenz, d. 5. zum Hinausgreifen aus 

feiner realen Subjectivität in die Richtung nach Oben und 

nach Unten. Er fann ſonach auch ein fremdes Sein er- 

greifen, und ift deßhalb auch genöthigt, den Naturerfchei- 

nungen, da er diefelben nicht auf Sich als Urſache zu 

beziehen vermag, ein eigenes caufales Lebensprincip zu 

unterlegen. Er gelangt alfo auf dieſe Weife nicht bloß 

zu Einer Subftanz im Univerfum (wie ed Hegel wii), 

fondern zu einer Mehrheit. 

Auch findet er durchaus nicht, daß er und die Natur 

bloße Erfcheinungsformen eines allgemeinen Seins, d. I. 

eined immanenten allgemeinen Weltgrundes find. — Wohl 
wird man hier entgegnen: Aber wie fann dann der Geift 



und die chriftliche Apologetik. 11 

ſich als bedingte Einzelweſen erfaffen, wenn er fich nicht 

auf ein Allgemeines bezieht? Darauf ift jedoch die Er- 

wiederung: der Geift weiß fich ja nicht hiedurch als Einzel; 

wefen oder als befonderes (felbftftändiges) Eein, daß er 

fi) auf ein Allgemeines bezieht, fondern vielmehr dadurch, 

daß er fich aus feiner formalen Entzweiung in Reception 

und Reaction als Nealeinheit wieder unverfehrt zurüdzus 

nehmen vermag. Darum behaupten wir auch: Er fann 

ſich nicht8 weniger ald eine Befonderung eines allgemeinen 

abfoluten Grundweſens der Welt denfen, und dies auch 

noch aus dem Grunde: weil er fich zugleich als frei er; 

fennt, d. h. als Gaufalität von feinen eigenen Handlungen, 

und demnach als Sein für fich findet. 

Könnte aber der Menfchengeift fich als identifch mit 

dem Abfoluten erfafien, alfo das Chrenprädifat eines 

Gottes fi wirklich beilegen, dann fage ich: fönnte er 

nicht urfprünglich fich als ein unbeftimmt Gewefenes wiffen. 

Auch würde er nicht der Einwirfung von Außen, d. 5. 

der Erziehung erft bedurft haben, um zu feinem Gelbft- 

bewußtjein zu gelangen. Denn das Wbfolute ald Sein 

fchlechthin kann ja bloß auf fich angemwiefen fein, um zu 

feinem Selbftbewußtfein zu fommen. Es ift und muß 

demnach von Ewigfeit her felbftbewußt fein, da es ja auf 

Niemanden zu feiner Differenzirung zu warten braucht. 

Wäre daher dem menfchlichen Geifte das Abfolute immanent, 

oder der Menich wirklich Gott, fo wäre das Abfolute das 

Treibende, und er müßte auch ohne Erziehung zum Selbfts 

bewußtfein vordringen. Allein dagegen fpricht ganz Die 

Erfahrung "). 

1) Daraus erhellt die Falfchheit der Behauptung von A. Ruge in 
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Mas aber die Selbfterfaffung des Geiſtes als ein 

bedingtes ein anbelangt, fo weiß er ſich nicht deshalb 

als bedingt, weil er vorgeblich eine Befonderung eines 

allgemeinen abfoluten Grundwefens fein fol, fondern viel 

mehr darum, weil er fich als befchränft in der Erfcheinung 

(in feiner Kraftäußerung) erkennt, da er nicht ausfchließlich 

durch fich in die Lebensoffenbarung (in's Selbftbewußtfein) 

fich zu überfegen vermag, daher fich auch um fo weniger 

in’8 Sein gefegt hat. 

Iſt aber dieß richtig, fo ift er genöthigt, ein abfolut 

fchöpferifches Realprincip von feinem eigenen Dafein vor: 

auszufegen, da er fich zwar ald Sein, aber zugleich auch 
als Sein nicht durch fi, d. h. mit einer Negativität be— 

haftet findet. — Und daffelbe muß er fodann auch thun 

in Betreff der Natur, da auch diefe bedingt ift, weil fie 

fi) gleichfalls als befchränft in ihrer Lebensoffenbarung 

kundgibt, indem fie in der bloßen Verinnerung der äußern 
Erſcheinung fteden bleibt, und fich fomit nicht einmal, wie 

er, ald Sein zu erfaffen vermag. Sie ift demnach ebenfo 

wenig ihr Eelbftgrund, als er es von fidh ift. 

Hieraus ergibt ſich aber folgender Schluß: Iſt der 

Geift perfönlich und frei, die Natur dagegen unperfönlich 

und unfrei, fo find fie nothwendig von einander qualitativ 

verfchieden, da ja zwei conträrscontradictorifche Gegenfäge 

nicht aus Einem Princip hervorgehen fünnen durch Ema— 

nation. Es kann daher ihr Schöpferprineip nicht ein all: 
gemeined immanented Grundwefen fein, fondern es muß 

feiner „Akademie“ Seite 149 und 150: „Doc blieb die Hegel’fche 
Dialeftit nicht ohne den Schein eines theologifchen Hintergrundes. Gie 

vermochte es nicht, die Natur und den Menfchen als vorausfeßungslos, 

alfo als abfolute, ſelbſtſtaͤndige Mächte zu begreifen.“ 
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vielmehr von beiden als qualitativ verfchieden, und deßhalb 

auch als über- und außerweltlich, fowie andererſeits als per- 

fönlich beftimmt werden, da es vor der Weltfchöpfung die 

Weltidee doch gedacht haben muß, indem fonft die Welt 

nicht ein xoowos, fondern ein Chaos geworben wäre. 

Alſo ift Gott keineswegs ein Unperſoͤnliches oder bloße 

allgemeine Subſtanz (die Gattung). 
Und ift Gott transcendent (über: und außerweltlich), 

fo geht auch fein Wefen nicht ald Monade in der Welt- 

werbung unter. Es ift daher der über» und außerwelt- 

liche, und fomit an und für fich feiende abfolut-perfönliche 

Gott des Chriftenthums noch gar nicht in der Anthropo> 

logie zu begraben, wie es der fpeculative Rationalismus 

des Ruge in die Welt hinauspofaunt, um fie zu fold 

einem Leichenbegängniß einzuladen. 

Und ebenfo unrichtig ift ed, daß Natur und Geift 

aus Gott nur logifch begriffen werden müffen, und zwar 
als Befonderungen deſſelben. Denn Gott ift ja nicht in 

dem Sinne ihr allgemeines fehöpferifches Princip, als ob 

er ihr immanentes allgemeines Grundwefen wäre, fondern 

nur deßhalb: weil er beide abfolut gefegt, d. h. durch 

feinen allmächtigen Willen erfchaffen hat. 

Iſt aber die perfönliche Transcendenz (bie felbftbervußte 

Ueber- und Außerweltlichfeit) Gottes gegründet, wer follte 

fodann noch behaupten wollen, daß eine äußere übernatürs 

liche Offenbarung, fowie die Infpiration und das Wunder 

nicht denfbar und möglich find ? 

Es fann daher ganz gewiß eine fecundäre göttliche 

Dffenbarung eintreten, wenn es die moralifche Weltorbnung 

erfordert. Dieß würde aber dann der Fall fein, wenn 

die Freiheitsprobe der Urmenfchen verunglüdt wäre, und 
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fo eine Zerrüttung in die menfchliche Natur, fowie in bie 

Außenwelt gebracht hätte. Denn in fol einem Falle 

fann es der Liebe Gottes nicht widerfprechen, wenn fie in 

Erbarmung dem gefallenen Menfchen Hülfe bringt, damit 

er feine Beftimmung wieder zu erreichen vermöge, befon- 

derd wenn zufolge des Naturcharafters fich für- ihn Die 

Möglichkeit der Vererbung eines fittlichen Verdienſtes er- 

gibt, welches durch einen zweiten Adam in einer neuen 

Freiheitsprobe gefegt, die Schuld des erften wieder zu til- 
gen im Stande ift. 

Es erhellet demnach aus unferer Betrachtung zur 

Genüge, wie wichtig der Standpunft der Idee für bie 

chriftliche Apologetif ift; denn nur auf diefem haben wir 

die perfönlihe Tranfcendenz Gottes gefunden, 

und fo das Fundament des Chriſtenthums: die Möglich- 

feit einer übernatürlichen Offenbarung — der moder- 

nen pantheiftifchen Wiſſenſchaft gegenüber zu rechtfertigen 

vermocht. Es wäre daher zu wünfchen, daß man in un⸗ 

ferer Zeit den Standpunft der Idee eben fo cultiviren 

möchte, ald man es bisher mit der Entwidlung ded Stand» 

punftes des Begriffes gethban. Und warum follten wir’s 

nicht? — dazu fordert uns ja Hegel felbft auf. Denn 

was ift dad Moment der Tranfcendenz in feiner Specu- 

lation anders, als ein Hinweis auf den hoͤhern Stand- 

punft der Idee? Gewiß fönnte dies nur erfprießlich fein 

für die Wiffenfchaft und für's Leben; denn dann käme 

und der Glaube nicht abhanden; dann wäre — nach meiner 

Meinung — in unferer Zeit wieder eine Verföhnung zwis 

ſchen Religion und Philofophie möglich. 
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1. 

Daß der fpeculative Nationalismus feine Uebergange⸗ 

brüde zur pofitiven fecundären göttlichen Offenbarung auf 

feinem Standpunfte finden könne, befremdet uns wohl nicht 

fo fehr, aber weit mehr, daß aud der vulgäre Rationa- 

lismus fie nicht zu finden wife. 

Und auch der Grund hievon liegt in der Gering— 

fhägung der Analyfe der Empirie — der Thatfacyen des 

Selbftbewußtfeins — alfo gleichfalls in der Nichtbeachtung 
des Standpunftes der Spee. 

Denn fo überfieht derfelbe (oder würdigt wenigftens 

nicht genügend) das Moment der Bedingtheit des Mens 

fchengeiftes, und dieß ift die Urfache, daß er durchaus nicht 

zu einer äußern primitiven göttlichen Dffenbarung kömmt. 

Allein daß auch urfprünglich fchon eine äußere, po— 

fitive göttliche Offenbarung nöthig war zur Erziehung des 

Urmenfchen , erhellet daraus: Hat der Menfchengeift fich 

nicht in’8 Sein gefegt, fo vermag er fich auch nicht durch 

Sich ausſchließlich in's Dafein (in's Selbftbewußtjein) zu 

überfegen. Denn dieß bezeugt dem vulgären Rationalis- 

mus auch noch heutzutage die Thatfache, daß der unent- 

widelte Menfchengeift nur durch einen andern bereits felbfts 

bewußten, nur dur Erziehung zum Selbftbewußtfein ges 

wedt werden fann. 

Auch der Urmenſch mußte alfo durch fremde Einwirs 

fung zum geiftigen Leben gewedt, zu freier Perfönlichkeit 

erzogen werden. Aber diefe Erziehung — durch wen ans 

ders fonnte fie gefchehen, als durch Gott, den Schöpfer 

des Menfchen? — Oder follte etwa die Natur über fi) 

felbft hinaus» und auf den Menfchengeift eingewirft oder 
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gar in dieſem fich felbft tranfcendirt haben und fo zum 

Gelbfibewußtfein, zur Idee fortgegangen fein?! Ein fol- 

cher Fortgang wäre in ber That ihr Untergang. Denn 

fo wahr es ift: daß die Subjectivität eines Princips nur 

deſſen Objectivität entfprechen Fönne, eben fo gewiß tft es: 

daß die Natur, weil objectiv in realer Vielheit dafeiend, 

in feinem ihrer Subjecte fi als reale Einheit ergreifen, 

alfo noch weniger über fich felbft hinausgreifen, fondern 

nur fich in fich felbft, d. h. in ihrer realen Bielheit for: 

mal zufammengreifen oder begreifen könne. Die Natur 

tranfceendirt in einem ihrer Subjecte den Begriff, hieße 

ebenfoviel als fie negirt fich felbft in ihrer Erfcheinungs- 

weife und deßhalb auch ald Sein, als Princip. Aber kann 

denn ein Prineip fich als foldyes negiren?! — Und wenn 

fonach das Naturprincip in feinem feiner Eubjecte (finn- 

begabten Individuen) den Gedanken vom Sein zu erzeugen 

vermag, wie follte es dann wohl den Menfchengeift zum 

Wiffen um fein Sein zu weden im Stande fein? — 

Darum fann die erziehende Einwirkung auf den Urmenfchen 

nur von Gott ausgegangen fein, und das erfte Moment 

in ihr, der Anfang der primitiven Offenbarung Gottes an 

den Menfchen nad der Schöpfung war die Ermwedung 

feines Geiftes zum Selbftbewußtfein, d. h. zur bemwußten 

Setzung Seiner felbft als eines bedingten und damit auch 

zur Borausfegung eined ihn bedingenden und fchließlich 

unbedingten, fchöpferifchen Seins, d. h. zum Gottesbe⸗ 

wußtfein. 

Würde der vulgäre Nationalismus biefen Vorgang, 
wie ihn die Gefchichte in ihrer Alteften Urfunde, die Ge 

nefis, beftätigt, fcharf in's Auge faflen, fo würde er ohne; 

zweifel auf eine primitive, pofitive göttliche Offenbarung 
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fommen, und ihre Möglichkeit, jo wie ihre Nothwendigkeit 

erfennen. a 

Ya noch mehr: auch zur Erfenntniß einer fecundären 

pofitiven göttlichen Offenbarung zu gelangen, wäre dem 

vulgären Rationalismus unfchwer, wenn er nicht im In— 

halte des Selbftbewußtjeins auch noch eine andere That: 

fahhe: die Disharmonie zwifchen Geift- und Naturleben 

Den fogenannten Widerftreit zwifchen Vernunft und Sinn» 

lichkeit) überfehen würde. Denn es wird ihm nicht yelin- 

gen, diefe Disharmonie ald normalen Zuftand zu ermweifen, 

etwa aus dem Borfprunge der Sinnlichkeit, d. h. aus der 

früheren Entwidlung der Naturfeite im Menfchen vor der 

der Geiftesjeite abzuleiten, wenn er erwäget, daß der Geift, 

fobald er zu feiner Reife gefommen, ald das höhere Prin— 

eip, doch immerhin und allzeit das niedere (die Natur) 

zu beherrichen, und fo Einklang zwifchen beiden herzuftellen 

im Stande fein müßte. — Auch wird es ihm ſchwer wer- 

den zu erweifen, daß diefer Zuftand der Disharmonie ur: 

fprüngliche Setzung des Menfchen von Gott felbft fei, da 

ja dieſer als allmädtig, hoͤchſt weife, höchft gütig und 

heilig gewiß feine Gefchöpfe gut erfchaffen haben wird. 

Wenn aber dieß feine Richtigfeit hat, was bleibt ihm als— 

dann anders übrig, als eben diefe Verderbtheit aus irgend 
einem tragifchen Gefchide der Urmenfchen und Etamm- 

ältern aller Menfchen abzuleiten? Somit wird er zuletzt 

doch hingetrieben werden zur biblifchen Thatfache vom 

Eündenfalle, da eben der Standpunft der Idee ausfagt: 

daß der creatürlihe Menfchengeift fi) nicht anders volls 

enden fonnte, als in einer Freiheitsprobe, und daß Gott 

felbft es ihm nicht wehren Fonnte, fich freithätig für oder 

gegen ihn zu entfcheiden. Aus diefer Thatfache leitet dann 
Theol. Duartalfegrift. 1849. I. Heft. 2 



18 Der Standpunkt der Idee 

der Denfgeift den Uebergang des Verderbens vom Ur: 

menfchen auf alle feine Nachfommen im confequenten Fort⸗ 

fchritt ab, eben weil er jenen fraft der Idee ald Stamm- 

vater (Repräfentanten) des Geſchlechtes anerfennen muß. 

Und wie der Baum, fo die Früchte: ein fehlechter Baum 

fann feine guten Früchte bringen. 

Würde nun der vulgäre Nationalismus über dem 

Geifte des Urmenfchen auf feinen Naturcharakter nicht ver: 

gefien, fo ftünde er bereitd am Wege zur Anerfennung 

einer fecundären göttlichen Offenbarung — ber Erlöfung, 

die eben fo thatfächlich als die primäre, bie Schöpfung, 

weil dazu beftimmt ift, das gefallene Menfchengefchlecht 

durch einen neuen Stammvater allmälig zur urfprünglichen 

Integrität zurüdzuführen, und er würde nicht länger bie 

Nothwendigkeit derfelben beftreiten. 

Aber der vulgäre Rationalismus überfteht auch noch 

eine weitere Antinomie: das Leben im Tode, d. h. das 

Leben des unfterblichen Menfchengeiftes in einem allmälig 

hinfterbenden Leibe, da doch die Synthefe beider ihrer Idee 

nach, d. h. als Gedanfe Gottes ebenfo unvergänglid wie 

diefer und ihr Zerfallen jedenfalls ein Widerſpruch ift, 

indem der Menfch eben nur dadurch als folder ift, weil 

er die Syntheſe. Woher nun dieſe widerſprechende Ers 

fcheinung im Wefen des Menjchen ? Aus welchem Grunde 

febet fein dem Tode verfallenes Geſchlecht? 

Die Zdee feines Beftehens weist auf den Grund feines 

Fortbeſtehens hin und diefer ift das ſchon erwähnte Factum 

der Erlöfung — die Schöpfung eines neuen und geiftigen 

Stammvaterd für das Gefchlecht des alten und irdifchen, 

und darum auch in diefem Gefchledhte, d. h. der erfte 

Adam entwidelte fich gefchlechtlich nur wegen eines zweiten 
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Adams, der in einer abermaligen Freiheitsprobe dem Un⸗ 

gehorfam jenes feinen Gehorfam, und der Erbfchuld des 

Geſchlechtes ein Erbverdienft entgegenfegte. Es löst fich 

demnah das Räthſel jener Antinomie nur dadurch, daß 

die Menfchheit auf dem Grunde und Boden zweier Stamm: 

väter ihre Gefchichte lebet. | 

So dringet alfo die Vernunft mit der Leuchte der 

Idee felber bis zur Wirflichfeit einer fecundären DOffenba; 

rung, d. 5. zum Factum, daß eine Erlöfung eingetreten 

fein müfle, weil ja Gott fonft die Menfchheit nach der 

Urfünde fi nicht hätte entwideln laffen können. 

Würde daher der vulgäre Rationalismus jene Anti- 
nomie beachten, fo würde er begreifen lernen, warum nad 

dem Sündenfalle im Paradiefe nach dem Berichte der Ge— 
nefiß fogleich die Prophezeiung an die Stammältern er- 

ging, daß Einer aus den Nachfommen des Weibes der 
Schlange den Kopf zertreten, d. h. die Macht des Ber: 

führers und feine fehädliche Einflugnahme vernichten wird; 

er würde weiter begreifen lernen, warum diefe Prophezie 

am Anfange der Weltgefchichte fteht und vor der Fort- 

pflanzung des Menſchengeſchlechtes noch ausgefprochen wurde. 

Ja! er würde hiedurch auch auf eine andere Göttlidh- 

feit des Chriſtenthums noch geführt werden, die nicht bloß 

in der höchften VBernunftmäßigfeit feines Lehrinhaltes, fon: 

dern aud in dem Momente befteht, daß nur der fchöpfe: 

rifche Logos im Falle das Menfchengefchleht noch auf: 

recht zu erhalten vermochte. Dadurch kaͤme er auf die 

wahre Idee des Erlöfers, der da nicht bloß Idealmenſch, 

fittliches Urbild, fondern auch mit Gott in Einheit, und 

zwar in perfönlicher Zebenseinheit fein muß, da ja die 

fecundäre Offenbarung gleichfalls eine analoge fchöpferifche 
2 %* 
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That ift, wie die primitive, und die Erwedung der Tobten 
zur Zeit der vollfommenen Palingenefie, wo auch die Na- 

turverföhnung eintreten foll, nimmer als ein bloß menfch- 

licher Aft angefegt zu werben vermag. 

Es würde aber endlich der vulgäre Rationalismus 
auch noch dadurch zur Erfenntniß des wirklichen Eintrittes 

einer fecundären göttlichen Offenbarung kommen konnen, 

wenn er die höhere Bedeutung der Thatfache des Gewiſ— 

ſens zu erforfchen fich beftrebte und in demfelben das gött- 

liche und menſchliche Moment zu unterfcheiden wüßte. 

Dieß befteht aber darin: In der Stimme unferes 

Gewiſſens offenbart ſich eine Doppelftimme: die eine ift 

die Stimme unferes Geiftes, die andere die Stimme Got: 

tes. — Unſer Geift, fich denfend fo, wie er von Gott 

gedacht ift, warnt vor und verurtheilt uns nach der Sünde, 
— Aber auch Gott thut beides, was wir ſchon daraus 
abnehmen können, weil die Stimme Gottes ſich oft da 

noch geltend macht, wo die Selbftanflage und die Selbft- 
verurtheilung des Menfchengeiftes fchon lange verftummt ift. 

In der Thatjache des Gewiffens liegt aber nicht bloß 
eine Affirmation des Gittengefeges von Seite Gottes, weil 
objective Negation gegen die fubjective des Sünders, um 
feine Heiligfeit und Abfolutheit zu bethätigen, fondern zus 
gleich auch eine von ihm ausgehende Sollicitation der in» 
telligenten Greatur zur NRüdfehr und Buße, und fomit 
auch eine Kundgebung feiner Barmberzigfeit, mithin ein 
evidented Zeugniß von feinem Willen, den Menfchen zu 
erlöfen von dem Uebel der Sünde. 

Dephalb Fönnen wir ohne Anftand behaupten, daß 
in dem Umftande, weil die Menfchheit auch nad) ver 
Sünde noch ſich fortentwidelte (ungeachtet die Stammältern 
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ihr Dafein zufolge der Prätenfion der Abfolutheit in der 

Freiheitöprobe eigentlich verwirft hatten), und zwar mit 

einem Gewiſſen in jedem Menfchen beftanden hat, daß darin 

in der vorchriftlichen Zeit nicht bloß die Hoffnung, fondern 
auch ſchon die theilweife Erfüllung der zufünftigen Er- 

löfung von der Schuld und Strafe der Urſünde nieder- 

gelegt war. Denn nach der freiwilligen Trennung des 

Geiſtes von Gott könnten wir ja nimmer folch einen Rap: 

port annehmen, außer unter der Bedingung, daß Gott den 

Menfchen retten will durch die Affirmation ded Sittenge— 

ſetzes, wenn diefer felbes zu negiren im Begriffe ift. 

Würde nun der vulgäre Rationalismus diefe That: 
fache erwägen, fo würde er bialeftifch genöthigt fein, in 

der äußeren Gefchichte nachzuforfchen, ob nicht eine folche 

Erlöfungsthat in Wahrheit von Gott eingetreten ift. Da: 

durch würde er aber gerade zu den pofitiven Dogmen und 

Facten des Supranaturalismus hingetrieben werden. Und 

fo würde auch er nur in diefem die Räthfel des Lebens 

volltommen gelöfet finden, und ficy fo wieder mit ihm be— 

freunden. 

Wir haben demnach deutlich erfehen, wie nur der 

Standpunft der Idee fowohl den pantheiftifchen (ſpecula— 
tiven) als deiftifchen Coulgären) Rationalismus mit dem 

Eupranaturalismus (d. h. mit der fecundären göttlichen 

Dffenbarung) wieder zu verföhnen vermag, mithin ift auch 

bie Wichtigkeit diefes Standpunftes für die wiffenfchaft: 

liche Conftruction der chriftlicden Apologetif erwiefen. 

- Daraus geht aber zugleich hervor, daß es ein dop— 

pelted Zeugniß für die Wahrheit und Göttlichkeit des 

Ehriftenthbums gibt: das Zeugniß der Gefchichte und das 
der Idee (des Selbftbewußtfeind). 
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Beide find beachtenswerth. Denn der Zielpunft ber 
chriſtlichen Apologetif fann Fein anderer fein als der ratios 
nelle Eupranaturalismus, und dieß vielleicht nie nothwen⸗ 
diger, ald in unferer Zeit des Philofophismus. 

Dr. Zufrigt. 



2. 

Weber die Verpflichtung zur öfterlichen Sommunion, 

namentlich in der eigenen Pfarrkirche. 

Die Verpflichtung zur öfterlichen Gommunion liegt 

im Grunde ſchon in ihrem Wortbegriffe enthalten, nämlich 

in dem Begriffe der Gemeinfchaft = Communio, welche 

feine andere ift, als die Kirchengemeinfchaft, jene Gemein 

fchaft, die wir im neunten Artifel des apoftolifchen Sym⸗ 

bolums befennen, und welche ſich in Verbindung mit dem 

Begriff der Kirche, der unter denfelben Artikel fällt, eben 

als Kirchengemeinfchaft erweist. — „Die Gemeinfchaft 

der Heiligen“ ift die Kirchengemeinfchaft ; denn die Heilis 

gen als Gemeinſchaft ſind die Kirche, ſei nun dieſe in 

ihrer Univerſalitaͤt als ſtreitende (leidende) und triumphi⸗ 

rende verſtanden, oder nur in Einer dieſer Formen gefaßt. 

Im erſteren Falle haben wir die Gemeinſchaft aller Hei— 

ligen in jeder Form ihres Seins untereinander; im letz— 

teren die Gemeinſchaft der unter einer beſtimmten Form 

vereinigten Heiligen. Hier reden wir alſo zunaͤchſt von 

der Gemeinfchaft der in der fichtbaren Kirche auf Erden 

fireitenden Heiligen, d. i. ber im Kampfe um das Heil 

durch die Heiligkeit begriffenen Gläubigen. 
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Diefe Gemeinfhaft, die fi) zwar nad jeder Seite 
bin, wie und weil die Kirche, offenbart — objectiv als 
Gemeinfchaft der kirchlichen Wahrheit und Gnade, d. i. 
der Lehre, der heiligen Eaframente, der heiligen Zucht und 
Ordnung, fubjectiv als Gemeinfhaft des Glaubens und 
der Liebe und des Gehorfams in gläubiger Liebe, — findet 
jedoch ihren centralen und fo vollfommenften Ausdrud im 
heiligften Saframente des Altars, welches eben daher als 
Gommunion, d. i. als das Eaframent der Gemeinſchaft 
xor' 50x bezeichnet wird. Denn wie die Sakramenie 
ben Mittelpunkt des gefammten kirchlichen Lebens und 
Wirfens bilden, indem das Wort ber Wahrheit, d. i. der 
Lehre fich zu ihnen nur als Vorbereitung, die heilige Zucht 
aber in den Kirchengeboten als Komplement verhält; fo 
haben fie felbft ihren Mittelpunkt im allerheiligften Altars- 
faframente, welches daher auch der Mittelpunkt der Lehre 
jelbft und desgleichen der Kirchenzucht, nämlich der Kirchens 

gebote, ift. Diefes deßhalb, weil in ihm der abfolute Mits 
telpunft in Gott und der Offenbarung Gottes, im Himmel 
und auf Erden, in Zeit und Ewigkeit, — ber Sohn Gottes 
als Gottmenſch gegenwärtig ift, welcher daher auch der 
Mittelpunkt der ganzen Kirche und der Grund aller Ge: 
meinfchaft der Heiligen in jeder Form der Kirchengemein- 
ſchaft, darum der centrale Grund und bie Quelle aller 
heiligen Sakramente, aller Gnade und Wahrheit und aller 
Zucht und Ordnung, alles Glaubens und Liebens, Wir: 
kens und Lebens in der Kirche und mit der Kirche felbft 
Eins, nämlich das Haupt der Kirche, ift, die aus eben 
diefem Grunde fein Leib ift. 

Demgemäß erfcheint die Kirchengemeinfchaft wefentlich 
ald Gemeinfchaft des Leibes Chriſti. Dies ift ja aber 
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eben die Gemeinfchaft des allerheiligften Altarsfaframente, 

in welchem fein Leib gegenwärtig ift, die Communion, 

Daher beftimmt der Apoftel Paulus die Gemeinfhaft des 

Saframents ald Kirchengemeinfchaft.e „Der Kelch der 

Segnung, den wir fegnen, ift er nicht die Ges 

meinfchaft des Blutes Ehrifti? Und das Brod, 

das wir brechen, ift es nicht die Gemeinfchaft 

des Leibes des Herrn“? 1) — Dies if die ſakramen⸗ 

tale Gemeinfchaft. Und nun fährt er fort: „Denn Ein 

Brod, Ein Leib find wir Viele, wir Alle, die 

wir an Einem Brode Theil nehmen.“ Dies ift 

die Kirchengemeinfchaft. „Ein Brod, Ein Leib“ — 

weil der Leib unter der Geftalt des Brodes gegenwärtig 

ift. „Ein Leib“ — d. i. der Leib der Kirche, d. i. der 

Leib des Herrn. Die Gemeinfchaft diefes Leibes, d. i. 

die Mitgliedfchaft der Kirche ift vermittelt durch die Ges 

meinfchaft des Leibes des Herrn im Saframent. Diefe 

ift alfo identifch mit der Kirchengemeinfchaft, und damit 

ift die Frage über die Verpflichtung zur 5. Communion 

im allgemeinften Sinne bereits beantwortet. — Die heil. 

Gommunion ift der Ausdrud für die Communion mit der 

Kirche, oder für die Kirchengemeinfchaft überhaupt; und 

die Kirche gebietet jedem ihrer Mitglieder die Kommunion, 

weil fie ihm als ſolchem die Kirchengemeinfchaft gebietet. 

Vielmehr diefe ift ihm als folchem von fich felber geboten, 

weil es ohne diefelbe ein Mitglied der Kirche gar nicht 

ift, noch fein und bleiben fann. Daher ift auch die Coms 

munion ihm durch fich felbft geboten. Sie ift nicht bloß 

die wefentliche innere Vermittlung der Kirchengemeinfcaft, 

1) 1. Gor. 10, 16 f. 
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fondern auch der öffentliche äußere Ausdrud derfelben. Sie 

iſt in diefer zweifachen Hinficht überhaupt geboten. 

Hieran fchließt fidy die zweite beftimmtere Frage: 

warum ift die Communion gerade in der öfterlichen Zeit 

geboten? — Zuvörberft ift zu bemerfen, daß aus der erfts 

erwähnten Hinficht, in welcher nämlich die Communion 

die Vermittlung der Kirchengemeinfchaft ift, das Gebot 

derfelben auf Feine beftimmte Zeit gehen kann, da die Vers 

mittlung der Kirchengemeinfchaft lediglich im Weſen des 

Saframents felbft gelegen ift, welches in jeder Zeit das— 

felbe ift; wobei wir jedoch davon abfehen, daß allerdings 

für beffere Dispofition des Subjefts in einer Zeit beftimmte 

Motive liegen können, welche daher auch die beftimmte 

Vorfchrift des Empfangs in jener Zeit motiviren mögen. 

Hingegen kann die Kirche hauptfächlich in der anderen 

Hinficht, nach welcher die Kommunion zugleich der öffent. 

liche feierliche Ausdrud der Kirchengemeinfchaft ift, für 

ihre Borfchrift einen beftimmten Grund in einer beftimms 

ten Zeit finden; ungeachtet andererfeitö auch hier anerfannt 

werden muß, daß die Communion in jeder Zeit, weil 

ihrem Wefen nach, ein Zeichen der Kirchengemeinfchaft ift. 

Die Frage ift alfo beftimmter diefe: Warum fordert die 

Kirche den feierlichen Ausdruck der Kirchengemeinfchaft 

mittelft der Kommunion gerade in der öfterlichen Zeit? — 

Die Antwort ift: Die Urfache fann nur in dem feierlichen 

Eharafter der Zeit felbft, nämlich in der Beziehung des 

Saframentd zur Ofterzeit liegen. Diefe Beziehung aber 

hat daffelbe als Opfer. Es ift nicht bloß Saframent, 

fondern Opferfaframent und faframentales Opfer. In 

feiner rein faframentalen Form ift e8 ein Mahl; in der 

Berbindung der facrificiellen Form mit der fatrumentalen 
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alfo ein Opfermahl. Denn die Speiſe ift eine geopferte, 

alfo Opferfpeife. Im diefer erften rein objectiven Beziehung 

als Opfer hat e8 aber feine weitere Beziehung zum blu— 

tigen Opfer; denn das unblutige Opfer des Altard zum 

Behuf der Communion im fahramentalen Genuß ift nur 

die andere und zu eben diefem fubjectiven Zwed ſtets forts 

dauernde Darftellung des blutigen Opfers am Kreuze. 

Dies ift feine Beziehung zur öfterlichen Zeit, welche durch 

eben diefes Opfer ald feinen Mittelpunft beftimmt, und, 

weil diefer zugleich der Mittelpunft' des Kirchenjahres ift, 

auch felber der Mittelpunft aller Firchlichen Beftzeiten ge: 

worden iſt. Diefe Beziehung hat daher auch Ehriftus 

felber dem Saframente bei der Einfegung diefes Mahles 

gegeben, da er die Speife als Opferfpeife bezeichnete, näms 

lich feinen Leib als denjenigen, der für uns bingegeben 

werde — am Kreuze, und fein Blut als folches, welches 

für ung vergoffen werde — am Kreuze, alfo geopfert werde. 

Dadurd erhalten auch die Worte „thut dieſes zu mei— 

nem Andenfen“ den beftimmteren Sinn: zum Andenfen 
insbefondere meines Opfertodes. Und der Apoftel drückt 

— auf den Grund der Einfegungsworte — die gleiche 
Beziehung in den weiteren Worten aus: „Denn fo oft 

ihr diefes Brod efiet, und diefen Keld trinfet, 

follet ihr den Tod des Herrn verfündigen, bis 

er fommt“ '); welche Worte alfo nur die Erplication 

jenes Befehles Ehrifti im angegebenen beftimmteren Sinne 

feiner Worte enthalten, an welche fie auch unmittelbar ſich 

anfchließen. 

Wie demzufolge die Kommunion überhaupt und die 

1) 1 Eor. 11, 26. 
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öfterliche Communion insbefondere theils die Vermittlung, 
theils der feierliche Ausdruck der Kirchengemeinfchaft ift, 

fo erfiheint in nothwendiger Folge die Ausfchliefung von 
der Communion überhaupt und insbefondere alfo von der 

öfterlihen Communion ale Ausfchliegung von der Kirchen 

gemeinfchaft. Daher hat diefe ihre gleich entfprechende 
Bezeichnung in dem Worte „Ercommunication“ gefunden, 
in welchem der Wortbegriff und der Sachbegriff ebenfo 

zufammenfallen, wie in dem Worte „Kommunion“; fo daß 

hierin die wefentlich nothwendige Beziehung der Commus 
nion zur Kirchengemeinfchaft auch von negativer Seite be> 

ftätigt wird. 

Für diefe Bedeutung der Kommunion in der gedachten 

Beziehung finden wir aber noch eine zweifache biblifche 

Beftätigung: die eine im jüdifchen Vorbilde, in welchem 

die Theilnahme an dem mofaifchen Opfer, refp. an der 

mofaifchen Opferfpeife ebenfalls identifh war mit der 

mofaifchen Kirchengemeinfchaft und folglich die Ausſchlie— 

fung von derfelben identifch mit der mofaifchen Ercommus 

nication. Diefed zeigt der Apoftel mit den am erftanges 

führten Orte folgenden Worten: „Sehet auf die Jo— 

raeliten nah dem Fleifche: haben nit Die, 

welche die Opfer effen, Theil an dem Altare“?') 

d. h. an der jüdifchen Religion und Kirche. Die andere Bes 

ftätigung liegt im parallelen heidnifchen Vorbilde, in wels 

chem ebenfo die Theilnahme an den heibnifchen Opfermahls 

zeiten die Theilnahme an dem heibnifchen Gößendienfte, 
alfo die Gemeinſchaft mit den Heiden überhaupt involvirt; 

worauf der Apoftel in ben folgenden Worten hinweist: 

1) 1. Gor. 10, 18. cf. Role 22 v. Alioli. 
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„Aber was die Heiden opfern, daß opfern fie 

den Teufeln, und nicht Gott. Ich will aber 

nicht, daß ihr Gemeinfhaft habet mit den 

- Teufeln. Ihr Fönnet nicht den Kelch des Herrn 

trinfen und den Kelch der Teufel, ihr Fönnet 

nicht Antheil am Tifche des Herrn haben und 

am Tiſche der Teufel". Und ferner: „Wennaber 

—Jemand fagt: das ift Gößenopferfpeife! fo 

effet niht“9Y. In diefen Worten zeigt der Apoftel alfo 

zugleich die nothwendige Gonfequenz: daß die Kommunion 

mit den Heiden die Ercommunication von der Kirche in- 

volvire. Daffelbe mußte von der Kommunion der Juden 

gelten, nachdem das Judenthum mit feinen Opfern feine 

Geltung mehr hatte. 

Endlich erhebt fih die Frage: 

Warum ift die öfterlihe Kommunion gerade in der 

Pfarrkirche vorgefchrieben? Denn ob zwar im Kirchens 

gebote felbft die Pfarrfirche nicht ausdrüdlich erwähnt ift, 

fo bat dafjelbe doch feine nähere Interpretation gefunden 

durch Partieularvorfchriften, fowie durch die entfprechende 

allgemeine Praris in den einzelnen Diöcefen, gegen welche 

daher eine andere Praxis, wo fie mehr oder weniger ſich 

eingefhlihen , nur als Mißbrauch und Umgehung der 

Diöcefanvorfchriften und mittelbar alfo auch des Kirchen; 

gebotes felbft fich verhalten fann. Diefe Interpretation 

liegt aber ganz in der Natur der Sache, nämlich in der 

Katur des Verhältniffes der Pfarrfirche zur allgemeinen 

Kirche. Diefem gemäß ift die Gemeinfchaft mit der Fatho> 

1) ib. ®. 20 f. 

2) ib. ®. 28. 
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lifhen Kirche überhaupt weſentlich nothwendig vermittelt 

durch die Gemeinfchaft mit der Pfarrkirche, in der jeder 

Einzelne zunächft allein ſtehen kann; fo daß umgefehrt bie 

Ereommunication von der Pfarrkirche die Ercommuniration 

von der Kirche überhaupt nothwendig einfchließt. Die 

öfterlihe Kommunion ift alfo deßwegen gerade in der 

Pfarrkirche vorgefchrieben, weil fi ie, das öffentliche Be- 

fenntniß der Kirchengemeinfchaft, und Diefe nothwendig an 

die Pfarrfirhengemeinfhaft geknüpft ift, das Bekenntniß 

der Kirchengemeinfchaft folglich mit dem Befenntniffe einer 

beftimmten Pfarrfirchengemeinfchaft identiſch iſt; und es 

ift demnach nur gerade die öfterliche Kommunion in ber 

Pfarrkirche vorgefchrieben, weil nur eben diefe zum Zwed 

des Ausdruds der Kirchengemeinfchaft geboten if. Aus 

diefem Grunde fommt die Communion mit diefer Orts— 

wie mit der Zeit-Beftimmung nur von der Seite in Be: 

tracht, daß fie die Kirchengemeinfchaft beurfunden, nicht 

von der anderen, daß fie ſolche vermitteln fol. Denn in 

diefem legteren Betracht iſt fie nur überhaupt geboten, aber 

weder an eine Zeit, noch an einen Ort gebunden; alfo 

außer der Oſterzeit und außer der Pfarrfirche die Com— 

munion überhaupt nicht geboten, und daher, wenn fie 

außer der Ofterzeit volljogen werden will, an jedem Orte 

erlaubt. 

Außer diefem Allgemeinften hat die öfterliche Kommus 

nion in der Pfarrfirche noch einen befonderen Grund, ber 

aber auch in der Natur der Sache liegt. Die Zulaffung 

zur Communion fegt die Würdigfeit voraus. „Der 

Menſch aber prüfe fich felbfl.“ „Denn wer uns 

würdig ißt und trinkt, der ißt und trinkt ſich 

das Gericht, indem er den Leib des Herrn nicht 
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unterfheidet“ 1). Wo nun der Menfch fich felbft nicht 

prüfen und fo würdig machen will, muß er von der Kirche 

geprüft und im. Falle der Unwürdigkeit ercommunicirt 

werden. Dies ift nur möglich, wenn feine Unwürdigfeit 

der Kirche offenbar werden fann, d. h. bei öffentlichen 

Sünden; muß aber auch dann gefchehen, wo Jemand in 

der Prüfung nicht befteht, d. h. nicht durch öffentliche 

Buße die öffentliche Unwürdigfeit gehoben if. Daher hat 
die Kirche immer und überall ftreng geboten, daß öffent: 

lihe Sünder jeder Art fo lange ercommunicirt fein und 

bleiben follen, bis fie öffentliche Buße gethan, und durch 

Beſſerung das Aergerniß gehoben haben. Diefe Prüfung 

fann nur da vorgenommen werden, wo Jemand befannt 

iſt, d. h. in der eigenen Pfarrfirhe. Nur da fann daher 
auch das Urtheil geiprochen und volljogen werden; und 

die Ercommunication ift fo wefentlih Ercommunication 

von der Pfarrfirhe. Daher muß die Kirche gerade zu 

der Zeit, wo die Communion ald Befenntniß der Kirchen- 

gemeinſchaft allgemein vorgejchrieben ift, aljo in der Ofter- 

zeit, diefelbe zugleich in der Pfarrkirche zur Pflicht machen, 

um die Ercommunication, wo fie nothwendig ift, möglich 

zu machen. Da diefe in einer fremden Pfarrfirdye nicht 

möglich ift, fo wäre fie, wenn die Communion zu feiner 

Zeit in der eigenen Pfarrkirche geboten wäre, auch über: 

haupt nie möglich, wo fie ſtets auswärts empfangen wer: 

den wollte. Umgekehrt: Iſt diefelbe einmal in der Pfarr: 

fire vollzogen, fo gilt fie auch für jede andere Kirche 

und ift, wo fie auch nicht befannt und daher ausführbar 

wäre, wenigftens überall für Jeden vor Gott und im Ger 
.—. — — 

1) l. Gor. 11,28 f. 
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wiffen verbindlih. Wir fegen bier eine thatſächliche 

Ercommunication, d. h. eine Zurüdweifung vom Tifche 

des Herrn in der Kirche felbft voraus. Indeſſen fann 

und foll allerdings in der Regel der Spruch vorausgehen ; 

und diefer fönnte nun freilich, weil unabhängig vom Vers 

ſuch, zu communiciren, audy Diejenigen binden, welche in 

einer auswärtigen Kirche die Kommunion verrichten woll- 

ten. Immer aber bat die Firchliche Vorſchrift für fich, 

daß die Eontrole und wirkliche Vollziehung des Urtheils 
nur in der Pfarrkirche gefchehen Fann. 

Indeſſen wird das Gebot, in der Pfarrkirche die öfter: 

liche Communion zu empfangen, durch die allgemeine Bor: 
fchrift und Praris nicht fo verftanden, daß dieſelbe auch 

in der bifchöflichen Eathedralfirche allgemein verboten wäre. 

Vielmehr will der heilige Alphons Liguori dieſes 

ausdrüdlich geftattet willen, „vorausgefegt, daß die aus- 

drüdliche Einwilligung des Bifchofs beftehe, oder wenig- 

ſtens die muthmaßliche, nach dem allgemeinen Gebrauche 

einiger Diöcefen.“ Der Heilige fügt jedoch bei: „Wir 

aber haben ausdrüdlich für unfere Diöcefe das Gegentheil 

verordnet, daß nämlich derjenige als Uebertreter gelten 

fole, der in der Domkirche und nicht in feiner Pfarre 

communicirt, da wir es für nöthig hielten, daß jedes 

Schäflein von feinem eigenen Hirten erfannt werde, der 
am beften weiß, ob ed der Kommunion würdig fei, oder 
nicht“ )Y. Er macht alfo diefe Befchränfung von dem 

Dafürhalten des Bifchofs abhängig. Mit Recht aber gibt 
er fein Gutachten für die Befchränfung auf die Pfarrs 

firhe — aus dem von ihm angegebenen Grunde. Es 

1) Beichtv. Gap. XI, Punkt IL (13). 
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ift diefes der zweite der von uns für die Kommunion in 

der Pfarrfirche bereits angeführten Gründe Mit Rück— 

fiht auf den erften Grund, daß nämlich die allgemeine 

Kirchengemeinfchaft durch die Pfarrfirchengemeinfchaft vers 

mittelt werde, würde die Gommunion in der bifchöflichen 

Kirche genügen, weil diefe die allgemeine Pfarr: und Muts 

terfirche für die ganze Diöcefe, und ver Bifchof fo der 

allgemeine Pfarrer ift, die anderen nur feine Stellvertreter 

find. Sa, infofern wäre die Communion in der Gathedrale 

fogar ein noch feierlicherer Ausdruf der Kirchengemeins 

fhaft, weil jene: mit der ganzen Kirche in einer näheren, 

Verbindung ſteht. Während aber andererfeits die Commu— 

nion in der Pfarrfirche ein fpecielleres Befenntniß, und 

die Gathedralfirche in dieſem fpecielen Sinne nur eben 

für die im unmittelbaren Pfarrverband mit ihr Stehenden 

beftimmt ift, fpricht dagegen der zweite Grund, die Noth— 

wendigfeit der vorausgehenden Prüfung, ganz und gar 

ebenfo gegen die bifchöfliche, wie gegen jede andere Kirche, 

und ausfchließlih für die Pfarrkirche. Diefer Grund ift 

der entfcheidende. Nur in der Pfarrkirche foll die Com- 

munion ftattfinden, weil nur in ihr die Ercommunication 

der Unmürdigen möglich ift. 

Demnach ift die Communion in der öjterlichen Zeit, 

fofern dadurch das Kirchengebot erfüllt werden will, nur 

in der Pfarrkirche gültig; und ‚außer derfelben wird das 

Kirchengebot nicht erfüllt. Daher begeht, wer fie in fols 

cher Abficht außerhalb empfängt, wenn er es wiffentlich 

und gefliffentlich thut, zwei ſchwere Sünden: die eine durch 

Uebertretung des Gebotes; die andere durch den unwür⸗ 
digen Empfang, der mit der Mebertretung verbunden ift. 

Dies ift die allgemeine wiflenfchaftliche Fe 
Theol. Duartalfegrift. 1849. I. Heft. 
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der kirchlichen Vorſchrift. Faſſen wir das Ergebniß kurz 

zufammen, fo .müffen wir fagen : Unterlaffung der Commu— 

nion, und in&befondere der öfterlichen Communion, ift 

wefentlich Ercommunication. Unterlaſſung der öfterlichen 

Gommunion in der Bfarrfirche wefentlich Ercommuntcation 

von der Pfarrfirche. Greommunication von der Pfarrfirdhe 

eben fo weſentlich Ercommunication von der Kirche über: 

haupt. Folglich: Unterlaffung der öfterlichen Communion 

in der Pfarrfirche überhaupt Ercommunication von ber 

fatholifchen Kirche. 

11. 

Die Ercommunication ift zunächft Selbftercommuni: 

cation. Diefe zieht aber nothwendig die Ercommunication 

durch die Kirche nach fich, alfo die Beftätigung jener Selbft: 

ercommunication durch ein Firchliches Urtheil. Diefe ins 

volvirt nächft der Ausfchließung von der Communion an 

fich felbft auf fo lange, als nicht Buße und Befferung 

erfolgt ift, überhaupt die Beraubung aller firchlichen Vor— 

theile, alfo die Ausfchließung von allen heiligen Sakra— 

menten (und der Theilnahbme auch am Gottesdienfte) im 

Leben und im Sterben und vom Ffirchlichen Begräbniffe 

nach dem Tode. Wer ift jedoch befugt, diefen NRichterfpruch 

zu fällen? — Nur der Bifchof, oder auch der Pfarrer? 

— Nußer Zweifel ift, daß der Pfarrer nicht bloß das 

Recht, fondern auch die Pflicht hat, wie öffentliche Sünder 

von der Gommunion und den Saframenten überhaupt aus- 

zufchließen, d. b. mit der Excommunicatio minor zu 

belegen, fo eben denfelben und den Excommunicirten ins— 

befondere das Firchliche Begräbniß zu verweigern; wie 

denn das Rituale constant. (Rubr. seu instr. de 
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Exequ. IV.) nicht bloß die „„Excommunicati majori 
Excommunicatione * ausdrüdflich nennt, fondern neben 

den Öffentlihen Eündern auch diejenigen als foldhe be: 

zeichnet, welche die jährliche Beichte und öfterlihe Commu— 

nion unterlaffen, alfo fich felbft zunächft ercommunicirt 

haben, und ohne Zeichen der Reue geftorben find, mit 

folgenden Worten: „„Manifestis et publieis peccatori- 

bus, qui sine poenitentia perierunt; iis, de quibus 

publice constat, quod scmel in anno non suscepe- 

rint sacramenta confessioniss et communionis in 

Pascha, et absque ullo signo contritionis obierint.‘“ 

(Aehnliche Beftimmungen gibt das Ritual bezüglich ber 

Ausſchließung von der Stelle eines Taufpathen — instruct. 

de Bapt. VIII. — und von dem Eaframente der legten 

Delung — instr. de Sacr. extr. unct. I.) Es wird 
noch bemerft: „uhi vero in praedictis casibus dubium 

oceurrerit, Ordinarins consulatar.* Hieraus folgt, 

daß, wo fein Zweifel obwaltet, der Pfarrer für fich ſelbſt 

vorfchreiten könne und folle. Indeſſen ift Doch andererfeits 

auch fein Zweifel, daß hier zumächft von beftimmten Fällen 

die Nede ift, in welchen augenblicklich gehandelt werben 

ſoll; daß aber, wo derartige Perfonen in ihrem ärgerlichen 

Betragen länger verharren, die Pfarrer nach anderen kirch— 

lichen Beftimmungen die Namen derfelben dem Bifchofe 

anzeigen follen, damit diefer etwa weiter erforderliche wirf- 

famere Mafregeln ergreife, wie ihm die Excommunicatio 

major vorbehalten fein muß. 

Ziehen wir-die für unfere (die Rottenburger) Diöcefe 

befonders wichtigen Beltimmungen, die Gonftanzer Diös 

cefansSynodalEonftitutionen aus dem 3. 1609 zu Rathe, 

welche feinen anderen Zwed hatten, als die Reformation: 
30 
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decrete des Gone. von Trient für die Conſtanzer Diöcefe 

zum Vollzug zu bringen. Während diefelben in den ans 

dern Punkten ganz mit den bereits angeführten Beftim- 

mungen des Rituald übereinftimmen, ergängen fie daſſelbe, 

indem fie namentlich über die Verweigerung der Commu— 

nion, nur in concreterem Ausdrude, eben dasjenige ents 

halten, was wir bereits ausgefprodhen, wie es auch von 

felbft aus der Natur des Pfarramtes fließt: „Publici 

concubinarii, foeneratores, blasphemi et alii ejus- 

modi facinorosi homines semel, bis, ter ac sub spe 

emendationis ad poenitentiam et sacram Communio- 

nem admissi, si postea eos in eodem luto peccato- 

rum haerere cognitum fuerit, amplius ad Commu- 

nionem non admittantur, donec eos vitam et mores 

emendasse Parochi perspexerint“ '). Damit wird 

die Excomm. minor dem Ermejjen ded Pfarrers über- 

laffen. Die Vorfchrift der öfterlihen Communion felbft 
aber, und zwar in der Pfarrfirche, iſt ebenda enthalten: 

„Paschalis Communio quotannis in parochiali Ec- 
clesia fiat, quam nemo intermittat, differat, aut alibi 

faciat sine- nostra, aut vicarii nostri, vel proprii 

Parochi sui licentia. Quod si quis ex necessilale, 

vel alia justa causa a nobis, vel vicario nosiro appro- 

bata extra Eeclesiam suam communicaverit, de eo 

Parocho suo sufficientem fidem faciat“ ?). Die firdh- 

liche Strafe aber enthält der folgende $. „Si quis vero 

Ecclesiae et nostrum mandatum omnino contempse- 

rit, et monitus non resipuerit, is ad nullum aliud, 

—— — 

1) tit. VIII. de Sacr. Euch. (VII.) 
2) ib. (IV.) “ 
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etiam matrimonii, Sacramentum admittatur, et vivus 

a Communione fidelium et Ecclesiae ingressu arcea- 
tur, et mortuus sepultura christiana privetur. Pa- 

rochi etiam talium nomina nobis, aut vicario nostro 

in Seriptis deferant, ut competens remedium ad- 
hibere, et inobedientes per condignas poenas, ad- 
hibito etiam, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, 

ad obedientiam et praeceptorum Ecclesiae obser- 

vantiam revocare valeamus‘“ '), Daß diefer legtere $. 

feine Beziehung auf den ganzen Umfang des vorigen habe, 

d. h. daß die in jenem feftgefegten Strafen nicht bloß auf 

die Unterlaffung der Dftercommunion überhaupt, fondern 

auch auf die Ulnterlaffung verfelben in der Pfarrfirche 

gehe, ift für fih Mar. Denn während einerfeits diefe fpe- 

cielle Berpflihtung auf das beftimmtefte hervorgehoben 

wird, ift andererfeits im folgenden $. die Strafe in feiner 

MWeife auf die Verpflichtung zur Kommunion überhaupt 

befchränft. Bor Allem aber erhellt es aus den oben ans 

gegebenen Gründen, nach welchen die Communion außer 

der Pfarrkirche mit Beziehung auf den Zwed der Erfüllung 

des Kirchengebotd unwürdig und null und nichtig ift, wie 
denn auch die Ungiltigfeit derfelben aus dem erfteren $. 

felber deutlich genug zu erfehen ift. 

Daß nun die Beftimmungen des erften $. noch für 

und Geltung haben, fann feinem Zweifel unterliegen, 

wenn wir bevenfen, daß fie nur die allgemeinen Firchlichen 

Beftimmungen enthalten, und daß fie auch in unferer 

Diöceſe noch bis jeßt die einzigen find, an die wir uns 

halten fönnen, weil ihnen feine anderen entgegengefegt 
— 

1) ib. (V.) 
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worden find, was auch aus dem eben angeführten Grunde 

nicht gefchehen fann. ine andere Frage ift: ob und ins 

wieweit die Strafbeftimmungen des anderen $. noch Gels 

tung haben, oder wenigftens Anwendung finden können ? 

— Hierauf ift zu erwiedern: daß diefelben durch bie Kir; 

chengewalt ſelbſt ebenfalls eine geſetzliche Aufhebung nicht 

gefunden haben, dagegen theilweiſe durch die Zeitverhält— 

niſſe aufgehoben, d. h. nicht mehr anwendbar ſind. Aber 

eben ſo klar iſt es, daß ſie, ſoweit ſie noch anwendbar 

ſind und auch allezeit anwendbar bleiben müſſen, d. h. 

ſoweit ſie aus den allgemeinſten und weſentlichſten Grund— 

ſätzen der Kirche hervorfließen, ihre Anwendung überall 

behalten. Als ſolche ſind aber die rein kirchlichen und 

zugleich rein geiſtlichen oder moraliſchen Strafen feſtzuſetzen. 

Zu dieſen gehören der Ausſchluß von den Sakramenten; 

ferner von der Etelle eines (Taufr, oder Firm-) Pathen ; 

endlich vom kirchlichen Begräbnig. Anders verhält es ſich 

mit dem Verbote des Eintritts in dier Kirche. Dies ift 

wohl eine rein kirchliche Strafe; denn wie jeder Privat: 

mann lediglich felbft über den Eintritt in fein Haus zu 

verfügen hat, fo auch die Kirchengewalt über den Eintritt 

in das Haus Gottes. Aber es ift nicht eine rein geiſt— 

liche oder moralifche Strafe, weil zu ihrer Ausführung 

phyſiſche Gewalt erfordert wird. Es feheint nicht, daß 

ſolche noch jegt irgendwo angewendet werde. Ja, e8 fcheint, 

daß ein Verbot des Eintrittd in die Kirche auch ander: 

wärts nicht einmal unter Verpflichtung vor Gott und im 

Gewiffen feftgehalten, fondern davon ganz abgefehen werde. 

Und wenn je, könnte es auch — in der einen, oder andern 

Form — wohl höchftens noch im Kalle der Excommuni- 

catio major judicialis gejchehen. 



Ueber die öfterliche Communion. 39 

Dem Bisherigen gemäß wären wir alfo der Anficht, 

daß die Excominunicatio minor vom Pfarrer verhängt, 

die major dagegen nur vom Bifchofe ausgefprochen wer- 

den könne Was aber die Gonftanzer Eynodalftatuten 

unter den condignae poenae, weldye der Bifchof zu ver: 

hängen habe, verftehen, ift nicht erfichtlich. Indeſſen ift 

als äuferfte rein geiftliche Strafe nur die Excommuni- 
catio major möglich; denn was von einer Obedienz gegen 

die Kirche und insbefondere von einer Gommunion zu 

halten ſei, welche durch Beihilfe des brachium saeculare 

bewerfftelligt wird, bedarf feiner Bemerfungen. Diefes 

fonnte nur zu einer größeren Zahl von Heuchlern und 

Sacrilegien verhelfen. Mochte auch immerhin der Staat 

über die Ercommunicirten vom politifchen Etand: 

punfte, und alfo rein von fich aus bürgerliche Nach: 
theife und Strafen verhängen, — das fonnte die Kirche 

nicht wehren, weil es ihre Sphäre nicht berührte. Aber 

eine große Verblendung und Verfchrtheit war es zulegt, 
wenn die Kirchenvorfteher die zeitliche Gewalt ſelbſt noch 

mit der bejtimmten Abficht anriefen, Jemanden zur Erfül: 

lung firchlicher Pflichten zu zwingen, und fi) mit rein 

äußerlichen Religionshandlungen begnügten ; ftatt daß man 

im Gegentheil diejenigen, welche bloß aus Furcht vor 

bürgerlichen Strafen, oder durch diefe getrieben fich dazu 

berbeiliegen, von der Communion auf fo lange hätte zus 

rüdhalten follen, bis man von der wahren Sinnesände- 

rung moralifche Gewißheit gehabt hätte, welche aber be; 

fanntlicy nicht durch Polizeimaßregeln bewerfftelligt wird, 
wenn fie auch etwa dadurch veranlaßt fein mag. Dem 

Schreiber diefes ift befannt geworben, daß Perſonen, welche 

alle Religionspflichten das Jahr über vollftindig außer 
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Acht ließen, die Kirche nicht befuchten, und wie Heiden 

lebten, um die man ficy auch im Laufe des Jahres nicht 

im Mindeften fümmerte, nur in der öfterlichen Zeit zur 

Gommunion, alfo zu einem offenbaren Sacrilegium anges 

halten wurden, womit man fi dann wieder auf ein Jahr 

zufrieden geben wollte; während man fie, wo fie von 

freien Stüden nur zu biefem Zweck — natürlich aus 

ganz anderen, als inneren, Gründen — in der Kirche ſich 

einftellten, als offenbar Unwürdige vom heiligen Tiſche 

hätte zurüdweifen follen. — Das war ganz im Sinne 

jenes alten Syftems der hohen Staatspolizeiaushilfe. 

Iſt es demnach außer Zweifel, daß diefe Beftimmung 

lediglich feine Bedeutung mehr hat, und wir auf den welt: 

lichen Arm abfolut verzichten müffen, fo ift hingegen bie 

Frage: ob nicht etwa auch die Anzeige folcher Perfonen 

bei dem Bifchofe zur Verhängung weiterer geiftlicher 

Strafen und alfo namentlich der Excommunicatio major 

als der legten unterbleiben follte? — Wenigftens fcheint 

e8 in Frankreich bei der großen Maffe der fich jelbft Er: 

communicirenden fo zu fein, welche man ohne alle weitere 

Mapregeln ihre Wege gehen läßt; und auch bei uns, da, 

zumal unter den gegenwärtigen Zeitumftänden, wo bie 

bürgerlichen Bortheile und Rechte vom Verhalten gegen 

die Religion in feiner Weife mehr abhängig find, die 

Zahl der Abtrünnigen ſich fehr vermehren wird, möchte 

jenes Verfahren das Befte fein, was man thun fanı, — 

um fo mehr, als ohnehin von den Mafregeln des Bifchofs 

bei folhen Leuten insgemein fein befferer Erfolg mehr zu 
erwarten fteht, als von denen des Pfarrers. Jedoch ift 
e8 andererſeits unbeftreitbar, daß in außerordentlichen 

Sällen, 3. B. bei befonders hervorragenden und einflußs 
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reichen Perfonen, oder bei gleichzeitigem Abfall einer größe: 

ren Maffe und Bildung einer neuen Gefte, die größere 
bifchöfliche Ercommunication verhängt, und daher, wo es 

hiezu nothwendig, die Anzeige beim Bifchof gemacht wer: 

den müßte; wie auch bisher gefchehen ift. Weitere Fragen 

wären: ob der Pfarrer diejenigen, welche die Erfüllung 

des Kirchengebotes unterlaffen haben, zuvörderft ermahnen, 

oder ohne Weiteres die Firchlichen Strafen eintreten laffen 

folle? — ob die Ermahnung, wenn fie ftattfinden follte, 

privatim im Haufe, oder öffentlich in der Kirche, und im 

legteren Falle fpeciell mit Namensnennung, oder nur im 

Allgemeinen zu gefchehen hätte? — Ob die Ercommunis 

cation in einem förmlichen Richterfpruch, wie der heilige 
Liguori fagt, zu verhängen wäre, oder nur vorkommen— 

den Falld die heiligen Eaframente thatfächlich verweigert 

werden müßten, und es wiederym im erfteren Falle die 

Ercommunication im Haufe, oder in der Kirche, oder, 

wenn das legtere, ob folche mit Namensnennung, oder ohne 

biefe und nur im Allgemeinen audzufprechen wäre? — 

Wir antworten hierauf, daß, wo von einer Grmahnung 

Etwas zu hoffen ftcht, ſolche allerdings (wie es ja auch 

die Synodalftatuten verlangen: „et menitus non resi- 

puerit‘) und in diefem Falle auch ganz fpeciell im Pfarr: 

baufe eintreten müßte. In der Kirche aber würde ficher 

eine namentliche Ermahnung, oder Aufforderung ale 

gehäfftg ihren Zweck verfehlen, oder das Gegentheil beförs ° 

dern. In Sranfreich fcheint man im Allgemeinen folche 

Leute aus dem bereit angegebenen Grunde nicht ferner 
zu ermahnen. Ergeht ja beim Anfang der öfterlichen Zeit 

die Einladung und Ermahnung an Alle. Wer ihr nicht 
Folge leiftet, wird ſchwerlich einer weiteren folgen. Diefes 



42 Ueber die öfterliche Communion. 

ftünde nur höchftend zu erwarten, wo die Unterlaffung in 

fittlicher Verkehrtheit ihren Grund hat; um nicht der Un— 

wifienheit (3. B. namentlich bei der Communion außer 

der Pfarrfirche) zu erwähnen, wo es ſich von felbft vers 

fteht. Anders ift es, wo (wie es bei der gänzlichen Ents 

haltung in Frankreich gewöhnlich ift) vollfommen religiöfe 

Gteichgiltigfeit, oder fürmlicher Unglaube die Urſache ift. 

Da kann feine Ermahnung, da Fönnte nur Belehrung 

helfen. Aber gerade auch für diefe fehlt folchen Perfonen 

meift alle Empfänglichkeit; daher «8 das Gerathenfte fcheint, 

fie ihres Weges gehen zu laſſen, bis die rechte Stunde 

für fie fommt, um durch die Gnade belehrt und ermahnt 

u werden, wo nämlich diefe noch eine gute Wirkung ers 

ſieht. Ebenfo fcheint in Frankreich eine förmliche Er: 

communication nicht ftattzufinden, und auch bei uns im 

Allgemeinen feinen rechten Zwed mehr zu haben. Die 

alljährliche Vorlefung der firchlichen Vorſchriften und Straf: 

beftimmungen, welde ſchon im Allgemeinen die Ercommus 

nication aller Wiverfpenftigen in fich fchließt, Scheint zu 

genügen, und fofort nur im vorfommenden Falle de facto 

angewendet werden zu jollen. 

Endlich erübrigt die Frage: welche Satisfaction einer 

Wiederzulaſſung zur Gemeinfchaft der Kirche und der hei— 

ligen Saframente voranzugehen hätte, da die öffentliche 

Bußanftalt nicht mehr beftcht? — Das Ritual fchreibt 

für öffentliche Sünder gleichwohl öffentliche Buße vor. 

Diefe kann aber demnach nur in einer offenbaren Sins 

negänderung und Lebensbeſſerung beftehen. Die Leber: 

treter der Kirchengebote aber und namentlich des Gebotes 

der öfterlichen Kommunion in der Pfarrkirche anlangend, 

ift die Brage, ob die fofortige thatfächliche Erfüllung ohne 
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weitered Zeichen und ohne alle Erklärung hinreiche, d. h. 

ob jene Erfüllung ohne dieſes Zeichen und diefe Erflärung 

von Eeite des Pfarrers möglich gemacht werden fünne? 

— Die Antwort hierauf fann feine Echwierigfeit haben. 

Man wird mit Nein antworten, und auf eine Erflärung 

über Urfache und Abficht dringen müffen, wenn jedes ans 

dere Zeichen der Sinnesänderung abgeht; dagegen die 

Communion gewähren fönnen ohne weitere Erflärung, 

wenn aus was immer für Zeichen die moralifche Gewiß— 

heit zu fchöpfen ift, daß diefelbe aus wahrer Neue und 

Sinnesänderung und mit dem beften Zwed, der Kirche zu 

fatisfaciren, begehrt werde. Denn «6 liegt am Tage, 

daß das bloße Begehren an fich felbft ohne Anderes, mag 

dafjelbe übrigens außer, oder in der öfterlichen Zeit geftellt 

werden, über Motive und Abficht Feine moralifye Sicher: 

heit gewährt, weil (wie wir fehon oben bemerkt) fowohl 

die Communion und deegleichen die öfterliche Kommunion 
überhaupt, als die Kommunion in der Pfarrkirche insbe: 

fondere durch ganz andere — äußerliche, zeitliche, fogar 

unmoralifche Beweggründe, und die legtere zumal nur und 

zunächft dur größere Bequemlichfeit und beffere Laune 

herbeigeführt fein mag. 

Wir fchließen mit der Bemerfung, daß eine erneuerte 

Einfchärfung der dießfallſigen Firchlihen WVorfchriften und 

Strafbeftimmungen mit zweckmäßiger Modification der leg: 

tern nach den veränderten Zeitverhäftniffen als dringend 

nothwendig erfcheint. 



3. 

Der Geift des heil, Auguftinus. 

Zweiter Artifel. 

Schre von der Airde. 

Noch in weit höherem Grade ald der Pelagianism 

hatte die Thätigfeit des h. Auguftinus das donatiftifche 

Schisma in Anfpruch genommen ). Die Beftreitung 

defielben führte natürlich auf die Fragen von der Kirche 

und ihren Heilsmitteln, und fo ward A. in die Nothwens 

digkeit verfegt, feine geiftreichen tiefen Erfenntniffe, die er 

aus der Offenbarung gewonnen, über diefen Gegenftand 
darzulegen. 

Bon der Kirche hatte fich aber A. nicht etwa einen 

beliebigen Begriff a priori gebildet ; fondern weil mit der 

Kirche felbft auch ihr weienhafter Begriff war gegeben 

worden, fo erfaßte er mit dem Apoftel (Eph. 1.4.5. 1 Kor, 

— — 

1) Daß die donatiſtiſche Angelegenheit wie feine andere den h. A. 
befchäftigte, zeigt fein Briefwechfel. Die bei Weitem große Mehrzahl 
feiner Briefe ift im Imtereffe diefer Angelegenheit gefchrieben. Wenn 

diefe Briefe einerfeits über den donatiftifchen Streit fo belehrend find, 

daß Niemand, der eine Gefchichte diefes Schiema fchreiben will, diefelben 

übergehen darf, fo ftellen fie andererfeits die Thatfache in das Flarfte 

Licht, N. vorzüglich gebühre die Krone des Verdienſtes, die Kraft des 
Schiema durch feinen erleucyteten Eifer gebrochen zu haben. 
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12.) die Kirche ftets nur als „Leib Chrifti, deſſen Haupt 

Ehriftus.“ Aus diefem ffenbarungsworte erfchloß ſich 
ihm das ganze Wefen der Kirche als jener gottmenfchlichen 
Perfönlichfeit oder Körperfchaft, welche die Erlöfung der 

Menfchen fort und fort wirfet. Zu diefem Endzwede hat 

Eich Ehriftus der Kirche oder die Kirche Sich fo innig 
und ungertrennlich einverleibt, daß Er und die Kirche wie 

Braut und Bräutigam nur Ein Fleifch fein ). Wie nur 
Ein Haupt, der Erlöfer, fo auch nur Eine Kirche, Sein 

Leib. Diefen Leib allein befeelt und belebt der Erlöfer 
durch den h. Geiſt. Wer aljo der Wirkungen des h. Gei— 
ſtes theilhaft werden will, muß fich der Kirche Iebendig 

einverleiben ; dieſe aber ift nur Eine, die Fatholifche 9. 
—— 

1) Die Worte des 72. Pſalms: Deus meus, Deus meus quare 

me dereliquisti commentirend fchreibt A. (Ep. 140. De gratia'N. T. 
liber ad Honoratum p. 428): „Haec ex persona sui corporis Christus 

dicit, quod est Ecclesia. Haec sponsus ex persona sponsae loquitur, 
quia univit eam sibi quodam modo.. Erunt duo in carne una; sa- 
eramentum magnum, dicit apostolus, in Christo et in Ecclesia: igitur 
non jam duo, sed una caro. Si ergo caro una, profecto competenter 

et vox una... Quid ergo dedignamur audire vocem corporis ex 

ore capitis? Ecclesia in illo patiebatur, quando pro Ecclesia patie- 
batur. Sicut etiam in Ecclesia patiebatur ipse, quando pro illo Ec- 
clesia patiebatur. Nam sicut audivimus Ecclesiae vocem in Christo 

patientis: Deus, Deus meus respice etc. sic etiam audivimus Christi 
vocem in Ecclesia patientis: Saule, Saule, quid me persequeris ? “ 

2) „Non quaerant Spiritum sanctum, nisi in Christi corpore.. 

Ecclesia catholica sola est corpus Christi, cujus ille caput est Sal- 
vator corporis sui. Extra hoc corpus neminem vivificat Spiritus 

sanctus, quia, sicut ipse dicit apostolus, .caritas Dei diflusa est in 

cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis. Non est 

autem particeps divinae caritatis, qui hostis est unitatis. Non habent 
itaque Spiritum sanctum, qui sunt extra Ecclesiam. De illis quippe 
scriptum est: Qui se ipsos segregant, animales, Spiritum non haben- 
tes. Sed nec ille eum percipit, qui fictus est in Ecclesia, quoniam 
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Die Kirche aber erweiſet fich als die Fatholifche vorzüglich 

durch ihre Verbreitung über den ganzen Erdfreis bin '); 

und fie tritt Allen fichtbar entgegen, damit fie, die für 

Jedermann nothwendig ift, auch von Jedermann leicht er: 

et inde scriptum est: Sanctus enim Spiritus disciplinae eflugiet fictum. 

Qui ergo vult habere Spiritum sanctum, caveat foris ab Ecclesia 

remanere, caveat in eam simulatus intrare; aut si jam talis intravit, 

caveat in eadem simulatione persistere, ut veraciter coalescat arbori 

vitae.“ Ep. 185. p. 663. Diefe feine dogmatifche Ueberzeugung von 

der ausfchließlich Einen Kirche, welche die Fatholifche, bethätigte A. alles 

zeit und überall, befonders aber Häretifern und Schismatifern gegenüber, 

welche fich herausnahmen, ihre Genoffenfchaften und Clubs „Kirche“ zu 

nennen. Dies thaten vorzugsweife die Donatiften. N. aber, eben fo 

entfernt von Gedankenloſigleit ald dogmatifcher Inconfequenz und Ins 

differeng , ließ fich niemals herbei, von einer donatiſtiſchen Kirche zu 

fprechen. Die Gefammtheit der bonatiftifchen Gemeinden nannte er 

„Donatistas“ oder „partem Donati“, niemals aber Kirche. Seinen Brief 

an den donatiftifchen Biſchof Honoratus überfchrieb er: „Honorato epis- 

copo partis Donati Augustinus episcopus Ecclesiae catholicae.“ Ep. 

49. p. 114. Der ganze Brief ift eine Rechtfertigung dieſer Ueberfchrift, 

indem N. zeigt, die „pars vestra, quae Donati dicitur“ habe feinen 

Anspruch, ſich „Kirche“ zu nennen. 

1) Dies Merkmal der Katholicität machte A. befonders geltend 

wider die Donatiften, indem er die Particularität ihres Schisma zur 

Kennzeichnung ihres unfirchlichen Wefens hervorhob. „Quoniam Eecle- 

siam Dei, quae catholica dicitur, sicut de illa prophetatum est, per 

orbem terrarum diffusam videmus, arbitramur nos non debere dubi- 

tare de tam evidentissima completione sanctae prophetiae, quam 

Dominus etiam in evangelio confirmavit, et apostoli, per quos eadem 
Ecclesia dilatata est, sicut de illa praedictum erat. Nam et in capite 
sacrosancti psalterii scriptum est de Filio Dei: Postula a me et dabo 
tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. 

Et ipse Dominus J. Chr. dieit evangelium suum in omnibus gentibus 
futurum, Et apostolus Paulus, antequam sermo Dei in Africam per- 
venisset, in ipso capite epistolae quam scripsit ad Romanos: Per 
quem accepimus, inquit, gratiam et apostolatum ad obediendum fidei 

in omnibus gentibus pro nomine ejus. Deinde ipse ab Jerusalem in 
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fannt werden könne !), da fie fich überdies auch als die 

eircumitu per totam Asiam usque in Illyricum evangelium praedicavit, 

ecclesias constituit atque fundavit, non ipse, sed gratia Dei cum eo, 

sicut ipse testatur. Quid autem evidentius apparere potest, quam 

cum in ejus epistolis nomina etiam regionum vel civitatum invenimus. 
Ad Romanos, ad Corinthios etc. scribit. Joannes etiam scribit ad 

septem ecclesias... Ephesum, Smyrnam etc. Quibus omnibus eccle- 

siis nos hodie communicare manifestum est, sicut manifestum est, 

vos istis ecclesis non communicare. Quaerimus ergo ut nobis re- 

spondere non graveris, quam causam forte noveris, qua factum est, 

ut Christus amitteret haereditatem suum per orbem terrarum diffusam, 

et subito in solis Afris, nec ipsis omnibus remaneret. Etenim Ec- 

clesia catholica est etiam in Africa, quia per omnes terras eam Deus 

esse voluit et praedixit. Pars autem vestra, quae Donati dicitur, 

non est in omnibus illis locis, in quibus et litterae et sermo et facta 
apostolica cucurrerunt.“ Ep. 49. p. 115. Wider diefen auguftinifchen 
Begriff von Katholicität erhoben fi die Rogatiften, eine bonatiftifche 

Partei, und behaupteten: dort fei die Fatholifche Kirche, wo 

man alle göttlihen Gebote halte und alle Saframente 

recht gebraucde. Indem A. erwiedert, auch darin beſtehe die Katho- 

lieität der Kirche, daß fie fort und fort den ganzen Schatz der gevffen« 

barten Wahrheit bewahre, während man bei den verfchiedenen Häreften 

nur Bruchftüde derfelben treffe, weifet er die rogatiftifche Behauptung 

als aus dünfelhaftem Hochmuth und nicht aus Zeugniffen der Dffen- 

barung geflofien zurüd. „Acutum autem aliquid tibi videris dicere, 

cum Catholicae nomen non ex totius orbis communione interpretaris, 

sed in observatione omnium praeceptorum divinorum atque omnium 

sacramentorum; quasi nos, etiamsi forte hinc sit appellata catholica, 

quod totum veraciter teneat, cujus veritatis nonnullae parliculae etiam 

in diversis inveniuntur haeresibus, hujus nominis testimonio nitamur 

ad demonstrandum Ecclesiam in omnibus gentibus, et non promissis 

Dei et tam multis tamque manifestis oraculis ipsius veritatis. Sed 

nempe hoc est totum, quod nobis persuadere conaris, solos reman- 

sisse Rogatistas, qui catholici recte appellandi sint ex observatione 

praeceptorum omnium divinorum alque omnium sacramentorum; ei 

vos esse solos, in quibus inveniat fidem cum venerit filius hominis, 

Da veniam, non credimus.“ Ep. 93. p. 240. 

1) „Facile tibi est attendere et videre civitatem super monlem 
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apoſtoliſche legitimiren kann durch Stammbaum und 

die Reihenfolge ihrer Bifchöfe ). Dieſe Eine, katholiſche 

und apoſtoliſche Kirche beſchließt in ſich alle Mittel zur 

Heiligung ihrer Glieder; wenn dennoch in ihr nicht Alle 

geheiliget werden, fo macht dies dem heiligen Charafter 

der Kirche feinen Eintrag 9. Weil nun die Eine fatho- 

constitutam, de qua Dominus ait in evangelio, quod abscondi non 
possit. Ipsa est enim Ecclesia catholica; unde »a9odırr) graece ap- 
pellatur, quod per totum orbem terrarum diffunditur. Hanc ignorare 
nulli licet; ideo secundum verbum Domini nostri J. Chr. abscondi 
non potest.“ Ep. 52. p. 119. 

1) Die Apoftolicität weifet A. als der Kirche wefentlich nach aus 
den Worten des 72. Pf. Dispersa sunt omnia ossa mea. „Quid sunt 
ossa, frägt er, nisi corporis firmamenta ? Corpus autem Christi Ec- 
clesia. Firmamenta autem Ecclesiae qui, nisi apostoli, qui etiam 
columnae alibi nuncupantur ? Hi utique dispersi sunt, cum ad pas- " 
sionem ipse duceretur, vel cum esset passus et mortuus.“ Ep. 140. 
p- 435. Bon den Apoſteln ftammen in ununterbrochener Geſchlechtsfolge 
die Bifchöfe der katholiſchen Kirche. A. führt dieſen Beweis (wie zwei 
Jahrhunderte vor ihm ſchon Irenäus) durch Darlegung der bifchöflichen 
Reihenfolge in der römifchen Kirche (Romanae ecclesiae, in qua 
semper apostolicae cathedrae viguit principatus. Ep. 43. p. 91), mit 
deren Häuptern alle übrigen Fatholifchen Bifchöfe in Derbindung ftchen. 
Wer ſich von diefer bifchöflichen Gemeinfchaft losreißt, wird Schismatifer. 
Dies erwiedert A. den Donatiften, die fich aud auf die Neihe ihrer 
Bifchöfe beriefen, indem er (Ep. 53. p. 120) fagt: „Si enim ordo epis- 
coporum sibi succedentium considerandus est, quanto certius et vere 
salubriter ab ipso Petro numeramus, cui totius Ecclesiae figuram 
gerenti Dominus ait: Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, 
et portae inferorum non vincent eam. Petro enim successit Linus etc, 
Er führt die Reihenfolge der römifchen Bifchöfe bis auf Anastasius fort, 
denn er fchrieb den Brief um's 3. 400. Darauf fagt er: „In hoc 
ordine successionis nullus Donatista episcopus invenitur # etc. 

2) Das Gegentheil behaupteten die Donatiften, denn fie meinten 
(Ep. 93. p. 246): sacramenta cum peccatoribus communicando perüt 
Ecclesia. Zur Widerlegung diefes Irrthums zeigte A., in ber fichtbaren 
Kirche hienieden fein nothwendig Gute und Böſe; biefe fuche die Kirche 



Auguftin’d Lehre von der Kirche. 49 

liche Kirche ausfchließlich, Fraft ihrer Verbindung mit 

Ehriftus, die Mittel zur Heiligung und Befeligung der 

zu beffern, gelänge dies aber nicht, fo müßten fie um der Guten willen 

geduldet werden, die Kirche aber habe an der Gefinnung und den Sitten 

der Schlimmen auch nicht den entfernteften Antheil. „Ipsa est ergo 
Ecclesia, quae intra sagenam dominicam cum malis piscibus natat, 
a quibus corde semper et moribus separatur atque discedit, ut ex- 

hibeatur viro suo gloriosa, non habens maculam neque rugam. Cor- 
poralem autem separationem in littore maris, hoc est, in fine sae- 
euli exspectat, corrigens quos potest, tolerans quos corrigere non 

potest ; non tamen propter eorum quos non corrigit iniquitatem, ipsa 
bonorum deserit unitatem.“ Ep. 93. p. 245. Bon NAnbeginn habe 
darum die Kirche Sünder geduldet: „Sicut ipse Dominus nocentem 
Judam usque ad condignum ejus exitum toleravit, et eum sacram 
coenam cum innocentibus communicare permisit ; sicut tolerarunt 

apostoli eos, qui per invidiam (quod ipsius diaboli vitium est) Chri- 
stum annuntiabant; sicut toleravit Cyprianus collegarum avaritiam, 

quam secundum apostolum appellat idololatriam. Ib. p. 237. Durch 
folhe Duldung der Sünder betheilige fich aber die Kirche Feineswegs an 
ihren Sünden: „Quibus mali placent in unitate, ipsi communicant 

malis ; quibus autem displicent et eos emendare non possunt, neque 

ante tempus messis audent zizania eradicare, ne simul eradicent et 

triticum, non factis eorum sed altari Christi communicant: ita ut 

non solum non ab eis maculentur, sed etiam divinis verbis laudari 

praedicarique mereantur, quoniam, ne nomen Christi per horribilia 

schismata blasphemetur, pro bono unitatis tolerant, quod pro bono 
aequitatis oderunt.“ Ep. 43. p. 98. Die fittlihe Unvollfommenheit 

vieler Glieder der Kirche fei eine nothwendige Grfcheinung der freien 

BWillführ und der Schwäche des Wleifches, und darum bete die gefammte 

Kirche täglih um Bergebung ber Sündenfhuld: „Quia manemus in 
hac vita humana , quae tentatio est super terram, merito dicimus: 
Dimitte nobis debita nostra. Et hanc orationem dicit universa Ec- 
clesia, quam mundat Salvator layacro aquae in verbo, ut eam sibi 
exhibeat gloriosam, non habentem maculam aut rugam aut aliquid 

ejusmodi; tunc utique cum perficietur in re, ubi nunc proficiendo 
ambulatur in spe. Nam quomodo est nunc non habens maculam aut 
rugam aut aliquid ejusmodi, quae vel in omnibus ad eam pertinen- 

tibus hominibus, qui jam ratione mentis utuntur et voluntatis arbitrio, 

Theol. Quartalſchrift 1849, 1. Heft, 4 
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Menfchen in fich trägt, fo ift fie die alleinfeligmas 

chende, wenn auch nicht alle in fichtbarem Berbande 

mit ihr hienieden Etehende felig werden ). Das erfte 

und nothwendigfte aller Firchlichen Heiligungsmittel ift die 

mortalisque carnis sarcinam portant, vel certe quod etiam ipsos con- 

tentiosos necesse est fateri, in multis suis membris veraciter dicit: 

Dimitte nobis debita nostra?“ Ep. 187. p. 687. 
1) Gegen die fonenannte „Ehrlichen Mannes-Religion“, welche den 

Slauben an ein allmächtig Wefen und rechtichaffenen Wandel zur Ers 
langung der Seligfeit für genügend erflärt, fchreibt A.: „ Cum membra 

Christi ex omni essent hominum genere colligenda, dicit: Hoc enim 
bonum et acceptum est coram Salvatore nostro Deo, qui omnes ho- 
mines vult salvos fieri et in agnitionem veritatis venire. Et ne quis- 
quam diceret posse esse salutis viam in boma conversatione et unius 
Dei omnipotentis cultu, sine participatione corporis et sanguinis Christi ; 

Unus enim Deus, inquit, et unus mediator Dei et hominum homo 

Christus Jesus: ut illud quod dixerat, omnes homines vult salvos 

fieri, nullo alio modo intelligatur praestari nisi per mediatorem, non 
Deum, quod semper Verbum erat, sed hominem Christum Jesum, 

cum Verbum caro factum est et habitavit in nobis.“ Ep. 149. p. 510. 
Mer darum die Kirche verwirft, der geht zu Grunde, er mag noch fo 
ehrbar leben — fo wie jener, der zwar ein Glied der Kirche ift, aber 
unwürdig wandelt. „Quisquis ergo ab hac catholica Ecclesia fuerit 
separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo 

scelere, quod a Christi unitate disjunctus est, non habebit vitam; sed 
ira Dei manet super eum. (Quisquis autem in hac Ecclesia bene 
vixerit, nihil ei praejudicant aliena peccata, quia unusquisque in ea 
proprium onus portabit, sicut apostolus dicit. Et quicunque in ea 
corpus Christi manducaverit indigne, judicium sibi manducat et bibit; 

nam etiam hoc ipse apostolus scripsit. Cum autem dicit, judicium 
sibi manducat, satis ostendit, quia non alteri judicium manducat, sed 

sibi.“ Ep. 141. p. 458. Soldye unwürbig Wandelnde und darum nur 

Sceingliever der Kirche werden deßhalb auch vom Haupte der Kirche 
am Ende ihres Lebens aus der Kirchengemeinfchaft ausgejchloffen, d. h. 

ber Seligfeit verluftig erflärt. „Separantur enim multi ab Ecclesia, 
sed cum moriuntur, qui tamen cum vivunt per sacramentorum com- 

munionem unitatisque catholicae videntur Ecclesiae copulati.“ Ep. 
149. p. 504. 
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Taufe, wirfend nicht nur die Vergebung der Erbfünbe '), 
fondern auch die Vergebung aller vor der Taufe began- 

genen Sünden ?). Diefe Wirfung ded Saframentes der 

Taufe ift Fraft der göttlichen Gnade fo unfehlbar, daß 

weder die Unmürdigfeit des Ausfpenders noch die Inten— 

tion der Pathen fie zu vereiteln im Stande ift 9). Die 

1) Ep. 157. p. 546. 550. 552. Ep. 186. p. 674. Ep. 217. p. 804. 
2) „Nec est prorsus praeteritorum aliquid peccatorum, quod 

non baptizatis in sancta Ecclesia dimittatur.“ Ep. 153. p. 529. 

3) Die Donatiften machten die Gültigfelt der Taufe von der Würs 

bigfeit des Ausfpenders abhängig. Diefen Irrthum befämpft N. in vie 

len Briefen aufs Nachdrücklichſte und widerlegt ihn fiegreich, 3. B. Ep. 
89. p. 221: „De baptismo solent dicere, tunc esse verum baptismum 
Christi cum ab homine justo datur, cum et hinc teneat orbis terra- 
rum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Joannes ait: Qui 

me misit baptizare in aqua, ipse mihi dixit: Super quem videris Spi- 
ritum descendentem quasi columbam et manentem super eum, ipse 
est qui baptizat in Spiritu sancto. Unde secura Ecclesia spem non 
ponit in homine.. sed spem suam ponit in Christo, de quo dictum 
est: Ipse est qui baptizat. Proinde homo quilibet minister baptismi 
ejus , qualemcunque sarcinam portet, non iste, sed super quem co- 
lumba descendit, ipse est qui baptizat. Illos autem vana sentientes 

tanta absurditas sequitur, ut quo ab ea fugiant non inveniant. Cum 
enim fateantur ratum et verum esse baptismum, quando baptizat 
apud eos aliquis criminosus, cujus crimina latent; dicimus eis: quis 
tunc baptizat? Nec habent quid respondeant, nisi: Deus; neque 
enim possunt dicere quod homo adulter quemquam sarfctificet. Qui» 
bus respondemus: Si ergo cum baptizat homo justus manifestus, ipse 
sanctificat, cum autem baptizat homo iniquus occultus, tunc non ipse 
sed Deus sanctificat; optare debent qui baptizantur, ab occultis 
malis hominibus potius baptizari quam a manifestis bonis. Multo 
enim eos melius Deus quam quilibet homo justus sanctificat, Quod 
si absurdum est, ut quisque baptizandus optet ab occulto adultero 

potius baptizari quam a manifesto casto, restat utique ut quilibet 
ministrorum hominum accesserit, ideo ratus sit baptismus, quia super 
quem descendit columba ipse baptizat.“ Gbenfo Ep. 105. p. 301, 

4 * 
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Gnade der geiftigen Wiedergeburt geht nur verloren durch 

wo N. feine Argumentation alfo fchließt: „Semper Dei est illa gratia 

et Dei sacramentum, hominis autem solum ministerium; qui si bonus 

est, adhaeret Deo et operatur cum Deo; si autem malus est, ope- 

ratur per illum Deus visibilem sacramenti formam, ipse autem donat 
invisibilem gratiam.* Der Häretifer kann daher eben fo gültig taufen 

wie der Apoftel: „Inter baptismum Christi, quem dedit apostolus, et 

baptismum Christi, quem dat haereticus, nihil interest. Agnoscitur 
enim sacramentorum species aequalis etiam cum magna differentia 

est in hominum meritis.“ Ep. 93. p. 251. Gültig aber ift die Taufe, 
welche nach dem Gebrauche der Kirche verrichtet wird. Wenn daher 

auch die Donatiften in Folge ihres Irrthums von der Unwürdigfeit des 
Miniſters die Taufe der Katholifen verwarfen, fo erfannte die Kirche 

die Taufe der Donatiften als aültig an, weil fie die firdhliche Taufform 

beibehielten. So N. ibid. p. 249: „Ex catholica Ecclesia sunt omnia 

dominica sacramenta, quae sic habetis et datis, quemadmodum ha- 
bebantur et dabantur etiam prius quam inde exiretis... Nobiscum 

autem estis in baptismo.“ Und Ep. 87. p. 212: „Sacramenta quae 
non mutastis, sicut habetis, approbantur a nobis.. Propterea ergo 

vos non rebaptizamus .. Baptismum Christi ubique veneramur. “ 

Auf diefes Zugeftändniß von Seiten der Kirche pochten die Schismatifer 

und meinten, wozu fih mit den Katholifen vereinigen, da bei ihnen bie 

Suframente eben fo gültig verwaltet würben als bei diefen? Darauf 

antwortet A.: die wenn auch gültiger Weife verwalteten Saframente 
gereichen doch den Echismatifern nicht zum Heile ob ihrer widerfäglichen 

Gefinnung gegen die Kirche. So Ep. 89. p. 222: „Neque enim sa- 

eramenta eorum nobis inimica sunt, quae cum illis nobis sunt com- 

munia; quia non humana sunt sed divina. Proprius eorum error 
auferendus est, quem male imbiberunt, non sacramenta quae similiter 

acceperunt, quae ad poenam suam portant et habent, quanto indig- 

nius habent, sed tamen habent. Errore itaque derelicto, separationis 
pravitate correcta, ab haeresi ad Ecclesiae pacem transeunt quam 
non habebant, sine qua illis perniciosum fuerat quod habebant,“ 

Gbenfo Ep. 61. p. 148: „Sanctum sacramentum, quod foris ab Ec- 
clesia habent ad perniciem, in pace Ecclesiae habeant ad salutem.“ 

— Wie von der moralifchen Befchaffenheit des Ausfpenders, fo ift auch 

die Gültigfeit der Taufe unabhängig von der Gefinnung der Pathen. 
„ Üt autem possit regenerari per officium voluntatis alienae, cum 
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eigene Suͤndenſchuld des Getauften ). 

Als Heilmittel zur Vergebung der nach der Taufe 

begangenen Eünden fennt die Kirche die Buße. Die 

von kranken Gliedern der Kirche zu beftehbende Buße ift 

eine doppelte: die öffentliche und außerordentliche vb bes 

gangener fehwerer Eünden, welche die Ausfchließung von 
der Kirche nach ſich ziehen 2), und eine geheime und täg- 

liche zur Eühnung der leichtern Eünden Y. Daß aud 

offertur consecrandus, facit hoc unus Spiritus, ex quo regeneratur 

oblatus. Non enim scriptum est: nisi quis renatus fuerit ex paren- 

tum voluntate aut ex offerentium vel ministrantium fide; sed: Nisi 

quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto. Aqua igitur exhibens 

forinsecus sacramentum gratiae, et Spiritus_operans intrinsecus bene- 

ficium gratiae, solvens vinculum culpae, reconcilians bonum naturae, 
regenerant hominem in uno Christo ex uno Adam generatum. Re- 
generans ergo Spiritus in majoribus offerentibus et parvulo oblato 

renatoque communis est; ideo per hanc societatem unius ejusdem- 
que Spiritus prodest offerentium voluntas parvulo oblato. Quando 
autem in parvulum majores peccant, offerentes eum atque obligare 

conantes daemonum sacrilegis vinculis, non est anima utrorumque 

communis, ut etiam culpam habere possint communem. Non enim 

sic communicatur culpa per alterius voluntatem, quemadmodum com- 

municatur gratia per sancti Spiritus unitatem etc.“ 

1) „Semel perceptam parvulus Christi gratiam non amittit, nisi 
propria impietate, si aetatis accessu tam malus evaserit. Tunc enim 

etiam propria incipiet habere peccata, quae non regeneratione au- 

ferantur, sed alia curatione sanentur.“ Ep. 98. p. 264. 

2) „ Agunt homines poenitentiam, si post baptismum ita pecca- 

verint, ut excommunicari et postea reconciliari mereantur, sicut in 

omnibus ecclesiis illi qui proprie poenitentes appellantur.*“ Ep. 265. 
p. 898. 

3) „Est etiam poenitentia bonorum et humilium fidelium pene 

quotidiana, in qua pectora tundimus dicentes: Dimitte nobis debita 
nostra, sicyt et nos dimittimus debitoribus nostris. Neque enim ea 
nobis dimitti volumus, quae dimissa non dubitamus in baptismo, sed 

illa utique quae humanae fragilitati, quamvis parva, tamen crebra 
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mit der geheimen Buße ein Befenntniß der Sünden 
verbunden war, wenn man die Euchariftie empfangen wollte, 

lehrt die von U. in feinen Briefen erwähnte Thatfache, 

daß er felbft dem ausgezeichneten Tribun Marcelin im 

Gefängniffe die Euchariſtie gereicht, nachdem er vorher 

durch das Bekenntniß deffelben von feiner Würbigfeit ſich 

überzeugt habe '). 

Zu den Saframenten, welche A. Zeichen nennt, bie 

subrepunt; quae si collecta contra nos fuerint, ita nos gravabunt et 

oppriment sicut unum aliquod grande peccatum.. Propter haec je- 
junia et eleemosynae et orationes invigilant, in quibus cum dicimus: 
Dimitte nobis debita nostra etc. manifestamus habere nos quod nobis 
dimittatur, atque in iis verbis humiliantes animas nostras, quotidianam 
quodammodo agere poenitentiam non cessamus.“ Ibid. 

1) Der berühmte Schiedsrichter auf der Conferenz zu Garthago 

warb auf Anftiften der Donatiften von dem Comes Marinus, der ihn 

fammt feinem Bruder unter den Vorwande eines Einverftändniffes mit 
dem hochverrätherifchen Comes Heraclianus halte greifen laflen, am 

13. Sept. 413 durch das Beil hingerichtet. Der durch und durch chrifte 
lich gefinnte Marcellinus äußerte im Gefängniffe gegen feinen Bruder: 

er betrachte dies fein Leiden als eine große Gnade Gottes, indem fo bier 
fon feine Sünden gezüchtiget würden, die ihm fonft zum Gerichtstage 
vorbehalten worden wären. Indem A., der biefen feinen hochverehrten 
Freund im Kerker befuchte, dies (Ep. 151. p. 521) erzählt, fügt er 
hinzu: „Hic forte aliquis credat eum fuisse sibi conscium aliquorum 
occultorum impudicitiae peccatorum. Dicam ergo qnid me Dominus 
Deus ad magnam meam consolationem ex ejus ore audire et plane 
scire voluerit. Cum de hoc ipso, ut sunt humana, sollicitus solus 
cum solo agerem jam in eadem custodia constituto, nme quid esset, 
unde majore et insigniore poenitentia Deum sibi placare deberet; 
ille ut erat verecundiae singularis, cum ipsam licet falsam meam 
suspicionem erubesceret, sed admonitionem gratissime acciperet, mo- 
deste graviterque subridens et utraque manu meam dexteram appre- 
hendens: Testor, inquit, sacramenta, quae per hanc afferuntur manum, 
me nullum esse expertum concubitum, praeter uxorem, nec ante 
nec postea,“ 
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ſich auf goͤttliche Dinge beziehen (signa cum ad res 

divinas pertinent, sacramenta appellantur. Ep. 138. 

p. 412), zählt er ausbrüdlich nebft der Taufe den Genuß 

des Reibes und Blutes Ehrifti!), fo wie be Or» 

dination 9. Das Saframent der Euchariſtie ift aber 

zugleich Opfer, Opfer des neuen Bundes, das täglich 

dargebracht wird und eine Quelle der Gnaden ift ?). 

1) „Sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, 

significatione praestantissimis societatem novi populi colligavit, sicuti 

est baptismus trinitatis nomine consecratus, communicatio corporis et 

sanguinis ipsius, et si quid aliud in scripturis canonicis commendatur.® 

Ep. 54. p. 124. In welchem Sinne aber bie Eucjariftie Leib und Blut 

Chriſti fei, läßt A. unbeftimmt und deutet nur an, daß fie dies auf eine 

gewiffe Weife fei. Ep. 98. p. 267. „Si enim sacramenta quamdam 

similitudinem earum rerum, quarum sacramenta sunt, non haberent, 

omnino sacramenta non essent. Ex hac autem similitudine plerum- 

que ipsarım rerum nomina accipiunt. Sicut ergo secundum quem- 

dam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacra- 

mentum sanguinis Christi sanguis Christi est, ita sacramentum fidei 

fides est.“ 
2) Im 61. Br. ©. 149 flellt N. neben die Taufe auch die „bene- 

dictionem ordinationis“, bie er unter bie „dona Dei“ und „sacramenta 

veritatis“ zählt, und erflärt, es würbe bie von den Donatiften ertheilte 

Klerifatsweihe von ber Kirche als gültig anerfannt. 
3) „Nonne semel immolatus est Christus in se ipso, et tamen 

in sacramento non solum per omnes paschae solemnitates, sed omni 

die populis immolatur?“ Ep. 98. p. 267. „Hujus corporis (Eccle- 

siae) caput est Christus, hujus corporis unitas nostro sacrificio com- 

mendatur, quod breviter significavit apostolus dicens: Unus panis, 
unum corpus multi sumus. Per caput nostrum reconciliamur Deo, 

quia in illo est divinitas Unigeniti facta particeps mortalitatis nostrae, 
ut et nos participes ejus immortalitatis essemus.. Nosti autem in 
quo sacrificio dicatur: Gratias agamus Domino Deo nostro.“ Ep. 187. 
p. 684. Und in dem Buche de gratia Novi Testamenti (Ep. 140. 
p. 439) ſchreibt er von der Gnade des neuen Teftamentes: „Haec est 

gratia quae gratis datur, non meritis operantis sed miseratione do- 

nantis. Hinc gratias agimus Domino Deo nostro, quod est magnum 
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Wenn wir auf diefe Darftellung der wichtigften dogs 

matifchen Wahrheiten in den Briefen des h. Auguftinus 

einen erwägenden Blick zurüdwerfen, fo erfennen wir in 

dem Bifchof von Hipporegius den großen Theologen, 

deffen wahrhaft philofophifcher, ſcharf- und tieffinniger Geift 

ſich in die geoffenbarte Wahrheit gang und gar verfenft 

hatte, und aus diefer lebendigen Mitte und Tiefe heraus 

die einzelnen Dogmen in ihrem lebendigen Zufammenhange 

unter einander als Artifel des Einen großartigen kirch— 

lichen Glaubensſyſtems darftellte. — Wenn e8 wahr wäre, 

was häufig von einer gewiffen Seite her behauptet wird: 

nur gediegene Kenntniß der orientalifhen Eprachen und 

gelehrte Bibelfunde begründe den großen Theologen; — 

dann würde A. auf das Prädifat eines großen Theologen 

feinen Anfpruch haben. Denn er war (Ep. 101. p. 272) 

nicht einmal des Hebräifchen Fundig, und er geftand, daß 

er an Bibelgelehrjamfeit dem Hieronymus weit nachitehe, 

indem er nur fo weit die 5. Schriften ftudirt habe, als 

das Bepürfniß der Seelforge dies erheifcht, und ein tie, 

feres Studium derfelben durdy feine Firchlichen Amtsgefchäfte 

ihm unmöglicy gemacht werde !). Dennoch war A. ein 

gewaltiger Schriftmann, fo daß er nicht nur in derſelben 

zum Staunen bewandert war, ſondern daß er ganz und 

gar in der h. Schrift und die h. Schrift in ihm lebte. 

sacramentum in sacrificio novi testamenti, quod ubi et quando et 

quomodo ofleratur, cum fueris baptizatus, invenies.“ 

1) „Nam neque in me tantum scienliae scripturarum divinarum 
est aut esse jam poterit, quantum inesse tibi video. Et si quid in 

hac re habeo facultatis, utcunque impendo populo Dei. Vacare au- 

tem studis diligentius quam quae populi audiunt instruendi, propter 

ecclesiasticas occupationes omnino non possum.“ Ep. 73. p. 165. 
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Wie der Herr Seinen Apofteln das Berftändniß 

erfchloffen hatte (Luf. 24, 45), fo hatte der Geiſt 

von dem U. durchdrungen war, ihn eingeführt in das 

tieifte Berftändniß der mit Seinem Griffel gefchriebenen 

h. Urfunden der Kirche. Er war defhalb in ausgezeich- 

neter Weife im Stande, feine Hilfe zum beſſern Verſtänd— 

niffe der h. Schrift (wie Ep. 132. p. 395) anzubieten. 

Wie tief A. in das BVerftändniß der Schrift eingedrungen 

war, lehrt am fprechendften feine Ueberzeugung von ber 

unerfchöpflichen Tiefe der Schrift !) und von dem bewun— 

derungswürdigen Charafter ihrer Sprache 2). 

1) „Tanta est enim christianarum profunditas litterarum, ut in 

eis qugtidie proficerem, si eas solas ab ineunte pueritia usque ad 

decre senectutem maximo otio, summo studio, meliore ingenio 

conarer addiscere — non quod ad ea quae necessaria sunt saluti, 

tanta in eis perveniatur difficultate; sed cum quisque ibi fidem te- 
nuerit, sine qua pie recteque non vivitur, tam multa tamque multi- 

plicibus mysteriorum umbraculis opacata intelligenda proficientibus 

restant, tantaque non solum in verbis, quibus ista dieta sunt, verum 
etiam in rebus quae intelligendae sunt, latet altitudo sapientiae, ut 

annosissimis, acutissimis, flagrantissimis cupiditate discendi hoc con- 
tingat, quod eadem scriptura quodam loco habet: Cum consumma- 

verit homo, tunc incipit.“ Ep. 137. p. 402. 
2) „ Modus autem ipse dicendi, quo sancta scriptura contexitur, 

quam omnibus accessibilis, quamvis paucissimis penetrabilis. Ea quae 

aperta continet, quasi amicus familiaris sine fuco ad cor loquitur in- 
doctorum atque doctorum. Ea vero quae in mysteriis occultat, nec 

ipsa eloquio superbo erigit, quo non audeat accedere mens tardius- 

cula et inerudita quasi pauper ad divitem; sed invitat omnes humili 

sermone, quos non solum manifesta pascat sed etiam secreta exer- 

ceat veritate, hoc in promtis quod in reconditis habens. Sed ne 
aperta fastidirentur, eadem rursus operta desiderantur, desiderata 

quodam modo renovantur, renovata suaviter intimantur. His salu- 

briter et prava corriguntur et parva nutriuntur et magna oblectantur 

ingenia.“ Ibid. p. 409. 
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Nebft der erleuchteten Schriftweisheit wohnte in A, 

auch in beſonders ausgezeichnetem Maaße und Grabe ein 

zweites Element, das den großen Theologen madt: bie 

Gefinnung bes Herzens. Pectus est, quod theo- 
logum faeit. Der fpeculative Geift des N. war mit 

demuͤthig gläubigem Sinne vermählt, welcher niemals vers 
gaß, daß man zur Wiffenfchaft göttlicher Dinge nur durch 

Glauben gelangen könne '), daß der chriftliche Forſcher 

zum Gebete feine Zuflucht nehmen müffe), und daß die 

rechte Erfenntniß der göttlichen Wahrheit auf der Liebe 

zu Gott beruht 9. Die Gefinnung des A. war ferner 

eine entjchieden firchliche; die Kirche galt ihm als die 
— — — 

1) „Ut in quibusdam rebus ad doctrinam salutarem pertinenti- 
bus, quas ratione nondum percipere valemus, sed —* 
mus, fides praecedat rationem, qua cor mundetur ut magnae rationis 

capiat et perferat lucem, hoc utique rationis est. Et ideo rationa- 
biliter dietum est per prophetam : Nisi credideritis, non intelligetis. 
Ubi procul dubio discrevit haec duo, deditque consilium, quo prius 
eredamus ut id quod credimus intelligere valeamus. Proinde ut 
fides praecedat rationem, rationabiliter visum est.“ Ep. 120. p. 347. 

Und a. d. D. ©. 352. „Ipsae scriplurae sanctae ante magnarum 
rerum intelligentiam suadent fidem.“ 

2) N. ermahnt den Confentius, nachdem er benfelben auf den Glaus 

ben als die nothwendige Bedingung der Grfenntniß verwiefen, Ep. 120. 
p. 352: „Tu autem carissime, ora fortiter et fideliter, ut det tibi 

Dominus intellectum, ac sic ea, quae forinsecus adhibet diligentia 
praeceptoris vel doctoris, possint esse fructuosa.“ 

3) Abfall von der Liebe zu Gott ift Heimfall an Irrthum und 

Binfterniß. „Creaturae rationales ipsius creatoris fiunt participatione 

meliores, cum ei cohaerent purissima et sanctissima caritate; qua 

omni modo si caruerint, tenebrescunt et obdurescunt quodam modo.“ 
Ep. 140. p. 442 zu Ende. Daher Liebe zu Gott nothwendig mit @rs 
leuchtung verbunden: „Si Deus lux est et Deus caritas est, profecto 

caritas lux ipsa est, quae diffunditur in cordibus nostris per Spiritum 
sanctum, qui datus est nobis.“ Ebend. oben. 
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unverwerflichfte Autorität, als die unbezwingbare Burg 

des Glaubens, an die man fich unverrüdbar feft halten 

müffe '), und das Dogma der Kirche war ihm unverlep» 

1) In dem vortrefflihen 118. Br. an Divsforus S. 342 fchreibt 
9.: „Dubitabis tu vel quisquam vigilanti ingenio praeditus, ullo modo 
ad sequendam veritatem melius consuli potuisse generi humano, quam 
ut homo ab ipsa veritate susceptus ineflabiliter atque mirabiliter et 
ipsius in terris personam gerens, recta praecipiendo et divina fa- 

ciendo, salubriter credi persuaderet, quod nondum prudenter posset 
intelligi? Hujus nos gloriae servimus, huic te immobiliter atque 
constanter credere hortamur , per quem factum est, ut non pauci, 

sed populi etiam, qui non possunt ista dijudicare ratione, fide cre- 
dant, donec salutaribus praeceptis adminiculati evadant ab his per- 
plexitatibus in auras purissimae atque sincerissimae veritatis. Cujus 

auctoritati tanto devotius obtemperari oportet, quanto videmus nullum 
jam errorem se audere extollere ad congregandas sibi turbas impe- 
ritorum, qui non christiani nominis velamenta conquirat... Porro 
illi qui cum in unitate atque communione catholica non sint, chri- 
stiano tamen nomine gloriantur, coguntur adversari credentibus et 
audent imperitos quasi ratione traducere, quando maxime cum ista 
medicina Dominus venerit, ut fidem populis imperaret. Sed hoc 
facere coguntur, ut dixi, quia jacere se abjectissime sentiunt, si 

eorum auctoritas cum auctoritate catholica conferatur. Conantur 
ergo auctoritatem stabilissimam fundatissimae Ecclesiae quasi rationis 
nomine et pollicitatione superare. Omnium enim haereticorum quasi 
regularis est ista temeritas. Sed ille fidei imperator clementissimus 
et per conventus celeberrimos populorum atque gentium sedesque 
ipsas apostolorum arce auctoritatis munivit Ecclesiam, et per pau- 

eiores pie doctos et vere spiritales viros copiosissimis apparatibus 

etiam invictissimae rationis armavit. Verum illa rectissima disciplina 

est, in arcem fidei quam maxime recipi infirmos, ut pro eis jam 

tutissime positis forlissima ratione pugnetur... Haque totum culmen 
auctoritatis lumenque rationis in illo uno salutari nomine atque in 
una ejus Ecclesia recreando atque reformando humano generi con- 
stitutum est.” Das religiöfe Firchliche Leben lehrt beſſer als Redner 
und Buch. Don diefer Wahrheit, daß Leben und Erfennen fih gegens 

feirig fügen und tragen, war X. tief durchbrungen, wie er dies Ep. 147. 
p- 473 ausfpridht: „Primum mihi videtur, plus valere in hac inqui- 
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liche Norm aller Speculation ). Innerhalb dieſer von 

der geoffenbarten Wahrheit gezogenen und darum von Gott 

gefegten Schranfen erging fich der große Geift des Augus 

ftinus auf die freiefte Weife, und das Gebiet der Dffen- 

barung erfchien ihm eben fo nach Umfang wie nach Tiefe 

unermeßlich für den Menfchengeift. 

B. Der fittlihe Geift des h. Auguflinus. 

Die Sittenlehre des Evangeliums — in al ihrer 

Heiligfeit und Strenge — war in dem 5. Auguftinus 

Leben geworden. Aus diefem Leben heraus gefloffen find 

alfe feine Urtheile über Gegenftände der Eitten, welche 

man in reicher Fülle in feinen Briefen ?) findet. 
Fragen wir zu allererft, worin eigentlich das Wefen 

“aller menfhlihen Tugend und moralifchen Güte bes 

ftehe, fo weifet uns A. auf die augfchließlich abfolute Güte 

und Heiligfeit, auf Gott, hin. An diefer fich zu betheis 

sitione vivendi quam loquendi modum. Nam qui didicerunt a Do- 
mino J. Chr. mites esse et humiles corde, plus cogitando et orando 
proficiunt quam hegendo et audiendo. Nec ideo tamen agere partes 
suas sermo cessaverit; sed cum plantator et rigator officium sui 

gesserit muneris, cetera illi, qui dat incrementum, relinquit.“ 

1) Die Frage z. B. de origine animae hominis ift Gegenftand 
der Speculation und N. fchrieb hierüber den 166. Br. an Hieronymus, 

wobei er (l. 2. retract.) bemerft: über diefen fehr dunkeln Gegenftand 
fei nur eine ſolche Löfung der Frage zuläffig, quae contraria non sit 
apertissimis rebus, quas de originali peccato fides catholica novit in 
parvulis nisi regenerentur in Christo sine dubitatione damnandis,.“ 
Epp. p. 683. 

2) Biele derfelben befchäftigen fich allein oder großen Theils mit 
Fragen der Sittenlehre, vorzüglich aber die Briefe 47, 127, 145, 153, 
155, 157, 167, 220, 262. 
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ligen ift der Menſch durch feine Willenskraft befähigt; in- 

fofern alfo der Menfch das erfannte Gute mit Liebe und 

Ergebung thut, infomweit ift er gut. Da der Wille des 

Menfchen aber nur ein endliches und unvollfommenes Ber: 

mögen ift, fo fann von abfoluter moralifcher Güte unter 

Menfchen nicht die Rede fein: alle menfchliche Tugend ift 

nur relative Güte ). Die Tugend befteht alfo wefentlich 

in der Liebe Gottes ?); und defhalb darf auch der Beweg— 

grund zur Erfüllung des göttlichen Gefeges nur die Liebe 

zu Gott, Liebe und Achtung des Geſetzes und der Gerech— 

tigfeit fein, weil die Tugend wefentlich in der Richtung 

des Willens auf das Gute hin beftcht, welche in jenem 

nicht vorhanden ift, der fich durch Furcht vor Strafe zur 

Befolgung des Geſetzes treiben läßt ?). Da die Tugend 
ganz und gar in der Liebe Gottes und des Geſetzes aufs 
geht und von derjelben getragen wird, fo ift die Gefinnung, 

welche nicht das ganze Gefeg und ohne Ausnahme alle 

und jede Vorfchrift deffelben mit Liebe umfaßt, nicht tu— 

gendhaft, fondern fündhaft 9). 

Gott zu lieben war darum das heiligfte Verlangen 

und das höchite Etreben des A. 5), und die Liebe Gottes 

— — — — 

1) Bol. Ep. 153. p. 528. 
2) Ep. 155. p. 540. 
3) Ep. 145. p. 470. Ep. 153. p. 530. 
4) A. rechtfertigt das Wort Jac. 2, 10. „Quicunque totam legem 

servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus“ alfo: 

„Per hoc qui totam legem servaverit, si in uno offenderit, fit om- 

nium reus; quia contra caritatem facit, unde tota lex pendet. Reus 
itaque fit omnium, faciendo contra eam, in qua pendent onınia.“ 
Ep. 167. p. 600. 

5) Der wiedergeborne N. feufzte tief darob auf, daß er die ewige 
und immer neue Liebe fo fpät geliebt Habe, und flehte zu ihr: „O amor 
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galt ihm allein als die wahre Frömmigkeit und Gottes» 
verehrung ). 9. Iebte ganz und gar in Gott, und das 

Gebet war das eben fo fefte als lebendige Band, das 

ihn mit Gott verfnüpfte. Gin fo eifriger Beter er war, 

der auch das Gebet Anderer für fich fleißig in Anſpruch 

nahm ?), ein eben fo erleuchteter Beter war er, der da im 

Geiſte und der Wahrheit zu beten verftand. Davon geben 

Zeugniß feine Ausfprüche über einige das Gebet betreffende 

Fragen. Warum wir nöthig haben, Gott dem Allwiffen» 

den unfre Bebürfniffe im Gebete vorzutragen? darauf ants 

wortet W.: da8 Gebet macht ung erft empfänglid 

der ®aben Gottes und zwar in dem Grade und Maaße, 

in welchem es das Verlangen nach denfelben in uns ents 
zündet hat 2). Eben fo ift der Grund deſſen, daß wir 

und zu beftimmten Stunden ins Gebet begeben und dafs 
felbe in Worte Feiden, in der Natur des Menfchen zu 

fuchen ); aber wenn auch das Gebet im Geifte fi in 

Worten faflet, fo heißt doch anhaltend und viel Beten 

etwas ganz Anderes als viele Worte machen 5). — Wie 

A. ganz und gar in Gott lebte, tritt in feinen Briefen 

auch darin hell zu Tage, daß er wie Alles und Jedes, fo 

auch feine Studien und feine literarifchen Arbeiten mit 

qui semper ardes et numquam exstingueris, caritas Deus meus, ac- 
cende me!“ Confess. l. 10. c. 29. Opp. ed. Venet. 1729. Tom. 1. 
p. 184, 

1) „Pietas cultus Dei est, nec colitur ille nisi amando.“ Ep. 
140. p. 438, 

2) 9. hat kaum einen Brief gefchrieben, in welchem er nicht bes 
Empfängers Gebete ſich empfohlen hätte, 3. ®. Ep. 130. p. 394. 

3) Ibid. p. 388 sq. 
4) Ibid. p. 389 sq. 
5) Ibid. p. 389. 
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Gott trieb, „Ich habe unfern Gott gebeten und bitte ihn 

— fchreibt er an Hieronymus — daß er den fchriftlichen 

Berfehr, den ich mit dir eröffne, für uns fruchtbringend 

wolle fein laſſen“ (Ep. 166. p. 583). Und als er dem 

Bifchofe Claudius feine Bücher „wider Julianus“ zufchidte, 

fhrieb er ihm: „Inter dem Beiftande des Erlöfers bin ich 

an dieſes Werf gegangen, und ich weiß, daß auch Du ges 

betet haft für mich, daß ich es vollenden möge, und für 

jene, von denen wir glauben und wünfcen, daß diefe 

unfre Arbeiten ihnen erfprießlich fein werden“ (Ep. 207. 

p- 724). 

Dem von Liebe zu Gott durchdrungenen Auguftinus 

mußte nothwendig Alles, was fich unmittelbar auf Gott 

bezog, unverleglich heilig fein. In welchem Grade dies 

bei ihm Statt hatte, erfennen wir vorzüglich aus feinen 

Grundſätzen über die Heiligfeit und Unverlezglichkeit 

des Eidpfhwurs und der Gelübbde. 

Auguftin’s ftrengfittliche Grundfäge über den- Eid 

lernt man aus einigen feiner ums Jahr 411 gefchriebenen 

Briefe kennen '). Was diefe Briefe veranlaßte, war Fols 

gendes. Eine römifhe Familie (Albina, Pinianus und 

Melania), die vor den Weftgothen, welche unter Alarich 

im Jahr 410 Rom bedrohten, geflohen war, war nad 

Afrifa gefommen. Die Familie, eben fo fromm als reich, 

hatte fich zu Thagafte, dem Geburtsorte des A., auf einige 

Zeit niedergelaffen. U. war verhindert, fie nach ihrer 

Ankunft in Thagafte fogleich zu begrüßen. Daher machte 

ſich Pinianus und Melania in Begleitung des Alypius 

(Jugendfreund des A. und Biſchof von Thagafte) auf, um 

1) Epp. 124. 125. 126. p. 363—73. 
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dem verbedt ausgefprochenen Wunfche des U. zu entfpres 

chen, ihn felbft in Hippo zu befuchen. Hier ereignete ſich 

nun etwas, was nicht nur den genannten Perfonen alfen 

höchft unangenehm war, fondern auch die zarte Verbindung 

A. mit diefer religiöfen Familie empfindlich verlegte, und, 

wie es fiheint, auf längere Zeit trennte. — Die fatholis 

fehe Gemeinde von Hipporegius war, wie aus A's Briefen 

fattfam erhellt, aus befonders leidenfchaftlichen Elementen 

zufammengefegt, und U. hatte als Bifchof derfelben bei 

all’ feiner ausgezeichneten PBerfönlichkeit und feinem überall 

gefeierten Namen einen fo ſchwierigen Standpunft, daß es 

feiner chriftlichen Weisheit und Liebe nicht immer gelang, 

den Eturm der gegen ihn aufbraufenden Elemente alſo— 

gleich zu befänftigen. So geſchah es auch bei dem Befuche 

der genannten Perfonen in Hippo. Die Lebensverhälts 

niffe der Fremden mochten bald in der Gemeinde befannt 

geworden fein. Man bewunderte an ihnen, den an irdis 

fhen Echägen fo Reichen, um fo mehr, daß fie den Eitels 

feiten der Welt gänzlich entfagt und ſich Gott geweiht 

hatten; man hatte von ihrer chriftlichen Milde und Frei- 

gebigfeit gegen die Kirche von Thagafte und den Geſchenken 

an andere Kirchen gehört; auch dem A. hatten fie zum 

Beften der Kirche von Hippo eine Summe Geldes übers 

geben. Es ift begreifli, daß von den Gemeindegliedern 

in ihren wechfelfeitigen Gefprächen der Wunſch geäußert 

wurde, daß doch der von fo heiligem Eifer befeelte Pinia— 

nus Presbyter der Kirche und zwar in ihrer Gemeinde 

würde! So loöblich diefer in folchen Gränzen fich aus: 

fprechende Wunfch war, fo tadelnswürdig war das Bes 

ginnen der Hipponenfer, die Gewährung diefes Wunfches 

von Pinianus zu erzwingen. Eines Tages erhob nemlich 
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die Gemeinde nach dem Gottesdienfte, dem auch die Bäfte 

des Biſchofs beimohnten, ein großes Gefchrei, durch wel: 

ches fie auf eine die chriftliche Sitte eben fo wie die Heis 

ligfeit des Ortes verlegende Weife verlangte: Pinianus 
folle zum Presbyter geweiht werden. . A. erklärte der Ge— 

meinde, P. Fönne und dürfe nicht gegen feinen Willen 

ordinirt werden, und wenn fie troßdeflen ihn zum Pres— 

byter haben wollten, fo höre er auf ihr Bifchof zu fein. 

Diefe unerwartete Erklärung des Bifchofs ſchlug zwar auf 
einige Minuten die Aufregung nieder, aber fie brach bald 

nur noch ftürmifcher (08; denn man meinte durch Tumult 

den Bifchof am beften zur Zurüdnahme feines Wortes zu 

bringen oder wenigftend das zu erzielen, daß P. von einem 

fremden Bifchofe ordinirt werde. Die Gemeinde drängte 
fi) zum Presbyterium; Einige der anfehnlichern Gemeinde— 

glieder traten zum Sige des Bifchofs. Diefen erklärte A., 

er werde weder von feinem Worte laffen, noch auch fönne 

P. ohne feine Erlaubniß von einem andern Bifchofe ordi— 

nirt werden; man würde auch durch eine erziwungene 

Drdination nur zu Wege bringen, daß P. fich nach der 

Weihe auf immer entferne. Das Volk aber fchrie und 

tobte fürchterlich fort, ftieß gegen Bifchof Alypius Schmaͤh— 

und Schimpfworte aus und fegte die gefammte Geiftlichfeit 
in Angft und Verwirrung. 

A., der ſich alles Zuredend gegen PB. enthielt und 

lange unfchlüffig war, ob er die Kirche verlaffen folle oder 

nicht, blieb endlich doch zurüd — fürchtend, die Kirche 

fönne in feiner Abwefenheit durch noch ungebührlichere 

Exceſſe entweiht und feinem Freunde Alypius gar Gewalt 

angethan werden. Da ließ PB. dem Bifchofe bedeuten, er 

wolle dem Volfe ſchwören, daß, wenn er gezwungen ordis 

Theol. Ouartalfcrift. 1849. I. Heft. 5 
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nirt werden follte, er allerdings Afrika verlaffen werbe; 

wenn ihm aber Niemand die Bürde des Klerifats auflade, 
fo wolle er in Hippo bleiben. U. wollte hierüber bie 

Meinung des Alypius vernehmen, diefer wies ihn aber 

mit der runden Erflärung ab: hinc me nemo consulat. 

A. eröffnete nun dem Bolfe den Willen des PB. Das 

aber nicht damit zufrieden verlangte, P. folle erklären: 

würde er einft in den geiftlihen Stand zu treten Luft 

haben, fo wolle er dies nur in ber Kirche von Hippo 

thun. Auch dazu ließ ſich P. herbei, und erft nach dem 

auf diefe Meinung von PB. abgelegten Eide 

ging die Gemeinde beruhigt aus einander. Bald nad 

diefem unangenehmen Erlebniffe entfernten fich die Fremden 

von Hippo, und in Thagafte wurde diefer Vorfall in mehr 

reren Punkten entftelt.. Man fagte dort 5. B., B. habe 

nicht blos mit Zulaffung, fondern auf Befehl A's gefchiwos 

ren; die Hipponenfer hätten nur aus niedriger Beyierde 

nach dem Vermögen des PB. fo gehandelt, und felbft auf 

A. fuchte man diefen Vorwurf, den das Volk von Hippo 

dem Bifchofe von Thagafte gemacht hatte, zu übertagen; 

N. feizum Ehwur gezwungen worden. 3. wis 

berlegt diefes Alles in Briefen an Alypius und die Albina 

auf eben fo treffende als chriftliche Weife. Daß man aber 

in Thagafte auch ausiprach: ein ſolch ergwungener 

Eid binde nicht, dies gibt dem A. Gelegenheit, fich 

über die Heiligkeit des Eides auszufprechen. An Alypius 

(Ep. 125. p. 365) fchreibt er alfo: „Du haft mir ge- 

fhrieben, wir möchten die Frage über einen mit Gewalt 

abgedrungenen Schwur unter und erörtern; aber ich bitte 
dich, unjre Verhandlung wolle doch nicht fonnenflare 

Dinge verdunfeln. Denn wenn auch einem Diener Gottes 

* 
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der fichere Tod angedroht wurde, damit er fich durch einen 

Schwur zu etwas Ilnerlaubtem und Schändlichem ver: 

pflichte, jo hätte er lieber fterben, als fchwören müffen, 

um nicht den Schwur durch ein Verbrechen zu erfüllen. 

Aber im vorliegenden Falle, wo nur das anhaltende Ge: 

ſchrei des Bolfis den Mann zwang — zu feinerlei Uns 

recht, fondern zu etwas Erlaubtem, und wo er zwar fürdh- 

tete... dennoch aber das, was er befürchtete, ungewiß 

war; wer dürfte behaupten: man dürfe einen offenbaren 

Meineid begehen, um ver feineswegs offenbaren Gefahr 
— ich fage nicht von Schaden und förperlicher Unbill, 

fondern jelbft des Todes zu entgehen ?* — Er führt dann 

aus der römifchen Gefchichte das Beifpiel des Regulus an 

und fagt: „Solches pflegen wir an Heiden gewaltig zu 

bewundern und zu rühmen, und wir meinen, man folle 

erft in den h. Schriften erforfchen, ob es je erlaubt fei, 

falfch zu fchwören, in denen und fogar geboten ift, nicht 

zu fohwören, damit wir nicht durch leichtfinniges Schwören 

in Meineid verfallen! Ohne Zweifel wird mit allem Recht 

behauptet: nicht nach den Worten des Schwörenden, fons 

dern gemäß der Erwartung deſſen, dem der Eid geleiftet 

wird, und die dem Schwörenden befannt ift, müffe der 

Schwur treulich erfüllt werden. Denn in Worte, befons 

ders wenige, läßt fich fehr fchwer die Meinung faffen, 
deren Gewähr von dem Echwörenden verlangt wird. Deß— 

halb find meineidig jene, welche den Wortlaut erfüllend 

die Erwartung derer, welchen der Schwur geleiftet worden, 

getäufcht haben: und meineidig find jene nicht, welche, 

obfchon fie das Wort nicht gehalten, das erfüllt haben, 

was man von ihnen, da fie fehwuren, erwartete. Weil 

nun die Hipponenfer den Pinianus nicht wie einen Vers 
5 ® 
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urtheilten, fondern als einen fehr Verehrten zum Einwoh⸗ 

ner ihrer Stadt haben wollten, fo ift, obfchon es nicht 

genau in feine Worte gefaßt werden Fonnte, deßungeachtet 

fo offen, was fie von ihm erwarteten, daß fein gegenwärs - 

tiges Entfernen nady dem Schwure Niemanden von denen 

beunruhigt, die da hören konnten: er wolle aus einer be: 

ftimmten Urfache verreifen — Willens wieder zurüdzufehren. 

Und wegen deſſen wird er weder meineidig fein, noch von 

ihnen dafür gehalten werden, — außer er täufche die Er: 

wartung berfelben. Er wird fie aber nicht betrügen, außer 

er änderte entweder feinen Willen bei ihnen zu wohnen, 
oder er ginge einmal fort ohne an die Rüdfehr zu denfen. 

Das fei fern von feiner Gefittung und der. Treur, die er 

Ehriftus und der Kirche gebührend zollt. Ich mag nicht 

erwähnen, was du wie ich weißt, wie fchredlich das gött- 

liche Gericht - über den Meineid fei; das aber weiß ich 

fiher, daß wir dann Niemanden grollen dürfen, der unfern 
Schwüren nicht glauben wird, wenn wir den Meineid 
eines ſolchen Mannes nicht nur gleichgültig hinnehmen, 

fondern auch vertheidigen wollten. Das wolle die Erbar- 

mung Deffen von uns und ihm abwenden, der da aus 

der Verſuchung errettet die auf ihn hoffen.“ — Und an 

Albina fchreibt A. (Ep. 126. p. 371) über diefen Punft 

alfo: „Du haft mir gefchrieben, ob ich oder die Hippos 

nenfer meinen, daß dem gewaltthätig erpreßten Eide Ge— 

nüge geleiftet werden folle? Was meinft denn du felbft? 

Etimmft du bei, der Ehrift dürfe felbft in Gefahr des 

fichern Todes (und fo etwas wurde damald ganz grundlos 

befürchtet) des Namens feines Herrgottes fich zur Täus 

fhung bedienen, der Chriſt dürfe feinen Gott zum Betruge 

al8 Zeugen nehmen? Gewiß muß ein Solcher, wenn er 
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auch ohne Schwur zu einem falfchen Zeugniffe durch An- 

drohung des Todes gezwungen würde, mehr fürchten fein 

Leben zu befleden, als es zu verlieren... Und wir ftellen 

es noch ald eine Streitfrage hin, ob Diener Gottes einen 

erzwungenen Eid erfüllen follen, die ausgezeichnet find 

durch die Gnade der Frömmigkeit? Wird denn, ich bitte, 

jene Zufage des Hierwohnens dadurch fo unerträglich, daß 

man ed ein Eril nennt? Sch meine, das Presbyterium 

fei doch Feing Verbannung. Das fei fern, daß man fagen 

müßte: er habe lieber das Eril, als die Presbyterwürde 

‚ gewollt, oder lieber den Meineid, als das Eril. Dies 

würde ich fagen, wenn in der That von uns oder vom 

Bolfe ihm das eidliche Verfprechen, hier wohnen zu wollen, 

wäre abgedrungen worden; nun ift es aber nicht erzwuns 

gen worden, da man e8 verweigerte, fondern angenommen 

worden, da man ed antrug. Und das, wie gefagt, in ber 

Hoffnung und dem Glauben, er werde durch fein Hierfein 

dazu gebracht werden, dem Verlangen gemäß das Elerifat 
zu übernehmen. Endlich, was man immer über uns und 

die Hipponenfer denfen mag: ganz anders fteht es um 

jene, weldye einen Schwur erzwungen haben, ald um 

jene, welche einen Meineid, ich fage nicht erzwungen, 

fondern angerathen haben. Es gefchehe alfo, was ver: 

fprochen wurde ), damit nicht durch ein folches Beifpiel 

1) Pinianus fcheint jedoch feinem beeidigten Berfprechen, in Hippo 

feinen Wohnfig zu nehmen, nicht nachgefommen zu fein. Bon ihrem 
afcetifchen Eifer getrieben mag die Bamilie Afrifa verlaffen und ſich 

nach PBaläftina gewendet haben; wenigftens trifft man Albina, Pinianus 

und Melania im Jahr 419 in Bethlehem bei Hieronymus, welcher die» 

felben ſchon in Rom fennen gelernt und (wie fein Brief an die Afella 

zeigt) mit ihnen eng verbunden war. Er meldet an A. (Ep. 202. 
p. 763) Grüße von ihnen, 
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jene, denen e8 gefällt, zur Nachahmung des Meineides 

geftimmt werden, und jene, denen ed mißfällt, nicht mit 

allem Rechte fagen mögen: es fei feinem von uns zu glaus 

ben, wenn er auch Etwas nicht blos verfpricht, fondern 

auch beſchwört.“ 

Eben fo vortrefflih, wie über die unverlegliche Hei— 

ligfeit des Eides, ſpricht fi A. über die Verbindlichkeit 

und den fittlichen Werth der Gelübde aus. Die chrift- 

lichen Eheleute Armentarius und Paulina haften eheliche 

Enthaltfamkeit angelobt; A. fchreibt (Ep. 127. p. 376) 

über dies Gelöbniß an den Mann alfo: „Ich Fünnte die 

zum Himmelreiche Beftimmten nach ihren Stufen und 

Verdienſten zeichnen und zeigen, wodurch fich das eheliche 

Leben gottesfürdhtiger und frommer Familienväter und 

Mütter von jenem Leben unterfcheidet, das ihr Gott gelobt 

habet, wenn es gälte, dich erft zu einem folchen Gelübde 

zu ermuntern; aber weil du es ſchon gelobt, dich fchon 

verbunden haft, fo ift dir anders zu handeln nüht erlaubt. 

Ehe du ein Gelübde zu bezahlen hatteft, war es deinem 

Belieben anheimgeftellt, auf einer niedrigeren Stufe (des 

fittlihen Strebens) zu ftehen; jegt aber, da bein Gelöbniß 

ber Gott hinterlegt ift, lade ich Dich nicht zu einer großen 

Pflichttreue ein, fondern fehrede dich zurüd vor einer großen 

Vebelthat. Denn du wirft, wenn du nicht erfüllt, was 

du gelobt haft, derjenige nicht fein, der du geblieben wärft, 

wenn du nicht fo Etwas angelobt hätteft. Kleiner wärft 

du dann wohl, aber nicht fchlechter. Sept aber — was 

fern ſei — um fo elenver, wenn du Gott die Treue brichft, 

je feliger, wenn du fie bewahreft. Deßhalb aber laß dic) 

nicht reuen ein Gelübde gemacht zu haben, vielmehr freue 

dich, daß dir fehon nicht mehr erlaubt ift, was dir nur zu 
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deinem Nachtheile frei ftand. Gehe alfo unverzagt an's 

Werk und erfülle das Wort durch die That; Er felbft 

wird beiftehen, der deine Gelübde begehrte. Glücklich der 

Zwang, der zu Befferem treibt (Felix est necessitas, 

quae in meliora compellit). — Ein Umſtand allein 

fönnte e8 fein, weßhalb wir dich zu dem, was du gelobt, 

nicht nur nicht ermuntern, fondern auch hindern würden, 

es auszuführen, nemlich wenn etwa deine Gattin aus 

Geiftess oder Fleifchesfhwäche fich weigerte, daſſelbe mit 

dir auf fih zu nehmen. Denn fo Etwas darf von Ber: 

heiratheten nicht angelobt werden, außer mit gemeinfamer 

Zuftimmung und Entfchließung. Und wäre dies vorfchnell 

gefchehen, fo ift das unüberlegte Thun vielmehr zu vers 

befiern, als das Berfprechen zu erfüllen. Denn wenn 

Jemand mit dem Eigenthum eines Andern ein Gelübde 

macht, fo mag dies Gott nicht, vielmehr verbietet er, Frem— 

des an fih zu reißen. Denn über diefen Gegenftand ift 

durch den Apoftel der göttliche Ausfpruch verfündigt wor: 

den: „dad Weib hat nicht Macht über ihren Leib, ſon— 

dern der Mann; ingleichen hat nicht der Mann Gewalt 

über feinen Leib, fondern das Weib.“ — Weil aber Bau: 

lina zu gleichem Gelübde bereit war, fo ſchließt A. feine 

Anfprache an Beide mit dem fohönen Worte: „Euer ges 

meinfamer Entfchluß fei ein Opfer gelegt auf den erhabenen 

Altar des Schöpfers, und die befiegte Begierlichfeit ein 

um fo ftärferes, je heiligered Band der Liebe.“ 

Wenn ſchon die bisherige Darlegung der ethifchen 

Grundfäge des A. deutlich erfennen läßt, wie durchaus 

evangelifch, gefund und.befonnen diefelben feien, fo 

dürften einen noch fprechenderen Beleg biefür feine An— 

fihten über die evangelifchen Rathfchläge der 
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Zungfräulichkeit und Armuth liefern. A. erfennt in ben 

Rathfchlägen (laut Ep. 157. p. 553 sq.) einen Ruf der 

göttlichen Gnade zur Betretung des Weges, der zu höherer 

fittlicher Vollfommenheit führt. Niemanden fann das Bes 

treten dieſes Weges angefonnen" werben, außer es ergebe 

an ihn der befundere Ruf der Gnade. N. tadelt darım 

aufs Schärffte die Berfehrtbeit jener, welche Jedermann 

diefen Weg anmeifen wollen, ja fogar jene zu veruns 

glimpfen und zu verdammen ſich nicht fcheuen, die eines 

anderır Weged gehen. Dergleichen gab es unter den Mön- 
chen feiner Zeit, und A. läßt nicht undeutlich durchbliden, 

daß das Intereſſe diefer Leute ihnen fo verkehrte fchrifts 

widrige Behauptungen eingab. „Mögen Solche darum 

aufhören — fchreibt er — wider die Schriften zu reden, 

und mögen fie bei ihren Ermahnungen zu dem Höheren 
(ad majora) fo aneifern, daß jie das Niedrigere (minora) 

nicht verdammen. Können fie denn die heilige Virginität 

nicht anders empfehlen, als daß fie die eheliche Verbindung 
verdammen, da doch nach der Lehre des Apofteld Jeder 
eine befondere Gabe von Gott hat, der Eine diefe, der 

Andere jene? Mögen fie alfo den Weg der Bollfommen- 

heit wandeln, nachdem fie al’ ihre Habe verfauft und mit: 

leidsvoll verfchenft haben. Aber wenn fie in Wahrheit 

Arme Ehrifti find, und nicht für fich, fondern für Ehriftus 

ſammeln, warum ftrafen fie Seine ſchwächern Glieder, ehe 

fie die Richterftühle erhalten haben? Denn ich meine, 

Einige derer, welche fo unverfchämt und unflug ſchwätzen, 

werden von reichen und frommen Ehriften in ihren Be: 

drängniffen unterhalten. Denn die Kirche hat gewiſſer 

Weife ihre Krieger, und auf eine Art Provincialen. Dar: 

um fagt der Apoftel: Wer leiftet je Kriegsdienfte und be 
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ſoldet ſich ſelbſt? Sie hat auch einen Weinberg und 

Winzer, und eine Heerde und Hirten. Weßhalb eben der 

Apoſtel ſagt: Wer pflanzet einen Weinberg und ißt nicht 

von der Frucht deſſelben? Wer hütet die Heerde und ge— 

nießt nicht von der Milch derſelben? Aber freilich — 

Solches vorbringen wie dieſe mauldreſchen, das heißt nicht 

kriegen, ſondern rebelliren; das iſt kein Weinbergpflanzen, 

ſondern ein Ausrotten; das heißt nicht die zu Weidenden 

ſammeln, ſondern die zu Verderbenden von der Heerde 

trennen.“ 
Auch an A. war der Ruf der Gnade ergangen, ſich 

all' ſeines Beſitzthums zu entaͤußern; wie demuͤthig er aber 

dabei von ſich dachte und gegen Andere gerecht war, ver: 

nehmen wir von ihm felbft. „Sch, der ich dies fehreibe, 

habe die Vollfommenheit, von welcher der Herr fprach in 

feiner Rede an den reichen Jüngling: Geh, verfaufe Alles, 

was du haft und gib es den Armen und bu wirft einen 

Schag im Himmel haben und fomm und folge mir — id 

habe diefe Vollendung heftig geliebt, und nicht aus meiner 

Kraft, fondern unterftügt durch Seine Gnade habe ich 

alfo gethan. Ich war zwar nicht reich, aber deghalb wird 

e8 mir nicht weniger angerechnet werden. Denn auch bie 

Apoftel felbft, welche dies zuerft gethan, waren nicht reich. 

Aber es gibt die ganze Welt hin, wer das hingibt, was 

er hat und zu haben wünſcht. Wie weit ich aber auf 

diefem Wege nach Vollfommenheit fortgefchritten fei, das 

weiß ich felbft zwar beffer als fonft Jemand, aber mehr 

noch Gott als ich. Und zu diefem Borfage ermuntere ich, 

fo viel ich kann, Andere, und ich habe im Namen des 

Herrn Genoffen, die durch meinen Dienft dazu gebracht 

wurden; aber fo, daß vor Allem die gefunde Lehre feftges . 
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halten werde und wir nicht jene, die das nicht hun, mit 

eitler Härte richten, indem wir fprächen: es nüge ihnen 

nicht8, daß fie, wenn auch verehelicht, Feufch leben, daß 

fie ihr Haus und ihre Familie driftlich regieren, daß fie 

durch Werfe der Barmherzigkeit einen Schatz fuͤr die Zu— 

kunft ſammeln; auf daß wir nicht, wenn wir Solches vor— 

brächten, nicht al8 Ausleger der h. Echriften, fondern als 

Anfläger derfelben erfunden werden“ (Ep. 157. p. 558 sq.). 

Frauen mochten insbefondere nicht felten von unges 

mäßigtem Eifer zu afcetifchem Leben und höherer Religiofität 

über die Grenzen hinausgeführt werden, welche das Evan— | 

gelium diefem Streben gefegt hat. Es fehlte ihrem Eifer 

die chriftliche Weisheit, und diefer Mangel ließ fie felbft 

Pflichtverlegungen überfehen, deren fie fich ſchuldig mach— 

ten. Unſer erleuchteter Kirchenlehrer war aber weit ent— 

fernt, ſolch unerleuchteten Eifer gut zu heißen; vielmehr 

wies er denfelben in die gehörigen Schranfen und zeigte, 

wie derfelbe dem fittlichen Geifte des Ehriftenthums wider: 

ftreite. @ine gewiffe Ekdicia hatte fich ihrem Manne 

gegen feinen Willen durch längere Zeit entzogen, fpäter 

aber ihn ſelbſt dahin gebracht, daß er gleiche Enthaltſam— 

feit im ehelichen Umgange gelobte ). Auf diefer Stufe 

chriftlichen Strebens wollte fie aber nicht ftehen bleiben, 

fondern auch die Stufe der freiwilligen Armuth erfteigen. 

Sie gab daher — ohne Vorwiſſen des Mannes und ob- 

wohl fie einen Sohn hatten — das ganze baare Vermögen 
(ihr eingebrachtes Eigenthum) zwei bei ihr einfprechenden 

Mönchen. Diefe der chriftlichen Befonnenheit ganz ent: 
behrende Handlung entfremdete ihr das Gemüth des Mans 

1) Ep. 262. p. 889. 
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ned.fo fehr, daß er’ fie verließ und nun auch die angelobte 

Keufchheit nicht bewahrte, fondern des Ehebruchs fich 

fhuldig machte ). U. machte diefer Frau über ihre uns 

chriftliche Handlungsweife fehr ernfte Vorwürfe umd zeigte 

ihr Punkt für Punkt, wie unrecht und unweife fie gehans 

delt habe. Auch dies tadelte er an ihr, daß fie ohne alle 

Rückſicht auf ihren Mann das Wittwenfleid getragen habe ?), 

und ermahnt fie endlich dringend, Alles anzuwenden, um 

ihren Gatten wieder zu gewinnen. 

Die reine Oottesliebe, welche in reicher Fülle in Aus 

guftinus wohnte, hatte fein Herz auch fanftmüthig und 

demüthig gemacht. Demuth und Sanftmuth ift ein 

Grundzug im Charafter Auguftin’ds. Davon geben uns 

befonders feine Briefe an Hieronymus Zeugniß. “Der 

in hohem Grade empfindliche und reizbare Hieronymus ?) 

zeigte fih durch die Ausftellungen Auguftin’d gegen feine 

Auslegung der Stelle Gal. 2, 11. 14 beleidigt und ges 

fränft. A. gab ſich demnach alle Mühe (Ep. 73. p. 163 sq.), 

den H. zu befänftigen, indem er ihm zu Gemüthe führte, 

wie weit er davon entfernt fei, ihn, den er fo fehr verehre 

und liebe, beleidigen zu wollen, und wie felbft der Gegens 

ftand von der Art fei, daß er einen verftändigen Mann 

nicht beleidigen fönne. Darauf bittet er ihn durch die 

Sanftmuth Ehrifti um Verzeihung, wenn er ihm beleidigt 

1) Ibid. p. 890, 

2) Ibid. p. 891. 

3) Dem H. gegenüber erfcheint N. vollfommener, burchgebilbeter 

und durchdrungener vom Geiſte des Herrn. H. hatte noch nicht bie 

Eigenliebe in fi ganz bezwungen. Dennoch verehrt die Kirche auch 
ihn als Heiligen, weil die Tugend des Ehriften hienieden im Kampfe 

befteht; wie ernfllich aber H. kämpfte, dafür ift auch Bürge die große 

Berehrung, welche A. demfelben zollte. 
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habe. — Ein Ausfluß diefer Sanftmuth war auch die 

edle Art und Weife, wie A. einen gelehrten Streit führte, 

und ein fchönes Mufter feiner edlen chriftlichen Polemik 

ift vorzugsweife fein 82. Brief an Hieronymus. Mit 

großem Schmerze mußte darum A. der zwifchen Hierony- 

mus und Rufinus entftandenen Fehde zufchauen, und tief 

fehnitt der bittere Ton in fein Herz, der in ihren Gegen» 

fchriften herrfchte. „Sch geftehe“, fchreibt er defhalb (Ep. 

73. p. 165) an Hieronymus, „ed hat mich ungemein ge- 

ſchmerzt, daß zwifchen fo theuern vertrauten Berfonen, die 

durch ein faft allen Kirchen fehr befanntes Freundfchafts- 

band verbunden waren, ein fo großes Unheil des Zerwürf- 

niffes entftanden ift.. Welcher Freund mag fortan nicht 

fürchten, er dürfe einft Feind fein (quasi faturus inimi- 
cus), wenn das, was wir beweinen, zwifchen einem Hies 

ronymus und Rufinus entftehen fonnte“? Darauf bes 
fhwört fie A. um ihrer eigenen Würde und der Schwachen 

willen, für die Ehriftus geftorben, von einem fo leiden- 
ſchaftlich geführten Streite abzuftehen ). Weil aber H. 

an A. felbft in einem ziemlich gereisten Tone gefchrieben 

hatte, fo bittet ihn diefer, lieber ihre gegenfeitigen Schrif- 

ten gar nicht zu beurtheilen, wenn es nicht ohne Erbitte- 

rung und Verlegung der Freundfchaft gefchehen Fönne. 

„Wenn ich nicht fagen darf, was mir in deinen und dir 

_ in meinen Schriften zu verbeffern fcheint, außer daß man 

der Scheelſucht verdächtig oder die Freundfchaft verlegt 

wird, fo laſſen wir das gehen und fohonen unfer Leben 

und Heil“ (ibid. p. 167). 

Die Demuth, welche in A. wohnte, erwies ſich aber 

1) Ibid. p. 166. 
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nicht blos als das Bewußtfein der eigenen fittlichen Schwäche 

und der Bedürftigfeit der Gnade, fondern eben fo fehr 

auch als Erfenntniß feines mangelhaften unvollfommenen 

Wiffens. Der große Geift des U. ermangelte nicht der 

fehönften Zierde: Befcheidenheit. Die große Beſchei— 

denheit 4.’8 tritt faft in jedem feiner Briefe hervor; 

denn fie hatte fein ganzes Weſen durchdrungen. 9. war 

allgemein als die erfte Größe feiner Zeit in der Kirche 

anerfannt. Darum ftrömten von allen Seiten nicht nur 

Driefe, fondern Berfonen aller Stände nah Hippo, um 

fih über verwidelte Fragen und dunkle Gegenftände bei 

A. Raths zu erholen; aber diefe Anerkennung und feier 

feines Namens blendete ihn nicht. So fam z. B. getrieben 

von dem Rufe der erleuchteten Wiffenfchaft des A. im 

J. 415 der fpanifche Presbyter Drofius nady Hippo. N. 

aber fchrieb an Hieronymus (Ep. 166. p. 584): Einige 

Frucht feines Kommens ift ihm geworden. Zuerft die, 

daß er dem Rufe von mir nicht viel traue. Dann habe 

ih den Mann nach Kräften belehrt; was ich aber nicht 

fonnte, habe ich ihn angewiefen, woher er dies lernen könne, 

und ihn ermahnt, zu dir zu reifen.“ Wie wenig A. von 

dem Lehrdünfel eingenommen war, zeigt fein Befenntniß 

an Mercator: „Ich babe — das muß ich deiner Liebe 

geftehen — mehr Luft am Lernen ald am Lehren (plus 

amo discere quam docere). Zum *ernen muß uns 

die Süße der Wahrheit einladen, zum Lehren aber das 

Bedürfniß der Liebe treiben. Es ift aber vielmehr zu 

wünfchen, daß dies Bedürfniß, um deffen willen ein Menſch 

den andern lehrt, vorübergehe, auf daß wir alle Lehrlinge 

Gottes feien. Doch dies find wir, wenn wir lernen, was 

zur wahren Srömmigfeit gehört, auch dann wenn ein Menſch 
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ed zu lehren feheint. Dein nicht wer da pflanzt und be— 

gießt, ift Etwas, fondern Gott, der dad Gedeihen gibt. 

Da alfo, wenn Gott nicht das Gedeihen gäbe, die apo- 

ftolifchen Pflanzger und Begießer nicht wären, wie viel: 

mehr ich oder du oder irgend Jemand heut zu Tage, wenn 

wir und Lehrer zu fein dünfen“! Ep. 193. p. 715. — 

Nur Heine Geifter wollen niemals geirrt haben, und der 

Wahn der Irrthumsloſigkeit ift eine befonder8 in der 

Schriftftelerwelt fehr weit verbreitete Schwäche. A. zählte 

fih nicht zu diefen Unfehlbaren; er befannte vielmehr 

(Ep. 143. ad Marcellinum p. 463), er gebe fi Mühe, 

zu jenen zu gehören, die lernend fchreiben und fchreibend 

lernen (qui proficiendo scribunt et scribendo pro- 

ficiunt). Wenn daher Etwas weniger bedacht und minder 

richtig von mir bingeftellt wurde, was nicht nur von 

Andern, die died würdigen können, mit Recht getadelt wird, 

fondern auch von mir felbft (weil auch ich wenigſtens 

fpäter dies eihfehen muß, wenn ich fortfchreite); fo ift dies 

weder zu verwwundern noch zu beflagen, fondern vielmehr 

zu vergeben und zu beglüdwünfchen — nicht weil gefehlt, 

fondern, weil ed mißbilligt wurde. Denn allzu verkehrt 

liebt der fich felbft, welcher will, daß auch Andere irren, 

damit fein Irrthum verborgen bleibe. Denn wie viel . 

beffer und nüglicher ift e8, daß, wo er felbft geirrt hat, 

Andere nicht irren, auf daß er durch fie aufmerffam gemacht 

des Irrthums los werde, und — will er dies nicht, wer 

nigftens feine Gefährten des Irrthums habe. Denn wenn 

mir Gott verleiht, was ich vorhabe, daß ich nemlich das, 

was mir in all’ meinen Büchern mit vollem Recht miß— 

fällt, in einem dazu berechneten Werfe zufammenftelle und 
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nachweife i), dann werden die Leute fehen, wie ich meine 

Perſon nicht im Auge habe. Wenn ihr aber, die ihr mich 

fehr liebt, jenen gegenüber, deren Böswilligfeit oder Un— 

wiffenheit oder Unverftand mich tadelt, mich als einen 

Solchen erflärt, der nirgends in feinen Schriften geirrt 

habe; fo müht ihr euch vergebens und habt eine unglüd; 

lihe Streitſache auf euch genommen, in welcher ihr durch 

meinen eigenen Nichterfpruch unterlieget. Denn das ift 

mir nicht angenehm, wenn id) von den mir Theuerften 

für einen Solchen gehalten werde, ber ich nicht bin.“ — 

So fern A. in feiner Wahrhaftigfeit und Befcheidenheit 

davon war, Srrthumslofigfeit zu affectiren, fo wenig gab- 

er fih auch für einen Alles-Wiffer aus.. An Hieronymus 

(Ep. 166. p. 587) ſchrieb er: „Du haft mir Schüler 

zugeſchickt, die ich lehren fol, was ich felbit noch nicht 

gelernt habe.. Biele verlangen von mir, daß ich lehren 

foll; aber ich geftehe ihnen, daß ich wie fo vieles Andere, 

fo auch das nicht verftehe.“ Und an den Bifchof Hefy- 

chius von Saluna (Ep. 197. p. 739): „Sch möchte freis 

lich alles das, worüber du mich gefragt, lieber willen als 
— 

1) An dies Werk, mit deſſen Gedanken U. ſich gemäß des vorlie— 
genden Briefes an den Tribun Marcellin bereits im I. 412 trug, Fonnte 

er erft in den 3. 426 und 427 gehen, und er erledigte fich diefer feiner 
Aufgabe in den 2 Büchern der „retractationum “. Laut des Schluffes 

der Retractationen, fo wie feines 224. Br. an Duotvultveus p. 820 
hatte er in diefen 2 Büchern 93 feiner Werfe (232 Bücher enthaltend) 

nochmals gefichtet; nur feine Briefe und Homilien waren noch einer 

Mufterung vorbehalten. Doch an diefe fam er nicht. Julianus hatte 

dem 2, Buche des U. de nuptüs et concupiscentia acht Bücher ent» 

gegengefeßt,, die ihm Alypius in Abfchrift zufendete mit der dringenden 
Aufforderung, fih ungefäumt an ihre Wiverlegung zu machen. Noch 
vor Vollendung biefes Werkes rief ihn der Herr ab, und fo blieben auch 
die Retractationen unvollftändig. 
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nicht wiſſen, aber weil ich dazu noch nicht gekommen bin, 

fo ziehe ich vor, bedaͤchtiges Nichtwiſſen zu geſtehen, als 

falſches Wiffen vorzugeben.“ 

Die Demuth des 4. beruhte auf einer fo gefunden 

Schätzung feiner Selbft, daß er auch ertrug, von Ans 
dern gelobt zu werden. Dem Comes Darius, wel- 

cher fich brieflich im Lobe unferes ausgezeichneten Bifchofs 

ergangen hatte, antwortete (Ep. 231. p. 839) er: „Ich 

fann nicht läugnen, daß mich auch das mir in deinem 

Schreiben gefpendete Lob ergögt hat — obwohl ich nicht 

an jeglihem Lobe Gefallen finde, noch von Jedermann 

gelobt zu werden, fondern von Soldyen wie du Einer bift, 

die nemlich wegen Ehriftus feine Diener lieben... Warum 

follte es mich auch nicht freuen, von dir gelobt zu werben, 

da du ein guter Mann bift, der mich nicht täufchen mag, 

und das lobft, was du liebft, und was zu lieben nüglich 

und heilfam ift, auch wenn es in mir fich nicht findet ? 
Denn das ift nicht nur dir, fondern auch mir erfprießlich. 

Denn wenn dies Alles nicht in mir ift, fo ergreift mich 

heilfame Schaam und ein brennender Eifer, auf daß es 

fei (salubriter erubesco, atque ut sint inardesco). 

Sn fo fern ich in deinem Lobe meine Eigenfchaften erfenne, 

freut es mich, fie zu befigen, und daß du fie und mich 

ihrer wegen liebft. Die ich aber nicht in mir erfenne, 

wünfche ich zu erreichen, nicht nur um fie felbft zu befigen, 

fondern damit auch jene, die mich aufrichtig lieben, nicht 

immer in meinem Lobe fich täufchen... Empfange darum, 

mein Sohn, die Bücher meiner Befenntniffe, die du ver: 

langt haft; in ihnen betrachte mich, auf daß du mich nicht 

höher preifeft denn ich bin; hier glaube nicht Andern über 

mich, fondern mir felbft; hier. beobachte mich und fiche, 
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was ich von mir ſelbſt und durch mich ſelbſt war; und 

wenn dir Etwas an mir gefällt, lobe dort mit mir Den, 

den ich meiner willen gelobt fehen wollte, und nicht mich. 

Denn Er hat und gemacht und nicht wir uns felbft; wir 
aber hatten und zu Grunde gerichtet, Der uns jedoch ge: 

Schaffen, bat uns umgefchaffen (sed qui fecit, refecit). 

Wenn du mich aber in den Büchern trifft, fo bete für 

mich, daß ich nicht abnehme, fondern zunehme (ne de- 

ficiam sed perficiar), bete Sohn, bete“! 

Wie die Liebe Gottes, von der das Herz des N. 

brannte, die Selbftlicbe in ihm geläutert und verflärt 

hatte, fo hatte fie auch ein gewaltig Feuer der wahren 

ächten Menfchenliebe in ihm entzündet. Alle Menfchen, 

welche Gott dem A. auf irgend eine Weife nahe brachte, 

umfaßte diefer mit feinem großen Herzen, das nicht nur 

von Gefühlen und Worten der Liebe überfloß, fondern 

ſich auch wie ein fegenbringender Strom ergoß, wo es 

galt, Seele und Leib des Nächften zu erquiden. Diefe 

liebevolle Sorgfalt um das Seelenheil Anderer trieb 

ihn, Alle Ehriftus zu gewinnen, die Ihm noch nicht 

angehörten. Solch' chriftliche Liebe offenbarte U. 3. B. 

gegen die Heiden von Madaura. A. hatte dort in feiner 

Jugend ftudirt (Confess. II. 3). Als er Bifchof von 

Hippo geworden war, fchrieben die Madaurenfer an ihn, 

um für einen gewiffen Slorentinus feine Hilfe in Anſpruch 

zu nehmen. Sie hatten ihn mit „Pater“ angeredet und 

ibn „im Herrn“ gegrüßt. Dies ergriff A. und fchrieb 

ihnen alfo zurüd: „Als ich die Worte eures Briefes las: 

dem Bater A. im Herrn ewiges Heil! fühlte ich augen 

blidlich zu folcher Hoffnung mich erhoben, daß ich glaubte, 

ihr feiet zum Herrn felbft und zum ewigen Heile entweder 
Theol. Duartalfärift. 1849. L Heft, 6 
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fhon befchrt oder verlangtet, durch unfern Dienft dazu 

gebracht zu werden. Als ich aber weiter lad, ward mein 

Herz enttaͤuſcht. Dennoch fragte ich den Ueberbringer des 

Driefed, ob ihr fchon Ehriften feiet oder e8 zu fein wünfch- 

tet. Da ich aber aus feiner Antwort entnahm, daß ihr 

keineswegs umgewandelt feiet, fo ſchmerzte es mich um fo 

mehr, daß ihr den Namen Ehrifti, welchem ihr bereits die 

ganze Welt unterworfen feht, nicht nur von euch weifen 

zu müffen meintet, fondern ihn auch in uns zu verhöhnen. 

Denn ich fonnte außer Chriſtus dem Herrn an feinen ans 

dern Herrn denfen, nach welchem ein Bifchof von euch 

„Vater“ könnte genannt werden. Wäre aber ein Zweifel 

über den Einn eurer Rede, fo würde er durch den Schluß: 

fat des Briefes gehoben, wo ihr ausdrüdlich gefegt habt: 
Wir wünfchen, o Herr, daß du in Gott und feinem Chris 

ftus viele Jahre unter deinem Klerus dich freueſt. Da 

ich dies Alles gelefen und bedacht, was konnte mir, oder 

fann irgend Jemandem, Anderes in Sinn fommen als, 

es fei dies entweder in aufrichtiger oder in trüglicher Ge— 

finnung der Brieffteller gefchrieben worden? Wenn ihr 

aber dies in aufrichtiger Meinung fchreibt, wer hat euch 

den Weg zu diefer Wahrheit verlegt? Wer hat den eins 

treten Wollenden die Thüre der Kirche verfchloffen, daß 

ihr in demfelben Herrn, durch Den ihr uns grüßet, glei- 

ches Heil mit und nicht haben möget? Wenn ihr aber 

trüglicher und fpöttifcher Weife dies fchreibt, wie fönnt ihr 

mir die Beforgung eurer Anliegen alfo übertragen, daß 

ihr e8 wagt, den Namen Desjenigen, dur Den ich Etwas 

vermag, nicht mit der fihuldigen Ehrfurcht zu preifen, ſon— 

dern mit jchmeichlerifchem Hohne Durchzuziehen“? (Ep. 232. 

p- 842 sq.). Dies fage er ihnen mit unausfprecdplicher 
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Herzensangft, denn er wiffe, welch' fehwierigern und vers 
derblichern Stand fie bei Gott haben würden, wenn feine 

Worte fruchtloß fein würden. Um fie von der Wahrheit 

des Ehriftenthums zu überzeugen, hält er ihnen zuerft vor, 

wie alle Weiffagungen der h. Echriften vor den Augen 

der Welt in Erfüllung gegangen und fort und fort in 

Erfüllung gehen, wie die Juden in aller Welt zerftreut 

wurden, das Wort und Gefeg Gottes aber durch Ehriftus 

den Glauben aller Bölfer erobert habe; die Gögentempel 

feien geftürzt worden und jene weltlichen Gewalten, welche 

einft das Chriftenvolf im Intereſſe der Göpenbilder ver: 

folgten, feien felbft beſiegt worden — nicht von wider: 

ftreitenden, fondern von fterbenden Chriften ; diefelben Ge- 

walten hätten nun ihre Angriffe und Gefege gegen die 
Gögenbilder gefehrt, für welche fie früher die Ehriften 

getödtet, und der höchfte Träger der Reichsgewalt bete mit 

geneigtem Diademe am Grabe des Filchers Petrus. — 

Nachdem A. den Madaurenfern noch eindringlich das legte 

Gericht und die göttliche Natur des Erlöferd vorgeftellt, 

fchließt er feinen Brief alfo: „Erwachet denn einmal, ihr 

meine Brüder und Väter von Madaura, denn diefe Ver— 

anlaffung, euch zu fchreiben, hat mir Gott gegeben. So 

viel ich vermochte, habe ich in der Sade des Bruders 

Florentinus, durch den ihr den Brief fandtet, nach dem 

Willen Gottes durch mein Beifein geholfen; aber die Ans 

gelegenheit war von der Art, daß fie auch ohne meinen 

Beiftand leicht erledigt werden Fonnte. Denn faft alle 

Leute feiner Familie, die in Hippo leben, kennen den Flo: 

rentin und bedauern feinen Berluft fehr. Ihr habt mir 

geichrieben, auf daß mein Brief, wenn er auf die von euch 

gegebene Beranlaffung zu den Gögendienern Etwad von 
6 * 
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Chriftus fpricht, nicht unverfchämt fei. Ich aber bitte euch, 

faßt mich dies, wenn ihr Ihn in jenem Briefe nicht eitler 

MWeife genannt habt, nicht vergebens gefchrieben haben. 

Wolltet ihr mich aber verhöhnen, fo fürchtet Den, den die 

ſtolze Welt ald den Hingerichteten zuerft verlachte, nun 

aber gebeugt als Richter erwartet. Denn ed wird bie 

Zuneigung meines Herzens zu euch, der ich fo viel ich 

vermochte auf diefem Blatte Ausdrud gab, Zeuge fein — 

euch ein Zeuge fein beim Gerichte Deffen, welcher die an 

Ihn Glaubenden ermuthigen, die Ungläubigen aber ver: 

wirren wird. Der Eine und wahre Gott wolle euch von 

aller Eitelkeit diefer Welt befreien und zu Sich befehren, 

ihr preiswürdigen Herrn und fehr geliebten Brüder“! 

Diefelbe Liebe, welche A. trieb, die Heiden des Heils 

in -Chriftus theilhaft zu machen, war e8 auch, welche ihn 

unabläfig fpornte, die von der Kirche, der Einen und 

alle Mittel des Heils in fich fehließenden, durch Härefie 

und Schisma Getrennten zur kirchlichen Einheit wieder 

zurüdzuführen. Wie glänzend A. hierin feine Menfchen« 

liebe bethätigte, — dies zu fehildern, behalten wir uns vor 

bis zur Darftellung feines biſchöflichen Wirkens. 

So liebevolle Sorge N. für das Seelenheil Anderer 

im Herzen trug, eben fo erglühte fein Herz von Mitleid 

bei dem Anblide leiblicher Noth und zeitlicher Drangfal. 

Wie herzlichen Antheil A. an den Leiden des Nächften 

nahm, erfennen wir aus einem Briefe deſſelben an die 

römifche Dame Stalica, die mit ihm in Briefwechfel ftand, 

aber der Drangfale gegen ihn feine Erwähnung gemacht 

hatte, die in Folge der erften Belagerung Roms durch 

Alarich gegen Ende des J. 408 und zu Anfange des fols 

genden über die Römer gefommen waren. Deßhalb ſchrieb 
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9. (Ep. 99. p. 268 sq.) an fie: „Ich habe mich außer: 

ordentlich gewundert, daß dein Brief uns nichts über eure 

großen Bedrängniffe meldete, welche doch kraft der Liebe 

auch die unfern find; es fei denn, daß du es deßhalb 

unterlaffen zu follen meinteft, weil du glaubteft, es nüße 
nichts, oder und durch deinen Brief nicht betrüben woll- 

teft. Meines Erachtend aber nüßt es, auch folche Dinge 

zu erfahren. Zuerft weil es unrecht ift, fich mit den Froͤh— 

lichen zwar freuen, mit den Weinenden aber nicht weinen 

zu wollen. Dann weil die Trübfal Geduld wirfet, bie 
Geduld Bewährung, die Bewährung Hoffnung, die Hoff- 

nung aber nicht zu Schanden macht, weil die Liebe Gottes 

durch den uns verliehenen h. Geift ausgegoffen ift in uns 

fere Herzen. Das fei fern, daß wir nicht hören wollten, 

was für die und Theuern bitter und betrübend ift. Ich 

weiß nicht, wie anders das Leid eines Gliedes geringer 

wird, als daß die andern Glieder mitleiden. Denn das 

Unglüd wird nicht erleichtert durch Mittheilung des Uns 

falls, fondern durch den Troft der Liebe, fo zwar, baß, 

pbfhon die Einen tragen und leiden, die Andern dies er- 
fahren und mitleiden, die Bebrängniß doch denen gemeins 

fhaftlich it, die von einerlei Hoffnung , Liebe und er 
befeelt find.“ 

Da der weithin befte Troſtgrund in der richtigen 

Anſicht und Würdigung der Leiden liegt, jo unters 

ließ auch A. nicht, Leidende und Klagende auf den chrifts 

lichen Standpunft zu ftellen, von welchem aus Die zeit 

lichen Uebel dem Menfchen in ihrem wahren Lichte erfcheinen. 

So hatte ein Presbyter Bictorian fehr Fläglih an A. 

gefchrieben über arge Gräuel, welche Barbaren an Mön: 

chen und Nonnen verübt. A. antwortet ihm, von ſolchen 
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Echlägen werde jegt (Ende des J. 409) die ganze Welt 
heimgefucht, fo daß es beinahe Fein Rand gebe, wo Ders 
gleichen nicht verübt und beweint werde; felbft in ben 
Einöden Aegyptens feien Mönche von Barbaren erfchlagen 
worden; gräuliche Dinge vernehme man aus Stalien, Gal- 
lien und Spanien, und in Afrifa felbft wüthen vonatiftifche 

Geiftlihe und Gircumcellionen gegen Kirche und Klerus 
ärger ald Barbaren. „Zu beweinen ift das, aber nicht 
ju verwundern, und man muß zu Gott rufen, daß er nicht 
nach unferem Berdienfte, fondern nach feiner Barmherzig⸗ 
feit und von folchen Uebeln befreien möge. Denn was 
konnte dad Menfchengefchlecht wohl erwarten, da dies durch 
die Propheten und im Evangelium fo lange vorhergefagt 
wurde? Wir dürfen uns daher nicht fo widerſprechen, 
daß wir e6 glauben, wenn es gelefen wird, und Hagen, 
wenn es in Erfüllung geht.. Senen, welche wider den 
Ehriftenglauben fo unfromme Klagen fort und fort erheben, 

indem fie fagen, die Menfchheit habe, ehe diefe Lehre durch 
die Welt hin gepredigt wurde, fo große Uebel nicht er— 
litten, — denen ift aus dem Evangelium leicht zu ants 
worten. Denn der Herr fagt: Der Diener, welcher den 
Willen feines Herrn nicht fennt und der Schläge Würs 
diges thut, wird wenige erhalten; der Knecht aber, ber 
den Willen feines Herrn fennt und doch der Schläge Wür: 
diges thut, wird viele erhalten.“ Iſt es alfo zu wundern, 
wenn in chriftlicher Zeit diefe Welt ald der Knecht, der 
den Willen feines Herrn weiß und doch der Schläge Wers 
thes thut, viele befommt? Man ficht, mit welcher Schnel: 
ligfeit das Evangelium gepredigt, und man beachtet nicht, 
mit welcher Verfehrtheit es verachtet wird. Demüthige 
und fromme Diener Gottes aber , welche doppelt die’ zeits 
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lichen Uebel leiden, indem fie diefelben von den Infrommen 

und mit denfelben erbulden, haben ihre Tröftungen und 

die Hoffnung des ewigen Lebens. Darum antworte je: 

nen, deren Rede, wie du fagit, dir unerträglich ift, weil 

fie fagen: wenn wir Sünder ſchon Solches verdient haben, 

warum find denn auch Diener Gottes durch das Schwert 

der Barbaren umgefommen und Mägde Gottes gefangen 

Davongefchleppt worden? — Solchen erwiedere demüthig 

und wahrhaft und fromm: Wie gerecht wir immer wans 

deln, welchen Gehorfam wir dem Herrn immer erweifen, 

fönnen wir wohl beffer fein als jene 3 Männer, die ob 

Heilighaltung des göttlichen Geſetzes in den glühenden 

Feuerofen geworfen wurden? Siehe, wie diefe heiligen 

und in ihrer Qual fo ftarfmüthigen Männer (die jedoch) 

verfchont wurden und welche die Flamme zu brennen fich 

feheute) ihre Sünden befannten, für welche fie einfahen, 

verdienter und gerechter Weife gedemüthigt zu werden und 

dies auch nicht verfehwiegen ... Hüte dich alfo foviel du 

fannft und Iehre, daß man fich hüte, wider Gott bei Vers 

fuchungen und Bedrängniffen zu murren. Du fagft, gute, 

eifrige und fromme Mönche feien durch das Schwert der 

Barbaren umgefommen. Was liegt daran, ob ein Fieber 
oder das Schwert fie vom Leibe trennte ? Nicht darauf 

fieht der Herr bei feinen Dienern, durch welche Berans 

laffung, fondern in welcher Verfaffung (quales) fie aus 

bem Leben fcheiden... Ungemein hart und fehr zu beflas 

gen ift freilich die Gefangenichaft der feufchen und froms 

men rauen, aber ihr Gott ift nicht gefangen noch verläßt 

er die in Gefangenfchaft gerathenen einigen, wenn er 
fie als die Seinigen fennt.... und er wird nicht zulaffen, 

daß die feindliche Luft an ihren feufchen Gliedern etwag 
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verübe, und falls er es zuließe, wird er es nicht zurechnen. 

Denn wenn der Wille nicht durch fündhafte Zuftimmung 

befledt wird, fo bewahrt er auch den Leib vor der fünd- 

haften That, und wa& die Begierde des fich leidend Ber- 

haltenden weder begangen noch zugelaſſen hat, das ift allein 

die Schuld deifen, der es gethan. Denn fo viel vermag 

die unverfehrt bewahrte Keufchheit des Geiftes, daß wenn 

nur diefe unverlegt bleibt, auch die Schamhaftigfeit des 

Leibes nicht verlegt werden kann, deſſen Glieder immerhin 

überwunden werden fonnten“ (Ep. 111. p. 319 sqq.). 

Allen Menfchen fühlte A. fich verbunden durch das 

Band der Liebe, Bielen — durch das engere Band der 

Freundſchaft. Welch' einen edeln und erhabenen, ächt 

riftlihen Begriff A. von Freundfchaft hatte, zeigt ein 

Drief, den er an einen alten Jugendfreund Martianus 

ſchrieb, als diefer fich endlich zum Glauben an Ehriftus 

gewendet hatte. „Loßgerifien habe ich mich, fchreibt er 

(Ep. 258. p. 883 sq.) diefem, oder vielmehr entfchlüpft 

bin ich und habe mich felbft gewiffermaßen meinen vielen 

Geſchäften geftohlen, um dir, dem älteften Freunde, zu 

fchreiben, den ich doch nicht hatte, fo lange ich ihn nicht 

in Ehriftus beſaß. Du weißt ja, wie Tullius die Freunds 

ſchaft erflärt hat, indem er überaus wahr gefagt: Freund» 

[haft ift die mit Wohlmwollen und Liebe vers 

bundene Harmonie in menfhlidhen und götts 

lihen Dingen (amicitia est rerum humanarum et 

divinarum cum benevolentia et caritate consensio). 

Du aber, mein Theuerfter, ftimmteft einft mit mir zuſam— 
men in menfchlichen Dingen, da ich ihrer nach Art des 

Pöbels zu genießen begehrte, ja du fehwellteft die Segel 

meiner Begierden mit meinen übrigen damaligen Lieblingen 
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ald der Erften Einer dur Zumwehen des Beifalls. Aber 

was das Göttliche betrifft, defien Wahrheit mir damals 

noch nicht einleuchtete, alfo in dem Hauptmerkmale jener 

Begriffsbeftimmung — hinfte unfere Freundfchaft. Denn 

nur in menfchlichen, nicht auch in göttlichen Dingen bes 

ftand zwifchen ung — wenn auch mit Wohlwollen und 

Liebe gepaarter Einklang... Wie foll ich es aber aus— 

brüden, wie fehr ich mich jegt über dich freue, da ich den, 

welchen ich lange einigermaßen zum Freunde hatte, nun 

als wahren Freund befige. Denn es ift auch die lieber: 

einftimmung in göttlichen Dingen hinzugefommen, weil bu, 

der du einft mit mir in füßer Freundlichkeit durch das 

zeitliche Leben gingft, durch die Hoffnung des ewigen Le— 

bens mit mir verbunden zu fein begonnen haft. Sept bes 

fteht aber auch zwifchen ung feinerlei Uneinigfeit in menſch— 

lihen Dingen, da wir fie in Erfenntniß des Göttlichen 

alfo fehägen, daß wir ihnen nicht mehr Werth beilegen, 

als ihnen mit Recht gebührt, noch durch verächtliche Herab— 

würdigung derfelben dem Schöpfer alles Himmlifchen und 

Irdiſchen zu nahe treten. Daher fommt ed, daß unter 

Freunden, zwiſchen denen feine religiöfe Har- 

monie waltet, ed aud feine vollfommene und 

wahre Eintraht in menfhlihen Dingen geben 

fann. _ Denn nothwendig muß ein Religionsverächter audy 

das Menfchliche anders als er follte beurtheilen, und wohl 

verfteht jener auch den Menfchen nicht recht zu lieben, 

welcher Den nicht liebt, ber den Menfchen gefchaffen ... 

Gott fei Danf, welcher fo gnädig war, dich endlich mir 

zum Freunde zu machen.“ — Zum Schluſſe ermahnt Q. 

den Martian, an der Grundlage aller chriftlichen Freund— 

fhaft, dem Doppelgefege der Liebe zu Gott und den Nädh- 
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ften feftzuhalten, dann werde ihre Sreundfchaft wahr und 

ewig fein und fie nicht blos mit einander, fondern auch mit 

dem Herrn verfnüpfen. Damit dies gefchehe, ſolle M. 

bald die Eaframente der Gläubigen zu empfangen ſich 

würdig machen, und er hoffe von ihm zu vernehmen, er 

fei in die Zahl der Competenten getreten. 

Da die Freundfchaft nach Auguftin’d Weberzeugung 

in religiöfem Grunde wurzelt, fo ift auch nur ein religiöfes 

Gemüth für diefelbe empfänglid — ein Gemüth, das für 

Gott, die ewige Wahrheit, erglüht. Darum fchreibt A, 

an den Statthalter Afrifa’s, Macedonius (Ep. 155. p. 536): 

„Riemand fann in Wahrheit eines Menfchen Freund fein, 

der nicht zuvörderft ein Freund der Wahrheit if.“ — Als 

einen folchen von der Liebe zur Wahrheit durchdrungenen 

Freund erwies ſich A. insbefondere jenen Freunden gegens 

über, deren Wandel nicht Gott gefällig war. Seine Freund» 

fchaft ließ ihn die Verirrungen derſelben nicht überfehen, 

vielmehr trieb fie ihn an, in edler Freimüthigfeit ihnen 

einen Sittenfpiegel vorzuhalten und fie durch religiöfe Vor— 
ftellungen der Tugend wieder zu gewinnen. Go hatte 

z. B. Cornelius, Einer feiner Jugendgenoffen, den A. um 

ein Troftfcehreiben über den Verluſt feiner Gattin Eypriana 

gebeten, —.ein Mann, der bei Lebzeiten feines Weibes 

und noch mehr nach dem Ableben derfelben fich den ärgften 

Ausfchweifungen hingab. Entrüftet über fulche Verworfen⸗ 

heit und Heuchelei ſchreibt ihm A. (Ep. 259. p. 885 sq.): 

„Ein Haufe von Weibsbilvern liegt zu deinen Seiten, die 

Zahl der Kebsweiber nimmt täglich zu, und ben Herrn 

oder vielmehr den Sklaven dieſer Zahl, der in durch fo 

viele Beifchläferinnen nicht zu erfättigender Wolluft zer: 

fließt, hören wir Bifchöfe geduldig an, wie er von ung 
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Lobfprüche der verftorbenen Feufchen Gattin gleichfam zur 

Beichwichtigung feiner Trauer aus dem Rechte der Freund: 

Schaft in Anſpruch nimmt? Du willft durch und über 

den Tod des guten Weibes getröftet werden; wer aber 

tröftet und über deinen viel wahrern gewiffern Tod (de 

hac tua veriore morte)? Oder müffen wir deßhalb, 

weil wir deine Verdienſte um und nicht vergeflen können, 

durch deine Sitten gefreuzigt und darob verachtet und 

fihnöde behandelt werden, wenn wir an dich Seufzer über 

dich ausfprechen? Doch befennen wir, daß wir nichte 

vermögen dich zu beffern und zu heilen; auf Gott muß 

man merfen, an Chriftus denken und den Apoftel hören, 

der da fagt: Soll ich alfo. die Glieder Ehrifti nehmen und 

fie zu Hurengliedern machen? Wenn du die Worte was 

immer für eine Bifchofs, deines Freundes, in deinem 

Herzen verachteft, fo bedenke doch den Leib deines Herrn 

in deinem Leibe, und zulegt wie du durch Verfchieben von 

Tag zu Tag fündigeft, da du doch deinen legten Tag 
nicht weißt.“ — Ein glänzendes Zeugniß der beforgten 

Freundesliebe eben fo fehr, als des edlen Freimuthes, der 

da Macht und Anfehn nicht feheut, wenn der Träger ders 

felben unwürdig wandelt, ift vorzüglich der Brief des A. 

an den Comes Bonifacius, den die Weltliebe nicht 

nur feinem Vorfage untreu gemacht, nach dem Tode feiner 

erften Gattin enthaltfam zu leben, fondern audy dahin ge« 

bracht hatte, daß er als Rebell gegen Kaifer und Reich 

Afrika in unfägliches Elend ftürzte N. Diefem feinem tief: 

1) Der Comes B. befehligte ſchon im I. 414 in Nfrifa und ex 

war es, welcher diefe Provinz dem legitimen Herrfcher Balentinian II. 
erhielt, ala nach dem Tode des Kaifers Honorius der Ufurpator Johannes 
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gefallenen Freunde fchrieb A. (Ep. 220. p. 812 sqgq.) alfo: 

„Einen verläffigern Mann fonnte ich nicht finden, um an 
dich einige Worte zu richten — nicht im Intereſſe deiner 

Macht und Ehre, welche du in diefer fchlimmen Welt be: 

Hleideft, noch für das Wohl deines hinfälligen und fterb- 

lichen Fleifches, fondern im Intereſſe jenes Heils, das uns 

Ehriftus verheißen, welcher deßhalb hier entehrt und ge: 

freuzigt wurde um uns zu lehren, die Güter diefer Welt 

mehr zu verachten als zu lieben, und das zu lieben und 
von Ihm zu erwarten, was Er uns in Seiner Auferftehung 
gezeigt hat... Sch weiß, e8 fehlt nicht an Menfchen, die 

dich nach der Xebensweife diefer Welt lieben und ihr gemäß 

dir Rathfchläge geben, bald mügliche, bald unnüge... 

Einen gottgemäßen Rath; aber, auf daß deine Seele nicht 
zu Grunde gehe, gibt dir nicht leicht Jemand; nicht weil 
es an Solchen fehlt, die dies thun möchten, fondern weil 
es ſchwer ift Zeit zu finden, wenn Solches mit dir befpro- 
chen werben Fönnte. Denn auch ich habe immer gewünfcht, 
aber niemals Drt und Zeit gefunden, mit dir zu verhan- 
dein, was mir oblag einem Manne gegenüber, den ich in 
Ehriftus liebe... Nun alfo, Sohn, höre mich, wenn ich 
brieflich zu dir fpreche... und ich bitte um Berzeihung, 

423 im Einverftändniß mit dem Oberfeldherrn Caſtinus die Herrfchaft 
an fih tiß. Der fteigende Ruhm und die Macht des B. erweckten ihm 
Neiver am Hofe. Bon Aetius und dem Oberfeldherrn Felir verdächtigt 
ward B. vom Kaifer nad) Ravenna vorgeladen und ber dem Befehle 
nicht Bolgeleiftende als Feind des Reichs erklärt, der in Verbindung mit 
den Beduinen Afrika's die gegen ihn gefendeten Feldherrn Mavortius, 
Salbiv und Sinor fhlug, und als darauf an die Spige des ihn befäms 
pfenden Heeres der Comes GSigisvultus geftellt wurde, im Mai 428 die 
Bandalen aus Spanien zu Hilfe rief. Prosperi chronic. in Opp. ed. 
Venet. 1744. p. 431. 
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wenn du meinft, ich habe mehr befürchtet als ich follte; 

habe ich doch ausgefprochen, was ich befürchtete. Höre 

mich alfo oder vielmehr den Herrn unfern Gott durch mich 

feinen fchwachen Diener! Erinnere dich, wie du gefinnt 

warſt bei Lebzeiten deiner erften Gattin, und wie du did) 

fehnteft allein Gott zu dienen... Du wollteft nemlid 

alle öffentlichen Gefchäfte, mit denen du betraut warft, auf: 

geben und dich in heilige Muße begeben und jene Lebens» 

weife ergreifen, welche die Diener Gottes, die Mönche, 

führen. Daß du aber dies nicht thateft, was hielt dich 

zurüd, außer der Gedanke, den wir dir vorhielten, wie ers 

fprießlih deine Thätigkeit für die Kirchen Ehrifti wäre, 

wenn dich blos die Abſicht triebe, daß fie gefchügt vor den 

Anfällen der Barbaren ein ruhiges und ficheres Leben führs 

ten in aller Frömmigkeit und Keufchheit, du aber von der 

Welt nichts begehrteft, ald den nothdürftigen Lebensunter- 
halt für dich und die Deinigen, umgürtet mit dem Gürtel 

feufcher Enthaltfamfeit und fo unter förperliden Waffen 

durch geiftige um fo ficherer und ftärferer bewahrt? Als 

wir uns nun freuten über dein VBerharren bei diefem Bor: 

fage, begabft du dich über Meer und nahmft ein Weib !), 

was du nicht gethan hätteft, wenn du nicht von der Ber 

1) Im Zahr 417 farb die erfte Frau des Bonifacius, der Wittwer 

blieb bis zum J. 422. Im diefem Jahre wurde B. nach Profper 1. c. 

dem Gaftinus beigeordnet, weldyer mit einem Heere gegen die Bandalen 
in Spanien operirte. Der Ffriegserfahrne B. fand fih durch das unge» 

ſchickte und herrifche Commando des Gaftinus fo verlegt, daß er fih von 
ihm trennte und fih über Porto nach Afrifa zurückzog. Hier in Epa- 

nien lernte er die vornehme Bandalin Pelagia fennen und nahm fie zum 

Weide. Ob nicht diefer Schritt ſchon darauf Einfluß hatte, daß er fich 

von Gaftinus trennte, fo wie auf feine fpätere Berbindung mit ben 

Bandalen? . 



94 Der fittliche Geiſt des h. Auguftinus, 

gierlichfeit befiegt worden wäreft, indem du die angelobte 

Enthaltfamfeit verließeſt. Als ich dies erfahren hatte, 

ergriff mich — ich geftehe es — verwundernd Staunen, 

meinen Schmerz aber linderte es einigermaßen, als ich ver: 

nahm, du habeft fie nicht eher zur Frau nehmen wollen, 

als bis fie Fatholifch geworden; und doch hat die Härefie 

jener, welche den wahren Sohn Gottes läugnen, in deinem 

Haufe folhe Obmacht gewonnen, daß deine Tochter von 

ihnen getauft wurde. Und wenn und nicht Falfches bins 

terbracht wurde, — o möchte es doch falfh fein! — fo 

find von dieſen Häretifern fogar gottgeweihte Jungfrauen . 

wiedergetauft worden. Selbſt daß deine Gattin dir nicht 
genügt, und durch Umgang mit Concubinen du dich befledt 

habeft, fagen die Leute; aber vielleicht lügen fie. — Was 

foll ich aber zu dem vielen und großen Unheil fagen, das 

aller Welt offen liegt und auf deine. Heirath folgte? Du 

bift ein Ehrift, haft ein Herz, fürchteft Gott; bedenke felbft, 

was ich nicht fagen mag, und du wirft finden, über welch 

große Webelthaten du Buße zu thun haft... Du fagft 

zwar beine Sache fei gerecht, aber ich bin nicht Richter 

derfelben, weil ich beide Theile nicht hören kann; aber wie 
ed immer um deine Angelegenheit ftehe, über welche jegt 

zu fragen und zu ftreiten nicht nöthig ft, Fannft du vor 

Gott läugnen, daß du in folche Bedrängniß nicht gefom- 

men wäreft, wenn du nicht die Güter dieſer Welt geliebt 

hätteft, welche du als Diener Gottes, als den wir dich 

früher fannten, gering und für nichts achten mußteft?... 

Damit ich nur Etwas erwähne, wer fieht, daß viele Leute 

zum Schuge deiner Macht und deiner Wohlfahrt dir ans 

hängen, welche durch dich zu irdifhen Gütern zu fommen 
begehren; dadurch aber wirft du, der du deine Begierden 
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zügeln und unterdrüden mußteft, gezwungen, fremde zu 

fättigen. Zum Behufe deſſen aber muß Vieles gefcheken, 

was Gott mißfällt, und doch werden folche Begierden auch 

dadurch nicht geftillt... Wann wirft du die Habjucht fo 

vieler Bewaffneten — ich fage nicht füttigen, was unmoͤg— 

lich ift, fondern nur theilweife nähren fönnen, fol nicht 

Alles noch mehr zu Grunde gehen, wenn du nicht thuft, 

was Gott verbietet? Deßhalb ſiehſt du fo Vieles durch» 

gebracht, daß man faum noch etwas Werthlofed findet, 

das man rauben könnte. — Was foll ich aber von der 

Verwüſtung Afrifa’s jagen, welche die wilden Afern ans 

richten, weil ihnen Niemand widerfteht, da dich deine eig» 

nen Bedrängniffe fo befchäftigen und du zur Abwehr diefes 

Unglüds nichts vorfehreft? Wer hätte geglaubt, wer bes 

fürchtet, daß unter dem Comes Bonifacius, der ald Tribun 

mit wenigen Verbündeten alle diefe Stimme bezwungen 

und durch Schreden eingefchüchtert hatte, jegt, da er in 

Afrika mit einem fo großen Heere fteht, diefe Barbaren 

Solches wagen, fo weit vordringen, fo plündern und raus 

ben und die bewohnteften Plätze fo entvölfern würden ? 

Wer fagte richt, als du die Etatthalterei übernahmft, daß 

die wilden Afern nicht blos gebändigt, fondern auch zins- 

pflichtig würden gemacht werden dem römifchen Staate ? 

Und nun fiehe, wie die Hoffnung der Leute in's Gegens 

theil umgefchlagen ift! Darauf erwiederft du vielleicht, 

das müffe denen zugerechnet werben, die dich beleidigt und 

dein verdienftvolles Wirken arg vergolten haben. Darüber 

fann ich nicht richten; faſſe vielmehr deine Sache in's 

Auge, die du nicht mit Menfchen, fondern mit Gott zu 
haben erfennft; weil du gläubig in Ehriftus lebft, mußt 

du fürchten Diefen zu beleidigen... Auf Gott merfe, 
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auf Ehriftus fchaue, welcher fo viel Gutes gethan und fü 

viel Böfes erlitten hat. Die da immer zu Seinem Reiche 

gehören wollen, lieben auch ihre Feinde, und thun denen 

wohl, die fie haffen und beten für jene, von welden fie‘ 

Verfolgung leiden... Iſt dir alfo vom römifchen Reiche 

Gutes, wenn auch Jrdifches und Vergängliches, erwieſen 

worden, fo zahle nicht Böfes für das Gute. Iſt dir aber 

Unbill angethan worden, fo vergilt nicht Böfes mit Bor 

fem... — Du frägft mich vielleicht: was foll ich in fo 

bedrängter Lage thun? Verlangft du Rath von mir nad 

diefer Welt, wie dein vergänglich Wohl gefichert und beine 

gegenwärtige Macht und dein Reichtum erhalten oder 

auch vergrößert werden möge, — fo weiß ich freilidy dir 

nicht zu rathen. Denn diefe ungewiffen Dinge laſſen fichern 

Rath nicht zu. Wenn du mich aber nady Gott um Rath 

frägft, auf daß deine Seele nicht zu Grunde gehe, und du 

Ehrfurdt haft vor den Worten der Wahrheit, die da 

fpriht : Was nügt es dem Menfchen, wenn er die ganze 

Welt gewinnt, an feiner Seele aber Schaden leidet? dann 

weiß ich wohl zu antworten, dann ift bei mir Rath, den 

du von mir hören mögeft. Was foll ich aber. Anderes 

fagen, als: Liebe nicht die Welt, noch was in der Welt 
ift ac. (1. Joh. 2, 15). Giehe das ift der Rath, ergreife, 

befolge ihn! Hier mag fich zeigen, ob du ein tapfrer Mann 

bift; befiege die Begierden, mit denen man an der Welt 

hängt, thue Buße über die alten Miffethaten, da du befiegt 

von jenen Begierden durch unlautere Gelüfte dich ziehen 

ließeſt. Wenn du diefen Rath. annimmft und fefthäftft 

und befolgft, dann wirft du zu jenen fichern Gütern ge- 

langen und mit Bewahrung deines Seelenheils dich unter 
diefen unfichern bewegen. Aber du frägft vielleicht wieder, 
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wie du dies, verwidelt in fo gefährliche Welthändel, aus- 

führen mögeft. Bete wader und fprich zu Gott: Errette 
mich aus meinen Bedrängniffen! Denn dann hören dieſe 

Bedrängniffe auf, wenn jene Begierden befiegt werben... 

Auf dag du Gott liebeft, liebe nicht die Welt; auf daß 

felbft im Kriege, wenn du ferner noch in demfelben blei- 

ben mußt, du den Glauben bewahreft, fuche den Frieden; 

daß du aber mit den Gütern der Welt gute Werke thueft, 

und um berfelben willen Böfes nicht verübeft, daran hin, 

dert dich die Gattin nicht oder darf dich nicht hindern. 

Dir Solches zu fchreiben, hieß mich die Liebe, mit welcher 

ih di nad Gott und nicht nach der Welt liebe, und, 

weil ich dich nicht für einen Thoren, fondern für einen 

Weifen halten mußte.“ 

So ernft und ſcharf und zugleich fo ſchonend ſprach 
A. zu Freunden, bie fi zum Verderben ihrer Seele an 

die Welt und ihre Luft hingegeben hatten; denn ihre Vers 
irrungen mußte die chriftliche Freundfchaft eben fo ftrenge 

ahnden, als die Verirrten felbft mit zarter Liebe auf den 

Weg der Plicht zurüdzuführen fuchen. Befonders galt 

es in diefem Falle, den wenn auch noch fo tief gefallenen 

Mann nicht zu verlegen! und meifterhaft hat die erleuchtete 

Liebe des A. den Forderungen des göttlichen Gefeges genug 

gethan, ohne den Uebertreter deſſelben zu erbittern. 

Wie zart und lauter die Liebe des A. gegen Jeder: 
mann, infonderheit gegen Näherftehende war, tritt am 

Sprechendften in dem ungeheuchelten Schmerze hervor, 

von welchem A. ergriffen ward, wenn Jemand ſich durch 

ihn beleidigt, gefränft und verlegt fühlte. Ein fchönes 

Zeugniß ſolch herzlicher Betrübniß ift der Brief an den 

Biſchof Zortunatianus von Sicca, welchen U. bittet, er 
Theol. Duartalfärift. 1849. 1. Heft. 7 
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wolle eineh Vermittler und Ausföhner machen zwifchen ihm 

und einem ungenannten Bifchofe. A. hatte nemlich einem 

Bifchofe, welcher über Gott ziemlich anthropomorphiftifch 

denken mochte, über den, Sap gefchrieben: Gott könne mit 

den Augen des menfchlichen Leibes nicht gefehen werden. 

Dies Schreiben, welches der Faſſungskraft bee Mannes 

ziemlich angemeffen und plan gewefen fein mag, hatte aber 

denfelben empfindlich verlegt (laesum se litterarum mea- 

rum asperitate conquestus est), wahrfcheinlich befons 

ders dadurch, daß A. es feharf tadelte, daß Bifchöfe folch 

irrige und unmwäürdige Vorftellungen von Gott hegen. Der 

Aerger des Biſchofs beunrubigte den A. im Herzen alfo, 

daß er ſich Mühe gab, denfelben dur Bermittlung eines 

hochachtbaren Mannes zu einer perfönlichen Zufammenkunft 

mit fich zu bewegen, um ihn um Verzeihung bitten zu 

können. Da diefer aber nicht fommen mochte, wenbeig 

fih A. an Fortunatian, der in ber Nähe des Beleidigten 

(ebte, und fchrieb (Ep. 148. p. 497 sq.) ihm: „Ic bin 

im Tadel unmäßig und unbedachtfam gewefen und habe 

als Bruder und Bifchof nicht, wie es fich ziemte, die brüs 

derliche und bifcyöfliche Perfon beachtet: das vertheidige 

ich nicht, fondern table ed, das entfchuldige ich nicht, fons 

dern befchufdige ich. Ich bitte um Verzeihung; er erinnere 

ſich unferer alten Liebe und vergeffe die neuliche Beleidis 

gung. Er thue doch fiher, weßhalb er mir zürnte, daß 

ich es nicht gethan: er habe Milde im Berzeihen, die ich 

nicht hatte bei Abfaffung jenes Briefee. Um das bitte 

ich durch deine Liebe, um was ich ihn von Angeficht zu 

Angeficht bitten wollte, wenn mir died möglich geweſen 

wäre... Sage ihm, mit welch großem und aufrichtigem 

Schmerze ich mit dir über die Kränfung feines Herzens 
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gefprochen habe. Er wiffe, wie ich ihn nicht gering fchäße 

und wie jehr ich in ihm Gott verehre und unfer Haupt 

beachte, in deſſen Leibe wir Brüder find. An feinen Wohn: 

ort glaubte ich deßhalb mich nicht begeben zu follen, um 

fein Spektakel zu machen — den Fremden zum Gelächter, 

den Unſern zum Schmerz, uns zur Beſchämung.“ 

Don folch liebevoller gläubiger Gefinnung war N. 

durchdrungen. Der Geift des Chriſtenthums, der Geift des 

Glaubens und der Liebe hatte fein ganzes Wefen erfüllt, 

und er war fomit in hohem Grade befähigt, als ein Haupt: 

organ des h. Geiſtes auf das Leben der Kirche den groß: 

artigften Einfluß zu üben. 

Dr. Ginzel, Brof. in Leitmerig. 



1. 

Necenfionen. 

1. 

Gefchichte des Domes von Hegensburg und der dazu 

gehörigen Gebäude. Gröftentheild aus Originalquellen 

bearbeitet von Joſeph Hudolph Schuegraf, penflonirtem 

K. Oberlieutenant und Mitglied des biftorifchen Vereins von 

Regensburg und Landshut, und herausgegeben von dem 

hiftorifchen Wereine von Oberpfalz und Regensburg. 

Zwei Theile mit 2 Stahlſtichen und 17 Tithographirten 

Tafeln. Regensburg bei Manz, 1848. Preis 4 fl. 48 Er. 

Während andere berühmte deutfche Dome fchon lange 

ausführliche, zum Theil ausgezeichnete Befchreibungen ge: 

funden haben, 3. B. der Speyrer Dom von Sohannes 

Geißel, Erzbifchof von Eöln, der Mainzer vom verftorbenen 

Domdehant Werner in Mainz, hatte der Regensburger 

bisher, ein paar unbedeutende Büchlein ausgenommen, fich 

feiner derartigen Yufmerffamfeit zu erfreuen gehabt. And 

doch gehört diefe herrliche Kathedrale zu den fchönften und 

größten Bauwerken Deutfchlande, und wird von jedem 

Freunde der Kunft ſowohl als der Andacht mit wahrer 
Bewunderung betrachtet. 
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An Größe fteht fie unter den deutfchen Kirchen nur 

dem Gölner, Speyrer, Straßburger, Wiener und Magde— 

burger Dome, fo wie dem Ulmer Münfter nah, kommt 

dem Dome von Mainz und der Frauenfirche in München 

etwa gleich, übertrifft aber den Münſter von Freiburg, 

fowie die Dome von Worms und Halberftadt u. f. w.!) 

Mas aber die Schönheit und den architeftonifchen Werth 

anlangt, fo gehört der Regensburger Dom zu den Pracht— 

werfen der fpätern gothifchen Baufunft. Theilen wir 

nemlich den ganzen Verlauf diefer Baufunft in drei Perios 

den, fo ift die Elifabethfirche von Marburg ein Repräfen- 

tant des früheften germanifchen (gothifchen) Styls. Die 

Dome von Magdeburg und Eöln, der Thurm des Frei: 

burger und manghe Theile des Straßburger Münfters be: 

zeichnen die Blüthe und zwar die herrlichite Blüthe der 

deutfchen Baufunft. Die dritte Periode dagegen, im Ganzen 

als eine Zeit des Verfalled zu bezeichnen, hat noch einige 

Werke hervorgerufen, die dem deutfchen Genius volle Ehre 

1) Wir erlauben uns folgende Tabelle beizufügen: 
1. Die Petersfirche in Rom bebedt einen Raum von 199,956 D.Fuf. 
2. Der Dom von Mailand . » 2 2 2... 110,508 „ 

3. Der Dom von Eöln (ausgebaut) . » » .» - 69,400  „ 
4. Der Dom von Syeyer - -» > 2 2 2 20. 69,350 „ 

5. Der Münfter von Straßburg 58,052 „ 

JJ 57,639 „ 
7. &t. Stephan in Win. . .». .».. nn 46866 „ 
8. Der Dom in Magdeburg - . » . =» . 43800  „ 

(Der Dom von Augsburg - » » 2. > 
9. — Frauenkirche von München. 39,000 , 

Der Dom von Regensburg.. 
10. Der Münfter zu Freibung- - » -» 2000. 34,000 ,„ 
11. Der Dom zu Worms . . .» 2 2... . 31320 u 

12. Der Dom zu Halberflabt - » 2 0 2 2.293550 „ 
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machen müffen, und dazu gehört neben St. Stephan in 

Wien und dem Münfter von Ulm hauptfächlich der Dom 

von Regensburg. Wir finden in diefen Bauten zwar nicht 

mehr den reinen und ftrengen Kirchenftyl des Gölner 

Domes ıc., vielmehr begegnen ung hier überall zu künſt— 

liche Zierathen, wahre Filigranarbeit in Stein, Ueber— 

[adung an Dekoration, Biegung des mathematifchen Bo— 
gens in den fogenannten Gfelsrüden, und übertriebene 

Nachahmung der Natur!); aber unerachtet diefer tadelns- 

werthen inzelheiten macht das Ganze diefer Bauwerfe 

doch einen eben fo wohlthätigen und angenehmen, als 

höchft großartigen Eindrud, und felbft die größten Be— 

wunderer des rein germanifchen Styls, wie Kallenbady, 

laffen diefen fpätern Bauten doch. volle Gerechtigfeit und 

Anerfennung zu Theil werden. 

Unter foldhen Umftänden verdient der Herr Verfaſſer 

des vorliegenden Werfes und der ihn unterftügende hiſto— 

rifche Verein von Oberpfalz und Regensburg allen Danf 

dafür, daß fie und mit Dpfer fo vieler Mühe und Koften 

eine fo ausführliche, mit ungefähr 20 Stahlftichen und Litho— 

graphien gefehmüdte Befchreibung des Regensburger Domes 

geliefert haben, und wir unfererfeitö beeilen und, den vers 

ehrten 2efern der Quartalichrift hierüber Bericht zu erftatten. 

Der erite Band, defien Hauptbild eine fehr hübfche 

Anficht des Regensburger Domed von Außen und zwar 

feiner Front und füdlichen Seite gibt, enthält eine ‘großen: 

1) Beim Regensburger Dome find nur bie unteren Theile des Chors, 
weil älter, ftrenger behandelt. Der fogenannte Ejelsrüden dagegen herrfcht 
3. B. in der übrigens prächtigen Front am Saframentshäuschen und 

in einer Menge anderer Stellen. Front: und Saframentshäuschen geben 
auch viele Beifpiele der überfünftelten Billgranarbeit. 
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theil8 aus Driginalquellen, namentlich aus fehr vielen 

Baus und Schenfungsurfunden gefchöpfte Gefchichte des 

Regensburger Kirchengebäudes im Ganzen, fowohl des 

alten, ald des neuen Domes mit feinen Thürmen, von 

der Zeit Gonftantind des Großen an bis auf die Gegen» 

wart. Herr Schuegraf beſchränkte ſich nemlich nicht blos 

auf eine Gefchichte der gegenwärtigen Domkirche, 

fondern er verfolgt feinen Gegenftand bis zu den Anfängen 

des Chriftenthums hinauf, und gedenft darum auch der 

früheren und älteften Kirchengebäude, welche Regensburg 

gehabt hat, und welche die Vorgänger feines gegenwaͤrti— 

gen Domes gewefen find. Der Urfprung der chriftlichen 

Gemeinde zu Regensburg verliert fidy aber im Dunfel der 

erften Jahrhunderte, und wenn auch nicht zu zweifeln ift, 

daß eine fo bedeutende Römerftadt, wie das alte Regino, 

frühezeitig fchon Bekenner des Chriſtenthums, wohl auch 

unter dem römifchen Militär, beherbergte, fo ift dagegen 

die Sage, daß der Prinz Lucius von England ums Jahr 

180, wie in der Schweiz, fo audy in Regensburg den 

chriftlichen Glauben verkündet habe, fehr unficher und un— 

zuverläſſig. Nicht einmal aus der Gonftantinifchen Zeit 

wiffen wir etwas Gewiſſes über eine chriftliche Kirche zu 

Regino; dagegen treffen wir zur Zeit des hl. Severin, 

als diefer im benachbarten Noricum und an den Ufern 

der Donau von Paflau hinab bis Wien predigte, d. i. 

um die Mitte des fünften Jahrhunderts, einen fchon etwas 

befier beglaubigten chriſtlichen Bischof Paulinus zu Regens— 

burg (470— 487). Damals war Regino noch von den 

Römern befegt; aber bald darauf fiel die Stadt in die 

Hände der germanifchen Barbaren, und die Bojer erfticdten 

die keimende Ehriftengemeinde wieder im Blute, Damals, 
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i. J. 508, follen fie den Biſchof Lupus, den Nachfolger 

des Paulinus, ſammt ſeinen Prieſtern an den Stufen des 

Altars ermordet haben. Bekannt iſt, daß der hl. Rupert, 

Biſchof von Worms, der Vater der Salzburger Kirche, auf 

feiner Reife dahin i. 3. 580 auch zu Regensburg predigte 

und defien Herzog Garibald fammt vielen feiner Adelichen 

taufte. Der eigentliche Apoftel Regensburgs aber wurde 

um die Mitte des 7ten Jahrhunderts der bl. Emmeran, 

deffen Werk zwei Menfchenalter fpäter von Bonifaz, dem 

Apoftel der Deutfchen, erneuert, fortgefegt und feftbegründet 

wurde. — In diefen alten Zeiten hatte Regensburg eine, 

wenn auch Feine Domfirche, zum bi. Stephan, die, wohl 

zunächft nur aus Holz, öfter ein Raub der Flammen 

wurde, aber auf dem gleichen Plage ftand, wo fich jetzt 
noch, als legter Aufbau derfelben, am Domfreuzgange, das 

alte St. Stephangfirchlein findet. Wahrfcheinlich ift diefe 

alte Domfirche auf dem Platze des ehemaligen Gapitoliums 
von Regino erbaut worden, wie H. Schuegraf (Bd. I. 

©. 24 f.) vermuthet. Er unterftügt feine Anficht durch 

das Beifpiel von Augsburg, deſſen erfte Kirche ebenfalls 

auf den Subftruftionen des alten Gapitoliums errichtet 

worden ift. Noch ficherer hätte er vielleicht auf St. Maria 

im Capitol zu Coͤln hinweifen können, welche altmerfwürs 

Dige Kirche, die Altefte am Niederrhein, noch bis heute 

ihren Namen dem alten Eölner Gapitolium verdankt, das 

ehemals auf diefem Hügel geftanden war. Als St. Bos 

nifacius das Bisthum Regensburg neu gründete (739), 

verlegte er den Bifchofsfig von der alten Stephansfirche 

hinweg nad dem Klofter St. Emmeran, weil nur dieſes 

Mittel genug hatte, um den Bifchof und feine Ganonifer 
zu erhalten, und der Bifchof von Regensburg wurde jetzt 
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zugleich Abt von St. Emmeran. Auf den Wunſch Carls 

des Gr. dagegen wurde wieder St. Stephan durch Papft 

Leo IH. i. 3. 798 zur Kathedrale erhoben, und bald dar— 

auf eine ganz neue größere Domkirche von ihm gebaut, 

und der hl. Petrus zum Patronen derfelben erwählt. Doch 

blieben die Bifchöfe noch zugleich Aebte von St. Emmeran, 

bis der hi. Wolfgang im 10ten Jahrhundert beide Kir: 
chenwürbden wieder bleibend von einander trennte (Bd. IT. 

S. 70). Im Jahre 891 brannte der Garolingifche Bau 

ab, doch in Bälde ftellte man durch BBeifteuer der Gläu— 

bigen wieder eine neue Domfirche her und diefe ftand, 

vielleicht fehon die neue Earolinifche, füdmweftlich der alten, 

nun zur Kapelle herabgefunfenen St. Stephangfirche. In 

der Nähe der neuen Domfirhe lag damals die St. 

Johanniskirche, zugleich die Pfarr» und Tauffirche der 

Stadt, fpäter ein Collegiatflift; der Dom aber erlitt wies 

erholt durch Brand und Anderes Befchädigungen aller 

Art, fo daß im 13ten Jahrhundert ein ganz neuer Bau 

nöthig wurde, und Bifchof Leo der Tundorfer, ein Res 

gensburger Bürgersfohn, im Jahre 1275 den Grundftein 

des jebigen Domes legte. Diefer Bifchof Leo war der 

Nachfolger Albert des Gr., und Viele meinen, fchon letz⸗ 

terer, der berühmte Albertus magnus, habe den Plan zum 

neuen Baue gefaßt. Er hatte ja in Eöln den neuen 

herrlichen Dom eben erft vor feinen eigenen Augen begins 

nen fehen (i. 3. 1248), und gewiß hatte dieſer Gölner 

Bau viel beigetragen, daß auch in Regensburg, wie ans 

derwärts, jest ähnliche große Unternehmungen zur Ehre 

Gottes und zum Denkmal für die Baterftadt gewagt wurs 

den. Wie wohl überall, 3. B. in Eöln und Straßburg, 

jo wurde auch beim Regensburger Dome zuerft der Chor 
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gebaut !), und dieſer ift deßhalb, wie wir ſchon fagten, 

noch in ftrengerem, reinerem Style behandelt. Bifchof Leo 

wurde bei diefem Baue von feinen eigenen Berwandten 

und anderen Familien Regensburgs treulid unterftügt, 

und darum trägt der Chor noch jegt zum bleibenden Zei: 
chen der Danfbarfeit das Wappen der Tundorfer (eine 

Lilie, aus welcher zwei Rofen fproffen) und der Zande 

von Regensburg (ein Löwe mit vermummten Gefichte). 

Ein wahres Glück für das große Unternehmen war es 

auch, daß eben damals die 14te allgemeine Synode in 

Lyon zufammengetreten war. Bifchof Leo reiste deßhalb 

felber dahin, um für feinen Bau Unterftügung zu finden, 

und nicht nur fol Papft Gregor X. eine bedeutende Summe 

felber beigefteuert haben, fondern es erließen auch 21 der 

anmwefenden Bifchöfe an ihre Gläubigen Aufforderungen 

zur Beifteuer unter Berheißung von Abläffen und kirch— 

lichen Gnaden. Ob auch der Papſt eine Ablaßbulle ge- 

geben habe, ift unbefaunt; es hat fich wenigftens Feine 
folhe bis auf unfere Zeiten erhalten (Bd. J. ©. 83). 

Für den erften Dombaumeifter wird von Manchen, 

fo auch von Brof. Dr. Kugler in feiner berühmten 

Kunftgefhichte, S. 555, Andreas Egl angegeben; allein 

Hr. Schuegraf zeigt nicht blos, daß Egl erft im 15ten 

Jahrhundert, zwifchen 1440—1448, dem Dombau vorge: 

ftanden habe, und der fechste Dombaumeifter gewefen fei 

Bd. J. ©. 175. 180); vielmehr ift es ihm auch gelungen, 

den bisher völlig unbefannten Namen des erften Meifters 

zu entdeden, und zwar in einer von ihm wörtlich mitges 

1) Am Straßburger Münfter ift der Chor fo beträchtlich älter, daß 
berfelbe noch in romaniſchem Styl gebaut ifl. 
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theilten Urkunde aus dem Niedermünfter Frauenftifte zu 

Regensburg. Diefe Urfunde ift vom Jahre 1306 datirt 

und die Aebtiffin Irmengard von Niedermünfter verleiht 

darin eine Schenfung an die hinterlaffene Wittwe des 

Dombaumeifterd Ludwig : Anne (d. i. Annae) relicte (ae) 

quondam magistri Ludwici operis S. Petri Rat. ac 
duobus filiis suis (Bb. I. ©. 87. 283). 

Leider ftarb Bifchof Leo der Tundorfer ſchon zwei 

Jahre nach dem Beginne des Baues, am 20. Juli 1277. 

Der Chor war damald noch nicht unter Dach gebracht, 

am Schiffe ohnehin noch gar nicht angefangen; aber feine 

zwei nächften Nachfolger, Bifchof Heinrich, Graf von Rot: 

tened (+ 1296), und Bifchof Conradi, Graf von Lupburg 

(7 1313), festen den Bau fort und beeudigten wenigftene 

den Ehor oder alten Bau. Damit fihließt die erfte Baus 

epoche. 

Ein Anonymus behauptete vor einiger Zeit in ber 
Regensburger Zeitung, Bifchof Leo der Tundorfer habe 

auch fchon am ſüdlichen Domthurme zu bauen angefangen, 

Ueber diefe Behauptung ift Herr Schuegraf ganz entrüftet 

(Bd. I. ©. 85); allein bei aller fonftigen Ausführlichkeit 

hat er doch gerade den wahren Anfang diefes füdlichen 

Thurmbaues mit feinem Worte berührt, nicht einmal eine 

Bermuthung darüber ausgefprodhen. An anderen Stellen 

(4. B. 3b. I. Vorrede S. VI) fagt er und, dieſer 

füdliche Thurm fei fpäter erbaut worden, als der nördliche, 

und nur darum weniger gefchmüdt, als diefer, weil es der 

Kirchenfabrif ſchon zu fehr an Geld gefehlt habe. Daß 

beide Thürme zu verfchiedenen Zeiten entftanden, ift klar; 

in beiden herrfcht eine ganz verjchiedene Methode; der 

nördlihe Thurm ift fehr gefhmüdt, der ſüdliche ſehr ein- 
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fach; aber gerade die ftrengeren Formen, die in feinem 

erften und zweiten Stodwerfe herrfchen, fönnten leichtlich 

auf ein höheres Alter fchließen laffen. 

Die zweite Bauperiode fällt mit der Regierungszeit 

des Bifchofs Nicolaus, eines Herrn von Stachowitz aus 

Böhmen, vom 3. 1313 — 1340, und feiner Nachfolger 

Heinrich von Stein und Friedrih, Burggraf von Nürn- 

berg, bis 1365, zufammen; Meifter Albrecht und Heinrich 

der Zehentıer waren damals Dombaumeifter. Bisher war 

eigentlich nur der Ehor vollendet gewefen, den Bau des 

Schiffes aber hinderten mehrere zum Collegiatftifte St. Jo: 

hann gehörigen Gebäude, ja die Eollegiatfirche St. Johann 

felber. Unter Bifchof Nicolaus nun fam i. 3. 1325 ein 

Vertrag zwifchen dem Domcapitel und dem Gapitel von 

St. Johann zu Stande, wornach nun 4 dem legteren ges 

hörige Häufer abgerifien wurden, um den Bau des Dos 

mes nach Weften, Norden und Süden fortfegen zu fönnen 

(Bd. I. ©. 101. 103). Auch jegt floßen wieder reichliche 

Beiträge zur Unterftügung der Domfabrif, unter Andern 

namentlich auch von dem Domdechant Ulrich von Au (Ame), 

geft. 1316. Wie unter Bifchof Nicolaus, fo geſchah auch 

unter feinem Nachfolger, Heinridy von Stein, fehr viel 

zum MWeiterbau der Kirche, und namentlich verftändigte 

man fich jegt i. 3. 1341 mit dem Gapitel von St. Johann 

auch über den Abbruch der St. Nicolausfapelle, wodurd 

die Erweiterung des Domfchiffes gegen Norden möglich 

wurde. Aber noch immer ftand die St. Johanniskirche 

felbft der Ausführung des Domes entgegen, und wenn 

biefer feinen nöthigen architektonifchen Abſchluß nach Werften 

und Süden befommen follte, mußte St. Johann abgebro- 

hen werden. Schon durch das Abreißen der Nicolauss 
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kapelle war dieſe Kirche ſchadhaft geworden, jetzt aber unter 

Biſchof Conrad von Haimberg (1365—1381) Fam ein 

neuer Bertrag mit dem Stifte St. Johann. (1380) zu 

Stande, wornach diefe Kirche ganz abgetragen und auf 
Koften des Domrapiteld an einem andern Plage, auf den 

Brettern genannt, neugebaut werden follte (Bd. I. S. 119 

bis 122). Damit beginnt die dritte Epoche des Regen» 

burger Dombaues. Heinrich der Zehentner, nad ihm 

Liebhard der Mynner und Heinrich Dürnftetter waren 

jest die Dombaumeifter, die beiden legteren bis in ben 

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts. In diefer Periode 

wurde unter dem prachtliebenden Bifchof Johann, Graf 

von Moosburg, einem natürlichen Sohne des Herzogs 

Stephan von Bayern (1383 — 1409), das Schiff des Domes 

bis an fein weftliches Ende fortgeführt und auch um's 

Jahr 1400 die reich geſchmückte weftliche Front mit unges 

meinem SKunftaufwande erbaut (Bd. I. ©. 133). An 

diefer Front ließ der edle Bürger Gamered der Sarchinger 

das prachtvolle Bortal, den Tod und die Glorie Mariens 

darftellend, auf feine Koften errichten (Bd. I. S. 150), 
und wenn auch diefe Neubauten nicht mehr den reinen, 

Kirchenftyl an fih tragen, fo gehören fie doch zu den 

fhönften Erzeugniffen der fpätern Periode, und werden 

durch die außerordentliche Kunft ihres, wenn auch übers 

reihen Schmudes, immerdar allgemeine Bewunderung ers 

regen. Auch eine wahrhaft großartige Wirfung geht diefer 

Façade nicht ab, und fie macht auf jeden Befchauer fichers 

lich einen ehrfurdhtgebietenden majeftätifchen Eindrud. — 

Um bdiefelbe. Zeit, oder gleich nachher wurde auch der die 

Rordfeite diefer Façade fehließende Thurm bis zu zwei 

Drittheilen feiner gegenwärtigen Höhe erbaut, und ed war 
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der Bürger Stephan der Notangft von Tundorf, der letzte 

Verwandte des Bifchofs Leo des Tundorfers, der beträcht- 

fihe Summen hiezu verwendete, um fo dem Werfe, das 

vor faft 200 Jahren fein erlauchter Better begonnen, gleich: 

fam die Krone aufzufegen. Der Styl der beiden untern 

Stodwerfe diefes Thurmes ftimmt mit dem Style der Bas 

cade fo fehr überein, daß für beide Bauten eine und die: 

felbe Entftehungszeit angenommen werden muß. Daß aber 

diefer Thurm in der That im Jahre 1436 fihon eine be— 

trächtliche Höhe erreicht hatte, geht daraus hervor, daß 
man in diefem Jahre die bisher bei St. Johann aufbe— 

wahrten Domgloden darin aufhieng. Dombaumeifter war 

damals Andreas Egl, der Nachfolger Heinrichs des Dürns 
ftetters. Daß ihn viele fälfchlich für den erften Dombaus 

meifter ausgaben, haben wir ſchon oben berührt. Mit 

dem Jahre 1436 fchließt aber auch die dritte Bauepoche. 

Die Kirche war jegt in der Hauptfache vollendet, fo zu fagen 

das Corpus ded Domes ftand, und der Gottesdienft fonnte 

auh im Schiffe ungehindert eröffnet werden. Dagegen 

fehlte e8 noch an den Thürmen und der Front. Wie 

ungefähr beim Straßburger Münfter, fo follte auch beim 

Regensburger Dome die Front von zwei prächtigen, wenn 

gleich lange nicht fo hohen Thürmen gefchloffen werden. 

Jeder von ihnen follte nemlich die Höhe von 280 Fuß 

6 Zoll erhalten. Wie die fpäteren germanifchen und 

auch die franzöfifch-gothifchen Fagadebauten, fo hat auch 

die Façade oder Front der Regensburger Kirche fichtlich 

hervortretende Etagen ); und zwar theilt fie fich in zwei 

1) Die reineren gothifchen Bauten in Deutfchland haben Feine folche 

fichtlich Hervortretende Gtagen, vielmehr ift bier ber Webergang von 
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folhe koloſſale Stodwerfe, die jegt mit einem dreieckigen 

Giebel fammt einem Eichelthürmchen gefrönt find. Um's 

Jahr 1436 nun ftanden die beiden Stodwerfe der Façade, 

aber der dreiedige Giebel ıc. fehlte noch. Ganz dieſelbe 

Etageneintheilung haben auch die beiden Thürme. ever 

derſelben theilt fich jegt in drei Stodwerfe, im Jahre 1436 

aber ftanden je nur die zwei untern Etagen, und es ift 

bienach leicht, fich eine Vorftelung von der damaligen 
Form und äußern Geftalt des Domes zu machen. 

Das Nächfte, was jet in einer vierten Bauperiode 
(denn fo viele, nicht blos drei muß man annehmen) ges 

fchehen mußte, war die Erhöhung der Thürme und die 

Abſchließung der Fagade durch einen Giebelbau. Außer: 

dem waren im Innern und Yeußern noch manche Fleinere 

Theile zu vollenden, Pyramiden, Statuen, Kreuzblumen 

u. dgl. aufzuftelen. Ohne Zweifel war von alle dem 

auch bei der großen Zufammenfunft die Rede, welche im 

Sahr 1459 die berühmteften Baumeifter Deutfchlande in 

Regensburg abhielten. Ja, unfer Herr Verfaffer meint 

fogar, dieſe Meifter feien gerade wegen diefed Dombaues 

von Seite des Hochſtifts nach Regensburg eingeladen wors 

den, und die Befprehung hierüber fei der Hauptgegen- 

ftand ihrer Verhandlung geweſen (Bd. I. ©. 177). Diefe 

Bermuthung erhält noch größere Wahrfcheinlichkeit durch 

einer Abtheilung zur andern immer vermittelt und weicher gemacht durch 
aufftrebende Feine Pyramiden und Giebel, fo 3. B. bei dem herrlichen 
Thurm des Freiburger Münftere, Auch beim Cölner Dom und feinen 

Planzeichnungen ſieht man nichts von Etagen. Dagegen treten biefelben 

fehr deutlich hervor an der Façade des Straßburger Münftere, an 

Motre Dame von Paris, an der Kathedrale von Orleans, an St. Gu⸗ 
bula in Brüflel ıc. 
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den Umſtand, daß damals Rupert J. von der Pfalz auf 
dem bifchöflichen Stuhle von Regensburg ſaß (1457— 1465), 
hervorgegangen aus der durch Liebe zur Baufunft aus- 
gezeichneten hohen Familie der Pfalzgrafen bei Rhein und 
Herzoge von Bayern. Bon dem Refultate der gemeinfamen 
Berathungen jener großen Verfammlung ift jedoch nichts 
auf und gefommen. Dombaumeifter zu Regensburg war 
damald Eonrad Roriger, der bereitö unter Andreas Egl 
MWerfführer gewefen war, und das Dombaumeifteramt 
wurde nun in feiner Familie fo zu fagen erblih. Auf ihn 
folgte zuerft Matthäus, darauf Wolfgang Roriger. Unter 
Eonrad Roriger wurde namentlich der Ausbau im Innern 

des Domes betrieben. Matthäus !) dagegen führte den 
großen breiedigen Giebel über der Front fammt den dar⸗ 
über geſetzten Eichelthürmchen aus, 1482 —1486. Man 

erfennt hier die bereits eingetretene Gefchmadsänderung 

aufs deutlichfte. Diefe Aenderung ift aber eine Verſchlim⸗ 

merung, welche den Charakter des gothifchen Styls nahezu 

verwifcht; und leider hat nicht bloß der Regensburger Dom, 

fondern auch viele andere gothifche Prachtbauten über ähn- 

liche Entftellung zu Hagen. Ich erinnere mich hier na- 
mentlich des fo herrlichen Antwerper Domthurmes, eines 

der höchften und fchönften der Welt, der aber leider in 

einer Art Zopfiade endet. 

Derfelde Matthäus Roriger ſetzte auch den beiden 

Thürmen an der Front je das dritte Stodwerf auf, und 
war wurde das des nördlichen Thurmes i. J. 1493 volls 

1) Er war auch Buchdrucker und zugleich Schriftfteller über Archi⸗ 
teftonif. Sein „Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit * bat der in ber 
Geſchichte der Baufunft fehr bewanderte Herr ra i. 3. 1845 

zu Trier neu abdrucken laffen. 
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endet, das des füdlichen im Jahre 1496 angefangen (Bb. I. 
©. 185) . Mit diefem dritten Stodwerfe hatten beide 
Thürme ungefähr die Hälfte ihrer beabfichtigten Höhe ers 
reicht; aber leider famen von nun an feine neuen Stod: 
werfe mehr hinzu, und man begnügte fich zulegt im 17ten 
Zahrhundert, unter Bifchof Albert Graf von Törring, auf 
jeden Thurm eine ganz gewöhnliche Dachpyramide zu fegen, 
jo daß fie nunmehr ftatt 280 nur 160 Fuß Höhe erreichen 
und über das Schiff der Kirche kaum hervorragen. — 
Endlich ift ohne Zweifel auch das Funftvolle Sacrament- 
häuschen, wovon Herr Schuegraf im zweiten Bande feines 
Werkes eine Abbildung gegeben, ein Werk diefes Matthäus 
Roriger (Br. Il. ©. 27). 

Auf Matthäus folgte Wolfgang Roriger, wahrfchein: 
lich fein Eohn, in einer Zeit, wo der gothifche in ven 
Renaiffance-Styl überging, d. ti. im Anfange des 16ten 
Sahrhunderts. Wir wiffen jedoch Feine größeren Theile 
am Dome, die er ausgeführt hätte, namhaft zu machen 2); 
außerdem verwidelte fi Meifter Wolfgang gar bald in 
meuterifche Umtriebe gegen den Magiftrat der Reichsftadt 
Regensburg, ja wurde fogar der „Prinzipal Radlführer “ 
der Aufftändifchen, unde deßhalb am 12. Mai 1514 hin- 

gerichtet (Bd. I. ©. 191). Herr Schuegraf fügt bei: 
„den 20. Dftober 1842 wurde von einem Herrn Mar 

1) Ein dritter Thurm des Regensburger Domes ift ohne Kunftwerth. 
Er ficht auf der nördlichen Seite des Schiffes und heißt Gfelsthurm, 
weil in ihm beim Dombau die Baumaterialien durch Efel hinaufgetragen 
wurben, mittelft einer Stiege ohne eigentliche Treppen. 

2) Herr Schuegraf fcheint zwar Bb. I. ©. 192 anzubeuten, daß 
das befprochene Sarramenthäuschen von Wolfgang herrühre; allein bie 
richtigen Jahrzahlen (Bd. IL S. 27) und ber ganze Styl des Werkes 
weifen eher auf den älteren Meifter, Matthäus Roriger. 

Tpeol. Quartalſchrift. 1349, I. Heft. 8 
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Porzer dieſer Buͤrgeraufruhr für die Bühne Regensburgs 

eigens dramatiſch bearbeitet, und daſelbſt aufgeführt. Hierin 

iſt offenbar dem Verbrecher Wolfgang Roritzer, der darin 

die Rolle eines Helden ſpielt, das Wort geſprochen und 

die wahre Geſchichte zur Lüge geſtempelt worden. Außer 

dieſem einzigenmal wird dieß Drama vermuthlich nimmer⸗ 

mehr über die Bühne gehen.“ Dieſem frommen Wunſche 

des Hrn. Verfaffers kann ich vollfommen beipflichten, denn 

ich felbft wohnte am 20. Dftober 1842 diefer erften und 

einzigen Borftelung des fraglichen Dramas bei, zwei 

Tage nach der feierlichen Eröffnung der Walhalla. 

Natürli war der Ausbruch der fogenannten Refor- 

mation und die dadurd in Regensburg hervorgerufene 

Entzweiung der Bürger allem Weiterbau am Dome höchft 

nachtheilig, und erft im Jahre 1618 gelang es, das Ge 

wölbe im Innern der Kirche vollends abzufchließen (Bd. I. 

©. 197). Während des dreißigjährigen Krieges kam bie 

Domfirche fogar einmal, jedoch nur auf Dreivierteljahre, 

in den Befig der Proteftanten; außerdem wurde der Dom- 
fhag von Herzog Bernhard von Weimar 1633 geraubt. 
Was aber feit diefer Zeit und fehon geraume Jahre vor- 
her an und im Regensburger Dome gebaut wurde, war 
nichts anderes, als eine fchredliche Entftellung deffelben 
befonders durch die Produfte des fogenannten Zopfftyls, 
und fo wurde die herrliche Kirche in ihrem Innern zu 
einer wahren Rumpelfammer, bis in den Jahren 1834— 
1839 König Ludwig von Bayern alles Unpaffende, dem 
gothifchen Bauftyl Unangemeſſene aus der. Kirche entfers 

nen !), manches Echabhafte verbeffern, manches Fehlende 

1) Nur ein Ayliftifch. ganz unpaffendes Denfmal, bas des Fürſt⸗ 
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ergänzen, manches Neue beifügen und eine eben fo durch— 
greifende als höchft zwedmäßige Neftauration des Ganzen 
vornehmen ließ. Seitdem macht auch das Innere des 
Regensburger Domes auf jeden Befchauer einen herrlichen, 
ebenfo großartigen als wohlthuenden, weil harmonifchen 

Eindrud, und fehon die dem zweiten Bande des Schues 
graffchen Werkes vorangeftellte innere Anficht des Domes 

legt hievon Zeugniß ab. Wer aber je diefen Tempel feit- 
ber in natura gefehen, wird um fo mehr unferem Urtheife 

beiftimmen, wenn wir fagen, daß nur wenige Kirchen der 

Welt die Regensburger an wahrer Schönheit und Würde 
im Innern übertreffen '). 

Im Berlaufe des Gefagten haben wir bereits ſchon 

bie und da auch auf den zweiten Band des vorliegenden 

Werkes Nüdficht genommen. Wir müffen jegt noch bei- 

fügen, daß, während der erfte Theil den Dombau im 

Ganzen befchrieb, der zweite mehr die Einzelnheiten des 

Domes in's Auge faßt, und von den in demfelben noch 

vorhandenen oder vorhanden gewefenen Kapellen, Altären 

und Grabfteinen, ferner von dem Kreuggange, von der 

Dombauhütte, der Domfchule, der Dompfarrfirche St. Ul- 
ri, von den Domfchägen, von den ehemaligen vier Erb- 

ämtern des Stifts und dem hochftiftifchen Wappen handelt; 

primas Dalberg, wurde in ber Kirche belaffen, jedoch an einen anderen 

Plab gerüdt, wo es bie Harmonie nicht fo flören kann. 
1) Schon aus dem Gefagten erhellt, daß wir dem gothifchen Kirs 

henbauftyl vor allen andern entfchieden den Borzug geben. Den zweis 

ten Pla nimmt dann nach unferer Meinung der romanifche, fälſchlich 
oft byzantinifche genannt, ein; den fpäteren Stylarten dagegen, wie fie 

namentlich durch den Einfluß der italienifchen Künftler und der St. Pe⸗ 
tersficche fich geftalteten, werben wir niemals, troß vieler ihrer Schöns 

heiten, ein volles Lob fpenden können. 
8 * 
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meiftens Dinge, die für ung wenigftens nicht daffelbe hohe 

Sintereffe haben, wie der Dombau im Ganzen. Wir er- 

lauben ung darum nur noch ein paar Bemerkungen. 
Herr Schuegraf ſpricht (Bd. 1. ©. 178 f.) von zwei im 

Baubureau der fönigl. Regierung zu Regensburg binter: 

legten alten Planen des Domes, von denen jedoch Feiner 

ausgeführt worden, und die, wie er meint, noch feinem 

Schriftfteller befannt geworden feien. Allein Kugler fennt 

diefe beiden Riffe, und fchreibt von ihnen (Kunftgejchichte 

©. 555) alfo: „Zwei alte Bauriffe, die ſich erhalten ha— 

ben, ftellen die Sagade in zum Theil abweichenden For: 

men dar. Befonders intereffant ift der eine von dieſen 

Niffen, der -ftatt der gegenwärtigen zwei unvollendeten 

Thürme auf den Eeiten, Einen Thurm in der Mitte ent: 

hält; auch er zeigt die fpäten, mehr willführlichen Formen 

des fünfzehnten Jahrhunderts, diefe jedoch fehr harmonifch 

in das Ganze verfchmolgen und das legtere ungemein ſchlank 

und kühn emporgeführt.“ 

Unter den lithographirten Abbildungen des zweiten 

Bandes befindet fich auch die eines Steinbildes am zwei— 

ten ÖStrebepfeiler des füdlichen Seitenfchiffes. Daſſelbe 

ftellt zwei Juden dar, die eben an den Zizen einer Schweins⸗ 

mutter faugen, während ein dritter das unreine Thier an 

den Ohren hält (Bd. II. ©. 64). Wir fügen bei, daß bie 
mittelalterlichen Bauleute fi ähnlichen Spott gegen die 

Juden auch bei andern Kirchenbauten erlaubten, wie denn 

z. B. an der ſchönen Stiftskirche zu Wimpfen im Thale, am 
Aeußern des Chors, ein ganz ähnliches Steinbild, wie das 

eben befchriebene Regensburger, fich findet. 

Band II. S. 67 gevenft Herr Schuegraf eines alten 

Lobgedichts auf den Regensburger Dom, worin es unter 
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Anderem heißt: 

„Da man St. Michael und St. Duintinus fchaut.“ 

Hiezu bemerkt er: ed habe niemals einen heiligen Quin— 

tinus in der Fatholifchen Kirche gegeben, und reftringirt 
dieß in den nachträglichen Berichtigungen auf Deutſch— 

(and, mit dem Anfügen: „einen heiligen Quintus 

(gemartert i. 3. 300 n. Chr.) verehrt die Kirche zu Amiens 

in Sranfreih.“ Abgefehen nun davon, daß die Ffatholifche 

Kirche fowohl am 4. ald am 31. Dftober das Gedächtniß 

eines h. Quintinus begeht, wovon der erftere um die Mitte 

des 6ten Jahrhunderts, der zweite dagegen, der Patron 

von Amiens, im Jahre 287 gemartert wurde, treffen wir 

auch in Deutfchland, z. B. in Mainz, Kirchen zum h. Quin— 

tin; aber auch ein beiliger Quintus (wie Echuegraf 

an der legtern Stelle fagt), begegnet uns öfter, fo 3. B. 

unter den Heiligen der Stiftöfirhe in Ellwangen. 

Weiterhin möchten wir es fehr bezweifeln, daß fchon 

im 7ten Jahrhundert, wie Bd. II. ©. 69 gefagt wird, 

ein Seminar in Regensburg beftanden habe. Allerdings 

hat ſchon der h. Auguftin um's Jahr 400 eine derartige 

Anftalt in feiner Bifchofsftadt Hippo regius in Afrifa er- 

richtet; allein während der Stürme der Völferwanderung 
gingen diefe Jnftitute wieder unter, und wurden erft wie: 

der zu Carl's d. Gr. Zeiten von Bifchof EChrodegang von 

Meg reftituirt. Wenn nun auch in alten Aften gefagt ift, 

daß der h. Erhard und fein Bruder Hidulph um die Mitte 

des Tten Jahrhunderts ihre Bildung zu Prieftern in Re 

gensburg erhalten hätten, fo läßt fich daraus doch noch 

nicht auf die Eriftenz eines Seminariums fchließen, viels 

mehr fönnen diefe beive Männer, wie ed ja auch in ber 

älteften Kirche gefchah, ihre Bildung durch den perfönlichen 
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Umgang mit dem Bifchof und älteren Prieftern gewonnen 

haben. 

In Band II. S. 90 f. wird ein, zugleich in Litho— 

graphie abgebildeter, Stein ald das Grabmal des Bifchofs 

Hartwig II. erfannt, und die Linien, welche in diefen 
Stein eingegraben find, für Hinweifungen auf die h. Wei- 

ben des Subdiakonats, Diafonats, Presbyterats und Epie- 
copats erflärt. Mir fcheint dieſe Deutung völlig will: 

führlich, unbegründet und unwahrfcheinlich, und viel lieber 
‚möchte ich annehmen, die fraglichen Linien haben niemals 
zu etwas Anderem, als zur Verzierung jenes Steines gedient. 

Sollen wir noch etwas tadeln, fo ift e8 neben einigen 
Einzelnheiten und einer hie und da minder glüdlichen 
Darjtellungsweife befonders das, daß Hr. Schuegraf feinen 
Grundriß des Negensburger Doms beigegeben und 
überhaupt das rein biftorifche und antiquarifche Element 
gar zu fehr bevorzugt hat vor dem äfthetifchen und kunſt— 
hiftorifchen. 

Endlich wollen wir noch im Intereffe der allgemeinen 
Kirchengefchichte die näheren Notizen herausheben, welche 
Hr. Schuegraf über den in der Gefchichte der Reformation 
und ded Bauernfrieges fo übel berüchtigten Paſtor Dr. 
Balthafar Huebmayr, ehemaligen Domprediger in Res 
gensburg, mitgetheilt hat. „Er ſchrieb fich“, wird Bd. I. 
S. 233 gefagt, „bald Hiebmajr, bald Hubmör, auch öfter 
Balthafar Friedberger, von feiner Vaterſtadt Sriedberg 
unweit Augsburg. Im Jahre 1512 wurde er ale Pro⸗ 
feſſor der Theologie nach der Univerfität Ingolſtadt beru— 
fen, und bier erhielt er erft den Doctorgrad. Nach Ber: 
fluß eines dreijährigen Lehramtes wurde er von da als 
Domprediger nach Regensburg abgerufen, wo er im alten 
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Bifchofshofe, dem jetzigen Dombherrn-, zuvor Rentmeifter: 

hofe an der Donau wohnte. Später trat er zu Luther’s 

Lehre über, und wurde Meßpfründner bei der fchönen 

Maria (Neupfarre), früher der Judenſynagoge, zu deren 

Zerftörung er vermittelft feiner ehedem im Dome gegen 

- die Juden gehaltenen fcharfen ‘Predigten fehr viel beige: 

tragen hatte. Um das Jahr 1524 ging er von hier weg 

nah Waldshut in der Schweiz, und wurde da Pfarrer. 

Hier neigte er fich zur Sefte der Wiedertäufer, ja er warf 

fi) zum Schugherrn und Patron derfelben auf. Da aber 

Waldshut unter dem Szepter der Erzherzoge von Deftreich 

ftand, fo wurde ihm das Predigen im Sinne diefer damals 

mit Feuer und Schwert verfolgten Sefte ftrengftens ver: 

boten; und ald Huebmayr fich nicht an diefes Verbot 

fehrte, wurde nach ihm gefahndet. Allein er entfam durch 

die Flucht nach Zürch. Auch hier fand er feine Sicher- 

heit für feine Lehre: bereits von den Zwinglianern gefan- 

gen gefegt, und zum Widerrufe feiner Fegerifchen Irrthümer 

aufgefordert, zog er eine neue gewaltfame Flucht aus fei- 

nem Kerfer diefem Belenntniffe vor, und es gelang ihm, 

nach Mähren zu entfommen. Endlich hier wurde feinem 

Bemühen, die wiedertäuferifche Lehre auszubreiten, ein Ziel 

gefegt; er wurde auf Befehl Kaifer Ferdinand's I. feſtge— 

nommen, und da er feine Srrthlimer nicht abfehwor, den 

10. Merz 1528 in Wien öffentlich verbrannt. Er hinter» 

ließ mehrere Drudjchriften, die man in Kobolt’8 Gelehrten; 

8ericon I und II, dann in den von Maurus Gandersdhofer 

verfaßten gebrudten Beiträgen findet.“ 

Hefele 
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2. 

Heber die Bukunft der Kirche in Oeſterreich. Briefe von 
Dr. Sylvius, Regensburg. Verlag von ©. J. Manz. 1848. 
132 ©. gr. 8. Preis 48 fr. 

Diefe Briefe reihen fih an die von dem Unterzeich- 
neten im vierten Heft des vorigen Jahrgangs angezeigte 
„»Verſammlung von Geiftlichen zu Prag“ und ihre Ber: 
handlungen auf zweifache Weife an, denn fie befprechen 
gleichfalls die Firchlichen Angelegenheiten in Defterreich, 
und rühren, wie aus dem angenommenen Namen zu ver: 
muthen ift, von einem in Böhmen lebenden, ganz gefin- 
nungstüchtigen und ſchriftſtelleriſch gewandten Prieſter her. 
Um ſo mehr glaubt Ref. den Inhalt dieſer Briefe, und 
der ihnen im Anhange beigegebenen gewichtigen Aktenſtücke 
den Leſern dieſer Zeitſchrift vorlegen zu ſollen. 

Im erſten Briefe ſucht der Verf. vor allem den rich⸗ tigen Begriff von Reformen in der Kirche feſtzuſtellen, da vorauszuſehen ſei, daß es in unſerer ſturmbewegten Zeit an Vorfchlägen zu firchlichen Reformen nicht fehlen würde, 
andererfeit8 aber zu erwarten ftehe, daß in manchen Re- 
formprojeften fich die Eingebungen des Geiftes der Zeit und Welt offen zu Tage legen würden, weil gar Manche weder einen richtigen Begriff von der Kirche haben, noch wiffen, in wiefern und in welcher Weife fie reformirt wer- den fönne oder müffe. Es wird daher zuerft gezeigt, bie Kirche fei ihrer Natur und ihrem Wefen nach jene Körs perfchaft, in welcher das Haupt derfelben Chriſtus Jeſus durch den heiligen Geiſt mittelſt des von ihm geſetzten Apoſtolats das Heil der Menſchheit bis an's Ende der 
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Zeiten wirfet; in ihr alfo ift göttliche und menfchliche 

Wirkfamfeit auf's innigfte verbunden zur Vollführung der 

Erlöfung, zugleich und ebendarum ift fie aber als der Leib 

Ehrifti auch gebunden an das Geſetz des lebendigen Or— 

ganismus, d. h. das Gefeg der lebendigen Entwidelung 

oder des Wachsthums von Innen heraus, fo daß fie in 

jedem Moment ihrer naturgemäßen Entwidelung vollkom— 

men ift, und dennoch in ihrer Vollendung beftändig fort: 

ſchreitet. Dieß ift die Vollfummenheit der Kirche in ihrer 

eigenen Umgeftaltung , aber weil die Kirche ein menfch- 

liyer Körper, ihre Glieder Menfchenfinder find, erfährt 

fie wie die Menfchheit in ihrem zeitlichen Verlaufe Trü- 

bung und Verunreinigung von Seite ded Zeit: und Mens 

fchengeiftes, und bedarf einer Reformation. Wie daher 

die Thätigfeit des Apoftolats fich einerjeit8 als confervativ 

und progreffiv zu erfennen giebt, fo muß fie andererfeits 

auch wefentlich reformatorifch fein. Aus diefem zweifachen 

Grundfage werden fodann die zwei Fragen beantwortet: 

von Wem jegliche Reform in der Kirche ausgehen müfle, 

und worin fie, der Beftimmung der Kirche entfprechend, 

allein beftehen fönne ? 

Der zweite beantwortet die Frage, ob in der Kirche 

Defterreich8 Reformen nothwendig feien, dur eine Be: 

leuchtung ihrer Zuftände in der Vergangenheit und Gegen: 

wart. Hier folgt denn eine Aufzählung und gedrängte 

Darftellung der Beichränfungen, Unterdrüädung und Ver— 

gewältigung ber Firchlichen Freiheit und ihrer Güter durch 

das Fürftsaunigifche Syſtem; voran die Aufhebung alles 

freien und unmittelbaren Verfehrs der Bifchöfe mit dem 

päpftlichen Stuhl, nur in wenigen Fällen fand noch eine 

Communication ftatt, und diefe nahm die Staatsregierung 
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in ihre Hand, und behielt fie darin bis auf die jüngfte 

Zeit, nachdem die bedeutendften deutfchen Regierungen — 

Preußen und Baiern, im Jahre 1841 diefen Verkehr freis 

gegeben hatten; die Vernichtung der Firchlichen Autonomie 

durch die weitefte Ausdehnung des fogenannten Placet, 

dem nicht nur alle Anordnungen des apoftolifchen Stuhls, 

fondern auch alle Erlaffe der Bifchöfe an Klerus und Volf 

unterworfen wurden, was foweit gieng, daß noch in ber 

jüngften Zeit verordnet wurde, die Bifchöfe follten nur 

nach Intimation der Landesftellen außerordentliche öffent: 

liche Andachten ausfchreiben können; dazu die k. f. Ber: 

ordnungen in Publico-ecclesiasticis, durch welche bloß 
in den Jahren 1780—S4 fo ftarf in die Kirche herein- 

regiert wurde, daß die Sammlung derfelben 3 Theile in 

fl. Folio umfaßt, deren erfter Theil nicht weniger als 

230 Numern mit zwei Anhängen, jeder wieder zu 70 Nur 
mern begreift. Einen großen Theil derfelben bilden die 

Verordnungen in Ehefachen, durch welche firdhliche Eher 

binderniffe theils aufgehoben, theild in das Eivilgefegbuch 

aufgenommen wurden, um der Kirche das Eherecht zu 

entziehen, wie ihr das Disciplinarrecht durch das Placet 

in jeder Weife verfümmert war. Zulegt berührt der Verf. 

noch das Schalten und Walten mit dem Eigenthum ber 

Kirche; außer dem Vermögen der Sefuitenhäufer, welches 

incamerirt wurde, wurden i. 3. 1782 624 Klöfter auf: 

gehoben, und aus ihrem Vermögen der Religionsfond ges 

bildet, in deſſen Verwaltung den Bifchöfen die Einficht 

zwar gefeßlich zugefichert, aber niemald gewährt worden 

iſt; zugleich hatte die Verordnung vom 21. März d. J., 

wornah alle Kirchen» und Stiftungsfapitalien nur in 

öffentlichen Fonds angelegt werden burften, das baare 
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Vermögen der Kirche den befannten Wechfelfällen des 

Staatscredits preisgegeben, fo daß ed fihon Jange das 

offene Geheimniß ift, der öfterreichifche Religionsfond be> 

ftehe nur mehr auf dem Papiere. — Der Berf. fchließt 

mit der Klage, daß durch die völlige Einreihung der Kirche 

in den Mechanismus des Polizeiftaats ihre Vorfteher und 

Diener als bloße Staatöbeamte erfchienen, die der Dämon 

der Bureaufratie immer mehr zu geplagten Schreibern 

herabprüdte. (Ref. erfährt bier, daß, als fein Auffag über 

die Schreiber in der Kirche erfchien, die theologifche Quar— 

talfchrift in Defterreich verboten wurde, während doch im 

Lande der Schreiber er und die Zeitfchrift unangefochten 

blieb.) 

Im dritten Briefe wird die Frage beantwortet, wie 

ed möglich war, den öfterreichifchen Klerus dahin zu brins 

gen, daß er bis an die dreißiger Jahre gar nicht zum 

Bewußtfein feiner fehmählichen Abhängigfeit und Bevors 

mundung fam? Dafür hatte der Polizeiftaat auf mehr: 

fache Weife geforgt, zunächft durch die Schulbildung ; ſchon 

unter der Kaiferin waren für die theologifchen Etudien 

Normals Lehrbücher in allen Haupffächern vorgefchrieben 

worden, ganz befonderd war man aber befliffen geweſen, 

im Kirchenrecht die Grundfäge des Febronius in Verbin— 

dung mit den Marimen des Territorialfnftems zur Gel: 

tung zu bringen; dazu dienten die Lehrbücher der beiden 

Riegger (Baul und Joſeph Anton), fpäter das von G. Rech— 
berger; in Beziehung auf diefe Normalbücher lautete die 

Verordnung vom 3. Oft. 1771: „daß die in der gedrud- 
„ten Synopsi juris ecclesiastici publiei et privati 

„enthaltenen Lehrfäge auf allen Univerfitäten und 2ycäen 

„bei den abzuhaltenden öffentlichen Vertheidigungen zur 
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„unabweichlihen Richtfehnur genommen, fofort von dem 

„Professore canonum feine andern als dieſe Lehrfäge 

„ausgefeget, von dem Fafultätödireftor aber ein wachfames 

„Auge getragen werden folle, damit weder auf den Schulen 

„noch fonft irgendwo in einem Klofter Fein Gegenfag das 

„von in was immer für einer Gelegenheit dem Publifo 

„vorgeleget werde.“ Dieſe Tyrannei dauerte bis 1834, 

wo dad Rechbergerifche Lehrbuch caffirt wurde, und dann 

von manchem Katheder herab die ächten Principien des 

firchlihen Rechts verfündet wurden. Zu den obigen Lehr: 

büchern fuchte denn auch die Staatöflugheit die tauglichen 

Profefforen, und um ganz ficher zu gehen, wurden bald 

nur MWeltliche mit dem Wortrage des geiftlichen Rechts 

betraut. Da endlich vorzüglich daran lag, an den Herren 

Ordinarien verläßliche Vollziehungsorgane der Hofdefrete 

in ecclesiasticis zu haben, fo wurden bis in die zwan— 

iger Jahre herauf nur Männer des Bureau (aus den 

Landesgubernien oder dem Etaatsrath) auf die bifchöflichen 

Stühle Defterreihs erhoben. . Der Verf. fehließt dieſen 

Abſchnitt mit den Worten: Gott weiß, wie lange noch 

das der Kirche verderbliche Syftem wäre gehandhabt wors 

den! Auf daß die Kirche in Defterreich frei würde, mußte 

das Syſtem des Staatsabfolutismus fallen; fiehe, es ift 

zum Falle gefommen wider Vermuthen; der Herr hat feine 

Kirche frei gemacht. Ä 

Nun wird der Blid in die Zufunft gewendet. Das 

Erfte, was erwartet wird, ift natürlich die Freiheit der 

Kirche; in dieſer Hinficht werden mit Rüdficht auf den 

bisherigen Zuftand drei Poſtulate geftellt: 1) Die hierar- 
hifchen Gewalten des Papftes und der Bifchöfe müſſen 

fich fortan in Defterreich frei und ungehemmt äußern dürfen, 
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alfo daß Fein Erlaß des apoftolifchen Stuhls und der Bi— 

fchöfe ferner dem Placet und der präventiven Cenſur des 

Staates unterliege. 2) Deßhalb darf auch die Staats» 

regierung den Verkehr der Bifchöfe mit dem Papfte ferner 

nicht mehr controliren; denn das Haupt der Fatholijchen 

Kirche ift auch das Haupt der Kirche in Defterreich, und 

folglich feine auswärtige Macht. 3) Der Staat erlaube 

fich nie mehr, über was immer für einen firchlichen Gegen- 

ftand etwas verorbnen zu wollen, in Regelung folder 

Dinge aber, die den Staat berühren, werden die firchlichen 

Auctoritäten den Forderungen und Winfchen der Etaats- 

gewalt gebührende Rechnung tragen. Der Grund, auf 

welchen der Verf. die Erwartung ftügt, daß der Staat 

Diefe Forderungen anerkennen werde, ift der $. 31 der 

unter dem 25. April von dem Kaifer gegebenen Berfaflung, 

worin die Kirche in Ausübung des Gottesdienftes frei 

erklärt wird. Neferent glaubt wohl, daß aus diefer etwas 

befchränften Faſſung fich die obigen Freiheiten durch Fol— 

gerungen entwideln laffen, auch ift es möglich, daß in 

den Verhandlungen des öfterreichifchen Reichstages über 

den VBerfaffungsentwurf der $. 31 noch Erläuterungen 

und Zufäge erhalte; aber die Beſtimmungen der deutfchen 

Grundrechte Cund beziehungsweife unferer württembergifchen 

Berfaffung) find doch weiter und Flarer, wenn es $. 14 

heißt: jede Neligionsgefellfcyaft oder Kirche ordnet und 

verwaltet ihre Angelegenheiten felbftftändig. Mögen die 

öfterreichifchen Bifchöfe das Gleiche fih zum Ziel ihres 

Strebens machen, | 

Bon der Freiheit geht der Verf. über zudem Schuge, 

den die Kirche von dem Staate fordern kann; fie fordert 

aber ald anerkannte Corporation nicht mehr, ald was ber 
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Staat jedem Bürger zu leiften jchuldig iſt — Sicherheit 

der Berfon und des Eigenthums. In diefer Beziehung 

wird nun die Frage aufgeworfen: was hat die Kirche in 

Defterreich bezüglich ihres Beſitzthums in Zufunft zu ger 

wärtigen? Die Antwort hängt von dem Ausgang des 

Kampfes ab, der feit den Märztagen unter und zwifchen 

Willkühr und Gefeg, zwifchen Gewalt und Recht, zwifchen 

Revolution und Eonftitution geführt wird. Geht die leß- 

tere ald Siegerin aus dem Kampfe, fo ift alles Kirchen: 

gut unter der ſtarken Aegyde der . gefeglichen Berfaflung 

fichergeftellt ; fiegt aber die Revolution, fo wird fich dies 

felbe fogleich auf die Güter der Kirche flürzen. Tann 

würde der Kirche nichts übrig bleiben, als in gottergebener 

Refignation zu fprechen: der Herr hat ed gegeben, ber 

Herr hat e8 genommen, der Name des Herrn fei gepries 

fen. Bleibt aber der Kirche ihr Vermögen unter dem 

Schuge des Staats, fo rerlamirt fie auch das ihr als 

Eigenthümerin zuftehende Recht der freien Verwaltung, 

welche der Staat ihr bisher widerrechtlich entzogen hatte. 

Bon einer auspdrüdlichen Reclamation des Religionsfonde, 

welche das Brager Programm enthält, Fommt hier nichts vor. 

Unter den übrigen Gegenftänden, welche bei der 

Erneuerung und Beflergeftaltung des kirchlichen Lebens 
zur Sprache kommen, gedenft der Verf. zuerft der res 

ligiöfen Orden mit ihren Stiften und Klöftern, deren 

Aufhebung die nach dem Kirchenvermögen gierige Welt 

ganz befonders verlangt. Der Berf. felbjt fcheint mit 

dem Geifte derfelben nicht fehr zufrieden gemäß ver 

mitgetheilten Notizen, wie daß in der Sofephinifchen 

Zeit die Eifterzienfer in Goldenfron in Böhmen ihr 

Klofter felbft in Brand ftedten im Grimm darüber, 
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daß es nicht in die Auflöfung gefallen war; und vor nicht 

langer Zeit ein erzbifchöfliches DOrdinariat einen Convent 

aufhob — ob dissolutos conventualium mores et 

penitus collapsam disciplinam; und ein erleuchteter 

und vollendeter Ordensmann zu dem Berfaffer fagte: die 

Welt fomme mit ihrem Rufe nach Klofteraufhebung zu 

fpät, denn es eriftire bei uns fein Klofter mehr (nemlidy 

nach dem Geifte), darum thut der Verf. den Ausſpruch: 

Drdenshäufer, welche ihrem Zmede ganz und gar nicht 

mehr entfprechen, mögen bei dem Umfchwung der Dinge 

aufgehöben werden. Da indefien in vielen berfelben ge: 

funde und tüchtige Elemente ſich erhalten haben, die einer 

Wiederbelebung entgegenfehen, in andere der Verfall durch 

die Welt und die Staatsregierung gefommen fei, und in 

den Drdensregeln und den urfprünglichen Berfaffungen 

das Mittel zu ihrer Regeneration liege, fo follen diefe bes 

nügt, und die Klöfter wieder unter die Aufficht ihrer ver: 

faffungsmäßigen Obern geftellt werden; jedenfalls könne 

über die Auflöfung nur die Kirche enticheiden. 

Der fünfte Brief fpriht Wünfche und Erwartungen 

in Beziehung auf das Episcopat aus, und der erjte 

Wunfch ift eine Vermehrung der Bisthümer. Der Berf. 

bemerft mit Recht, daß der Umfang derfelben zwar in 

Deutfchland überhatipt, aber ganz befonders in Defterreich 

zu groß fei, ald daß Ein Mann, welcher der Hauptträger 

des Ffirchlichen Lebens ift, feinem großen Amte und den 

firchlihen Reformen, welche die Zeit fordert, genügen 

könnte, zu groß, als daß er überall unmittelbar und pers 

fönlich walten, mit eigenen Augen und Ohren vernehmen, 

und überall, wo es noth thut augenblidlich eingreifen 

könnte. Namentlich für Böhmen, welches bei vier Millionen 
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Katholiken nur vier Bisthümer hat, fei eine Vermehrung 

‚derfelben nothwendig, da das Erzherzogthum Defterreich bei 
einer Fatholifchen Bevölkerung von 2,250,000 Seelen jchon 

vier Bisthümer hat; er hält e8 daher für angemeffen, 

wenn jeder Kreis in Böhmen feinen Bifchof hätte; der 

Staatsregierung aber fäme e8 zu, fowohl über die Ber: 
mehrung al8 über die Umgränzung der neuen Bislhümer 

eine Vereinbarung mit dem päpftlichen Stuhle zu -treffen. 

Bon einer Vermehrung der bifchöflichen Kräfte erwartet 
der Berf. ferner ein neues Ferment des Firchlichen Lebens, 
inöbefondere einen lebendigern Verkehr unter den-Bifchöfen 
einer Provinz, ein neues Aufleben des Metropolitanz und 
Primatialfyftems, das eben mit dem Verkommen des kirch— 
lichen Lebens eingefchlafen ift, auch Synoden würden dann 
ebenfalls von felbft ins Leben treten als natürliche Manis 
feftation der lebendigen Gemeinfchaft, und des alle Glieder 
ber fleinern und größern Organismen durchdringenden ein- 
heitlihen Bewußtfeins. Zulegt wird auch von der Wahl der 
Bifchöfe gefprochen; nachdem alle Phafen, welche das Wahls 
recht erlitten, Furz durchgegangen und gezeigt worden, daß 
ed zulegt beinahe in allen Ländern an die Staatsregierungen 
gefommen, wird dieß als erworbenes Recht anerfannt, und 
nur ein nämlich der Fall ausgenommen, wenn der Staat 
mit dem Vermögen der Kirche auch die Güter und Renten 
der Bisthümer in Befchlag nehmen würde, in welchem 
Salle die Kirche die Freiheit ihrer bifchöflichen Wahlen 
mit allem Recht in Anfpruch nehmen Fönnte. 

Im fechöten Briefe beleuchtet er die Beitrebungen des 
Liberalismus für die Umgeftaltung der Liturgie. 
Er hat hier zunächft das Programm der Berfammlung 
von Geiftlihen zu Prag im Auge (man vergl. Heft 4. 

’ 
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des vorigen Jahrg.), und befämpft die dort aufgeftellten 
Forderungen zum Theil mit denfelben Gründen wie der 
Referent, nur in fchärferen Ausdrüden, befonders aber 
hebt er das Gefep der Einheit hervor, welches die Kirche 
wie in allen ihren Lebensgebieten fo auch auf dem Gebiete 
des Cultus als der Gentralfphäre geleitet hat, und den un— 
veränderlihen Grund dieſer Einheit, das ewig gleiche 
Weſen der Haupthandlung des Eultus, das Eine Opfer 
des neuen Bundes zur Erlöfung der ganzen Menfchheit, 
wofür der Herr felbft die Grundlinien in Wort und That 
entworfen, und welche unter allen zufälligen Formen überall 

diefelben geblieben find, bis fie in der römifchen Kirche 

ihre vollfommenfte Form erhalten haben. Gegen die Fors 

derung, die Liturgie in den verfchiedenen Volksſprachen 

zu feiern, werden zwei fehr triftige Gründe geltend ges 

macht; einmal daß wie diefe Forderung aus dem felbft- 

füchtigen Streben der Völker in der gegenwärtigen Zeit, 

immer weiter auseinander zu gehen, alfo aus einem heid- 

nifchen Prinzip hervorgeht, fo auch ihre Gewährung ſon— 

dernde und trennende Elemente in die tieffte und innigfte 

Sphäre des Firchlichen Lebens pflanzen, und damit dem 

Geifte des Chriſtenthums gerade entgegen wirken würde, 
defien ausgefprochene Beftimmung ift, die Völfer zu einis 

gen; fodann würde die ſtets fich bewegende Volksſprache 
auch die liturgifchen Ideen immerfort in Fluß fegen, und 

fo den Glauben felbft alteriren. Dieß ift der Grund, 

warum nur eine ausgeftorbene und darum unveränderliche 
Sprache fi) zum liturgifchen Gebrauch eignet, wie denn 

außer der römifchen auch die übrigen liturgifchen Spra— 

hen der Griechen, Neftorianer, Maroniten, Armenier und 

illyriſchen Slaven jegt todte Sprachen find. Uebrigens ift 
Theol. Duartalfägrift. 1849. 1. Heft. 9 
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für das Volf das Verftändniß der Liturgie heutzutage auf 
mehrfache Weife erleichtert. 

Am ausführlichften wird im 7. Brief die Caͤlibats— 

frage befprochen. Nachdem die Erklärungen Ehrifti (Matth. 

19, 10—12) und des Apofteld (1. Tim. 3, 2. 12; Tit. 

1, 5. 6) angeführt worden, geht der Verf. zur Praris 

und Disciplin der alten Kirche über, die fie in den Kas 

nones derfchiedener Concilien ausgefprochen hat, und zeigt 

in einem gefchichtlichen Ueberblid, wie die morgenländifche 

Kirche auf der trullanifchen Synode im 3. 692 die larere 

Dieriplin zum Gefeg erhoben, die abendländifche aber die 

alten Beftimmungen über den Gälibat der Geiftlichen in 

ihrer Gefeggebung aufrecht erhalten, als fie in den Wirren 
des Alten Jahrhunderts verfallen wollte, durch Gregor VII. 

wieder hergeftellt, bei einem neuen Verfalle im 16ten Jahr: 

hundert den ungeftimmen Forderungen einer Aufhebung 

diefes Disciplinargefeges nicht nachgegeben, ja felbft Jo— 
ſeph II., weldyer wohl daran dachte (und Napoleon, dem 

es angerathen wurde), fo viele Schwierigkeiten dabei fan- 

ben, daß man die Sache für immer fallen ließ. Denen 
‚aber, die in der jüngften Zeit den Ruf um Aufhebung 

des Gälibats wieder erheben, ftellt der Verf. folgende 

Gründe entgegen. Boran den hohen Vorzug der Birgi- 
nität, den die Kirche dogmatifch ausgefprochen, und ihren 
-Zufammenhang mit dem Apoftolat und dem Prieſterthum, 

wovon fi in manchen Ausfprüchen Ehrifti und des Apo- 
fteld Paulus Belege finden; diefe Idee war es, welche 
von der Wiege des Chriſtenthums gepflegt, und in ber 
Borftellung des chriftlihen Volks tief gewurzelt dieſem 
die Aufhebung ald eine Unmöglichkeit erfcheinen ließ, gegen 
welche felbft der Papft nichts vermöchte, und dem Stante 
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fchon die Competenz fehlte. Ferner berührt der Verf. mit 

fräftigen Worten, wie die Ehelofigfeit des Klerus eine 
für das Staatswohl (befonders in unferer Zeit) bedeutende 

Snftitution iſt; wollt ihr noch mehr Volt und Armuth 

haben, ruft er, wollt ihr den Staat noch mehr belaften 

durch größere Gehalte und Penfionen? Sodann wird von 

der Staatsnoth zu der Noth des beweibten Geiftlichen 

übergegangen, Hausforgen, Kinderforgen, Behinderung in 

der Erfüllung feiner Berufspflichten, der MWohlthätigfeit 

u. f. w. Endlich werden auch auf die Einwürfe — von 

den Caͤlibatsſcandalen, dem angeblichen Zwangsgefeg paſ⸗ 

fende Antworten gegeben. Referent ſetzt nur das Eine 

bei, daß diejenigen nicht wenig irren, welche glauben, daß 

die Aufhebung des Eälibats eine wefentliche Verbefferung 

des Klerus in unferer Zeit bewirken fönnte; das Verlangen 

nad Weibern ift nur eine Manifeftation unter vielen ans 

dern des moralifchen Grundübels unferer Zeit, der herr; 

fhenden Selbftfucht, finnliden Genußfucht, des Unver— 

mögend, fi um eines höhern Zwedes willen ein Opfer 
aufzulegen, oder fein Begehrungsvermögen dem Gefege zu 
unterordnen; darum fönnen Gonceffionen, welche dieſer 

herrfchenden Stimmung in einer Richtung gemacht werden, 
fie nicht dämpfen oder befchwichtigen, fie verlangt Unger 

bundenheit in allen Richtungen; darum beftehe auch das 

Geſetz auf feiner Forderung, und verlange den ganzen 

Menfchen. 

Die Beilagen, auf welche fich der Verf. ald auf ans 

erfannte Yuctoritäten oder ald weitere Entwidelung des 
von ihm gefagten beruft, find: a) Eine Adreſſe des Herrn 

Fürft-Erzbifchofs von Olmütz, Freiherrn M. J. v. Sum 

‚merau-Bedh, an das hochloͤbliche Minifterium des Innern ge 
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zu Wien, vom Mai d. J. In dieſer Adreſſe bemerkt der 

Fuͤrſt-Erzbiſchof zuerſt die Hinderniſſe, welche das auf die 

Erhaltung der öffentlichen Ruhe und auf den Gehorſam 

abzielende Wirfen des Klerus beirren, und drüdt dann 

die Erwartung aus, daß bei der Gonfolidirung der con- 

ftitutionellen Monarchie darauf werde Bedacht genommen 

werden, daß auch das Firchliche Walten und Wirken fich 

frei und unbeirrt entwideln könne, in dem freien Berfehr 

der Bifchöfe mit dem Oberhaupt der Kirche, der wieder: 

hergeftellten Geltung der Fanonifchen Vorfchriften, der Leis 

tung der geiftlichen Seminarien und Pfarrfonfursprüfungen, 

dem religiöfen Einfluß auf die Schulen, der Erhaltung 

‚ und Verwaltung des noch beftehenden Kirchenguts, und 

der den Bifchöfen zuftehenden Einftcht in die Verwaltung 

des Neligionsfonde, b) Eine Betition des bifchöflichen 

Drdinariats zu Linz an das hohe k. k. Minifterium des 

Innern -bezüglich der neuen Regelung des Verhältniffes 

der fatholifchen Kirche zur conftitutionellen Monarchie in 

Defterreich, dd. 13. Juni 1848. In dieſer Petition find 

diefelben Forderungen zum Theil noch ausführlicher vor: 

getragen wie in obiger Adreſſe, und außerdem noch einige 

andere, wie Vertretung bed Klerus auf dem Reichstage, 

Befreiung deffelben von dem Zwange eine Firchliche Func— 

tion contra canones vornehmen zu müffen, ein billigeres 

Verfahren bei der fogenannten Adjuftirung der Pfründes 

faffionen, der Abfchluß eines Concordats mit dem apoftos 

liſchen Stuhl. c) Betition der Diöcefen Sedau und 

Leoben an den erften conftituirenden Reichstag Defterreichs 

vom 13. Juni 1848, bedeckt mit 900 Linterfchriften aus 

dem Säcular- und Regularflerus; außer den bereits er- 

wähnten Forderungen fommt bier befonders die Freiheit 
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der Bildung religiöfer Vereine vor. d) Antrag auf all 

feitige wirffame Pflege des pofitiven Chriſtenthums, geftellt 

an die erfte Kammer der badifchen Stände am 24; Febr. 

1848 vom geheimen Rath Prof. Dr. v. Hirfcher; ein 

Aktenſtuͤck, welches der Verf. um feiner ‚hohen Wichtigkeit 

willen aufgenommen hat. 

Ä ' Drepy. 

3. 

Dr. Heinr. Andr. EChrift. Hävernich’s, weil. ord. Prof. d. 

Theol. an der Univ. Königsberg, Vorleſungen über bie 

Theologie des alten Teſtaments, herausgegeben von Dr. 

Heinr. Aug. Hahn, Licenciaten der Theol. u. Privatdoc. an 

der Univerfität zu Königsberg, ord. Mitgliede der hift.=theol. _ 

Gefellfchaft zu Leipzig. Mit einem Vorwort von Dr. 3. A. 

Dorner, Gonfiftorialrathe u. ord. Profeffor der Theol. zu 

Bonn, Erlangen. 1848. Preis 2 fl. 6 fr. 

Die fogenannte biblifche Theologie und biblifche Dog: 

matif ift eine erft in neuerer Zeit auf proteftantifchem 

Boden entftandene und ihm eigene theologifche Disciplin. 

Sie ift noch zu jung, um eine bedeutende Literatur haben 

zu können, weßhalb jede nur etwas erhebliche Leiftung in 

Betreff ihrer, und daher namentlich die vorliegende, ſich 

eine günftige Aufnahme wird verfprechen dürfen. Selbft 

ihr Name, der erft mit dem 18. Jahrh. aufgefommen ift, 

ift fonderbarer Weife noch älter als die Sache felbft. Denn 

was anfänglich als biblifche Theologie oder unter ähnlichen 

Titeln erfehienen ift, wie 3. B. noch die „biblifche Theo- 



134 Hävernid, 

logie“ von Haymann (4. Aufl. 1768), befteht nur in 

Sammlungen von biblifchen Beweisftellen ohne gute Orb- 

nung und eregetifche Gründlichfeit, und verdient den Nas 

men biblifche Theologie faft eben fo wenig als etwa eine 

biblifche Realconcordanz. Einen etwas mehr wiflenfchaft- 

lichen und von der hergebrachten proteftantifchen Dogmatik 

weniger abhängigen Charafter erlangte fie erft, ald man 

feit Bahrdt und Semler ziemlich allgemein nicht bloß auf 

Seite der Rationaliften, fondern auch der Supranaturalis 

fien die Ueberzeugung gewann, daß zwifchen der Lehre 

der Bibel und der Lehre der proteftantifchen Kirche eine 

bedeutende Verſchiedenheit obwalte. Natürlicher Weife 
nahm aber jegt die biblifche Theologie entweder eine gegen 
das hergebrachte Dogma feindliche Richtung, wie 3. B. 

ſchon in Bahrdt's eigenem „Berfuch eines biblifchen Sys 

ftems der Dogmatif“ (1769), und fuchte den Rationaliss 

mus im Gegenfag zum fupranaturaliftifchen Dogma als 

fohriftgemäß nachzuweiſen, oder fie nahm für eben biefes 

Dogma Parthei und fuchte, wie 3. B. in der „biblifchen- 

Theologie“ Zachariä's, die Differenz zwifchen ihm und 

der Echriftlehre auszugleichen, beide mit einander in Ein- 

Fang zu bringen und fo den einmal geltenden proteftan- 

tifhen Glaubensfägen den Charakter der Schriftmäßigfeit 

zu vindieiren. Im erften Falle wurde fie freilich unab- 

bängig von der herrfchenden Dogmatif, aber zugleich auch 

beinahe untheologifch, im zweiten dagegen wurde fie dem 
Dogma faft eben fo dienftbar ald in ihrer früheren uns 

wiffenfchaftlichen Geftalt, obwohl es jegt weniger diefen 

Anfchein hatte. 

Hr. Hävernid fucht das Bebenfliche einer ſolchen Er; 
ſcheinung auf proteftantifchem Gebiete cher zu verbeden 
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als in’s Licht zu fegen, und bemüht fich, ganz felbftftändig 

und unbefangen, nicht „nach einem bereitd von vorn herein 
gebildeten Syfteme“, fondern einfach mit Hülfe „gefunder 

eregetifcher Forſchung nach gefunden eregetifchen Principien“ 

(S. 3) den biblifchen Lehrgehalt aus den hi. Schriften zu 

entnehmen und „organifch wiflenfchaftlih“ darzuſtellen. 

Vebrigens behandelt er nicht die ganze biblifche Theologie, 

fondern nur die Theologie des alten Teſtamentes, und 

zerlegt fich feine Aufgabe in 2 Theile, 1) einen „allgemei- 
nen oder vorbereitenden Theil der biblifchen Theologie“, 

und 2) einen „fpeciellen Theil der biblifchen Theologie“, 

wobei wir als Nebenfache bemerken, daß der Ausprud 

nbiblifche Theologie“ nicht gut gewählt ift, da es ſich 

fowohl im allgemeinen als fpeciellen Theile, wie auch der 

Zitel des Buchs befagt, bloß um's alte Teftament handelt. 

Der erfte Theil befaßt fi) mit den Erfenntnißquellen, 

nicht, wie wiederum die Auffchrift fagt, der biblifchen, 

fondern der altteftamentlichen Theologie, und der Ableitung 

des Lehrftoffes aus denfelben; ſodann mit dem religiöfen 

Princip des Hebraismus und feinen verfchievenen Auffafs 

fungen; enblidy mit der Stellung vefjelben zu andern Ne 

ligionen und ‚den aus ihm bervorgegangenen religiöfen 
Richtungen. Ä 

Daß die altteftamentlihen Schriften ald Quellen der 

altteftamentlichen Theologie bezeichnet werben, verfteht fich 

wohl von felbft. Die nächfte Frage wire: welches find 

diefe Schriften? Hr. H. umgeht jedoch diefe Frage und 

ftellt fi einfach auf den paläftinenfifch-jüdifchen Stand» 

punft. Die deuterofanonifchen Bücher nenıt er fchlechthin 

Apokryphen und bezeichnet fie als eine matte Nachahmung 

der aͤltern wirklich biblifchen Schriften, als eine legenden⸗ 
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hafte Zuthat zu denfelben von gefchichtlicher , theologifch- 

dogmatifcher und gefeglichsjuridifcher Art. Wir find nicht 

gefonnen, dagegen zu ftreiten oder etwa zu zeigen, baß 

auf diefelbe Weife und mit ganz gleichartigen Gründen, 

wie bei den deuterofanonifchen, auch bei den protofanoni- 

fhen Büchern, der vorgeblich gefchichtswidrige und-legens 

denhafte, überhaupt nichtfanonifche Charakter bewiefen wor⸗ 

den ift; wir wollten einfach nur auf die Sache aufmerkſam 

machen, weil die proteftantifche Lehre in Betreff des alt» 

teftamentlichen Kanons dem Hrn. Berf. ungeachtet feiner 

„ächt wiffenfchaftlichen Selbftverläugnung“, gleich von vorn 

herein einen böfen Streich gefpielt hat. Denn in Folge 

jenes Standpunftes fommt er geraden Weges auf die 

Behauptung, daß den Juden „in der nachkanonifchen Zeit 

das Bewußtſein eines fi in thatfächlicher Offenbarung 

herablaffenden Gottes, die Lebendigkeit im Gottesbegriff“ 

fehle (S. 28). Unter der nachfanonifchen Zeit, die er 

hier nicht näher beftimmt, fann er nach Maaßgabe feiner 

eigenen altteft. Einleitung (Thl. I. Abth. 1. ©. 49) nur 

die nachesranifche Zeit verftehen. Daß aber in diefer das 

Gefagte nicht der Fall war, braucht man Niemanden zu 

beweifen, der, von allem andern abgefehen, auch nur bie 

Ereigniffe der Maffabäerperiode und die von den damali- 

gen glaubenstreuen Juden an den Tag gelegten religiöfen 

Gefinnungen und Ueberzeugungen einigermaßen kennen 
gelernt hat. 

Der zweite oder fpecielle Theil behandelt im erften 

Abfchnitt die Lehre von Gott, im zweiten die Lehre vom 

Menfchen und im dritten die Heilslehre. 

Diefer zweite Theil hat Referenten mehr angefprochen, 

als der ziemlich kurz abgefertigte erfte. Ueber die Erfenn- 
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barkeit, die Namen und die Einheit Gottes wird im erften 

Abfchnitt derfelben manches Gute und Beachtenswerthe, 

zum Theil Reue, gefagt. Die Behauptung, daß es auf 

hebräifch » theofratifchem Standpunft Feine Beweife für's 

Dafein Gottes gebe,, ift befriedigend begründet, jedenfalls 

mit Recht aufgeftellt worden. Die Erörterung über bie 

beiden wichtigften Namen Gottes Drag und min? giebt 
die Bedeutung derfelben und ihr MWechfelverhältniß nad 

der Denk- und Borftellungsweife des altteftamentlichen 

Theofraten im Wefentlichen richtig an. Nur die Behaup- 

tung, daß der Name D’ibx nicht auf creatürliche Wefen, 
wie Engel, Obrigfeiten ıc. bezogen werden könne (S. 39), 

hat Stellen wie Pf. 82, 2. 6 entfchieden gegen fi, wo 
die ältern und neuern Ausleger (ef. Le Blanc, Rosenm.) 

unter DOdN Richter im weitern Sinne, bürgerliche und 
firchliche Borgefegte verftehen, und zwar nach Maaßgabe 

von Joh. 10, 34 f. ganz mit Recht. Wenn ©. 41 der 

Name Ninay mim einfach als „abgefürzte Redeweife aus 

MINDI TOR MM“ bezeichnet wird, fo hätte daneben wohl 

auch eine Bemerfung über den Namen Nix23 DIR nm 

oder kürzer Medr DIN (Pf. 59, 6. 80, 5. 8. 15. 20. 
84, 9) beigefügt werden dürfen, welcher gegen jene ans 

geblihe Abkürzung und für die alte Anficht, daß auch 

NIN>Y ein befonderer Gottesname fei, zu fprechen fcheint. 

Richtig find im Ganzen die Bemerfungen über den bes 

bräifchen Monotheismus und gegen die Beftreiter deflelben, 

namentlich diejenigen, die ihn erft aus dem Polytheismus 

entftehen laffen. Auch was über die altteftamentlichen 

Anthropomorphismen und Anthropopathieen gefagt wird, 

hat fein Wahres, nur die wiederholten Beziehungen der: 

felben auf die Menfchwerbung des Logos fcheinen gefucht, 
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zum Theil gezwungen, jedenfalls einem willkührlichen Phans 

tafiefpiel nicht unähnlih. Die Vorwürfe, die man wegen 

bed vorgeblichen Stehlend der Hebräer in Aegypten und 

ber göttlichen Erlaubniß oder vielmehr Beauftragung bazu 
dem Pentateuch und Gott felbft gemacht hat, werden auf 

bie rechte Weife befeitigt: „Hier ift nicht von einer Ent- 

wendung die Rede, fondern von einer Schenkung, wozu 

fih die Aegypter gewiflermaßen genöthigt fahen durch den 

Drang der allerdings von Gott herbeigeführten Umftände* 

(S. 56). Wenn jedoch in Betreff der Verſtockung Pha- 
rao’8 die Sepung „des Zulaffens an die Stelle der wirk— 

lichen Urfächlichfeit als ein fchlechtes Auskunftsmittel“ be: 

zeichnet und bemerkt wird, daß nicht die Entftehung des 
Böfen, fondern nur „die Steigerung deffelben Gott zuge: 

fehrieben“ werde, fo erfcheint dieß ald ein wenigftens eben 

fo ſchlechtes Ausfunftsmittel, wie der Begriff der Zulaffung. 

Wenn nur gefagt würde, Gott laſſe Umftände eintreten, 

in Folge deren das bereitd vorhandene, aber dem Tages: 

lichte fich entziehende Böſe in ftufenweifer Steigerung ſich 

offenbare und an’s Licht trete, fo möchte das wohl hin- 
gehen, 

Eine Wilführlichkeit eigenthümlicher Art aber, die zu 

ächt wiffenfchaftlicher Selbftverläugnung nicht recht paſſen 

will, zeigt ſich, fobald auch ver Lehrgehalt der deuteros 
fanonifchen Bücher in Betracht gezogen werben follte. Der 

Paſſus 3. B. über Gott als Erhalter und Regierer der 

Melt beginnt gleich mit den Worten: „Den abftraften 
Begriff einer rgovor« aiumıos, wie er fi Weisheit 17, 2 
findet, Fennt das A. T. nicht. Die Sache ift aber auf 
eine viel lebendigere concrete Weife in demfelben darge: 

ſtellt“ (S. 68). Abgefehen davon, daß die meovoa alw- 
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vıos im B. d. Weish. Fein abftracter Begriff ift, klingt 

jene Behauptung augenfällig gerade fo, wie wenn ich fa- 

gen wollte: den abftracten Begriff des Roffes kennt das 

A. T. nicht, wohl aber kommen in demfelben fehr leben- 

dige, phantafiereiche Schilderungen von Schlachtroffen und 

Neiterheeren vor. Aber wer würde fo etwas dem befann: 

ten galli Matthias vorziehen? — Auch der Paſſus „von 

der höheren Geifterwelt“ beginnt unter Verweiſung auf 

Tob. 6, 7. 8, 3 mit der Berficherung, daß im fpäteren 

Zudenthum die Lehre von-den Engeln eine „fehr wefent- 

tiche Role“ fpiele, und eine „Fülle fpäterer Superftition “ 

fi an fie anhänge (S. 78). Stünde das Buch Tobia 

im hebräifch-jüdifchen Kanon, Hr. H. würde daffelbe ficher 

eben fo gut, wie andere protofanonifche Bücher, die von | 

auffallenden Wunderbegebenheiten und Engelerfcheinungen 

reden, gegen jeden Schein von Superftition in Schuß zu 

nehmen wiſſen. 

Im zweiten Abfcehnitt wird auf die Frage nach dem 

Urzuſtand des Menfchen nur eine ganz vage, Außerft wenig 

fagende Antwort gegeben. Vom Baum der Erfenntnif 

des Guten und Böfen und vom Baum des Lebens, ber 

wefentlich hieher gehört, wird nichts gefagt, und ob ber 

Menfch in feinem Urzuftand fterblich oder unfterblich ges 

weſen fei, wird nicht einmal gefragt. Erft fpäter bei Be: 

handlung anderer Fragen fommt die Rede gelegenheitlich 

auch auf dieſe Gegenftände. Dagegen über „das Böfe 

und die Ende“ wird viel Ridytiges und Treffendes ge: 

fagt, wer jedoch in kurzen klaren Worten, in einer Art 

Definition angeben ſollte, worin nad Hrn. H.'s Dar: 

ftellung den altteftamentlichen Schriften zufolge das Böfe 

und die Sünde beftehe, würde ficher auf einige Wugenblide 
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in Verlegenheit kommen. Am wenigſten wurde Ref. durch 

die Erörterung über die Entſtehung bes Böſen befriedigt. 

Es fommt, von allerlei anderem zu fehweigen, darin 3. B. 

der Baflus vor: „Man hat oft gemeint, das A. T. er: 

fläre das Böfe durch die Vermittelung des Satans. Dieß 

fagt das N. T. ausprüdlich Joh. 8, 44. I. Joh. 3, 8. 

Apoc. 12, 9. Allein das A. T. fagt dieß gar nicht fo 
direkt. Die neuteftamentliche Lehre ift vielmehr eine Weis 

terbildung der altteftamentlichen Anſchauung, welche nur 

die Keime derfelben enthält. Die Genefts hält fich bloß 

an die Erfcheinungswelt und erklärt, durch den eigenthüms 

lichen Zufammenhang des Menfchen mit der äußern Ratur, 

der Thierwelt, und durch eine eigenthümliche Befchaffen- 

heit derfelben habe das Boͤſe eine Gewalt über ihn be- 

fommen. Das 4. T. geht alfo nicht einmal fo weit, daß 

es fihb auf das Entftehen des Böfen in einer höheren 

Welt einläßt, oder das Vorhandenſein deffelben in diefer 

beftimmt ausfagt“ (S. 89). Wie fann aber das N. T. 

hier eine Weiterbildung der altteftamentlichen Anfchauung 

fein, wenn nach jenem das Böfe durch, Vermittelung des 

Satans an und in den Menfchen fommt, nach der alt- 

teftamentlichen Anfchauung einfach durdy den eigenthüms 

lihen Zufammenhang des Menfchen mit der Thierwelt, 

die doch, wie Hr. H. felbft mit Nachdruck behauptet (S. 67), 

gut geichaffen war. Und wie läßt fi) damit reimen, daß 

„die Worte der Schlange nothwendig haben eine Lüge, 

eine Täufhung“ enthalten müflen (S. 90), wenn die 

Schlange einfah nur als ein Gefchöpf Gottes, gut in 

feinen Augen, in Betracht Fommt. — Befler gelungen ift 

die Nachmweifung, daß ſchon des pentateuchifche 3 (Levit. 

16, 8. 10. 26) nichts anderes ſei, als der Satan, und 
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daß auch der Eatan im B. Job ein böfer, verderbender 

Geift fei; fo wie auch, daß die Alnfterblichfeitslehre dem 

A. T. nicht fremd fei, fondern in einzelnen Stellen der 

altteftamentlichen Bücher Far und beftimmt genug bervors 
trete. Die befannte Stelle aber Job 19, 23— 29 wird 

aus der Zahl folcher Stellen geftrichen und in einer eiges 

nen Beilage (S. 203—208) auf eine zum Theil fehr wills 

führliche und gezwungene Weife gedeutet. 

Im dritten Abfchnitte erfcheint das Heil faft nur als 

ein verheißenes und erwartetes, und die „Heilslehre“ ift 

im Grunde nur eine hiftorifche Nachweifung, wie dieſe 

Erwartung und Verheißung urfprünglich gelautet und im 

Laufe der Zeit fi allmählig modificirt und näher beftimmt 

habe. Leber die Heilsmittel der alten Theofratie und wie 

der Einzelne in derfelben zum Heile gelangen könne, wird 

fo viel wie nichts gefagt; der religiöfe Cult und nament; 

lich die Opfer werden ihrer Bedeutfamfeit nach nicht näher 

gewürdigt. Erft nachträglich in der Beilage über „vie 

heiligen Berhältniffe der Seraeliten“ ift auch von den 

Opfern die Rede (S. 189—93), jedoch nicht ih genügene 

der und erfchöpfender Weife. Dagegen über die Entwids 

fung der Meſſiasidee bei den Propheten, werden viele gute, 

zum Theil eigenthümliche und auf gründlichem Studium 

ruhende Bemerkungen gemacht, wie dieß mit Recht auch 

in der Vorrede des Herrn Gonfiftorialrath8 Dr. Dorner 

hervorgehoben wird. Diefe Erörterung ift wohl ald die 

gelungenfte Barthie des ganzen Buches zu betrachten. 

In fünf Beilagen wird noch gehandelt 1) über bie 
Wunder in Aegypten, 2) über die hi. Berhältniffe der 

Söraeliten, 3) über Job 19, 23—29, 4) über Genefis 49 

und 5) über den Knecht Jehovah's bei Jeſaias. Diefe 
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Beilagen erſcheinen aber nicht als willkührliche Anhaͤngſel, 

ſondern ſtehen zu dem Inhalte des Buches in enger Bes 

siehung und find weitere Ausführungen und Nachweiſungen 

einzelner in demfelben nur kurz berührter wichtiger Puntte, 

Wenn der Berf. felbft die Herausgabe feiner Arbeit noch 

hätte beforgen können, fo würde er wahrfcheinlich Manches 

davon am paffenden Drte in diefelbe aufgenommen haben. 

Daß Hr. Dr. Hahn, ald Herausgeber, das nicht gethan, 

aber doch die zum Theil fehr lefenswerthen Erörterungen 

auch nicht vorenthalten hat, finden wir beides gleich lobens— 

werth und glauben feine eigene dießfallfige Erklärung, 

obwohl wir nicht in allweg mit ihr einverftanden find, 

aus der Vorrede (S. RXIII) mittheilen zu follen. Er fagt: 

„In der erften Beilage ift es nicht ſowohl das über die 

einzelnen Plagen in Aegypten Gefagte, was mir bedeutend 

erſchien — dies ift der Hauptfache nach ſchon bei Heng- 

ftenberg, die Bücher Mof. u. f. w. zu finden —, als viels 

mehr der allgemeine Gefichtspunft, unter welchem im Zus 

fammenhange der Gefchichte diefelben betrachtet werden. 

In der zweiten Beilage habe ich hauptſächlich Hävernid’s 

Anficht vom Opfer mittheilen wollen. Die Erklärung von 

Hiob 19, 23 ff. fehien mir nicht bloß ald Motivirung des 

©. 109 gethanen Ausfpruches nothwendig, fondern ich 

glaubte auch, daß e8 überhaupt von allgemeinem Intereſſe 

fein werde wm wiffen, wie einer der bebeutenbften Eregeten 
unferer Zeit diefe crux interpretum aufgefaßt habe. Die 
Aufnahme der vierten Beilage bedarf feiner Rechtfertigung, 

da die hier gegebene Erklärung die allgemeinfte Beachtung 
der Eregeten verdient. Die legte Beilage enthält meiner 
Meinung nah das Befte, was über den Knecht Jehovah’s 
überhaupt gefagt worden ift, und führt die Unterfuchung 
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über diefen wichtigen Abfchnitt des Sefaja ihrem endlichen 
Abſchluß nahe.“ Im Uebrigen können wir uns mit der 
ganzen Berfahrungsweife, die Hr. Hahn bei der Heraus⸗ 
gabe des Werlchens befolgt hat, nur einverftanden erklären. 
Was das noch vielfach mangelhafte, theilweife lücken— 
hafte Manufeript durch den Herausgeber gewinnen konnte, 
ohne doch gewiffermaßen das Werk eines anderen Verfaſ⸗ 
ſers zu werden, ſcheint es durch Hrn. Hahn wirklich ges 
wonnen zu haben, Und da daffelbe immerhin unter die 
beffern oder beften Leiftungen in dem betreffenden Gebiete 
gehört, fo hat ihm die proteftantifche Riteratur auch für 
eine fchägenswerthe Bereicherung zu danfen, und jivar um 
fo mehr zu danfen, als das Ediren nachgelaffener Schrif; 
ten doch in der Regel ein mißliches und oft auch undanf: 
bares Gefchäft zu fein pflegt. 

Eine gewiſſe Behlerhaftigfeit in Hävernid’s Arbeit 
wird fowohl vom Herausgeber als von Hrn. Dorner uns 
ummwunden eingeftanden, namentlich Mangel an hinreichens 
ber eregetifcher Begründung und fchwerfällige Darftellungs» 
weife. Außerdem vermißten wir auch noch zuweilen eine 
gute zwedmäßige Anordnung des Einzelnen und folgerich- 
tige Entwidlung und Mare Darlegung des Gedachten. 
Manche dieſer Mipftände fallen allerdings nicht dem Vers 
faffer feldft, fondern nur dem Umftande zur Laſt, daß er 
feine altteftamentliche Theologie nicht felbft noch gehörig 
ausarbeiten und vollenden fonnte. Seine theologifche Rich- 
tung ift die befannte Hengftenberg’fche, die er jedoch hier 
nicht mehr mit fo viel Eifer und Entfchievenheit, wie in 
feinen früheren Schriften, verfolgt und verficht, vielmehr 
im Gegentheil einen eigenen mehr felbftftändigen Stand: 
yunft einzunehmen ſucht. Vom gewohnten Fefthalten am 
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Poſitiven ift er aber auch hier nicht abgefommen und die— 

- fem Umftande verdanft das befprochene Werfchen wohl 
feinen Hauptwerth. 

Welte. 

4. 

Sefikränze aus Sibanons Gärten. Aus dem Shriſchen. 

Bon P. Pius Bingerle, Benebiktiner von Mariaberg. Zwei 

Theile. DBillingen im Schwarzwald. Verlag von Ferdinand 

Förderer. In Commiffton: Beck'ſche Univerjitätöbuchhand- 

lung in Wien. 1846. 

Obwohl diefe „Feſtkränze“ fchon vor ein paar Jahren 

erfchienen find, fo.glaubten wir doch das Anfinnen des 

gelehrten Hrn. Verf.s, fie in der Quartalfchrift zur öffent- 

lichen Kenntniß zu bringen, nicht gerade abweifen zu follen. 

Denn was er in der Vorrede fagt, daß diefelben, obwohl 

fih mitunter manches nicht eben Bedeutende eingefchlichen 

haben möge, doch immerhin „viele Geiftes- und Herzens: 

erhebungen vol Andacht und Innigfeit, oft vereint mit 

erhabenem Feuer, dem frommen Lefer darbieten, ber im 

Geifte der Tatholifchen Kirche feine Weihnachten, Oſtern 

u. f. w. zu feiern wünfche“, fcheint uns ganz richtig und 

darum das Buch einer weitern Verbreitung wohl werth 
zu fein. 

Der Inhalt deſſelben ift dem fyrifchen Feftbrevier der 

Maroniten entnommen, die erfte Abtheilung dem Winters 
theile, die zweite dem Sommertheile. Jene beginnt mit 

dem SKirchweihfefte, worauf „Advent-Andachten“ und der 
} 
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„Weihnachtcyclus“ folgen. Dann kommen die Feſte der 

„Erſcheinung des Herrn“ und der „Darſtellung im Tem— 

pel“, und endlich einzelne Heiligenfefte, namentlich des 

»b. Martyrerd Jakob des Verftümmelten“, der „h. Jungs 

frau und Martyrin Barbara“, und der „heiligen Lehrer 

Dafilius und Gregorius.“ Die zweite Abtheilung bezicht 
fih auf „Sefte des Herrn“; „Feſte der feligften Jung: 

frau *; „Sefte der Heiligen“ ; endlich „Ergänzungsblätter 

zu beiden Theilen *. 

Daß das Buch wirklich „Feftfränze von andachtduf— 

tenden Blüthen und Blumen“ enthalte (Vorr. Anf.), ließe 

fih dur gar manche in demfelben vorfommende Gebete 

und Gefänge beweifen, wenn es der Raum geftattete. Da 

jedoch diefes nicht der Fall ift, mögen nur beifpieldweife 

und ohne befondere Auswahl aus der Feier des Kirchweih- 

feftes 1) ein „Geſang an die Kirche“ und 2) ein „Dank— 

und Preisgebet für die Stiftung und Bewahrung der 

Kirche“, die beide unmittelbar auf einander folgen, bier 
eine Stelle finden: 

Erwach', o Kirche, 

Lobſinge dem Bräutigam, 
Der bei feiner Kreuzigung 
Mit dir fich vermählt | 

Mit feinem lebendigen Blute 
Berfchrieb er deine Mitgift, 

Und das Kreuz des Lichtes 
Wurde dein Hort. 

Grwählt hat dich der Bater 
Dom Anbeginne, 
Zu werden die Braut 

Seines Eingebornen. 

Theol. Duartalfprift. 1849. 1. Heft. 

Und es fam und ftieg 
Don der Höhe nieder 
Des Baters Wort, 
Nahm Wohnung in dir. 

Sieh: es ficht in dir 
Der Tifch des Lebens, 

Darauf wird geopfert 

Das wahre Lamm. 

Und es werben in dir 

Geheiligt die Berborgnen 

Geheimniſſe der Taufe 

Zur Schuldenfühnung. 

10 
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Heil dir, o Kirche! Freue dich, Kirche, 
Bei deinen Feſten Und finge Lob 
Freuen die Engel ſich Dem Sohne Gottes 

Unter deinen Kindern. Zu jeder Zeit. 

2. 

„Dem weifen Baumeifter, der feiner h. Kirche in feiner 

Güte eine fefte Mauer baute, und feine priefterliche Heerde 

in feiner Sorgfalt mit einer fihern Feftung umgab, und 

der erlösten Menfchheit in feiner Erbarmung einen Thurm 

des Heild errichtete, damit in feiner Hürde des Lebens 

die durch fein Kreuz Erlösten vor allen Bejchädigungen 

gefchügt werden, Ihm gebührt Lob und Preis. Chriſtus, 

unfer Gott, der das geiftige Jerufalem, die h. Kirche, er- 

baute, und die Zerftreuten Israels zu ihr verfammelt, die 

Völker, die an Sein heilbringendes Evangelium glaubten; 

der Seiner h. Kirche verfprochen, die Pforten der Hölle 

werden fie nicht überwältigen, weil Gott in ihr tft, auf 

daß fie nicht wanfe: Er wird fie aufrecht erhalten auf 

ewig nach Seiner Verheißung: „Ich bin bei dir bis an's 

Ende der Welt.“ Cie (die Kirche) ift’8, von deren Er— 

bauung die h. Propheten voraus geweiffagt, deren Heil 

die göttlichen Apoftel verfündet, für die Wahrheit deren 

Glaubens die h. Märtyrer gekrönt wurden. Deßwegen 

rufen wir heute, ihre herrliche Einweihung feiernd, mit 

geiftlichen Tönen: 
Steh’ auf, werde Licht, h. Kirche! denn feft gemacht 

hat die Riegel deiner Thore der weife Baumeifter, der 

deinen Grund gelegt. 

Steh’ auf, werde Licht! denn gefegnet hat deine Kin- 
der in dir der Heiland der Welt. 

Steh’ auf, werde Licht! denn erwählt hat dich zu 
— 
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feiner Wohnung der mächtige Beherrfcher der Welten. 

Steh’ auf, werde Licht! denn der göttliche David 

nannte dich die Stadt des höchften Gottes. | 

Steh’ auf, werde Licht! denn der Hafen des Lebens 

(Ehriftus) verhieß dir ewiges Leben. 

Eteh’ auf, werde Licht! denn du wardft der Berg 

genannt, den Gott erwählet, darauf zu wohnen. 

Steh’ auf, werde Licht! denn Herrliches ward über 

dich gelagt, Stadt unferes Gottes ! 

Steh’ auf, werde Licht! denn deine ganze Schönheit 

ift gefchmüdt durch die Schönheit der Tugend und des 

Heiles. 

Steh’ auf, werde Licht! denn dein Herr hat dir ver: 

fprochen, daß du rechts und linfs dich ausbreiten werdeft. 

Steh’ auf, werde Licht! denn gefommen ift dein Licht, 

rief Iſaias dir zu, der berrlichfte der Propheten. 

Steh’ auf, werde Licht! denn in die Hand des Ord— 

ners der Welt bift du gezeichnet. 

Steh’ auf, werde Licht! denn errettet hat dich der 

ftarfe Arm des guten Hirten unferer Seelen. 

Steh’ auf, werde Licht! denn du bift das Sion, 

woran der Herr Wohlgefallen hat, und worin er wohnt. 
Steh’ auf, werde Licht! denn der Heilige der Heili— 

gen, der Herr hat dich geheiligt durch feinen hi. Geift. 

Steh’ auf, werde Licht! denn groß ift der Herr und 

von gewaltiger Macht, der dein Horn erhöht durch voll- 

fommenen Gieg. 

Steh’ auf, werde Licht! denn es ließ ſich nieder und 

gieng auf in dir die hehre Eonne der Gerechtigkeit. 

Steh’ auf, werde Licht! denn die Herrlichkeit des Vaters 
hat dir ein Brautgemach bereitet in der Höhe und Tiefe, 

10 * 
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Und darum bitten wir, o Herr, und flehen zu dir: 

Gedenke auch jetzt Deiner h. Kirche, rette Dein Erbe durch 

Deine Erbarmung, befreie die Schäflein Deiner Heerde 

von allen Beſchädigungen und Widerſachern, laß ruhen 

alle Verſtorbenen, die aus ihr in Dein Reich hingeſchieden, 

und verſammle uns Alle auf Deiner rechten Seite zur 

Glorie Deiner Herrſchaft, zur Offenbarung Deiner Herr: 

lichfeit, zum Stehen vor Deiner Hoheit, und zur feligen 

MWonne Deines Brautgemaches, damit wir Alle mit Allen 
Dich ewig preifen mögen! Amen.“ 

Es muß wiederholt werden, daß dieſe beifpielsweife 

Mittheilung nur als nächfte befte gleich aus der erften 

Geltfeter zu betrachten if. E& kommt zwar auch Gerin- 

geres, es kommt aber auch Befleres vor, und wer fich mit 

den Eigenthümlichfeiten der orientalifchen Darſtellungs— 

weile, namentlich in der Poeſie, die freilich für den Abend: 

länder oft ihr Abftoßendes hat, einigermaßen. befreunden 

fann, wird durch gar viele Gebete und Lieder wohlchuend 

angefprochen werben. 

Ueber die Richtigfeit und Treue der Ueberfegung ver: 
mag Ref. fein Urtheil abzugeben, weil ihm das maroni- 

tifche Feftbrevier im Urtert nicht zu Gebote fteht; übrigens 

berechtigen andere ähnliche Leiftungen des Hrn. P. Zin- 
gerle und feine fonft befannte Vertrautheit mit der ſyri— 

fhen Sprache nur zu guten Präfumtionen. 

Da und dort vorfommende Härten im Ausdrud hätten 
ſich wohl theilweife leicht vermeiden laffen. Auch die Wahl 
des Metrums bei Ueberfegung von Liedern fcheint nicht 
immer am glüdlichften getroffen zu fein, und felbft wieder 
Härten und Schwerfälligfeiten veranlagt zu haben; na= 

mentlich fchien uns dieß bei Versmaßen, wie das alcäifche 
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und fapphifche, der Ball zu fein, die ohnehin für die deutfche 

Sprache und Profodie etwas Unpaffendes haben. 

Welte. 

Die Palmen. Ueberſetzt und erflärt für Verſtaͤndniß und 

Betrachtung von Peter Schegg, Docent der Theologie am 

fönigl. Lyceum in Freifing. Erſter Band, LXIV, 820 ©. 

Zweiter Band, 734 S. Münden 1845 u. 1846, Ver- 

lag der 3. 3. Lentner’fchen Buchhandlung. (W. Ked.) Preis 

des J. B.: 7 fl. 54 fr, des I. B.: 2 fl. 12 Er. 

Die Eregefe über das A. T. ift in neuerer Zeit von 

fatholifchen Theologen weniger gepflegt und angebaut wors 

den, al& wohl billig ift und zu wünſchen wäre. Deßhbalb 

muß fchon jede Eregefe, die fi) ein Buch des A. T. zum 

Gegenftande gewählt hat, willfommen fein, wenn fie auch 

nur zum Theil den Anforderungen der Zeit entfpricht. 

Die vorliegende Erflärung der Pfalmen aber muß doppelt 

willfommen fein, einmal weil fie fich die Pfalmen zum 

Gegenftande gewählt, denn unftreitig bilden diefe für jeden 

Theologen das wichtigfte Buch des A. T., fodann aber 

auch wegen der Art und Weife, wie der Berfafler feine 

Aufgabe gelöst hat. 

Derfelbe bezeichnet den Zwed feiner Pfalmenerflärung 

als: „Belehrung, Einweifung in das Verftändniß biefer 

hi. Lieder und Aneignung für die geiftigen Bedürfniffe 

unferer Zeit.“ Man fieht, diefe Eregefe. hat zunächft einen 

praftifchen Zwed, ohne daß aber das Wiffenfhaft- 
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liche ganz abſeits gelaffen würde. In einer kurzen Eins 

leitung, die fi vor jedem Pfalme findet, zergliedert er 

den Inhalt deffelben, erörtert die Fragen über die Zeit der 

Abfafjung und über die Perſon des Verfaffers u. A. In 

Anmerfungen unter dem Texte der eigentlichen Erklärung 

wird über das fprachliche Verftändniß fchwierigerer Stellen 

geredet. Der Verfaſſer eruirt den Sinn einer Stelle, in 

welcher entweder der Urtert, oder die Bulgata, oder die 

Septuaginta irgend eine Schwierigfeit darbieten, durch 

Vergleichung diefer Terte unter bisweiliger Berüdftchtigung 

patriftifcher Erklärungen. Ohne ſich in. fritifche Unter: 

fuchungen tiefer einzulaffen, weiß er die enticheidenden Punkte 

manchmal gut hervorzuheben, und beurfundet viele Kennt: 

niffe in der hebräifchen und griechifchen Sprache. Wenn 
in diefen Bemerfungen der Sinn fpracdhlich und hiftorifch 

nach des Verfaſſers Anficht feftgeftellt ift, fo fchließt fich 

daran die Erflärung des innern Verftändniffes, die Ans 

wendung des Inhaltes nach dem Bedürfniffe der chrift: 

lichen Eeele, die Beziehung auf Zeitverhältniffe und vergl. 

In diefer praftifchen Seite befteht auch der Hauptwerth 

unferes Commentars, und diefe Seite ift auch im Folgen» 

den von und als die Hauptfache an dem Buche ind Auge 

gefaßt worden. 

Hr. Schegg hat nad) unferm Dafürhalten den rich: 

tigen Mittelweg zwifchen der bloß Hiftorifchen und der 

bLoß myſtiſchen Auslegung im Ganzen gut getroffen. 

Pfalmen wie 15. 19. 20. 21. 39. 40. u. a. faßt er 

durchaus in ihrer mefftanifchen Bedeutung. So fagt er 

z. B. von Pf. 15: „Wer möchte nicht, abgefehen von 

allen äußern Zeugniffen, dafür halten, daß unfer Prophet 

diefes wunderbare Lied in die Seele feines großen Nadhs 
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kommen (nämlich Jeſu) gedichtet habe, gehoben vom Geifte 

Gottes, und begnadigt mit den Anfchauungen einer Zus 

funft, nach deren Erfüllung fo viele Könige und Propheten 

fehnfüchtig feufzeten ?“ Bet diefem und bei einigen andern 

Palmen fieht Hr. Sch. ganz von den hiftorifhen Ver— 

hältniffen des Verfaſſers ab, und hält fich bloß an die 

Perſon Jeſu Ehrifti, auf den es eine Prophetie ift. Bei 

anderen Pfalmen dagegen, wo die meffianifchen Zeiten ſich 

weniger deutlich zu erfennen geben, geht er von der hifto- 

rifchen Bedeutung des Pſalms aus, und läßt diefe nie 

ganz fallen, nimmt dabei aber Rüdficht auf die Perfon 

Jeſu Ehrifti und feine Verhältniffe, fo weit die Worte es 

erlauben. — Auf diefe Weiſe fucht er das eigentlich 

PBrophetifche ftreng von dem zu fcheiden, was bloß 

typifch oder ſymboliſch auf Ehriftus gedeutet wer: 

den fann. 

Ein befonderes prophetifches Verhältniß tritt noch bei 

den Pfalmen ein, welche fi auf die Befreiung aus ver 

babylonischen Gefangenschaft beziehen. Es findet in diefen 

Palmen Aehnlichet fatt, wie bei vielen Stellen des Pro: 

pheten Jeſaias. Die Weiffagungen haben hier eine dop— 

pelte Beziehung: Zunächſt verweifen fie auf die befferen 

Zeiten, welche nach Aufhören der leiblihen Knechifchaft 

in Babylon eintreten follten, aber diefe befjern Zeiten waren 

zugleich auch die meffianifchen; beides findet fich hier 

unter einander, zeitliche und ewige Beziehung des vom 

Propheten Gefchauten. Bd. II. S. 383 hat der Verfafier 

ſchön auf diejes Verhältnig hingewiefen, wenn er zu Pf. 

101, 14 u. 15 fagt: „Die folgenden Verfe und die ganze 

prophetifche Haltung des Liedes weifen aber noch auf einen 

tiefern Sinn, auf den Bau des neuen, geiftigen Jeru— 
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ſalem aus den Trümmern des altteſtamentlichen. In dieſem 
mpftifchen Sinne find die Apoftel jene Knechte, welche mit 
großer Sorgfalt und zarter Anhänglichkeit an ihre Brüder 
aus den Ruinen der zerfallenden Synagoge fammelten und 
vereinigten, was fi nur einfügen wollte als lebendiger 
Stein in den neuen Gottesbau, und welche erft dann zu 
ben Heiden gingen, als in Israel nichts mehr zu retten 
ſchien. — Wir fehen, wie die. Zuftände der alten Kirche 
in ihrer äußern Wiederherftellung und der neuen in ihrem 
geiftigen Aufbaue in einander hinüberfpielen.“ — Diefe 
prophetifchen Beziehungen hätten nach unferm Dafürhalten 
bei jenen Palmen, deren Abfaffung in die Zeit der baby— 
loniſchen Gefangenfchaft fällt und die fich mit der Vor: 
ausverfündigung einer Befreiung befchäftigen, noch mehr 
hervorgehoben werben dürfen, ba diefe Auffaffung ein 
fehr anregendes und erbauendes Element in ſich fchließt. 
Im Ganzen aber glauben wir, daß Schegg in Beziehung 
auf das eigentlich Brophetifche ver Palmen den rech- 
ten Weg eingefchlagen hat. 

Diefe Ausfonderung des wahrhaft Prophetifchen 
in biefen heiligen Liedern hinderte den Verfaſſer nicht, im 
Uebrigen die Pfalmen in ihrer univerfellen Bedeu: 
tung aufzufaffen. Es gibt feine Schrift, welche fo viele 
Beziehungen in fich fchließt, wie bie einzelnen Lieder in 

dem Pfalmenbuch ; e8 gibt beinahe feinen Pfalm, der bloß 
eine wörtliche Deutung zuließe oder ausfhließlich auf 
beftimmt gegebene hiftorifche Verhältniffe bezogen werben 
müßte. Diefes ift e8, was bie Palmen als Gebet fo 
brauchbar und unentbehrlich macht, daß fie zu Feiner Zeit 
noch durch irgend etwas Anderes erfegt oder verdrängt 
werden Fonnten. Auch in diefer Behandlung ſcheint ung 
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der Verfaffer mit Tact und Gefchmad meiftend das rechte 

Maaß getroffen zu haben. Wer nur einmal die Palmen 

mit einigem Nachdenken durchlefen hat, wird die Erfahrung 

gemacht haben, daß bei wiederholtem Lefen derfelben immer 

wieder neue Saiten angefchlagen werden. Der Jüngling 

findet in ihnen einen adäquaten Ausdrud für das, was 

in und mit ihm vorgeht, für feine äußern und innern 

Leiden und Bebürfniffe, wie der Greis; und der gläubige 

Chriſt des erften Jahrhunderts wie der des neunzehnten 

gebraucht die Pfalmen als das liebite und erhabenfte Ge: 

bet. Ohne dem Leer läftig zu fallen durch Hervorhebung 

gefuchter Beziehungen, deutet Schegg diejenigen einfach an, 

welche fih aus dem wörtlichen oder hiftorifhen Sinne 

eined Stüdes, den er immer vorausftellt, naturgemäß und 

einfach ergeben. Bald find es Beziehungen auf die Berfon 

Jeſu Ehrifti, ohne daß der Pfalm prophetifch aufges 

faßt werden muß, denu etwas Anderes ift es, die Worte 

eines Pfalmen zur Erbauung auf Ehriftus zu deuten, 

und etwas Anderes, diefe ald prophetifche aufzufaffen ; 

bald find es Bezichungen auf die Einrichtung oder auf 

die Schickſale der Kirche, bald Beziehungen auf innere 

Seelenzuſtände, bald Beziehungen auf Weltzuftände; dieſe 

mannigfaltigen, am rechten Orte, in der rechten Weife und 

im rechten Maaße hervorgehobenen Berührungen geben 

unferm Commentare einen großen praftifchen Werth. An 

der-einen Stelle tritt bloß diefe, an einer andern Stelle 

wieder eine andere Beziehung hervor, an vielen Stellen 

können mehrere Beziehungen zugleich hervorgehoben werben. 

In welcher Weife diefes von unferem Verfaſſer gefchehen, 

diene die Erflärung von Pf. 17, 40 —43 zum Belege. 
David fpricht hier von einem Giege, den er in der Kraft 



154 Schegg, 

Gottes über feine Feinde davongetragen habe. Unſer Com—⸗ 

mentator bemerkt nun hiezu Folgendes: „Die Siege Da— 

vids ſind ein Vorbild der Siege Jeſu Chriſti und der 
Vernichtung ſeiner Feinde, von denen der heilige Geiſt im 

zweiten Pſalme ſagt: „„Du wirft fie beherrſchen mit eiſer— 

nem Scepter und wie Toͤpfergeſchirr fie zertrümmern.““ 

Sehr bedeutfam tft V. 42. Die Feinde nehmen Zuflucht 

zu ihren Göttern, — fie helfen nicht; ja felbft zum Gotte 

Israels, — aber vergeblih. ine merkwürdige ähnliche 

Erfheinung liefert uns die Kirchengefchichte. Um die 

Zeit der Geburt Jeſu Ehrifti und der erften Verbreitung 

des Chriſtenthums waren die Gebildetern unter den Hei: 

den beinahe fämmtlich gegen ihre Götter ungläubig ger 

worden. Die durh das Chriſtenthum hervorgerufene 

Reaction bewirkte, daß man fich jegt mehr und firenger 

an die Verehrung der Götter wandte. Man fah ſich ges 

nöthigt, jener Glaubensmacht des Chriſtenthums gegenüber 

den macht» und waffenlofen Indifferentismus zu verlaffen; 

die Neuplatonifer und Neupythagoräer thaten möglichft 

das Ihrige. Man rief die Götter an — aber da war 

feiner, der half. — Betrachten wir noch die Bedeutung 

diefer Verfe für jene innern Feinde, die der, Menfch in 

feinen geiftigen Kämpfen beftreitet. Wenn er von heiligem 
Eifer entzündet, recht ernftlich und entfchloffen fein Fleiſch 

befämpft, deſſen Regungen unterdrüdt, deſſen Begierden 

niederhält, fo fängt er Ahnlich den Feinden Davids an, 

überall Hilfe zu fuchen, bei Menfchen, beim Mitleiden, 

das man mit ihm haben full, ja felbft bei Gott, zu ihm 

aufichreiend als feine Kreatur. Laffen wir uns aber nicht 

zu einem falfchen Mitleid bewegen: das Fleiſch muß fter- 
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ben, damit der Geift lebe. An ihm follen fich ganz unfere 

Berfe erfüllen“ Bd. I. S. 207 fo. 

Wenn den Altern Commentatoren oft nicht mit Uns 

recht der Vorwurf gemacht wird, daß fie zu viel in die 

Nialmen hineinlegen, fo wird die Art und Weife, wie 

Schegg die Pfalmen und ihren Inhalt deutet, jedem, der 

die Tiefe und den weiten Umfang der Pfalmen fennt und 

zu würdigen weiß, als die richtigfte und zwedmäßigite 

erfcheinen. Befonders angefprochen haben uns auch die 

vielen unmittelbar praftifchen Bemerkungen, die er fehr 

paffend an den Tert der Pfalmen anzufnüpfen weiß, 3. B. 

Bd. I. ©. 390 fg. über die Beicht, ©. 636 über das 

Gebet des Etolzen, Bd. IE ©. 290 über den Werth des 

hohen Alters, ©. 37 von den wahren Lebensmarimen 

u. ſ. w. Das Buch ift voll von den herrlichiten und 

treffendften Bemerfungen. Es find feine trodene morali- 

fche Nutzanwendungen, fondern lebendige und anregende 

Sittenfchilderungen, wie die Sitten find, und wie fie 

fein follten. Und dabei läßt fich der Erflärer nie zu 

weit in die Breite fortreißen, fondern begnügt fich oft mit 

hingeworfenen Andeutungen, dem Lefer die Weiterfpinnung 

und Ausfüllung überlaffend. 

Aber nicht etwa bloß auf das äußere fittliche Leben 

nimmt der Verfaffer in feinem Commentare Rüdficht, ſon— 

dern er dringt bis in das innerfte Seelenleben ein, und 

gibt einem Asceten trefflihe Winfe. Er zieht das Leben 

von Heiligen herein, wenn die Erklärung eines Verſes 

dadurch gefördert fcheint, benügt mannigfach Bemerkungen 

des hi. Bernhard, des bi. Johann von Kreuz, des hl. 

Franz von Sales u. A. über das innere Seelenleben. 

Gleich in der Erklärung des erften Pſalms bemerkt er zu 
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B. 1: „Drei verfchievene gefteigerte Ausbrüde gebraucht 

der Prophet, den Zuftand des Sünders je nach dem Grabe. 

der Bosheit zu fchildern, nämlih gehen, ftehen, fißen. 

Gehen bezeichnet die Hinneigung zur Sünde, das Wohl: 

gefallen daran, den Willen fie zu thun, der und zum 

Gehen bewegt. Stehen bezeichnet die in der ‚That 

vollbrachte Sünde. Sie ift gethan, fteht fertig da, und 

der Menfch fteht fo lange in ihr, als er fie nicht durch 

die Buße abgeftreift hat. Sitzen bezeichnet die Gewohn— 

heit der Sünde. Da ift der Wille zu fündigen wohnhaft 

geworden, und hat jtch nieder und feftgefegt — jeine 

bleibende Richtung ausgeſprochen. Dumit flimmen aud) 

die Ausdrüde: Rath, Weg und Stuhl überein, indem 

fie gleichfalls auf die drei Stufen der Sünde in Gedanten, 
in der That und aus Gewohnheit hinweifen. Außerdem 

haben fie noch eine eigene Beziehung auf die verfchiedenen 

Berfuchungen und Anreizungen zur Sünde. Der Rath 

geht nämlich auf die eigene Begierlichkeit, der Weg auf 

L Welt, die Beftilenz auf den giftigen Einfluß des 

eufeld. Der falfche Rath des eigenen Fleifches blendet, 

der Weg der Welt verleitet, der Einfluß des Teufels 

betäubt, feflelt, tödtet.“ Bd. I. ©. 2 fo. 

Solche auf das innere Seelenleben bezügliche Bemer- 

fungen finden fich fehr viele und find meiftens fehr wahr 

und treffend und geben diefer Erklärung der Pfalmen, da 

diefe doch immer ald Gebet gebraucht werden und dabei 

Ausdrud einer innern GSeelenftimmung fein fönnen und 

follen, einen großen Werth. Durch den ganzen Commentar 

berrjcht aber dabei ein lebendig frifher Geift. Der 

Verfaſſer weiß namentlich bei feiner großen Belefenheit an 

manchen Drten paffende Parallelftelen aus Dichtern x. 
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einzuflechten, und gibt dadurch wie durch Herbeiziehung 

von Erzählungen aus der heiligen und profanen Gefchichte 

dem Ganzen mehr Leben und Mannigfaltigfeit. 

Die Ueberfegung, welche der Verfafler jedesmal der 

Erflärung vorausftellte und bei der Erklärung der eins 

zelnen Berfe wiederholte, wird Sedermann für gelungen 

erklären müfjen, da fie den Rhythmus der Gedanfen, der 

in der hebräifchen Poeſie das Wefen bildet, jo getreu als 

möglich nachahnıt, ohne fie metrifch oder gar gereimt 

überfegen zu wollen, was zwar ſchon öfters verfucht wurde, 

aber immer mißglüden mußte. Der Tert der DBulgata 

aber wird gewiß von jedem Lefer ungern vermißt. Da 

der Verfaſſer nach der Einrichtung feines Buches die deut: 

ſche Ueberfegung gewöhnlich zweimal aufnimmt, fo hätte 

das einemal etwa voraus vor der Erklärung die Dulgata 

aufgenommen werden Fönnen. 

Leber die Erklärung einzelner Stellen könnte man-hie 

und da mit dem Verfaſſer noch ein wenig rechten. In— 

defien finden fich bei der großen Umſicht und Einficht, mit 

welcher er fchmwierigere Stellen behandelt, wenige, wo man 

ihm nicht vollftändig beipflichten könnte; und dieſes find 

gegen das Ganze immerhin nur Kleinigkeiten. So 3. B. 

dürfte „ab alienis“ Pf. 18, 14. doch nicht bloß concret 

auf Perſonen zu beziehen fein, der Zufammenhang geftattet 

es auch, diefes Wort auf das vorangebende delicta zu 

beziehen. ©. 647 fcheint die Beziehung des Ausdrudes 

„veritatem dilexisti“ in Pf. 50 auf den Urzuſtand 

etwas gejucht, ed fönnte doch gewiß näher auf das auf 

richtige Belfenntniß der Sündhaftigfeit bezogen werden, 

um defjentwillen er Befprengung mit Yſop und Vergebung 

der Sünden erwartet. Die Stelle „credidi propter quod 
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locutus sum“ Pſ. 115 iſt allerdings ein ſtarker Ausdruck 

der Glaubensüberzeugung und des gläubigen Muthes. 
Wenn aber der Verfaſſer ſagt, daß, wie im Apoſtel Paulus 

laut der Anwendung dieſer Stelle 2. Cor. 4, 13. 14. die 

Kraft feines Glaubens in der Auferſtehung des Herrn den 
Mittelpunkt fand, fo auch im alten Bunde die Kraft des 

Glaubens in der Auferftehung Jeſu wurzle (II. Bd. p. 

517), fo foheint ung diefe Fafjung zu fpeciel. Der Glaube 

des Alten und Neuen Bundes findet wohl feine Einheit 

in der gottmenfhlihen Perſon des Erlöfers, 

nicht aber in der fpeciellen Thatfache feiner Auferftehung. 

Palm 118, der jeden Tag von dem Klerifer in den 

Fleinen Horen gebetet werden muß, hätte mit einer Fleinen 

praftifchen und erbauenden Erflärung begleitet werden 

follen. Daß die legten Palmen verhältnigmäßig Feine fo 

umfaffende Erklärung mehr erfuhren, wie die erfteren, ıft 

einfach dadurch herbeigeführt, weil fich viele Gedanfen aus 

früheren Pfalmen wiederholen. 

Zum Schlufie fehen wir uns gedrungen, dem Ber: 

faffer unfern Danf auszudrüden, daß er diefe Erklärung 

der Pſalmen bearbeitet und veröffentlicht hat. In diefen 

Danf werden gewiß Alle einftimmen, welche diefes Buch 

mit Aufmerffamfeit lefen und für das Verftändniß diefer 

heiligen Lieder Intereſſe haben. Eine foldye tiefgehende 
und gelungene Erklärung ift geeignet, den rechten Gefchmad 

für das Pfalmengebet zu erweden, und dem Eifer im 

Breviergebet Borfchub zu leiften. Wir zweifeln nicht, 

daß, wer diefen praftifchen Commentar gelefen hat, das 
Dreviergebet mit andern Augen anfehen, und mit mehr 

innerm Berftändniß, und mit größerer innerer Erbauung 

verrichten wird. 
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Der Preis dürfte zur allgemeinen Verbreitung niedri— 

ger geftellt fein. | 

Bendel, Stadtpfarrer in Jsny. 

6. 

fihlefl’s, des Cardinals, Director des geheimen Gabinetes 

Kaiſers Mathias, Leben. Befchrieben von Hammer-Purgfall. 

Mit der Sammlung von Khleſl's Briefen, Staatsfchreiben, 
Vorträgen, Gutachten, Decreten, Patenten, Denfzetteln und 

anderen Urkunden, beinahe taufend bis auf einige wenige 

bisher ungedrudt. In vier Bänden. Erfter Band, mit Khleſl's 

Portrait. XXX, 233 u. 428 Seiten. Zmeiter Band mit 

einem Facſimile Khleſl's; 333 u. 405 Ceiten, groß Oftav. 

Wien 1847 bei Kaulfug Wittwe, Prandel & Comp. Preis 

10 fl. 30 Er. 

Gewiß haben wenige Briefter der neueren Zeiten einen 

fo bedeutenden Einfluß fowohl auf das ftaatliche als kirch— 

liche Leben ausgeübt, ald Melchior Khleſl (Kiefel, 

Elöfel), Eardinal und Bifchof von Wien im Anfange des 

17ten Jahrhunderts. Iſt auch fein etwas jüngerer Zeit: 

genofje Cardinal Richelieu ald Staatsmann noch be 

deutender und einflußreicher gewefen, denn Khlefl, fo über: 

traf diefer dagegen den großen franzöfifhen Minifter weit: 

aus an Firhlicher Wirffamfeit. Um ed mit einem 

Worte zu fagen, daß Deftreich Fatholifch geblieben, oder 

befier: wieder geworden ift, das und die damit verbun— 

dene Reformation des Clerus in Deftreich ift hHauptjächlich 

Khleſl's Werk und Firchliches DVerdienft. Aber auch auf 
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dem politifchen Felde wirkte er verhältnigmäßig eben fo 

viel und eben fo gerne, als Rathgeber des Erzherzogs 

und nachmaligen Kaifers Mathias. Unter dem Titel: 

» Direftor des geheimen Cabinetes“ war eigentlich Khleſl 

der wahre Regent, bis er am 20. Juli 1618 gegen den 

Willen und ohne Wiffen des Kaifers auf Befehl des Thron— 

folgerd (nachmals Kaifer Ferdinand II.) und anderer Erz- 

berzoge durch Lift und Gewalt gefangen genommen und 
in ein Schloß in Tyrol eingefperrt wurde. Kaifer Ma: 

thias war darüber faft untröftlih, und rief im Gefühle 

feiner Schwäche und der erlittenen tiefen Kränfung aus: 

„die Böhmen hätten ihn ſchwer gefränft, aber feine Brüder 

und Bettern machten es noch ärger; ein Privatmann fei 

glüdlicher, als ein ohnmächtiger Kaifer.“ Ganz treffend 

bemerkt hiezu Adolf Menzel '): „damald mochte er fühlen, 

was er an feinem Bruder Rudolf verfchuldet hatte.“ Um 

die gegen Khlefl verübte Gewaltthat zu rechtfertigen oder 

wenigftens zu befchönigen, wurde alsbald eine Drudfchrift 

verbreitet, unter dem Titel: „Eardinal Khlefl’8 Verbrechen“, 

und er darin befchuldigt: fich öffentlich und übermüthig 

der Faiferlichen Gunft gerühmt, die fpanifche und beutfche 

Linie des Haufes Deftreich entzweit, des Kaifers Geheim— 

niffe verrathen und die Juſtiz-, Kriegs- und Geldfachen 

fchlecht verwaltet zu haben. — Papft Paul V. konnte die - 

Loslaffung des Cardinals nicht erhalten, und erft fein 

Nachfolger Gregor XV. brachte es dahin, daß Khlefl nad 

Rom gefchikt, in der Engelsburg eingefchloflen und vor 

ein Cardinalsgericht geftellt wurde. Er vertheidigte fich 

fo gut und fräftig, daß feine Richter ihn gänzlich frei- 

1) Neuere Gefchichte der Deutfchen. Bd. VL ©. 216. 
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fprachen, und der Papft feine Cardinalswürde erneuernd 

ihn nunmehr zum Gardinalprieiter titulo S. Mariae de 

pace ernannte. Als Gregor XV. bald darauf ftarb, half 

Khleſt im Gonclave den Papſt Urban VII. erwählen, 

welcher ihn gleichfalls für unfchuldig erfannte. Später, 

als Ferdinand II. Kaifer geworden, erhielt Khlefl wieder 

die Erlaubniß, in fein Bisthum Wien zurüdzufehren. 

Dieß geſchah im Jahre 1627 und Khlefl ſoll von nun an 

auch auf Kaifer Ferdinand bedeutenden Einfluß geübt has 

ben, bis er am 8. Sept. 1630 in einem Alter von 77 

Fahren zu Wienerifch-Neuftadt ftarb und in der St. Ste— 

phansfirche zu Wien beerdigt wurde, 

Das Jahr, in welchem Khlefl in Ungnade fiel, be— 

zeichnet zugleich. den Beginn des bdreißigjährigen Krieges. 

Seine kirchliche und politische Wirkſamkeit gehört alfo der 

dem dreißigjährigen Kriege unmittelbar vorausgehenden Zeit 

an, und eine ausführliche Biographie Khleſl's ift darum 

nothiwendig zugleich eine Gefchichte der zwei bis drei dem 

dreißigjährigen Kriege unmittelbar vorangehenden Dezen- 

nien, oder mit andern Worten, eine Gefchichte der Regies 

rung der Kaifer Rudolf IH. und Mathias. — Die 

neuefte Zeit hat uns über den dreißigjährigen Krieg felbit 

treffliche Werke geliefert, namentlich von Barthold Y), &frö- 

rer ?) und Adolf Menzel ?); um fo wünfchenswerther war 
— — 

1) Geſchichte des großen deutſchen Krieges vom Tode Guſtav Adolf's 

ab, mit befonderer Rüdficht auf Frankreich. Berfaßt von F. W. Bar 
tbold. 2 Thle. Bol. Quartalſchr. 1845. S. 81 ff. 

2) Guftav Adolf, König von Schweden, und feine Zeit. Bon 

A. 8. Gfrörer. 2te Aufl. Stuttg. 1845. 
3) Neuere Gefchichte der Deutfchen ıc. von Karl Adolf Menzel, 

Br. 6. 7. 8. unter dem befondern Titel: Gefchichte des dreißigjährigen 

Kriegs in Deutfchland. 3 Boe. 

Theol. Quartalſchrift. 1849. I. Heft, 11 
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ed, daß auch die dem großen Religionskriege unmittelbar 

vorangegangenen Dezennien bald einer ausführlichen quel— 

fenmäßigen Behandlung unterftellt werden möchten. 

Zu einer folchen Arbeit waren aber befonders Wiener 

Gelehrte befähigt, da die faiferlichen, bifchöflichen , Höfter- 

lichen, ritterfchaftlichen und andere Archive Deftreiche zahl: 

reiche Urfunden über diefe Zeit in ihren Schreinen ver: 

fchloffen. In der That hat Hr. Hammer-Purgſtall 

nicht weniger als 45 Archive zu der vorliegenden Lebens— 

gefchichte Khlefl’8 benügt, und bei weitem die Mehrzahl 

derfelben find öftreichifche. Aber auch das Archiv des Bas 

tifans, das Föniglich bayrifche Reichsarchiv, die bifchöfe 

lichen Archive zu München und Augsburg xX. gewährten 

ihm manche Ausbeute. 

In den beiden vorliegenden Bänden hat Hammer: 

Purgſtall Khleſl's Lebensgefchichte bis in's Jahr 1611 

fortgeführt; die größere Hälfte jedes Bandes aber nehmen 

die vielen und zum Theile großen Urfunden ein, welche, 

bisher meiftens ungedrudt, und, fat 1000 an der Zahl, dem 

Werke beigegeben werden. Um nun die Gefchichte Khlefl’s 

und feiner Zeit in der begonnenen Weife zu Ende zu fuͤh— 

ren, bedarf der Verfafler noch zweier weiterer großen Bände, 

denn in den beiden vorliegenden erbliden wir Khlejl'n 

noch nicht einmal bei dem Höhepunfte feines Glanzes und 

feiner Wirffamfeit angelangt. Erft im Jahre 1612 wurde 

Mathias Kaifer, Khlefl fein erfter Minifter oder Direktor 

des geheimen Cabinetes, und Cardinal. 

Gleich vielen andern großen Männern der Kirche, 

namentlich wie fein großer Zeitgenoffe, Papſt Sirtus V., 

war auch Melchior Khlefl aus niederem Stande, im Jahr 

1553 zu Wien geboren, der Sohn eines Bäders, und 
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wie feine ganze Familie lutherifch. Im 16ten Jahre 
feines Alterd wurde er durch den auch nachmals um ihn 
hochverdienten Jefuiten P. Ecyerer zur fatholifchen Lehre 
befehrt, für deren Vertheidigung und Verbreitung er fofort 
in Eifer erglühte, und bald auch feine Eltern Dazu bes 
kehrte. Mit 18 Jahren trat er ale päpftlicher Alumnus ) 
in's Gonvift der Zefuiten, unter denen er durch fünf Jahre 
Rhetorif, Philoſophie und Theologie ftudierte; im Jahre 
1576 erhielt er von Biſchof Eafpar von Wien, deffen 
Nachfolger er fpäter wurde, die vier niederen Meihen und 
gleich darauf ein Canonikat ju Breslau, in Folge des 
ungemein vortheilhaften Eindrudes, den er als Alumnus 
durch eine Predigt auf den Bifchof von Breslau gemacht 
hatte. Sein reicher Geift, feine große Kraft, feine aus: 
gebreiteten Kenntniffe und bewältigende Beredſamkeit machs 
ten fich ſchon damals geltend und erregten Bewunderung. 
Um aber das Canonikat antreten zu Fönnen, mußte er von 
einer Univerfität den Grad eines Magifter Artium erlan- | 
gen. Da jedoch die Profefforen von Wien nur Solche 
promopirten, welche unter ihnen den vorgejchricbenen Eur: 
fus vollendet hatten, würde Khlefl, der den feinen unter 
den Jefuiten im Convikte gemacht, denfelben an der Uni— 
verfität haben wiederholen müſſen. Dieß zu vermeiden 
wandte er fih, nun 24 Jahre alt, i. J. 1577 an den 
Erzherzog Eruft, den Statthalter des Kaifers in Deftreich, 
mit der Bitte um die Erlaubniß, fi) nad) Ingolftadt bes 
geben, und dort den philofophifchen und theolögifchen Gra- 
dus holen zu dürfen. Zwei Jahre hernach ward er am 

1) So nannte man jene Studierende, welche die vom Papfte bes 
zahlten Freipläße inne hatten. 

11* 
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1. Juni 1579 zu Ingolftadt zum Licentiaten der Theo- 

logie promovirt, und fehrte zu Ende deffelben Monats 

mit den vortheilhafteften Zeugniffen feines Talents. und 

religiöfen Eifers nach Wien zurüd. Am 30. Juni 1579 

ward er fofort in der Petersfirche zu Wien zum Diacon, 

am 30, Auguft bei St. Jakob zum Priefter geweiht, und 

bevor er primicirte, am 4. Eept. ſchon vom Erzherzog 

Ernft mit Vollmacht des Kaiferd zum Dompropft der 

Metropolitanfirche St. Stephan in Wien und zum Kanz- 

fer der Univerfität ernannt. Der Bifchof von Paflau- aber 

machte ihn zu feinem Official oder Generalvifar für bie 

in Deftreich unter der Ens gelegenen Theile der Paſſauer 

Diöcefe (Bd. I. ©. 3 f. u. ©. 56). Ein fo fchnelles 

Avancement ift gewiß eine große Seltenheit; aber Khlefl 

war auch ein für jene Zeit feltener Mann in Deftreich, 

und die geiftlichen und weltlichen Obern erfannten alsbald 

feine große Tüchtigfeit und namentlich feine ungemeine 

Brauchbarkeit, um die in der Religion Schwanfenden bei 

der Fatholifchen Kirche feftzuhalten, die Verirrten aber 

wieder zurüdzuführen,, und die eben damals in Oeſtreich 

begonnene Reformation (im wahren Sinne) oder, wenn 

man will, Contrereformation durchzuführen. Reiche Ges 

legenheit zu fräftigem Wirfen gab ihm befonders feine 

Stellung als Official von Paffau, und er wurde vor 

Allem ein wahrer Schreden für die unftttlihen und irrs 

gläubigen Geiftlichen, für die Concubinarii und Haere- 

tici. Alnter den 900 Geiftlichen, die ihm als Official 

unterworfen waren, hätten fich, fagte er fpäter felbft, bei 

feinem Amtsantritt nur fünf gute Katholifen befunden 

(Br. I. ©. 109); aber feiner Kraft und eben fo uners 

müdeten als unerfchrodenen Thätigfeit gelang es, wenig» 
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ftend die fchlimmften Schwämme von dem Stamme des 

Elerus abzureißen, und die fchlechteften Subjefte zu fuspen- 

diren, abzufegen und zu entfernen (vgl. Bd. I. S. 38. 39. 
43. 48. 49. 54. 57. 58 ff.). 

Bei diefen reformatorifchen Beftrebungen kam Khleſl 

in viele, zum Theil heftige Gonflifte mit den öftreichifchen 

Klofterprälaten und dem fogenannten Kloſterrath. Viele 

der ihm unterftellten Pfarreien nämlich gehörten zum Pas 

tronate der öftreichifchen Klöfter und Prälaturen, und da 

viele der damaligen Aebte und Prälaten felber Concubi- 

narii waren oder auch der Irrlehre anhiengen, fo unters 

ftüsten fie die von ihnen gefegten fchlechten Pfarrer und 

Kapläne dem ftrengen Official gegenüber, und bereiteten 

diefem bei feinem Reformwerk alle möglichen Hinderniffe 

und Widerwärtigfeiten (vgl. Bd. I. ©. 40 f. 42. 57) 

Der Klofterratb aber war eine feit dem Jahr 1567 be- 

ftehende und aus Geiftlihen und Laien zufammengefegte 

landesherrliche öftreichifche Behörde, deren Beftimmung 

urfprünglich nur die Ueberwachung der weltlichen Ber: 

waltung der Klöfter war, die aber, ganz nad) der Weife 

ähnlicher landesherrlicher Collegien auch der neueren Zeit, 

in Bälde ihren Gefchäftsfreis ungemtin erweiterte und 

nicht nur die lleberwachung der Flöfterlichen Zucht, ſon— 

dern fogar die Leitung faft des gefammten Kirchenwefens 
ſich zufchrieb, unter der Firma, die jura majestatica 

circa sacra zu wahren, vielfach auch die jura in sacra 

ufurpirte und darum mit unferem Paſſauer Official, der 

im Namen feines Bifchofs die Firchliche Jurisdiktion zu 

führen hatte, in fehr häufige Berwidelungen gerieth (vgl. 

Br. I. ©. 39. 43 f. 48). Hr. Hammer-Purgftall ficht 

bei all' diefen Zwiftigfeiten nur Mebergriffe des Ofſicials⸗ 
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zeigt aber dabei deutlich, daß ein noch ſo gelehrter Orien- 

talift ein fehr fohlechter Ganonift fein fönne. So nimmt 

er 3.8. an dem Princip des Klofterrathe : „alle Klofter- 

güter feien Kammergüter des Kaifers, und viefem ftehe 

frei, zum Beften des Staats über diefelben zu verfügen“, 

nicht den mindeften Anftand (Bd. I. ©. 35), und fteht 

darum überall Uebergriffe Khlefl’s, wo dieſer völlig im 

feinem Rechte war, und lediglich feine Pflicht übte. Als 

einen Beleg, wie weit Khlejl ging und wie er feine Ein» 

griffe in die Gerichtsbarkeit der weltlichen Macht ohner: 

achtet aller Zurechtweifungen nicht minderte, führt der 

Berfafier (Bd. I. ©. 43 f.) folgende Stelle aus einer 

Eingabe Khlefl’8 an den Erzherzog an: „Nun unterfingen 

ſich die Klofterräthe, ftatt des Ordinarius die Prüfung 

zur Seelforge vorzunehmen, und nicht nur ungefchidte, 

unerfahrene, fondern auch ärgerlihe und salvo honore 

zu melden, mit unehrlichen Weibern behaftete Priefter vor: 

zuſchlagen, während die von ihm aus dem päpftlichen Alum— 

nate Vorgejchlagenen durch Lehre, Sitten und Gelchrfam: 

feit dazu geeignet nicht befunden werden. Zu Lais fige 

der Pfarrer ſchon in's dritte Jahr, ohne vorgeftellt worden 

zu fein, desgleichen fei in Wolfersdorf, Pierawart, Gun: 

dramsdorf, Engersfeld, Pollenftein, St. Veit, Schwein: 

wart, Yps, Dobersberg und anderen Drten der Fall. 

Die Pfarrer wüßten nicht mehr, wer ihre ordentliche Obrigs 

feit, ob fie vor dem Gonfiftorium oder dem Klofterrathe 

erjcheinen ſollten. Prälaten, die fi aus Baiern und 

anderdwoher nach Deftreich verlaufen, vergäben Pfarren 

an vertriebene Prieſter und entfprungene Mönche, oder 

befegten die Pfarren aus ihren Klöftern mit Mönchen, 

die dem Official zu Trug mit unglchtigen Weibern offen. 
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im Wagen herumführen, wie ihm, Khleſl, noch jüngft bes 

gegnet, daß ein folder Mönch mit feiner Concubine bei 

hellem Tag durch die Etädte Krems und Stein troßig 

vor ihm vorbeigefahren. Das fchlechte Beijpiel davon habe 

dem Mönch deffen eigener eremter Prälat (der von Zwettl) 

gegeben, der noch im verfloffenen Jahre fein Kind auf 

dem Schooße haltend durch die zwei “genannten Ctädte 

gefahren. Alles dies Aergernig würde vermieden werben, 

wenn die Gerichtäbarfeit des Ordinarius oder feined Vi— 

carius unverlegt bliebe. Wiewohl er diefe Prälaten wegen 

Borftellung ihrer Pfarrherrn freundlich und brüderlicy er: 

fucht, fo hätten fie ihn doch Feiner Antwort gemwürdiget, 

fondern den Klofterräthen ein ziemlich fchimpflicyes Schrei: 

ben übergeben; er habe dafjelbe in's Lateinifche überfegen 

und dem Nuntius mittheilen wollen, es aber biöher, um . 

der Ehre des Kaifers und des Erzherzogs zu fchonen, 

unterlafien“ (Bd. I. ©. 43 f.). — Ich befenne, Khlefl 

hatte in diefen Behauptungen vollftändig das Richtige 

getroffen, und nur ein ganz veralteter Fofephinismus kann 

hierin Mebergriffe in die Gerechtfame der weltlichen Gewalt 

erbliden wollen. Ebenſo verhält es fi, wenn der Herr 

Verfaſſer es unferem Official zum Fehler anrechnen will, 
daß er „unbeirrt durch wiederholte Vermweife, 

die er vom Klofterrathe erhielt“, „auf Befehl 

feines Bifchofs eine Ordnung für alle Seelforger des Lan— 

bes unter der End im Drude ausgehen ließ, nach welcher 

fie den Gottesdienft verrichten, predigen, die Sacramente 

austheilen und andere Fatholifche Andacht verrichten follen “ 

(S. 47). Wenn bei dem cäfareo-papiftifchen Kirchenrechte 

je ein Geift zu verfpüren gewefen wäre, fo würden wir 

fagen, daſſelbe gehe, obgleich durch die Wiffenfchaft- längft 



168 Hammer » Burgftall,, 

überwunden, doch in vorliegendem Werke noch geiftweis, 

und wenn der öftreichifche Klofterrath noch am Leben, oder 

fein württembergifcher Pendant noch beffer bei Kräften 

wäre, fo müßten wir befennen, unfer Herr Vicepräſident 

der Wiener Afademie qualificire fich vorırefflich zum wirf- 

lichen Praͤſidenten eines derartigen hohen Rathes. Rich— 

tiger jedoch, als unfer Verfaffer, urtheilten die öftreichis 

fhen Erzherzoge und der Kaifer Rudolf über das Verhalten 

des Dificiale, und dieſer wurde jegt im Jahre 1588 wegen 

feiner Fräftigen und förnigen Beredfamfeit außer feinen 

bisherigen Aemtern auch noch zum faiferlichen Hofprediger 

ernannt, fo, „daß fo oft der Kaifer zu Wien, er in deſſen 

Gegenwart bei Hof, fonft aber, und bis er auf die Reichs— 

und Landtage befonders verfehrieben und erfordert werde, 

zu St. Stephan oder in anderen Kirchen an Sonns und 

Feiertagen das Wort Gottes predigen, dad Religions; 

wefen in der Stadt und auf dem Lande eifrig befördern 

folle“ (Bd. I. ©. 57). Ein paar Monate fpäter wurde 

Khleſl'n auf des Kaifers Befehl auch die Adminiftration 

des Bisthums Wienerifch - Neuftadt angetragen. Er ließ 

fi nur mir Mühe zur Annahme diefer Verwaltung bers 

bei, denn Eittenlofigfeit unter der Geiftlichfeit der Diöcefe 

und Proteftantismus unter den Bürgern der Stadt hatte 
dort im hohen Grade eingerifien; auch war das Bisthum 

fehr verfcehulder (Bd. I. ©. 59). Wenn es und der Raum 

geftattete, würden wir mit Vergnügen über die fegensreiche 

Art und Weiſe, wie Khlefl in Neuftadt wirkte, wie er die 

Diöceſe ordnete, die Bürger zur Fatholifchen Kirche zurüd: 

führte, den Clerus verbeflerte, die Schulden des Bisthums 

durch weifefte Eparfamfeit und Ilneigennügigfeit tilgte, 

neue Bauten aufführte u. dgl., intereffante Auszüge aus 
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dem vorliegenden Werke mittheilen (vgl. beſonders Bd. J. 

S. 65. 66. 67. 78. 96 ıc.). 

Die Folge war, daß Neuftadt zulegt nur mehr 6 Bür— 

ger zählte, welche nicht zur alten Kirche zurüdfehren wollten, 

und DIE ganze Didcefe ein durchaus verändertes Ausfehen 

erhielt, fo daß fich Khleſl fpäter feinen Feinden gegenüber 

mit gerechtem Stolz auf feine Verdienſte um Wienerifch- 

Neuftadt berufen fonnte (Bd. I. ©. 96). Damald war 

mit päpftlicher Erlaubniß von Pius IV. vom Jahr 1564 

in den söftreichifchen Erblanden der Laienkelch eingeführt, 

und fo wurde denn auch in Neuftadt das Abendmahl unter 

beiden Geftalten gefpendet. Khlefl wünfchte jedoch bie 

Wiederaufhebung diefer Praris herbeizuführen und hielt 

darum am Palmfonntage 1590 zu Neuftadt die berühmtefte 

alter feiner Predigten, über die Communion unter einer 

Geftalt. Er handelte in drei Theilen, erftend von dem, 

was zum würdigen Empfange ded Sacramentes vonnöthen ; 

zweitens, ob nach der Einjegung defjelben Jedermann es 

unter zweierlei Geſtalten zu empfangen fchuldig ; drittend, 

warum es rathfam, daffelbe dermalen nur unter ciner 

Geftalt zu gebrauchen. Im Epiloge wurden die Bedenken, 

welche dem Gebrauche unter einer Geſtalt noch entgegen: 

ftehen fonnten, widerlegt. Die Wirkung der mit viel 

Feuer vorgetragenen Rede war fo groß, daß eim guter , 

Theil der Bewohner von Neuftadt von jegt an das Abends 

mahl unter einer Geftalt nahm; völlig abgefchafft aber 

wurde der Laienkelch in diefer Diöcefe erft, nachdem der 

Papſt i. 3. 1599 die früher ertheilte Geftattung deffelben 

wieder allgemein zurüdgenommen hatte (vgl. Bd. I. ©. 78. 

80. 157 f.). ° 
Nachdem Khleft fowohl in der Paffauer ald Wiene- 
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riſch⸗Neuſtadter Diöcefe fo Fräftig gewirft und die NRefor- 

mation großentheild durchgeführt hatte, wurde er im Jahr 

1590 vom Kaifer Rudolf und feinem Statthalter Erzherzog 

Ernft zum Generalreformator für ganz Deftreich ernannt, 

und ihm eine beträchtliche Anzahl Reformationscommifläre 

unterftellt. Er follte im Lande umberreifen, alle Städte 

und Märkte wieder für den alten. Glauben gewinnen, bei 

den Widerfpenftigen felbft ftrengere Mittel gebrauchen 

(Bd. J. ©. 78. 82. 81). Durch diefes neue, weitere Amt 

fam Khleſl noch häufiger als bisher fchon, mit dem Klo— 

fterrathe in Werbindung und unangenehme Berührung, 

und fah fich genöthigt, eine Reihe Befchwerdefchriften gegen 

dieß gewaltthätige Collegium dem Erzherzog - Statthalter 

zu überreihen. Nach Hrn. von Hammer's canoniftifchen 

oder beſſer anticanoniftifchen Vorurtheilen hat freilich Khleſl 

in allen diefen Dingen Unrecht gehabt; feinem geliebten 

Klofterrathe aber legt er (Bd. J. S. 91) die Behauptung 

in den Mund: „der Klofterrath fei ein Hauptftüd 

Fatholifcher Religion.“ Wir unfererfeitö wollen gerne 

glauben, daß die Klofter- ꝛc. Räthe ſchon manches Tho- 

richte behauptet, aber daß fie fich in ihrer Befcheidenheit 

für „ein Hauptftüd fatholifcher Religion “ erflärt hätten, 

gränzt doch an's Unmögliche. In der That jedoch haben 

nicht fie felbft folche Abgefchmadtheit behauptet, fondern 

nur Hr. von Hammer hat ihnen durch ein Mißverftändniß 

der Urkunde diefelbe unterjchoben. Der Klofterrath fagte: 

„das dife Klofterhandlung alß das Principal-Stufh Gathos 

lifcher Religion weiland Kaifer Ferdinanden ... vill zu 

thuen gegeben“; unter Klofterbandlung aber ift die 

Klofterreformation zu verftehen, nicht die Herren. Klo- 

fterräthe. Aehnliche Fälle von Mißverftändniß.der Urkunden 
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haben wir, um dieß gleich jegt zu fagen, noch ein paar weis 

tere entdeckt. Als Erzherzog, König Mathias, eine bayrifche 

Prinzeſſin ehelichen wollte, ließ fich deren Bater ein theos 

logifches Gutachten darüber geben, ob ein Mädchen mit 

gutem Gewiffen einen Mann beirathen fönne, welcher im 

Rufe der Impotenz ſtehe. Diefes rein theologiſche 

Gutachten hat Herr von Hammer für ein medicini— 

ſches gehalten und ihm auch (Bd. II. Urfunde 246) die 

Ueberfchrift: ärztlihes Gutachten gegeben. Wie 

dieß Mißverftändniß möglich gewejen, wenn er bie Urfunde 

felbft las, begreifen wir nicht. Für uns ift auch der darin 

vorfommende Sag de cuiquo impotentia dubitas uns 

verftändlich; aber wir denfen, ftatt cuiquo werde cujus 

gefegt werden müffen, und der Herr Abjchreiber, den der 

Verfaſſer benügte, habe das in alten Hanpdfchriften ge— 

wöhnlich verfchnörfelte cujus nur unrichtig gelefen. Im 

erften Bande fofort, Nr. 19, treffen wir eine Urfunde über 

„die Fleinere und größere Priefterweihe“ Khleſl's. 

So überfegt Herr v. Hammer die technifchen Ausdrüde 

ordines minores und majores; fein Wunder, wenn 

wir auch in anderen firchenrechtlichen Fragen feinem 

Ausfpruche Feine große Bedeutung beifegen mögen; fo 

z. B. wenn er e8 Bd. I. ©. 104 unrecht finden will, daß 

Khleſl als Dfficial von Paſſau die Abfegung eines Pfar: 

rers durch den Patronatsherrn nicht geftattete. Ich möchte 

wiffen, wo in der Welt und nach weldyem Kirchenrechte 

der Patronatsherr- den Pfarrer abjegen fann ! 
Sm Jahre 1591 reiste Khlefl mit Erlaubniß des 

Kaifers nach Rom, um vom PBapfte ein Breve zu erbitten, 

das ihn zur Vereinigung feiner vielen Stellen ald Admi— 

niftrator von Neuftabt, Dfficial von Paſſau, Dompropft 
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von Wien und Hofprediger befugen follte. Sein Zwed 

war dabei gewiß auch, fich dem Papfte perfönlich befannt 

zu machen. (Bd. I. &.96 f.) Nach feiner Rückkehr ſetzte 

er das Reformationswerk in Deftreich wiederum fort, und 

hatte ſchon am 15. Dftober vdeffelben Jahres die Freude, 

die meiften Differenzen zwifchen ibm und dem Klofterrath 

durch einen fogenannten Vergleich zu Gunften des canonis 

ſchen Rechtes und der bifchöflichen Gewalt befeitigt zu 

fehen (Bv. I. ©. 100—103). An dem gleichen Tage wurde 

er, obgleich, wie wir oben fagten, bereit8 Kanzler der 
Univerfität Wien, nun auch zum Rector magnificus ver; 

felben erhoben. „Zu dieſer, bis dorthin ungewöhnlichen 
Vereinigung der beiden Aemter des Kanzlerd wie bes 
Rectors auf einem und demfelben Haupte, fagt v. Ham- 

mer, bewog die Iniverfität die lebendig gefühlte Noth- 

wendigfeit, daß in fo traurigen Zeitumftänden die fo wich, 

tige Stelle des Rectors von einem Manne großen Ein- 
fluffes und Anfehens verfehen werde.“ Br. I. S. 103. 

Drei Jahre fpäter follte Khlefl auch das faft aller 

Einkünfte entblößte und tief verfchuldete Bisthum Wien 
übernehmen. Ein Dekret des Erzherzugs-Statthalters trug 
ihm im Namen des Kaifers auf, das Paſſauer Officialat 
aufzugeben und dafür den bifchöflichen Stuhl von Wien 
zu befteigen. Khleſl hatte jedoch Feine Luft dazu, und 
führte dem Erzherzog in's Gedächtniß, wie er im Jahre 
1583, ald der Kaifer während feiner Anmwefenheit zu Wien 
durch die geheimen Raͤthe Hans von Trautfon und Adam 
von Dietrichftein mit ihm wegen Annahme des Bisthums 
von Neuftadt und der Hofpredigerftelle hatte unterhandeln 
laffen, er fich des einen und des andern gehorfamft ents 
ſchuldigte, ihm fpäter aber dennoch beide übertragen wors 
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ben feien u. f. f. (I. Bd. S, 118.) In einem andern 

Schreiben . verbreitete er fich über den fchlimmen Finanz- 

zuftand des Wiener Bisthums, daß daffelbe noch 19,000 fl. 

an dad Steueramt rüdftändig fei, außerdem 7000 fl. Haus⸗ 

fehulden habe, daß die dazu gehörigen Gebäude, Felder 

und Weinberge gänzlich verwahrloet, der Bifchof von Wien 

im Stande der Höchfte, an Arbeit der Belaftetfte, an Ein- 

fommen der Geringfte, gegen andere Prälaten ein Bettler 
fei. Auch das Neuftadter Bisthum habe er mit ſchweren 

Schulden belaftet übernommen, aber alle Einkünfte zu deren 

Abtragung verwendet und nur 1000 fl. jährlich für ſich 

behalten; und jegt, da er fih kaum aus den Schulden 

herausgearbeitet, folle er nun auf ein anderes fo verfchuls 

detes Bisthum, wie Wien, überfegt werden. Zum Schluffe 

fügte er bei, daß es nöthig fei, dem Wiener Bisthum ein 

Klofter einzuverleiben, und fo feine Einkünfte zu verbeffern, 

oder die Einrichtung zu treffen, daß die reichften Klöfter 

Deftreichs zufammen jährlich ſechs- bis fiebentaufend Gul— 

den an den Bifchof von Wien verabreichen müßten. (Bd. I. 

S. 119 ff.) Bevor fich jedoch diefe Sache erledigte, machte 

Khleſl feine zweite Reife nach Rom im Jahre 1597, um 

für den erft zehnjährigen Erzherzog Leopold von Deftreich 

die päpftliche Difpens zur Annahme der Coadjutorie von 

Paſſau zu erwirfen. Clemens VIII. nahm ihn fehr gnädig 

auf, ertheilte feinem reformatorifchen Wirken große Lob- 

fprüche und verlieh die gewünfchte Difpenfation. (Bd. I. 

©. 127 f.) Im Anfange des Jahres 1598 fofort wurde 

Khleſl's Ernennung zum Bifchof von Wien ausgefprochen 

und ihm zugleich gegen den Antrag des Klofterraths bie 

Adminiftration des Neuftadter Bisthums zu belaffen bes 

ſchloſſen; aber erft im Januar 1602 nahm Khleſl diefe 
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Ernennung auch feinerfeits an, nachdem zuvor noch der 

Kaifer und Erzherzog bewilligt hatten, dem Bistum Wien 

20,000 fl. Schulden zu erlafjen und ihm die einträgliche 

Pfarrei Traunfirchen in Oberöftreich einzuverleiben (Bd. 1. 

&. 135. 199). Natürlich wurde jegt ein anderer Official 

für die Diöcefe Paſſau beftellt ; eine noch viel wichtigere 

Veränderung aber war ed, daß füch Khlefl von nun an 

immer enger an den älteften Bruder des Kaiſers, ben 

Erzherzog Mathias, anfchloß, deſſen Vertrauen immer ent 

fehiedener gewann, und auch in politicis nach und nach 

fein geheimfter Rathgeber, zulegt fein Fac-totum wurde. 

Um fo mehr fanf er dagegen von nun an in der Gunft 

des Kaifers Rudolf, denn bei dem ärgerlichen Zwifte diefer 

beiden Brüder waren die Freunde des Einen immer vom 

Andern ald Todfeinde gehaßt, und fluge und mäßige Worte 

der Verſoͤhnung, wie fie Khlefl öfters verfuchte, verhallten 

ganz fpurlos. Daß Khleft neben feiner theologiſchen Eru⸗ 

dition und praftifchen Gefchidlichfeit auch tiefen politifchen 

Scharfſinn befaß, anerkennt der Herr Berfaffer aufs Be— 

ftimmtefte, wenn er 3. B. ©. 220 von ihm fagt: „Dies 

war die Stimme gefunder Politik, welche Khleſl, trog feiner 

Anhänglichfeit an den Erzherzog, gegen ihn laut werben 

ließ, weil es fich nicht nur um das Wohl des Katholicid- 

mus, das er unverrüdt im Auge behielt, fondern auch um 

das der Regierung handelte. Fünf Monate hernach erließ 

Khleft aus Paſſau, an feinen Freund, den Prälaten von 

Kremsmünfter, welchen die ungarifchen Unruhen Heinmüthig 

gemacht, ein eben fo gewichtiges und ftaatöfluges, als 

gut vaterländifches und Acht deutfch gefinntes Schreiben 

u. ſ. f 

Bei feinem großen Einfluß auf Mathias war es fein 
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Wunder, daß Kaifer Rudolf wiederholt von feinem Bruder 

die Entfernung Khleſl's verlangte (Br. I. S. 230. Bd. Il. 

©. 8. 14. 15). Rudolf ſchickte fogar hauptfächlich deßhalb 

im Jahr 1606 von Prag aus, wo er wohnte, einen eige— 

nen Gefandten an feinen Bruder Mathias nach Wien, 

den Herrn von Molland; aber felbft diefer konnte Khlefl'n 

nur ein günftiges Zeugniß geben, wenn er an den Kaifer 

berichtete: „Khleſl'n werde er im Auge behalten, um deſſen 

Einmifhung in Staatsfachen und des Kaifers Gefchäfte 

zu verhindern ; es fei aber die Wahrheit, daß Khlefl durch 

feinen Eifer in Religionsfachen zu Wien großen Nugen 

fchaffe, befonders durch feine Predigten, indem an guten 

Predigern großer Mangel; mit gewaltfamen Veränderungen 
fei um fo behutfamer vorzugehen, als fcharfe Mittel bei 

den dermaligen Wirren des Religionswefens fich nicht wohl 

‚anwenden ließen“ u. f. f. (Bd. IT. ©. 16). Auch mehrere 

fpätere Verſuche Rudolf's, den Bifchof Khlefl von feinem 

Bruder zu entfernen, waren fruchtlos. Ob der bald dars- 

auf erfolgte, aber durch Ungefähr vereitelte meuchlerifche 

Anfchlag auf das Leben oder die Freiheit Khlefl’s mit des 

Kaiferd eigener Genehmigung gemacht worden fei, ift un: 

gewiß; vergeblidy aber war auch der Verfuch, ibn auf dem 

Wege der Güte von Mathias ab und auf die Seite Rus 

dolf's herüberzugiehen (Bd. II. S. 39. 60— 67). Faſt 

alfe Urkunden und politifchen Schreiben des Erzherzogs 

Mathias in feiner Streitangelegenheit mit feinem Bruder 

Rudolf find entweder "von Khlefl verfaßt, oder doch von 

ihm durchgefehen, corrigirt und gebilligt worden. 

Darum hat Herr Hammer» Purgftall für nöthig ers 
achtet, diefen höchft ärgerlichen Streit zwifchen Mathias 

und Rudolf in meitefter Ausdehnung darzuftelen, damit 
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von jedem einzelnen Aftenftüde in diefer Sache, deſſen 

Autor Khlefl gewefen, volle Erwähnung geichehen Fonnte. 

So ift der ganze zweite Band eigentlich nichts Anderes, 

als eine Gefchichte diefes Bruderzwiftes, und darum viel- 

fach für den Leſer fehr unerquidlid,. 

Mährend diefer Streitigfeiten machte Khlefl im Jahre 

1607 eine Reife nach Bayern, mit dem doppelten Zwede, 

einmal eine längft befchloffene Wallfahrt zu den Gebeinen 

des bi. Benno in der Frauenfirche zu München zu voll 

ziehen, andererfeits aber auch zugleich für Mathias im 

tiefften Gcheimnig um die Hand einer bayrifchen Prin— 

zeffin zu werben. Man gab ihm jedoch in diefer Beziehung 

nur eine aufichiebende Antwort, weil Kaifer Rudolf den 

bayrifchen Herzog vor einer folchen Verbindung warnte, 

ja wohl felbft diefe Prinzefiin ehelichen zu wollen Hoffnung 

machte, und weil überdieß höchft nachtheilige Gerüchte über 

Mathias, daß er durch Beherung impotent fei und dergl., 

ausgefprengt wurden; zulegt zerfchlug fich die Sache gänz- 
ih. Während feines Aufenthaltes zu Münden ftiftete 

Khlefl ein jährlih am 4. Zuli am Altar des bi. Benno 

zu haltendes Hochamt, predigte felbft in der Liebfrauen- 

firche unter ungeheurem Zulaufe des Volfs und ließ zum 

ewigen Gedächtnig der Wallfahrt feinen noch heute im 

Ehor der genannten Kirche aufgehängten Bifchofshut zus 

rüd (Bd. I. S. ar). In feiner Herz und Nieren prüs 

fenden Weife ') macht Herr Hammer dazu die Bemerkung: 

1) Diefes anmaßliche Herz» und Nierenprüfen geht fo weit, daß 

der Verfaſſer Br. I. ©. 34 ſich nicht fcheute, zu ſchreiben: „ob er 

(Khleſl) von der Unfehlbarkeit aller Säbe, die er von der Kanzel vor« 
zutragen übernommen, ald Gläubiger eben fo lebendig überzeugt, wie 
er biefelben ausfprach, läßt ſich einigermaßen bezweifeln.“ 
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Khleſl Habe dieß gethan, „wahrſcheinlich mit dem frommen 
Wunſche, daß dieſer Hut bald in den rothen des Cardinals 
verwandelt werden möge.“ Gewöhnlich wird jest noch den 
Fremden in München diefer Hut mit dem Bemerken gezeigt, 
er fei Khlefl’8 Cardinalshut; allein fürs erfte war Khlefl 
damals noch nicht Gardinal, und fürs zweite ift die ur- 
fprüngliche Farbe dieſes jegt ganz gefchiwärzten Hutes 
grün, nicht roth gewefen; der bifchöflihe Hut aber 
(nicht zu verwechſeln mit der Inful) ift grün, und hat 
ganz die gleiche Form, wie der Cardinalshut, nur weni— 
gere Quaften. 

Als Rathgeber des Mathias, dem fein Bruder Rudolf 
im Jahre 1608 Ungarn und Deftreich hatte abtreten müjfen, 
wirfte Khlefl mit großem Eifer dahin, daß im Erzherzog- 
thum (auf Ungarn fcheint ſich feine Thätigfeit viel weniger 
ausgebehnt zu haben) die Befugniffe der Proteftanten eher 
geihmälert ald ausgedehnt wurden, und widerfprach dar⸗ 
um aufs Entfchiedenfte der am 19, März 1609 zwifchen 
Mathias und den Proteftanten gefchloffenen fogenannten 
Eapitulation (Bd. II. ©. 137). Um feine politifche Stel: 
lung dem Kaifer gegenüber zu fichern, hatte Mathias den 
Proteftanten nachgeben zu müffen geglaubt, Khlefl dagegen 
behauptete, man dürfe nicht über das hinausgehen und 
nicht mehr geben, als was ſchon der halbproteftantifche 
Kaifer Marimilian II. eingeräumt babe, und fchloß feine 
Proteftation mit den freimüthigen und fräftigen Worten: 
„aß der König (Mathias) bei Verluſt feiner Seligkeit 
das Zugeſtaͤndniß Marimilian's nicht erweitern fönne, und 
daß es befier wäre, die evangelifchen Stände nähmen mit 
Gewalt St. Stephan und alle Kirchen ein, ald daß der 
König ihnen Etwas freimüthig zugeftehe und verbriefe; 

Tpeol. Duartalfchrift. 1849. 1, Heft. 12 
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Gewalt, die für Recht gelte, fei bei Gelegenheit zurüdzus 

treiben; Briefe und Siegel fönnten nicht gebrochen wer: 

den; der König möge dulden, aber nicht‘ zugeftehen“ (Bd. 

II. ©. 138 f.). Khlefl’8 Proteftation war zwar vergeb- 

lich; aber da er einerfeits das Vertrauen des Mathias 

fortwährend im höchften Grade befaß, und andererfeitd ale 

Bischof von Wien an der Spige der öftreichiichen Stände 

ftand, fo fchien er den proteftantifchen Herrn und Rittern 

des Erzherzogthums ein fo gefährlicher Feind, daß fie von 

nun an faft unzählige Male von Mathias feine Entlaffung 

vom Hofe und vom Bisthum verlangten (Bd. II. ©. 140. 

141. 144. 146. 147, 162. 176. 177). Mit den Prote— 

ftanten verbanden ſich noch mehrere perfönliche Feinde 

Khlef’8 am eigenen Hofe des Mathias, und überdieß 

haften ihn viele Verwandte des LXegteren, ja die ganze 

fpanifche und fteiermarfifche Linie, befonders der Erzherzog 

Leopold, dem er doch zum Bisthum Paſſau verholfen. 

Man fcheute fich nicht, Khlefl’n fogar zu befchuldigen, daß 

er die Urfache der großen, den Proteftanten gemachten 

Zugeftändniffe fei, und fo von allen Seiten gehegt, bat 

er endlich im Jahre 1610 um feine Entlaffung (Bd. II. 

©. 181). Aber Mathias hielt ihn für unentbehrlich, und 

entfernte lieber feine Feinde (S. 184). Bald darauf ge 

lang ed dem Fugen Bifchofe, dem der Papft vor Kurzem 

den Ehrentitel eines apoftolifchen Predigers gegeben, den 

Kaifer Rudolf und den König Mathias wieder mit ein- 

ander zu verföhnen, aber die Treulofigfeit des Erfteren 

warf in Bälde das Friedenswerk wieder über den Haufen. 

Rudolf wollte feinen Bruder fowohl um bie böhmifche 

Königsfrone ald um die deutfche Kaiferfrone bringen, und 

erftere dem fchon genannten Erzherzog Leopold, Bifchof 
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von Paſſau, letztere aber deſſen Bruder Ferdinand von 

Steiermark, dem ſpätern Kaiſer Ferdinand II., zuwenden. 

Doch Mathias zwang ihn im Jahre 1611 durch Kriegs— 

gewalt zur Abtretung Böhmens, Khlefl aber wurde von 

ihm im Herbfte deflelben Jahres 1611 auf den Reichstag 

nach Nürnberg gefchidt, um die deutfchen Churfürften für 

Mathias günftig zu flimmen. Gein großer Ruf war 

ihm vorausgeeilt, und das Volf lief in Haufen zufammen, 
um den berühmten Mann zu fehen. Die Lage Deftreichs 

aber war damals höchſt gefährlich, denn König Hein: 

rihb IV. von Frankreich und die proteftantifche Union 

hatten den Plan gefaßt, Deftreich zu theilen und die Kaifer: 

frone der Habsburgifchen Familie zu entreißen; wäre 

Heinrich IV. nicht fehon im J. 1610 von Ravaillac er; 

mordet worden, fo wäre es auch der Kunft Khlefl’8 wohl 

nicht gelungen, feinem Herrn, dem Könige Mathias, die 

deutsche Kaiferfrone zu verfchaffen. Daß und wie er fie 

im J. 1612 wirklich erhielt, wird jedoch erft im dritten 

Bande des vorliegenden Werkes erzählt werden. Der 

zweite fohließt, wie wir ſchon oben andeuteten, mit dem 

Jahre 1611. Far 

Um nur noch eines zu erwähnen, fönnen wir bie 

wiederholte Behauptung , Khlefl habe’ als geheimer Rath: 

geber des Königs Mathias die Anſprüche des Staates 

der Kirche gegenüber eben fo ftrenge vertheidigt, wie früher 
die Gerechtfame der Kirche dem Staate gegenüber, uns 

möglich billigen. Ich glaube, auch diefe Beichuldigung 

beruht auf einem Mißverftändniß. Khleſl hat fih aller: 

dinge ein paarmal gegen wirfliche oder vermeintliche Webers 

griffe der Nuntien und anderer römifchen Beamten aus- 

gefprochen, und ihnen gegenüber die Episcopalrechte ver- 
12 # 
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theidigt, wie er fie früher gegen den Klofterrath verthei- 

digen zu müffen glaubte. Daß er aber diefe Episcopal- 

rechte den Staatsanfprüchen gegenüber je preißgegeben oder 

auch nur gemindert habe, davon fand ich nirgends eine 

Spur, im Gegentheil zeigt fi) Khlefl von Anfang bis 

Ende als gleich eifrig und begeiftert für die Sache der 
Kirche. Hefele. 

7. 

Geſchichte der Cäſaren bis auf Uero. Aus dem Franzöſi⸗ 

ſchen des Grafen Franz von Champagny. Von Albin 
Biſchoff. Vier Bände. Wien 1845. Druck und Verlag der 
Mechitariftens Congregationg- Buchhandlung. Preis 8 fl. 12 Er. 

Wie bekannt, haben es fich feit einigen Jahren vers 

fhiedene katholiſche Gelehrte zur Aufgabe gemacht, den 
Gedanken, daß die Religion Jefu ihren heilenden, ver: 
edelnden und verflärenden Einfluß nicht auf das Indi— 
viduum allein ausübe, daß fie vielmehr auch auf die fos 

cialen Verhältniffe umgeftaltend und ordnend wirfe, 
und im Chriſtenthum die wahre Quelle ächter Gefittung, 
eines geordneten gefellfchaftlichen Beftandes liege, in eige- 
nen Monographien durchzuführen. Hieher find zu rechnen 
als die befannteften die Schriften des Spanier Balmes !) 
und des franzöfifchen Priefter8 Gaume, namentlich deſſen 
„»Geſchichte der häuslichen Gefellfchaft“ u. A. m. Der: 
artige Darftellungen geben neben ihrer apologetifchen Ten- 
benz den Mapftab an die Hand zur Beurtheilung ber 
Weltbeglüdungs- Vorfchläge und Pläne, an denen unfere 

1) Berg. Quartalſchrift 1847. S. 307 fl. 
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Zeit, befonders Franfreich, wo jener Gedanfe mit Vorliebe 

ausgefprochen wird, feit der Revolution nicht arm war 

und iſt; zugfeich wird mit Hervorfehrung des Beweiſes, 

daß all’ jene, bürgerlihes Heil in Ausficht ftellenden 

Ideen fih nur wie Momente oder Theile der einen 

Wahrheit, die Alles frei macht, verhalten, den Leitern ber 

Gefellfchaft nahe gelegt, daß man zuerft das durch eine 

mehr als taufendjährige Tradition fich bewährende, hei— 

ende und friedigende chriftlihe Humanitätsprincip nad 

‘allen Seiten fi auswirfen laffen fol, um hiedurch weit 

mehr, als durch alle die eintägigen Reformverfuche zu ers 

halten. Zum mindeften wird. den, auf verfehrten Wegen 

zum Ziel ftrebenden, oft heuchlerifch eine fchöne Maske 

um fich legenden Reformapofteln die gleiche Berechtigung 

des Chriſtenthums zu der öffentlichen Eriftenz neben 

ihren Affociationen handgreiflid bewiefen. ine folche 

apologetifche Tendenz für die gejellfchaftbildende, ordnende 

und beglüdende Macht des chriftlichen Geiftes verfolgt 

indirefte, mehr negative, das Werf von Champagny und 

inſofern ift die Anzeige veffelben in einer tbeologifchen 

Zeitfchrift gerechtfertigt. 

Die Zeit der Cäfaren, von Julius bis Nero, bildet 

den Schlußpunft des Alterthums, oder wie der Berfafler 

fagt: „die ganze Gefchichte des Alterthums wiederholt fch 

furz in diefer Epoche und endet dort.“ Sn diefer legten 

und höchften Entfaltung des Heidenthbums, wo es fich nach 

allen Seiten im innern und äußern Leben ausgeprägt hat, 

hier muß fich am beften die Haltbarkeit oder Unhaltbarfeit 

der Gefellfchaft zeigen, die auf einem andern Grunbdftein 

erbaut ift, als auf dem einen, welcher ift Ehriftus. Und 

infofern ift, abgefehen vom hiftorifchen Intereffe, die Wahl 



182 Champagnh, 

des Stoffes ſehr glücklich für die Begründung des obigen 

Gedankens; gerade an der nahen Grenzſcheide der alten 

und neuern Zeit wird der grundweſentliche Unterſchied 

beider großen Zeitabſchnitte dargelegt. Diejenigen freilich, 

welche das Princip der Negativität auch auf dem geſchicht— 

lichen Boden geltend machen und als Gefeg der Gefchichte 

und zugleich als ihren Endzwed den Fortjchritt bezeichnen, 

werden auf andere Refultate zu fommen fuchen, als unfer 

Verfaſſer. Wenn nemlich die Gefchichte „nicht mehr zu 

tadeln oder zu loben, wenn fie nur die Menfchheit in ihrem 

unfehlbaren Fortfchreiten zu verherrlichen hat,“ wenn jenem 

Fortfehritt nichts entgehen Fann, Ideen fo gut ald That: 

fachen, die Religion wie die gefellfchaftlichen Zuftände dem 

ewigen Wechfel unterworfen find; fo wird man bei Ab- 

gang eines feften Princips bei Beurtheilung des Factiſchen 

das Heidenthum nie in feinem Innerften, in feiner Wahrheit 

zu erfennen und demnach auch das Verhältniß der neuern 

und alten Zeit nie richtig anzugeben vermögen. Unſer 

Berf. läßt fih in der fehr intereffanten Vorrede weiter 

aus über eine folhe, im Batalismus endende Auffaflung 

der Gefchichte, wobei aller Unterfchied zwifchen Wahrheit 

und Irrthum, Recht und Unrecht, Ehriftenthum und Hei— 

denthum verwifcht wird. Er ftatuirt für die Erfcheinungen 

auch in der Gefchichte ein Gefeg, für die Veränderungen 

etwas Beharrendes, für die Einzelheiten etwas Allgemei- 

ned. Er anerkennt fodann als dem MWechfel nicht unter: 

worfen die rein fittlichen Wahrheiten, deren Anwendung 

auf die Gefchichte von augenfällig praftifchem Belang ift. 
Er findet alfo auch zwifchen der neuern und alten Zeit 
einen ganz andern Unterſchied, als den „eines mehr oder 
minder tiefen Wiſſens, eines mehr oder minder großen 
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Fortſchritts, einer mehr oder minder zuverläffigen Philo— 

fophie.* „Diefes Jahrhundert, fagt er, follte die Glorie, 

die Vollendung des Alterthums fein; fie ift das elendefte 

und entartetfte Jahrhundert deſſelben und eben dadurch 

das leidensvollfte und traurigfte.“ So bezeichnet er im 

voraus den Gegenftand feiner Arbeit, er fieht in der Menfch- 

heit vor Ehrifto das enterbte Gefchlecht, das von Anfang 

an den Todeskeim in fich getragen, fich aber fo lange und 

in dem Grade glänzend erhalten Fonnte, als es an der — 

wenn auch felbftgemachten — Tradition ſich eine Stüße 

gab. Was fih ihm aber als Gonfequenz der aus dem 

Glauben gefhöpften Ideen zur Philoſophie der Gefchichte 

ergeben, weist er auf dem Grund der hiftorifchen Zeug: 

niffe unwiderfprechlich nach. Diefer Nachweis der That- 

fächlichkeit, Nothwendigfeit und Art des Elendes der Menfch- 

heit ohne Ehriftus fann nun wohl mit Recht eine indirekte 

Apologie für die fociale Bedeutung des Chriſtenthums genannt 

werden. Am Schatten erfennt man die Stärke des Lichtes. 

Das Werf ift in zwei Abtheilungen zerlegt, wovon 

die zwei erften Bände die äußere, die zwei folgenden 

die innere Gefchichte der genannten Periode vorlegen. 

„Die allgemeinen Thatfahen nehmen alfo eben fo 

viel Raum ein, als die befondern oder das, was man 

eigentlich die Ereigniffe nennt.“ Ueber diefe Trennung, 

welche freilich da und dort Wiederholungen nothwendig 

macht, rechtfertigt fich der Verf. felbft fo: „Die philofo- 

phifche Betrachtung (wenn diefer Ausdrud nicht allzu ftolz 

klingt), die philofophifche Betradhtung des Zeitalters 

der Gäfaren wird uns eben fo fehr befcehäftigen, als die 

Erzählung uns befchäftigte. Ohne das als eine me- 

thodifche Entwicklung geltend zu machen, was eher ein 
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Zufall, ohne dasjenige ald Theorie hinzuftellen, was eher 

ein Fehler ift, wollen wir nur bemerfen, daß dieſe Gefell- 

fehaft, unter welcher das Chriſtenthum entftand, vielleicht 

eher, als eine andere, eine philofophifche Prüfung, eine 

gründliche und faft in das Fleinliche gehende Forſchung, ein 

gewiffenhaftes Studium ihrer Charafterzüge verdiente.“ 

(Borrede zum 3ten Band.) 

Was nun die erfte Abtheilung anlangt, fo zeichnet 

fie fih, wie das ganze Werf, durch eine fo lebensvolle 

Darftelung aus, daß man auch bei vem Bekannten mandy- 
mal fogar auf neue Refuktate zu ftoßen glaubt. Der Berf. 

hat die den Franzoſen, Politikern von Haus aus, eigene 

Feinheit im Auffaffen politifcher Verhältniffe, und liefert 

vielfach auch wirklich neue Refultate. Die Gefchichte bes 

ginnt mit Julius. Nachdem der Verf. aus den legten 

Zeiten der Republif nachgewiefen, daß die „ganze Politik 

eine individuelle“ geworden, „die Dligarchie, diefe Ten: 

denz des verfallenen Alterthums, alle Tage nadter hervor; 

trat“, das Volk, um der Tyrannei einiger Großen zu ent: 

gehen, einen Herrn foderte, begleitet er den Julius auf 

feiner politifchen Laufbahn bie dahin, wo er nach feiner 

höhern Endung durch Vereinigung der verfchiedenen Voͤlker 

unter die römifche Herrfchaft materiell die Wege des Chris 

ſtenthums vorbereitet hat. Julius ift aber Dictator und 

Gott geworden und das Kaiferthum ganz in feinem Be- 

ginn. „Der Glanz, welcyer felbft unter der mildeften 

Herrfchaft ftets mit Blut vermifcht ift, diefer erbärmliche 

Zuftand des alten Roms, -diefe Herabwürdigung feines 

Adels, diefer Verfall feiner Würden, diefe mit Furcht ge: 
mifchten Liebfofungen, welche man dem Bolfe und Heere 

ſpendet, dieſes Uebermaß von Schmeicheleien, mit denen 
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man einen einzigen Mann überhäuft, dieſe Vergötterung 

des Monarchen, diefe Wichtigkeit der Freunde des Palaftes, 

felbft unter einem Herrn, wie Eäfar, dies alles find wohl 

die Symptome der Kaiferzeit.“ Der Geift der Republif 

ift verfchwunden, aber es follte doch der Schein davon 

gewahrt fein. Daß es Julius darauf nicht abfah, daß er 

vielmehr König werden will, daß „Alles die Formen 

der orientalifchen Königreiche“ annimmt, das ift fein Ver: 

brechen, das fein Tod. — Auguftus, der eigentliche Baus 

fünftler des römifchen Neiches, gibt durch Vereinigung der 

republifanifchen Gewalten mit Gäfar’8 Haupt der Mons 

archie erft ihre rechtliche Begründung. Ohne den Titel 

„König“ anzunehmen, vereinigt er unter dem Namen prin- 

ceps, ber weder feftyelegt noch officiel war, mit einer 

gewiffenhaften Legalität die ganze religiöfe, politifche und 

Kriegsmacht. Die Republif war nicht geftürzt, fie lebt 

in Auguſtus verförpert fort; fie bleibt als officieller Titel 

ftehen, fie hat ihre Eonfuln, Brätoren, ihre Quäftoren. 

Mitten durch diefen glänzenden Aufpug wußte fi aber 

ganz demüthig die Monarchie einzufchieben. Dies die 

eine Seite der Politif des Auguftus; die andere liegt 

darin, daß er in der Wiederherftelung des alten Rome 

dem Glanze der Gegenwart auch eine Garantie für bie 

Zufunft zu geben fucht. Daher feine Anordnungen in 

Betreff des Staates, Eigenthumes und der Familie, Ges 

fege freilich, welche die Politik erfolglos fehen mußte. — 

Wenn Auguftus der Kaiferherrfchaft das öffentliche Recht, 

die gefegliche Form gibt, fo gibt ihr Tiberius ihre reelle 

Macht, weil er die römifchen Weberlieferungen und die 

Wiederherftellungsverfuche, auf welche Auguftus feine Muße 

gewendet, aufgab und auf anderem Wege die Begründung 
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der Herrfchaft eines Einzigen fuchte. Die Macht der Ans 

geber (delatores), das war die Stüge der Macht des 

Tiberius, und fo war ed auch hier nicht der Tyrann, der 

das Bolf unterdrüdte, es war das Volk felbft, das fich 

felbft zum Vortheil feines Tyrannen zerfleifchte. Wie leicht 

war ed nicht, ein GSacrilegium gegen die Gottheit des 

Cäſars aufzufinden, der auf Ifolirung und Furcht feine 

Gewalt gegründet! Die Entftehung, Ausbildung und 

Folgen diefer Angeberei auf das öffentliche wie Privat- 

leben find vielfach mit meifterhaften Zügen gezeichnet. — 

Unter Gajus (Galigula), dem es eigen war, „aus dem 

Frieden eine blutige Tragödie und zugleich aus dem Kriege 

eine lächerliche Eomödie zu machen“, bildete fich eine neue 

Stüge und Macht des Thrones, die der Prätorianer, 

Diefe, den Legionen gegenüber fo bevorrechtete Miliz hat 

die ganze Macht und Gunft des Thrones unter Galigula 

erobert. — Wie jeder Regierungsantritt der Kaifer popu— 

lär war, fo auch der des Claudius, der wie Nero bie 

Greatur der Prätorianer war. Er fchafft die Majeftäts- 

rechte ab, will fein Gott fein; — aber bald herrfcht er, 
und ihn und die Welt beherrfchen die Freigelaffenen 

und Weiber. Dies die neue Stütze des Thrones und 

die-launenhafte Politik. — Inter Nero endlich fangen die 

in den vernachläßigten, ausgefogenen Provinzen fich bes 

findlichen Regionen an, fich Fräftiger geltend zu machen, 

und unter biefer Anftrengung der neuen Macht erliegt die 

Dynaftie der Cäſaren. — Schon diefe Angabe der ftets 

ichwanfenden Bolitit der Gäfaren, die durchaus feinen 

moralifchen Halt hatte, — einer Politik, die mit al’ ihren 

graufen Folgen fich in's Leben der römifchen Welt über: 

jegte, — wäre im Stande, jenes oben genannte Geſetz 
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des Fortfchritts Lügen zu ftrafen. Nehmen wir dazu die 

ausführliche Darftellung der „Pſychologie“ jener Kaifer, 

die in legter Inftanz ein Räthſel find, die ſich als Götter 

betrachteten, denen in jedem Augenblid Opfer gefchlachtet 

werden fonnten und wurden; — nelmen wir dazu, daß 

jener „Typus blutgieriger Raferei“, wie er 3. B. in Nero 

vorliegt, „nur das regelrechte Produft feiner Zeit und 
der lebendige Ausdruck der Menfchheit in feiner Epoche 

iſt“; fo ift durch den artiftifch gleißenden Schein hindurch, 

womit fich die Gäfaren in großartigen Denfmälern, colof— 

falen Bauten ıc. ein ewiges Gedächtniß zu fehaffen fuchten, 

eine lügenhafte und ideale Auffaffung des Altertbums leicht 

zu erfennen. Eine größere Entwürdigung der Menfchheit 

ift nicht denfbar, als fie zur Zeit der Kaifer war. Das 

Altertbum hatte feinen Begriff von der Freiheit des Mens 

fhen unter der Herrichaft eines Andern. Die Ehre ift 

das Gefeg der Monarchie; Ehrenhaftigfeit geht aus der 

Gelbftachtung hervor, die wieder ein Erzeugniß der wah— 

ren Religion if. So weit brachte es das Heidenthum 

bei al’ der Verbreitung von Kunft und Wiffenfchaft, bei 

dem leichten und fehnellen Verkehr der politifch genialen 

Völker, bei all’ feinem Glanze! Bon einer direften Ein: 

feitung auf die neue, durch den Geiſt Ehrifti zu begrün— 

dende fociale Ordnung fann gar nicht die Rede fein. Nur 

der Weg ift für das Chriftenthum offener, nicht der Sieg 

leichter; „die römifche Einheit war für das Ehriftenthum 

ein Mittel der Bublicität, nicht der Meberzeugung des Sie— 

ge.“ So weit fam die Gefellfchaft ohne Ehriftus. Der 

Verf. fchließt den zweiten Band mit der Bemerfung : „das 

Chriſtenthum ift die Urfache der modernen Eivilifation 

und ihr Urfprung in der Vergangenheit; es ift das Motiv, 
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der logifche Grund, die Rechtfertigung und Stüge in ber 

Gegenwart.“ Es ift alfo eine ganz andere, als rein menfch- - 

liche Kraft nothiwendig, um auch Bölfer vom Tode zu wahren. 

Der Beweis hiefür wird noch fprechender geführt in 

der zweiten Abtheilung, im dritten und vierten Band, wo 

es fih dem Verf. darum handelt, nad Bezeichnung der 

verfchiedenen Glieder des großen Weltreiches, fie in „ihrem 

Zufammenhang, in ihrer Bewegung, in ihrem Leben“ dar: 

zuſtellen. Das erfte Buch (Band 3. p. 51—190) handelt 

von der politifchen und militärifchen Verfaſſung, von der 

äußern Macht, von der innern Einheit, von dem materiels 

len Wohlfein, der äußern Civilifation. Wir müffen aller: 

dinge das große praftifche Talent der Römer darin be— 

wundern, wie fie das Reich nach Außen vertheidigt und 

im Innern regiert haben (vgl. „der römifche Friede“ p. 51, 

„die römifche Einheit“ p. 79); auch fteht unfere Zeit in 

Beziehung auf das materielle Leben fcheinbar weit hinter 

dem Alterthum zurück. „Ja! wenn ed wahr ift, daß das 

materielle Wohlfein, die Unterhaltung der Sinne, das wahre 

Glück des Lebens ausmacht, fo find wir tief gefunfen und 

das Menfchengefchlecht hat auffallend Nüdfchritte gemacht.“ 

Die leichte und fchnelle Communication durch das unge: 

heure Netz der römifchen Straßen, durch Flüffe ꝛc., welch’ 

einen Reichthum machte fie möglich. Und diefe Fortfchritte 
und Vervollfommnungen des gemeinen Lebens gaben fich im 

Leben und den Genüffen des Einzelnen fund („Privatges 

nüffe“ p. 164). „Leben, genießen, fo viel möglich, alles 

was Mühe, Sorge, Arbeit, Pflicht ift, aus dem Leben zu 

verbannen, war bie herrfchende Idee der alten Welt. Das 

große Mittel dazu war die Eflaverei.“ Neben biefer 

gleißenden Lichtfeite entwirft der Verf. eine finftere Nachts 
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feite! Hinter dem Glanz und Wohlftand, an dem auch 

der Proletarier, die Plebs, einen gewiffen Antheil haben 

fonnte (— die großen Monumente, die Promenaden, die 

Bäder, die Theater, Amphitheater ıc. waren auch für fie) 

ift doch fo viel Entwürdigung und Elend; ein angenehmes 

Leben neben der Degeneration des Volkes, Verarmung des 

Bodens! Die Antwort, wie beides fich zufammen ver: 

trage, wird im zweiten Buch (p. 191) mit Hinweifung 
auf die intellectuelle und moralifche Seite der Dinge ges 

geben. Es handelt deßhalb von den „Lehren“, fei es 

in der Philofophie, fei es in der Religion, ihrem Urfprung, 

ihren Kämpfen, ihren Mifchungen und ihrer fittlichen 

Macht. Da der Verf. für die erftern Punkte felbft eine 

Skizze (p. 267) angefügt, fo laffen wir fie hier folgen: 

„Es haben ſich vier große Epochen des alten Polytheis- 

mus vor ung entfaltet. In der erften, welche nicht zu 

unferem Gegenftand gehört, auf welche wir aber einen 

Blick werfen mußten, befänpft der Geift Griechenlands 

die urfprünglichen Traditionen der Religionen des Orients. 

Sie ftellt den drüdenden Begriffen des alten Bantheismus 

die Perfönlichfeit, die Vernunft, die Unabhängigkeit des 

Menfchen entgegen. Ihre menfchliche und vertrauliche Re— 

ligion, durch Alerander’d Eroberung verbreitet, verändert 

die Eultusarten des Orients und bringt fie in Mißcredit. 

Ihre Religion unterliegt aber ihrerfeits dem unglüdfeligen 

Einfluß des Principe, aus welchem fie hervorgegangen ift. 

Die Künfte verderben fie, die Poeſie nimmt ihr allen Ernft, 
die Philoſophie befrittelt fie und verfelbe Geift, welcher 

den Leberlieferungen des Orients die Dichtungen Homer’s 

und Heſiod's entgegengeftellt hatte, ftellte den homerifchen 

Ueberlieferungen die Erörterung eines Euhemerus, eines 
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Pyrrho, eines Epikur entgegen. In der zweiten Epoche 
zerſtörte ebenſo, wie die Eroberung Alexander's die pan— 

theiſtiſchen Cultusarten des Orients zerſtören wollte, die 

römiſche Eroberung die politiſchen Religionen Griechen— 

lands. Die eine zerſtörte den traditionellen, alten, ver— 

ehrten Charakter des Polytheismus, die andere zerftörte 

feinen patriotifchen Zwed und feinen nationellen Charafter. 

Die Religionen werden rüdfichtlich deſſen, was fie Volks— 

thümliches haben, von dem römifchen Cosmopolitismus 

verfchlungen ; aber Rom entgeht ſelbſt nicht dem Einfluß, 

welchen fein eigener Sieg auf die Feinde ausübt. Sein 

Nationalcultus fchwächt fich, wie alle nationellen Eultus- 

arten. Es wird von Allem angegriffen, was es befiegt 

hat, den Gebräuchen des Drients, den düfteren Leberlie- 
ferungen der Mopfterien, dem unbarmberzigen Tadel der 

Philoſophie. — Auguftus will die römifche Leberlieferung 

wieder haben, aber feine Bemühungen find vergeblich. 

Auf der einen Seite fällt die Philoſophie fowohl durch 

die Beweife, welche jte von ihrer Ohnmacht gegeben, als 

auch vermöge des dem Menfchen angebornen Bedürfniſſes 

zur Anbetung und zu Gebeten in Mißeredit. Es gibt 

alfo in der Welt weder einen alten Eultus, welcher rein 

und mit feinem herfömmlichen Anfehen ftehen geblieben ift, 

noch eine Macht der Vernunft, welche für den Geift und 

das Herz die Andachtsübungen und die Lehren des Heilig: 

thums zu erfegen vermag. Es bleiben alfo nur bie ur: 

fprünglichen Triebe, aus welchen das Heidenthum hervor; 

gegangen ift, ein allgemeines und unbeftimmtes Religions» 
bedürfniß, welches fich an Alles anflammert, Alles ans 

nimmt, Alles vermifcht. Und in diefer Mifchung herrfchen 

nothivendig die urfprünglichen Richtungen des Heidenthums, 
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jene Anbetung der Natur und jene pantheiftifchen Begriffe 

vor, welche die griechifche Religion und Philofophie über: 

wunden zu haben glaubten. — In der legten Epoche 

geben der Fortichritt des Cosmopolitismus, die täglich 

wachfende Mißachtung der Philoſophie, die abjtumpfende 

Regierung der Kaifer, von Tag zu Tag diefer Tendenz 

ein größeres Llebergewicht. Der feheue und unfichere Aber; 

glaube, die materielle und ganz Außerliche Andacht, mit 

einem Worte, die urfprünglichen Triebe des Polytheismus 

gewinnen mit jedem Tag eine größere Macht. Ein aber: 

. gläubifcher Eultus gegen die alten und nationellen Götter, 

eine Einführung neuer und fremder Götter, Myſterien, 

Wahrfagung, geheime Wiffenfchaften, Talismane; feine 

diefer Tollheiten des menfchlichen Geiftes bleibt zurüd und 

fällt in Migachtung. Und endlich geht aus diefer unges 

heuren Mifchung und dem Polytheismus, welcher fie be— 

herrfcht, die Lehre, oder noch beſſer gejagt, das allgemeine 

Gefühl des Fatalismus hervor, dem faft Alle huldigen 

und der faft eine Religion wird.“ Es Läßt fich begreifen, 

daß die „moralijche Wirfung des Polytheismus“ 

(wovon das dritte Gap. handelt p. 270) von feiner weſen— 

haften Bedeutung fein fann. „Das, was wir Religion 

nennen, eriftirte gar nicht, als ein Ganzes nemlich von 

Lehren und Leberlieferungen, die durch geregelte Ceremo— 

nien, ftrenge Pflichten und moralifche Belehrung verwirk— 

licht werden.“ Zudem war allmählig Alles der Privat- 

andacht anheimgeftellt, die ganz irdiſche und egoiftifche 

Zwede verfolgte. Der legte Grad der Verdorbenheit liegt 

aber darin, daß die Lafter von den Göttern erhört, ge 

rechtfertigt, geichügt, ermuthigt, auch von ihnen geboten 

werden (Vergötterung der Zeugung und ded Todes). Eine 
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graufe Schilderung, wobei nur der Gedanfe einigen Troft 

bietet, daß der Menfch noch befier war als feine Religion. 

Das 3te Buch (der Ate Band) handelt von den Sit— 

ten Roms, unter dem doppelten Gefichtspunft der Gefell- 

fchaft und der Familie, fo, wie fie fich in den gewöhnlichen 

Erfcheinungen des Volfslebens, auf den öffentlichen Plägen, 

unter dem häuslichen. Dache, in den Künften, in den 

Wiffenfchaften, im Theater offenbaren; das 4te Buch end» 

lich vom Neu » Stoicismus und dem Ehriftenthum. 

Wir fürchten, den Raum diefer Blätter für eine bloße 

Anzeige diefes inhaltreichen Werkes fchon zu fehr in An— 

fpruch genommen zu haben, ald daß wir aus diefem, für 

den oben genannten Beweiß die beften Belege liefernden 

Bande Mehreres anführten; glaubten aber den Inhalt 

eined fo geiftreichen und gründlichen Werkes um fo eher 

weitläufiger angeben zu dürfen, als die in ihm verfolgte 

Tendenz nicht nur felten, fondern auch felten mit fo viel 

Talent, Studium, Begeifterung zu Tage tritt. Wer immer 
den Segen bes Ehriftentbums auch nach der focialen Seite 

hin fennen lernen, den Boden, auf den es eingepflanzt 

‚ worden, durchſchauen will, kann auf died Buch gemwiefen 

werden. Es zeichnet ſich auch formell aus durch lebendige 

Frifche und fonftige den Franzoſen eigene Vorzüge. Fehler 

oder minutiöfe Verftöße anzuführen, wird bei den vorzüg- 

- lichen Verdienften des Berfaffers für diefe Partie der Ges 

fhichte nicht am Plage fein, ohnehin da diefe Anzeige nicht 

zur Belehrung des Verfaſſers dienen fönnte und auch bloß 

auf dad Buch aufmerffam machen will. Dem Ueberſetzer 

ift das Publikum großen Dank ſchuldig. Die Ausftattung 

ift fehr gut. Grid, Rep. 

x 
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I. 

Abhandlungen. 

. 

Die Principien der fpefulativen Theologie Leibnizens. 

Zu einer Zeit, wo Leibniz fein philofophifches Syftem 

bereit8 aufgebaut hatte, im Jahre 1698, fchreibt er an 

Basnage: „Die Betrachtung meined Syſtemes zeigt, 

daß, wofern man den Dingen auf den Grund fieht, mehr 

Vernunft in den meiften philofophifchen Sekten zu finden 

ift, ald man gewöhnlich glaubt. Der Mangel fubftan- 

tielen Beftehens der Dinge bei den Sfeptifern, das Zu- 

rüdführen von Allem auf Harmonien, Zahlen, Ideen und 

Vorftellungen bei den Pythagoräern und ‘Blatonifern, das 

Eine und Selbe des Parmenides und Plotin ohne allen 

Spinofismus, die ftoifche Verfettung der Dinge im Ein» 

flange mit der Spontaneität, die Vitalphilofophie der Cab— 

baliften und Hermetifer, welche überall Empfindung ans 

nehmen, die Formen und Entelechien des Ariftoteles und 

der Scholaftifer, und doch zugleich die mechanifche Erfläs 

rung aller einzelnen Phänomene nach Demofrit und den 

Neueren — all’ Diefes findet fich (in Lens Syſtem) ver: 

13 * 
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einigt wie in einem perfpeftivifchen Centrum “ ꝛxc. y. Das 

Streben, all’ dieſe Gegenſätze harmoniſch zu verbinden, iſt 

Leibnizen vielleicht weniger geglückt, als er ſich ſelbſt ſchmei— 

chelte, und fo mag eb kommen, daß wir über die Princi— 

pien feiner Spefulation die verfchiedenartigften Urtheile 

treffen. 

L. felbft fand für nothwendig, den Vorwurf des Spi— 

nofismus und Fatalismus von fich abzuwehren ; 

dennoch vermochte ihn weder Leffing noch Jacobi da: 

von freizufprechen. Lefling’s Urtheil, der in L. nur ent: 

widelten Spinofismus fand, tft befannt ?). 

Hegel findet bei 2. bald den Proceß „unendlicher 

Eubjeftivität und Negativität“, bald „die abfolute Selbſt— 

ftändigfeit der Unterfchiede an der allgemeinen Sub— 

ftanz“, d. h. der Monaden, bald erfcheinen ihm dieſe wie— 

der „ald zur Unjelbftftändigfeit und Idealität reducirt“, 

fo daß die L’fche Philofophie „ver vollftändigft ent- 

widelte Widerfpruch“ wäre ?). Aehnlich fiehet Feuer: 

bach in 2. bald einen vollendeten PBantheiften, bald aber 

fommt ihm wieder der Theologe mit feinen unphiloſophi— 

hen Vorftelungen in die Queere ). Dagegen entgehet 

dem jüngeren Fichte feineswegs, daß in 8. der Begriff 

der immanenten Teleologie — der Echlüffel zu dem 

„eonereten Theismus“ — ſowie die Subftantialität des 

Enplichen, die Vermittlung der Immanenz und Tranfcens 
denz Gottes zum Flaren Bewußtfein gefommen ſeien °). 

1) Erdmann, Leibn. opp. omnia philos. pag. 153—59. 

2) Dal. Jacobi's Briefe über Spinofa. 

3) Encykl. d. ph. W. 3. Ausg. S. 191. 
4) Darft., Entw. u. Krit. der L’fchen Ph. S. 120 u. 198. 

5) Charafteriftif d. n. Ph. ©. 478. 
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Es leuchtet ein, daß mit einer derartigen Unficherheit 

im Urtbeile über die Prineipien der L.’fchen Philoſophie 

ein ähnliches Auseinandergehen der Anfichten über die 

Principien feiner fpefulativen Theologie verbunden 

fein wird. Eine möglichft objeftive und quellen; 

mäßige Ausmittlung der leßteren bildet den 

Gegenftand vorliegender Abhandlung. 

Der Gedanfengang der Unterfuchung dürfte etwa fols 

gender fein. 

Alles dreht fi) um die Grundfrage, wie das Ver: 

hältniß des Willens (beziehungsweile der Vernunft) und 

des Glaubens zu fafen fei. Diefe Eine Frage löst fich 

in folgende auf: was ift für 8. die Vernunft? was der 

Glauben? welches ihr unmittelbares Verhältniß zu einan— 

der? wie findet eine Wermittlung zwifchen beiden Statt? 

Mit ihrer Auflöfung find die formalen Prineipien ber 

fpefulativen Theologie erledigt. Unabtrennbar davon ift 

die Reflerion auf den Vernunft: und Glaubensinhalt. 

Hier kommt die doppelte Frage in Betracht: wie beftimmt 
2. das Realprincip der fpefulativen Theologie, d. b. das 

Abfolute an fich, und wie in feinem Verhältniß zum End— 

lichen ? 

Fragen wir alfo zuerft ganz im Allgemeinen, wie L. 

das Verhältniß von Vernunft und Glauben beftimme, fo 

wird ein Blick auf die einfchlägigen theologifchen wie philo- 

ſophiſchen Richtungen fowohl vor als nach 2. ebenfo in— 

ftruftiv als nothwendig fein. Die theologischen Richtun— 

gen, welche 2. vorfand, fünnen furz ald die reformato- 

riſche, und die fatholifch-fcholaftifche bezeichnet 

werden; in philofophifcher Beziehung fommen Carteſius, 

Lode, und vor Allen der Skeptifer, oder vielmehr ber 
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Rationalift Bayle in Betracht. Die durchgeführte Paral— 

lele 2.’8 mit diefen Richtungen bildet zugleich den Nach» 

weis, was für 2. Glauben und Vernunft fei, und zum 

Theil, wie er beide in's Verhältniß zu einander fege. Die 
Grenzen diefes Verhältniffes werden fodann geftedt werden 

im Hinblif auf 2.8 Stellung zur modernen „abfoluten 

MWiffenfhaft“ unferes Jahrhunderts. — Die Refor- 

matoren hatten ihr Werf gleich mit einem fpefulativen 

Nrobleme begonnen, mit einer Kritif der Vernunft, lösten 
aber daſſelbe auf eine aller Spekulation fo feindfelige Weife, 

daß fie dadurch mit der Scholaftif, die damals noch 

immer die Fatholifche Wiffenfchaft repräfentirte, und an 

dem Anfelm’fchen Credo ut intelligam fefthielt, in den 
fhroffften Gegenfaß geriethen. Auf welche Seite fchlägt 

fih nun L.? Soviel ift zum Voraus gewiß, 2. weiß von 

dem blinden Haſſe der Reformatoren gegen die Schule 

Nichts; er ift im Gegentheil mit großer Vorliebe für fte 

eingenommen. Hatte er ja ſchon ald Knabe fich mit bren- 

nender Wißbegier auf das Etudium fcholaftifcher Wiffen- 

fhaft geworfen, und mit welchem Erfolge zeigt die von 

dem fechszehnjährigen Jünglinge verfaßte Dissertatio de 

prineipio individui. Zeitlebens bleibt 2. der dankbare 

DVerehrer der Schule, und er fcheut fich Feineswegs, offen 

zu geftehen, was er ihr verdanfte. 

Im Jahre 1686 fchreibt er an Arnold !): „Sch bin 

mir bewußt, ein großes Paradoron vorzubringen, wenn 

ich in einiger Weife die alte Philofophie wiederherzuftellen, 

und den beinahe verbannten fubftantiellen Formen 

1) Briefwechfel zwifchen L., Arnold und Landgraf Ernft v. Heffen- 

Rheinfels, herausgegeben v. Grotefend, Hannover 1846, pag. 163. $. 11. 
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das Wiederfchrrecht zu vindiciren Willens bin; aber viel: 

leicht wird man mich nicht fo bald verurtheilen, wenn man 

weiß, daß ich viel über die neue Philofophie nachgedacht 

habe, daß ich lange Zeit von der Nichtigkeit diefer Wefen 

(eben jener Formen) überzeugt war, und daß ich endlich 

gegen meinen Willen und wie mit Gewalt genöthigt wurde, 

fie wieder aufzunehmen, nachdem ich felbft Unterfuchungen 

angeftellt hatte, welche mich erfennen ließen, daß unfere 

Modernen dem hi. Thomas und andern großen Männern 

diefer Zeit nicht hinlängfiche Gerechtigkeit widerfahren laf- 

fen, und daß in den Anfichten der fcholaftifchen 

Philoſophen und Theologen fich weit mehr Ge— 

dDiegenheit findet, als man glaubt, vorausgefegt 

daß man fich ihrer am rechten Drte beviene. Sch bin for 

gar überzeugt, daß wenn ein fcharffinniger und denfender 

Geift fih die Mühe gäbe, ihre Gedanfen nach Art der 

analytifchen Geometrie aufzuflären und zu verarbeiten, fich 

ein Schatz fehr wichtiger und ganz und gar demonftrativer 

Wahrheiten vorfinden würde.“ Mit derfelben Achtung vor 

Scholaftif und fcholaftifcher Wiflenfchaft fpricht 2. in dem 

äußerft merfwürdigen Discours de la cenformite de la 
ſoi avec la raison an mehreren Stellen, wie überhaupt 

fehr häufig in feinen Werfen. 

Den Grund, aus dem die Gereiztheit der Reforma— 

toren gegen. die Echolaftif ftammt, kennt Jedermann. Dffen- 

bar aber könnte L. feine fo warme Sympathie für die 

Schule äußern, könnte ihr nimmer das glänzende Zeugniß 

ausftellen, daß er „unter dem Unrathe des barbarifchen 

Mönchslateind“ nicht blos einige Goldförner, fondern felbft 

Schätze demonftrativer, d. h. mathematifch gewiffer Wahr: 

heiten verborgen finde, wenn er ihre freundfchaftliche Ver: 
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bindung von Glauben und Wiffen auf gleiche Weife ver- 

abjcheut hätte, wie die Reformatoren. Daß damit mehr 

als eine bloße Vermuthung ausgefprochen fei, kann der 

$. 12 des ſchon angeführten Discours beweifen, wo 2. 

fagt: „Die Reformatoren und Luther insbefondere haben 

zuweilen fo gefprochen, als verwärfen fie die Philofophie 

(sc. Vernunft) und hielten fie für eine Feindin des Glau— 

bend. Die Sache aber recht genommen, fiehet man, daß 

Luther unter Bhilofophie nur das verftand, was dem regel: 

mäßigen Gange der Natur gemäß ift, oder vielleicht 

fogar das, was inder Schule hierüber gelehrt 

wurde; wie wenn er 3. DB. fagte, daß es in der Philo- 

fophie, d. h. in der Ordnung der Natur unmöglich fei, 
daß das Wort Fleifch werde, und wenn er foweit gieng, 

zu behaupten, was in der Phyſik wahr, könne in der Moral 

falfch fein. Ariftoteles war der Gegenftand feines Zornes 

— — — (Endli wurde er fanfter, und duldete, daß man 

in der Apologie der Augsburger Eonfefiton vortheilhaft von 

Ariftoteles und feiner Moral fpreche.“ Man fiehet, die 

Ehrenrettung Luthers ruhet auf fchwanfen Füßen, und 

was 2. eigentlich gegen ihn auf dem Herzen hat, zeigt 

der folgende $, wo er mit unverblümten Worten diejenigen 

proteftantifhen Theologen tadelt, „welche fich von ber 

Philoſophie der Schule fo weit ald möglich entfernten, 

und felbft bis zum Haffe der ihnen verbächtigen Philoſophie 

fortgingen.“ Das hier Getadelte trifft aber bei Niemand 

mehr zu, als bei dem Meifter felber. 

Der innere Grund, warum 2. fich auf Seite der 

Schule und der Vernunft fchlägt, liegt in der Beftimmung 

des Wefens der Vernunft. 

Bei den Reformatoren ift bekanntlich die Vernunft 

a — — — 
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dermaßen von der Erbfünde corrumpirt, daß ihr nicht blos 

jede höhere Wahrheit, fondern felbft die Erfenntnißfähigfeit 

hiefür abhanden gefommen ift. In religiöfen Dingen hat 

daher die Vernunft fein Necht, mitzufprechen, wofern nicht 

die größte Verwirrung hieraus entftchen fol. Daher der 

Haß gegen Philoſophie, Ariftoteles und Schule. 

Gerade der Anfchauung der Schule aber, die in der 

Vernunft auch nach der Erbfünde noch Strahlen göttlichen 

Lichtes und göttlicher Wahrheit erblict, folgt 2., wenn er 

die Vernunft ald „Berfettung der Wahrheiten“ 

— l’'enchainement des verites — definirt, aber im 

Vergleich mit dem Glauben, von folhen Wahrheiten, welche 

der menfchliche Geift auf natürliche Weife erreichen fann, 

ohne von dem Lichte des Glaubens unterftügt zu fein Y. 

Nehmen wir biezu noch den Sat: „Das Licht der 

Vernunft ift nicht weniger ein Geſchenk Got— 

tes, als das der Offenbarung“ d), fo kann nicht 

mehr gezweifelt werden, daß die Differenz zwifchen L. und 

den Reformatoren eine durchgreifende, dagegen fein Ber: 

hältnig zur Schule ein ſehr inniges iſt. 

Das Wefen der Vernunft ift alio in der göttlichen 

Wahrheit begründet. Wie aber verhält es fich mit 

dem Wefen des Glaubens, oder der Dffenba- 

rung? Die Offenbarung ift im eminenten Sinne ein 

Gefchent Gottes. „Das Objekt des Glaubens ift die Wahr- 

heit, welche Gott auf außerordentliche Weife geoffen- - 

.bart hat“ 9%). Gottes Verſtand ift der Drt der ewigen 

Wahrheiten, und aus diefer Urquelle von Wahrheiten fließen 

1) Disc. $. 1. 

2) Disc. $. 39. 

3) Disc. $. 1. 
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die Vernunft» wie die Offenbarungswahrbeiten, nur die 

Art und Weife ift dort eine in der natürlichen Ordnung 

der Dinge begründete, hier dagegen eine außerordentliche. 

Diefer Gegenfag betrifft jedoch nicht das Weſen, welches 

ja bier wie dort ein Ausfluß der abfoluten Wahrheit ift. 

Darum werden Säge, wie folgende, nicht mehr befremden : 

„Der Glauben muß in der Bernunft begründet 

fein.“ Gott gibt den Glauben niemals, ald wenn das 

zu Glaubende in der Vernunft begründet ift, fonft würde 

er die Mittel, die Wahrheit-zu erfennen, vernichten, und 

der Schwärmerei Thür und Thor öffnen“ Y; oder eben fo 

furz als bedeutungsvoll: „Der Glauben ifteine über: 

natürlihe Bernunft.“ 

Aus al’ dem erhellet, daß Vernunft» und Dffenba- 

rungswahrheit einander nie widerfprechen können. Den 

Rationaliften jeder Art fagt Leibniz die bittern Worte: 

„Was in und den Myſterien widerfpridht, das 

ift nicht die Bernunft, nicht das natürliche Licht, 

die Berfettung der Wahrheiten; das ift Ber: 

dberbniß, das ift Irrthbum oder VBorurtheil, das 

ift Sinfternig“ . 

Eine eigene Wendung gab Bayle dem Rationalis- 
mus, und gegen ihn ziehet L. mit den fchärfften Waffen 

zu Felde. 

Bayle will nämlich fogenannte unauflösliche Einwürfe 

der Vernunft gegen die Offenbarungswahrheit gefunden 
haben. Letztere jedoch wird von ihm als unumftößlich prä- 

1) Nouv. Ess. L. IV. Ch. XVII. 
2) Disc. $. 61. „Ce qui en nous est contraire aux Mysteres, 

n'est pas la Raison, ni la lumiere naturelle, Fenchainement des ve- 
rites ; c'est corruption, c’est erreur ou prejuge, c’est tenäbres.“ 



Die fpefulative Theologie Leibnizens. 203 

dieirt, fo daß ihr gegenüber die Vernunft felbft ihre be: 

gründetften Anfprüche aufgeben müffe, worin Bayle eben 

den „Triumph des Glaubens“ erblidt, dagegen L. 

mit Recht deſſen fihmählichfte Niederlage. Die Stelle 

Tertullian’s, auf die fi) Bayle beruft: „mortuus est 

Filius Dei, credibile est, quia ineptum est ; et sepul- 

tus revixit, cerlum est, quia impossibile“ hält 2, für 

eine rednerifche Formel, die nur auf einer feheinbaren Ab— 

furdität beruhe. ine wirfliche Abfurdität aber fei es bei 

Bapyle, wenn er den Glaubensinhalt ald wahr anerfenne, 

und ihm gegenüber Einwürfe der Vernunft gleichfalls ale 

wahr aufftelle, da es ja doch aller Logik widerfpreche, daß 

"zwei contradiftorifche Gegenfäge in Betreff deffelben Punktes 

neben einander beftehen. Jene Einwürfe können alfo blos 

Scheineinwürfe fein, und diefen Schein zu zerftören, macht 

fih 8. in feiner Theodicee zur fpeciellen Aufgabe. 

So hat ſich alfo gezeigt, daß bei 2. Vernunft und 

Glauben in ihrem innerften Wefen mit einander verwandt 

find, daß beide einen überirdifchen gemeinfamen Quellpunft 
haben, und daher auch ihre Strömung durch des Menfchen 

Geift eine gegenfeitige Störung durchaus nicht zuläßt. — 

Hiemit wäre die unmittelbare Harmonie beider zu 

Grunde gelegt. So richtig und wahr aber diefe Beſtim— 

mungen find, fo abftraft und dürftig wären fie, wenn über 

fie nicht hinausgefchritten würde, wenn fie nicht eine con- 

eretere Geftalt befämen. Aufgabe der fpefulativen Theo- 

[ogie ift e8, die unmittelbare Harmonie weiter zu 

führen zu conereter Vermittlung. Die Einheit muß 

durch den Ilnterfchied hindurch als ſolche dem fpefulativen 

Denfen ſich ausweifen, und dann erft ift der Forderung 

der Wiffenfchaft genügt. 
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Mefleftiren wir daher auf den Unterſchied, den 2. 

zwifchen Glauben und Wiſſen fegt, und wir werden daraus 

leicht feine Stellung zur „abfoluten Wiffenfchaft “ unferes 

Jahrhunderts bemeffen fünnen. Diefe fest den Unterfchied 

von Glauben und Wiffen befanntlih nur in die Form, 

während der Inhalt im Grunde ein und derfelbe fei. 

Aus den Sätzen L.'s: die Offenbarung ift in der Vernunft 

begründet, oder geradezu — fie ift eine übernatürliche Ver: 

nunft, fönnte die Vermuthung entftehen, 2. neige fich zu 

dem Princip jener Wiffenfchaft hin. Dem ift aber nicht 

fo. Denn 8, ftelt überhaupt das Princip des abfolu- 

ten Wiffens keineswegs auf, fann es daher auch nicht auf 

den Glaubensinhalt insbefondere anwenden, was er thun 

müßte, wenn er einen bloßen Formunterſchied zwi- 

fihen Glauben und Wiffen annähme. 

Daß 8. im Allgemeinen dem Principe des abfoluten 

Wiſſens feineswegs huldige, gehet aus einem flüchtigen 

Blicke auf einige feiner metaphyſiſchen Beftimmungen hervor. 

Die „dunflen, verworrenen VBorftellungen“ 

fpielen in der L’fchen Metaphyſik überhaupt, und fo auch 

im menfchlichen Geifte eine bedeutende Rolle. Der ganze 

Complex des Seins nämlich ift auf jede einzelne Monade 

bezogen, freilih nur auf ideale Weife. Die gefchaffene 

Monas aber vermag, felbft wenn fie die vollfommenfte 

wäre, nur einen relativen Theil diefer unendlich vielen Ber 

ziehungen Far zu durchfchauen, während ihr die übrigen 

in Nacht und Nebel eingehüllt bleiben. Das göttlide 

Auge allerdings erfchauet in jedem Sandforne die ganze 

Welt in ihrer Vergangenheit, Gegenwart und ZJufunft 

far und deutlich wie in einem Epiegel. Aber es tft und 

bleibt Diefes ein Worrecht der Urmonas, die allein ber 
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dunflen Borftellungen ledig ift. Weit entfernt alfo, daß 

der menfchliche Geift mit allwiffendem Blicke felbft die Tie- 

fen der Gottheit in der Weije der „abfoluten Wiſſenſchaft“ 

durchſpähe, ift ihm nicht einmal der (allerdings unendliche) 

Reichthum feines eigenen Inneren far aufgefcyloffen. Ja 

noch mehr! „Man muß“, jagt L., „nicht immer fogenannte 

adäquate Begriffe verlangen, die nichts Unerklärtes in 

fich fchließen, da nicht einmal die finnlichenu Quali: 

täten, wie Wärme, Licht, Süßigfeit, uns folche Begriffe 

geben.“ Der tieffte Grund aber von alle dem ift, daß L. 

die allgemeine Vernunft, weldhe in Gott ift, 

unterfcheidet von der, welche in ung ift !), eine in den 

Augen Derer, die da fein wollen, wie die Götter, lächer- 

liche Unterfcheidung. 

Schon diefe wenigen Andeutungen dürften hinlänglich 

beweifen, daß 2. fein Erfenntnißprincip keineswegs mit 

der „abjoluten Wiflenfchaft“ theile. Darum follte man er— 

warten, daß er daffelbe auch nicht auf den Glaubensinhalt 

anmwende; doch werden wir diefe Erwartung zum Theil 

nicht in Erfüllung, 8. aber eben defwegen irre gehen 

fehen. — Solange ſich's aber um die blos formelle Feft- 

ftellung des Verhältnifjes von Wiffen und Glauben han 

delt, fo erfennen wir in den Schranfen, die 2. jenem ans 

weist, deutlich deſſen Unterfchied von diefem. Sehen wir 

näher zu. 

Mit der feitherigen Entwidlung eben fo fehr im Ein» 

fange als dem Princip des abfoluten Wiſſens abgefehrt, 

ift die auch von 2. forgfältig behandelte Unterfcheidung, 

daß die Geheimniffe des Glaubens zwar nicht gegen, 

1) Disc. $. 63. 
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aber doch über die Vernunft feien. „Eine Wahr: 

heit ift über die Bernunft, wenn unfer Geift (oder 

felbft jeder gefchaffene Geift) fie nicht zu begreifen 

vermag: und der Art ift nach meiner Anficht die Tri: 

nitätz fo die Wunder, welche Gott allein vorbehalten find, 

wie z. B. die Echöpfung“ '). „Die Myſterien überfteigen 

die Vernunft (d. h. die Verfettung der Wahrheiten, welche 

durch das natürliche Licht zu erreichen find), denn fie ent« 

halten Wahrheiten, welche nicht in diefer Kette 

begriffen find.“ Wie fönnte der Gegenfag zum Prin— 

cip der „abfoluten Wiffenfchaft* deutlicher bezeichnet wer: 

den! Diefe weiß von einem Senfeits des Bewußtfeins 

Nichts, Nichts von einer derartigen Befcheidenheit des 

„Begriffes“, daß ihm Etwas von dem AU undurchfichtig, 

unerreichbar bliebe. Alles, der Anhalt des Glaubens wie 

des Wiffens bleibt in der Immanenz des Gedanfend bes 

fchloffen, die beiderfeitige Entwidlung von Wiſſen und 

Glauben ift nur der Nachweis der abfoluten Identität des 

einzig und allein im menfchlichen Geifte begründeten In— 

haltes von diefem wie von jenem. Nicht fo L. Der Glau— 

bensinhalt liegt ihm über der Vernunft, und dieſe mag 

ben höchften Grad immanenter Entwidlung erreichen, fo 

bleibt ihr nichts defto weniger das Myſterium folange ein 

jenfeitiges, als ihr nicht die außerordentliche Offenbarung 

deffelben zu Theil wird, und felbft dann vermag ſie's Feis 
neswegs in adäquate Begriffe aufzulöfen. Ja! „die Ge: 

heimniffe find fogar gegen den Schein (der Vernunft) 

und haben nichts Wahrfcheinliches, wenn man fie blos 

von Seiten der Vernunft betrachtet; aber e8 genügt, wenn 

1) Disc. $. 63. 
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nichts Abfurdes in ihnen liegt“ — eine Erfcheinung übri- 

gens, die feineswegs befremden dürfe, da wir felbft in 

natürlihen Dingen laut der Erfahrung oft den Schein 

gegen uns haben '). 

Aus dem Seitherigen dürfte erhellen, daß 2. feines 

wegs Willens ift, das von ihm überhaupt nicht aner- 

fannte Princip des abfoluten Wiffens auf dem Gebiete des 

Glaubens in Anwendung zu bringen. Denn wenn auch 

zulegt die Urquelle der Bernunft wie der göttlichen Wahr; 

« heiten diefelbe ift, nämlich die Region der ewigen Wahr: 

heiten in Gott, wenn auch der Glauben in der Vernunft 

begründet, die Offenbarung eine übernatürliche Vernunft 

ift, fo wird dennoch an dem Ilnterfchiede beider Sphären 

feftgehalten, jedem feine Grenze angewiefen. 

So ift alfo jene unmittelbare Harmonie von 

Glauben und Wiffen zum unverwifchbaren Unterfchiede ge: 

worden, der jedoch feineswegs ein feindlicher Gegenfag ift. 

Wir haben nun zu einer concreten, wahrhaft fpefulativen 

Vermittlung Außerft günftige Momente gefunden. Unſere 

fernere Aufgabe wird es nun fein, nachzuweiſen, in wie— 

weit, eine folde Bermittlung von &lauben 

und Wiffen gegeben habe. Weldes find nun bei 
beiden Elementen die hervorragenden Spigen, von denen 
aus fich jener Unterfchied am füglichften zur Einheit ver; 

fühnen läßt? Wenn wir antworten, ver Glauben muß 

ein Wiffen werden (credo ut intelligam), und ums 

gekehrt, das Wiffen muß auf dem Glauben rw 

ben, fo ift damit das Wahre gefagt, den Beweis jedoch) 

müffen wir als von anderer Seite ſchon geführt voraus: . 

1) Ed. Raspe p. 471. 
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fegen. An diefem Orte aber ift zu beweifen, wie das Eine 

und das Andere von Leibniz ausgeführt worden jet. 

Der Glauben muß eritlih zum Wiffen wer 

den. Da derfelbe nach 2. in der Vernunft begründet ift, 

fo fann die Möglichkeit hievon nicht in Abrede geftellt 

werden. Doch lafien wir 2. felbft die Art und Weiſe ans 

geben, wie der Glaubensinhalt, das Myſterium der Er: 

fenntniß nahe gelegt wird. „Wenn man fragt, ob wir 

die Uebereinftimmung der Myſterien mit unferer Vernunft 

erkennen, fo erwiedere ich, daß wir wenigftens nie einen 

Gegenfaß zwifchen beiden erfennen, und da wir immer den 

vorgeblichen Widerfpruch. löfen fönnen, fo dürfen wir jagen, 

daß wir diefe Uebereinftimmung auch zu erfennen vermö- 
gen, wofern man jene Löſung den Glauben mit der Ber: 

nunft verföhnen oder in lebereinftimmung bringen heißt. 

Wenn aber die Lebereinftimmung in einer vernünftigen 

Entwidlung des Wie befteht, fo vermögen wir fie nicht 

zu erfennen“ ). Man muß zugeben, daß die Myſterien 

eine Entwidlung zulaffen, aber diefe Entwid: 

lung ift unvollfommen. Es genügt uns, daß wir 
eine analoge Einficht von einem Geheimniſſe haben, wie 

von der Trinität und Infarnation, damit, wenn wir fie 

annehmen, wir nicht Worte ohne Sinn ausfprechen: Aber 

es ift nicht nothivendig, daß die Entwidlung fo weit gehe, 

ald zu wünfchen wäre, d. h. bis zum vollftändigen 

Degreifen oder zum Wie? Das Was ift? (zi zorı) 

genügt, während das Wie? (wg) unfere Vernunft über: 

fteigt und uns auch nicht nothwendig ift. Ebenfo haben 

wir nicht nothwendig, die Myfterien a priori zu beweifen, 

1) Disc, $. 63, 
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oder den Orund von ihnen anzugeben, und ed genügt das 

Daß (70 Or), wenn wir auch das Warum? (ro duorı) 

nicht wiffen, das Gott vorbehalten ift“ 1). 

2, faßt alfo die Entwidlung des Glaubens zum Wiffen 

zuerft nach ihrer negativen Seite, als Abwehr der gegen 

denfelben al8 der Vernunft zumwiderlaufend gemachten Eins 

würfe. Das negative Moment fchließt aber fchon das 

pofitive in fich, die Löfung jener Einwürfe ift felbft ſchon 

die Berföhnung des Glaubens mit der Vernunft, ift fchon 

der Beweis, daß der Glauben vernünftig, ein Wiſſen fei. 

Doch diefes ja mit der nothwendigen Befchränfung ver- 

ftanden, ‘denn felbft Sinnenfälliges läßt die völlige Durch— 

fichtigfeit für das Wiffen nicht zu, um wie viel weniger 

das geheimnißvolle Gebiet des Glaubens; hier adäquate 

Begriffe, die vollendete Einftcht in das Wie? und Warum? 

verlangen, heißt das Unmögliche, aber glüdlicherweife auch 

das Unnöthige verlangen. Gott hat fich felbft den Schluß: 

punft unferes Wiffens vorbehalten, uns aber bleibt noch 

ein weites Feld des Glaubens übrig, fobald es fih um 

die legten Gründe des Wie? und Warum? handelt. Diefer 

Glauben ift jedoch, wenn auch feiner vollfommenen, doch 

einer folchen Entwidlung fähig, daß er denn doch etwas 

mehr, als ein bloßer Köhlerglaube ift. 

So ftellt 2. allerdings feine eigentliche Theorie auf, 

wie der Glauben zum Wiffen erhoben werden foll, aber 

die wenigen von ihm gegebenen Winfe find ebenfo in Ueber: 

einftimmung mit dem Princip der Fatholifchen fpefulativen 

Theologie, — als im Gegenfag mit dem der „abjoluten - 

Wiſſenſchaft.“ 

1) lc. $. 54 4040. 

Theol. Duartalfchrift. 4849. IL Heft, 14 
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Das zweite Glied der Vermittlung, wie für 2. das 
Wifjen auf dem Glauben ruhe, und felbft gewiflers 

maßen ein Glauben fei, wäre.nun des Näheren zu erörtern. 

Daß diefes bei dem Wiffen nur in der Form der Un mit— 

telbarfeit zutreffe, und daß das Willen felbft bei der 

vollfummenften Entwidlung dieſes unmittelbaren Grundes 

nicht entbehren fönne, muß wiederum .vorausgefeßt werden. 

Inwiefern ift nun aber für 8. au das Vernunftwiſſen 

ein unmittelbares, urfprünglidh in den Geiſt 

gelegtes? 

Wir haben ſeinen Ausdruck ſchon kennen gelernt, daß 

die Vernunft nicht weniger ein goͤttliches Geſchenk ſei, als 

die Offenbarung. So ift alfo jene Berfettung von Ber; 

nunftwahrheiten nicht durch immanenten Denfprozeß er: 

zeugt, fo wenig ald die Dffenbarungswahrheiten felbft, 

fondern fie find eine uranfängliche Pofttion in dem menfch- 
lichen Geifte, ein unmittelbarer Befig -defielben, oder 

wie fih L., im Einverftändniffe mit der Schule, mit Car⸗ 

tefius, felbft mit Plato ausdrüdt, fie find dem Geifte „ans 

geboren.“ 

Es dürfte nicht unintereffant fein, 2. felbft den bier; 

aus folgenden Gegenjag zu dem Senfualiften Locke be 

zeichnen zu fehen. 

„Es handelt ſich darum, zu wiffen, ob die Seele an 

und für ſich ganz und gar leer fei, wie Täfelhen, auf 
denen Nichts gefchrieben fteht (tabula rasa), nach Arifto- 

teles8 und Locke, und ob Alles, was in ihr verzeichnet ift, 

einzig und allein von den Sinnen und von der Erfahrung 

fomme: oder ob die Seeleurfprünglihdie Prin— 

cipien von mehreren Begriffen und Lehren in 

ſich enthalte, welche die Außern Gegenfkinde allein 
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weden, wie ich mit Plato und felbft mitder Schule 

und mit al’ denen annchme, welche in diefer Bedeutung 

die Stelle des hi. Paulus (Röm. 2, 15) nehmen, wo er 

bemerkt, daß das Gefeg Gottes in die Herzen gefchrieben 

ſei“ )Y. Unter diefe angebornen Ideen rechnet L. ganz 

ausprüdlich die Zdee Gottes. „Alle diefe Ideen, und 

insbefondere die Idee Gottes find urfprünglich in 
und“ 2), „Immer bin ich für die angeborne Idee Gottes 
gewefen, welche Descartes behauptet, und bin es noch, 

und folglicdy auch für andere angeborene Ideen, die nim- 

mer aus den Sinnen ftammen können; wir finden fie 

vielmehr in uns, ohne fie zu bilden, obgleich bie 

Sinne uns veranlaflen, fie wahrzunehmen“ 3%). „Man 

muß geftehen, daß der Hang, den wir haben, die dee 

Gottes zu erkennen, in der menfchlichen Natur liegt. Wenn 

man auch den erften Unterricht von ihr der Dffenbarung 

zufchreiben will, jo fommt doch die Leichtigkeit, welche die 

Menfchen in Annahme diefer Idee gezeigt, von dem Naturel 

ihrer Seele. Aber gewiß ift, daß die äußere Belehrung 

nur das wedt, was in uns ift“ 9). 

Gegen fein eigenes Princip verftoßend, hatte Locke als 

zweite Quelle der Ideen die Reflexion gefegt. Treffend 

fagt 2. hiegegen: „Die Reflerion ift nichts Anderes, ale 
die Aufmerffamfeit auf das, was in ung ift, und bie 

Sinne können und nur geben, was wir fchon in und tra- 

gen. Kann man, diefes vorausgefegt, läugnen, daß es 

viel unferem Geiſte Angeborenes gibt, da wir fo zu fagen 

1) Nouv. Essais, ed. Erdmarn p. 194 b. 

“-2) N. E. p. 275b. 
3) N. E. p. 206 b.’ 
4) N. E. p. 207 b. 2 

14* 
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uns felbft angeboren ') find?“ 2) Daher jenes bes 

fannte Wort Leibnizens: „„nihil est in intellectu, quod 

non ante fuerit in sensu, wisi ipse intellectus.‘“ 

Der metaphyſiſche Grund, welcher L’n zu diefen Bes 

ftimmungen führte, ift nicht zu überfehen. L. ifolirte die 

einzelne Monade von allen übrigen, nur nicht von der 

göttlichen. Alle aber find, wie ſchon bemerkt, in einander 

beftimmt, was nicht durch reale Wechfelwirkfung , fondern 

durch die Thätigkeit Gottes bewirft wird. Daher ift in 
der Monade Nichts, was ihr von Außen, durch die Sinne, 

oder wie immer zuftrömt, außer es fei durch. göttliches 

Zuthun vermittelt. „Denn Gott ift das einzige ums 

mittelbare äußere Objekt der Seele“, wie fih.2. 

im Einverftändniffe mit dem SPBrincip des Malebrande: 

„daß wir Allesin Gott fehen“ ?), ausbrüdt. Hieraus 

erhellet einerfeits auf's deutlichfte der Gegenfag zu Locke's 

Senfualismus, wie auf der andern Geite die Unmittelbars 

feit der Gottesidee und im Zufammenhang mit diefer bie 

Unmittelbarfeit der übrigen Jpeen und Wahrheiten. — 

Es wäre nun die Weife näher zu bezeichnen, wie die 

Ideen angeboren find. 2. fagt felbft, die Ideen und Wahrs 

heiten feien uns angeboren, ald (um mid) feiner Kunftaus- 

drüde zu bedienen) inclinations, dispositions, habitudes 

ou virtualit&s naturelles, feineswegs aber als Hands 

(ungen (actious) ). „Jedoch ift der Geift nicht nur 

1) Der frangöf. Ausdruck inne ift bezeichnenber. 

2) N. E. p. 196 a, 
3) Briefw. mit Arnold p- 182; „Gott ift der einzige —— 

Gegenſtand außer uns und fo ſehen wir Alles durch ihn.“ — 
men des Principes du Malehr.“ Erdm. p. 697 b. 

4) N. E. p. 196 a. 11 
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fähig, fie zu erfennen, fondern auch, fie in ſich zu fin- 

den, und wenn er nur die einfache Fähigkeit hätte, Kennts 

niffe aufzunehmen oder das paflive Vermögen hiezu, fo 

unbeftimmt wie das Wachs Figuren, und die tabula rasa 

Buchftaben anzunehmen, fo wäre er nicht die Quelle der 

nothwendigen Wahrheiten“ '). 

Mer fiehet nicht, daß hier 2. vor und unabhängig 

von aller Spekulation die höchften Ideen als ſchon in der 

Seele vorhanden fegt, und nicht erft als Facit einer lang— 

wierigen dialeftifchen Operation. Wie er die Urfprüng- 

lichkeit, dad unmittelbare Gegebenfein der Ideen dem Sen: 

fualismus eines Locke gegenüber vertheidigt, fo Fehrt er 

ſich auch in entfchiedenem Gegenfage gegen den einfeitigen 

Idealismus unferer Tage. „Die Ideen find in und“, 

fagt er einmal, „nicht in Form von Sägen“ — ich möchte 

fagen, von gefchraubten pantheiftifchen Formeln, — „fons 

dern al8 Quellen“ Rein und frifch entftrömen dieſe 

Duellen dem Innern des Menfchen, wie die Gottheit fie 

in dafjelbe niedergelegt, und das Strombett für fie ift zu— 

näcft die Wahrnehmung, der sensus, was 2. durch 
den Ausdrud, daß wir die Ideen in ung finden, durch— 

biiden läßt. 

Es braucht blos angebeutet zu werben, daß 2. fich 

durch das aufgefundene Erfenntnißprincip von dem des 

abfoluten Wiſſens weit entfernt, daß er mit ficherem Tafte 

den richtigen Punft erfaßt hat, von dem aus jedes pan- 

theiftifhe Spftem leicht aus den Angeln gehoben werden 

fann. Wenn einmal die Thatfächlichkeit, die Nothwendig— 

feit diefer Form des unmittelbaren Wiſſens zugeftanden 

1) N. Ep: 211 b. 
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wird, fo ift damit fehon ein beftimmter Inhalt ver— 

bunden. Denn wenn irgendwo, fo ftehen hier Form und 

Inhalt des Wiffens im innigften Verhältniffe. 2. nennt 

die Ideen, und da wir beim religiöfen Bewußtfein es mit 

der Idee Gottes zu thun haben, letztere insbeſondere, 

dem menſchlichen Geiſte unmittelbar gegeben, „ange— 

boren“, der Seele „eingedrückt.“ Von wem gegeben? 

von wen eingedrückt? Man nehme eine beliebige pans 

theiftifche Idee vom Abfoluten, und frage fi, ob biefe 

Ausdrüde ftricte genommen — und fo will e8 2., da 

er fie in ftreng wiffenfchaftlichem Zufammenhange gebraucht 

— fich alddann noch irgend rechtfertigen laflen, noch irgend 

einen Sinn haben? Diefes ift nur der Fall, wenn ein 

freies, felbftbewußtes, über dem menfchlichen Bewußtfein 

ftehendes Weſen, kurz wenn Gott fie unferer Seele eins 

gedrüdt hat. Und in diefem Sinne allein redet die Schule, 

redet Gartefius von einer „angebornen“ dee Gottes. 

Warum follte alfo L., wenn er diefen Ausdrud adoptirt, 

mit ihm einen ganz andern Sinn verbinden, ohne fich im 

Mindeften darüber auszufprehen? Warum hätte er ſich 

nicht gegen den Berdacht verwahren follen, daß er auf 

diefe Weife einem theiftifhen Dualismus zwiſchen Gott 

und Welt Raum gebe, wenn er im Grunde einem Syſteme 

purer Immanenz gehuldigt hätte? 

So wären wir denn bei dem zweiten Haupt 

theile unferer Unterfuchung angelangt, bei der Beſt im— 

mung des Inhaltes des religiöfen Bewußtſeins, 

der Gottesidee. Haben wir im Seitherigen L's for— 

male: Brineipien zu einer Vermittlung won Glauben und 

Wiſſen gefunden, fo müffen wir nun mit Leibniz von ihnen 

geleitet das Gebiet der Unmittelbarfeit aufhebend zur Rer 
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flerion über dag Realprincip alles Geind, was eben 

jene Gottesidee ift, und in zweiter Inftanz über das Ver— 

hältniß des relativen Seins zu jener abfoluten Realität 

fortfchreiten. Durch die formale Entwidlung des reli— 

giöfen Bewußtſeins werden wir in dieſem Theile zugleich 

die Vertiefung des Inhaltes felber gewinnen. Unſer Au: 

genmerf wird aber befonderd darauf gerichtet fein müffen, 

ob 2. bei Gewinnung des Inhaltes die bereitd gefundenen 

formalen Principien in ungetrübter Reinheit fefthalte. 

Jene über das unmittelbare Bewußtfein hinausgehende 

Neflerion über den Inhalt der Gottesidee zeigt fich bei 2. 

zuerft in feinen Beweifen vom Dafein Gottes. 

Dem Gefchmade feiner Zeit folgend, befchäftigt er fich mit 

folchen Beweifen fehr gerne, ein an und für fich löbliches 

Streben. Falſch und zurüdzumeifen ift e8 da, wo dem 

Beweife unabhängig von jener primitiven Grundlage eine 

mathematifche Evidenz zugefchrieben wird. Diefes 

mußte Locke thun, wenn er anders den Vorwurf des 

Atheismus vermeiden wollte. Daher jchreibt er unbedingt 

feinem Beweife von Gott mathematifche Evidenz zu. 

Sein Argument ift nun etwa folgendes: „Es eriftirt wirk- 
lich Etwas, es gibt ein reelles Sein. Diefes kann aber 

nicht durch das reine Nichts hervorgebracht fein, wor; 

aus mit höchfter Gewißheit folgt, daß feit Ewigfeit 

etwas eriftirt hat, denn Alles, was einen Anfang hat, 

muß durch etwas Anderes hervorgebracht fein. So muß 

ed eine ewige Quelle alles Seins geben, welche als folche 

die Allmacht und Intelligenz involvirt. Ein ewiged, alls 

mächtiged und intelligentes Wefen aber it — Gott.“ 

Leibniz deutet mit ficherem Blide auf die Schwäche diefes 

Argumentes bin. Wenn nämlich auch feit Ewigkeit Etwas 
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gewefen fei, fo beweife dieß noch, keineswegs Gin Ewiges, 
ald Grund alles Uebrigen, denn man fönne auch anneh— 
men, daß die Reihe der zeugenden Urſachen ins Unendliche 
zurüdgehe, ohne daß man auf jenes Eine Ewige komme '). 

2. felbft verfällt jedoch an einer andern Stelle faft 
in denfelben Fehler, wie ode. Die einzelnen, und 
befonderen Urſachen enthalten ihm nämlich feinen ges 

‚nügenden Erklärungsgrund des Seins, daher müffe nach 
dem ©efege des zureichenden Grundes eine allgemeine 
Urfache gefucht werden, aus welcher ebenfowohl der gegen- 
wärtige, wie der vorhergehende Beftand unmittelbar bers 

zuleiten fei — nämlich der felbftbewußte Urheber 

der Welt ?). 

Wie Lode nur durdh einen Sprung zu feinem 

Einen ewigen Etwas gefommen ift, fo Leibniz von- der 
allgemeinen Urfache zu einem intelligenten Urheber 

der Welt. Jene allgemeine Urfache kann allerdings fein 
Syſtem in Abrede ftellen, aber der gorpifche Knoten liegt 

darin, wie diefelbe zu beftimmen fei, ift aber von folchen, 

die blos vom menfchlichen Bewußtfein ausgehen, ftets mit 

einem Machifpruch zerhauen, oder durch verkehrte Speku⸗ 

lation noch. mehr verwirrt, nie aber gelöst worden. Und 
8, ift hierin nicht glüdlicher. 

Doch laffen wir ihn feine Sache mit feinen eigenen 

Worten führen. 

Zuerft kommt natürlich der ontologifche Beweis 

in: Betracht, und wo 2. auf ihn zu fprechen kommt; wens 

det er fi en fritifch gegen die. Anfelm’fche und Car⸗ 

1) N. E. 373 bf. 
2) S. die Stelle bei Kuhn, Dogm. L ®h. 2: Mb: 460. 
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tefianifche Form deffelben. „Obgleich ich für die anges 

bornen Ideen und insbefondere die Idee Gottes 

bin, fo glaube ich doch keineswegs, daß die Beweiſe der 

Gartefianer, die aus der Idee Gottes gefchöpft find, voll 

fommen feien. Der Beweis, welchen Descartes von dem 

Erzbifchof Anfelm entlehnt hat, ift fehr fehön und geiftreich, 

aber noch bleibt eine Lücke auszufüllen. Diefer berühmte 

Erzbifchof, ohne Zweifel einer der geiftreichften Männer 

feiner Zeit, fchmeichelt fich nicht ohne Grund, ein Mittel 

gefunden zu haben, die Eriftenz; Gottes a priori aus dem 

Begriffe Gottes zu beweifen, ohne auf feine Wirfungen 

zurüdzugehen.“ 2, führt nun den Kern des Anfelm’fchen 

Beweifes an, und fährt fort: „Die Scholaftifer, felbft 

ihren Dr. Angelicus nicht ausgenommen, haben dieſen 

Beweis verachtet, und ihn ald einen Paralogismus gelten 

Lafien ; worin fie fehr Unrecht gehabt haben, und Descartes, 

welcher lange Zeit im Zefuitencollegium zu la Bleche ſcho— 

laftifhe Philvſophie ftudirt hat, that fehr gut daran, ihn 

wieder aufzunehmen. Es ift fein Paralogismut, wohl 

aber eine unvollfommene Beweisführung, welche voraus» 

feßt, was erft zu beweifen wäre, um von mathematifcher 

Evidenz zu fein, d. h. man fegt ftillfchweigend voraus, 

daß die Idee eines fo großen und fo vollfommenen We- 

fens möglich ſei und feinen Widerfpruch in ſich fchließe, 

Vorausgeſetzt daß Gott möglich ift, fo eriftirt 

er; was ein Vorrecht der Gottheit allein if“ '). 

- Die Möglichkeit des vollfommenften Weſens ber 

weist aber 2. fehr einfach alfo: „Da Nichts der Möglich- 

feit deflen entgegen fein fann, was feine Grenzen, feine 

1) Erdm. p. 374 b. 
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Negation und folglich auch feinen Widerfpruch in fich fchließt 

(aber eben dieß ift das Merkmal der Möglichkeit), fo ge— 

nügt dieß allein, um die Eriftenz Gottes a priori zu er: 

fennen“ ). So wäre alfo die Lüde ausgefüllt und dem 

Anfelm’fchen Beweife zu mathematifcher Evidenz verholfen ! 

„Das Bartefianifche Argument aber, welches die Eris 

ſtenz Gottes beweifen will, weil feine Idee in ung fei, 

und vom Driginal fommen müffe, ift noch weniger be» 

weifend. Denn erftlich ſetzt es eben fo faljch die Möglich- 

feit Gottes voraus. Zweitens ift nicht nothwendig, daß, 

wenn wir die Idee Gottes haben, fie vom Driginal fomme.“ 

— Höhft wichtig find folgende Worte, welche das Ber: 

haͤltniß diefer Beweife zu der angebornen Idee Gottes be: 

zeichnen. „Man fönnte mir einwenden, daß ich, in Ans 

erfennung einer und angebornen Idee Gottes, keineswegs 

fagen dürfe, daß man darüber in Zweifel gerathen könne, 

ob es eine gebe! Aber ich gebe diefem Zweifel blos Raum 

in Bezug auf einen ftrengen Beweis, der gauz allein auf 

die Idee fih flüst. Denn man ift der Idee und 

der Eriftenz Gottes fhon fonft verfidhert“ ®. 

Man fiehet aus all’ dem, daß 2. geneigt ift, dem 
ontologifchen Beweife größere Kraft beizulegen, als ſich 

mit der Annahme angeborner Ideen verträgt, und wir 

brauchen den innern Werth der L.’fchen Verbeſſerung dieſes 

Beweiſes nicht zu prüfen, um zu behaupten, daß durch die 

prätendirte mathbematifche Evidenz bes fo ergänzten 

Urgumentes eine Mißachtung der urfprünglichen Gottes: 

idee eingetreten ift. Doch 2. fheint dieſes felbft zu fühlen, 

-— 

1) Monadologie $. 44. 
2) Erdm. ©. 375 a. 
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wenn er hinzufegt, daß man der Eriften; und der Idee 

Gottes ſchon fonftverfichertfei. Man könnte darum 

glauben, 2%. habe im Grunde das Verhältniß von Beweis 

und Idee Gottes nicht mißfannt, fo daß diefe, im Geiſte 

unmittelbar wurzelnd, durch jenen blos nach Umfang und 

Werth näher entwidelt, nicht aber überflüffig gemacht wer: 
den fol. Eigenthümlich ift die Form, welche 2. dem fosmos 

logifchen Beweife gibt. „Gott ift die erfte Urfade 

der Dinge. Die Gegenftände unferer Erfahrung find 

nämlich zufällig und enthalten mit nichten den Grund ihres 

Sofeins in fih. Man muß alfo den Grund der Eris- 

ftenz der Welt fuchen, welche nur der Eompler der zu: 
fälligen Dinge ift; und fuchen muß man ihn in der 

Subftanz, welde den Grund ihrer Griftenz in ſich 

trägt, Die folglih nothbwendig und ewig ift. Zugleich 
muß fie intelligent fein, denn fie mußte von den uns 

endlich vielen möglichen Welten Eine zur wirklichen Eris 

ftenz beftimmen. Diefe Reflerion aber auf einfache Mög: 

lichkeiten ift der Berftand, welcher die Ideen von ihnen 

bat, und das Sichentfcheiden für Eine ift ein Aft des 

Willens Die Macht diefer Subftanz aber ift es, welche 

den Willen ausführt. Die Macht bezieht fich auf das 

Sein, die Weisheit oder der Verftand auf das Wahre 

und der Willen auf das Gute. Diefe intelligente Urfache 

muß in jeder Weife unendlich fein, abfolut vollfommen an 

Macht, Weisheit und Güte Da Alles zur Hars 

monie verbunden ift, fo fann es nur Eine folche Lrfache 

geben. Ihr Verſtand ift die Duelle der Wefenheiten 
(des essences). und ihr Wille ver Urfprung der Eri- 
ſtenzen“!). 

1) Theodic. $. 7. 
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Die Kraft diefes Argumentes ftehet und fällt mit dem 

ontologifchen, und durch Ueberſchätzung derfelben fommt L. 

wiederum mit feinem eigenen Princip in Widerſpruch. 

Man nehme jene primitive Grundlage bon all’ diefen Bes 

weifen hinweg, fo daß ihre felbftftändige, von jener Grunds 

fage unabhängige Beweisfraft deutlicher hervortritt, und 

man wird finden, daß man auf dem Leeren ftehet. 

Aber 2. verliert den Muth nicht. Wenn alle Beweife 

falfen, fo hat er noch einen „neuen“ und „unbeftreit- 

baren“ Beweis im Hinterhalt; nämlich den von der 

präftabilirten Harmonie hergenommen !). Und ges 

wiß ift diefe Harmonie das Ilnerflärlichfte von der Welt, 

wenn fie nicht von Gott fortan bewerffteligt wird. Aber 

fie hat Einen Fehler. In der L’fchen Faſſung ift fie fo 

wenig von objeftiver Wahrheit, daß fie weiter nichts als 

den Werth einer fubjeftiven Hypothefe hat. Ohne 

diefen Werth bier näher unterfuchen zu wollen, darf nur 

daran erinnert werben, daß 2. für feine präftabilirte Har— 

monie nicht die Garantie der von ihm objektiv nachgewie- 

fenen Einheit von Denfen und Sein, fondern nur die Auftos 

rität feines fubjeftiven Denfens in Anfpruch nehmen fann. 

Darum ift der auf fie geftügte Beweis allerdings eben fo 

neu, als fie felbft neu ift, aber auch eben fo beftreit- 

bar, als fie felbft zu beftreiten ift. 

So hat 8. allerdings mit feinen Beweifen zu viel, 
und feinen eigenen Principten Widerfprechendes, aber doch 

nichts pofitiv Falfches bewiefen. Der aus feinen Argu— 

mentationen herportretende Inhalt tritt weder mit der ans 

geborenen Idee von Gott, noch mit der Offenbarung in 

Widerſpruch. | 

1) Erdm. p. 128 a. 430 ». 
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Es wird nun aber durchaus nothwendig fein, daß 

wir die zum Theil ſchon angedeuteten Momente von. dem 

Inhalte jener Zdee deutlicher herausheben, zum Theil aber 

neue hervorfuchen. Im ontologifchen Beweife jegt 

auch 2, Gott ald das ens a se, dad notwendig. aus 

fich feiende Wefen. Mit diefer Beftimmung ift für unferen 

Zweck nocd wenig gewonnen, denn befanntlich definirt auch 

Spinofa feine Subftanz ald causa sui, cujus essentia 

involvit existentiam. Wie aber, wenn Gott in diefem 

Beweiſe als das vollfommenfte Wefen beftimmt wird ? 

An und für fich ift auch hiemit wenig gewonnen, und es 

fommt Alles auf die Bedeutung an, welche man dem Be: 

griffe von Bollfommenheit gibt. In der 41. Thefe feiner 

Monadologie fagt 8.: „Die Bolllommenheit ift nichts 

anderes, ald die Größe der pofitiven Realität genau ge: 

nommen, die Schranken oder Grenzen in den Dingen bei 

Seite gefegt, welche folche haben. Ind da, wo es gar 

feine Grenzen gibt, d. h. in Gott, ift die Vollkommenheit 

abfolut unendlich.“ Nehmen wir hiezu eine Stelle aus 

der Theodicee: „Um Gott zu lieben, genügt es, ſich feine 
Bolfommenheiten vorzuftellen,, was leicht ift, da wir bie 

dee davon. in uns haben. Die Bollfommenheiten Gottes 

find die unferer Seele, aber er befigt fie ohne Grenzen: 

er ift ein Dcean, wovon wir nur einige Tropfen erhalten 

haben; wir haben einige Macht, einige Erfenntnig, Güte, 

aber in, Gott. find- dieſelben ganz. Ordnung, Verhaͤltniß, 

Ebenmaaß, Harmonie entzüden und: Malerei und Mufit 

find Muſter hievon; Gott aber iſt ganz Ordnung, er be> 

wahrt immer die Richtigkeit der Verhältniffe, er macht die 

allgemeine Harmonie (Feuerbach meint, bei 2. fei Gott 
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die allgemeine Harmonie), jede Schönheit iſt ein Erguß 

feiner Strahlen“ )). 

Um den Begriff Gottes, als des abfolut vollffommenen 

Weſens, nach feinem ganzen Umfange zu erheben, müffen 

wir mit Leibniz an den Dingen, Wefen oder Anfich und 

Exiſtenz (essentia und existentia) unterfcheiden. Wie 

ſchon bemerkt, ift der ‚göttliche Verftand die Quelle jenes 

Anfich, der Willen die Quelle der Eriftenz. Das Wefen 

jedes Dinges, oder feine Realität im prägnanten Sinne, 

d. h. feine Idee, feine Wahrheit, ift im göttlichen Ver: 

ftande begründet, daß aber jenes Wefen: in die Er- 

fcheinung tritt, ift Sache des göttlichen Willens. Darum 

fagt 2. fo oft, die Dinge feien im eminenten Sinne 

alle in Gott. So findet der Sag feine Erflärung, daß 

Gott die Größe der pofitiven Realität fei. — 

Sn anderer Weife drüdt ſich 2%. auch fo aus: „was das 

Reale in den Dingen fei, das fei eben die Kraft.“ Die 

Vollkommenheit eined Dinges bemißt daher 2. nach dem _ 

Grade der ihm innewohnenden Kraft. Die höchfte Un— 

vollfommenheit ift das Maximum von PBaffivität, die höchfte 

Bollfommenheit ift actus purus, ift — Gott. Die Paflt- 

vität bildet jene Schranken, die bei Gott gänzlich wegfallen. 

So ift alfo Gott die Duelle aller Bolltommenheit, Kraft, 

Realität, Harmonie, Schönheit, in Allem, was da ift: 

„Gott ift Alles in Allem“, wie fi 2. ausbrüdt ?). 

Dagegen ift jegliche Unvolltommenheit des Seins von dem 

göttlichen Weſen ausgefchlofien. 

Man überfehe den —— dieſer lehten an 

1) Erbm. p. 469 4. 
2) Grotef. 187. 
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zu jenen Spftemen nicht, in welchen das Böfe, Unvoll⸗ 
fommene als nothwendiges Moment in dem Entwidlungs- 
prozeß tes Abfoluten gefegt wird; und dieſes von Eyfte- 

men reiner Immanenz fich unterfcheidende Merkmal ver 

L.'ſchen Beftimmung ift um fo erfreulicher wahrzunehmen, 
als wirklich die gegebene Entwidlung ftarf zu jener Im— 
manenz fich binneigt, fo daß ich von feldft der Mühe über: 
hoben bin, 2.’n vor dem Vorwurfe des Deismus, einfeis 
tiger Tranſcendenz zu ſchützen. Zudem, wenn 8, in fol: 

gender Weife fpricht: „Die gefchaffenen Subftangen häns 
gen von Gott ab, der fie erhält, der fie fogar beftändig 
durch eine Art Emanation erzeugt, wie wir unfere Ge: 
danfen erzeugen“ '). Solche Redeweiſe bildet ein höchft 
zweideutiged Vorſpiel von 2.8 Theismus. 

Hiezu noch die 47. Thefe feiner Monadologie, und 
der Stab ift gebrochen! Jene Thefe aber lautet alfo: 
„Sp ift Gott allein die primitive Einheit oder die einfache 
Urfubftanz, deren Produktionen alle gefchaffenen oder ab; 

geleiteten Monaden find, woraus fie, fo zu fagen 
durch beftändige Fulgurationen der Gottheit von 
Augenblid zu Augenblid hervorgehen, welche nur durch 
die Empfänglichfeit der Creatur befchränft ift, der es we: 
fentlich ift, bejchränft zu fein.“ Kein Wunder, daß die 

pantheiftifche Wiflenfchaft mit Siegerdmiene für 2, ihre 
Reihen öffnet. Aber felbft Männer, wie Dieringer, 
werben an Leibniz irre. Dem Gegner gewonnenes Spiel 
lafiend, geftehet diefer Gelehrte in feiner Zeitfchrift: „Auch 

die Genialität eines 2. war nicht im Stande, principiell 
feine Zeit zu überfpringen, und es ift fich zu vermwundern, 

1) @rotef. 167. ch. 187 u. Exdm. 148». 
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daß man das auch jet noch nicht einfehen will. L., um 
feine Lehre auf den fürzeften Ausdruck zu bringen, hat das 
Eigene, daß er die Modi der abfoluten Subftanz; in wels 
hen Spinofa nur erft die gegenftändlichen Formen des 
Abfoluten erkennt, aus ihrer hinfälligen Aeußerlichfeit zur 
Reflerionsinsfich und damit zum Fortbeftehen in der 
Gottſubſtanz erhoben, d. h. daß er die Modi als in fich 
tefleftirte Monaden der Gottfubftanz, als der abfoluten 
Monade faßt. Eine hierauf bezügliche Stelle wird diefes . 

außer Zweifel fegen.“ Dieringer führt nun eben die 47. Th. 
an und fährt alfo fort: „Diefer primitive Anfag des Prins 
cips der Individualität ift nichts mehr als jene immanente 

Selbftentwidlung der abfoluten Subftanz, die bei 2. aus 
ihren Modis zunächſt nur in ihre fubftantiel firirte Attri- 

bute reflektirte, und dadurch eben dem Individuellen ein 

Deftehen als fubftantielle Form ficherte, wie es Spinofa, 
dem diefe Reflerion in fich fremd geblieben, noch nicht er: 
reichen Fonnte. Denn 2. fußte nicht, wie Spinofa, auf 

dem Princip des nur fubftantiellen, fondern auf dem des 

zureichenden Grunded. Damit war nichts gewonnen, als 
Das Fortbeftehen des, Individuellen ald eine Monade an 

der. abfoluten Subftanz.* 

Zur Unterſtützung von Vorſtehendem fönnen wir — 

auf eine ſchon von Jakobi in feinen Briefen über. Spis 

noſa als des Spinofismus höchft verdächtig prädicirte Stelle 

hinweiſen. In den ‚gegen Ende feines Lebens an Bour—⸗ 
guet gefchriebenen Briefen behandelt 2; die Frage, ob bie 

Welt an Volltommenheit fich immer‘ gleich: bleibe, oder ob 

fie zunehme. „Iſt fie immer gleich vollfommen, aber auf 

mannigfaltige Weife, fo ift ed wahrfcheinlicher, -daß. fie 

feinen Anfang Hat: Waͤchſst fies aber. immer an 
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Bollfommenheit (vorausgefegt, daß es nicht möglich fei, ihr 

alle Bollfommenheit zumal zu geben), fo fann man fi 

die Sache auf zwei Weifen vorftellig machen, nämlich durch 

die. Ordinaten der Hyperbel B, oder durch die des Drei» 

eds C. Nach der Hypotheſe der Hyperbel gäbe es feinen 

Anfang, und die Zuftände der Welt wären feit aller Ewig— 

feit an Bollfommenheit gewachfen. Nach der Hypothefe 

des Dreieds aber hätte ein Anfang Statt gefunden. Die 

Hypotheſe der gleichen Vollkommenheit wäre die eines Rechts 

eded A. Sch fehe jedoch noch nicht ein, wofür man aus 

reinen Bernunftgründen fich entfcheiden fol“ '). Im fols 

genden Briefe fohreibt L.: „Selbft wenn das Rechteck Statt 

hätte, fo gäbe e8 doch feine Produktion der ewigen Weis: 

heit, die mit ihr gleich ewig wäre; benn ihre Pro: 

duftionen verändern fich immer. ine nothwendige Pro— 

duftion darf aber der Veränderung keineswegs unterworfen 

fein.“ Diefes wird jedoch bald darauf in einem anderen 

Briefe widerrufen, den 2. den 2- Juli 1716, ein halbes 

Sahr vor feinem Tode — fchrieb und wo er fagt: „Wenn 

das Rechteck Statt fände, jo müßte man allerdings zuge: 

ftehen, daß die Produfiionen der ewigen Weisheit mit ihr 

gleich ewig wären, und daß jede Subſtanz ebenfowohl 

a parte ante ewig gewefen wäre, wie ich glaube, daß 

ed alle a parte post feien.“ 

2. neigte fich mit Vorliebe zur Hypotheſe des Rechts 

edes, wie natürlich. Denn bei ihm find Kraft, Realität, 

Bollfommenheit gleichbedeutende Begriffe. Eines feiner 

Hauptariome aber ift die fortwährend gleihe Quan— 

tität der Kraft, alfo auch fortwährend gleiche Voll- 

1) Erbm. 744 2. 

Theol. Duartalfärift. 1349, U. Heft. 15 
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fommenheit. Bei ihm entftehet nichts Neues, und vergehet 

Nichts, außer auf eine übernatürliche Weife, was aber nach 

dem Gefepe des Grundes nicht fo leicht eintreten wird. 

Alfo wieder fortan das gleiche Maaß von Sein, Realität, 

Bolltommenheit. — Am allerwenigften aber fann fich 2, 

zu der Hypothefe des Dreicds verftehen, wornach die Volls 

fommenheit der Welt a parte ante fortwährend abnimmt, 

bis auf einen Punft, wo fie = 0 ift, welcher Punkt mit 

dem Anfang der Welt zufammenfallen müßte. Einen fol 

chen Anfang der „beften Welt“ wird Niemand bei 2. 

fuchen. Faſt aus denfelben Gründen ift die Hypotbefe ber 

Hyperbel zurüdzumweifen, wo die Vollkommenheit wenigftens 

bis auf ein Minimum verfchwände. In demfelben Maape 

num, als ſich 2. zur Hypothefe des Nechtedes neigt, neigt 

er fih zu der Ewigfeit des Geſchaffenen hin. 

Freilich eine contradietio in adjecto, welche übri« 

gend L.'n felbft zur Laft gelegt werden muß, der den Aus— 

drud Geſchöpf feſthält. Muß man auch ein ewiges 

Schaffen zugeben, fo doch nimmer die Ewigfeit des 

Geſchaffenen. Diefes würde dadurch eines Prädifats 

der Gottheit, und da bier Alles in nothiwendigem Zufams 

menhange fteht, des göttlichen Weſens felbft theilhaftig 

werden, wie es der Pantheift will. Als’ ewig wären, 

wie 2. felbft zugeftehet, die Produktionen der göttlichen 

Weisheit notbwendig, ganz wie bei Spinofa ex ne- 

cessitate divinae naturae infinita infinitis modis sequi 

debent. Darum findet ed Jakobi fo leicht bepreiflich, 

wenn Leffing in 2. nur entwidelten Spinofismus fand. 

Daß. aber doch ‚nicht bios Spinofismus in L. zu finden, 

davon haben fich wohl ſchon einige Beweife ‚ergeben. Un⸗ 

fehwer Täßt fi) aber fo Manches bei L. aufzeigem,. was 
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dem Spinoſismus in ſeinem innerſten Weſen zuwider iſt. 

Klaſſiſch geworden iſt 8 8 Erwiederung auf ein Bedenken 

Bourguets, der ebenfalls in der Monade Spinoſismus 

wittern wollte: „Ich weiß nicht, wie Sie daraus Spino⸗ 

ſismus folgern koͤnnen; im Gegentheil gerade durch dieſe 

Monaden iſt der Spinoſismus vernichtet. Denn es gibt 

eben ſo viele wahrhafte Subſtanzen, und ſo zu ſagen leben⸗ 

dige Spiegel des Univerſums, die immer fortdauern, oder 

concentrirte Univerſen, als es Monaden gibt; waͤhrend es 

nach Spinoſa nur Eine Subſtanz gibt. Spinoſa 

hätte Recht, wenn es keine Monaden gäbe, 

und dann wäre außer Gott Alles vorübergehend, und würde 

in einfachen Accidenzen oder Mopiftcationen verſchwinden, 

da es keine Baſis der Subſtanzen in den Dingen gäbe, 

welche aber bei der Exiſtenz der Monade fortdauert“ ). 

Dieſe Worte koͤnnen als Erwiederung auf Dieringer's 

Bedenken angeſehen werden. In jedem Syſteme reiner 

Immanenz dürfen ſich keine feſten, ſondern nur wandelnde 

Geſtalten zeigen, Alles lebt und ſchwebt in einem beftäns 

digen Fluſſe, in jedem Augenblide muß Jedes bereitwillig 

fein individuelles Beftehen dem Allgemeinen zum Opfer 

bringen, überall muß die allgemeine Subftanz weichen, 

flüffigen Boden finden, in ben fie fich ergießt, fie ift das 

beftändige Gericht aller Befonderheit, die „abſolute Nega⸗ 

tivität“ alles Beſtehenden. Damit ſie die Eine Subſtanz 

ſein könne, darf nichts außer ihr ſubſiſtiren. Den dia— 

metralen Gegenſatz von all' dem aber finden wir nirgends 

ſchaͤrfer ausgeſprochen, als bei L. Niemand hat ein ſo 

ſchroffes Fürſich⸗Fortbeſtehen 
det Einzelexiſtenzen behauptet, 

1) Erb. 720 v. 15* 
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als 2. Bon feinen unendlich vielen Monaden entftehet 

feine neu, und vergehet feine. Keine vermag irgend 

auf reelle Weife auf die andere zu wirfen, viel weniger 

fih aufzulöjen in den gemeinfamen Strom, denn feft und 

unverrüdt bleibt ihr der innerfte Lebensfern. Wie follte 

aber zwifchen fo fehneidend von einander gefchiedenen Weſen 

Harmonie möglich fein, wenn das die Harmonie Bewirs 

fende fidy in feinen Modis ganz und gar verlöre, fich fei- 

neswegs mehr in reelle Einheit zurüdzunehmen vermöchte! 

Kurz ohne ein tranfcendentes, frei über den vielen Mona: 

den ftehendes Urweſen, ift die Harmonie das Unerflärlichfte 

unter der Sonne; und wie es foheint, datirt fi) daher 

die Antipathie 2.8 gegen Epinofa’s Subftanz, daher feine 

ausdrüdliche Polemik gegen jede hiemit verwandte Lehre. 

Im 3. 1702 hat 8. hierüber einen fehr belehrenden Auf: 

fag gefchrieben: „, Considerations sur la doctrine d'un 
esprit universel“, wo er unter Anderem fagt: Spinofa 

‚entferne fich nicht weit von jener Xehre, welche an fi 

gut fei, indem fie die Eriftenz der Gottheit annehme, die 

aber alfobald die Grenzen der Vernunft überfchreite, und 

einen deutlichen Begriff nicht mehr zulaffe, fobald man 

behaupte, daß ed außer jenem Einen allgemeinen Geifte 

feine befonderen Seelen oder Geifter gebe, oder daß wenig— 

ſtens diefe befonderen Seelen zu fubfiftiren aufhören. „Spi— 
nofa wollte freilich bewiefen haben, daß es in der Welt 

nur Eine Subftanz gebe, aber feine Beweife find 

Eläglich oder unverftändlich (ses demonstrations 

sont pitoyables ou non-intelligibles). Man vergleicht 
den allgemeinen Geift mit einem Dcean, der aus unendlich 
vielen Tropfen zufammengefegt ift, welche fih von ihm 
losmachen, wenn fie einen befondern organifchen Körper 
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befeelen, nach der Zerftörung der Organe aber fich wieder 
mit demfelben vereinigen. Wie nun der Dcean eine Ans 

bäufung von Tropfen ift, jo würde Gott eine Anhäufung 

aller Seelen fein, aber damit wäre er eben fo wenig ein 
wahres Sein, als ein Bienenfchwarm eine wahre Sub: 

ftanz ift, der allgemeine Geift wäre durchaus 

nicht8 an und für fich, und es gäbe in der Natur 

nur einzelne Seelen, deren Eumme er wäre in Haupt- 

grund, der zu diefer Lehre führt, befteht darin, daß man 

den Gefchöpfen alle Thätigfeit genommen, und fie Gott 

allein zugefchrieben. So wollen Spinofa und einige Ge 

finnungsverwandte, daß die Eine Eubftanz, nämlich Gott 

es fei, welcher in mir Diefes denft, glaubt, will, während 

er in einem anderen ganz dad Gegentheil davon denkt, 

glaubt und will, eine Meinung, deren Lächerlichfeit Bayle 

mehrfach gezeigt hat. Das Eine Mittel, dig Selbftftäns: 

digkeit, das individuelle Bortbeftehen der einzelnen Sub» 

ftanzen zu retten, liegt darin, daß man ihnen felbftftändige 

MWirffamfeit gibt.“ Daher fagt L.: „Es fönnte in den 

Dingen durchaus nichts Dauerndes geben, wenn ihnen 

nicht eine permanente Kraft durch die göttliche Macht eins 

gedrüdt worden wäre. Keine gefchaffene Subſtanz, Feine 

Seele würde numerifch diefelbe bleiben, nichts würde von 

Gott erhalten werben, und folglich wären alle Dinge nur 
verfehwindende oder flüffige Modificationen der Einen per: 

- manenten göttlichen Subftanz und fo zu fagen Scheinge: 

bilde — gaouera; und was auf Daffelbe hinausläuft, 
die Natur oder die Subftanz aller Dinge wäre Gott felbft 

— qualem pessimae notae doctrinam nuper scriptor 
quidem subtilis, at profanus orbi invexit vel reno- 

er. unkad (b 



230 Die fpekulative Theologie Leibnizens. 

vavit““ ). — Wie nın? 8, follte dem Epinofismus fo 

nahe geftanden, und deffen fich fo wenig bewußt gemwefen 

fein, daß er eine Lehre ald pessimae notae brandmarfen 

und in einem Briefe an Bayle fagen fonnte, „es führe 

zu allen Abfurditäten des Spinofiftifchen Gottes, 

wenn man behauptet, ed gebe feine Subftanz, feine Wirk: 

famfeit außer der göttlichen“ 9). 

Im 3. 1686 fchreibt L. an Arnold: „Wenn man 

mit Spinofa den Dingen jede Kraft nimmt, fo verwans 

delt man fie aus Eubftangen in bloße Modi, fegt Gott 
als die Eine Eubftanz ꝛc. Diefer Epinofa ift voll ver: 

worrener Iräumereien und feine vorgeblichen Demonftras 

tionen de Deo haben nicht einmal den Schein von fol: 
hen“ ?). Diefe Abneigung gegen Epinofa behält 2. fein 
ganzes Leben hindurch bei. So fchreibt er noch am Abende 

feines Lebens im J. 1716 in einem Briefe an Bourguet: 

„daß man die Eriftenz der gefihaffenen Subftanzgen gar 
nicht zu erklären vermöge, wenn man ihnen die. Selbft- 
thätigfeit nehme, wodurch man fich in al’ die Verlegen- 
heiten verwidle, von denen Spinofa und Lode fich nicht 
loszumachen gewußt hätten“ ). 

Daß die Freiheit des Willens und die Uns 

fterblichfeit der Seele eben fo nothwendige, als von 
2. auf's Ausdrüdlichfte gezogene Confequenzen aus diefen 
Beitimmungen find, und daß damit jedwedem Syſteme 
einfeitiger Immanenz durchaus widerftrebende Elemente 
geltend gemacht werden, braucht nur angedeutet zu werden. 

1) Erdm. p. 156 b. 

2) Erdın. p. 189 b. — 
u.) Grotef.-p:: BR. .:- . zu VAT saldtür.ce MIiuf 

4) Erdm. p. 722. 
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Die feither aufgefundenen Beftimmungen, die 2. von 

dem Abfoluten, und deſſen Berhältniß zu dem endlichen, 

gefchaffenen Sein gibt, find unläugbar von doppelter, 

unvereinbarer Natur. Nicht zu läugnen ift, das 

Ens a se, die erfte Urfache von Allem, was da ift, das 

Alles in Allem ift, der Urgrund aller Realität, aller Boll: 

fommenheit, in deſſen Verftand das Wefen, in deffen Willen 

die Eriftenz aller Dinge gegründet ift, dem die gefchaffenen 

Monaden entftrömen wie der Strahl der Sonne, wie der 

Gedanfe dem Beifte, und zwar nach allem Anfcheine, auf 

ewige, und daher nothwendige Weiſe entftrömen — 

diefes Ens a se hat mit der Einen Subſtanz ded Spi— 

nofa, aus der die Modi faum auf andere Weife hervor: 

gehen, mehr Berwandtichaft, als 2. felbft geahnt haben 

mochte. 

Eine Berföhnung mit der chriftlihen Creatio ex 

nihilo ift nicht mehr zu erwarten, denn das göttliche 

Weſen ift jelbft der Born, dem das Sein in ununterbros 

chenem Fluffe entquilt. Man ziehe in der chriftlichen 

Wiſſenſchaft das gefchaffene Sein ab, und feft gegründet, 

in unverfehrter Majeftät bleibt das göttliche Sein. Würde 

fo auch die primitive Einheit L.'s beftehben können, wenn 

ihre Fulgurationen und Emanationen abgezogen würden ? 
Das relative Sein aber, das mit feinem Wefen ganz und 
gar im göttlichen Urweſen wurzelt, drohet ein verfchwin- 

dendes yaoua von diefem zu werden. 
Auf der anderen Seite dagegen erbliden wir eine 

feft gegliederte Phalanx fubftantieller Formen, die fich in 

endlofer Reihe ausdehnen... Zede behauptet ihr eigenthlüms 

liches Sein: den anderen : Monaden, ‚mie der Urmonas 
gegenůher unverrudt feſt, laͤßt nhe won demſelben ab, die 
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felbftthätige Kraft dazu im ſich tragend. Nur ein 

miraculofer Eingriff von Seiten Gottes könnte Vernich— 

tung, Aufhören der Einzeleriftenz zur Bolge haben, was 

aber nach dem Gefege des „hinreichenden Grundes“ nicht 

zu befürchten fteht. 

So leicht verhülfet, ſchlummert der gefährliche Gegen: 

fat. Dort ift eine unendlich reiche Quelle von Sein, die 

ihre Waſſer fortwährend ergießet, fie in rafchem Kreislaufe 

aus fich entläßt, jedoch nur, um fie mit mächtigem Zuge 

wieder an fich zu ziehen, und in ihre Tiefen zu verfenfen. 

Hier dagegen haben wir einen fpröden Erpftallifationspros 

zeß, Alles gewinnt fefte, in fich confiftente Formen, wird 

felbft eine permanente Quelle von Sein und Thätigfeit. 

Eine neuefte Philofophie hat den Verſuch gemacht, 

diefe nach meiner Ueberzeugung unvereinbaren Momente 

zum „conereten Theismus“ zu vermitteln. In 2. findet 

fie den erfreulichften Anfag dazu; und redet darum viel 

zu feinem Ruhme. Begreiflicher Weife können wir Leib— 

nizens Glorie hierin mit nichten finden, und wir Eönnen 

es nicht verhehlen, 2. ift in Beftimmung der Idee des 

Abfoluten, und noch weit mehr in Beftimmung ded Ber: 

hältniffes von Gott und Welt eben fo weit von der Wahr: 

beit, al8 von feinen eigenen formalen Prineipien abge 

wichen. Mit feinen „mathematifchen“ Beweiſen vom 

Dafein Gottes fchwächt 8. den Werth des Angeborenfeins 

der Idee Gottes bedeutend ab, und wenn er diefelbe damit 

noch nicht verfülfcht, fo gefchiehet e8 um fo mehr, ſobald 

er den von ihm. felbft aufgeftellten Canon! verlegt, ‘daß bie 

Geheimniffe, welche über. unfere Vernunft find, und wozu 

er ganz ausbrüdlich das von der Weltihöpfungsrechnet, 

keineswegs nach dem, Wie %: und: Warum? in adaͤquate 
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Begriffe gefaßt werben, vollftändig entwidelt und begriffen 

werden fönnen ; daß hier das Was? genüge. Confequenter 

Weiſe hätte alfo bier 2. mit gehöriger Beachtung des uns 

mittelbaren religiöfen Bewußtfeins fragen müffen, was 

beftimmt die Offenbarung, das Mofterium in Betreff des 

Hervorgehens des endlichen Seins aus dem Unendlichen? 

Auf den Grund des fo gewonnenen Inhaltes hätte dann 

die fpefulative Entwidlung innerhalb der von 2. richtig. 

gezogenen Grenzen vorgenommen werben fönnen. Statt 

deffen umgehet aber 2. die Creatio ex nihilo ganz und 

gar und fegt an deren Stelle eine eigene, gegen fein 

Princip a priori ausgedachte. Schwer raͤcht fich aber 

die begangene Inconſequenz. Die verhaßte Spinofiftifche 

Subſtanz mit ihren Modis zeigt fich in unheimlicher Nähe, 

und nicht blos ihr Schatten ift e8, was R.’n verfolgt. 

Umgefehrt aber finden wir 2.’n auf dem Wege der 

Wahrheit, fobald er es nicht verfchmähet, aus der chrift- 

lichen Anfchauung zu fchöpfen. Den Schluß der Unter: 

fuchung mag der furze Beweis hiefür bilden, wie zugleich 

einen tröftlichen Halt für Diejenigen, welche immer nicht 

vom Glauben an 2.8 Theismus laffen können. 

Der chriftliche. Theismus verlangt Abhängigkeit ber 

Welt von Gott und Unabhängigkeit Gottes von der Welt, 

während dem PBantheiften Gott nicht ohne die Welt if. 

8. aber lehret: „Omnipotentia complectitur tum Dei 

independentiam ab aliis, tum omnium dependentiam 

ab ipso ‘* '), 

Der chriftliche Theismus will ein freies, felbftbe: 

wußtes Wefen vor der Welt und über der Welt. Der 

1) :uCausa ‚Deit $.4 
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Pantheismus läßt Gott erft in der Welt zum Erwachen, 

zum Bewußtfein fommen, welcher ‘Prozeß mit abfoluter 

Kothwendigfeit vor fich gehet. Was das Selbftbewußtfein 

des Abfoluten betrifft, fo fcheuet fich 2. nicht, im Sinne 

der kirchlichen Lehre öfter und mit Bedacht den bualiftifch 

flingenden Ausdruck zu gebrauchen, Gott fei „‚intelligentia 

supramundana“ !), Wie fönnte auch der Entdeder der 

‚unendlich vielen möglichen Welten einen blinden Urgrund 

fegen ! „Die erfte Urfache“, fagt &., „muß intelligent 

fein, um von den unendlich vielen möglichen Welten Eine 

zur wirklichen Eriftenz zu beftimmen.“ Warum follte Gott, 

defien Berftand die Region der ewigen Ideen und Wahr: 

heiten ift, diefes Gebiet nicht felbftbewußt durchichauen ! 

Wie follte Gott bei feinem Handeln nach Finalurſachen 

der Klarheit des Selbftbewußtfeins ermangeln können! 

Wie follte Gott jene unendlich vielen Beziehungen der 

Monade zur Monade in eine Harmonie zufammenfügen, 

und fogar aus dem Atome Flaren Blides das Univerſum 

erfhauen, wäre er nicht Intelligenz in eminenter Weife ! 

Was die Freiheit des Willens betrifft, die der 

wahre Theismus für feinen Gott will, der Pantheismus 

aber desavouirt, fo ift hier 2. eben fo weit entfernt von 

blinder Wilführ, wie von fataliftifcher NRothwendigkeit. 

Wenigftens ift e8 feine oft Fundgegebene Abficht, beides 
zu vermeiden. Eben jenes Sicyentfcheiden für die beite 

der möglichen Welten ift ihm ein Aft des freien Willens. 

Endlich findet 2, einen Begriff tief wurzelnd im gött— 
lichen Weſen, der dem Pantheismus ewig mit fieben Sies 

geln verfchloffen bleibt, der. außerhalb des Chriſtenthums 

1) Erdm. pag. 749. $. 10. 147 4 156 b) 7390 6:15 217 «. 
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faum gefannt ift, den Begriff der Güte Gottes. Daß 

aber. für 2. diefer Begriff mehr als eine hohle Phrafe ift, 

mag feine ganze Theodicee beweifen, mag feine hohe per: 

fönlihe Pietät und Religiofität beweifen, die denn doc 

etwas höherer Natur fein dürfte, als jener vielgepriefene 

amor intellectualis Spinoſa's! 

Faſſen wir das Refultat der Unterfuchung in ein ges 

drängtes Bild zufammen. 

Die unmittelbare Harmonie von. Glauben und Bers 

nunft beftehet für 2. darin, daß der Glauben wie die Vers 

nunft ein Gefchenf, ein Licht von Gott if. Die Offen: 

barung ift in der Vernunft begründet, ift eine übernatürliche 

Vernunft, die eine wie die andere ein Syftem von Wahr: 

heiten, defien Quelle eine gemeinfame ift. Daher kann 

fich fein Glied gegen das andere fehren, fo wenig die 

Wahrheit fi felber widerfprechen kann. In der Einheit 

liegt aber der Unterſchied, der ſich zunächft in der Weife, 

wie jich beide dem menfchlichen Geiſte offenbaren, äußert. 

Die Bernunftwahrbeiten find eine in der natürlichen Ord— 

nung der Dinge, im Wefen des Geiftes begründete, daher 

urfprüngliche Mittheilung an den Geift, die Offenbarungs— 

wahrheiten dagegen eine außerordentliche. Diefe können 

aber nicht blos eine Wiederholung oder Erweiterung von 

jenen fein, fondern find vielmehr über die Vernunft ers 

haben, von dem blos natürlichen Lichte derfelben nicht zu 

erreichen, nicht vollftändig zu begreifen, wohl aber ift ihre 

Uebereinftimmung mit der Vernunft deutlich zu erfennen. 

Der Nachweis hievon bildet die Vermittlung von Glauben 

und Wiffen, welche eine um fo durchgreifendere ift, als 
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das Wiffen auf analoger Immittelbarfeit ruhet, wie der 
Glauben, und diefer eine Entwidlung zum Wiſſen nicht 

blos zuläßt, fondern fugar fordert. Diefe formalen Prin- 

cipien ber fpefulativen Theologie Leibnizens ftehen im ente 

fehiedenften Gegenfage zur proteftantifchen Orthodoxie, zum 

vulgären Nationalismus und zur abfoluten Wiflenfchaft. 

Das Realprincip alles Seins wird ganz richtig 

als ein unendlich vollfommenes, intelligentes, freied, gü— 

tiges Weſen ber der Welt dargeftellt. Brei, felbftthitig, 

mit immanenter Kraft dauern die gefchaffenen Subftanzen 

fort. Soll aber zur Tranfcendenz Gottes die noth— 

wendige Gegenfeite, die Immanenz in der Welt auf: 

gezeigt werden, fo gehet hier 2. in demfelben Maaße irre, 

als er von jenen, in der fatholifchen Anfchauung liegenden 

Grundfägen abläßt, und das Unerfreulichfte, was einem 

fo fcharffinnigen Denker begegnen fann, fehen wir bei 

Leibniz zutreffen — er geräth mit ſich felber und daher 

mit der Wahrheit in Widerſpruch. ine Erfcheinung, die 

ein glänzendes, wenn auch mehr negatives Zeugniß für 
die Richtigkeit unferer fpefulativen Principien und unferer 

Sache bildet. 

Dr. Münft. 
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Ueber Kirchenconvente, 

Der Geiftlihe hat unter zahlreicher Mitwirfung an 
feinem Theile ald Organ Chrifti und der Kirche das relis 
giös-fittliche Leben der Gemeinde und Einzelnen möglichit 
zu fördern und alles Entgegenftehende tbeild zu entfernen, 
theild ferne zu halten — durch fein ganzes Wirken, durch 
Predigt, Katechefe, Privatfeelforge, Beichtftuhl, durch fein 
Anfehen, Beifpiel, Gebet, Nachforfchen, Ueberwachen, Mah—⸗ 

nen, Zurechtweifen, auftehendes Strafen, dur Anrufung 

der geiftlihen und, bei einer gewiſſen Verbindung des 
Staates und der Kirche, in beider Intereſſe wohl auch 

der weltlichen Obrigkeit. In die Reihe der vielen Wege 

zum hohen Ziele wollen fih nun auch, zum Theil mit 

ganz befonderer Prätenfion, die fogenannten Kirchen» 

convente ftellen, Anftalten für den äußern fittlich-relis 

giöfen und kirchlichen Wandel, wie fie in der Rottenburger 
und anderen Diöcefen der oberrheinifchen Kirchenprovinz, 

in Fulda jedoch mit bedeutenden Modificationen, der Zeit 
noch zu Recht beftehen. Man fage gegen diefe Firchliche 

Stellung der 8.E. nicht, fie feien nur Staatsanftalten. 
Nein, fie wollen zugleich kirchliches AInftitut fein — 

durch ihren Namen,. mehrere Momente ihres Zweckes, Die 

Art und Weife, wie fie von den kirchlichen Behörden bisher 
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eifrigft empfohlen und gegen jeglihen Tadel in Schutz 

genommen wurden, durch deren Mitaufitcht und Mitent- 

fcheidung (Dekanat und Ordinariat), vielleicht auch durch 

ihren Urfprung aus den proteftantifchen Kirchenorbnungen, 

vor Allem aber durch die Stellung des Geiftlichen in den— 

felben. Er fteht nicht in weltlicher Eigenfchaft, ald Mann 

von höherer Bildung und größerem Bertrauen, dem man 

deshalb auch einige rein ftaatliche Gefchäfte überträgt, im 

K.E., fondern gerade durch den Hinzutritt des Geiftlichen 

in geiftlicher Eigenfchaft wird der Ausfchuß des Gemeinde 

rathes etwas ganz Anderes, Kirchenconvent; und auch 

vom Bolfe wird der Geiftliche im K.E., freilich mit großem 

MWiderwillen, immer als Repräfentant der Kirche betrachtet. 

Zudem fteht unter dem Gemeinderathe jeder Drtsangehörige, 

unter dem K.E. aber nur der Eonfeffionsgenoffe. 

Als örtliche Schul- und Armencommiffion, ald Aus: 

fhuß des Stiftungsrathes, in biefer wenigftens gemifchten, 

jedenfalls die Kirche nicht wefentlich berührenden Sphäre 

laffen wir den K. C., fo viel wir auch auf dem Herzen 

haben, bier unangefochten, betrachten denfelben nur als 

Anftalt für den äußern fittlichsreligiöfen und Firchlichen 

Wandel und ftellen uns die Frage: Sind unfere wür— 

tembergifhen Kirdhenconvente gut und wirk— 

fam? oder der Berbefferung bebürftig und 

fähig? oder find auch die beftorganifirten der- 

artigen Anftalten in der Fatholifhen Kirche 

wenigſtens unnöthig?: 

Die ftaatlichefirchlichen Religions: und Sittenheilan⸗ 
ftalten, Kirchenconvente genannt, wollten in Würtemberg, 
den Katholiken bisher gänzlich unbefannt, zuerft von König 

Friedrich von dem proteftantifchen Sande auf das katholiſche 
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übertragen werben, und ihre Einrichtung war bereitd im 

Ganzen die noch beftehende, nur hatten fie, beſſer als jept, 

feinerlei Etrafgewalt, fondern „blo® Erinnerungen, und 
bei deren Fruchtlofigkeit Anzeigen bei den weltlichen Bes 

hörden.“ Ihre allgemeine Einführung und jetzige, von 

der proteftantifchen nur ganz - unwefentlich abweichende 

Einrichtung erhielten fie aber durch die Königliche Verords 

nung vom 15. Januar 1817, Ein fie ad astra erheben: 

der Erlaß des Generalvicariates vom 9. April j. 3. folgte 

obligat nach. Nähere Beitimmungen enthalten. das 8. 

Evift I. und II. über die Gemeindeverfaffung v. 31. Dez. 
1818, das Verwaltungsedift, und die Verordnung v. 11. 

März 1822. Der Eonfiftorials Erlaß v. 29. Oft. 1824 

gilt den proteftantifchen Kirchenconventen. 

Sch gebe nun die in den Verordnungen enthaltene 

DOrganifation, vor Allem den fehr merfwürdigen Zwed 
diefer Staats » Kirchenconvente. Sie follen „die Sittens 

und Kirchenpolizei handhaben, wahre Religionsübung und 

Sittlichfeit befördern, die Wirffamfeit des ®eiftlichen unters 

ftügen, ſich über die Mittel des Kirchenzuftandes gemein- 

fchaftlich berathen, die Kirchenzucht erhalten, diejenigen, 

welche oͤffentliches Aergerniß geben, durch Belehrung und 

Warnung (und Strafe) beifern. Insbeſondere follen die 

in dem Kirchen » Bolizeimefen des Drted vorhandenen Ge; 

brechen und die Abweichungen von den beftehenden Ber: 

ordnungen der Kirche und des Staates, namentlich auch 
in Anfehung der Feier des Sonntages und der gebotenen 

Feiertage, des Beſuchs des Pfarrgottesdienftes von Seite 

der Ermwachfenen und des Neligionsunterrichtes vun Seite 

ber Jugend, der Befolgung der Kirchengebote, der Beob⸗ 

achtung der oͤſterlichen Beicht und Communion u. ſ w. (h, 
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ſowie die Gründe der bemerften Gebrechen und die anzus 

wendenden Berbefferungsmittel forgfältig unterfucht werben. 

Auch dem Aberglauben und andern fchädlichen Vorurthei— 

len (?!).foll der 8.E. auf jede mögliche Art (21) zu fteuern 

fuchen, und, wo ed nöthig wäre, dem weltlichen Beamten 

fogleih (!) eine Anzeige machen, um die polizeiliche Ge— 

walt eintreten zu laffen. Außerdem haben die K.E. bie 

häusliche Erziehung zu überwachen, Einigfeit unter Ehe— 

leuten und Verwandten zu erhalten, Ehedijfidien zu ſchlich— 

ten und die weltlichen Beamten auf Bolizeimängel aufs 

merffam zu machen.“ Bon Amts wegen find Mitglieder 

die Ortögeiftlichen, der erfte Ortsvorſteher (Schultheiß) 

und der GStiftungspfleger. Sind diefe Proteftanten, fo 

haben fie bei Firthlichen Gegenftänden feine Stimme, wohl 

aber bei polizeilichen. Ich frage ſchon bier: welches ift 

die Grenze zwifchen SKirchlihem und Polizeilichem und 

firchlicher und polizeilicher Behandlung im Fatholifchen 8.E. 

und bisherigen omnipotenten Polizeiſtaate? Reben doch 

auch die Verordnungen immer von Kirchenpolizei, wozu 

fie 3. B. fogar öfterlicde Beicht und Kommunion rechnen. 

Zwei bis drei weitere Collegen werden von dem Stiftunge- 

rathe, welchen Schultheiß und Gemeinderath unter Hinzu: 

tritt des Geiftlichen bilden, aus feiner Mitte gewählt, 

Früher wurden diefelben, nur ein wenig befler, vom Pfarrer 

und Schultheiß aus dem Stiftungsrathe auserlefen. Dffens 

bar ift ſonach der K. C., ſchon nach den Mitgliedern, allers 

erft Ausfchuß des Stiftungsrathes, und fein eigentlich 

firchenconventliched Wefen wurde ihm nur willführlich und 

merhanifch angehängt, fo daß die Einrichtung von ‚Haufe 

aus verborben war. Unterworfen find dem katholifchen 

K. C. alle Katholiten des Ortes, „auch die. im Urlaube 
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befindlichen Soldaten,“ was fich in unferer Einrichtung 

nicht von ſelbſt verftand und fehon allein ihren Firchlichen 

Charakter fehr in Frage ftellt. Früher unterlagen denſel— 

ben auch gewiſſe proteftantifche Einwohner (!), nur. follte 

ihnen nichts ihrer Gonfeffion Zuwiderlaufendes zugemuthet 

werden. So Außerft angenehm die Zurüdnahme diefer Be: 

ftimmung den Geiftlichen fein muß, die nirgends Verwir— 

rung wollen; jo inconfequent ift fie, da die K. C. nicht 

blos Kirchliches, fondern auch Polizeiliches, überhaupt 

überwiegend Staatlihes auf ftaatlihe Weife zu behandeln 

haben, und auch ein proteftantifcher Schultheiß, Stiftungs- 

pfleger und Obefamtmanı im K. C. figen fönnen. Gegen 

Eremte haben die fath. 8. E. nur Anzeigen an die den— 

felben vorgefegte Behörde, die proteftantifchen aber follen 

mit den Eremten felbft fehriftlich verhandeln. Darf man 

den fath. 8. E. weniger anvertrauen, als den proteftantis 

fchen ? oder fteht der proteftantifche Eremte feinem Pfarrer 

näher als der fatholifche? und wo bleibt die Gleichheit vor 

dem Geſetze? Regelmäßig hat fih der K. E. alle Monate 

einmal, in Filialen wenigftens alle Vierteljahr zu verſam— 

meln, widrigenfalld regnet e8 Receffe. Ob die Gemeinde 

groß oder Flein, ob etwas oder nichts zu verhandeln, ob 

etwas auffchiebbar oder unauffchiebbar .fei, bildet in diefem 

Mechanismus feinen Unterſchied. Die Anzeigen begangener 

Unfitttlichfeiten follen in der Regel dur die Mitglieder 

geichehen, die dazu durch ihren Dienfteid verbunden find; 

allein trog der leider fo zahlreichen Dienfteide, die aus 

übertriebenem Mißtrauen entfpringen, die nothwendigen 

Eide und die Gewiffenhaftigfeit überhaupt herabdrüden 

und defto zahlreicher werden, je mehr ihre religiöfe Baſis 

untergraben ift, und auch noch dort für werthvoll erachtet 

Theol. Ouartalfrift. I. Heft. 1849. 16 
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wurden, wo man alle Schlagadern der Kirche nicht ängft- 

lich genug unterbinden konnte, trog dieſer Dienfteide, fage 

ich, gefchieht dießfalls und vielfach auch anderwärts erfah⸗ 

rungsmäßig fo viel als nichts.!) Die Verhandlungen, 

über die amtliches Stillſchweigen beobachtet werden ſohl, 

find collegialifch (1), und der. weltliche Ortsvorfteher hat 

die erfte, ‚der vorfigende Geiftliche bei Stimmengfeichheit 

die entfcheidende Stimme; die übrigen Geiftlichen ftimmen 

nach dem Drtsvorfteher vor den übrigen weltlichen Glie— 

dern. An Strafanfägen (fie richten ſich nach den drei 

Gemeindeclaffen und find bis zu: 2 Thlr. oder 24 Stuns 

den Gefängniß, 3 Thlr. oder 36 Stunden, 4 Thaler oder 

48 Stunden) hat die Geiftlichfeit Feinen Antheil zu nehmen, 

fondern die Ermahnungen, furz Standreden , zu fprechen. 

Die Vorgeforderten dürfen einen Beiftand mitbringen. 

Indeß kann gegen jedes Erfenntniß der Recurs, über den 

der 8. C. zu belehren hat, zum gemeinfchaftlichen Ober⸗ 

amt u. f. w. angezeigt werden, und fofort haben die Ad- 

vofaten und Winfeladvofaten — und vor beiden fann der 

K. C. aus begreiflichen Gründen nicht beftehen —, deſto 

weitern Spielraum, der Pfarrer aber, der Schreiber 

1) Ergöplich ift die geheime Polizei der alt»proteftantifchen württ. 

Kirchenconvente nach Eynodalfchluß v. 1644, Cap. 8: „In Fleden oder 
auch fonft fönnen faum beflere erfunden werden, als die ſtetiges in pu- 

blico und mit vielen Leuten zu thun haben, als da feyn die Schulmeis» 

fer, Meßner, Marktes, Fleifche und Brodbefchauer, Kuchenbefhen, Bäber, 

Barbierer, Fleckenſchmidt, Gerichtöboten, Stadt⸗ und Plefendiener und 

dergleichen”. Jeder „Deferent“ foll den übrigen umbefanut bleiben und 
felbft zum Geheimniß vereidet werden; als Belohnung wird ihnen ent, 

weder das Dritttheil der Strafgelder, oder wo dich „anflatt der Ergöß- 

lichfeit eine Nigennügigfeit“ verurfachen wiirde, ein beftändiger Gehalt 
gegeben, fie auch foniten beftermaßen favirt werden. 
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und das Sühnopfer des K. E , defto angenehmere Ge— 

fchäfte. Alle Beichlüffe müffen von dem vorfigenden oder 

jüngften Geiftlichen in ein eigenes Buch einregiftrit werden. 

Früher mußte alle Vierteljahr an das gemeinfchaftlicye 

Dberamt, und von da weiter über die NRefultate berichtet 

werben, jetzt geht alle Jahre auf den 1. Zuli ein tabella- 

rifcher PBrotofollauszug (in duplo) an jenes ab und von 

da mit Bericht an Ordinariat und Kirchenrath, die fofort 

Receſſe geben. Anderweitige Einrichtung werden wir im 
Berlauf kennen lernen. 

Diefe würtembergifche Anftalt, Kirchenconvent genannt, 

wird oder wurde nun vielfach wie ein Schooßfind deſto 

eifriger gepriefen, je allfeitig verwerflicher fie ift. Am 

höchftes Lob, eine Art göttlicher Einfegung zu gewinnen, 

verftiegen ſich Manche bis in die Bibel, und beriefen 

fih 3. B. auf Matth. 18, 15 ff. Allein, um feine uns 

nöthigen Worte zu verlieren, heißt doch jedenfall8 dem 

Katholiken das: „Sage e8 der Kirche“! nicht fo viel, als: 

Sage e8 den Laien oder ihrem Ausfchuffe, oder gar dem 

Schultheiß und feineh Gemeinderäthen, bei denen auch der 
Pfarrer als ihr Eollega ſitzt. Die Bibel weiß überhaupt 

von feiner modernen Verbindung oder gar Bermifchung 

von Staat und Kirche. Andere beriefen fich auf den 

Laienbeiftand in der Bibel. „Was richteten, fagen fie, 

nicht Mofes, die Apoftel und ihre Nachfolger durch gottes— 

fürchtige Laien aus, die fie zu wählen verftanden, und 

die ihnen in der Leitung des Volkes hülfreiche Hand lei— 

fleten ?« Wer wollte doch beftreiten, daß die Kirche zu 

allen Zeiten den Laien, öfter troß des Klerus, viel vers 

dankte und Einen Leib mit vielen Gliedern zu verfchiedener 

Dienftleiftung bildet! Diefer Laienbeiftand hat aber mit 

16 * 
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unferen 8. C. feine Achnlichfeit und blüht von den Apo— 

fteln an, fo Gott will, bis heute ohne diefelben, ja troß 

derfelben; und als der Apoſtel den Blutfchänder ausftieß, 

hat er weder einen forinthijchen Schultheiß noch Gemeinde- 

rath berufen. Ebenfo wenig fann man fich auf die alten 

Presbyterien oder die Theilnahme der Laien an firch- 

lichen Verhandlungen berufen. Auch die alten Send 

Gerichte find von unferen 8. C. himmelweit verjchieden, 

obwohl legtere mitunter, 3. B. in Fulda, auch Sendgerichte 

genannt worden find. Die alten Sendgerichte aber beftan- 

den darin, daß die Bifchöfe jährlich an jedem Orte’ ihres 

Sprengeld cin geiftliches Gericht bielten; zur Erleichterung 

waren fieben der zuverläßigften Gemeindeglieder erforen, 

die ſtets die Gemeinde ftreng beobachten und bei Anfunft 

des Bifchofes rüdfichtslos afle Vergehen namhaft machen 

follten, worauf fofort das religiöfe, wie polizeiliche Richters 

amt vom Bifchofe ausgeübt wurde. Diefe Zeugen waren 

im Unterſchiede von unferen 8. C. kirchlich gewählt, bloße 

Zeugen ohne jegliche Entjcheidung und Strafgewalt; auch 

beftanden die Sendgerichte in einer Zeit, da Staat und 

Kirche gleichfam in ehelicher Verbindung lebten, der Bi- 

fhof auch weltliche Gewalt befaß und die Kirchengefege 

zugleich Staatögefege, oft auch umgekehrt, waren. 

Andere fprechen in idealer Lobpreifung etwa fo: Der 

Geiftliche könne nicht Alles felbft erfahren, am wenigften 

oft das Bedeutendſte und Weitgreifendfte, und aus guter 

und unbedenflicher Quelle. Deßhalb fei es für befondere 

Maßnahmen und die ganze Verwaltung feines Amtes fehr 

gut, wenn mehrere amtlich und eidlich beauftragte Männer 

vor ihm die geeigneten Anzeigen machen, diefe nicht mehr 

zufällig, fondern regelmäßig, volftändig und unparteiifch 
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gegeben werden, die Beobachtung des Geiftlihen und 
Anderer durch den Zufammentritt ergänzt, gereinigt und 

in's Klare gebracht umd zugleich aller Schein von Zuträs 

gerei und Klatfcherei vom Pfarrer abgewendet werde. Auch 

der amtliche Rath verftändiger, rechtichaffener, mit ber 

Gemeinde längft genau befannter und ihr Wertrauen 

genießender Männer fei von hohem Belang. Durch den 

K. E. werde ein ganzes Collegium waderer Männer aufge: 

fordert, fortwährend über den Zuftand der Gemeinde, über 

Vorfälle, Gründe und Mittel zur Abhülfe nachzudenfen. 

Seine Beichlüffe erhalten durch folches Mitwirfen mehr 

Nachdruck, PBarteilofigfeit, Anfehen und Vertrauen, feien 

wie Maßnahmen des Geiftlichen, des Organes der Kirche, 

fo auch Willensäußerungen der Gemeinde durch ihre 

Vertreter. Mehrere Männer Fönnen auch die Befolgung 
und die Früchte der Befchlüffe beffer überwachen und durch 

Anfehen, Wort, Beifpiel und Vertheidigung mehr fichern. 

Für Ermahnungen und Zurechtweifungen habe man ange— 

meffene Steigerung, zuerft unter vier Augen, fodann vor 
Zeugen und unter Mitwirfung angefehener Stellvertreter 

der Gemeinde; befonderd habe man in den 8. E. noch 

ein fräftiges Mittel gegen die, „deren Unbeugfamfeit und 

Rohheit oft dem eifrigften Seelforger Bedenken einflößen, 

ihre Ausfchweifungen unter vier Augen zu rügen“ Allein 

gegen dieſes beredte, in ein testimonium paupertatis 

auslaufende Lob drängen fich ſchwere Fragen auf. Ob 

unfere Kirchenconvente die gepriefenen Mortheile auch nur 

annäherungsweife gewähren? Ob hiefür taugliche Männer 
nach unferer Einrichtung in den K. C. figen, doch in 

diefelben unter Entfernung der untauglichen gebracht werben 

fönnen? Ob überhaupt ſolche Männer, und zwar überall, 
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oder auch nur in den meiften Orten, aufzubringen find ? 

Und wenn dieß möglich ift, ob fie der Geiftliche nicht am 

Beften aus freiem Antrieb, nach beftem Wiſſen und Gewiffen 

und. nach der Befchaffenheit des jedesmaligen Falles felbft 

‚beruft? Schultheiß und Gemeinderat) mögen im Auftrage 

des Staates Aehnliches thun! Befprechung mit und Anzeige 

bei den weltlichen Behörden ftände dem Geiftlichen ohnehin 

immer offen, wenn fie ihn nicht von der Thüre weifen 

wollen, was fie auch thun mögen, wenn die Kirche nur, 

wie ihr von Gottes und Rechts wegen gebührt, frei ift. 

Ob der geiftliche Altes zu wiſſen braucht ?_ ob die Mitglieder 

des K. E. nicht Land auf und ab in den wichtigften Fällen 

ftumm bleiben, wie der Fifch im Waſſer? Ob der, Geift- 

liche nicht fonft beffere Erfahrungen machen fann? ob 5.2. 

fein Amt, fein Vertrauen, der Beichtftuhl die Herzen nicht 

beffer öffnet? ob er mit feiner Bildung, Lebenserfahrung 

und dem Reichthume kirchlicher Mittel nicht beffer urtheilen 

und befchließgen kann, al8 ein befangener, mitten im Bers 

derben- der Gemeinde ftehender, von allerlei Berhältniffen 

befangener Laien und Bauernareopag? Ob ein folcher 

wirklich beim Wolfe Anfehen genießt und feine Befchlüfie 

als Willensäußerungen der Firchlichen Gemeinde gelten ? 

Db man gegen Unbotmäßigfeit und Rohheit nicht in Kirche 

und Staat fehnelfere und ficherere Mittel hat? ob nicht 

nach Pſychologie und Erfahrung auch der Roheſte weit 

lieber und mit größerer Frucht das liebevolle, weiſe und 

ernfte Wort des Geiftlichen unter vier, ftatt unter zwölf 

und noch mehr Augen hört? ob nicht unter vier Augen 

taufend Triebfedern in Bewegung gefegt werden fönnen, 

die ihrer Natur nach die Deffentlichfeit und PBrofanation 

ſcheuen? 
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Andere rühmen, der Geiftliche erhalte durh K. €. 
doch wenigſtens alle vier Wochen Gelegenheit, -über die 
Gemeinde, ihren Zuftand, ihre Fehler, die Mittel zum 
Beſſern fo zu fprechen, wie er es in chriftlicher Lehre und 

Predigt weder fönne, noch dürfe. in kleiner, höchft be— 

denflicher und gefährlicher Gewinn! Was 3. B. der Geift- 

liche vor Andern fagt, kommt immer möglichft entftellt an 
den Mann. Zu Erpeftorationen und regelmäßigem Bol: 
tern aber, wenn Einen darnach gelüftet, findet man immer 

Gelegenheit; und ein Fluger und liebevoller Seeljorger 

kann alles befier, kräftiger, unentftellbarer öffentlich für 

Alte, bei fchilicher Gelegenheit den Einzelnen fagen. Man 

mag auch rühmen, für ſchwache, minder einfichtsvolle oder 

des Bertrauend verluftige Geiftliche fei der K. C. noch 

Hauptmittel zum Wirfen, zu Gewinnung und Durchfüuͤh— 

rung guter Maßregeln und Aufrechterhaltung eines gewiffen 
Anfehens. Trauriger Nothbehelf! ver zudem in der Wirk— 

lichkeit in fein Gegentheil umfchlägt. Für ſolche Bälle 

gibt es andere Firchlihe Mittel. Andere mögen geltend 

machen, Anzeigen und Bitten bei der weltlichen Obrtgfeit, 
von einem Collegium ausgegangen, werden wirffamer fein, 

als die des Geiftlichen. Allerdings, wenn nicht die Beamten 
unter allen Umſtänden ihre gefegliche Schuldigfeit zu 

erfüllen hätten, und wenn man annehmen dürfte, ed gebe 

Beamte, die weder die Kirche, noch ihre Stellvertreter, 

noch irgend eine heilige Weberzeugung zu faflen und zu 

achten vermögen, vielmehr der Kirche und ihren Geiftlichen 

überall mißtrauen, überall für ihre Omnipotenz Llebergriffe 

fürchten, überall in ungebildeter, ſtolzer Schreibermanier 

in dem Geiftlichen fogar den gebildeten Mann vergeffen, 

überall den Schultheißen über den Pfarrer fepen, wie den 
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Staat über die Kirche, in privatem und amtlihem Wort 
und Beifpiel Kirche und Geiftliche herabzuwürdigen fuchen, 

jegliche Denunciation freudig, ohne an einfache gütliche 

Vermittlung zu denken, an die höhere und höchfte Behörde 

bringen, den nächften Beften über geiftliches Wirken aus» 
forfchen und vor demfelben ihre ftaatlichen, unfehlbaren 

Berdammungsurtheile gegen den Geiftlichen fchleudern, 

die beften Abfichten des Geiftlichen in wichtigen Angelegen- 

heiten vor der Gemeinde verdächtigen, immer und überall 

ängftlih Friede, Friede rufen und denfelben doch ſelbſt 

möglichft untergraben, von Kirche und Geiftlichen wenig 

halten, wenn diefelben etwa nicht, 3. B. zur Belehrung 

über den Huldigungseid oder in betrübten und armfeligen 

Zeiten nöthig werden. Uebrigens weiß. man von der 

Wirkſamkeit auch Firchenconventlicher Anzeigen gar Erbaus 

liches zu erzählen. — 

Alle bisher gerühmten Bortheile der 8. E. find 

fonach theild an fich geringfügig, theilde werden fie durch 

Anderes leichter, reicher und unverfänglicher erreicht, theils 

find fie von einer rechten Organifation der K. C. und der 

Möglichkeit bedingt, wahrhaft tüchtige Mitglieder aufzu— 

bringen. 

Ich fchreite nun zur Prüfung der Hauptmomente 
unferer 8. C. Sie find, werden wir überall finden, ein 

weder rein ftaatliches, noch rein firchliches, fondern ein 

gemifchtes Inſtitut, eine Zwitternatur, jedoch mit beveus 

tender Präponderanz des Staatlichen und Polizeilichen, fo 

daß das Kirchliche gebunden und unterdrüdt und ganz 

feiner Wirkſamkeit, Würde und Schönheit beraubt, ja in 

fein Gegentheil verkehrt, aber auch das Staatliche gelähmt 

und verborben ift. Sie dienen weder dem Staate, noch 
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der Kirche, ja bringen beiden mannigfaltigen Schaden ; 

erfcheinen übrigens nur ald Miniaturgemälde eines großen 

franfen, nun in Fäulniß und Auflöfung übergegangenen 

Drganismus, oder ald Zweiglein an einem großen Baume 

der Erfenntniß des Guten nnd Böfen, der bereits bie 

giftigften Früchte getragen bat, als Zweiglein am Baume 
der modernen, gegen das Chriftenthum indifferenten ja 

feindlichen Staatsomnipotenz, der Viel- und Allesregiererei 

und der foftjpieligen Bielfchreiberei, des firchlichen Magd— 

dienftes, ja der Kirchenverftümmlung, der nun endlich 

zum Glücke der Völfer und. der Kirche mit ftarfer Art gefällt 

fein wird, wenn er anders nicht als noch giftigerer Baum 

anderer Sklaverei auferiteht. Diejenigen, welche im Mittels 

alter die Bermifchung des Staatlihen und Kirchlichen durch 

die Kirche, wie fie fagen, aus allen Kräften verdammen, 

werden doch diefelbe moderne Vermifchung durch den Staat 

nicht länger zur Verwirrung und Umkehr aller Begriffe 

und Berhältniffe und noch grenzenloferem Unglüde in. 

Schutz nehmen wollen. 

Wir betrachten nun im Einzelnen zuerft den Urfprung 

unferer 8. C. Ich verwerfe fie nicht, weil fie neueren 

Urfprunges find; auch jegt fönnte der H. Geift in der 

Kirche, befonders für neue Zeitbedürfniffe, wahrhaft Kirch— 

liches fchaffen; auch nicht, weil fie ziemlich vereinzelt in 

der katholiſchen Kirche vaftehen, oft macht ſich etwas wahr: 

haft Kirchliches zunächft auf Einem Punkte geltend und 

die Gaben und Verhältniffe find mannigfaltig. Aber freilich 

erregt es fchon Bedenken, wenn etwas erft fpät auftritt, 

obwohl fein Bedürfniß immer und überall vorhanden gewefen 

wäre, wenn es vollends in keineswegs kirchlich blühenden 

Zeiten und firchlich geordneten Ländern erfcheint, und 
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vollends nirgends in der Kirchengefchichte wahre Analogien 

und Anfnüpfungspunfte findet. Sch bin auch nicht fo 

engherzig, die 8. C. deßhalb ſchon zu verwerfen, weil fie 

in Nachahmung der proteftantifchen, diefer Kirche, die 

Alles aus den Laien herauswachfen läßt und für Papft 

und Bifchof den Staat eingetaufcht "hat, ganz angemefjenen 

ja vielleicht wefentlihen 8. C. entftanden find. Aber fehr 

bedenklich ift, daß der Staat, und zwar der vorherrfchend 

proteftantifche, bei ihrer Einführung die Initiative ergriff, 
noch mehr, daß er die Vorfchriften und ganze Organiſa— 

tion gab, ja ohne Weiteres die fath. K. C. ganz nad 

den proteftantifchen modelte, die indeß gleichfalls im ganzen 

Lande in ihrer dermaligen Einrichtung von allen Seiten 

fcharf getadelt und im Ringen nach Cmancipation vom 

Staate und nach Firchlicher Freiheit inbegriffen find. Kurz, 

unfere 8. €. find durch die alten proteftantifchen- Kirchen 

ordnungen als des zeugenden Baterd ein Kind bes prote- 

ftantifchen Staates, die bifchöfliche Behörde aber hat daſſelbe 

Noth, Ehren: oder Schandehalber aus der Taufe gehoben 

und mit Lob und Simeonsweiffagung überhäuft ). Die 

1) Der Erlaß des General: Bifariates in Ellwangen v. 9. April 
1817 beginnt fo: „Die K. Verordnung vom 15. Januar d. J., die K. 

E. betreffend, ift im ihrer Tendenz fo ſchon und erhaben, zur ächten 
Religiofität, Sittlichfeit und Ordnung fo förderlich, daß es allen Pfarrern 
unfers Sprengels pflihtmäßig angelegen fein foll, dieſelben mit Gifer 

und Klugheit in genauen Vollzug zu fegen.” In deſſen Sperialerlaß 
vom 9. März 1819 Iefen wir: „Wegen MWichtigfeit der Sache, und ba 

hiedurch (X. E.) den Pfarrgeiftlichen eine ihrem Eeelforgeramte fo erſprieß⸗ 

liche Wirkfamfeit eröffnet worden ift, nehmen Wir hierbei ihre ganze 

Thätigfeit in Anſpruch, und werben in der Folge ihren Pafloraleifer, 

ihre Klugheit, und väterliche Liebe zu ihren Pfarrgenoffen unfchwer bare 

aus entnehmen Tönnen, wenn fie bie entgegenſtehenden Hinberniffe alle 
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Organifation fteht im Negierungsblatt und ftaatsgefeglich 
im Berwaltungsedift, das bifchöfliche Anpreifen und pathe— 
tifche obligate Anftaunen folgt nach; der Staat gibt, die 

Kirche nimmt, wie es auch ſei; um etwaige Berbefferungen 
muß die Etaatöbehörde angegangen werden, dieſe aber 
muß diefelbe den Ständen vorlegen. Und doc follen es 

Kirchenconvente fein. Lucus a non lucendo! &ie find 

ein Kufufsei, das die Kirche und ©eiftlichen ausbrüten 

follen. | | 

Betrachten wir die ftaatliche Feſtſetzung der Mits 

glieder. Der Staat fihreibt vor, daß die nieberften 

Beamten, Schultbeiß, Stiftungspfleger und zwei bis drei 

Gemeinderäthe zur Handhabung der Sitten» und Kirchen, 

polizei beigezogen werden müffen. Dieß die moderne Staats; 

und Kirchenverwirrung und Vermifchung auf der unterften 

Stufe. Der Schultheiß ift ald folcher Mitglied, nach und 

neben dem Pfarrer und vor der übrigen Geiftlichfeit das 

erfte, der erfte Votant und der, welcher, unter Ausfchluß 

ber Geiftlihen, mit den übrigen weltlichen Mitgliedern, 

feinen Schleppträgern, wie er felbft fo oft der Schlepp- 

träger feined Oberamtmannes wenigftens war, die Strafen 
beftimmt. Es ift doch gewiß zunächft möglich, oft aber 

auch wirflich, daß der Schultheiß, mag er als folcher 
noch fo tüchtig fein, zu einer derartigen Stellung im K. 

C. weder nach Einficht, noch nach gutem Willen, nad 

Religiofität, Wandel und Bertrauen bei Gemeinde und 

Geiſtlichen, noch nach feiner oft totalen Abhängigkeit paßt. 

mählig befiegen, den Geiſt der deßhalb beftehenden Verordnungen immer 
tiefer erfaffen und die fchönen Zwede diefer heilfamen Anftalt, welche 

freilich dermal erft in ihrem Beginnen ift, mehr und mehr 

zu erſtreben trachten.“ 3. Lang, Kivchengefehe S. 518 mb ©. 635 f. 
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Er ift von der Gemeinde mit Ausfchluß des Geiftlichen 

unter ftaatlicher Mitwirfung gewählt, aber zunächft ohne 

den Gedanken, daß er für den K. E. minder tauglich, ja 

ganz unbrauchbar fei oder werde, auch ohne Möglichkeit, 

ihn ohne die größten Schwierigkeiten, wie bei eigentlichen 

Staatsbeamten, aus feiner Stelle, und fo erft aus dem 

K. C. zu entfernen, mag er auch längft durch offenfundige 

Skandale feinen Sig im Sittengericht und jeder befieren 

Gefellfichaft verwirft haben. Gerade die Schultheißen find 

ja auch, wenn auch nicht gerade nach der Abficht der 

Regierung, fo doch nach dem ftillfchweigenden oder aus— 

drüdlichen Willen mancher Beamten, und nad) ihrer ganzen 

an fich hohen, aber für viele unerreichbaren Stellung und 

ihrer nicht feltenen Handlungsweife wahre Rivale, Gegner 

und Auffeher, ja Herrn des Geiftlichen. Was follen wir 

erft vom proteftantifchen Schultheiß (und Stiftungs- 

pfleger) im 8. €. fagen ? Er hat freilich nur in Polizei: 

fachen mitzufprechen, figt aber doch im K. C., fol Polis 

zeifachen im Eatholifhen K. C., alfo wenigftens auch 

Fatholifch mit behandeln. Und wie delifat ift die Grenz» 

beftimmung zwiſchen Kirchlichem und Bolizeilichem, Firchlicher 

und polizeilicher Behandlung, befonderd in unfern kirchlich 

verwirrten Verhältniffen, und da der 8. C. nach den 

Verordnungen Kirchenpolizei zu üben hat. Wie oft wird 

man fich gegenfeitig beengt und mit Hemmfchuhen belaftet 

fühlen, wenn anders noch gegenfeitig Zartgefühl herrfcht ! 

Den Schultheiß als zweites Haupt im K. C. haben einer: 

feits, und fein Wirken Firchenconventlich unterftügen anderer: 

ſeits, find doch zwei wefentlich verfchiedene Verhältniffe. 

Mutatis mutandis gilt Alles auch von den übrigen 

weltlichen Mitgliedern. Ein Ausfhuß des Stiftungsrathes, 
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alfo des Gemeinderathes, wird unter Hinzutritt des Geiftlichen 

8. C. Wenn diefer unter Vorantritt des Echultheißen, 

etwa nach vorläufiger Verhandlung mit diefem, fich dem 

Pfarrhauſe nähert, jo may ſchon hierin Jeder den ganzen 

Charakter unfered Inſtitutes erfennen. in PBroteftant 

fagt: „So geht in Würtemberg auch die evangelifche 
Drtöfirhe in der bürgerlichen Gemeinde und in der 

bürgerlichen Ortsobrigfeit auf, wie die evangelifche Landes— 

fire im Staate und in den Staatsbehörden aufgeht“ 9. 

Was die fonftige Befhaffenheit der Mitglieder 

der K. C. betrifft, jo wurde bereits vielfach manche traurige 

Möglicyfeit und Wirflichfeit angedeutet. Meine und meiner 

Landeollegen Erfahrung aber ift: Von wahrem Sntereffe, 

wirflichem Beauffichtigen, Anzeigen, ächtem Berathen ift kaum 

eine Spur zu finden. Manche Mitglieder des K. E. find 

ſelbſt mehr oder weniger und oft am meiften angeftedt, z. B. 

in einer mir wohlbefannten Pfarrei übertreten Mitglieder 

des 8. ©. trog aller Verhandlungen und Beichlüffe Jahr 

aus Jahr ein Andern zum Mufter die Bolizeiftunde, nach: 

weisbar mit Anderem ein Hauptgrund des Ruins der 

Gemeinde; oder ed tönt dieſen fogenannten Herrn aus 

früherer Zeit das: „Arzt hilf dir ſelbſt!“ nach. Sie ftehen 

in verfcehiedenen nahen und entfernten Berwandtichaften und 

andern Verbindungen, die allerlei Nüdfichten erzeugen und 

find fo, weil fonft unfelbftftändig und ohne Jutereffe, 

gebunden; haben Furcht vor denen, die am meiften vor 

das Sittengericht gehörten, wie denn überhaupt längft eine 

unbegreifliche und doch fehr begreiflihe Furcht vor den 

1) Schmid in feiner Motion über beſſere Organifation der K. C., 

Derhandl. der Kammer. d. A. 1833. Bo. 3. Sitz. 27. ©. 120. 
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Schlimmen und Schlimmften durch die Gemeinden herrfcht ; 
hängen felbft von ihren Weibern ab und bleiben troß des 

Dienfteides ftumm, wie Fiſche. In zehn Jahren wurden 

z. DB. in einer Pfarrei von den weltlichen Mitgliedern nur 

drei Anzeigen gemacht. Bringt der Geiftliche nicht Etwas 

vor, fo fommt immer die Formel zum VBorfchein: „Es 

fam nichts zur Anzeige.“ Trotz des Dienfteided werden 

die Verhandlungen und die Worte des Geiftlichen eiligft 

audgeplaudert und gehen mißverftanden oder böslich ent- 

ftellt wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde. Vor dem 

Geiftlichen fagen fie: ja; draußen vielleicht: nein; „der 

Herr hat es gewollt, nicht wir“, ift fiehende Phrafe, und 

der Geiftliche wird das Sühnopfer, daß ich nicht fage, 

der Sündenbod des 8. E. An der Unmöglichkeit, tüchtige 
Mitglieder aufzubringen, würden überhaupt auch die beft- 

und Firchlichft organifirten K. E. in den meiften Gemeinden 

vorzugsweife Schiffbruch leiden; und ein fehlimmes Mit- 

glied des K. E. muß nothivendig als folches defto fchlimmer 

auf die Gemeinde wirfen. Was fann unter folchen und 

anderweitigen Berhältniffen der amtliche Troft wiegen: 

„Schultheiß und Gemeinderath feien doch in der Regel (19) 

die Gebildetften, Beſten und Religiöfeften‘? Schultheiß 

und Gemeinderäthe find auch oft als Halbgebildete bie 

Sndifferenteften und Unfirchlichften. 

Betrachten wir auch die Entfcheidung der Kirchen: 

conventlichen Fälle. Sie ift in die Hände der Laien, des 

Schultheißen und feiner Räthe von der gefchilderten gewöhns 

lichen Beichaffenheit, gelegt, und das Drgan der Kirche, 

der Pfarrer, gibt nur bei Stimmengleichheit den Ausfchlag. 

Freilich kann er die Stimmen günftig, intelligent und 

firchlich wenden, aber weder nothiwendig, noch überall. 
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Wenn Schultheiß und Gemeinderath mit dem Geiftlichen 

zerfallen find? Wenn fie ſich 5. B. die oberamtliche Er- 
innerung zur Wahrung ihrer Selbftftändigfeit dem Pfarrer 

gegenüber gemerft und ausgelegt haben? Wer fennt nicht 

die Zähigfeit der Ungebildeten, wenn ihnen einmal der 

gute Wille fehlt? Wer kann nicht auch vom Bauernftol; 

erzählen? Freilich fann fich der Geiftliche verwahren oder 

an die höhere Stelle wenden. Aber warum bringt man 

ihn ohne jegliche Noth in folche Gollifion mit der Gemeinde 

und ihren Tonangebern? Und wenn er vollends bei der 

höheren Behörde Unrecht erhält! Jedenfalls ift bei diefer 

Art der Entfcheidung die legte Spur des pfarrlichen Cha 

rafterd verfchwunden, da die Laien nicht mehr etwa Rath 

geber und Zeugen, fondern die. Herrn des Geiftlichen find, 

die Kirche fich fogar in firchlichen Dingen den Laien fügen 

fol, der Geiftliche wie in weltlichen Gollegien nur mehr 

Praͤſident, primus inter pares oder der Sprecher ift, der 

durch Standreden an die Betheiligten den Befchluß Fräftigen 

und fcheinbar mit Firchlichem Anfehen verfehen fol. Sprechen 

und predigen kann er anderwärts und befier und wirkffamer 

unter vier Augen. 

Der 8, €. hat auh weltliche Strafgewalt. 

Diepfalld zeigte eine frühere Verordnung befferen Taft. 

Solches Strafen gehört nicht in ein Inftitut, das erſt durch 

den Geiftlichen fich von einem Gemeinderathsausfchuß unters 

ſcheidet und allein durch ihn noch einige Auftorität befigt. 

Verbittert und verderbt nicht folch’ weltliches Strafen die 

geiftliche Wirkfamfeit der K. C. und des Pfarrers? Freilich 

hat diefer bei Strafanfägen nicht mitzufprechen, aber diefelben 

werben in feiner Gegenwart gemacht, er foll fie mit einer 

„alterheilfamften“ Standrede begleiten, und das Volk 
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unterfcheidet nicht, fondern fehiebt Alles dem Geiftlichen zu, 

die weltlichen Mitglieder aber laſſen gern Alles auf feinen 

Schultern liegen, ja laſſen es an ausdrücklichem Abwälzen 

nicht fehlen. Sonft wird der Geiftliche fo forgfältig von 

altem Staatlichen hermetifch abgefchlofien, hier aber, im 

DOpiofeften und Willführlichften, wird er ohne jegliche Noth 

zu großem Schaden hereingezogen. Noch mehr, der K. @. 

hat mit feiner Strafgewalt auch rein Firchliche Dinge zu 

behandeln, z. B. fogar die öfterliche Beicht und Communion ! 

Solch' weltlichegeiftliches Strafen verdrängt doch wohl auch 

die Kirchendisciplin, fofern man über den K. C's. Strafen 

die Kirchenftrafen vergift, und der fo Geftrafte ſich auch 

vom Pfarrer geftraft fühlt. Nach den Strafanfägen und 

Entfcheidungen fteht nun der Recurs zum gemeinfchaftlichen 

Dberamt und weiter hinauf, fowie au den Gerichten, offen. 

Jetzt wird der vielleicht proteftantifche Oberamtmann die 

Hauptperfon. Jetzt treten vieleicht auch Advofaten und 

Winfeladvofaten auf, die auf dem fo willführlichen, geſetz⸗ 

lich unbeftimmten Felde der K. C. um fo weiteren Epielraum 

haben, befonders da legtere in der Regel in noch nicht für 

das eigentlich weltliche Forum reifen Fällen urtheilen follen. 

Jetzt gibt es Schreibereien ohne Ende, Klagen auf Ehren» 

fränfung durch den K. C., Klagen über Beeinträchtigung 

der bürgerlichen und der Gewiflensfreiheit, jegt geht es 

von einer Stelle zur Andern; aber Alles bleibt zum größten 

Aergerniß in statu quo. Endlich wird vielleicht die Ent- 

ſcheidung des K. E. ganz aufgehoben, oder der Vollzug 

binft nach, nachdem man längft gerufen: „es ift nichts 

gefchehen“! Entweder — Oder! Entweder ift etwas 

ftaatlich zu ftrafen, oder nicht, im erfterem Falle thue es 

der Staat nach feiner Ordnung, im andern Falle wolle 
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er nicht fein Strafen, und zwar ein gefeplich fo unbe- 

ftimmtes und in der Anwendung fo willführliches, in die 

Kirche einfchmuggeln, um fich mit der Kirche zu deden. 

Aber leider follen überhaupt die K. E. nicht etwa Polizei 

anrufen, fondern Polizei ausüben. Polizeianftalten werden 

fie ausdrüdlich. in Verordnungen genannt, Bolizeianftalten 

find fie nach ihrem ganzen Wefen, unter die Bolizeian- 

ftalten ftellt fie Mohl in feinem würt. Staatsrecht. Nun 

urtheile man über den officiellen Troft, „fittlich-poligeiliche 

Vergehen feien von jeher auch mit Strafen vom weltlichen 

Arm belegt und von diefem volljogen worden (aber nicht 

in 8. C.h), die eigenthümliche Strafgewalt der Kirche 
in den gefeglichen Schranfen bleibe daneben.“ Auf Tegtern 

Punkt werden wir fpäter zurüdfommen. 

Der weitüberwiegend weltliche und polizeiliche Eharafter 

der 8. ©. erhellt auch aus ihren Höheren Behörden, 

und wir haben in auffteigender Linie, diefelbe Verwirrung 

und Bermifchung, wie. in der unterften Region. Nach der 

fehr complicirten Ordnung find die. Oberbehörden das 

gemeinfchaftlie Dberamt, der Defan und der Fatholifche 

oder proteftantifche Oberamtmann, in die Schule berührenden 

Fällen auch der Schulinfpektor, über dem Oberamtmann 

die Kreisregierung, über dem Defane das bifchöfliche Dr- 

dinariat, über Oberamtmann und Defan der fatholifche 

Kirchenrath, das Minifterium des Innern und nun auch 

das Minifterium des Kirchen- und Echulmefens. 

Das gemeinfchaftliche Oberamt ift die erfte Refurs- 

behörde, entfcheidet in Eachen, welche die Befugniß und 

Einfiht der K. C. überfchreiten, führt die Aufſicht, erhält 

und erftattet Bericht und kann immer Ginficht nehmen. 
Die Dekane haben bei ihren Kirchenvifitationen auch die 

Theol. Duartalfrift. 1849. Il. Heft. 17 
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K. &8.: Protokolle zu vifitiren und eine „allgemeine“ (?) 

( Muſter⸗) Kirchenconventsfigung zu halten und die „nöthige 

Erinnerung und Weifung zu eriheilen.“ Auch bei Rug- 

gerichten und Dberamtsvifitationen werden die Protocolle 

vorgelegt und abgeurtheilt, und der Oberamtmann fann, 

gleichfam wie weiland der weltliche Kirchenrath im Ordi— 

nariat ad audiendum et videndum den Sigungen an- 

wohnen. Wie vielen herabwürdigenden und entmutbigenden 

Stößen .ift der arme Pfarrer bei dieſem vielgliederigen 

Drganismus mit feinen K. C's.⸗-Alten ausgeſetzt! Bis 

fie zu Stande fommen, vielleicht Stöße vom Gemeinderat 

und Echultheiß, find fie zu Stande gekommen, vielleicht 

grobe Stöße von den Betheiligten, wenden fich der Geift- 

liche oder die Betheiligten an das gemeinfchaftliche Oberamt, 

fo vieleicht Stöße vom Oberamtmann und Dekan, möglicher 

Weife auch von Anvofaten. Nach Eingabe der Auszüge 

vieleicht unfanfte Berührungen durch Kirchenrath und 

Drbdinariat. Bei Ruggerichten werden die Brototolle durd 

den Polizeiviener in das Rathhaus abgeholt und vifitirt, 

und ihnen vor verfammeltem Gemeinderath und Bürger: 

ausfchuß ihr Urtheil verfündet; neue Stöße find bier 

wenigſtens moͤglich, aber auch das befte Urtheil bebedt 
den Geiftlihen mit Scham. Bei Oberamtövifitationen 

wandern die Protokolle an den Oberamtsfig, und der Bifi- 

tator ertheilt vielleicht neue Stöße. Auch der Dekan vifttirt 

die Protokolle, fragt die Mitglieder, gibt nöthige Erinnerung 

und Weifung. Und wenn bei der Unzahl der möglichen 

Stöße der eine von der Rechten und der andere von ber 

Linken fommt? Nun, fo geht dem Geiftlichen dad Gleich— 

gewicht nicht verloren. — Der proteftantifche Schulthei 

im katholiſchen Kirchenconvente hat in kirchlichen Dingen 
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feine Stimme. Man follte glauben, auch für die fo 

wichtige Stellung des proteftantifchen Oberamtmannes in 
und über dem K. €. gelte dieß, das Polizeiliche gehöre 
ihm, das Kirchliche dem Defan und weiter hinauf dem 

Orbdinariate. Allein man weiß aus Theorie und Erfahrung, 

was in „Sirchenpolizei“, welche die 8. C. auszuüben 
haben, eng verbunden ift und überwiegt, man fennt die 

Bermifhung und Verwirrung, die Ein» und 1lebergriffe 
von Dben bis Unten, wie 3. B. ein Oberamtmann Bre- 

digten, Katechismen, Gottesdienft, ja Beichten vor fein 

omnipotentes Forum zog. Es fommt Alles auf die Einficht, 

Toleranz und Diseretion defjelben, forwie auf den Charafter, 

die Umficht und Feftigkeit des übrigens überwiegend ftaat- 

lichen Defanes an, wenn anders nicht überall wahr ift, 

daß der Oberamtmann fchreibt, der Defan unterfchreibt. 

Das falfche Syftem und die Mehrzahl feiner Folgen Fonnte 

ohnehin Feiner von beiden bei beftem Wiffen und Wollen 

ändern. Ä 

Fafjen wir nun den vom Staate feftgefegten Zwed, 

die Seele des ganzen Inftitutes in’s Auge. „Handhabung 

der .Kirchenzucht, der Religiofität, Befolgung der Kirchen- 

gebote, Beſuch des Gottesdienftes, und des Religionsunter- 

richted, Beobachtung der öfterlichen Beicht und Communion, 

Gründe und Berbefjerungsmittel derartiger Gebrechen, Aber- 

glaube“ — gehören doch wohl weder vor den Gemeinderath, 

noch den Oberamtmann oder Kirchenrath, noch vor den 

Staat überhaupt, es fei denn, daß dadurch Staatszwede 

gefährdet, vernünftige Gefeße, die Feine Ausnahmögefege 

find, übertreten werden, in welchem: Falle im Rechtsftaate 

nicht die willführliche, überall prävenirende, in ihrem 

wahren Gebiete aber fv oft ganz müßige Polizei, fondern 
11* 
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Gerichte zu entjcheiden haben; dergleichen gehört vielmehr 

unveräußerlich der Kirche. Aber freilich find bei uns hier, 

‚wie in noch weit wichtigeren Firchlichen Angelegenheiten, 

nach Oben und Unten alle Begriffe verwirrt; der Etaat 

hat fich zum Sakriſtan, ja Kirchenherrn aufgeworfen und 

die Kirchendiener zu firchlichen Bolizeidienern erniedrigt. 

Bei uns war es 3. D. nur confequent, wenn ein Pfarrer 

durch nächtliche Vernichtung eines Feldfreuzes eine Art 

Defanatseramen rühmlichft beftand, und ein Fatholifcher 

Bauer wegen Abfolutionsverweigerung bei dem proteftan- 

tiſchen Dberamtmann gegen den Beichtvater Klage führte. 

Kann denn, abgejehen von der Berechtigung, in folchen 

Dingen das Polizeiliche überhaupt etwas nügen? Polizei 

in Gewiffensfachen fchafft Ingrimm. Am wenigften fann 

dießfalls die Polizei die an Händen und Füßen gebundene 

Kirche erfegen. Was hilft es aber der Kirche, wenn fie 

ftatt der vollen und reinen Wirkfamfeit ihres ganzen Weſens 

und ihrer vernichteten Kirchendifeiplin einige Polizeilumpen 

empfängt, um ihre Blöße zu beveden! Will der Staat 

etwas für die Kirche thun, fo thue er es auf die wahrfte 

und vbllfte Weife dadurch, daß er auch der Kirche Freiheit 
gibt, die Kirche achtet und jeden direkten und indirekten 

‚Krieg verbietet. Der K. C. foll ferner diejenigen, welche 

öffentliches Aergerniß geben, befiern, die häusliche Erziehung 

überwachen, Einigkeit unter Eheleuten und Verwandten 

herftelen — durch Belehrung, Warnung und Strafe. 

Kirchliche Belehrung Warnung und Difeiplin, die an fich 
und nach der Erfahrung aller Jahrhunderte hier am ficherften 

und unverfänglichften, ja allein zum Ziele führen, gehören 

der Kirche ohne den Gemeinderath und Staat; der Gemeinde- 

rath aber mag immerhin im Auftrage des Staates in feiner 
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Weiſe neben der Kirche belehren, warnen und ftrafen. Im— 

mer find die Gegenftände des K. E. entweder rein kirch— 

lich, oder rein ftaatlich, oder Firchlich und ftaatlich zugleich. 

Immer aber handle jede Ephäre frei, offen und direkt für 

ſich mit ihren Mitteln, nie aber durch VBermifchung und 

Verfehrung und fo, daß der Geiftliche bei der Erecution 

im Büttelsgewand als Leiterträger mitgefchleppt wird. „Gebt 

dem Kaifer, was des Kaifers ift, und Gott, was Gottes 

ift.“ — Betrachten wir den Zwed noch von einer andern 

Ceite. Die Berorbnung fagt, die K. C. haben diejenigen, 

welche öffentlihes Aergerniß geben, zu befiern. Ich 

dachte, diefe Beftimmung fei vag, führe zu Miß- und 

lebergriffen, werde insbefondere leicht Beranlaffung, Alles 

auf den K. E. und den Pfarrer abzumwälzen. In dieſe 

Unbeftimmtheit tritt nun allerdings Beftimmtheit, wenn 

wir mit R,Mohl!) annehmen, daß alle vom Staate ver: 

botenen und mit Strafe bedrohten Sittenwidrigfeiten auch 

vor die K. E. gehören, ald da find: Kupplerwirtbfchaften, 

Lichtfärze, Skortationen, Aufftelung oder Verbreitung uns’ 

fittlicher Bilder und Bücher, unfittlicher Genuß von Ge— 

tränfen, Webertretung der Polizeiftunde, Hazardfpiele, Lot: 

terien, Fluchen ind Echwören, ſchlechtes Verhalten zwifchen 

‚Kindern, Eltern und Eheleuten, Wucher, Thierquälerei, 

Müffiggang. Wenn aber Mohl weiter fagt: „Das religiös: 

fittliche Privatleben ift der Seelforge anheimgegeben und 

dem K. C. ift nur geftattet, dem Beichtvater die nöthige 

Mittheilung. zu machen,“ fo muß man fogleich fragen, 

wann gehört etwas dem Privatleben an, und wann ift 

es Öffentliches Aergerniß? Mohl antwortet: „wenn jene 
— — —— - — — 

1) Staatsredht, 2. Aufl. S. 436 f., verbunden mit $. 219. 
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Sittenwidrigkeiten durh rohe (!?) Aeußerungen zum 

öffentlichen Aegerniß gereichen.“ Für diefe Fälle, follte man 

glauben, gehört die ftnatlich feftgefegte Strafe, und Be: 

tehrung und Warnung verbleibe der Kirche ohne den 

Staat oder zugleich auch dem Staate ohne die Kirche. 

Allein diefe Fälle gehören vor den K. C., jedoch fei „ver 

Zwed nicht, die von den Gefegen angedrohten bebeuten- 

deren Strafen dur den K. E. zuerfennen zu laſſen, fon- 

dern ed gebühre dem K. €. nur Mahnung und Warnung, 

und im Falle der Erfolgfofigfeit Zuerfennung Fleiner Cor⸗ 
reftionen durch Geld» und Freiheitöftrafen“? Alfo in Diefe 

Unbeftimmtheiten und VBerwirrungen, in Mahnungen und 

Warnungen und Feine Strafen wegen Erfolglofigfeit Liuft 

diefe hochwichtige Sittenheilanftalt aus. — Endlich gibt 

Mohl auch noch Zeugniß gegen die K. E., indem er, 

wohl mit allen Zuriften, die nicht dem Hegel’fchen Pan⸗ 

theismus und feinem Alles verfchlingenden und beherrichen: 

den Staate huldigen, behauptet: Sittlichfeit fei fein um: 

mittelbarer Zwed des Nechtöftaates, und obwohl diefelbe, 

wie ein frommer Sinn, weitere Sicherheit für ein recht- 

liches Betragen des Bürgers feien, der Rechtöftaat fordere 

diefe Garantie nicht, fich auf feine eigenen Stüßen ver- 

lafiend (12). Er habe die Unterlaffung von unfittlichen, 

nicht auch zugleich unrechtlichen, Handlungen nicht zu er+ 

zwingen, ſondern überlaffe fie dem Gefühle des Einzelnen, 

dem Stande der Volksbildung und den Religionsgeſell⸗ 

fchaften. Nur habe der Staat aufzutreten, wenn dem 

Rechte und allgemein nüglichen Unternehmen der fittlichen 

Ausbildung Hemnifje in den Weg treten, welche nicht der 

Einzelnkraft, aber der Anftrengung des Staates weichen. 

Mohl fehließt: „Daß die würtemb. Vorſchriften ſämmtlich 
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nach diefem Grundſatze erlaflen worden feien, läßt. ſich 

freilich nicht behaupten, es find manche Ueberreſte theo— 

fratifcher und hausväterlicher Anfichten unter ihnen, welche 

einem Karen Bewußtfein der Staatszwede und Mittel zu 

weichen haben.“ !) 

Daß die K. E. in keinerlei Anſehen ftehen können, 

verfteht fih wohl von ſelbſt. Man höre die Stimme der 

fatholifchen und proteftantifchen Geiftlichfeit des ganzen 

Landes. Alle werfen diefelben aus tiefſtem, erfahrungs- 

vollftem, verbittertem Herzensgrunde in die Rumpelfammer 

des abgeworfenen Polizeiſtaates. Drey nennt die Kir: 

chenconvente fchon a. 1829 „eine mit den Altern proteftan- 

tifchen Kirchenordnungen entftandene, Durch vermeintliche 

Verbefierungen in der neuern Zeit zu einer gehäffigen und 

doch lahmen Kirchenpolizei herabgefunfene, und in biefer 

Geftalt auf die kath. Kirche übergetragene Einrichtung ??) 

Ein ganzes Kapitel verneinte einftimmig die Eonferenz- 
frage: Sind unfere K. €. katholiſch, und wirken fie je- 

gensreich ? In der Ständefammer 1833 beantragte Schmid 

Firchliche Organifation der proteft. 8. C. Neueftens mußte 

fich auch das Minifterium Schlayer zu einem BBerbefie- 

rungsvorfchlage in der Kammer berbeilafjen, wobei fogleich 

der edle Kämpfer v. Hornftein den dringenden Wunſch 

gänzlicher Aufhebung ausſprach. Die Behörde aber, die 

bisher die K. C. als Schooßkind pflegte und von fort: 

währender Apologie derfelben und Belehrung über die: 

felbe nicht abftehen wollte, wohl auch Unwiſſende und Un— 

1) Mohl,l.c. ©. 428 fi. 

2) In feinem Auffage: „die Schreiber in der Kirche.” Duartals 
ſchrift, Jahrg. 1829, ©. 51. | 
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gläubige betrefis der 8. E. durch defanatamtlichen Schul— 

unterricht zu heilen fuchte, mußte doch bekennen, daß es 

gerne zur Berbefjerung der Anftalt das Ihrige beitrage 

und bereit8 Vorſchläge an die Staatsbehörde gebracht 

habe. Die weltlihen Mitglieder betrachten den 

K. C. als unnüge Laft oder ald monatliche Unterhaltung, 

oder laſſen fich denfelben in träger Gewohnheit gefallen, 

wie fo manches Andere, das nun einmal die Obrigfeit 
vorgefchrieben hat. Das Bolf aber verachtet die Anftalt, 

läßt fie höchftens noch gelten, fofern der Geiftliche Theil 

nimmt, beehrt ihre Mitglieder, da fie hier mit halb kirch— 

lihem Anfehen auftreten, in erhöhtem Maße mit den Ehren: 

titeln, welche man fonft ungeftraft dem Gemeinderath zu 

geben pflegt, und wirft lachenden Spott auf die Vorge— 

forderten. Diefe aber fuchen mit giftigem Aerger die 

Schranken des K. E. zu durchbrechen und fagen z. B:: 

„zum Herrn gehe ich, vor den 8. €. bringt mich Nie: 

mand.“ Es liegt in den Leuten mehr oder weniger be> 
wußt die Beichaffenheit der Anftalt und ihrer Mitglieder 

und ihr Uebergreifen in eine angemaßte Sphäre, ja in 

arcana, wo Jeder entweder der ordentlichen Obrigfeit, 

oder allein feinem Gott, Gewiffen, Seelforger und Beicht- 

vater angehört. Auch haben fie fi) wohlgemerkt, daß man 

fi gegen den K. C. recht behaglich Jahr und Tag, bei 
allerlei Obrigkeit herumfchlagen kann. Stehende Ausprüde 

find 3. B.: „Diefer und Sener hat das und das gethan, 

es ift ihm aber nichts gefchehen, der K. C. hat nichts 

ausgerichtet, wir haben ihnen die Wahrheit gefagt.“ 

Ueberhaupt kann der Erfolg der 8. E. nach dem 

Bisherigen unmöglich ein guter fein. Iſt die öffentliche 
Sittlichfeit dort fchlechter beftellt, wo man den K. E. 
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entbehrt? waren wir vor anno 1817 fihlimmer daran? 

Konnten die K. E. die wachfende religiös > fittlihe Ber: 

wilderung, die Allem über den Kopf gewachfen ift und 

Alles umzuftürzen ftrebt, hindern oder auch nur hemmen? 

Wie anders fände es wohl, wenn die Kirchen nicht gänzs 

lich gefeffelt worden wären ? Luf. 19, 41— 48. Man fchlage 

die chronique scandaleuse des ganzen Landes in den 

jährlichen Protofollauszügen nach und ſchaue, was fid) 

gebefiert hat. Indeß find jene Protofolle Feineswegs ein 

richtiger Maßſtab. Abgefehen von ihrer papiernen, ta— 

bellenmaͤßigen Mangelhaftigkeit, abgefehen davon, daß ein 

waderer Pfarrer und Schultheiß nachgerade das Befte mit 

Umgehung der allgemein verrufenen K. C. bewerfftelligt, 
fönnen jene Auszüge, wenn fie nicht in einer guten 

Stunde geradezu componirt oder zum Scheinen und zur 

Zufrievenftellung und Abwendung von allerlei Recefien 

herausgepugt find, oft und in den wichtigften Fällen gar 

nichts Wahres fagen. Der Fall mag mit der Note beften 

Erfolges nach Stuttgart und Rottenburg abgegangen fein, 

nächites Jahr, wo deflelben Feine Erwähnung mehr ges 

ſchieht, wäre vielleicht zum Erfolg nachträglich zu bemer: 

fen, 3. B.: „fie gebar trotz des K. E. und feines fehr 

guten Erfolges ihr zehntes uneheliches Kind.“ Was die 

K. C. nügen, wird theild auf anderm Wege beffer erreicht, 

theils iſt es fcheinbar, theild gebührt es anderweitigem 

Wirken. 

Wie erfolgreich die K. C. find, welcher Unterftügung 

fie fih unten und oben zu erfreuen haben, mögen einige 

die ganze Anftalt am beften fchildernden Fälle darthun. 

Die Mebertretung der Bolizeiftunde ift in einer mir fehr 

wohlbefannten Gemeinde eine Hauptquelle vieler Berarmung 
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und mancherlei Berderbniffes. Aber trog fortwährender 

Berhandlungen und Beichlüffe des K. E. bleibt Alles beim 

Alten, und der Pfarrer hat, da er nicht den Oberamtmann, 

Lanpjäger, Schultheiß und ‘Polizeidiener machen kann, 

und das Oberamt auf den Schultheiß, der Schultheiß auf 

den Polizeidiener, dieſer aber wieder auf den Schultheiß 

und die Unordnung in der ganzen Umgegend ablabet, 
nichtd mehr, ald Bitten und die Lieder des Propheten 

Jeremias. Klagt er, fo nugt es nichts oder nur einige 

Tage, ja er untergräbt dadurd leicht fein Anfehen und 

amtliches Wirken, und fein Name wird als der eines An: 

Hägers profcribirt. 

Ein anderer Fall. Eine Wittwe ftand zu öffentlichem 

Aergernig im Berdachte verbotenen Umganges mit ihrem 

Knechte. Der Pfarrer that feine feelforgliche Schuldigfeit, 

wohl wiſſend, daß kirchenconventliche Wirkſamkeit die legten 

Dinge nur ärger macht als die erften. Die Mitglieder 
des 8. C. blieben ftumm. Sept aber öffnete Streit und 

Iutereffe den Mund, der Schwager der Wittwe, ein Mit: 

glied des K. C's., Hagt fie vor dem Pfarrer an, damit 

das Negernig gehoben, Kinder und Bermögen ficher ge⸗ 

ftellt würden. Der Pfarrer fucht nun Wittwe und Knecht 

je unter vier Augen. mit allem Ernft und unter Vorſtel⸗ 

lung aller möglichen Gründe zur Trennung zu bewegen. 

Bergeblih! Ohne K. C. wäre die Sache nun für die 

die Polizei reif gewefen. Allein bei unferer Einrichtung 

mußte jet der K. C. berufen werden. Aber welche Scenen 

und Abgründe öffneten fich jegt vor dem Pfarrer! Immer 

und immer wiederholen fie: „man kann nichts beweisen, 

Diefer und Jener, der da figt, ift fchlechter als wir.“ 

Eine ſchöne Zahl Zeugen, auch auswärtige, wären zu 
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hören gewejen, und der Pfarrer fühlte fich bald in ber 

niedrigen Stellung eines QuafisOberamtsrichters , der er 

weder fein kann, noch will. Noch einmal wurden fie ver: 

gebens gütlich zum Auseinandergehen ermahnt, und fofort 

mußte die Sache, da zudem für jeden mißliebigen Be- 

fhluß ſchon im Boraus der Recurd angefept war, dem 

gemeinfchaftlichen Dberamte übergeben werden. Diefes 

fprach nun fogleich den Knecht weg. Aber dennoch blieb 

er nach wie vor Jahr und Tag, der Schultheiß wollte 

den Beſchluß nicht mit Energie ausführen, und "wenn 

Landjäger gefchidt wurden, fo verbarg fich der Knecht oder 

kam nach feiner Abführung alsbald wieder zum Vorſchein. 

Die Wittwe ſchrie gegen K. E. und Pfarrer, ging zu 

allerlei Advofaten, klagte bei Regierung und Oberamtöge- 
richte. Der endliche Erfolg war, daß fich beide hei- 

ratheten. 

Ein dritter fehr inftruftiver Fall ift folgender. An 
einem Feſttage nahmen ein fath. Ober» und Revierförfter 

auf der Ortsmarkung Holzabftich vor, und entzogen vier 

Männer der Gemeinde dem öffentlichen Feftgottesdienfte. 

Des großen, lauten Wergerniffes wegen machten Pfarrer 

und Schultheiß Anzeige bei dem gemeinfchaftlichen Ober⸗ 

amt, und beriefen fi auf den Erlaß des k. Kirchenrathes 

v. 20 Mai 1845, des Inhaltes: „Die Bezirks» und 

DOrtöbehörden haben alle bei ihnen zur Anzeige fommen- 

den, zum öffentlichen Aergerniß gereichenden Llebertretuns 

gen der in. Betreff der Sonntagsfeier beftehenden Berords 

nungen nad) ihrer Zuftändigfeit mit dem der Bedeutung 
der Sache entiprechenden Ernft und Nachdruck und mit 

der durch die Verhältnifje gebotenen Umſicht zu behandeln, 

von der getroffenen Verfügung aber jedesmal dem betreffenden 
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K. C. Kenmtniß zu geben.“ Diefe Verordnung, zumächft 

durch einen Vortrag der evangelifchen Synode veranlaßt, 
war ausdrüdlich vom Minifterium des Innern auf Die 

fath. Gemeinden ausgedehnt worben, und der Kirchenrath 

bemerfte, auf diefe Weife fei eine fchnellere und daher ah 

wirffamere Behandlung der fraglichen Mebertretungen mög- 

lich gemacht, als dur die 8. C. Allein trog deſſen kam 

die Eache mit allerlei ausweichenden, ganz unftichhaltigen 

Weifungen zurüd. Wir thaten nun, wozu wir und nad; 

jenem Erlaß nicht verpflichtet errachteten, beriefen den 

K. E. und befchloffen eine Anzeige an bie den Förftern 

vorgefegte F. Finanzfammer. Wir fchidten diefelbe an das 

gemeinfchaftliche Oberamt zur Uebergabe, refp. zu vielleicht 

hier befonders nothiwendigem Beibericht. Allein mit bar: 

fhen Worten erbielt das Pfarramt die Sache zurüd, das 

Dberamt könne ſich nicht mit derſelben befafien. Noch 

nicht ganz zu Tode gehest, übergab nun der Pfarrer die 

Aktenſtücke unmittelbar an die Finanzfammer, mit der 

Bitte, es möchte zur Hebung des Nergerniffes und nach 
jener Berordnung das VBerfügte dem K. €. mitgetheilt 

und die überreichten Aktenſtücke zurüdgegeben werben, um 

über einige in der Behandlung des Oberamted dunkle 

Punkte bei höherer Behörde Auffchluß zu erhalten. Allein 

wir warteten Jaht und Tag umfonft auf gnädigfte Ant: 

wort, dad Wergerniß blieb, Bfarrer und K. C. fohienen 

durchgefallen zu fein, das Volk glaubte, die Gefege feien 

nur gegen die gemeinen Leute gerichtet, Kirchenrath, refp. 

Minifterium, hatten umfonft eine ganz neue Verordnung 

erlafien, und der Pfarrer Fonnte nebenbei allerhand fchöne 

Reden aus Beamtenmund vernehmen. Endlich freilich for: 

derte doch, durch die jährlichen Protokolle veranlaßt, der 
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Kirchenrath die-Akten und referibirte, er habe erichen, daß 

das Nöthige in der Sache gefchehen fei, auch ftehe nichts 

im Wege, den betheiligten Männern zu eröffnen, daß das 

Benehmen der Förfter von höherer Behörde nicht gebilligt 
worden je. Das Domkapitel ſchwieg. Ob auch dem 

Dberamte und der Finanzfammer etwas gefagt wurde, 

liegt im Kanzleidunfel. Was gilt nun der amtliche Troft: 

„Der Inftanzengang fei fchon öfters mit Erfolg betreten 

worden, die häufigen Klagen über Mängel an Unter— 

ſtützung mögen nicht felten in Meberfchreitungen, unzu— 

läßigen Maßnahmen oder andern Berfehen ihren Grund 

haben“ ? Warum bringt man doch ohne alle Noth den 

Geiftlichen in folche öffentliche, Anfehen und Wirfen un 

tergrabende, Satalitäten? Wäre es nicht genug, wenn der 

Pfarrer mit einer privaten Anzeige durchfiele? Der In— 

ftanzengang ift manigfach odios, und die Gatisfaftion 

hinft im beften Falle dem Aergerniß und der erlittenen 

Schlappe lahm nady. 

Ein anderer Pfarrer faßte im 8. E. den Befchluß, 

daß die Sonntagsfchulpflichtige Jugend vom Befuche der 

Wirthshäuſer und öffentlichen Tänze wegzubleiben habe. 

Er hoffte nicht ohne Grund für diefe nicht wenig wichtige 

und heilfame Mafregel von oben Unterftügung, wurbe 

aber abgewiefen, und ihm blieb nichts, als Bitten und 

Ermahnungen. 
Haben denn nun unfere 8. E. gar feinen Erfolg? 

Ja! fie ſchaden Eräftigft und allfeitigft der Kirche und 

dem Staate. So weit der Geiftliche nicht durch Klug: 

heit und möglichfte Befeitigung FEirchenconventlicher Be- 

handlung der wichtigften Angelegenheiten ihren Einfluß zu 

paralvfiren fucht, untergraben fie vor Allem das fo noth- 
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wendige geiftlihe Anfehen. Die Laien erhalten ja 

im 8. C. wenigſtens das Gefühl, als ftünden fie über 

dem Pfarrer (3. B. durch Entfcheidung und Strafanfäge), 

als hätten fie auch in rein Firdlichen Dingen eine Stimme, 

ja mehr, ald Eine, als fei auch hier der Geiftliche faum 

primus inter pares. Auch verleiten die K. E. den Geift: 
lichen leicht, daß er Kirchliches polizeilich behandelt, und 

beamtifchen Anſtrich, ſäkulare Anrüchigfeit erhält. 3. B. 

ein Kapitelsvorfteher ruft, allerdings nach der Verordnung 

v. 1817 mit Recht, einen Eheftandecandidaten, der feit 

Jahren Gottesdienft und Saframente geflohen, vor den 

K. C. und ftellt demfelben die Unmöglichkeit des Safra- 

mentsempfanges durch den Kirchenconvent vor. Schult— 

heiß, Uhrenmacher, Megger, Schneider ftellen die Unmoög— 

lichfeit des Empfanges eines Saframentes vor! Und auf 

welches Feld verführte früher manchen Geiftlichen der Fir- 

chenpolizeiliche Zwed, gegen Aberglauben zu wirfen! Um— 

gefehrt verleiten die K. C., daß der Geiftliche Polizeiliches 

halb Firchlich behandelt, um fo mehr, als der Schultheiß 

nad Möglichkeit alled Unangenehme, was feines Amtes 

wäre, dem K. C. zufchiebt. Iſt es ein Wunder, wenn alle 

firchlichen Begriffe verwirrt wurden, wenn man den Geift- 

lichen wegen Firchliher Handlungen nicht etwa beim De- 

fan, der doch auch mehr als halb Staatsdiener ift, fondern 

beim Oberamtmanne und durch diefen bei der höchſten 

Staatsbehörde anflagte, wenn ein kath. Bauer feinen 

Pfarrer wegen Abfolutionsverweigerung bei dem proteftan- 

tifchen Oberamtmanne in Anflageftand verfegen will, wenn 

ein Stadtſchultheiß fich berechtigt glaubt, im K. €. dem 

Bicar feiner Predigten wegen einen Berweis zu geben? 
Außerdem bringen K. E. den Geiftlichen leicht in allerlei 
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Colliſion mıt Schultheiß und Gemeinderath und durch dieſes 

mit der ganzen Gemeinde, oder bereiten fonftig ausgebro- 

chenem Zwiefpalte erwünfchten weiten Kampfplag. Vielen 

Geiftlihen ift in der That gerade durh den K. E. die 

Wirkfamfeit ganz und gar verbittert, verdorben und vers 
eitelt worden. Und welche Früchte tragen dem geiftlichen 

Anfehen und Wirken häufiges Straflosausgehen in den 

K. C., langweilige oder gar ungünftige Rekurſe, Firchen- 

conventliches Aufrühren von Dingen, denen eine ſolche 

Anftalt gar nicht gewachfen ift! Welches find die Früchte, 

wenn man bie Strafen, ja alles Odioſe auf den Geift- 

lichen wälzt! weldyes find die Früchte der den Laien 

überall fichtbaren weltlichen Controlle, 3. B. bei Rugge- 

richten, der gefchilverten zahllofen möglichen und wirklichen 

Püffe gegen den Geiftlichen ! 

Uutergraben die K. C. das geiftliche Anfehen, fo un- 

tergraben fie in demfelben Maße, wie alles geiftliche Wirken, 

fo befonders die äußerft wichtige und nur bei Anfehen und 

Vertrauen gebeihlihe Privatfeelforge. Was foll diefe 

ausrichten, wenn die Sache fchon durch den K. E. ver- 

bittert, vergrößert, zu allgemeiner Deffentlichkeit und aller- 

lei Obrigfeit gelangt und halb unheilbar gemacht worden 

ift? Die polizeiliche Behandlung im K. E., die fo oft 

mit der Fräftigften Berläugnung der Anfchuldigung ver- 
bunden ift, legt auf lange Schloß und Riegel an Herz 

und Mund, vergrößert die Wunden der Beichtfinder, oder 
fie tragen ihre weitgreifendften Angelegenheiten, die zu 

würdigen und zu heilen der eigene Hirte die befte Kennt- 

niß und das flärffte Intereffe hat, zu auswärtigen Beicht- 

vätern. Wird die Seelſorge nicht untergraben und aller» 

lei Widrigfeit bereitet, wenn der Geiftlihe auf gemachte 
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Anzeige heute Firchenconventlid behandeln muß, was er 

vielleicht geftern als Beichtvater unter dem Giegel unver- 

brüchlicher Verſchwiegenheit erfahren hat? Wird die Seel- 

forge nicht beeinträchtigt, wenn die Anftalt fo leicht Anlaß 

gibt, über dem geiftlichen Firchenconventlichen Polizeidiener 

den Seelforger zu vergefien, wenn man wenigftens Mans 

ches wider beſſeres Wifjen und Gewiffen durch den K. E. 

zu behandeln ſich gebrungen fühlt, um fich nicht unan- 

genehme Recefje und den Verdacht der Amtsvernächläffigung 

aufzuladen ? 

Sch habe aber noch einen anderen fehr wichtigen Punkt 

auf dem Herzen. Die Ungunſt der Zeiten, der wachſende 

Sndifferentismus und Unglaube, die reißend überhand neh- 

mende Unfittlicyfeit mit ihrer faljch verftandenen Freiheit 

und Gleichheit, das untergrabene Anſehen der Kirche und 

ihrer Diener, die ftaatliche Bevormundung, aber auch an 

ihrem Theile die 8. E. brachten die Wirfung, daß die 

öffentliche Kirchenzucht für öffentliche Vergehen bis auf 

die legte Spur verfchwand, nur noch geheime Disciplin, 

übrigens wohl oft far, ungleich und. unfirchlich im Beicht- 

ftuhl geübt wird, nicht einmal der Boden für Wiederauf- 
nahme auch nur der mildeften öffentlichen Kirchenzucht 

vorhanden iſt. Weltlihe Strafe hat fih an die Stelle 

der geiftlichen gefegt, die fie nie erfegen fann, und wird 

dennoch als zugleich geiftliche gefühlt, aber wegen. ihres 

zweideutigen Charakters verabfcheut und gehaßt. Ueberhaupt 

ift in K. €. das jus parochiale durch das Laienelement 

befchränft und gebunden; nicht die Laien find Zeugen, fon- 
dern der Pfarrer ift Zeuge und Zufchauer, wie die von. der 

Kirche abgelöste, fäcularifirte Kirchenzucht gehandhabt oder 

. nicht gehandhabt wird, er hat nur Bermahnung, Zurecht- 
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weifung, Standreden. Wir haben in unfern 8. €. den 
vollften Mißbrauch des Schuß + und Schirmrechtes über 
die Kirche. „Man gräbt zuerft deren Einfluß und Wirf: 
jamfeit ab und leitet dann, damit die arme nicht ganz 
verfomme, wieder einige Bächlein auf fie über; damit aber 
ia doch jede Stromfchwelle unterbleibe, find Gorreftive 
gegen jedes gefürchtete Zuviel aufgeftellt, Faſchinen, Laien- 
und Beamtenelemente, die den Zug heilfam eindämmen.“ 
Der officielle Troft aber lautet bier: „die eigenthümlich 
kirchliche Strafgewalt bleibe in den gefeplichen Schranken 
neben der kirchenconventlichen.“ Jene iſt wahrlich in 
einen mathematischen Punkt zufammengefchrumpft. 

Sehen wir auf den Staat, fo kann ihm gewiß 
die Zwitternatur der K. C. nichts nützen. Jeder Schaden 
und jede Unebenheit kehrt ſich nothwendig gegen den Ur— 
heber. Der Staat hat doch eben ſo wenig gute Früchte 
zu hoffen, wenn er halb kirchlich mit dem Chorrock über 
der Polizeiuniform auftritt, als die Kirche, wenn ſie 
halb ſtaatlich mit Stock und Säbel einherſchreitet.) Die 
Polizei der K. C. bleibt immer halb und lahm, Zudem 
jucht der Schultheiß Alles dem K. E. zuzufchieben, und 
das Oberamt nimmt fo vieles nicht an, wenn fich nicht 
vorerft der K. C. als erfte Inſtanz langweilig auf die 
arena begeben und in der Sache verbifjen hat. Doch es 
ift genug, wenn ich trog alles MWiderfpruches von Seiten 
der fircheverachtenden Staatsomnipotenz, die ohnehin, wäre 

1) Id traf in meiner Pfarrerei einen Vicemeßner, der zugleich Po— 
lizeidiener war und im Chorhemde über der Bolizeifleivung am Altare 
Dienfte leiſtete. „Siehe hier die würtemb. K. E.! dachte ich öfter. 

Sein erfles Erfcheinen am Nftare, hörte ich, erregte allgemeine Heiter⸗ 
feit, fpäter war Jedermann daran gewöhnt. 

Theol. Quartalſchrift. I. Heft. 1849. . 18 
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fie confequent, Kirchenconvente verſchmaͤhen follte, behaupte, 

jever Schaden der Kirche fei zugleich, wohl verftanden, 

auch Beichädigung des Staates: Wird überhaupt der in- 
nere Menfch nicht dur die Kirche gewonnen, fo flürzt 

alfe äußere Legalität unter der Wucht der Zeitereignifie, 

der drüdenden Noth und vieljähriger gefährlicher Miß— 

ftände zufammen, das Haus fteht in hellen Slammen, und 

die helfen Fonnten und wollten, werden vielleicht zu ſpät 
losgebunden und gerufen. 

Der befte Trvft wäre noch, feine Schuldigfeit ohne 

K. ©. zu thun. Allein fie beftehen noch zu recht, können 

oft gar nicht umgangen werden, oder, wenn man es thun 

will, fommt die Sache an diefe erfte Inftanz zurüd. Noch 

mehr, unter dem Minifterium Schlayer wurde von einer 

Dberbehörde diefe Erklärung gegeben: „Der Pfarrer habe 

nach den beftehenden Gefegen nicht nur das Recht, fon 

dern auch die Pflicht, den K. €. zu Handhabung der 

Kirchen und Sittenpolizei (ed handelte fi unter Andern 

um Beftrafung der Chriftenlehrverfäumniffe) beizuziehen, 

und die Mitglieder des K. E. Fönnen ihrerfeits verlangen, 

daß fie die Mafregeln, die der Pfarrer vorzufchlagen für 

gut findet, mitprüfen und befchließen, wobei allerdings 

dem Pfarrer unbenommen bleibe, für feine Perſon einfache 

Mahnungen zu ertheilen.“ 

Das zu Grabe getragene Minifterium Schlayer hatte 

in feinem projeftirten Zufaßgefege zum Berwaltungsebift 

auch eine Verbefferung der 8. C. den Ständen vor- 

gefchlagen: „Die K. E. find befugt (1), zum Zwed der 

Handhabung der Kirchen, Schuls, Sittens und Armen 

polizei (!) fich durdy einige aus der gefammten Einwohner: 

fhaft von ihnen (!) gewählte ehrbare und gottesfürdhtige 
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Männer, deren Zahl und Dienftdauer durch Beichlüffe 
der 8. C. (!) mit Genehmigung der gemeinfchaftlichen Ber 
zirfsämter () feftzufegen ift, zu verftärfen. Diefe beigeords 
neten Mitglieder, deren. Wahl von den gemeinfchaftlichen 
Oberämtern, nach forgfältiger Erwägung ihrer perfönlichen 
Tüchtigfeit, zu beftätigen ift, haben in allen Angelegenhei- 
ten der genannten Polizei vollfommen gleiche Rechte und 
Pflichten, wie die übrigen weltlichen Mitglieder der 8.E.“ N). 
Mit diefer fogenannten Verbeſſerung bleibt aber die ganze 
Staatsfirchenanftalt völlig diefelbe, und die projektirte Ver: 
ftärfung ift nur ein neuer Lappen auf das alte Kleid, 
Die bisherigen K. C. follen ihre Verftärfung wählen, fich 
alfo feldft refrutiren, wohl nach dem Grundfage: „Gleiches 

geſellt fih zu Gleichem, Gleiches zeugt Gleiches.“ Die 
gemeinfchaftlichen Oberämter follen nach forgfältiger Prü- 
fung beftätigen. Welche unnöthige, Schreibfeligfeit ver: 

mehrende, bevormundende Weitläuftigfeit! Und feunen der 

Dekan und Dberamtmann „die ehrbaren und gottesfürdy- 

tigen Männer?“ Die Verftärfungsmänner müffen „ehrbar 

und gottesfürchtig“ fein. Beim Kern der projeftirten neuen 
Berfammlung, dem Gemeinderathsausfchuß, wurden bie- 
her ſolche Forderungen nicht geftellt; foll die Verftärfung 

etwa bringen, was dem Kern bisher fehlte und doch fo 

nothwendig ift? Zudem aber ſollen die alten wurmftichigen. 

K. E. nur befugt fein, fich zu verftärken, können alfo Alles 

‚beim Alten laſſen. Bon ihnen hängt auch Zahl und 

Dienftdauer der Stärfungsmänner ab. Der Gewinn ift 

jedenfalls, trog des gewaltigen, faft andächtigen Anlaufes 
Null. Und wie forgfältig ift wieder der Polizeicharafter 

1) Schwäb. Merkur vom 14. Febr. 1848. 

18 * 
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hervorgehoben! Doch erblide ich zwei gute Seiten in dem 

Borfchlage verborgen, einmal daß die Forderung an bie 

Berftärfungsmänner: „ehrbar und gottesfürchtig“ einen 

Wink gibt, daß dieſe Eigenfchaften alle Mitglieder bee 

K. C. haben müffen, und bloße Eigenfchaften und Wahl 

für rein weltliche Funktionen nicht hinreichen. Darin aber, 

daß den Berftärfungsmännern nur gleiche Rechte und Pflich- 

ten im eigentlich Kirchenconventlichen, und nicht auch in 

Stiftungsfachen zufommen ſollen; erblide ich den Anfang 

der wefentlich nothivendigen Trennung beider Gebiete, da 

man den Stiftungsrath und feinen Ausſchuß belaffen mag, 

den 8. C. aber entweder ganz ftreicht, oder auf ganz an— 

derer Grundlage, auf der der Kirche, erbaut. 

Wollen nun wir Katholiken katholiſch organiftrte 

8. C.? Ich antworte vorläufig: entweder feine, oder 

ſolche! Ein wenigftens ziemlich rein katholiſcher K. C. 

wurde anno 1835 von dem höchftfeligen Biſchof Leonard 

ohne den Staat organifirt und in ber Fuldaer Diörefe 

eingeführt.) Er erhielt dafür bie Staatserlaubniß unter 

der ausbrüdlichen Bedingung, daß diefe Synoden „feine 

weltliche Macht auszuüben haben und nur eine rein Firch- 

1) Die betreffenden Aftenfinde fiehe bei Longner, Darftellung 

der Rechtsverhältniffe ©. 141 ff. — Kirchliche Kondente wünſcht 3. B. 

eine Stimme im beutfchen Volksblatt v. 15. Sept. 1848. Die Mit 

glieder follen unter Leitung des Geiftlichen von der Gemeinde gewählt 

werden, für den feltenen Fall der Wahl unwürdiger Glieder ſtehe dem 

Pfarrer, in letzter Inſtanz dem Bifchof die Verwerfung der Wahl 

zu, wie denn dieſe überhaupt die Wahlen zu prüfen und zu beſtätigen 

hätten. Die Entfcheivung verbleibe dem Geiftlichen und weltliche Strafe 

fei fern. „Es fei eine alte Regel: willft du mit Nugen etwas Schlech⸗ 

tes abbrechen, fo baue etwas Beſſeres.“ Allerdings, ob aber ein an 

derer K. C. und nicht vielmehr etwas ganz anderes zu erbauen ift? 
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liche Anftalt für Förderung Firchlich religiös + füttlichen 

Lebens fein follen.“ Rein Firchlich find Zwed und Mittel 
beftimmt: „Die Synode ift eine rein Firchliche Anftalt und 
hat zum Zwede, das wahre chriftliche Leben, religiössfitt- 
lichen Sinn und Wandel: durch ihre Aufficht und ihren 

Einfluß, durch Belchren, Bitten, Ermahnen, Warnen, 

Zurechtweifen und etwa nöthiges Anzeigen und Anrufen 
bei geiftlichen und weltlichen Behörden zu fördern.“ 

($. 2.) Die Wahl der Mitglieder it eine vom Staate 
ganz freie: „Die Synode befteht aus dem Pfarrer, dem 

Kaplan und einer dem Umfange der Pfarrei entfprechen- 

den Anzahl von Mitgliedern aus dem Laienftande, welche 

den Namen Kirchen-Genforen führen, erftmals von dem 

Pfarrer, in der Folge aber von ihm und der Synode ‚ges 

wählt werden, und wenn Beamte des Staates und der 

Gemeinde darunter find, eben nicht in diefer Eigenfchaft 
an der Synode Theil nehmen.“ ($. 1.) Freilich wäre es 

katholiſch Firchlicher, wenn die weltlichen Mitglieder immer 
vom Pfarrer, etwa unter Beihülfe der Laien und Geneh— 
migung der geiftlichen Behörde gewählt würden, obwohl 

auch dieß in der Wirflichfeit von allerlei Unebenheiten be: 

gleitet wäre. Streng und ausführlich find die Eigenfchaf- 
ten der wählbaren Mitglieder befchrieben, und es fcheint 

fait, als wären die K. E. in direktem Gegenfage zu den 

wiürtembergifchen organifirt worden. ($$. 3. 7. 16. 19.) 
„In den GSigungen führt der Pfarrer als der geiftliche 

Hirte, defien Amtswirkfamfeit die Jibrigen Mitglieder zu 

unterftügen berufen find, oder bei defien Verhinderung der 
Kaplan die Direktion, fammelt die Stimmen, faßt den 

Beichluß nach Stimmenmehrheit, und bei Stimmengleicy: 

heit entjcheidet er.“ CH. S.) Diefe Beftimmung erfcheint 
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mir nicht rein Firchkich, ift aber viel unverfänglicher als 

bei uns, da in Fulda die Mitglieder ganz anders gewählt 

und geeigenfchaftet fein müfen. Die Behörde diefer K. €. 

iſt nur die bifchöfliche, der halbjährig "die Protofolle zur 

Einfiht und etwa nöthiger Verfügung, und mit geeigne: 
ten Anträgen, zum Behufe Firchlicher Disciplin vorzulegen 

find. ($$. 11 und 14.) ALS minder Firchlich ift mir be- 

ſonders $. 15 aufgefallen: „Nicht nur in Fällen, we 

ein peinliche8 infchreiten nothwendig ift, fondern auch, 

wo fich ein Parochian gegen die Synode refpeftwidrig 

oder beleidigend benimmt, hat dieſelbe der Polizeibehörde 

mit dem geeigneten Antrage Nachricht zu ertheiten.“ Alfo 
doc wenigftens eine dießfalls vom Staate garantirte und 

mit defien Zwang und Strafe unterftügte Anftalt! Einem 

jeden Cenſor ift ein beftimmter Diftrift der Pfarrei anzu 

weifen, über welchen er die fpezielle Aufficht führt, ohne 

jedoch die Obliegenheiten und Rechte des Pfarrers und 

die Wachfamfeit der übrigen Mitglieder zu befchränfen. 
($. 17.) Ob dieſe Synoden noch beftehen, ob fie ächte 
Früchte bringen und nicht bloß ein Scheinleben führen, 
weiß ich nicht, bezweifle aber wenigftens letzteres. 

Ich habe nun, wie ich überzeugt bin, gute Gründe, 
auch ſolche und noch ftrenger Firchliche K. E. auf dem 
Fatholifchen Boden für verwerflich, wenigfens für ganz un⸗ 
nöthig zu erflären. 

Es ift fchon ominös, daß wir feinen pafenden Na— 
men aufzubringen wiffen. Synoden und Sendge 
richte erinnern an ganz andere Dinge. Sittenge— 
richte fagen zu wenig und zu viel, zu wenig, weil fidh 
die fraglichen Anftalten nicht blos mit den Sitten und 
dem Richten zu befchäftigen haben, zu viel, da eigentliches 
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Richten wenigftens den 2aienmitgkiedern nicht wohl zu: 

fteht, und Sittengericht ſich zu fehr als öffentliches Gericht 
mit Laienmitgliedern neben das geheime und fchon deß⸗ 

halb unverfängliche Beichtgericht ftellt, das zudem im Nas 

men Gottes zu Vergebung der Sünden ausgeübt wird. 

Kirchenconvent?Eonvent!? Kirchenconvent aber fagte 
wieder viel zu viel, wenn wir uns an den Ausdrud in feiner 

willführlichen Begränzung nicht läng® gewöhnt hätten. 

Die würtemb. 8, E. verdienen ohnehin diefen Namen 

nach Urfprung, Mitgliedern, Mitteln, Zwed und Wirken 

ganz und gar nicht, fondern find niedere Polizeiftellen unter 

Mitwirfung des Geiftlichen, wodurch willführliche Polizei 

defto leichter auf feine und der Kirche Koften unter Firch- 

lichem Schein bis in's Maßlofefte ausgeübt werden fann. 

Wollen wir die 8. C. Bruderfchaften nennen, Bru: 

verfchaften für Befehrung der Sünder, Uebung der Werte 

der leiblichen und geiftlichen Barmberzigfeit? Bruderfchaf: 

ten find etwas Anderes, aber allerdings liegt in ihnen 

das Wahre, das ächt Katholifche, alt Hergebrachte, das 

alle und jede K. E. überflüffig macht und das Unpaſſende 

wenigftens fühlen läßt, das auch den beft organifirten 

K. E. immer noch anklebt. 

Die Fuldaer Verordnung ſchildert die Eigenfchaf- 

ten der 8. Es. Mitglieder fehr gut. „Alle Mitglieder 

der Synode müflen durch unbefcholtene Sitten und wahre 

Neligiofität, durch reinen, erbaulichen Wandel, durch hei: 

- Jigen Eifer für die gute Sache der Tugend und Religion 

fich auszeichnen. Es muß fie begeiftern aufrichtiges Be: 

fireben , das fittlihe Wohl der Pfarrei, fowie jedes Eins 

zelnen zu befördern, in uneigennügigem, rein chriftlichem 

Sinne das Böfe nad Kräften zu hindern, allem Guten 



280 Ueber Kirchenconvente. 

Borfchub zu leiften, mit Liebe und Befcheidenyeit, ohne 

alte Gewaltthätigfeit und Anmaßung, auf Beflerung ihrer 

fehlenden Brüder Hinzuwirfen und fich überhaupt fo zu 

betragen, daß fie die Liebe, das Zutrauen und die Ach: 

tung der PBarochianen verdienen, das nöthige Anfehen bes 

figen, und das Unſittliche, welches fie an Andern tadeln, 

nicht ihnen felbft vorgeworfen werden fönne.“ ($. 3.) „In 

der Synode, fo wie auch bei andern Veranlaffungen, wo 

ein Mitglied über Gegenfkände, welche fich auf die öffent: 

liche ‚Sittlichfeit und das hiemit fo genau verbundene 

Wohl der Pfarrgemeinden beziehen, gefragt wird, hat 
dafielbe allezgeit die Wahrheit, wie fie von ihm vor Gott 

erfannt wird, ohne Rüdficht auf Stand, Verwandtſchaft 

und ‚andere Verhältniffe der dabei Betheiligten, auf fein 

Gewiſſen auszufprechen.“ ($. 7.) Alle Mitglieder werden 

umverlegliches Stillſchweigen beobachten. ($. 16.) Sie 

„werben an der Aufficht in ver Kirche und während got- 

tesbienftlicyer Lebungen außer derfelben eifrig theilnehmen 

und durch ihre Gegenwart und Mitwirkung jeder UNnord— 

nung und jedem unfchidlichen Betragen vorzubeugen oder 

abzuhelfen fuchen. Sie haben bei gröberen Bergehen die 

Betreffenden fofort liebevoll und väterlich zu ermahnen, 

und, wenn dieß nicht geachtet wird, bei der Synode anzu: 

zeigen. Die Anzeigen eines Kirchen-Genfors verdienen in 

der Regel vollen Glauben. ($. 19— 21.) Sind folche 

Mitglieder audy nur approrimativ zu finden? In Städ— 

ten? auf dem Lande? vollends in unferer trüben Gegen: 

wart? und in nöthiger Anzahl? und überall, wie es für 

ein allgemein einzuführendes Snftitut erforderlich ift? Dio— 
genes fuchte mit der Laterne Menfchen. Man fage nicht, 
jene Forderungen feien Ideale. Nein! ohne jene Eigen: 



Ueber Kirchenconvente. 281 

fchaften ift Feine Freude am Berufe, keine Erfüllung feiner 

hohen und fchweren Pflichten, Fein Bertrauen, fein Ers 

folg, fein Seegen zu denfen, vielmehr werden bie "legten 

Dinge ärger, als die erften. Freilich fehlen auch den Geift- 

lichen öfter Eigenfchaften ihres hohen Amtes, und Matıh. 

23, 1— 12 hat feine fortdauernde Gültigkeit. Allein ab» 

gefehen davon, daß dadurch die Wirkfamfeit des geiftlichen 

Amtes große Beeinträchtigung erleidet, hat dieſes eine 

ganz andere, ich darf nicht jagen Berechtigung, fondern 
Nothivendigfeit, auch einen ganz andern, die Mängel und 

Sünden der Einzelnen ergänzenden Hintergrund, die ganze 

Kirche. Ich behaupte fühn, die beftorganifirten K. C. 

werden ſchon an der Unmöglichkeit, tüchtige Mitglieder 
überhaupt und überall aufzubringen, fcheitern. 

Auch der Zwed ift in der Fuldaer Berorbnung fehr 

ſchön und vollftändig und zunächft ganz Firchlich feftge- 

ftelt. „Jeder grobe, Zucht und Ordnung verlegende Un—⸗ 

fug, Ehebrüche, Blutfchande, Goncubinat, unzüchtiger 

Lebenswandel, Jugendverführung, verbächtige Zufammen- 

Fünfte, Zufammenleben der Brautleute in Einem Haufe, 

Schwelgereien, Trinfgelage, über die Zeit fortgefegte Nachts 

tänze, verbotene Zufammenfünfte junger Leute, unfittliche 

Reden, Gefänge, Bücher, öffentliche Feindjchaften, Enthei- 

ligung der Sonn» und Feiertage, Beſuch der Wirthshäufer 

während des Gottesvienftes, Störung und ärgerliched Be: 

tragen in den Kirchen und bei gottesdienftlichen Uebungen, 

gröbliche Berlegung der Eltern gegen die Kinder und ber 

Kinder gegen die Eltern, leichtfinnige und boshafte Hint— 
anfegung religiöfer Pflichten und heilfamer Verfügungen 

der Obrigkeit, Nachläßigfeiten und pflichtwidriges Han: 

veln der Schullehrer und Kirchendiener“ —, folches haben 
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die Eynoden zu überwachen und durch Anffiht, Einfluß, 

Belchren, Bitten, Ermahnen, Warnen, Zurechtweifen und 

etwa nöthiges Anzeigen und Anrufen bei geiftlichen und 

weltlichen Obern zu heilen oder ferne zu halten und über; 

haupt wahres chriftliches Leben und Wandeln zu beför— 

dern.“ ($. 18 und 2.) Allein Jeder fühlt, daß fich damit 

ein vorberrfchend aus Laien zuiammengejegter Areopag 

auf ein Gebiet wagt, das entweder dem Etaate oder ber 

Kirche oder beiden zugleich eigenthümlich und unentreißbar 

angehört, wo weder Staat, nocd Kirche derartige Hilfe 

nöthig haben, ein Laienareopag fich auch nicht heimiſch 

fühlen kann, und man einen folchen fich auch nicht wird 

gefallen laſſen, mag er auch von kirchlichen Obern mit 

mehr guter Abficht, als erleuchteter Einficht eingeführt wor: 

den fein. Wahrlich, in folchen Fällen mag man mich ber 

weltlichen Obrigkeit überliefern und der Kirche anzeigen, 

aber von Laien gleich mir, wären fie auch die beiten, will 

ich hier nichts wiffen. Auch meine Kirche kann mir, wenn 

fie fich felbft treu bleibt, nicht befehlen, daß ich im folchen 

Dingen vor einem Laiencollegium erfcheine, Red’ und Ant 

wort gebe und über mich durch Laien, vor Laien und 

mit Laien verhandeln und urtheilen laſſe. Ich mag am 

alferwenigften nach von ſolchen Inftituten ungertremmlicher 

moralifcher Weberzeugung gerichtet werden. Noch weni 

ger hät die Kirche das Recht, den Staat anzurufen, daß 

- er mich vor ein folches Collegium zwinge, noch hat diefer das 
Recht, dem allenfallfigen Rufe der Kirche Folge zu leiften. 

Ich wahre meine politifche, religiöfe und Firchliche Freiheit. 

In folchen Dingen laffe ich nur das Amtliche gelten, amt 

liches, von Gott befohlenes, öffentliches Wirken meines 

Geiftlichen , defien Wirken unter vier Augen, vor Allem 
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im Beichtftuhle, der mir nicht in einen öffentlichen Laien— 

gerichtöhof umgewandelt werden darf. Ich fträube mich 

auch dagegen, von meines Gleichen, wäre er auch der 

Befte, fortwährend beauffichtigt zu werden. Kurz, abge: 

fehen von der Inmöglichfeit tüchtiger Mitglieder, kann man 

auch für die beftorganifirten K.E. weder wahre Berechti- 

gung, noch irgend eine Wahrfcheinlichfeit bereitwilliger 

Aufnahme, fondern überall nur das Gegentheil entdeden, 

Läßt man ſich kaum leife Kirchenzucht Hefallen, fo weit 

weniger Kirchenconvente. 

Welchen geiftigen Gefahren find die Kirchencon- 

vents Mitglieder als ſolche ausgefegt! Man denfe an. 

geiftlichen Stolz, Heuchelei, Separatismus, und was Alles 

eine halb geiftliche, eine Zwitterftelung neben und über 
den gewöhnlichen Laien mit fich bringt. Bereitet Niemans 
den Anſtoß! Werden die Kirchenconvents-Mitglieder nicht 

den Andern vielfach Anlaß zu Neid, Belrittelung, Bers 

leumden, Mißtrauen, Aufbegen, Ausfpähen werden? Bes 

reitet Niemanden Anftoß! Und mag man fi die Wahl 

und Entlafjung der Mitglieder denken, wie man will, 

immer wird fie allerlei, oft fehr gefährliche, Klippen dar: 
bieten, mag fie nun von der Gemeinde oder dem Geift- 

lichen oder den Kirchenobern, oder dem Gonvente felbft 
ausgehen. Bereitet Niemanden Anftoß ! 

Selbft Broteftanten haben fich gegen ſolche Ans 

ftalten ausgefprochen, und z. B. Harms in feiner eigen: 

thümlichen Weife alfo: „Ich weiß nicht, wie fich in ber 

Wirflichfeit die Sache macht und ausnimmt, in der Vor-⸗ 

ftelung aber, muß.ich jagen, empört fich mein Selbftgefühl 

darüber, daß es eine Behörde geben foll, die mich bervacht, 

die mein Verhalten vor den Richterftuhl ihres Urtheiles 
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ziehen darf, und eventuell mich felber. In folcher offizieller 

Weife räume ich dieß Verhältniß zu mir feinem Menfchen 

auf der Welt ein, gefchweige, daß ich ein ganzes Colle— 

gium von Vätern oder Vormündern leiden fönnte. Wäre 
von unferem Iutkerifchen Beichtpateramt nicht diefe Bor: 

ftellung entfernt zu halten: der Beichtvater ift ein Mann, 

der amtlich dich beobachtet, wo du geheft und fteheft, und 

wenn er nach feiner Meinung dich auf Irrwegen antrifft, 

alfobald vor dich tritt und fagt in Amtöberechtigung : 

„Nicht weiter, du Eehrft fofort mit mir um!“ — ich würde 

das Verhaͤltniß den Augenblid aufheben und diefen Beicht- 

vater gegen einen andern vertaufchen, ob der nicht anders 

dieſes Verhältniß anfähe. Aber wie ich’8 meine? Co: 

das Amtliche, das Offizielle muß in den Hintergrund tre— 

ten, und das Freumdfchaftliche in den Vordergrund, fofern 

nähere Befanntichaft und Freundfchaft zwiſchen uns ift; 

fehlt dieſe nähere Befanntjchaft und Freundfchaft, jo muß 

das Berfönliche fchwinden, und auch nicht das Menfchlidh- 

Amtliche fich ipreizen, fondern das Göttlich- Amtliche muß 

erjcheinen, nicht unäbnlich, wie wenn ein Prophet fagt: 

der Herr hat es zu mir gefagt; fofern dieſes fich geltend 
vor mir macht, vergeffe ich nach dem Creditiv und ebenfo 

nach meinem Denuhcianten zu fragen .“ 

Eine Anftalt, wie die K. C. läßt fich nicht befehlen, 

fondern höchſtens empfehlen, und wird fofort in Geftalt 

von Bruderfchaften mit allerlei Aufgaben, Mitteln und 
Motiven frei aus der Kirche erwachfen, Niemanden Zwang 

anthun, jondern Beitritt und Annahme der Hülfe dem 

— — ——— 

1) Paſtoraltheologie von Dr. Cla us Harmo. Kiel 1837. 3. Buch, 

S. 162 f. 
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iteien Willen eined Jeden und der Anziehungskraft der 

Zufammengetretenen anheimftellen, auch den Austritt einem 

Jeden zu jeder Stunde offen lafien. Oder es wird fich 

für gegebene Fälle und nach ihrem Bebürfniffe ein Kirchen- 

convent bilden, in dem rechtfchaffene Männer zum Pfarrer 

fommen oder er fie nach Umftänden und Ermeſſen ruft. 

Mag man indefien über die Möglichkeit, Berechtigung 

und Wirffamfeit firchlichsorganifirter 8. C. urtheilen, wie 

man will, fie find jedenfalls unndthig. Bedarf fie der 
Staat? Der Recdtsftaat ftellt ſich auf feine eigenen 

Füße, vertraut den Kirchen, daß fie von felbft an ihrem 

Theile auch für fein Interefje wirken, läßt die Kirchen von 

jeder Polizeifeſſel los, ftellt. fie unter die allgemeinen Ge- 

fee und die Gerichte, nimmt zuverläffige Anzeigen von 

der Kirche an, öffnet den Kirchendienern in geeigneten 

Fällen das Verhandeln mit feinen Dienern, handelt durdy 

feine Mittel oder trägt neben der Kirche auch feinen Be— 

amten Bitten, Mahnen, Zurechtweifen auf, übt überhaupt 

nach Kräften die Präventivpolizei, flatt, wie gewöhnlich, 

diefe ganz zu vernachläfiigen, die That aber mit defto ftär- 

ferer Strafe zu verfolgen; ftellt tüchtige Ortsvorfteher auf, 

übt und empfiehlt überall Achtung vor den Kirchen und 

gutes Beifpiel, verftopft eine Menge Quellen der Unfitt 

lichkeit, foweit fie von ihm abhängen, und reißt insbefon: 

dere durch unvermeidlichen unerbittlichen äußern Zwang 

grob Unfittliche aus dem ärgften Schlamme, um fie wieder 

für geiftiges und geiftliches Wirken empfänglich zu machen. 

Bedarf die Kirche Kirchenconvente? Nein! Sie hat 

ohne fie beftanden und geblüht und wird es auch ferner 

ohne fie vermögen. Chriſtus hat wohl die Kirche, aber 

nicht 8.E. geftiftet. Die Kirche hat für die Zwede, welche 



286 Ueber Kirchenconvente. 

ſich K. C. vorfegen, ihr ganzes Weſen, ja fte iſt für bie 

wahren Zwede derjelben geradezu durch den Sohn Gottes 

geftiftet, und durch alle Stürme der Zeiten, wie fein an: 

deres Reich, ald von den Pforten der Hölle unüberwind- 

licher Fels erhalten worden. Hat fie nicht die kirchliche 

Unterweifung und Erziehung der Iugend, die Predigt, 
Saframente, den herrlichen Gottesdienit, die Privatſeelſorge, 

die brüderliche Zurechtweifung, den Beichtftuhl, den Kran: 

fenbefuh? Hat fie nicht die Dilciplin, allerlei Strafe 

durch Entztehung kirchlicher Wohltbaten und ald Kirchliche 

Todesftrafe die Ercommunifation zur Züchtigung des Flei- 

fches und Rettung des Geiſtes? Oder wenn die Difeiplin 

durch die Ungunft der Zeiten barnieverliegt, fünnen R.E. 

fie erfeßen, oder wird man fich diefe mehr, als jene ge 

fallen laſſen? Hat die Kirche nicht alle Güter der Ge- 

meinfchaft der Heiligen, an der Alle theilnehmen können ? 

Hat nicht gerade fie die Verheißung und den Beiſtand 

des Herrn für ihr Wirken? Hat fie nicht großen Reich— 

thum an Mitteln, Firchlichen Gemeingeift zu ermeden und 

zu fräftigen? Im Gemeingeift aber ift die ganze Gemeinde, 

Diöcefe und Kirche ein großer, reicher, göttlicher Kirchen- 
convent. Kann aber die Kirche den Gemeinfinn nicht 

weden, fo vermögen es auch nicht die 8.C. Am wenigften 
fönnen fie denfelben erfegen, oder auch nur ohne benjelben 

irgend recht entflehen und gedeihen. Nun aber befreuge 
man fich nicht, werfe nicht mit den wohlfeilen Ausdrüden 

Ultramontanismus und Jefuitismus um fich, ich ſpreche 
nach beftem Wiffen und Gewiffen, laffe Jedem feine Frei: 

heit und will nur gleiches Maaß für mich ‚und meine 

Kirche: die Kirche hat auch, will ich fagen, allerlei Bru— 
derfchaften, allerlei Orden, wenn auch die Jeſuiten und 
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Nevemptoriften für ewige Zeiten aus dem „freien“ Deutfch- 

land (nach Belgien, England und Nordamerika) verbannt 

werden; hat Mifftonen für das Volk, Erereitien für Die 

Geiftlichen, bifchöfliche Vifitationsreifen, Hirtenbriefe, Dios 

ceſanſynoden und Nationalconeilien, weife, fefte und milde 

Bifchöfe, einen Pius IX. Die Kirche kann auch chriftliche 

oder mit Minifterialprädifaten „„ehrbare und gottesfürchtige” 

Schullehrer zum wahren Wohle des Staates und der Kirche 

erziehen, der armen, fo wohlfeilen, beliebten und fegens- 

reich wirfenden. Schulbrüder und Schulſchweſtern nicht zu 

gedenken; fie hat Mäßigfeitsapoftel, zur Hülfe gegen Pau— 

perismus und Anfittlichfeit die Genoflenfchaft vom hl. Bin- 

cenz von Paul, für das leibliche und geiftige Wohl der 

Kranfen, zu Erfparniß vieler Koften und herrlicher An— 

eiferung zu allem Guten die über das Alles untergrabende 

MWühlen erhabenen barmberzigen Schweftern. Doch wer 

erihöpft den Reichthum der göttlichemenfchlichen Mittel ver 

Kirche gegen alle Noth des Leibes und der Seele! „Wie 

die Kirche einft am Schluffe einer großen weltgefchichtlichen 

Periode Europa gerettet hat aus den Gräueln der Bars 

barei und des Aberglaubens, fo wird fie nur am Schluffe 

einer neuen weltgefchichtlichen Periode das Mittel fein, 

durch welches die ewige Erbarmung Europa rettet aus den 
Gräueln der Ueberfeinerung und eines bis zu feiner höch- 

ften Spige getriebenen Unglaubend.“ Worte der in Würz- 

burg verfammelten beutfchen Bifchöfe. Wie übrigens die 

Kirche als die befte Freundin des Staates denfelben, auch 

im Falle der Mißachtung und Verfolgung, wahrlich beſſer, 

als die fo oft alles Höheren und Ehriftlihen ganz baare 

Beamten» und andere Welt, durch ihr ganzes Wirfen mit 

allen Kräften unterftügt — feine Berfaffung ift ihr als 
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Kirche zunächft gleichgültig, fie fann nad ihrem Wefen 

und aller Gefchichte in jeder Staatsform gedeihen und 

blühen; — ebenfo ift fie auch dankbar hoch erfreut, wenn 

ver Staat durch ftaatliche Mittel ihr hülfreich zur Seite 

ftehen kann und will. Indeß kann fie auch ohne dieß auf 

ihren eigenen Füßen ftehen und zwar, wie ſich's gegen- 

wärtig mit Blammenfchrift zeigt, mehr als, der Staat. Je 

denfall3 will fie lieber vom Staate verlaffen, ja mit Feuer 

und Schwerbt verfolgt, als unter dem Borwande des 

Schuges von ihm gebunden fein; und in der Gegenwart 

wird wegen des in zahllofe Sekten zerfprengten. ‘Proteftan- 

tismus und der Auflöfung aller höheren Bande fein Friede 

werden, bis allgemeine, Allen gleiche Religionsfreiheit fich 

redlich, offen, confequent und unparteiifch an die Stelle 

unferer zufammengeftürzten wurmftichigen Berhältniffe ge: 

fegt hat. 

Die würtembergifchen Kircheneonvente find, um 

im Schluſſe zum Anfange zurüdzufehren, ganz verfeblt, 

unwirfam, ja für Staat und Kirche allfeitig: höchft ver _ 

derblih und ohne Vernichtung ihres eigentlichften Wefens 

durchaus unverbefferlich. „Niemand kann zweien Herrn 

dienen.“ Matth. 6, 24. „Gebet dem Kaifer, was bes 

Kaifers ift, und Gott, was Gottes ift.“ Matth. 22, 21. 
„Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird umger 

hauen und in’8 Feuer geworfen werben.“ Aber auch bie 

beft und kirchlichſt organifirten derartigen Anftalten 

haben gewichtige Gründe gegen fich und find jedenfalls 

der fath. Kirche bei dem Reichthume ihrer fonftigen Mittel 

und Wege gänzlich entbehrlich. „NRichtet nicht nach dem 

Schein, jondern fället ein gerechtes Urtheil.“ Joh. a. 24. 

Ceterum censeo! 
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Uebrigens bedarf es in Würtemberg, um die K.E. 
ganz zu ftreichen, nur einer ganz einfachen Folgerung aus 

dem früher angeführten Erlaß des K. Kirdyenrathes vom 

20. Mai 1845. Was nach demfelben vom Minifterium 

des Innern auf den Antrag der evang. Synode für Pro- 
teftanten und Katholifen in Betreff der Sonntagsent- 

heiligung angeorbnet worden ft, dehne man auf alle 

vor den K.E. gehörigen Fälle aus und der Erlaß würde 

fofort etwa fo lauten: Die Orts-, Bezirfd s und andere 

Behörden haben alle ihnen zur Kenntniß oder Anzeige 

fommenden, zum öffentlichen Aergerniß gereichenden Leber: 

tretungen der in Betreff der Sitten- und Kirchenpolizei 

beftehenden oder noch zu erlaflenden Verordnungen nad 

ihrer Zuftändigfeit mit dem der Bedeutung der Sache ent- 

jprechenden Ernft und Nachdruck und mit der durch die 

Berhältnifie gebotenen Umficht zu behandeln, von der ger 

troffenen Verfügung aber dem betreffenden Pfarramte Kennt- 

niß zu geben. Auch haben diefelben berlei Uebertretungen 

möglichft zu verhüten — durch alle ihnen zuftehenden Mittel, 

durch Beifpiel, Mahnen, Warnen und Zurechtweifen, wie 

auch durch Anrufen des geiftlichen Amtes und Berüdfich- 

tigung etwaiger mündlichet und fchriftlicher Erinnerungen 

defielben. Da fo „eine fehnellere und daher auch wirk⸗ 
famere Behandlung ver fraglichen Uebertretungen möglich 

gemacht iſt,“ fo find hiermit die bisher beftandenen K.E. 

aufgehoben. Bon den kirchlichen Behörden werden bie 

Pfarrämter angewielen werben, in den bisherigen Kirchen» 

conventsfällen zu thun, was ihres Amtes ift. 

Dr. Graf, Pfarrer. 

Weol. Duartalſchrift. 1949, U. Heft; 19 



Necenfionen. 

1. 

Die Schrfreiheit,, ihre Motive, Bedingungen und Folgen 

für Staat, Kirche und Schule, geſchildert mit vorzüglicher 

Hinweifung auf Belgien und Nordamerifa. Don Alerander 

Schöppner. Augsburg bei Matth. Nieger, 1848. Preis 24 fr. 

Der Berfaffer wurde durch feinen Beruf, er ift Lehrer 

der Pädagogift am Gymnaſium in Neuburg, veranlaßt, 

über eine Hauptforderung der neuen politifchen Bewegung, 
nämlich die Lehrfreiheit, nachzudenfen. Hiebei war es ihm 

nicht um eine Kritif der Schulverfaffung deutfcher oder 

nichtdeutfcher Ränder zu thun, in welchen die Lehrfreiheit 

in mehr oder weniger enge Gränzen bisher eingefchlofien 

war, nur Belgien. und Nordamerifa machen hierin eine 

Ausnahme, wo die Lehrfreiheit zum Staatsprinzip erhoben 

if. Sein Zwed geht alfo dahin, zunächſt den Begriff 

der Lehrfreiheit  felbft zu beftimmen, ſodann das richtige 

Verhältniß des Staats zu berfelben anzugeben, wie auch 

das Berhältniß der Kirche zu ihr zu befprechen ; zum Schluſſe 

wirft er Feitifche Blicke auf Belgien und Nordamerika, um 
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aus dem dortigen Zuftande der Schulen einen Beweis für 

feine Beftimmung der Lehrfreiheit abzuleiten. 

Was ift nun Lehrfreiheit? Der Verf. antwortet mit 

Rüdficht auf die lautgeivordenen Stimmen: den Schul: 

lehrern ift fie die Emancipation der Schule von der Kirche, 

wonach e8 jenen Herren freiftehen jol, aus den Kindern 

Chriften oder Heiden zu bilden, der Staat aber für eine 
befiere öfonomifche , Stellung der Lehrer zu forgen hat; 

Andere wollen die Schule von Kirche und Staat zugleich 

emancipiren, fie fol mit voller Freiheit fich felbftftändig 

organifiren, regieren und verwalten; wieder Andere find 

mit einer bedingten (und bejchränften) Freiheit zufrieden, 

der Staat foll die Schule behalten, jedoch ſich mit der 

DOberauffiht und Oberleitung begnügen, fich des Biel: 
regierend möglichft enthalten, die Organifation des Schul: 

lebens, Synoden, Eonferenzen, Schulräthen überlaffen, 

außerdem Jedermann Schulen zu gründen und zu halten 

unter gefeglichen Garantien geftatten, endlich bei allen Prü- 

fungen nicht zu fragen, wie und wo, fondern was er ge 

lernt babe. 

Da den beiden erften Anfichten die Idee einer un 

beſchränkten Lehrfreiheit zu Grund liegt, fo wirft der 

Berf. zu Aufbellung diefer Idee die Frage auf: was iſt 

unbefchränfte Lehrfreiheit? Offenbar die Befugniße Aller 

Altes zu lehren, und begreift zwei wefentliche Forderungen 

in fich; erftens daß lehren darf, wer will, und zweitens 

daß Jeder lehren darf, was er will. Nach dem bloßen 

Wortlaut und in abftrafter Auffaffung ift diefe Interpre- 

tation des Verf. allerdings richtig, und es ift ein Leichtes, 

durch Hervorhebung aller Gonfequenzen, die fich aus fo 

abftraft gehaltenen Sägen ziehen laſſen, die Unftatthaftigfeit 
19 * 
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und Unhaltbarfeit einer folchen Lehrfreiheit nachzuweiſen, 

wie ed der Verf. unter Berufung auf alte und neue Auc- 

toritäten wirflich und mit fichtbarem Wohlgejallen thut. 

Allein in der Wirklichfeit und abgefehen von den abſonder— 

lichen Meinungen einzelner erorbitanter Köpfe, verhält es 

fih doch mit der Lehrfreiheit etwas anders. Die deut: 

ſchen Grundrechte, die doc Lehrfreiheit gründen wollen, 

und in $. 22 erflären: die Wiſſenſchaft und ihre Lehre ift 

frei, erlauben es jedem Deutſchen, Unterrichts » und Er: 

ziehungsanftalten zu gründen, fie zu leiten und darin zu 

unterrichten, wenn er jeine Befähigung ber betreffenden 

Staatsbehörde nachgewiefen hat; wenn es unmittelbar 

darauf heißt, der häusliche Unterricht unterliegt feiner Bes 

ſchraͤnkung, ſo iſt dies von dem Unterricht der Eltern und 

der mit ihrem Vertrauen beehrten Hauslehrer zu verſtehen, 

und durch die nachfolgenden Beſtimmungen zu ergänzen, 

denen gemäß überall öffentliche Schulen beftehen, und die 

Eltern gehalten fein follen, ihre Kinder in den vorgefchries 

benen Unterricht zu fhiden. Auch in Belgien, deffen Lehr: 

freiheit der Verf. fo ſehr beflagt, darf nicht Jeder lehren, 

wer und was er will, denn zum Erften gibt es auch dort 

Staatsfchulen (l’instruction publique), zum Andern Com⸗ 

munalſchulen, welche unter der Aufſicht und Leitung der 

Gemeinderaͤthe ſtehen, endlich eine Menge von Privatan⸗ 

ſtalten, welche wie ſie von der Geiſtlichkeit gegruͤndet wurden, 

von ihr auch beaufſichtigt werden; dieß iſt hinreichend, um 

den obigen Satz zu widerlegen, daneben aber begreiflich, 

daß die belgiſche Unterrichtsfreiheit denen mißfallen muß, 

welche an ein Bevormundungs- und Beherrſchungsſyſtem, 

wie es in Belgien vor der Revolution und in Deutſchland 

bisher beſtand, gewoͤhnt waren, und zu dieſer Klaſſe gehören 
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die Verfafler der Berichte, auf welche Herr Schöppner fein 

Urtheil über das belgische Schulwefen ftügt. Bon Rord- 

amerifa wird weiter unten die Rede fein. Im Ganzen fins 

den wir alfo überall die von unferem Berf. aufgeftellten 

Grundfäge: die öffentliche Auctorität (Staat oder Gemeinde) 

ift berechtigt von jedem, der da lehren will, eine Garantie 
feiner fittlichen und intellectuellen Befähigung zu verlan- 

gen; die Lehrfreiheit geht durch einen vom Geſetz erfann- 

ten Mißbrauch verloren, fo wie der Mandant den ertheil- 

ten Lehrauftrag zurüdnehmen kann, wenn der Mandatar 

feinem Auftrage nicht entfpricht. 

Bon den allgemeinen Grundfägen geht der Verf. zur 

Beurtheilung des Rechts über, welches der Etaat an die 

Schule hat, und unterfcheidet diesfalls laut der bisher be: 

fannt gewordenen Anfichten drei Syfteme, nämlich 1) das 

der Staatsfchulmänner , welche dem Staate nicht nur ein 

Recht fondern Monopol auf die Schule vindiciren, und 

die unbefchränftefte Befugniß zur Drganifation und Ber: 

waltung derfelben einräumen — nach der Idee des abfo- 

Iuten. Staats; 2) dad der Männer ver freien Schule, 

welche dem Staate alles Recht auf die Schule abfprechen, 

und fie zur freien Sache des Volkes machen — nad) der 

Idee der Demokratie; endlich 3) die Fraction der goldenen 

Mitte, welche nicht fowohl das Recht ald das Intereſſe 

der Erziehung bedenfend, dem Staate weder Alles giebt, 

noch Alles nimmt, die Schule weder der Willführ des 

Vollks noch dem Defpotismus des abfoluten Staats über: 

antwortet, fondern ein Recht (von Seiten des Staats oder 

Bolfs?) anerfennend, nur ‚gefegliche Beftimmung und Be: 

gränzung fordert. Nachdem für das erſte und zweite Sy» 

fiem die gangbaren Gründe nebft den Gegengründen 



angeführt werden find, enticheidet Ach der Perf. für das 
dritte, maßt ſich aber nicht an, genaue Beftimmungen dar: 

über zu geben, wo das Regiment des Staats aufbören 

und die Selbftftändigfeit der Schule anfangen joll, fon: 

dern führt nur einige Grundfäge erfabrener Pädagogen 

an. Der erite wäre, das der Staat außer jeinen öffent- 

lichen auch andere Haus: und Privatichulen duldete, und 

ſich nur die Oberaufficht vorbehielte; ein weiterer, daß er 

auch feine Schule nicht ſchulen, nicht felbft erzieben ſondern 

nur das Erziehungsgeichäft überwachen und Ienfen wolle, 

jo daß das bisherige Evftem der Bevormundung ein wech⸗ 
ſelſeitiges der Berftändigung und Berathung werde; zu 

dieſem Behufe wird es drittens nothwendig, daß der Staat 

die Ausübung ſeines Aufſichts⸗ und Leitumgsrechts nicht 

an Beamte die außer der Schule ftehen, umd für ihre An; 

gelegenheiten weder die nöthige Einſicht noch das gehörige 

Intereſſe haben, jondern an praftifche Schulmänner über: 

trage, die es als Sculcollegien in Lehrer» Gonferenzen, 

Synoden u. f. w. beforgen. 

Man fieht, daß den legtern Borfchlag ausgenommen, 
die Beftimmungen über die Lehrfreiheit fehr allgemein und 

vag gehalten find, und die Schule gegen die willführlidy: 

ften Deutungen von Seiten der Bureaufratie nicht ficher 

geftellt ift; was hat z. B. diefe nicht in das Auffichts- 
recht über die Kirche hineinzulegen und herauszudeuten 

gewußt? Dieſes Auffichtsrecht über die Schule, weldyes 

dem Staate nicht unbedingt abgefprochden werden kann, 
hätte alfo durch genauere Beftimmungen in feine natürlichen 

Gränzen eingefchränft werden follen. Leitende Ideen zu 

diefem Zwede würden fich gefunden haben, wenn der Verf. 

die verfchiedenen Arten von Schulen, die Elementarfchulen, 
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welche für die allgemeine Bildung aller. Bürger, Real- 

fehulen im weitern Sinne, welche für die zahlreiche Klaſſe 

der Gewerbenden, Handelnden und Künftler find, endlich 

die gelehrten und hoben Schulen, weldye zur Bildung der 

Beamten dienen, unterfchieden hätte, denn für jede dieſer 

"Schulen geftattet fi) das Auffichtsrecht des Staats auf 

andere Weife. Zwar fiheint er zunächft die Elementar- 

Ihule im Auge gehabt zu haben, wiewohl auch einigemal . 

der Gymnafialichulen gedacht wird; aber gerade bei der 

Elementarfchule hätte gegen den Staat das Recht der Fa- 

milie und der Gemeinde, aus welchen ja der Staat felbft 

erwächst, beffer entwidelt werben follen; nach dem natür- 

lichen Rechte fteht die Erziehung und der erfte Unterricht 
der Kinder den Familienhäuptern zu, welches Recht fie 

entweder felbft ausüben oder an Privatlehrer übertragen 

fönnen; infofern aber im forialen Zuftande feine Familie 

für ſich fondern in Berbindung mit andern zu einer Ges 

meinde befteht, fo entfteht mutuo consensu die Gommus 

nalfchufe, welche, wie fie von der Gemeinde zu unterhal- 

ten ift, fo auch von ihr ihren Lehrer erhält; dieſes Ber: 
hältniß ändert fich nicht durch den Staatsverband der Ge: 

meinden, ändert fich felbft dann nicht, wenn der Unterhalt 

der Schulen und Lehrer von der Staatskaſſe beftritten 

wird, denn zu diefer liefert ja jede Gemeinde wie für die 

übrigen Staatözwede fo auch für den Schulzwed ihren 

Beitrag. Das Auffichtörecht des Staats kann fi alfo 

nur dahin erftreden, daß Fein Untüchtiger und Unwürdiger 

als Lehrer aufgeftellt werde. 

Ueber das Verhaͤltniß der Lehrfreit zur Kirche 
bemerkt der Verf. zuerft, daß Emanripation der Schule 

von der Kirche ſchon früher gefordert worben, vorab von 
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einer gewiflen Eippfchaft mit dem Glauben Nängft zerfal- 

lener Schulmeifter, fodann von einer flattlihen Schaar von 

Bundesgenoffen großer und Heiner Geifter des Unglaubens, 

welche von der Trennung von Schule und Kirche die Ber: 
nichtung des Ehriftenthums erwarteten; ein neues Motiv 

und eine innere Nöthigung babe das Prinzip der getrenn- 

ten Schule durch die Annahme des Principe der Tren— 

nung von Kirche und Staat erhalten, wer dieje wolle, 
müſſe auch jene wollen, jedes Ausweichen und Bermitteln 

zwifchen beiden Eonfequenzen wäre ein Geftändniß der Un— 
haltbarkeit des Prinzips; der Verf. rechtfertigt fofort Die 

Trennung aus dem Standpunkt des Staats, und glaubt, 

daß wenn bie Trennung von Kirche und Staat dem Ehri- 

ftenthum feinen Abtrag thue, die Conjequenz nämlich die 

Trennung von Schule und Kirche ihm auch feinen Ein: 

trag thum werde. Hiebei hat Referent mehreres zu erin— 

nern. Zuvörberft befindet jich der Verfaſſer in einem freis 

lich entfchulobaren Irrthum, da er die Grundrechte nur 

nach der erften Leſung fannte, der revidirte Entwurf ent: 

hält in feinem V. Artifel nichts von Trennung der Kirche 

vom Staate, vielmehr $. 17 die Beitimmung: Jede Reli: 

giondgefellfchaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten 

felbfftändig, bleibt aber den allgemeinen Staatögefegen 

unterworfen, wogegen ed Art. VI. $. 23 heißt: Das Un— 

terrichtö= und Erziehungswefen fteht unter der Oberauf: 

ſicht des Staats, und ift, abgefehen vom Religionsunter- 

richt, der Beauffichtigung der Geiftlichfeit als folder ent- 

hoben ; nach des Berfaflers Anficht hätte fich alfo die Ver- 

fammlung in $ranffurt einer Inconſequenz fehuldig ge: 
macht. 

Weiter bietet auch der Schluß: wenn die Trennung 
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von Staat und Kirche dem Ehriftenthume feinen Eintrag 

thue, vielmehr dem Intereſſe der Kirche zufage, fo werde 

auch die bedeutendfte Eonfequenz davon, die Trennung von 

Kirche und Schule dem Ehriftenthum feinen Eintrag thun, 

— dieſer Schluß, fage ich, bietet Stoff zu mehreren Be- 

merfungen; zunächft ift die Prämifie felbft nicht unbe: 

fritten, die Ehriften der erften Jahrhunderte, die doch 
unter dem Drud und der Berfolgung der Staatsbehör: 

den lebten, gaben eine ſolche Trennung nicht zu, wieſen 

vielmehr, als ihnen viefelbe fo oft vorgeworfen wurde, 
den Borwurf auf das Entfchiedenfte zurüd, indem fie in 

fpeeiellen Ausführungen fich darauf beriefen, daß fie alle 

Pflichten gegen den Staat fo gut ja beſſer ald die übri- 

gen Bürger erfüllten. Hören wir die Stimme der Kirche 
aus der jüngften Zeit, fo haben fich die Bifchöfe Deutſch⸗ 
lands in größter Eintracht gegen eine foldhe Trennung 

ausgeſprochen, fie fagen Hirtenworte (S. 6.): „wir find 
nicht einen Augenblid im Zweifel gewefen, daß die Kirche 
eine Trennung des natürlichen Bandes zwifchen ihr und 
dem Staate nicht wünfchen fönne und dürfe; ja daß eine 
folhe Trennung, auch wenn fie von der andern Seite ers 
ftrebt würde, nie dauernd und völlig werden Fönne.“ Und 
in der Denkſchrift S. 2. wiederholen fie daffelbe und fegen 
bei, daß wenn auch der Staat fich von ihr trenne, bie 
Kirche dies zwar nicht hindern Fönne, jedoch die von ihr 
jelbft und im mwechfelfeitigen Einverftändnig gefnüpften Zu: 
fammenhangsfäden ihrerfeits nicht trennen werde, wo 
nicht etwa die Pflicht der Selbſterhaltung dies geböte. 

Wie mit der Prämifie fo ſteht es ungefähr auch mit 
dem Schluffe. Die alte Kirche ließ fich ihr Recht auf die 
Schule, d. h. auf die Erziehung ihrer Jugend nicht ent: 
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reißen, fie gründete, da fie von den heidniſchen Schulen 

feinen Gebrauch machen fonnte, ihre eigenen nicht blos 

für den Elementar= fondern auch für den höheren Unter— 

richt; die firchlichen Schulen beftanden fort auch nach dem 

Falle der profanen, giengen auf das Mittelalter über, und 

blieben viele Jahrhunderte lang als Klofter: und Dom; 

fehulen die einzigen Bildungsanftalten nicht blos für die 

Religion fondern für das menſchliche Wiffen überhaupt 

nach dem Maße der Zeiten. Aber auch fpäter, nachdem 

Gemeindes und hohe Echulen entftanden waren, blieb der 

Kirche noch die Oberaufficht über die Bolfsfchule und theil: 

weife auch die höhere. Dies ift das hiftorifche Mecht der 

Kirche an die Schule, und diefes Recht nehmen auch die 

deutſchen Bifchöfe der Gegenwart in Anfpruch, fie erflären 

( Denkſchr. S. 5.) es für ihre Prlicht, durch Anwendung 

aller gefeglichen Mittel die den Katholifen gehörenden 

Schulen als folche gegen jedes Verderbniß zu bewahren, 

deren Fonds und Einfünfte feftzuhalten und beziehungs— 

weife zurüdzufordern, alle Religionsbiücher auszuwählen 

und zu beftimmen, den Neligionsunterricht an allen öffent: 

lichen IUlnterrichtsanftalten zu leiten und zu viſttiren, den 

theologifchen Unterricht fowie die gefammte Bildung des 

Klerus zu überwachen. Dem gegenüber haben jedoch die 

Grundrechte Art. VI. $. 23. die oben angeführte Beftims 

mung gegeben, gegen welche der folgende Paragraph, 
welcher Privat-, Unterrichts: und Erziehungsanftalten ges 

ftattet, gegen Mißbräuche der öffentlichen Schulen nur ein 

unficheres Mittel gewährt. 

Unfer Berfaffer befindet fich bei diefer Frage in einer 

eigenen Berlegenheit. Als Lehrer der Pädagogif findet 

er ſich inftinktartig von der Freiheit der Schule angezogen, 
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auf der andern Geite gibt er zu, baß ber Ruf nach der: 

felben zunächft von einer Sippfchaft mit dem Glauben zer: 

fallener Lehrer ausgegangen und von dem ganzen Chor 
der Ilngläubigen unterftügt worden fei, S. 36. 37; weil 
aber nach feiner irrigen Meinung der Staat ſich von der 
Kirche getrennt habe, fo müſſe auch die Schule getrennt 

werden, und die Kirche müfle erfennen, daß dadurch nur 

ihre Stellung zur Schule verändert, diefe felbft aber vom 

religiöfen Geifte nicht emanzipirt werde, denn der Kirche 
bleibe ja der Religionsunterriht, S. 40. Doch fteigen 

ihm Zweifel auf gegen die Zulänglichfeit diefes Mittels, 
da e8 ja Gelegenheit genug gebe, während des Brofan: 
unterrichts diefen oder jenen Gfauben lächerlich zu machen, 
diefe oder jene Lehre zu entwürbigen, Zweifel zu weden, 
überhaupt Vieles zu thun, was den guten Samen des Re: 

ligionsunterricht8 wieder unfruchtbar macht. Diefer Nach: 

theil muͤſſe im Intereſſe der Eonfeffionen und der Lehrfreiheit 

gehoben werden, und könne es nur durch die gefeßliche 

Deftimmung, daß der für den Profanunterricht angeftellte 

Lehrer ſich in der Schule aller und jeder religiös-confeffio- 

nellen Anzüglichkeit zu enthalten habe. Alfo um dieſen 

Preis, um die Verpflichtung des ganzen Lehrerftandes 

zum religiöfen SIndifferentismus wird die freiheit ver 

Schule gewonnen, ohne zu erwägen, daß eine ſolche Ver: 

pflichtung eben fo gut Religionszwang ift wie die Ber: 
pflichtung zu diefem oder jenem Befenntniffe, und ohne die 

leijefte Ahnung, daß der Indifferentismus in der Wirklich- 

feit ein Unding ift, da der Menfch nach einem ewigen 
Naturgefege die Religion entweder lieben oder haſſen muß, 
und Liebe und Haß die Schranfen der Gefege durchbrechen. 
D Schulmeifterweisheit ! 
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An diefem Orte befpricht der Verf. auch die berühmte 

Frage von den gemifhten Schulen; er hebt bie 

Schwierigkeiten hervor, welche diefe Frage in Schulge: 

meinden gemifchten Bekenntniſſes hat, und findet Darin bie 

Scylla und Charybdis des bisherigen Syſtems, zwiſchen 

welchen nur die Trennung von Kirche und Schule glüd: 

lich hindurch hilft. Denn „bier ſchwinden auf einmal alle 

Befürchtungen wegen Profelytenmacherei, alle Kränfungen 

des confeffionellen Bewußtfeins, alle Berlegungen von Ans 

fprüchen und Rechten, alle Störungen des religöfen Frie— 

dens!“ (Vide supra). So der Verfafler; Ref. hält es 

mit dem alten Sprucde: wer die Charybdis umſchiffen 

wid, fällt in die Scylla, und wer zwifchen beiden durch: 

fommen will, fällt in beive. Darum fann das Ende der 

gemifchten Schulen Fein anderes fein, als daß, je nach der 

Glaubensfraft der Confeffionstheile, entweder der eine in 

der andern aufgeht, oder beide ſich bald wieder trennen. 

Zum Schluffe feines Werfs hat der Verfafler, welcher 

begreiflich der Freiheit des Unterrichts nicht guͤnſtig ift, 
Berichte über den Zuftand des Schulweiens in Belgien 

und Nordamerifa angehängt, und die dortigen Mängel 
berausgehoben. Die Gränzen diefer Anzeige erlauben nicht 

mehr in das Einzelne einzugehen, Referent begnügt fich 

daher mit wenigen Bemerkungen. Die Schilderung des 
belgiſchen Schulwefens fügt fih auf die Berichte ber 

Gouverneurs in den Provinzen, befannte Namen, die aber 
in dem ebenfo bekannten Streit in dieſem Lande ſich als 

Männer einer Parthei herausgeftellt haben; der Schilde: 

rung der nordamerifanifchen Zuftände liegen. die Berichte 

Julius und v. Raumersd zu Grunde; — Referent hat auch 
noch andere gelefen, welche allerdings auch die Mängel 
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der norbamerifanifchen Schulbildung anerkennen, die Quelle 

davon aber nicht in dem Mangel an Schulen felbft, auch 

nicht in der Freiheit des Unterrichts fondern darin finden, 
daß nach dem durchaus praftifchen, fpeculative Wiflenfchaft 

und Gelehrſamkeit verachtenden Geift jener Staaten, ber 

junge Mann mit 16 Jahren die Schule verlaffen muß, 

um Kaufmann, Gewerbömann, Advokat zu werden, was 

dort auch ein Gewerb if. 

Drey. 

28* 

Ueber die deutſche Kirchenfreiheit. Sendſchreiben an den 
Herrn Prof. Dr. Otto Mejer in Königäberg, zur Bes 

feuchtung feiner Schrift: die deutfche Kirchenfreiheit und 
die künftige katholifhe Partei, von Dr. Iof. Ign. 
Ritter, Domdechanten und Profefjor der Theologie zu Bres- 
lau. Bei ©. Ph. Aderholz. 1848. Preis 18 Fr. 

Herr Prof. Dr. Dito Mejer hatte im vorigen Jahre 
den deutfchen Bolkövertretern im Parlament zu Franffurt 

und in den Ständefammern die ebengenannte Heine Schrift 

gewidmet, welche durch die fonderbarften Befchuldigungen, 

wodurch fie der Fatholifchen Kirche die erwartete Freiheit 

zu entreißen fuchte, wie durch die zu dieſem Zwecke ges 

machten Borfchläge Auffehen erregte. Herr Domdechant 

Dr. Ritter unterwarf nun in dem vorliegenden offenen 

GSendfchreiben die Mejer’fche Broſchüre einer verdienten, 
und wie nicht anders zu erwarten war, gediegenen Kritif; 
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wiewohl nun biefe ſchnell verbreitet wurde, jo darf doch 

unferer Zeitfchrift eine Anzeige derfelben nicht fehlen, und 

der Linterzeichnete übernimmt mit Bergnügen das Amt 

eines einfachen Referenten. 

Zunäachſt wird die Bezeichnung der fatholifchen Kirche, 

und. was H. Dr. Mejer fonft lingereimtes über dieſe fagt, 

der Cenſur unterworfen; er nennt fie auf dem Titel eine 

Partei und fpricht deneben wohl auch von einer confe 

quenten Partei in derfelben, den ftrengen römifchen Katho— 

liken; H. Dr. Ritter erwiedert, daß es in der Fatholifchen 

Kirche feine Parteien geben fönne, denn wenn fich foldye 

auch bilden wollen, fo werden fie entweder ausgeworfen, 

oder vom Strome der Zeit verfchlungen, find alfo jeden- 

fall8 eine vorübergehende Erfcheinung, als politifche Bars 

tei aber würden die Katholiken in allen deutfchen Staaten, 

mit Ausnahme von Baiern und Defterreih in der Min- 

derheit fein. Ausgehend von der Erwartung, daß vie 
gänzliche Unabhängigkeit der Kirche vom Staate in weni- 

gen Monaten werde proclamirt werden, gelangt er zu der 

nächften Folgerung, daß die Firchlichen Parteien nicht ver: 

° fehlen werben ihre neugewonnene Freiheit möglichft auszu- 

beuten, bei dieſem Beftreben werde die evangelifche Kirche 

dem Staate fchwerlich zu thun machen, indem fie Mühe 

haben werde, fich in fich felber zufammen zu nehmen und 

zu geftalten, anders die Fatholifche ‚Kirche und die confe- 

quente Partei in derfelben, viefe habe fchon am längften 

und dringendften die Freiheit vom Staate gefordert, habe 

eine im innern feftgeglieverte, lebendige Berfaffung mit 

weitverzweigtem Einfluß. Im Recht der Derretalen 

habe fie ihre Gefeggebung, auf welde fie 

ſchwöre. Diefe legtere fchroffe und völlig verkehrte Anficht 
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ift es nun befondere, worüber H. Domdechant Ritter ſei— 

nen Gegner zurechtweist, indem er ihm zeigt, daß dies 

fein neues Recht jondern eben nur das alte fanonifche 

Recht fei, deſſen Beftimmungen, die auf das mittelalter: 

liche Feudalrecht fih flügen, mit dieſem untergegangen 

die übrigen im Cpreußifchen) Landrecht in Fatholifchen 

Dingen fubftituirt find, und fo weit fie auf den Schug 

der Kirche durch den Staat bafirt find, erlöfchen, wie 

jener Schug aufhört; am meiften bloß geftellt habe fich 

aber der juris utriusque Doctor durch die Behauptung, 
daß die Kirche auf die Decretalen fihwöre. | 

Der Zwed der Mejer’ihen Schrift war aber die fa: 

tholifche Kirche, oder nach feinem Ausdrude die Fatholifche 

Partei zu verbächtigen, als werde fie die durch die Tren- 

nung von Kirche und Staat erlangte Selbftftändigfeit 

dazu mißbrauchen, die Herrfchaft über den Staat felbft zu 

gewinnen, indem fie das Weſen der Macht an fich rieße. 

Auf diefen wie aus den Wolfen gefallenen Vorwurf er: 

wiederte H. Domdechant Ritter mit Recht, daß die Sache 

feiner Widerlegung werth wäre, wenn nicht in unfern 

Tagen das Ilnglaublichfte geglaubt würde. Allerdings 

habe es Jahrhunderte gegeben, wo der Einfluß der Kirche 

auf die Politik der Staaten fehr groß war, — und jene 

Sahrhunderte feien gerade die Jahrhunderte von Deutjcy- 

lands Größe gewefen; allein die Reformation habe bie 

politifche Bedeutung der Kirche untergraben, und die fran- 

zöfifche Revolution fie vernichtet, indem fie in allen katho— 

Lifchen Ländern, durch welche fie gegangen, die Kirche aller 

materiellen Mittel beraubte, ohne welche es feine Macht 

giebt. Wie man bei diefer Sachlage, in welcher die Kirche 

feit faft einem halben Jahrhundert um ihre Erhaltung 
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fämpft, dem Gebanfen Raum geben Fönne, die Kirche fuche 

das Wefen der Macht, die Bevormundung ded Staats 

an fich zu bringen? Im Verlaufe wird dann H. Dr. 

Mejer auf eine ganz andere Partei hingewiejen, nämlid 

die demagogifche, welche in Frankfurt und in Preußen 

mächtigen Schritte auf die Herrfchaft losgeht, wie aus 

dem Programm des republifanifchen Klubbs in Breslau, 

und dem Aufruf des Grafen Reichenbah an die Urwäh- 

fer gezeigt wird. 

Doch H. Dr. Mejer, der von dem Naheliegenden weg- 

ſieht, hat noch befondere Gründe von Seite der Father 

lifchen Kirche Mißbrauch ihrer Unabhängigfeit zu befürdy- 

ten, denn fie habe fich bisher mit allen Staatöformen 

vertragen, fie fei ſchon längft, wie dieß in ihrer Natur 
liege, weit mehr eine politifche Partei als eine Firchliche 

in Deutfchland gewefen, und koͤnnte es darum wohl der 

fatholifchen Partei in den belgifchen Kammern glei thun, 

wollte fie aber dies wirflich thun, fo läge darin eine Ges 

fahr für die junge deutfche Staatsfreiheit fowohl als für 

die alte deutfche Freiheit der ewangelifchen Eonfeffion. Res 

ferent kann es wohl feinen Leſern überlafien fich felbft zu 

denken, was H. Domdechant Ritter auf die meiften diefer 

bedrohlichen Inzichten erwiedert habe, nur. in Beziehung 

auf die legte, weil denn doch diefe des Pudels Kern ift, 

muß ich feine Antwort in ihren Hauptpunften anführen. 

Zuvörderft weist er den Gegner auf jenes gefährliche Bel 

gien bin, wo eine Mufterfarte aller Orbensinftitute ſich 
findet, und felbft die Jeſuiten nicht fehlen, und dennoch 

die 16,600 Proteftanten unter 4,200,000 Katholiten die 

gleiche Firchliche Freiheit genießen, und der Staat ben 

proteftantifchen Eultus unterhält, obgleich die Proteftanten 
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feine Kirchengüter beigefteuert haben. Aber die Profely- 
tenmacherei! erwiedert H. Dr. Meier; Antiwort: wenn 
auch dergleichen je vorkäme, fo dürften wir uns wechfel- 
feitig nichts vorzumwerfen haben, ja die Katholifen im Vor⸗ 
theil fein, die feine Tractätlein in die proteftantifche Welt 

fenden, wie dies eine proteftantifche Bartei in Deutfchland 

und Franfreich in den legten 30 Jahren im Uebermaße 
gethan habe. Wenn es aber gelänge, der beutjchen Ber 

wegung einen confeflionellen Charakter aufzubrüden, fo, 

meint H. Dr. Meier, würde doch damit ein unfägliches 
Elend über unfer Baterland hereingeführt werden. H. Doms 

dechant Ritter antwortet: einen confeffionellen oder richtiger 

religiöfen Eharafter müfle die Bewegung befommen, wenn 

der conftitutionele Staat ſich halten fol, nur nicht im 

Einne ded Verfaſſers; verbliebe aber die Kirche in ihrer 

bisherigen Abhängigfeit von dem Staate, dann fei ed fogar 

wahrfcheinlich, daß die politifche Bewegung einen confeflto- 

nellen Gharafter erhalten werde, und zu der politifchen 

Rechten und Linken noch eine kirchliche Bartei binzufomme. 

H. Domderhant Ritter unterläßt bierorts nicht auf mandhe 

Mißgriffe der preußifchen Regierung, wie die Organifa- 

tion und Verwaltung der Reinlande, das Kölner Ereig- 

. ni, die Gründung des rheinifchen Beobachterd, das Pros 

tectorat ded Guftav » Adolph - Vereins hinzumelfen, lauter 

Dinge, welche wohl geeignet waren eine Fatholifcye Partei 

zu provociren. 

Nah den bisher beleuchteten PBräparatorien rüdt 

endlich H. Dr. Mejer mit feinem Borfchlage zur Abhülfe 

fo großer Mängel heraus. Wie fann es, fragt er, ohne 
Ungerechtigfeit erreicht werden, daß die römifch Fatholifche 

Partei den neu fich bildenden Staat in Deutfchland we: 

Theol. Quartalſchrift, 1849. 11. Heft. 20 
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der beherrſche noch regiere? und antwortet 

man. ihr durchaus Feine einzelnen, (nicht dieſe 

Freiheiten von dem bisherigen Aufſichtsrechte des Staats 
zugeſteht, vielmehr mit einem einzigen großen Schnitte das 

ganze Band loͤſet, welches ihr ein Verhaͤltniß zum Staate 
gegeben hat, ihr alfo mit jeder Abhängigkeit vom St 

“ auch jede Hilfe desjelben abnimmt, ausgen 
den Geldpunft. — Mit diefem Vorfchlage, durch welchen 

fein Urheber der fatholifchen Partei gewiß feine Wohltha 
zuwenden wollte, erHärt fih H. Domdechant Ritter ein: 
verftanden, nicht in dem Sinne, als wenn i 
nung von Kirche und Staat das Höchſte w 

ihm vielmehr die concordia sacerdotii et 

fie fönne nur im wirklich chriftlichen Sta 

in ‚Zeiten wie. die unferigen, wo Religior 
Unglaube die Religion ſelbſt aufzuheben ſuch 

ſich trennen, müſſen beide alle * u 
Lebens durchmachen, bis der Groll ſchwinde 

fucht in ihnen erwacht, fich wieder zu vermähl 

tigung dieſer Anficht vergleicht er den Zuſtand der R 
Frankreich unter dem —— 
indifferenten Ludwig Philipp, und die E nungen in 

der Juliusrevolution von — mit denen i 
tion von 1848, RE SE * 

Bei der Trennung des Staats und. der Kirchen 
jedoch dem H. Dr. Meier das Bedenfen a fgeftiegen, o | 

nicht dadurch in Deutjchland ſich den be ch 
Zuſtaͤnde bilden Fönuten ‚und. wie —* 
dagegen einzuwirlen waͤre? —— 
liſchen Kirche eine romanifche ( 

nigen ammaltiam Gliedern auf unfer geı 
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Herüberreicht, fo entftehen ihm folgende Fragen: befteht in 
Deutfchland ein gefchloflener Organismus ver Fatholifchen 

Kirche, fräftig genug, um den Kern einer großen Fatho- 

lifchen Staatöpartei zu bilden? Wenn er ſich findet, wie 

werben ihn feine Gründer oder Führer für ihre Zwede 

auszubilden fuchen? Welche Elemente im deutfchen Leben 

würden aber einem folchen Parteiftreben entgegenwirken ! 

Welchergeftalt könnten hinwieder diefe Elemente von der ka⸗ 

tholifchen Partei überwunden, oder mindeftens eine zeitlang 

gefeflelt, und wie Dagegen frei gehalten werben. H. Dom: 

derhant Ritter, nachdem er die Anfichten des Gegners über 

die beigifchen Zuftände berichtigt, bemerft das feltfame 

Schickſal der Fatholifchen Kirche in Deutfchland, daß fie 

von den Einen als abgelebt und in gänzlichem Verfall 

begriffen dargeftellt, von den Andern aber wie ein Simfon 
angeſehen werde. Er weist nad), daß bei der Gebunden» 

heit der Kirche feit hundert Jahren, bei ihrer ftrengen Be- 

auffichtigung feit Friedrich d. Gr. in Preußen, Joſeph U. 

in Defterreich, unter Montgelas und felbit König Ludwig 

in Baiern, der gefürdhtete Organismus fi) unmöglich 

habe bilden können, die Bifchöfe Mühe genug gehabt, ihre 

rein Eirchlichen Rechte zu retten, feine der neueften Revo- 

lutionen von der Geiftlichfeit, wohl aber von hohen und 

niedern Beamten ausgegangen, und der Einfluß der we- 

nigen in die Kammern eingetretenen Geiftlichen bis jegt 

ganz unbedeutend gewefen fei. Alfo die Beforgniffe des 
H. Dr. Mejer eitel Gefpenfterfurdht. 

Seit der Erfcheinung des Zweigefprächs zwiſchen 9. 

Dr. Mejer und H. Domdechant Ritter find die deutfchen 

Grundrechte zum zweitenmal gelefen und revibirt worben, 

die Nationalverfammlung hat die Befürchtungen des erften 
20* 
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nicht getheilt, vielmehr gewiffe Anfänge berfelben, A 
erfte Entwurf enthielt, bei der Revifion geftrichen; aber & 
ein Zweites, was nicht ausbleiben fonnte, ift eingetreten, i 
die deutfche Bewegung hat einen confeffionellen Charakter 
angenommen, und biefer ift im der öfterreichifchen und 

Reichsoberhauptsfrage offen hervorgetreten; er wurde ihr 

aber nicht von der fogenannten katholiſchen fondern von 
der proteftantifchen Partei aufgebrüdt, eine er 

—— der Mejer'ſchen Anſchuldigung. — 

Aurze Erklärung der Offenbarung 2 
W. M. £. de Wette. Leipzig, Welbm 
lung. 1848. Preis 1 fl. 42 Er. 

Mit dem vorliegenden Bändchen (dri 

zweiter Theil) ift de Wette's eregetifche 
buch zum neuen Zeftament, das fchon vor 

ren begonnen wurde, endlich vollendet. - * 
barfeit desſelben in einer — 
öffentliche Stimme bereits — 
heren Bänden ſchon wiederholt — ıflagen n 
worden ſind. Es kann hier nicht gabe 
eine nähere Beurtheilung des— 

zumal wir ſowehi den fheolog n 

— * Bir 6 | hrän ei * m * 
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die Apofalypfe und werden felbft bier uns nicht mit dem 

eingenommenen Standpunfte und feinen Gonfequenzen, auch 

nicht mit den Regeln und Grundfägen befaflen, die als 

Richtſchnur gedient haben, fondern blos beifpielsweife ein: 
jelne wichtige Auslegungsweifen, die ung — ſcheinen, 
zu prüfen und zu berichtigen ſuchen. 

Etwas fonderbar ift die Deutung der „Engel ver 
ſieben Gemeinden“ (E. 20). Zuerft werden fie mit Rüd: 

F ficht auf Daniel 20, 13 ff. ald die &yyekor Epopos der 
Gemeinden bezeichnet. Dann aber folgt alsbald die Er- 
klaͤrung: „Es ift dieß aber bei Joh. nicht eine todte be- 
deutungslofe Vorftellung,, fondern er denkt fi) unter dem 

- Engel der Gemeinde den Gemeingeift oder die geiftige 
Subftanz der Gemeinde, infofern fie einen und denfelben 

Glauben und Lebenszweck hat, und infofern dieß innere 
Geiſtesweſen in die überfinnliche Weltordnung gehört und 

Gott gleichfam nahe fteht“ (S. 41). Wie aber ein Menſch 
an verfchiedene Engel diefer Art verfchiedene Sendſchreiben 

erlafjen könne, iſt ſchwer abzufehen, und auch Hr. de 
Wette felbft, wie wohl hierauf nicht adytend, wird bald ö 
wieder bebenflich, weil „dem Engel auch ganz empirifche 
Besen: beigelegt werden, 3. B. Armuth 2, 9. Wohn- 

“ und ftimmt fofort mit Arethas dahin 
gel der Gemeinde eben die Gemeinde ſelbſt fei. 4 

er hat jedoch ſchon Alcafar mit Recht bemerft, 
daß fie geradezu gegen bie Tertesworte or enen ges 
mäß bie Engel und die © N 

- 

Pi u we 
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daß die Engel die VBorfteher der Gemeinden, die Bifchöfe, feien, 

nicht Jedermann befriedigen, die Annahme felbft wird fich 

nicht abweifen lafien, und de Wette's abweichende Auslegung 
feheint bei ihrem unfichern ſchwankenden Charafter nur 
geeignet, zu derfelben hinzubrängen. Aeltere Ausleger haben 
befanntlicy die Sendung und das göttliche Dienftverhält: 
niß der Engel mit jenem der Bifchöfe verglichen und darin 
und in der Bedeutung des Wortes den Grund zu jener 
Benennung gefunden, und Ref. wüßte nicht, was ſich Ent- 

fiheidendes dagegen einwenden ließe. 

Der Altar, unter welchem 6, 9. die Seelen der we: 
gen ihres Glaubens Gefchlacdhteten erfcheinen, ift nach der 
gewoͤhnlichen Anficht älterer Eregeten (z. B. Alcafar, Her: 
veus, Corn. a Lap.) der Brandopferaltar.. De Wette 
bemerkt dagegen, daß zwar 8, 3. für Diefen zu fpredhen 
ſcheine, nach 11, 1. 2. aber doch nicht am denfelben ge 
dacht werden dürfe, weil er „ja außerhalb fei und dem 
blutigen Opferdienfte diene, auch fonft in der Apokalypſe 
nicht vorlomme.“ Allein gerade der außerhalb feiende Al— 
tar ſcheint 11, 1. gemeint fein zu müflen. Denn, wenn 
das Meſſen, wie de Wette felbft annimmt, Symbol des 
„Dewahrheitbleibens oder des von der Zerftörung Ausges 
nommenwerdens“ ift, fo ift mit dem Tempel der Rauch 
altar in diefem fymbolifchen Sinne ſchon gemefjen, weil 
er ja in dem Tempel ift und fomit, wenn diefer unver: 
jehrt bleibt, das mämliche auch bei ihm ver Falk fein 
muß. Nun wird aber der Altar nach der Mefiung des 
Tempels noch befonders gemeffen, fo wie auch die Anbe- 
tenden, zum Zeichen, daß beide in gleicher Weife nicht 
im Tempel befindlich zu denken find, wie dieß won den 
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Anbetenden ohnehin bekannt iſt, die ja nie das Tempelhaus 

ſelbſt betreten durften. Aber davon auch abgefehen, konnten 

die Seelen der Gefchlachteten gar wohl unter dem vifto- 

nären Brandopferaltar erfcheinen, wenn auch ber wirfliche 

Brandopferaltar der Zerftörung unterliegen follte. Und 

das Eapayuevov, das mit augenfälliger Beziehung auf den 
Brandopferaltar gebraucht ift und die Blutzeugen als 

Schlachtopfer für Gott bezeichnet, läßt nur an eben dieſen 

Altar denfen. Auch leuchtet ein, daß ihnen fein charak⸗ 

_ teriftifcherer Platz angewiejen werden fonnte, als eben 

biefer, der fchon an fich deutlich genug zeigte, wer fie 

feien. 

Ueber den 20, 11. auf einem großen weißen Throne 

sum Gericht Erfcheinenden bemerft de Wette: „Den, ber 

auf dem Throne figt, muß man mit ZU. Blk. Hft. und 

dem Urheber der 2. A. Heod Be. 12. für Gott den Schö⸗ 

pfer, nicht für Ehriftus (gew. Mein.) halten, 1) wegen 

der Analogie der Stt. Dan. 7, 9. Apk. 4, 2. 21,5 f., 

denn Ehriftus lann nicht fo wie in ber legten St. fprechen ; 

2) weil diefer Wernichtungs » und Erneuerungsart am 

ſchicklichſten dem Schöpfer zufommt; 3) weil die Herr- 

fchaft Ehrifti zwar nunmehr nicht ein Ende hat, wie nad 

1 Gor. 15, 24. 28., aber doch mit der Gottes in Eins 

zufammenfließt, vgl. 20, 22. 21, 1. 3., wie denn auch ber 

letzte Sieg Vs. 9. von Gott bewirft wird; 4) weil bie 

neuteft. Analogie fowohl für die Vorftellung ift, daß Chri⸗ 

flus, als daß Gott Weltrichter ift NRöm. 2, 6. 3, 6. 

3 Thefl. 1, 5. Hebr. 12, 23). Diefe Gründe \erfcheinen 

aber durchaus nicht haltbar. Denn fürs Erfte wird ſchon 

die Erfeheinungsweife des Richters an unferer Stelle ber 

deutend anders befchrieben, als Dan. 7, 9. und Apof. 4,2. 
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und wenn an beiden Stellen Gott auf feinem Throne er: 
ſcheint, fo kann daraus doch noch nicht folgen, daß irgend 
eine himmlifche Erfcheinung, die auf einem Throne ſitzend 
fich zeige, nicht Chriftus fein fönne, der doch felbft erflärt, 
er habe fich zu feinem Bater auf den Thron gefegt (3, 24). 
Daß aber Ehriftus wirklich fo, wie in der legten Stelle 
(21, 5 f.) fprechen fönne, giebt de Wette in feiner Erör: 
terung über 22, 13 felbft zu, obwohl er es hier läugnet. So— 
dann um einen Erneuerungsact handelt es fich an unjerer 
Stelle allerdings, aber nicht um einen Bernichtungsart, 
denn was vernichtet wird, wird nicht erneuert; und wenn 
de Wette die Stelle: „vor feinem Angefichte floh die Erde 
und ber Himmel 2c.“ mit den Worten erflärt: fie ver: 
ſchwanden und fielen zufammen, fo ift dieß unrichtig. Was 
rum aber die Erneuerung und ſeibſt die Vernichtung (wenn 
es ſich um ſolche handelte) nicht am ſchicklichſten demjenigen 
ſollte zukommen können, durch den alle Dinge gemacht 
ſind (Joh. 1, 3. Hebr. 1, 2.) und dem der Vater alles 
Gericht übergeben hat (Joh. 5, 22.), ift ſchwer einzufehen. 
Nr. 3. ift Fein Deweisgrund; denn wenn hier Ehrifti 
Herrichaft „mit der Gottes in Eins zufammenfließt ‚“ fo 
könnte daraus höchfteng gefolgert werden, daß ber auf 
dem Throne Sigende ebenfogut Gott als Ehriftus fein Fönne, 
nicht aber, daß es gerade Erfierer fein müffe. Das Gleiche 
gilt von Nr. 4., vorausgefeßt, daß die dortige Angabe 
richtig fei-_ Denn wenn nach neuteftamentlicher Analogie 
fowohl Gott ale Ehriftus Weltrichter ift, fo ift doch wohl 
deutlich, daß um dieſes Umftandes willen, ber auf dem 
Throne figende Weltrichter fowohl Gott als Ehriftus fein 
kann. Wir müffen aber überdieß noch jene Angabe als 
unrichtig bezeichnen. Denn überall, wo im N. T. dag legte 
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Gericht nicht bloß nur einfach erwähnt, fondern auch bie 

Verfon des Richters genannt wird, erjcheint Chriftus als 

Weltrichter. Wenn: daher in jenen wenigen Stellen das 

legte Gericht etwas unbeftimmt und allgemein nur ein 

Gericht Gottes und Gott als der Richtende genannt wird, 

fo ift im Einklang mit den beftimmten dießfallfigen Aus— 

fprüchen eben Gott in Ehriftus als Weltrichter zu 

denfen. 

Ueber das fiebenföpfige Thier heißt ed in der Apof. 

17, 8—11.: „Das Thier, welches du fahit, war und iſt 

nicht und wird wieder aus dem Abgrund auffteigen und 

in’8 Berverben gehen. — — Die fieben Köpfe find fieben 

Berge, auf denen das Weib figt, und find fieben Könige. 

Zünf find gefallen, der eine ift, der andere ift noch nicht 

gekommen — —. Und das Thier, welches war und nicht 

ift, üft felbft der achte, und ift aus den fieben und geht 

ins Berberben.“ Die Stelle fcheint beim erften Anblid 

etwas fonderbar, und es ift fein Wunder, daß fie von 

alten und neuen Eregeten verfchiedenartig gedeutet worden 

if. De Wette fucht in einem befondern Ercurs die von 

einigen Neuern aufgeftellte Anficht zu rechtfertigen, daß ber 

Berfaffer der Apok. geglaubt habe, Kaifer Nero, der ſich 

ſelbſt entleibt hatte, werde bald wieder neubelebt mit einem 

großen Heere nah Rom kommen und feine Gegner zur 

Strafe ziehen; daraus erkläre fich die fonderbare Erjcheis 

nungsweife des Thieres; unter der Todeswunde, die einer 

der Köpfe gehabt (13, 3.), fei die Wunde gemeint, bie 

ſich Nero bei der Selbftentleibung beigebracht, die Heilung 

derfelben fei feine Wiederbelebung, und eben dieſer wieder: 

befebte Nero fei auch der achte König und werde zugleich 

als das Thier ſelbſt vorgeftellt, weil im ihm „ver Geift 
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des römischen WiderchriftentHums in vollfter Stärfe zur 

Erfcheinung gefommen fei.“ Und diefe Erklärung bezeich⸗ 

net de Wette als eine „auf eine chriftliche Zeitvorftellung, 

auf eine altfirchliche Meinung und Uleberlieferung (mur 

nicht auf das Anfehen des Srenäus!) gegründete und alle 

gerechten Forderungen erfüllende Erklärung“ (S. 171). Dep: 

ungeachtet fönnen wir derjelben unfere Zuftimmung nicht 

geben. Denn fürs Erfte ift es unrichtig, wenn jene al- 

berne Meinung von der Wiederbelebung Nero's als eine 

hriftliche Zeitvorftellung, als eine altkirchliche Meinung 

und Meberlieferung bezeichnet wird. Die von de Wette 

jelbft angeführten dießfallſigen Aeußerungen bei Sueton 

und Facitus zeigen, daß jene Meinung auf heidnifchem 

Boden entjtanden ift und felbft dort bei den Vernünftigeren 

feinen Glauben gefunden hat. Und wenn Dio Ehrvfoftomus 
von Nero jagt: xal vüv aurov Erı rravıeg Erseduusoı Er, ol de 

leigroı xal olovra; fo fpricht er nicht von einem Verlangen 

und einer Meinung der Ehriften, fondern der Heiden. Inner: 
halb des firchlichen Kreifes felbft theilen nur die ſibylliniſchen 

Bücher und die apofryphifche Ascensio Jesaiae biefe 

Meinung; daß aber fie die chriftliche Zeitvorftellung, die 

altfirhliche Meinung und Ueberlieferung ausfprechen, wird 

hoffentlich Niemand behaupten wollen. Wenn dagegen 

Lactantius jagt, es haben quidam deliri diefe Meinung 
gehabt; fo fann er gewiß nicht mit Recht ald Zeuge da— 

für angeführt werden, daß diefelbe eine altfirchliche und 

„in der alten Kirche längere Zeit die geltende geweſen 

fei.“ Ebenfowenig Auguftin, wenn er fie als Vermuthung 

Einiger (— quidam putant — nonnulli suspicantur) 
anführt. Ebenſowenig auch Hieronymus, auf deſſen Com- 
ment. in Dan. XI. 28 und Ep. ad Algas. quaest 11. 
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be Wette verweist , indem er an erfterer Stelle bloß fagt, 
daß Viele meinen, Nero werde der Antichrift fein, und 

an lesterer bloß vom Antichrift redet, ohne des Nero zu 
gedenken. Ebenfowenig endlich auch Eulp. Eeverus, ob: 

gleich er jagt: Unde creditur (Nero), etiamsi se gladio 
transfixerit, curato vulnere ejus servatus, secundum 
illud, quod de eo scriptum est: et plaga mortis 

ejus curata est, sub saeculi fine mittendus, ut 

mysterium iniquitatis exerceat; denn er führt hier 

nur eine fremde Meinung an, ohne fie zur eigenen zu 

machen. Zudem erfcheint viefelbe bei ihm , wie auch bei 

Hieronymus, ſchon in einer weſentlich anderen Geftalt, 
als in den fibylinifchen Büchern und in der Ascensio 

Jesaiae; denn es handelt ſich nicht mehr um eine baldige 

Wiederbelebung Nero’s, fondern um eine Rüdfehr desſel⸗ 
ben erft fur vor dem Weltende. Demnady erfcheint es 

als reine durch nichts begründete Willführ, jene Meinung 

als eine hriftliche, altlirchliche und in der Kirche längere 

Zeit geltende zu bezeichnen, da doch Fein einziger glaub: 

hafter und dem Firchlichen Glauben ergebener Kirchenfchrift- 

fteller genannt werden kann, der biefelbe wirklich auch 

feinerfeits getheilt hätte, wohl aber folche, die fie für wahn⸗ 

finnig erklärt haben. Eine auf fie als chriftliche Bor: 

ftellung und altfirchliche Leberlieferung gebaute Auslegung 

ift daher nur ſcheinbar eine hiftorifch begründete, in der 

That aber eine ‚gefchichtswidrige. Wenn derjelben fofort 

nachgerühmt wird, daß fie alle gerechten Forderungen erfülle, 
fo müflen wir auch diefes in Abrede ftellen. Denn die 

erfte ſolcher Forderungen ift, daß die Auslegung den aus- 

zulegenden Schriftfteller nicht Albernheiten und Unſinn 

reden laſſe, jo lang feine Worte fo verftanden werben 
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fönnen, daß fie einen vernünftigen Sinn haben. Eine finn- 
loſe Albernheit aber wäre es doch wohl, wenn ber Berf. 
der Apof. jene aus heidnifchem Wahn und Aberglauben 
entftandene Meinung angenommen und das fingirte Fac- 
tum wie ein rein hiftorifches behandelt hätte, um bie an; 
tichriftliche Macht als foldye Fenntlich zu machen und ihr 
einftweiliges und Fünftiges Berhältniß zur Kirche in’s 
Licht zu fegen, wobei jedenfalls ftatt der Erreichung dieſes 
Zwedes nur Täufchung erzielt worden wäre. Ind wer 
fönnte, davon auch abgeſehen, dem Berf. eines "Buches 
wie die Apof., in der fich die überragendfte Geiftesgröße 
ausfpricht, nur einen Augenblid zumuthen, daß er eine 
jo unvernünftige Erwartung oder Befürchtung, deren Als 
bernheit ſchon dem ganz gewöhnlichen Menfchenverftande 
einleuchtete, gleich bei ihrer Entftehung adoptirt und durch 
vorgeblich himmlifche Ausſprüche ſanctionirt habe. Und 
ſo etwas vollends dem Apoſtel und Evangeliſten Johannes 
zuzumuthen, als deſſen Werk die Apok. ungeachtet der 
dagegen vorgebrachten Einwendungen doch betrachtet werden 
muß, käme wahrlich einer Blasphemie ziemlich nahe. 

Dei ſolchem Sachverhalte find wir völlig unvermögend, 
die gegebene Deutung für die richtige zu halten, Können 
auch ohnehin nicht glauben, daß bei der fonft großartigen 
und univerfellen Anfchauungsweife der Apofalypfe bloß 
Nero, wenn auch der gefürchtete neubelebte, der Antichrift 
fein foll, fo wie wir auch nicht einfehen, wozu in diefem 
alle ein fiebenföpfiges Thier und fieben Könige u. ſ. w. 
da fein follen, Uns erfcheint das Thier als Sinnbild der 
gögendienerifchen römifchen Weltmacht. Die tödtliche Wunde 
an. einem feiner Köpfe ift eine tödtliche Verwundung des 
Thieres überhaupt, alſo eine Wunde, die dem gößendiene: 
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rifchen PBolytheismus den Antergang droht. Diefe Wunde 
ift ein Symbol der Mißachtung, in weldye um die Zeit 

Ehrifti der genannte Polytheismus befonders bei den Ge- 

bildeten und Einflußreichen durch griechifche und römifche 

Philofophen: gebracht worden war, welche die Ungereimt- 

heiten deſſelben aufdedten und Die ganze ihm zu Grunde 

liegende Mythologie lächerlich machten. In vdiefer Gefahr 

fam ihm anderswoher eine Etüge, das Thier vom Feft- 

lande mit zwei Lammeshörnern brachte Hülfe (13, 11). 

Diefes ift die vom Morgenlande her nach dem Abendlande 

fich verbreitende Magie und Theofophie, welche mit dem 

Polytheismus ſich verband und ihm wieder zu neuem An- 

fehben verhalf; daher wird dieſes Thier auch der faljche 

Prophet genannt (16, 13). Die fieben Köpfe des erften 

Thieres find fieben Könige Cd. h. Kaifer, denn die röm. 

Kaifer heißen bei den Griechen Auoukeig), fünf davon find 

gefallen, die eriten fünf römifchen Kaifer waren befannt- 

lih Auguftus, Tiberius, Galigula, Claudius und Nero. 

Der eine, jegt eben regierende (0 eig zorıw 17, 10), ift 

alfo Beipaftan, denn Galba, Dtto und Bitellius, die faft 

nur. ald Urfurpatoren erfcheinen, und deren Herrfchaft im 

Drient nie anerfannt und fogar auch von Sueton nur 

trium principum rebellio genannt wurde (Vit. Vespas. 

e. 1.), werden nicht berüdfichtigt. Der noch nicht gefom- 

mene und nur furze Zeit regierende iſt föfort Titus. Der 

achte wäre demnach Domitian; dieſer aber, meint man, 

fönne es nicht fein, weil er noch nie dagewefen, der achte 

aber bereitö dagewefen fei, da er ja einer von den fieben 

fei; fomit könne unter dem achten nur der nad) der Mei: 

nung des Apofalyptifers wiederbelebte oder wieder zu bes 

lebende Nero gemeint fein. Dem laͤßt ſich aber fogleich 
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entgegenhalten, daß auch gefagt wird, das Thier fei nicht, 

während es doc) ift, indem ja einer feiner Köpfe da ift 

(6 eig ift der ſechste Kopf defielben). Daraus: erhellt ſchon 

daß man die einzelnen Ausdrüde nicht im eigentlichen Sinne 

nehmen und premiren dürfe, fondern die ganze Darftellung 

als eine änigmatifch fombolifche faſſen müſſe. Dem Berf. 

ift es bloß um das Keich Gotted und deſſen Zuftände und 

Schickſale zu thun und dabei kommt dad gögendienerifche 

Heidenthum und das Reich Satans nur in fofern in Bes 

tracht, als es dafjelbe befeindet und zu vernichten droht. 

Wenn und fo fern es diefes thut, ift es für ihn und bie 

Kirche vorhanden, im entgegengefegten Falle nicht. Im 

ſolchem Sinne ift e8 vor Veſpaſian dagewefen, indem: es 

unter Nero und durch ihn die Kirche verfolgte, unter Ber 

fpafian und Titus ift ed nicht da, nachher aber unter 

Domitian wird es wieder da fein, wie unter Nero. Dep: 

halb ift Domitian, obwohl der achte, doch einer der fieben, 

er ift Nero felbft in demfelben Sinne, wie der Eine Hirt 

den Jehova nach Ezech. 34, 23 aufftellen will, David ifl, 

oder wie Johannes der Täufer Elias ift (Mal. 3, 23 

(4, 5). Matth. 11, 13. 14. Luc. 1, 17). Er ift feinem Charal⸗ 

ter und feinem Thun und Treiben nach ein zweiter Nero; 

wurde er ja doch auch von den Römern geradezu Calvus 

Nero und von Tertullian portio Neronis de crude- 

litate genannt (Apologet. c. 5). Zugleich ericheint er 

als das Thier felbft, weil und fofern in jedem römifchen 

Kaifer, der die Ehriften verfolgt, eben das Thier in feiner 

chriftenfeindlichen Richtung wirkſam ift und deßhalb ſolcher 

Kaifer, ſofern er das heidnifche Rom repraͤſentirt gewiſſer⸗ 
maaßen eben das Thier felbft iſt. Sofern aber ber Ap- 

über die Siebenzahl hinausgeht eröffnet er gleichfam eine: 
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‚. neue Reihe von Neronen, die er nur nicht weiter verfolgt, 

und es wäre fichtlich nicht feinem Sinne gemäß, bloß bei 

Domitian ftehen zu bleiben. Jeder fpätere Ehriftenverfols- 

ger ift ihm, wie Domitian, ein zweiter oder dritter ıc. Nero 
und einer von den fieben. 

Einen eigenen Ercurs hat de Wette auch über das 
taufendjährige Reich beigefügt. Er bezeichnet die Abneis 
gung früherer Eregeten gegen den Chiliasmus mit als 

eine Haupturfache davon, daß „die Aufgabe, unfer Bud 

vom gefchichtlichen Standpunfte und aus dem Bewußtfein 

des Urchriftentbums zu erflären,. bis auf die neuefte Zeit 

nicht erfannt, gefchweige gelöst werben Fonnte“ (S. 14). 

Er fchließt ſich fofort den alten Ehiliaften an, und verfteht 

unter der erften Auferfiehung (20, 5.) eine leibliche und 

unter den 1000 Jahren (20, 4.) nicht eine unbeftimmt 

lange, fondern eine im ftrengen und eigentlichen Sinne 

taufendjährige Zeitdauer, und fpricht von einem wahrhaf- 

ten, der chriftlichen Theologie. dadurch zumachienden Ger 

winn. „Denn obgleich diefe Vorftellung nicht in der Ge- 
ftalt, in welcher fie hier erfcheint, namentlich mit der Beir 

gabe ber erften Auferftehung, in den Fanonifchen Wahr: 

heitögehalt des N. T. eingehen kann, fo enthält fie doch 

einen fonft nirgends bezeugten und darum der Kirchenlehre 

fehlenden wefentlichen Beftandtheil der hriftlichen Hoffnung: 

Die Idee der auf Erden fiegreichen hriftlichen 

Kirche“ (S. 190). Man traut den eigenen Sinnen 

faum, wenn. man mit ſolcher Zuwerficht behaupten hört, 

die Idee der auf Erben fiegreichen Kirche fei ein fonft 

nirgends bezeugter und darum der Kirchenlehre fehlender 

wejentlicher Beſtandtheil der chriftlichen Hoffnung, da doch 

fo viele neuteftamentliche Stellen den Sieg der Kirche auf 
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Erden verheißen (Bergl. von Drey, Apologetit II. 279 F.),. 

und nie ein Firchlich gefinnter Gegner des Chiliasmus an 

diefem Siege gezweifelt hat. Wahrli wenn die chrift- 

liche Theologie bloß diefen Gewinn aus dem Chiliasmus 

zieht, fo Fann fie defielben wohl entbehren. Wie verhält 

es ſich nun aber mit der feripturiftifchen oder vielmehr ere- 

getifchen Grundlage des Chiliasmus? Hier kommt augen: 

fälliger Weife alles darauf an, ob unter der „erften Aufer: 

ftehung“ (20, 5.) eine wirkliche Rüdfehr ins irdifche Le: 

ben oder irgend eine anderartige Auferftehung im bild⸗ 

lichen Einne gemeint ſei. De Wette entſcheidet ſich na⸗ 

türlich,, wie jeder der in der Apofalypfe den Chiliasmus 

findet, für's Erftere. Allein wenn man nicht bloß Ein- 
zelnheiten für fich, fonbern das 20. Kap. im Ganzen: und 

die MWechfelbeziehungen des Einzelnen gehörig in’s Auge 

: faßt, fo erfcheint dieß ald völlig unrichtig. Es ift naͤm⸗ 

lich in diefem Kap. in einer ganz eigenthümlichen, von 

den Eregeten viel zu wenig, und von de Wette wie es 
feheint gar nicht beachteten Weife von einem erften und 

zweiten Tode und einer erften und zweiten Aufer 

ftehung die Rede. Daß der zweite Tod. nur ein Tod 

im figürlichen Sinne fei, fällt zu läugnen Niemanden ein, 

es ift der Aufenthalt im Feuer» und Schwefelfee (20,14); 

der erfte Tod aber, der eigentliche, wird nicht ausbrüdlich 

als folcher bezeichnet, weil, wenn vom eigentlichen Tod die 

Rede ift, Jedermann weiß, was gemeint ift, und darum 

die Erklärung: „das iſt der Tod,“ oder etwa gegenüber 
dem zweiten Tode: „das ift der erfte Tod“ unnöthig war. 

Gerade fo verhält es fich auch mit der Auferſtehung, nur 

in umgefehrter Ordnung. Die zweite Auferjtehung, welche 
die eigentliche leibliche. Auferftehung ift,. wird._gerade._fe 
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beijandelt, wie der erfte Tod; es heißt bloß: „ich fah vie 

Todten Flein und groß vor dem Throne ftehen 20.“ und: 

„das Meer gab feine Todten 2c.“; daß diejes eine Aufer- 
ſtehung und im VBerbältniß zu einer erſten die zweite Auf- 

erftehung fei, brauchte Niemanden erft noch gefagt zu werben. 

Nun muß aber vermöge des doppelten hier Statt findenden 
Gegenfages, wie dem eigentlichen Tod ein figürlicher, fo 
der eigentlichen Auferftehung eine figürliche gegemüberftehen, 
und fofort eben dieſe legtere unter der eriten Auferftehung 

gemeint fein. Diefes Ergebniß ftünde feft, wenn fich auch 
zu Gunſten beffelben nichts weiter fagen ließe. Es läßt 
ſich aber noch fagen, daß einzig nur die figürliche Auf- 
fafjung der erften Auferftehung mit den Tertesworten ver: 
träglich ift. Der Apoftel fagt nämlich bloß, er habe die 

Seelen der um Ghrifti willen Enthaupteten ac. gejehen, 
nicht aber Legtere jelbft, als in's Leben Zurücgefehrte, und 

leiblich Auferftandene; er jagt (eldov) rag wuyag zur xuA. 
20, 4. nicht aber, wie wo er von den eigentlich Auferftandenen 
redet, eidor roug vexpovg xri. 20, 12. Sodann fagt'er von 
ihnen xal Eincev, er fagt nicht xal avsoırcav (fie ftunden 
wieder auf), nicht einmal aveönoav (fie lebten wieder), fondern 
einfach) &yoav. Nun heißt aber nv nicht: lebendig werden, 
noch weniger : wieder ind Leben zurüdfehren, fondern einfach: 
leben, am Leben fein. Es ift daher ganz willfürlicy und fogar 

fprachwidrig, wenn de Wette das xal Einoav überfegt und 

erklärt mit: „Und fie wurden lebendig (anftatt: ich 
fah, wie fie lebendig wurden — &ingav —= aveinom, d. h. 
fie fehrten ing volle Leben zurüd, erhielten wieber einen Leib, 
vgl. Röm. 14, 9).«“ Das xal Einoav befagt bloß, daß der 

Apoſtel fie lebend gefehen habe, und zwar, wie gefagt, 
nicht die rerrelexıouevor, fondern bloß Tas Yuyas aurur. 

Tpeol. Quartal ſchrift. 1849. II. Heft. 21 



322 | De Wette, 

Es ift klar, daß er fi) anders ausgebrüdt haben würde, 
wenn er an eine eigentliche leibliche Auferftehung gedacht hätte, 
und eben fo Har, daß er über den Zuftand der im 1000 

jährigen Reiche Befindlichen nicht bloß das einfache: „fie 

lebten und und herrfchten mit Ehriftus“. gefagt hätte, wenn 

er ein irdifches Reich von auferftandenen Heiligen im Auge 

gehabt hätte. Iſt aber demnach die erfte Auferftehung 

nicht als eine leibliche, fjondern nur als eine bildlich ge 
meinte zu denken, fo entfteht fogleich die Frage, was un: 

ter derfelben gemeint fei. Und bier ſcheint die Antwort 

nicht leicht zu fein. Denn „vie Erflärungen 1) von einer 

bloßen fittlihen Auferftehung — —, 2) von einem Wie: 

dererftehen in der Kirche im figürlihen Sinne — — 

3) vom ewigen Leben im Himmel — — bedürfen ber 

Widerlegung nicht: gegen die lettere entjcheidet allein bie 

Stelle 14, 13.“ fagt de Wette. Deßungeachtet kann nur, 

und muß nothiwendig, diefe dritte, wenn gleich von de 

Wette am entfchiedenften abgewiefene Erklärung, als die 

richtige bezeichnet werden. Schon der vorhin berührte 
Gegenfag nöthigt zu derfelben. Wie nämlich dem erften 

Tod die zweite Auferftehung gegenüberfteht, fo dem zwei- 
ten Tode die erfte Auferftehung ; diefe ift alfo der Gegen- 

fa von jenem und fomit, weil jener der Aufenthalt im 

Feuer: und Schwefelfee ift, die himmliſche Seligkeit. Diefe 

erfcheint gleichfam als eine Erftehung des Geiſtes nad 

dem leiblichen Tode zu einem neuen feligen Leben. Das 
gegen wird man nun freilich zweierlei einwenben, einmal, 

daß die Heiligen überhaupt nach ihrem Tode in die Se- 

ligteit eingehen, und dann, daß diefe nicht bloß taufend 

Jahre, fondern ewig daure. Allein erfteres wird durch 

unfere Auslegung nicht aufgehoben. Der fragliche Bers 
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redet von den Heiligen überhanpt, nicht bloß von ben 

Enthaupteten ausfihließfich; und wenn es früher hieß: 
Eelig die Todten, die im Herrn fterben ıc. (14, 13); fo 
wird jept dieſe Seligfeit näher beftimmt. Damit man 
nicht meine, fie befinden ſich nach althebräifcher Vorftellung 

in einem tobähnlichen Zuftand, wird zunächft gefagt: „fie 

lebten,“ und fogleich beigefügt : „fie herrfchten mit Chriſtus.“ 

de Wette überfegt und erflärt das EBaollevoor usra 

Xgıorod mit: „und berrfehten Cdemzufolge) mit Ehrifto 

(nahmen Theil an feinem irbifchen Reiche, vgl. 1, 6. 

2 Tim. 2, 12. — —).“ . Allein an dem irbifchen Reiche 

Ghrifti, fofern es die Kirche Ehrifti auf Erden ift, neh- 

men alle wahren Ehriften auf Erden Theil; ein anderes 

irdifches Reich Ehrifti aber, als die Kirche, kennt weder 

die Apokalypſe noch fonft eine Schrifftelle. Das Baoı- 

Asveıw muß daher etwas anderes beveuten, da von bereits 

verftorbenen Heiligen die Rebe «if. Wenn wir uns an 

2, 26 f. 3, 31. zurüderinnern, fönnen wir über feine Be- 

deutung nicht lange zweifelhaft fein. Was nämlich an dieſen 

Stellen den Weberwindenden verheißen wird, Theilnahme 

an der Weltherrfchaft Ehrifti, fieht der Apoftel hier an 

denen, die bereits überwunden haben, erfüllt, fie herrſchen 

mit Chriftus. Nun erhebt fich aber die zweite Einwen- 

dung: warum dauert dieß Leben und Herrichen mit Ehri- 

ftus blos taufend Jahre, da doch die Seligkeit der Heili- 

gen ewig dauert? Die nächfte Antwort ift: weil der Sa- 

tan bloß auf taufend Jahre gefefielt wurde (20, 1—3.); 

und daraus ergiebt fich zugleich der nähere Sinn des 
ZBacllevoov era Xowrov. Die Herrfchaft Ehrifti in der 

Kirche, und foweit die Menfchheit in diefe eingeht, im der 

Menſchheit, ift eine irdiſche, wiewohl nicht eine fichtbare 

21 * 
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und auf äußerer Gewalt.beruhende. An diefer nehmen die 

vollendeten Heiligen Antheil; indem nämlic die Religion 

für die fie lebten und ftarben, nach Anfeffelung des 

Drachen auf Erden im Ganzen unangefochten fortbefteht 

und fich ausbreitet, und fie als die glaubenstreuen Bor: 

fämpfer und, Helden berfelben verehrt und nacgeahmt 

werben, regieren fie gleichfam in Verbindung mit Ehriftus 

unfichtbarer Weife die Welt. Diefe Negierung nimmt 

aber ein Ende, wenn die Welt fie nicht mehr buldet, wenn 

fie von Ehriftus fich wegwendet, jene Verehrung und 

Nachahmung aufgiebt und fich wieder in die Dienftbarfeit 

der antichriftlichen Gewalten begiebt. Dieß aber gefchieht, 

wenn nach taufend Jahren der Drache aufs neue Lodge: 

faffen wird und alle Voͤlker verführt und für fi gewinnt 

(20, 7.); darum erfcheint jene Herrfchaft nur als eine 

taufendjährige. Mit ihr endet aber nicht zugleich auch die 

himmlische Seligkeit der Heiligen, denn ihre felige Verbindung 

mit Gott und Chriſtus bleibt nach wie vor diefelbe. Jetzt 

bedarf es faum noch der Bemerkung, daß die taufend Jahre 

nur als runde Zahl für eine unbeftimmt lange Zeitdauer 

zu, fafien ſeien, ähnlich wie umgefehrt einzelne Stunden 

und Tage in der Apofalypfe einen unbeftimmt kurzen Zeit 

raum anzeigen 3. B. 18, 8. 10. 19. — Bon einem tau- 

fendjährigen Reiche im Sinne der alten EChilinften und 

de Wette's weiß alfo die Apofalypfe, richtig verftanden, nichte. 

Und de Wette's Behauptung, die Apofalnpfe enthalte „im 

Artikel der Hoffnung bie von ber Kirchenlehre befeitigte 

Borftellung eined taufendjährigen Reiches Ehrifti auf Er- 

den; und wenn bie Kirchenlehre den Glaubenskanon aus⸗ 

machte, träfe unfer Buch das Berdammungsurtheil® (S. 6.) 

ift durch das Gefagte ſchon beieitigt. Haben ja doch au: 
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ſchon im Alterthum die entjchievendften Gegner des Chi— 

liasmus, wie Clemens von Aler., Drigenes, Epiphanius, 

die Kanonicität der. Apofalypfe nicht im geringften be: 

zweifelt. Welte. 

— —— — um 

4. 

Die der Beſchreibung des Paradieſes Geneſ. 2, 10 — 14 zu 

Grunde liegendien geographischen Anfchauungen. Ein Bei: 
irag zur Öefchichte der Geographie von E. Bertheau. (Mit zwei 

Steindrudtaf.). Abgedrudt aus den Göttinger Studien. 1847. 

Göttingen, bei Bandenhöd und Ruprecht. 1848, Pr. 45 Fr. 

Die Frage nady der Gegend des irdischen Paradiefes, 

in welchem unfere Stammeltern vor dem Sündenfalle fich 

aufgehalten, ift eine für die menjchliche Wißbegierde eben 

fo anziehende als in ihrer Löjung fchwierige. Die Schwie: 

rigfeit jedoch jcheint von Löfungsverjuchen nie abgefchredt, 

fondern eher dazu gereizt zu haben, und wie überhaupt 

die fchwierigften Fragen der biblifchen Alterthumskunde 

die zahlreichften Beantwortungen gefunden haben, fo nament⸗ 

lich auch die in Betreff des PBaradiejes ; aber es fehlt dabei 

auch nicht an den auffallendften Mißgriffen, die man .be- 
gieng, und an den wunderlichiten. Ergebnifjen, zu denen 

man dadurch gelangte. Hat doch z. B. felbit Haſſe mit 

allem Ernft behauptet und zu beweifen gefucht, daß der 

Garten Eden auf der preußifhen Oſtſeeküſte zu 

fuchen ſeil Ein Hauptfehler, deſſen man ſich fchulbig 

machte, beftund darin, daß.man zwar an der Angabe von 

einem Strom und vier Flüffen fefthielt, um alles Weitere aber 

ſich nicht viel lümmerte, und jofert nur eine Gegend mit 

einem großen Strom und vier Fleineren Flüſſen auffuchte, 
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um fie als die Segend des Paradieſes zu bezeichnen. Das 

fo dad Paradies nicht fchwer zu entdeden war und bald 

da bald dert gefunden werben fonnte, if einleuchtend. Ein 

anderer Zehler war, daß man zwar auch die geographi⸗ 
ſchen Ramen im moſaiſchen Berichte berüdfüchtigte, aber 

zugleich vorausjegte, daß diefelben im Laufe der Zeit „beim 
Wandern der Sage“ zum Theil gänzlidy verändert, auch 

mit andern vertauſcht worden ſeien. Daß man auch jo 

für willtührliche Behandlung und Deutung des mofaifchen 

Berichtes ein ziemlich freied Feld gewann, ift leicht einzu: 

fehen. Ein weiterer Hauptfehler war, daß man an die 

noachiſche Fluth und die durch fie bewirkte große Erdrevolu- 

tion erinnerte, durch welche die Oberfläche der Erbe und 

namentlich der Lauf der Flüffe ꝛc. dergeftalt geändert wor: 

ven fei, daß die Bejchreibung der Genefis nicht auf unfere 

jegige Erde anzumenden jei. Hier ift Har, daß die Frage 

nicht gelöst, fondern einfach abgewiejen wird, und es ift nur 

eine Art Inconſequenz, wenn die Wortführer dieſer An- 

ſicht dennoch mit Hülfe der biblifchen Angaben den Ort’ 

des Paradieſes auszumitteln juchen. 

Hr. B. hat in feiner zwar Heinen aber gehaltreichen 

Schrift diefe Fehler vermieden. Die letzterwaͤhnte Anſicht 

namentlich befeitigt er gut mit den Worten: „ver Berfaj- 

fer benennt die Länder und Flüſſe mit den Namen, welche 

im alten Teftamente auch fonft zu ihrer Bezeichnung vor: 

fommen; er fpricht von den Ländern und Flüffen in einer 

folchen Weife, daß er deutlich für das Berftändniß feiner 

Beichreibung Anknüpfungspunfte in dem geographifchen 

Wiſſen feiner Lefer vorauszufegen fich berechtigt weiß,-da 

er das allgemein Bekannte, z. B. den Euphrat⸗Fluß, das 

Land Kuſch, genauer zu bezeichnen für überflüffig - hält, 
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hingegen das Unbekantere, den Piſchon und das Land 
Chavila ſeinen Leſern naͤher zu bringen ſucht, indem er 

in feiner Beſchreibung ſie hinweist auf ihnen bekannte 
fremdländifche Gegenftände, deren Heimathsland eben das 
vom Piſchon umfloffene Land Chavila fei; er fpricht endlich 
Har und beftimmt ed aus, daß er.nicht frühere etwa durch 
die große Fluth veränderte Zuftände der Erde und Ber: 
hältniffe der Länder befchreibt, fondern die wirflich vors 

handenen, zu feiner Zeit befannten. Klar fpricht er diejes 

aus dadurch, daß er in feiner Bejchreibung der PBartici- 

pien fich bedient — (ein Strom geht aus, er ifk es wel- 

her umfließet, er ift es welcher fließt) —, noch ber 

ftimmter dadurch, daß er die Broducte des Landes Chavila 

aufzählt, welche doch in der That nicht ald Produste 
eines von der Erde verjchwundenen Landes aufgezählt 

werden“ (S. 27 f.). Demnach fucht Hr. B. ohne Rüd: 
ficht darauf, ob das Ergebniß mit unſeren geographifchen 

Kenntnifien im Einklang ftehe oder nicht, zunächft die 

vier Slüffe mit Hülfe der biblifchen Angaben und der 

alten Auslagen über fie zu beftimmen. Der erſte mit bem 

Namen Piſchon ift nach den Ausfagen des Alterthbums ver 

Ganges und dazu ftimmt auch die Bemerkung, daß er 

das Land Ehavila umfließe (2, 11), welches ein den He- 

bräern in fernem Oſten oder Südoſten gelegenes, übers 

haupt das öftlichfte ihnen befannte Land war. Der zweite, 
Gichon ift nah den LXX. zu Jerem, 2,8. Sir. 24, 27. 
Jos. Antt. I. 1, 3. der Nil, den auch die Yethiopier 

Gejon oder Gewon nennen; und an diefen allein läßt 

auch die Bemerkung denken, daß er das ganze Land Kuſch 

umfließe (2, 13). Wenn den Alten auch die Meinung 

zugejchrieben wird, daß unter Gichon der Drus gemeint 



328 Bertheau, 

fei, fo ift dieß völlig unrichtig; nur die fpäteren Ara— 

ber und Perfer haben mit dem Worte YezA> = ji 

außer andern Flüffen auch den Oxus bezeichnet, aber daran 

haben die Alten feine Schuld, und Gefenius hat ganz 

Recht, wenn er fagt: Nilum intelligi constans est ve- 

terum sententia (Thes s. v.). Ueber die beiden andern 
Flüffe, Chiddekel md Phrat Fann Fein Zweifel ob- 

walten, unter erfterem wird in den altteftamentlicdhen Schrif⸗ 

ten immer der Tigris, und unter leßterem der Euphrat 

verftanden, und Hr. B. hat Recht, wenn er darauf dringt, 

daß auch hier am üblichen Sprachgebrauche feitgehalten 

und den beiden genannten Flüffen nicht zwei andere fub» 

ftituirt werden. — Nun fommt aber die Hauptichwierig- 

feit. Diefe vier Flüffe follen nämlich nur vier Arme von 

dem Einen Fluſſe fein, der ven Garten Eden bewäflerte, und 

fomit jedenfalls aus einerlei Gegend herfommen. Beim 

Euphrat und Tigris hat dieß zwar feine Schwierigkeit, 

um fo mehr aber beim Bifchon, wenn er der Ganges und 

beim Gichon, wenn er der Nil fein fol. Der Ganges iſt 

übrigens doch noch ein aftatifcher Strom und wenn unter 

Ehavila dad an Arabien fich öftliy anfchließende Indien 

ald das den Hebräern Außerfte noch befannte Oftland ge: 

meint ift, fo ift er dem Verf. der Genefis wohl auch als 
folcher befannt gewejen. Und wenn ihm die Quellen des 

Euphrat und Tigris nicht genau befannt waren, fo ift es 

wenigftens leicht denkbar, daß er den Urfprung des ſüd— 

öftlich fließenden Ganges in verjelben Gegend dachte. 

Dagegen der Gihon = Nil mußte einem Joraeliten fo= 

wohl zu Mofe’s Zeit als fpäter als ein afrifanifher Fluß 

befannt fein und es fcheint ſchwer begreiflich, wie er ſei— 

nen Urfprung nach Afien verlegen Fonnte und zwar in 



Lage des Paradieſes. 329 

dieſelbe Gegend, wo der Euphrat und Tigris entſpringen. 

Allein die Folgerungen, die man daraus zu ziehen geneigt 

werben könnte, erſcheinen doch als unſtatthaft, wenn man 

bedenkt, daß noch in verhaͤltnißmaͤßig fpäter Zeit, ſolche, 

die den Nil ganz gut Fennen, von einem aftatifchen Ur: 

fprung befjelben reden. Hr. B. zeigt nun, daß im Alter: 

thum ungeachtet der Umſchiffung Afrifa’s zur Zeit des 

Pharao Necho II. (gegen 600 v. Ehr.) doch allgemein Die 

Anficht herrfchte, daß zwifchen dem Oſten Afrifa’s und 

dem Süden Aſiens ein’ continentaler Zufammenhang ftatt- 

finde, und das Meer, das den arabifchen und perjtfchen 

Meerbufen ausfende, ein gefchlofienes fei. Daß diefe geo- 

graphifche Vorftellung herrfchend war, läßt ſich nach den 

dießfallfigen Ausfagen des Altertgums nicht bezweifeln, 

und es ift Far, daß bei ihr die Annahme eines afiatifchen 

Urfprung des Nils feinem großen Anftand unterliegen 

konnte. Wie tief aber jene Vorſtellung Wurzel gefaßt 

hatte, läßt ji daraus erfehen, daß man fie noch nicht auf: 

gab, ald man von der Nichtigkeit jenes continentalen Zus 

fammenhanges überzeugt war, und jegt, um fie fethalten 

zu fönnen, zu den jonderbarften Borausfegungen feine Zu: 

flucht nahm, wie 3. B., daß fich der Nil in Alten in die Erde 

verliere und in unterirdifchen Kanälen weite Streden durch⸗ 

fließe, bis er endlich in Aethiopien auf einmal wieder her: 

vorbrede. Nur einen Punkt hätte Hr. B. nicht unbe: 

rührt lafien follen, ob nämlich der Gihon = Nil, fo weit 

er Aften angehört, als ein bloß fingirter oder als ein 

wirflicher Fluß Aſiens zu denen jei, fo daß im letzteren 
Fall der ägnptifhe Nil als deſſen Fortfeßung und fomit 
beide ale ein Fluß betrachtet und mit einerlei Namen be: 

nannt worden wären. ine Fiction fcheint nicht annehm: 
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bar, weil bei den übrigen Flüſſen an wirkliche Ylüffe 

Afiens gedacht ift, und der Gichon nicht wohl eine Aus- 

nahme machen fann. Die Frage aber, an welchen afla- 

tifchen Fluß gedacht fei, ift durch die Nachweiſung, daß 

unter dem Gichon der Nil gemeint fei, noch nicht beant- 

wortet. Wie jedoch dem auch fei, nach Hr. DB. würde 

der Gichon (= Nil) der Genefid mit dem Euphrat und 

Tigris in einerlei Gegend entfpringen und zunädft füd— 

öftlich bi8 gegen Indien bin fließen, jodann im Diten 

des perfiichen Meerbufens fich weitlich beugen und das 

Land, durch welches von dort Alten und Afrika zuſammen⸗ 

hängen durchfließen und endlich in Aethiopien jich nördlich, 

wenden und durch Aegypten ins mitteländiiche Meer ſich 

ergießen. Sofort ergiebt fich für die fragliche Gtelle ver 

Genefis folgende geographifche Anfchauung : 
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Diefelbe kommt uns zwar fonderbar vor, aber es läßt ſich 

doch nicht läugnen, daß Hr. DB. fich genauer an die Ter- 

tesworte und den biblifchen Sprachgebrauch in Betreff der 

in Brage fommenden geograpbifchen Ausdrücke gehalten 

und auch den Ausfagen der Alten befier Rechnung getragen 

hat, als die meiften andern, die denfelben Gegenftand be- 

handeln. Die ungefähre Bezeichnung der Gegend, in wel: 

cher fich der Verf. von Genef. 2, 10—14 den Garten 

Eden dashte, hat nun nach Maafgabe des Geſagten Feine 
große Schwierigfeit mehr. Es ift die Quellengegend des 
Euphrat und Tigris, denn bort fondern fich nach feiner‘ 

Borftelung auch der Pifhon und Gichon vom großen 

Strome ab. Diefe Anficht ift zwar nicht gerade neu, aber 

Hr. DB. hat das Verdienſt, fie befier als es bisher gefche- 

hen ift, begründet zu haben. Welte. 
— mn — — 

5. 

Pragmatiſche Geſchichte der deutſchen National-, Provin- 

zial- und vorzüglichſten Diöceſanconcilien, vom vierten 

Zahrhundert bis auf das Concilium von Trient. Mit 

Bezug auf Glaubend- und Sittenlehre, Kirchendisciplin und 

Liturgie, von Anton Iofeph Binterim, Doctor der Theo- 

logie, Ritter des päpftlichen Ordens vom goldenen Sporn, 

Mitglied der Eatholifchen Akademie in Rom, und Pfarrer 

zu Bilk und der Vorſtadt Düfjeldorf. Siebenter und 

legter Band. Geſchichte der Concilien des fünfzehnten 

Jahrhunderts. Mainz, Verlag von Kirchheim, Schott und 

Thielmann. 1848. VII u. 573 ©. Oftav. Preis 5 fl. 

Es ift nicht nur für den Berfaffer, ſondern auch für 

die Lefer und jeden Freund der Literatur überhaupt immer 
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höchſt erfreulich, eine große gelehrte Arbeit endlich zu ihrem 

Abſchluſſe kommen zu ſehen. Dieſes angenehme Gefühl 

bereitet uns auch der vorliegende ſiebente und letzte Band 

der Binterim'ſchen deutſchen Conciliengeſchichte, denn es 

iſt damit ein ſchönes und umfaſſendes Werk, das vor un: 

gefähr 15 Jahren begonnen, jet zur Bollendung gelangt. 

Binterim faßte den Plan, die deutichen National, Bro; 

vinzial⸗ und wichtigften Diöceſanſynoden vom vierten Jahr» 

hundert an bis zum Trienter Concil in einer pragmatifchen 

Gefchichte vorzulegen, und dieſer fchöne Gedanfe liegt jet 

“auch völlig verwirklicht vor und, mit der einzigen Mobi- 
fication, daß der Verfaſſer jtatt mit der Mitte des ſechs— 

zehnten Jahrhunderts (Concil von Trient) jchon mit dem 

Ende des fünfzehnten abichloß, und zwar, wie er in ber 

Vorrede fagt, darum, weil er „bald fand, daß dieſer Zeit: 

raum (die erfte Hälfte des 16ten Jahrh.) ſich beſſer eignet 

für den Anfang einer neuen, als für den Schluß der alten 

deutſchen Conciliengeſchichte“ Und es hat dieß auch in 

der That fehr viel für fich, denn die meiften beutjchen 

Synoden diefer Epoche find ja bereits mit Nüdjicht auf 

die Reformation abgehalten, gehören durum der neuen Zeit 

an und find wefentlic als Vorläufer des h. Kirchenraths 

von Trient zu betrachten. 

Dem Gefagten gemäß geht das Binterim’sche Wert 
nicht fo weit als die Schannat-Harzheim'ſche Samm: 

lung der Concilia Germaniae etc., wovon gerade vor 

90 Zahren (1759) der erfte Band erfchien, und weldye ſich 

in 11 Folianten (10 Bde Tert und 1 Bd. Regiſter) bie 

in das 18. Jahrhundert incl. ausdehnt. Aber die Bin: 

terim’fche Arbeit ift viel gründlicher, und wir dürfen wohl 

auch erwarten, daß diefer cifrige: Gelehrte nicht blos den 
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bereitö verfprochenen Eupplementband zu Harzheim in Baͤlde 

liefern, fondern auch noch ein befonderes Werf über bie 

neuern deutfchen Synoden bearbeiten werde. 

Die Einrichtung des vorliegenden 7ten Bandes ift 

diefelbe geblieben, wie die der früheren Bände, welche wir 

ſchon im Jahrgange 1844, Heft 3 der Quartalfchrift be- 

fprochen haben. Er zerfällt in 3 Abtheilungen, wovon bie 

erfte die Gefchichte der deutfchen Synoden des 15. Jahr: 

hunderts, nach den Kirchenprovinzen eingetheilt, im All⸗ 

gemeinen angibt, während die zweite Abtheilung die 

Statuten und Befchlüffe der einzelnen wichtigen Goncilien 

in genauer Ueberſetzung mittheilt, worauf endlich in der 

deitten mehrere kirchlich beſonders merfwürbige Punkte, 

welche in den befprochenen Synoden vorfamen, noch eine 

eigene Behandlung finden. Gerade das fünfzehnte Jahr— 

-hundert aber, dem der .vorliegende Band zugewiefen ift, 

war fehr reich an wichtigen deutfchen Synoden. Kirche 

und Staat ‚waren damals gefpalten. Wie zwei Päpfte, 

fo ftanden ſich im Anfange diefes Jahrhunderts auch zwei 

Kaifer (Wenzel und Rupert) gegenüber; außerdem waren 

Mißbraͤuche aller Art, beſonders in Folge des traurigen 

Avignon’ihen Erild und des darauf ausgebrochenen 

Schisma's, in die Kirche eingedrungen, und um das Maaß 

vol zu machen, hatte die hufitifche Härefie ‚nicht nur in 

Böhmen überall um fich gefrefien, fondern auch rohe Ger 

walttbaten in. Menge und fehrediiche Bürgerfriege veran- 

laßt. Die großen Eoneilien von Piſa, Conftanz und Bajel 

fuchten die kirchliche Einheit wieder herzuftellen, und bie 
vielen Schäden zu heilen ; im Gefolge diefer weltberühmten 

Kirchenverfammlungen aber treffen wir jet auch eine 

Menge veutjcher Provinzial: und Diöceſanſynoden, die theils 
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zur Einleitung und Vorbereitung auf die großen Conci— 

fien dienen, theils die Befchlüffe ver legteren in ihren 

Kreifen zum Vollzug bringen follten. Die Eoncilien von 

Pifa und Bafel verlangten darum ausdrüdlich die fleißige 
Abhaltung folcher Fleineren Berfammlungen, und das Bi- 

ſanum insbeſondere beftimmte in feiner legten Sigung: 

„bevor das nächfte, in drei Jahren abzuhaltende, allgemeine 

Goneil beginne, jollen die Metropoliten PBrovinzialcontilien, 

die Suffraganen Diörefanfynoden, die Möndye aber Ea- 

pitelöverfammlungen halten, und fi darin über die ein- 

zuführenden Reformen berathen“ '). Das Basler Eoneil 

aber verordnete in der 15. Sitzung den 26. November 

1433, „daß Diöcefan- und PBrovinzialfynoden häufiger als 

bisher abgehalten werden follen; namentlich folle in jeder 

Diöcefe wenigftens alle Jahre eine Diöcefanfynode , und 

zwar, ift nicht fchon ein anderer Termin gebräuchlich, nach 

der Oſteroktav, gefeiert werden; wo aber bisher jährlich 

zwei ſolche Synoden ftatthatten, folle dieß auch in Zu 

funft jo gehalten werben. Die Synode folle von dem 
Diöcefanbifchofe in eigener Perfon, und nur wenn er ca» 
nonifch verhindert, von feinem Vikar abgehalten werben; 
fie müfje wenigſtens 2—3 Tage dauern, und vom Bifchof 

ober in feinem Namen von einem Andern mit einer Pre⸗ 

digt eröffnet werden, worin die Elerifer zu guten Sitten 
und zur Beobachtung der kirchlichen Disciplin ermahnt 

werden follen, die Guratgeiftlichen insbefondere dazu, daß 

fie alle Sonn» und Feſttage ihr Volk in ber chriftlichen 

Religion unterrichten. ‚Hierauf follen die Provinzial: und 

Spmodalftatuten fammt einer längeren Abhandlung über 

1) Harduin, Collect. Concil. T. VIH. p. 23. 96. 
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die Aominiftration der Saframente u. dgl. verlefen, auch 

vom Biſchof die Sitten des Elerus genau unterfucht, na: 

mentlih Simonie, Wucher, Eoneubinat und andere Lafter 

beftraft werden. Unerlaubte Beräußerungen von Kirchen: 

gütern folle er annulliren und dafür forgen, daß die Nons 

nen ftrenge Clauſur halten, alle ihm unterworfenen Ordens» 

Teute ihre Regel genau beobachten, bejonders fein Bermö- 

gen befigen und daß von ihnen auch bei ihrem Eintritt 

in den Orden- fein Geld nach fimoniftifcher Art verlangt 

werde. Hauptſächlich aber folle der Bifchof unterfuchen, 

ob feine Diöcefe nicht von Härefie oder irgend einer be: 

denklichen und anftößigen Lehre, oder von Wahrfagerei, 

Zauberei, Aberglauben ıc. angeftedt fei. Ueberdieß jeien 

Synodalzeugen zu beftellen, gefegte, angefehene, für die 

Religion eifrige Männer, welche in die Hand des Bifchofs 

oder feines Vikars einen Eid leiften, innerhalb des Jahres 

in der Diöcefe umbergehen, und was zu verbeflern, den 

geeigneten Obern binterbringen müßten. Sei e8 aber bei 

Abhaltung der Didcefaniynode noch nicht verbefiert, fo foll- 

ten fie die Sache bei diefer zum Vortrage bringen. Wei- 

terhin jolle in jeder Kirchenprovinz innerhalb zweier Jahre 

vom Ende des allgemeinen Concils an eine Provinzial- 

fonode gehalten werden, und fofort je von drei zu drei 

Jahren. Jeder Suffragan, welcher ohne triftigen Grunb 

nicht Theil nimmt, folle um die Hälfte feines Jahresein⸗ 

kommend geftraft und dieſes der Kirchenfabrif zugewendet 

werden. Der Erzbifchof habe in eigener Berfon zu präs 

fiviren, im alle canonifcher Berhinderung aber einen 

Profurator zu beftellen. Auch habe er,. oder ein Anderer 

in feinem Namen beim Beginn der Synode während des 
Amtes oder nach demfelben eine Anrede zu halten über 
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vie Pflichten des bifcyöflichen Amted, namentlich- daß Der 

Bifchof Feinem Unwürdigen die Hände auflegen, in Ueber: 

tragung der Seelforge ſehr forgfam fein und das Kirchen: 

gut nicht mißbrauchen folle. In der Synode fei dann zu 

unterfuchen, wie fich die Bifchöfe bei Vergebung der Bene: 

fiien, bei Ertheilung der Weihen, bei der Beftellung von 

Beichtvätern, im Predigtamt, bei Beftrafung ihrer Unter— 

gebenen, furz, in ihrer ganzen Amtsführung in spiritua- 

libus et temporalibus benommen, namentlich, ob fie ſich 

von Simonie fern gehalten hätten. Wer gefehlt babe, 

folle durch die Synode beftraft werden. Die gleiche Unter: 

fuchung fei auch über den Erzbifchof zu führen; habe auch 

er gefehlt, fo folle die Synode ihn ermahnen und beſchwö⸗ 

ren, und die Aften darüber, damit er geftraft werde, nach 

Rom oder an den nächſten Obern des Erzbiſchoſs ſchicken, 

wenn ein folcher (Brimas) vorhanden fei. Auch habe die 

Provinzialiynode die Zwiftigfeiten der Bifchöfe unter ſich, 

fowie die der Zürften, welche zur Kirchenprovinz gehören, 

gütlich zu vermitteln. In derjenigen Provinzialſynode, 

welche einem allgemeinen Concil unmittelbar vorangebe, 
folle Alles überlegt werden, was in legterem vorzufommen 

babe, auch folle man hier diejenigen wählen, welche ald 

Vertreter der Provinz zum allgemeinen Concil zu ſchicken 

find, und diefe feien für ihre Auslagen zu entichädigen. 

Metropoliten und Bifchöfe, welche in Abhaltung ihrer Pro- 
vinzial- und Didcefanfpnoden nachläffig find, ohne legi- 

timum impedimentum, follen die Hälfte einer Jahres— 
einnahme verlieren. Segen fie dieſe Nachläfjigfeit noch 

weitere drei Monate fort, fo feien fie ipso facto ſuſpen⸗ 

dirt und ſtatt des Metropoliten habe der aͤlteſte Sufftagan, 
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ftatt des Bifchofs der mächfte Prälat in der Diöcefe Die 
Synode anzufagn“ ). j 

Wir haben uns diefe ausführlichere Mittheitung er: 
laubt, theild weil auch uns in nächiter Nähe wieder Pro⸗ 
vinzial» und Diöcefanfpnoden bevorftehen, theils um zu 
zeigen, wie häufig im 15. Jahrhundert folche Verſamm⸗ 
lungen, bei dem Nachdruck, den die allgemeinen. Con— 
eilien darauf legten, nothwendig fein mußten. 

Gehen wir nun näher auf den Inhalt des vorliegen: 
den Bandes ein, fo gruppirt berfelbe die deutfchen Bro- 
vinzial» und Diöcefanfynoden des 15. Jahrhunderts. in 
vier Epochen, wovon die erfte vom Anfang des Jahrhun- 
derts bis zur Eröffnung des Conſtanzer Concils (1400 — 
1415), Die zweite von da bis zum Beginn der Basler 
Synode (1531), die dritte von 1531 bis zur Mitte des 
Jahrhunderts, die vierte endlich von 1450 bis 1500 fidh 

erftredt. Die Menge des Stoffes erlaubt und nur einiges 

Wenige auszuheben. Bor Allem aber bemerken wir in 
mehreren diefer Synoden das Vorſpiel des Tridentinifchen 

Kampfes gegen die clandeftinen Ehen. Schon von ber 

Basler Didcefanfynode des Jahres 1400 wurden Diefelben 

nicht nur firenge verboten, fondern auch die aus ſolchen 
Berbindungen erzeugten Kinder für umeheliche erflärt. 

Ebenſo erklärte fich das Synodalſchreiben des Bifchofs von 

Münfter und Osnabrüd i. 3. 1413, verlangend, baß bie 
Ehen öffentlich von dem Priefter im Beifein mehrerer Zeu- 

gen gejchloflen werden müßten. Die Eichftädter Synobal- 

ftatuten aber, v. 3. 1447, verordbnen: „wer auf foldhe 

unerlaubte Art eine Ehe eingegangen habe, fei fo lange 

1) Harduin; |. c. p. 1169 sqq. 

Tpeol. Ouartalſchrift. 1849, I. Heft. 22 
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vom Eintritte in die Kirche auszufchließen, bis die Sache 

auf canonifchem Wege erlediget it“ ). 

Bemerfenswerth -ift weiterhin Artifel 25 der obenge- 

nannten Basler Synode vom 3. 1400, des Inhalts: „die 

Pfarrer, welche ohne gefeglich verhindert zu fein, nicht zu 

der angefagten Eonferenz fommen, zahlen zur Strafe zehn 

Solidos Denarios, wovon der Dechant die eine Hälfte, 

die andere die gegenwärtigen Gonfratres erhalten“ 2). 

Sehr zweckmaͤßig war auch die Verordnung der Würz- 
burger Synode vom Jahre 1407, welche die in manchen 
Kirchen der Diöcefe üblichen Poſſenſpiele an den Tagen 
des h. Stephanus, St. Johannes Evang. und der uns 

fehuldigen Kinder ftrengftend verbot ?). Es war dieß ein 

würdiger Vorgang für das Basler Decret gegen die Nar- 

renfefte (Sess. XXI. v. 9. Juni 1435). Die nämliche 

Würzburger Synode verbot auch den Geiftlichen, mit Wein 

und Früchten zu handeln, und befahl: „vie Pfarrer follen 

an den Sonntagen befannt machen, daß alle, welche bei 

Juden ald Knechte, Mägde oder Ammen dienen, jowie 

auch diejenigen, welche bei Juden Geld leihen, 

ercommunieirt fein“), Man fieht, Haus Rotbfchild hat 

damals noch nicht beftanden ! 

Sehr viele deutfche Provinzial: und Diöcefanfynoden 

diefer Zeit eiferten gegen den Eoncubinat der Geiftlichen, 

bedrohten ihn mit den fchwerften Strafen und gingen bierin 

dem allgemeinen Basler Eoncil (Sess. XX. v. 22. Jan. 
1435) theild voran, theild getreulich zur Ceite, fo 3. B. 

1) ©. vorlieg. Band, ©. 19. 39. 306. 
2) A. a. O. ©. 22. 

3) A. a. O. S. 28 f. 
4) A. a. O. ©. 33. 
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die Synode von Speier v. J. 1401, die Würzburger v. J. 
1411, das Synodalſchreiben von Münſter und Osnabrück 
v. J. 1413, das Rundſchreiben des Erzbiſchofs Conrad III. 

von Mainz v. J. 1420, und andere. 

Auch in unſerer Zeit iſt noch zu beherzigen, was 

Biſchof Rudolph von Meißen in feinem Diöceſanconcil 

v. 3. 1412 verordnete: „wir gebieten unter Strafe der 

Ercommunication, daß kein Brälat oder Pfarrer oder Prie⸗ 

fter unferer Diöceje fich erfühne, Wunder, welde in 

Kirchen vder an Drten gefchehen fein follen, fie mögen 

genannt werden, wie fie wollen, zu publiciren, ehe die- 

jelben von und oder unferem Generalvifar genau unter: 

fucht, anerkannt und befannt zu machen erlaubt worden 

find“ ı), 

Eine intereffante ardyäologifche Notiz finden wir. in 

Art. 5 der Eichftädter Verorbnung v. 3. 1453, des Im 

halts: „bei der heiligen Meffe fol fich Keiner jo dem Altar 

nahen oder gar auf den Altar überlegen, daß er dem Prie⸗ 
fter in's Geſicht fieht und dadurch flört“ ). Wir erfen- 

nen hieraus, daß noch im fünfzehnten Jahrhundert viele 

Mtäre die alte Stellung inne hatten, fo daß ber Prieſter 

dem Bolfe das Antlig, nicht wie jet den Rüden zuwen⸗ 

dete. Diefe alte Stellung wurde zwar ſchon im dreizehn⸗ 

ten Jahrhundert, als man den Altar weiter gegen Often 

an den Ehorabfchluß vorrüdte, vielfach aufgegeben; aber 

fie dauerte, wie eben bie fragliche Eichftäbter Synode zeigt, 
da und dort noch längere Zeit fort, und-von Gavantus 

und Lohner erfahren wir, daß es, namentlich in Rom, 

22* 
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noch bis im die neueſte Zeit folche Altäre gebe. Beide 

fügen bei, daß der an einem folchen Altare celebrirende 

Prieſter beim Dominus vobiscum etc. ſich natürlich nicht 

umdrehe, fondern zuerft den Altar Füffen, dann ohne von 

feinem Plage zu gehen, in der gewöhnlichen Weife Die 

Grußformel fprechen folle '). 

Auf wahrhaft betrübende Weife erfahren wir durch 

diefelbe Eichftädter Verordnung, wie ſchmaͤhlich das Roos 

vieler Pfarrer des 15. Jahrhunderts geweſen und welche 

Behandlung fie vom „dem lieben guten Landvolk“ zu er 

dulden gehabt haben. Im Artikel 9 heißt es nämlich: 

„An einigen Orten hielten die Bauern ihren Pfarrer an, 

das Vieh perfönlich zu hüten. Dieß wird jest auf das 

firengfte verboten; follte jedoch ein Prieſter noch ferner 

dazu aufgefordert werden, fo fol er fo lange den Gotted- 

bienft einftellen, bis die Bauern von dergleichen Forderun⸗ 

gen abftehen“ ®). 

Sollen wir am vorliegenden Buche auch Einiges 

tadeln, fo ift dieß befonders eine Aeußerung auf ©. 116, 

wo e8 heißt: „der Nominalismus war um diefe Zeit Fei- 

neöwegs neu, indem ſchon unter Papft Johannes XXII. 

der Franciskaner Wilhelm Occam denſelben heftig vertbei- 
digt und verbreitet hatte. Man nannte fi Rominalen; 
im Gegenfage zu den Realen, ... weil Erftere fich gern 
mit Wortkrämereien abgaben.“ Hiegegen ift zu bemerken, 
daß der Ausdruck Nominalismus keineswegs, wie es hier 
genommen werden will, mit Wortfrämerei identiſch 

1) Gavantus, thesaurus Rituum, cum observationibus Merati, 
Venetüs 1749 fol. Pars II. Tit. V. p. 176. 177 b. Lohner, in- 
structio practica p. 216. 

2) A. a. O. ©. 303. 
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oder auch nur verwandt if. Im Gegentheile beveuten bie 
Worte Nominalismus und Realismus zwei entgegengefegte 

philofophifche Grundanfichten über die Gattungsbe— 

griffe Ein Theil der mittelalterlichen Philojophen und 

fpefulativen Theologen behauptete nämlich, nad dem 

Vorgange Nofcelin’8 von Eompiegne, die Gattungsbegriffe 
oder Universalia, z. B. der Begriff Baum, eriftiren nicht 

wirflich, jondern fein nur Worte, flatus vocis oder 

nomiua, 6108 durch Abftraktion entftanden, indem man » 

jene Merkmale, welche den concreten Bäumen, Eichen, 

Fichten ꝛc. gemeinfam find, in den Univerjalbegriff Baum 

zufammenfafle, von den andern Merkmalen dagegen, welche 

bei verfchiedenen Bäumen verfchieden find, abftrahire. 

Gerade darum nun aber, weil diefe Richtung die Gattungs- 
begriffe für bloße nomina hielt, nannte man fie Nomi— 

nalismus, ihre Befenner Nominaliften. Im Gegen; 

fage hiezu fehrieben die fogenannten Realiften ven 

Gattungsbegriffen eine eigene Nealität zu, fofern fie 

Urbilder der conereten irbifchen Dinge in der göttlichen 

Bernunft feien; die universalia feien darum, fagten jie, 

ante rem, d. i. fie eriftiren vor den concreten Dingen, 

nicht post rem, wie die Nominaliften behaupteten. _ 

Weiterhin find wir damit nicht einverftanden, daß 

Dr. Binterim überall Huß ſchrieb. Die richtige Ortho: 

graphie dieſes böhmischen Wortes it Hus; das Wort 

Huß aber würde der Ticheche wie Hufch ausfprechen. 

Richtiger wäre es wohl auch gewejen, wenn ©. 18 

Papſt Gregor XII. nicht geradezu der Nachfolger Bonis 

facii IX. genannt worden wäre, denn zwifchen beiden jaß 

Innocenz VII. zwei Jahre lang auf dem römijchen Stuhle. 

Endlich hätten wir gewünfcht, daß auf S. 304 ftatt des 
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ungenauen Ausdrudes Heilbrunn die genauere Bezeich- 

nung Heilsbrunn bei Nürnberg gewählt worden wäre, 

denn es ift hier wohl nicht an das größere und gegen- 

wärtig berühmtere Heilbronn am Nedar zu denfen. 

- Zum Schluffe. erlaube ich mir noch eine allerdings 

theitweife blos perfönliche Sache zur Sprache zu bringen. 

In meiner Echrift ber den Cardinal Ximened fagte ich 

S. 165 in einer Note, das Mozarabifche Meßbuch fei erft 

im Jahre 1504, nicht ſchon i. 3. 1500, wie Binterim in 

feinen Denfwürdigfeiten (Bd. IV. Thl. 3. ©. 116 f.) 

angebe, gedrudt worden. Hiegegen proteftirt nun H. Bin- 

terim auf S. 572 des vorliegenden Buches, und beruft 

fi) auf p. 475 (follte heißen 474) des Mozarabijchen 

Meßbuchs vom Jahre 1755. Es iſt richtig, hier, in Die: 

fem neuern, britthalbhundert Jahre jüngern Meßbuch 

wird dieß Datum angegeben; ich dagegen folgte dem alten 

Biographen des Rimenes, Alvar Gomez von Toledo, deſſen 

Buch ich auch für meine Angabe «itirte. — An einer 

anderen Stelle meiner Schrift über Rimenes (S. 171) 

fagte ich, in der Mozarabifchen Meffe wende fich der Prie— 

fter nicht blos nach dem Salve regina am Schluffe zum 

Bolfe um, fondern auch früher ſchon bei einer Art Orate 

fratres, wobei er fprehe: Adjuvate me fratres in 

orationibus vestris et orate pro me ad Deum. Ich 

citirte hiefür p. 3 des obengenannten Mozarabifchen Meß: 

buchs, und Binterim gibt nun auch zu, daß in der Moza— 

rabifhen Adventmeffe eine folche Hinwendung bes 

Priefters zum Volke angedeutet ſei; aber er will dieß nur 

auf die Adventmeſſe befehränten. Allein abgefehen davon, 

daß auch alle andern Mefien die Worte Adjuvate me etc. 

enthalten‘, und daß bei der erften Adventsmeſſe, - weil fic 
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die erfte des ganzen Miffals ift, auch die Rubriken für's 

ganze Jahr angedeutet werden, wie bei und im römifdyen 

Meßbuch, abgeſehen von al’ diefem lefen wir auf p. 7 

des Mozarabifchen Miſſals ausprüdlich: in ista Missa 

(für den erften Adventsfonntag) et in aliis non vertitur 

sacerdos ad populum, nisi quando- dixerit: Adjuvate 
me fralres in oralionibus vestris. Diefe Stelle, glaube 

ich, fpricht hinläänglich für mich. Vom Segen am Schluffe 

und der Umwendung des Priefterd dabei fagt fie gar nichts, 
denn diefe hängt mit dem Salve regina zufammen, wo» 
von erft p. 220 b und 548 a des Mozarabifchen Meßbuchs 

die Rede ift. Mebrigens geftehe ich gerne mit Gamden 

(Praef. in Britan.): In multis me errare posse fa- 

teor, nec erroribus indulgebo ; quis enim totam diem 
jaculans semper collinceet? 

Hefele. 

Mythologie und Symbolik der chriſtlichen Aunfl von der 

älteften Beit bis in’s fechszehnte Iahrhundert. Bon 

Ferdinand Piper, Profeffor der Theologie an der Univer— 

jltät zu Berlin. Erfter Band, Mythologie der chriftlichen 

Kunft ꝛc. Erfte Abtheilung Weimar, Druf und Verlag 

des Landes-Induftrie-Gomptoird, 1847. ÄXLIN u. 510 ©. 

Dftav. Preis 4 fl. 50 fr. 

Der Verfaſſer diefes interefjanten Werfes geht von 

dem richtigen Gedanken aus, daß die Denkmäler der Kunft 

eine reichhaltige Quelle der Kirchengefchichte feien, indem 
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ſich in ihnen das chriftliche Leben und felbft die chriftlichen 

Ideen abfpiegeln. In gewifler Hinficht will aber Herr 

Piper diefen monumentalen Quellen den Borzug vor den 

fchriftlichen geben, indem legtere, wie die Schriften eines 
Kirchenvaterd, immer nur den Geift eines einzelnen Man: 

nes, jene dagegen ftetd den der Gejammtheit offenbaren 

follen. Er fagt darüber (S. IX): „Das fehlt eben in den 

Werken der Wiffenfchaft: aus den Schriften der Kirchen- 

väter erficht man die Bewegung ded Dogma, wie fie auf 

ven Höhepunften des chriftlichen Bewußtſeins fortichrei- 
tet; wobei es leicht fein kann, daß die unteren Schichten, 

der eigentliche Körper der Kirche (den nicht Biſchöfe oder 
Doctoren der Theologie bilden), daß die Gemeinde unbe- 

rührt davon geblieben. In den geiftigen Haushalt ber 

Gemeinde aber lafien vor Allem die Denkmäler bliden: 

nicht allein wegen des Einflufes, den fie haben, da fie 

am meiften populär find, denn fie werden von Allen ge— 

fehen ; fondern auch nach ihrer Entftehung — denn wo 

werden die Gedanfen der Menfchen offenbar, wenn «es 

nicht auf Gräbern it? Aber nicht blos die Heritellung 

von Leichenfteinen und Grabmälern ift Angelegenheit aller 

Einzelnen: die mittelalterliche Kunft auch in ihren größten 

Aufgaben, der Erbauung und Ausfhmüdung der Kirchen, 

war getragen von der Begeifterung des chriftlichen Bolfes 

indgefammt, daher auch die Theilnahme für ihre Werke 

allgemein war. — Alſo erjihließen uns die Denfmäler 

Regionen des chriftlichen Lebens, wohin bie fchriftlichen 

Quellen meiftens nicht dringen.“ — Der Hr. Verfaffer 

hat jedoch hierin einen theilweife richtigen Gedanken durch 

zu fcharfe Hervorhebung des Gegenfages ſelber entitellt 

und ihm einen unwahren Beigefhmad gegeben. So richtig 
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es nämlich ift, daß die chriftlichen Kunftdenfmäler einer 
Zeit den geiftigen Haushalt der ganzen Gemeinde gewiflers 

maßen offenbaren, fo unrecht ift es, Aehnliches den Werfen 

der Kirchenväter u. dgl. geradezu abzufprechen; im Gegen: 
theil wird jede tiefere Gefchichtsanfchauung davon aus: 
gehen müflen, daß alle großen Schriftfteller auf der einen 

Seite fo zu jagen die Produkte ihrer Zeitrichtung, auf der 

andern aber felbft wieder deren Erzeuger find. Ein Atha- 

naſius z. B. ift Feineswegs, wie der Verf. ed vorauszu- 

fegen ſcheint, ein ifolirter Mann, der auf der Höhe feiner 

theologifchen Bildung einfam fpeculirt; vielmehr hat in 
ibm und in feinen Schriften das orthodore Bewußtjein 

der ganzen damaligen Kirche feinen Ausdrud gewonnen, 

er ift Repräfentant des gefammten rechtgläubigen Firchlichen 

Dewußtfeins, und wiederum deſſen Vater und Erzeuger in 

weiten Kreifen. Bon feinen fchriftlichen Werfen ift darum 

al’ das zu rühmen, was der Verfafler in der mitgetheilten 

Stelle von den Denfmälern der Kunft fagt. Dagegen 

ftimmen wir ihm bei, wenn er weiterhin Flagt, daß das 

Studium der hriftlichen Kunftdenfmäler von den Theos 

logen und. Archäologen fo fehr vernachläßigt, ja meiftens 

ganz bei Seite geftellt, und damit der kirchen- und cultur- 

biftorifchen Forſchung ein fo großer Schaden per Jucrum 

cessans zugefügt werde. Bei folder Sachlage unternahm 
ed Herr Piper nad langen und, wie fich aus feinem 

Werke zeigt, umfaffenden VBorftudien, aus dem -großen Be—⸗ 

reiche der chriftlichen Kunftgefchichte zwei Aufgaben für 

fh zur Bearbeitung auszuwählen, nämlid 1) die Sym— 

bolif der chriftlihen Kunft und 2) die fogenannte Mytho— 

logie verfelben, d. i. die Antwort auf die Frage, welchen 

Einfluß die heidnifche Mythologie auf die chriftliche Kunft 
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ausgeübt habe. Dieſe legtere Frage nun beantwortet ver 

Berfaffer im vorliegenden erften Bande, welchem jedoch zu 

feiner Bervollftändigung noch eine kurze zweite Abtheilung 

mangelt; in einem zweiten Bande aber wird fpäter bie 

Symbolif der hriftlihen Kunft ihre Bearbeitung finden 

und nachgewiefen werben, wie fi) die Schäße der chriſt— 

lichen Erfenntniß in Symbolen zur Anfchauung ausgeprägt 

hätten. In lepterer Beziehung hat der Verfaffer mandher- 

lei Vorarbeiten zur Seite; wogegen feine andere Aufgabe, 

den Einfluß der heidnifhen Mythologie auf die chrift- 

liche Kunft nachzuweiſen, unferes Wiſſens noch niemals 

im Ganzen, in diefer Ausdehnung und in diefem Sinne, 

zu löfen verfucht worden ift. 

Der Berfafler theilt nun diefen Stoff, die Mytho— 

logie der chriftfichen Kunft, in zwei Abtheilungen, und 

handelt in der erften von dem Einfluß der biftorifch> 

mythologifchen Vorftellungen auf die chriftliche Kunft, in 

der zweiten erft noch zu erwartenden Abtheilung des erften 

Bandes aber foll von der Aufnahme der heidnifchen Na» 

turgottheiten in die chriftliche Kunft gefprochen werben. 

Nachdem im vorliegenden Bande zuerft die näheren 
Beftimmungen über die eigentliche Aufgabe gegeben und 

die Gründe für die urfprünglich feindliche Stellung des 

EhriftentHums zur Kunft angeführt find, zeigt der Ber: 

faffer, daß nicht nur die Technik der heidnifchen Kunft, 
wie fich eigentlich von felbft verfteht, auf die chriftliche 

Kunft influeneirte, und diefe mit ihr in die gleiche Ent: 

artung hineinriß, fondern daß auch der Inhalt der heid: 

nifchen Kunft, namentlich von Conftantin an bis in’s 

neunte Jahrhundert und dann wieder vom zwölften Sä— 

culum an bis zum fünfzehnten auf die chriftliche Kunft 
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influeneirte. Seit der Wiederherftellung der humaniftifchen 
Wiſſenſchaften aber wurde das heidnifche Element wie in 
der Literatur, fo audy in der Kunft mächtiger, als je zuvor 
in der chriſtlichen era, d. h. völlig felbfiftändig, und es 
bildete ſich nun neben der eigentlich chriftlichen oder relis 
giöfen Kunft auch eine felbftftändige weltliche aus, mit 
völlig freier und reicher Benügung des mythologifchen 
Materials. 

Dliden wir aber auf die erften Zeiten der Kirche, fo 
ging der eigentlichen Aufnahme mythologifcher Vorftellun: 
gen in die chriftliche Kunft die vielfache Gewohnheit voran, 
bereitö vorhandene heidnifche Kunftwerfe ganz unverändert 
oder mit geringen Zuthaten zu fpecififch chriftlichen Zwecken 
zu verwenden. So hat man 3. B. häufig heidnifche Sarfo- 

phage mit bloßen Infchriften oder auch mit mythologifchen 
Figuren zu chriftliden Grabmälern verwendet, und dieſe 
neue Beftimmung des Denkfteines durch ein paar chrift: 

liche Worte neben der heidnifchen Infchrift oder Berzie- 

rung angedeutet. Herr Piper befchreibt ©. 43 ff. mehrere 

zum Theil berühmte Denkmäler diefer Art, -namentlicdy einen 

prachtvollen Sarkophag aus Air, der fich jegt im Mufeum 

zu Marfeille befindet, und mehrere römifche Sarfophage. 

Defonders aber galt es im fpätern Mittelalter für eine 

Auszeichnung, in den kofibaren Denkmaͤlern des Alterthums 

beftattet zu werben, und Bifchöfe und Fürften haben darum 

in antiten Sarfophagen, die mit heidnifchen Bildwerf 
geihmüdt find, ihre legte Ruheftätte gefunden. Im Mün- 
fter zu Aachen z. B. ift ein ſchöner antiker Sarkophag, 
mit der Borftellung des Raubes der Proferpina, in wel: 

chen die Gebeine Carls d. Gr. nach Anordnung Kaifer 

Friedrich's I. i. 3. 1165 gelegt fein, follen, ein anderer, 
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mit Satyrfiguren gegiert, in der Kirche S. Maria Ara- 

coeli zu Rom, bildet einen Theil des Grabmonuments 

von Bapft Honorius IV. (Bgl. S.47f.) Der Hr. Ber 

faffer hätte noch ein weiteres fehr intereffantes Kunftwerf 

diefer Art anführen. dürfen, das und ber befannte Kunft- 

kenner Carl Schnaafe in feinen niederländifchen Briefen 

©. 69 f. befchreibt. Es ift dieß ein zu Leyden in Holland 

befindlicher Sarkophag, entfchieden chriſtlichen Urfprungs, 

aus dem vierten oder fünften Jahrhundert, aber mit meh⸗ 

reren Basreliefs aus antiker Zeit, die ehemald andern 

Denkmälern angehörten, verziert. — Nicht minder geſchah 

es, daß man heidnifche Tempel in chriftliche Kirchen um: 

wandelte, jedoch heidnifche Bildwerke ftehen ließ, oder auch 

antife Geräthfchaften mit mythologifcher Berzierung zu 

chriftlichsfirchlichen Zweden gebrauchte. So ift 3. B. ber 

alte Bifchofsftuhl von St. Peter in Rom jegt in den bron⸗ 

jenen Thron der neuen St. Peterskirche eingefchlofien, mit 

Darftellungen der Thaten des Herkules ıc. verziert, und 

war ehemals wohl nichts Geringeres, als ein curulifcher 

Stuhl gewefen. Ebenfo ift das Faldiftorium in St. Maria 

in Trastevere zu Nom ein heidnifcher, mit Chimären ver: 

zierter Stuhl. Nicht felten wurden ferner antife Sarfo: 

phage zu Taufbrunnen verwendet; noch häufiger aber findet 

fi), daß antife Steine und Gemmen mit mythologifchen 

Figuren zum Schmude chriftlicher Erucifire, Kelche, Relis 

quienfäften u. dgl. verwendet wurden. Man fah dabei 

ganz von dem Gegenftande der Darftellung ab, und faßte 

nur den hohen Werth und die rein äfthetifche Schönheit 

diefer Gemmen in's Auge. So ift namentlich der Reli: 

quienfaften der Drei Weifen zu Eöln mit fehr vielen fol: 

chen antifen Gemmen geziert, auf denen fich Jupiter, Juno, 
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Apollo, Diana, Benus, ja faft der ganze Olymp abge: 

bildet findet (S. 60 ff.). 

Bon diefer Benügung ſchon vorhandener heidniſcher 

Kunftwerfe zu chriftlihen Zweden führt der nächfte Schritt 

zur wirklichen Herübernahme mythologifcher Vorftellungen 

in die chriftliche Kunft, aber ald Typen. Die erften 

Typen diefer Art waren die formellen, wo nur die Form 

heidniſch, der Gedanke dagegen durch und durch chriftlich 
war. Als man 3. B. anfing, den Sündenfall darzuftellen, 

wählte man zu diefem biblifchen Gedanfen eine ſchon vors 

handene heidnifche Form, den Baum mit der Schlange, 

welcher fih häufig in antifen Reliefs, in Bafen und 

Gemmen ıc. findet, wenn der Raub der Hefperidenäpfel 

durch Herkules abgebildet werden wollte. Die Art und 

Weife, wie man dieſe That des Herfules in der heidnifchen 

Kunft darftellte (daß 3. B. die Schlange oder der Drache, 

der die Hefperivenäpfel bewacte, um den Stamm des 

Baumes gejchlungen war), wurde das Vorbild oder der 

Typus für die chriftlichen Bilder des Eündenfalle. Ebenfo 

wurbe, um den auf einem feurigen Wagen zum Himmel 
fahrenden Elias darzuftellen, das antife Bild des Sonnen- 

wagens, auf welchem Apollo fährt, für die fo beliebte 

Darftellung des guten Hirten aber die ähnliche antife des 
einen Widder tragenden Hermes zum Borbild genommen. 
(Bol. S. 66-87.) Noch häufiger gefchah folches, als 

feit dem bdreizehnten Jahrhundert die Künfte durch das 

Studium der Antifen wiederhergeftellt wurden. Bon jetzt 

an fab man 3. B. Marien mit einem Junokopfe, der 

h. Joſeph erhielt eine Geftalt wie Homer, Simeon wurbe 
zum Jupiter. u. dgl. (S. 87 ff.). 

Außerdem wurden die mythologifchen Darftellungen 
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ferner auch zu fogenannten materiellen Typen: verwen- 

det, d.h. ed wurde jegt auch ein Theil der mythologifchen 

Idee in die chriftliche Kunftdarftelung mit aufgenommen. 

Da 3. B. im Heidenthum Apollo der Sonnengott und 

identifch mit der Sonne felbft ift, im Chriſtenthum aber 

andererfeitd Ehriftus die Sonne der Gerechtigkeit heißt, jo 
fehen wir auf chriftlich« Conftantinifchen Münzen, nament: 
lih zu Trier geprägt, das bi. Kreuz Ehrifti mit dem 

Bildnifje des Sonnengotted zufammengeftellt (S. 96 ff.). 

Dabei leugnet jedoch der Berfafler, daß die Apollobilver 

einen Einfluß auf die antifen Chriftusbilder gehabt und 

den Typus zu dieſen gegeben hätten, und tritt damit ber 

gewöhnlichen, befonders von Münter, Waagen und Wil 

beim Grimm vertretenen Anficht entgegen, daß in ber älte- 

ften chriftlicden Kunft Apollo den Typus für Chriftus 

hergegeben habe, und diefer darum anfangs bartlo8 dar; 

geftellt worden ſei; erft fpäter, wahrfcheinlidh in Folge 

einer alten Tradition hätten die Künftler angefangen, bär: 

tige Ehriftusbilder zu fertigen. Hiegegen führt unfer Ber: 

faſſer fehr gut und überzeugend aus: 1) daß ber ältefte Typus 

des Ehriftusbildes Cjugendlich und ohne Bart) nicht aus 

den Apollobildern, fondern aus den -fombolifchen Bildern 

des guten Hirten, welche nie ein Portrait Chriſti ſein 

ſollten, entftanden fei, und daß 2) die fpätere Form der 

Ehriftusbilder (mit Bart) nicht auf einer uralten Tradition 
über die wirkliche Geftalt Jeſu beruhen könne, indem dieſe 

Bilder Ehriftum als fehr fehönen Mann darftellen, während 

die alten Kirchenväter ihm Törperliche Häßlichkeit: zuge⸗ 

ſchrieben haben. Bielmehr fei 3) diefer fpätere Tupus der 
Epriftusbilder alfo entſtanden: je mehr die chriftliche Kunft 
ihrer ſelbſt und ihrer höchften Aufgabe fich bewußt wurde, 
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um jo mehr mußte man hinausfchreiten über den ſymbo— 

lichen Standpunft (die Hirtengeftalt) ; das Streben, Chri- 

um perfönlich zur Darftellung zu bringen, nahm zu, 
der Hirtentypus gemügte nicht mehr, man verlangte mehr 
Ausdrud, mehr Würde und Gewicht, und fo ift aus ber 
in chriftlichem Geift frei fchaffenden Fünftlerifchen Phantaſie 
der andere Typus geboren worden. (Vgl. S. 100— 105.) | 

So richtig al dieß der Hauptfache nach ift, fo hätte 
doch bei No. 2 beigefügt werden follen, daß dem fpätern 
Chriftustypus doch eine alte, freilich nicht uralte Tradition 
in dem Sinne zu Grunde lag, ald das berühmte edefie- 
niſche Bild, von welchem fchon Mofes von Chorene im 
fünften und Evagrius im fechsten Jahrhundert fprechen, 
auf die fpätern Chriftusbilder einen vielfach beftimmenden 
Einfluß ausübte H. 

Weiterhin führt der Verfafler aus, daß in alter Zeit 

Jupiter niemals den Typus zu einem Bilde Gottes des 

Baters gegeben habe. Ueberhaupt habe die Kunft des 

chriftlichen Altertbums und des früheften Mittelalters fehr 
felten Gott den Bater darzuftellen gefucht, und wenn ders 

felbe je nach Anleitung altteftamentlicher Theophanien in 

menfchlicher Geftalt gebildet wurde, fo erfcheine er jugend» 

lich nad) dem Typus, den man dem Sohne Gottes gegeben 
hat (S. 115). Auch auf Ehriftus wurden von der alten 
und früheften mittelalterlihen Kunft die Jupiterszüge 

fchwerlic jemals übergetragen, denn die alten Chriften 

betrachteten die heidnifchen Götter ald Dämonen, und fonns 

ten darum von biefen unmöglich eine Form für ihren 

1) Bol. meine Abhandlung über Chriftusbilder in dem Freiburger 
Kirchenlerifon von Dr. Weser und Dr. Welte, Br. II. ©. 522, 
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wahren Gott und den Gottmenfchen entlehnen (S. 117 ff.) 

Biel lieber fegten fie dagegen den Herrn mit großen He 

roen der alten Welt, namentlich mit Orpheus in Paral- 

lele, fo daß in alten Denfmälern Ehriftus öfters unter 

dem Bilde des die Thiere zähmenden Orpheus dargeſtellt 

iſt; Herfules wurde ein Typus des Jonas und Eimfons, 

weil er, wie Legterer, einen Löwennerlegte, und ähnlich 

wie Erfterer in den Bauch eines Meerungeheuers einging, 

freilich um deſſen Eingeweide zu verwüften; Thefeus end⸗ 

fich wurde wegen feines Kampfes mit dem Minotaurus 

als Typus David's gebraucht (S. 121— 138). Erft nad» 

dem die Humaniften geraume Zeit die Unart eingeführt 

hatten, den chriftlichen Gottesbegriff in ihren Schriften 

durch Jupiter auszubrüden, die hl. Jungfrau nach heid- 

nifcher Art eine mater Deorum zu nennen, wagte e8 zum 

erften Mal Michel Angelo in feinem berühmten legten 

Gerichte (1541), Chrifto Jupiterszüge zu geben. Ebenſo 

machten es nunmehr auch Andere, befonders hundert Jahre 

fpäter der berühmte franzöfifche Künftler Nicolaus Pouffin; 

und überdieß wandte man jegt auch auf die hl. Jungfrau 

allerlei antife Typen an. Bald wurde fie als Beftalin, 

bald als Diana, bald fogar ald Venus dargeftellt, und 

die wohlbefannten ſchwarzen Marienbilder find, wie Manche 

meinen, durch den Einfluß des ephefinifchen ebenfalls 

fehwarzen Dianabildes entftanden (S. 141. 157). 

Aber die Mythologie wirkte nicht blos durch Typen 

auf die chriftliche Kunft ein, fondern es wurden aud, 

zumal in fpätern Zeiten, manche mythologifche Figuren 

geradezu in ihrer eigentlichen Bedeutung in bie 

chriftlichen Kunftwerfe aufgenommen, und hievon handelt 

der Berfaffer von S. 158 bis zu Ende diefes Bandes. 



Mythologie der chriftl. Kunſt. 353 

Schon im chriftlichen Altertum hatte man fein Be- 

denfen, Satyrföpfe als Verzierung an dhriftlichen Bild- 

werfen anzubringen (S. 163). Befonders häufig finden 

fich auf altchriftlihen Münzen und. anderen Werfen Abs 

bildungen der Dea Victoria, des Mars und Apollo. 

Cogar ein altes Diptychon, das berühmte Barberinifche 

aus dem vierten Jahrhundert, hat nicht weniger als fünf: 

mal das Bild der Bictoria, neben dem Bild Ehrifti ıc. 

(S. 164. 173). Ferner findet man auf alten chriftlichen 

Hocyzeitdenfmälern Bilder der Venus, Amors und der 
Mufen, auf Grabdenfmälern die antifen Genien des To- 

des, Pſyche und Amor, bacchifche Vorftellungen und fogar 
den Nahen des Charon (S. 186— 230). Es ift Far, 

alle diefe Bilder wurden hier in ihrer eigentlichen Bedeu— 

tung, wie fie felbe in der Mythologie hatten, genommen ; 

aber Bictoria, Venus, Amor und Eharon ıc. galten dabei 

den chriftlichen Künftlern nicht ald PBerfonen, wie im 

Heidenthum, fondern ald Berfonificationen. — Noch 

viel mehr fteigerte fi) der Gebrauch mythologifcher Motive 

feit dem zwölften Jahrhundert, namentlich durd Dante, 

und es bildete fich nun eine ausgedehnte Benügung ver 

Mythen zu Allegorien in Poeſie, Rhetorif und in ben 

zeichnenden Künften, bis endlich von der neueren Kunft 

die Mythologie als völlig felbftftändiges Element aufge- 

nommen wurde. Wegen des Details in diefen Beziehun: 

gen müffen wir auf das Buch felber verweifen, und wollen 

nür noch bemerfen, daß die mittelalterlichen Künftler fehr 

gerne und häufig berühmte Perfonen der heidnifchen Zeit, 

Philofophen, Herven und Sibylien mit den Propheten des 

A. T. und den Heiligen des neuen Bundes zufammen- 

ſtellten. So bat 3. B. Georg Sprlin an den herrlichen 
Theol. Duartalfegrift. 1849. IL. Heft, 23 
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Chorftühlen. des Amer Münfterd auf der einen Seite die 

heidnifchen Dichter und Weifen: Serundus, Quintilian, 

Seneca, Btolemäus, Terentius , Cicero und Pythagoras, 

auf der andern Ehorfeite aber und in dem Stuhle Hinter 

dem Kreuzaltar fieben Sibylien angebracht, über die einen 

und andern aber alt und neuteftamentliche Heilige geftellt, 

fo daß zuerft dae erleuchtete Heidenthum, höher das be- 

geifterte 9. T. und über beiden hervorragend die Zeugen 

der hriftlihen Welt erfcheinen. An dem fogenannten 

ihönen Brunnen zu Nürnberg aber, um's Jahr 1360 

von Sebald Schonhover ausgeführt, ficht man unten bie 

9 ftarfen weltlichen Helden: Hector, Alerander d. Gr., 

Yulius Cäfar, Joſua, David, Judas Maccabäus, Chlod- 

wig, Carl d. Gr. und Gottfried von Bouillon, während 

ſich weiter oben 8 Statuen aus ber bibtifchen Geſchichte 

befinden. Endlich, um noch ein Beifpiel anzuführen,, iſt 

das berühmte Grabmal des h. Sebald zu Nürnberg, von 

Peter Bifcher von 1508 — 1519 in Bronce ausgeführt, 

ſowohl mit Bildern aus dem Leben bes h. Sebald und 

Apoftelbildern, als auch mit Tritonen, mit Silen, Pan, 

Hercules und Berfeus gefhmüdt. 

Den Schluß des vorliegenden Bandes macht eine 

fehr ſchöne Abhandlung über bie Sybillen, namentlich ift 

die Tiburtinifche und die vielfach von den Künftlern bar- 

geftellte Viſion, worin fie dem Kaiſer Auguftus die heilige 

Jungfrau mit dem Ehriftustinde gezeigt. haben ſoll, aus⸗ 

führlich befprochen. Diefe Viſion foll Augufius in feiner 

Wohnung auf dem Gapitol gehabt und darauf ‚Ehrifto 

einen Altar (ara) erbaut haben, weßhalb die an diefer 

Stelle errichtete Kirche zu Rom noch jeht S. Maria,ara 
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eoeli heißt, und mit mehreren Darftellungen diefer fibyl- 

linifchen Viſion geſchmückt ift. 

Möge der Hr. Berfafler den zweiten Band in Bälde 
nachfolgen laffen. 

; Hefele. 

T. 

Der heilige Bernhard und fein Beitalter. Gin biftorifches 
Gemälde, entworfen von Dr. Auguſt Meander. Zweite, 

umgearbeitete Auflage. Hamburg und Gotha, Verlag von 

Sriedrih nnd Andreas Perthed. 1848. XIV und 523 ©. 
Preis 4 fl. 24 Fr. 

Unter den vielen ausgezeichneten Männern, welche 

Gott feiner Kirche, befonderd wenn fie in bevrängter Lage 

war, erwedt hat, nimmt der hi. Bernhard eine der erften 

Stellen ein. War e8 nun, um die Worte eben diefes 
Kirchenlehrers zu gebrauchen, gewiß immer der Mühe werth, 
das leuchtende Leben der Heiligen zu befchreiben, damit fie 

zum Spiegel und zum Beifpiel dienen und gleichfam eine 
Würze abgeben für das Leben der Menfchen auf Erben, 

infofern ſie dadurch auf gewiſſe Weife bei uns auch nad) 
ihrem Tode noch fortleben, und Viele von denen, welche 
lebend geftorben find, zum wahren Leben zurüdrufen;: fo 

fonnte ein Werk, wie die vorliegende Monographie; wenn 
nur‘ einiger Maaßen gelungen, fehon zum. Voraus einer 
günftigen Aufnahme ſich verfichert halten. Wie nämlich 

die Berfönlichkeit,' das ganze Leben und Wirken eines an 
Geiſt und Herz, durch Wiſſenſchaft, Frommigkeit und That⸗ 
ktaft gleich ausgezeichneten Mannes für uns des Interef- 

23 * 
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fanten und Anziehbenden mehr bietet ald das Leben eines 

Mannes, der zwar ganz Gott und der Tugend lebt, aber 
fo ziemlich ferne von der Welt, ohne auf fie einen bedeus 

tenden Einfluß auszuüben: fo muß auch eine Monographie, 

welche das Bild eines Mannes von fo tief chriftlichem 

Gepräge und fo eigenthümlicher Kraft vorführt, weit mehr 

unfer Intereſſe erregen, als eine legendenartige, zu einem 

paränetifchen Zwede abgefaßte Biographie eines fo zu fa- 

gen mehr gewöhnlichen Heiligen. Daß der Berfaffer einer 

derartigen Monographie, fol fie anders fein Phantaſiege— 

bilde und feine Garicatur, fondern eine objektiv gehaltene 

Darftellung ihres Gegenftandes fein, mit vielen Schwie— 

rigfeiten zu fämpfen hat, begreift fich Teicht, und Diele 

Schwierigkeiten fteigerten fiy bei Hr. Neander um fo mehr, 

als fein Standpunkt in dogmatifch »Firchlicher Hinficht ein 

von dem des hi. Bernhard durchaus verfchiedener it. Bes 

trachten wir nun etwas näher, wie der Hr. Verf. vorlie: 

genden Buches feine Aufgabe gelöft hat. 

Die erfte Auflage. obiger Monographie erfchien, wie 

der Hr. Verf. fagt, „in. der Zeit der ſchönen Morgenröthe 

unſeres befreiten, verjüngten Vaterlandes,“ d. h. im Jahr 

1813. Alfo mehr denn fünf und dreißig Jahre liegen 

zwifchen dem Erfcheinen der erften und zweiten Auflage 

unferes Buches, gewiß eine lange Zeit, und doch würde 

man irre gehen, wollte man hieraus den Schluß ziehen, 

die Arbeit fei eine mißlungene, etwa wie, die Elfendorfs, 
und habe eben deßwegen auch nur ſchwachen Anklang ge- 

funden. Im Gegentheil; von manchen Seiten wurde, dem 
Buche eine recht freundliche Aufnahme zu Theil, ‚io daß 
es nach 15 Jahren vergriffen war, und eine ‚zweite: jedoch 
umgearbeitete Auflage von Vielen gewünſcht wurde. Allein 
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die Herausgabe feiner Kirchengefchichte und andere Be- 

rufsarbeiten binderten den Hr. Berf., auf diefen Wunſch 

einzugehen, bis im Septbr. 1847 Augenleiden fich einftell- 

ten, die ihm die Fortfegung feiner Kirchengefchichte unmöglich 

machten, wohl aber noch die Umarbeitung eines fchon fertig 

daliegenden Werkes, das die Vergleichung einer nicht fo 
vielfeitigen Art von Quellen verlangte, zuließen. 

Das ganze Buch theilt fi in drei Hauptabfchnitte ; 

der erfte befandelt Bernhard's Leben bis zum päpftlichen 

Schisma im Jahre 1130, feine Erziehung, feinen religisfen 

Entwidlungsgang, feinen Eintritt in den Eiftercienferorden, 

feine Wirkſamkeit als Abt von Elairvaur, fein Verhältniß 

und feine Stellung zu Peter von Elugny und den Clug— 

nyacenfern &. 1 — 84. 

„Schon in diefem Abjchnitte feines Lebens ſehen wir 

Bernhard im Kleinen und Großen thätig, mit den Ange: 

fehenften des geiftlichen und weltlichen Etandes in und 

‘ außer Franfreih in Berührung und von ihnen zu Rath 

gezogen, wie er an den wichtigften Angelegenheiten der 

Kirche einflußreichen -Antheil nimmt. Wir hören ihn mit 

rüdjichtslos ftrafendem Ernfte gegen Unordnungen, Miß- 

bräuche und herrfchende Lafter in der Kirche reden, zu einem 

der geiftlichen Beftimmung angemeffenen Leben Einzelne 

mit nachdrüdlicher Würde ermahnen. Wir fehen ihn für 

das Anfehen und die Vergrößerung feines Ordens wirfen, 

für Unterdrückte und Leidende durch feine Fürbitte und ernfte 

Rüge des ihnen gefchehenen Unrecht bei Großen fich ver: 

wenden, die Unabhängigfeit der Kirche gegen Monarchen 
vertheidigen, und auch den freimüthigen Widerjpruch gegen 

Paͤpſte, wo diefe dem Intereſſe der Kirche zuwiderhandeln, 

nicht fcheuen.“ u 
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Ehe wir das Buch weiter anfehen, erlauben wir uns 

bier ein paar Bemerfungen. Nachdem der Hr. Verf. dar: 

gethan, daß auf Bernhards Erziehung feine fromme Mutter 

den wohlthätigften Einfluß ausgeäbt, und ihn für’ ven 
geiftlichen oder Moͤnchsſtand dem Herrn geweiht habe, 

wird S. 7 angedeutet, daß fie zu legterem Schritte. befon- 

vers auch in Folge eines Traumgefichtes gekommen jei. 

Wohl. ift nun die Auslegung, die ein Mönch, den fie 

um Rath fragte, dahin abgab: „ihr Kind werde ein eifriger 

und ftandhafter Streiter für die Kirche werden,“ beigefügt, 

das Traumgeficht jelber aber wird dem Lefer nicht mitge- 

theilt. Es ift aber dieſes: es Fam ihr vor, ald wäre fie 

von einem weißen Hunde entbunden worden, der ungemein 

laut gebellt habe. — ©. 25 wird gefagt, durch das Chro— 

degang’fche Inftitut wurden „die Geiftlichen ald ein Dom— 

fapitel mit einander verbunden, aus der Fnechtifchen Ab- 

hängigfeit von dem Bifchof befreit, in ein mehr kollegialifches 

Berhältniß zu demfelben gefegt und zu einem ernfteren 

geiftlichen Xeben mit einander vereinigt.“ Wir haben wohl 

nicht nöthig, die Leſer der Quartalfchrift erft darauf auf- 

merkſam zu machen, daß hier Wahres mit Falſchem ver- 

mifcht iſt. Wenn der ehrwürdige Bischof Ehrodegang von 

Mey im J. 765 alle Elerifer feiner Kirche, junge und 

bejahrte, hohe und nievere, in einer Wohnung zu einem 

gemeinfamen Leben nach der von ihm ausgearbeiteten Re 
gel verfammelte, damit fie fo, losgetrennt von der Welt, 
und befreit von den Sorgen des Lebens, ungeflört ihrem 

Berufe leben könnten; fo. ift Diefes doch etwas ganz an- 

deres, als was man unter einem Domkapitel verfteht, von 
dem Follegialifhen Verhaͤltniſſe, in das die Cleriker durch 
die vita canonica zu dem Bifchofe gefegt worden fein 
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follen, gar nicht zu reden. Erft 100 Jahre nachher und 

noch jpäter gingen aus den Ganonicaten die Domkapitel 

hervor, ohne daß jedoch die Sapitularen Eollegen des Bi: 

fchof8 geworden wären. — 

Auch mit dem Urtheil, welches der Berf. S. 14 ſf. 

über das Mönchthum jener Zeit abgibt, können wir une 

nicht einverftanden erflären. Wenn fonft von Klöftern und 

kirchlichen Orden die Rede ift, da wiſſen die zahlreichen 

Feinde diefer Inftitute mit Hr. Saalbader im Wandsbeker 

Boten nichts anderes in ihnen zu erfennen ald Genofjen- 

fchaften von „dick' Bäuchen ».“; anders Hr. Neander; nach 

ihm ftellte fich damals im Mönchthum „der rohen Bers 

weltlihung die afcetifche Entweltlichung, das Streben 

nach übermenfchlicher Unterdrückung der natür 

lichen Bedürfniffe, Ertödtung, nicht Verklärung der 

Sinnlichkeit entgegen.“ Den hi. Bernhard felber vermögen 
wir allerdings gegen den Vorwurf, daß er eine Zeit lang 

in der Aſceſe zu weit gegangen, nicht zu vertheidigen, in- 

fofern er, was er nachher felbft bereute, durch folche Anz 

firengungen und Entbehrungen, auf Koften defien, was 

die Natur verlangt, feine Gefundheit zerftörte und den 

Grund zu den Krankheiten legte, mit denen er nachher zu 

fämpfen hatte. Daß aber das damalige Mönchthum als 

ſolches einer übertriebenen und darum fündhaften Afcefe 

ſich hingegeben und nicht fo faft eine vernünftig » fittliche 

Beherrſchung als vielmehr eine manichälfch > gnoftifche Ver: 

nichtung der finnlichen Natur angeftrebt habe, dieß ift eine 
Behauptung , die ſich hiftorifch nicht begründen läßt. Ue— 

brigens begreift es fich von felbit, daß die Drden jener 

Zeit, wie z. B. die Eiftercienfermönde, vorberrfchend Die 

afcetifche Richtung einzufchlagen hatten, wenn fie gegenüber 
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der damaligen rohen Berweltlihung und finnlichen Ver 

weichlichung ihre Miffton erfüllen wollten. » Zn dieſet Hin; 

ficht äußert fich ſelbſt Neander gleichfam zur Entſchuldigung 

Bernhards wegen feines ungemefjenen Strebens nach „ents 

menfhlihender Möndhsvoltfommenheit“ alſo: 

' „vielleicht hätte er (Bernhard) in gefundem Leibe nicht jo 

Großes wirfen fünnen, wie jegt in dem abgezehrten. Un— 

geheuer war der Eindrud der höheren ihn befeelenden Kraft 

in einem fo abgelebten, hinfälligen Organe. Die Zeitgenofien 

zeugen davon, wie mächtig er durch die Gewalt feiner Rede, 
durch feine bloße Erfcheinung auf Menfchen aus allen 

Ständen einwirken fonnte. Als er in Deutfchland den 

Kreuzzug verkündete, wurden Menfchen, die feine Sprache 

nicht verftehen fonnten, durch den Eindrud der Erſchei— 

nung des Nedenden zu Thränen gerührt.“ ©. 19. vrgl. 

©. 338. 464. 

Der zweite Abfchnitt ded Buches S. 85 -318 

umfaßt die Zeit von dem Schisma nad) dem Tode des 

Papſtes Honorius II. bis auf Eugenius III. 1130—1145, 

und führt uns Bernhards Wirffamfeit zur Wiederherftel: 

lung des Kirchenfriedens, einige andere Züge von Berns 

hards Einwirkung auf kirchliche und politifche Verhältnifie 

unter Innocenz II. und feinen Kampf mit Peter Abälard 

und Arnold von Brescia vor. 

War fchon bisher. Bernhards Wirkfamkeit eine eben 

fo ausgebreitete als fegensreiche, fo Fmüpfte fi) doch erft 

vom Jahr 1130 an feine Berfon fein Jahrhundert; bie 

politifchen und kirchlichen Kämpfe öffneten ihm jegt einen 
ungemein ausgedehnten Wirfungsfreis, den er ald wunder: 

thätiger Glaubensheld, myftifcher Theologe, gewaltiger Red: 

ner, firenger Sittenlehrer und umfichtiger Schiedsrichter 
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mit überlegener Geiftesfraft und raftlofer Thätigfeit aus- 
aufüllen wußte. Eben wegen diefer erhabenen Etellung 

Bernhards und um fie einiger Maaßen begreifen und 

würdigen zu Fönnen, mußte der Hr. Verf. auf die ver- 

fchiedenartigften Verhältniffe und Angelegenheiten, zu denen 

Bernhard in diefer oder jener Beziehung geftanden hatte, 
in der Art eingehen, daß feine Biographie die Signatur 
eines biftorifchen Gemäldes jener ganzen Zeit annahm. 

Bevor der Hr. Verf. von Bernhards Kämpfen mit 

den der feinigen entgegengefegten theologifchen Richtungen 

feiner Zeit redet, wird. deſſen eigener theologifcher Stand- | 

punft v. ©. 133—169 etwas näher in's Auge gefaßt. 

Die Nahweifung, daß Bernhard mit Auguftin und den 

ausgezeichnetften Kirchenlehrern feiner Zeit ganz die näm- 

lihen Grundfäge habe über das Verhältnig des Glaubens 

zum Willen, der Gnade zum freien Willen ıc. ift im All: 

‚gemeinen recht Far und lichtvoll; daß fich aber Bernhard 

von ihnen (Auguftin ze.) in einem wichtigen Punfte unters 

fcheide, „worin er ein tieferes Verſtaͤndniß der paulinifchen 

Lehre zu erfennen gebe und als Vorläufer des Proteftan- 

tismus erfcheine, ein Punkt, der, weiter entwidelt, ihn 

zu manchen wichtigen, mit der kirchlichen Anfchauungs- 

weije feiner Zeit ftreitenden Ergebniffen geführt haben 

müßte,“ dieſe höchft auffallende Behauptung hat Neander 

feineswegs genügend begründet. „Die herrichende Auffaf- 

fung, feit Auguftin, fagt er, hob in der Rechtfertigung 

des Menfchen das fubjective Element hervor, die justificatio 

als innere Gerechtmachung, Heiligung, die fubjeftive gött- 
liche Lebensgemeinfchaft mit Ehriftus; Bernhard aber war, 
jo viel wir wiſſen, der Einzige in diefer Zeit, der Erfte 
nach Jahrhunderten, der durch tieferes Berftändniß des 
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Paulus von dem inneren 2eben aus und durch Die umter 

feinen inneren Kämpfen gemachte Erfahrungen dahin geführt 

wurde, das objektive Moment bei der Rechtfertigung be 

fonders hervorzuheben, das Vertrauen auf die objektive 

Gnade der Erlöfung in ihrer Anwendung auf den, der 

durch den Glauben fie fich aneignet.“ Allerdings wurde 

vor Bernhard bei der Rechtfertigung des Menfchen das 

fubjeftive Element hervorgehoben, die justificatio als eine 

Erhebung aus dem Zuftande der Sündhaftigfeit in den 

der Gnade und der Kinder Gottes, d. h. ald Bernichtung 

der Wilfensverbindung mit dem fündigen Adam (Auf: 

hebung der Erbfünde und jeder andern vor der Rechtfertis 

gung begangenen) und Eingehung der Gemeinfchaft mit 

Ehriftus dem Gerechten und Heiligen, mithin negativ als 
Entfündigung und pofitiv als Heiligung aufgefaßt; neben 
diefer einen Seite (d. fubjeftiven Element) — und fie bildet 

den ftrengften Gegenfa zur proteftantifchen Auffaſſung, 

wornach nämlich Ehriftus nur feinen Gnadenmantel auf 

den Gläubigen wirft, unter welchem fofort die fortwährende 

Sündhaftigfeit von Gott nur nicht bemerkt wird — wurde 

aber auch die andere Seite, das objektive Moment bei ber 

Rechtfertigung, ſtets geltend gemacht, die Entfündigung 
und Heiligung des Menfchen dargeftellt nicht als von dieſem 

gewirkt oder durch Die Dispofitionswerfe verdient, ſondern 

als von Ehriftus aus freier Gnade dem Gläubigen mit 

getheilt. Beide Momente bei der Rechtfertigung nicht bloß 

Das objektive fondern auch das fubjeftive hielt Bernhard 

ganz in Uebereinftimmung mit der beftändigen Lehre ber 

fatholifchen Kirche feft, was wir jedoch nicht erft lange 
beweifen wollen, da Neander eigentlich felbft es zugibt, 

‚wenn er fagt: „allerdings hielt er (Bernhard) das Objef- 
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tive und das Subjeltive in dem Begriffe der justihicatio 

nicht immer ſcharf aus einander, und verfiel (sic!) auch 

zuweilen in die gewöhnliche religiöje Anfchauungsweife und 

Sprade feiner Zeit.“ Dem Gefagten zufolge können wir 

es nicht begreifen, wie der Hr. Berf. ohne das Fatholifche 

Dogma von der Rechtfertigung zu verdrehen, oder es für 

das proteftantifche auszugeben, in Bernhard einen Bor: 

läufer des Proteftantismus erbliden Fonnte. Bernhards 

Lehre über die Rechtfertigung ftimmt ganz mit der Firch- 

lichen überein‘), und nur darin fönnte man etwa eine 

Differenz finden wollen, wenn er 3. B. in feiner Anrede 

an Ehriftus?) fagt, der Menſch werde durdy den Glauben 

allein gerechtfertigt. Allein wir glauben nicht, daß 

Neander hieraus den Schluß ziehen wird, Bernhard habe 

dadurch anticipando die proteftantifche Rechtfertigungslehre 

aufgeftellt, da jeder, der mit der Scholaftif nur einiger 

Maafen bekannt ift, gar wohl weiß, daß die Scholaftifer 
unter dem allein rechtfertigenden Glauben die fides for- 

mata, d. i. den Glauben verftanden, der als feine Seele, 

als fein belebendes, geftaltendes PBrincip (forma) die Liebe 

in fi hat, weßwegen er auch fides charitate formata, 

animata, fides viva, vivida genannt wurde. Alſo felbft 

der Schein, als flimme Bernhard mit der proteftantifchen 

Rechtfertigungslehre wenigfteng in dem Sage: „durch den 

1) Bol. Möhler’s Symbolik, 5. Aufl. S. 100 fi. 

2) Die Stelle heißt: At vero justitiae tuae tanta ubique fra- 
grantia spargitur, ut non solum justus, sed etiam ipsa dicaris justitia, 

et justitia justifican.. Tam validus denique es ad justificandum, 
quam multus ad ignoscendum. Quamobrem quisque pro peccatis 

compunctus esurit et sitit justitiam, credat in te qui justificas impium, 

‚et solum justificatus per fiden, pacem habebit ad Deum. 
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Glauben allein werde der Menſch gerechtfertigt ,“ überein, 
muß bei näherer Betrachtung fchwinden, infofern aud 

Bernhard, wie aus Stellen, die Neander felbft beigebradk 

hat, ganz deutlich erhellt, unter dem rechtfertigenden Glauben 

die fides charitate formata verfteht, während 3. B. Luther 

von einer fides formata, „das ift von dem Glauben, 

der feine rechte Art und Geftalt von der Liebe empfahen 

fol,“ nichts wiffen will, fie vielmehr für einen „eitlen, er; 

tichten Schein und faliche triegliche Teufcherei des Evan- 

gelii“ !) ausgibt. Wo möglich noch weniger ftichhaltig ift 

der zweite Grund, auf den bin Neander ven Bernhard 

zum Vorläufer des Proteftantismus ftempeln möchte, Bern; 

hard fol nämlich eine merkwürdige Polemik gegen eine um 

ſich greifende übertriebene Marienverehrung zu erkennen 

geben und dadurch eben eine vorherrichende Richtung auf 

Ehriftus offenbaren, vergl. S. 160. Allein in Bernbarb 

hatte Maria einen ihrer eifrigften Verehrer, und wenn er 

fih auch mit vielen Andern nach ihm gegen das Felt ihrer 

unbefleften Gmpfängniß ausfprach, das befanntlich auf 

feinem Dogma beruht, fo ift er doch weit entfernt won ber 

vorgeblichen Polemik, die ihm, wie es jcheint, ſelbſt von 

Neander nicht im Ernfte zugefchrieben wird, da er an einer 

andern Stelle. behauptet, „Bernhard jelbft ſei in ber Hei— 

ligens und Marienverehrung feiner Zeit befangen (sie!) 

gewefen.“ Daß übrigens auch die vernünftigften. Gründe 

für die Reliquien» und Heiligenverehrung, wie fie ver 

Abt Peter von Clugny gegen die Petrobrufianer, vrgl. 

©. 443, und fpäter das Goncil von Trient, sess. 25, 

geltend machte, bei Hr. Neander feine Anerkennung finden, 

1) Dgl. Luthers Werke. Wittenb. Ausg. I. Th. S. 47. 
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dieß begreift ſich nur aus confefjioneller Befangenheit. Eine 

folche läßt fih auch aus der Art und Weife erkennen, wie 

Neander den Abälard und deſſen philofophifchhe und theo- 

logiſche Anftchten würdigte. Neander felbft gibt zu, daß 

Abälard vielfach vom Kirchenglauben abgewichen fei, (vrgl. 

©. 170. 208. 206. 228 und befonderd 229); gleichwohl 

aber nimmt er für ihn und feine Sache bald mehr, bald 
weniger offen Partie. Ein Ball möge unfere Behauptung 

beftätigen. Da die häretifchen Lehren Abälards zumal bei 

dem großen Einfluffe, den er vorzugsweije auf die ftudie- 

rende Jugend ausübte, immer weiter um fich griffen, Fonnte 

es bald an einer Reaction hiegegen nicht fehlen. Wilhelm, 

früher Abt von Thierri, zog zuerft aus Abälards Schriften 

13 häretifhe Säge aus, und forderte auch den Bernhard 

auf, gegen diefe Härefie anzufämpfen. Diefer fuchte nun 

wirklich, zuerft unter vier Augen, dann in Gegenwart von 

zwei Zeugen, den Abälard von feinen Irrthümern zu heilen, 

aber vergebens; dagegen verlangte Abälard von dem Erz- 
bifchof von Sens die Zufammenberufung einer Synode, 

auf welcher feine Sache entfchieven werden follte. Der 

Erzbifchof glaubte, diefes Berlangen nicht zurüdweifen zu 

fönnen, und forderte Bernhard auf, daß er mit Abälard 

auf einem im J. 1140 zu verfammelnden Eoncil erfcheinen 

jollte. Nur ungern verftand fich Bernhard hiezu, doch 
feine. gute Sache ließ ihn am Siege nicht einen Augenblid 

zweifeln. Wirklich fprach auch das Concil, welchem ber 

König felbft, die angefeheniten Bifchöfe und Achte, ſowie 

auch viele Magiftri aus allen Theilen Frankreichs und viele 

gelehrte Elerifer, vrgl. S. 255 f. beimohnten, über die 

vorgelegten 13 Säge Abälards das Verdammungdurtheil 

aus. Als aber diefer Tags darauf befragt: wurde, ob er 
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jene Säge als die feinigen anerfenne, ob er fie widerrufen 

oder vertheidigen wolle, da appellirte er an den Papft. Auf 

diefes hin berichteten die Bifchöfe des Eoncild dem Papfte 

das VBorgefallene mit der Bitte um die Beftätigung ihres 

Urtheils, die denn auch wirklich erfolgte. Wir wiffen nicht, 

wie Abälard hätte fchonender behandelt werben fönnen, und 

man follte glauben, gegen diefe Procebur werde fich nichts 

einwenden laſſen. Doch anders urtheilt Neander. „Wie 

man auch, find feine Worte, über das Materielle (sic!) 

diefes Urtheild (des Papftes) denken mag, fo läßt es fi 

doch in formeller Hinficht auf feinen Fall rechtfertigen. 

Es kann infofern nur als Handlung der Willführ erfcheinen. 

Dffenbar war Alles nur das Werk Bernhards. Abälard 

war verdammt auf das Zeugniß feiner Gegner, ohne daß 

man feine Vertheidigung gehört, ohne daß man unterfucht, 

ob jene aufgezeichneten Säge wirklich in feinen Schriften 

enthalten wären, ob fie nicht in dem Zufammenhang einen 

ganz andern Sinn erhielten, ob fie nicht Abälard anders 
verftanden habe,“ S. 275 f. Diefe Anklage Neanders 

hätte höchftens dann etwas für fich, wenn dargethan wer« 

den Fönnte, daß die Bifchöfe des Concils, fei es aus 
Unfähigkeit oder Trägheit, ein leichtfertiges Berbammungs- 

urtheil gefällt und auch den Papft zu einem ſolchen vermocht 

haben. Allein Alles fpricht für das Gegentheil, und nur 

der fanatifche Schüler Abälards, der junge Berengar, den 

Neander felbft ald partheiifch bezeichnet, fchildert das Concil 

„als ein aus lauter Betrunfenen beftehendes, bie nachge⸗ 

ſagt hätten, was ihnen vorgeſagt worden.“ 

Der dritte Abſchnitt des Buches behandelt 'die 

legte Epoche von Bernhards Leben unter ber ‚Regierung 

des Papftes Eugen IH. von 1145—1153. Was bier der 
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Reihe nach zur Sprache fommt, ift folgendes: A. Bernhards 

Kampf für den PBapft, deflen Flucht nach Frankreich und 

Berbindung mit Bernhard, Berfündigung des Kreuzzuges 
dur ihn, Berhältnig zu der Prophetin Hildegard und 

Streit mit Gilbert ald neuem Vertreter der bialectifchen 

Richtung S. 319—387. B. Bernhard und die antifirch- 
lichen Sekten S. 387—473, C. Rüdfehr des Papftes 

Eugen nah Rom, legter Kampf mit Arnold Parthei, defjen 

legten Schidfale, Bernhards Verbindung mit dem Erzbifchof 

Malahiad aus Irland, unglüdlicher Ausgang des legten 

Kreuzzuges, Bernhards Werf de consideratione, feine 

legten Lebensjahre bis an feinen Tod, S. 473—523. 
Kommen im zweiten Abfchnitte unferer Monographie 

einzelne Partien vor, die den hi. Bernhard mehr nur im 

Hintergrunde des Gemäldes erbliden laſſen und wegen ihres 
theilweife abftracten und dogmenhiftorifchen Gepräges Fein 

fonderlih allgemeines Intereſſe darbieten; fo tritt Bern: 

hard dagegen im dritten Abfchnitt wieder mehr in Borber- 

grund, Alles ift voll Leben und Bewegung ; mit unermüdetem 

Eifer. fucht er allenthalben, in Stalien wie in Frankreich 

und Deutjchland, der dem Primate zufommenden Macht 

Anerkennung zu verfehaffen und fie zu heben, im Volke 

und Glerus ein wahrhaft chriftliches Leben zu gründen und 

zu pflegen, und befonderd wußte er das chriftliche Abend- 

land für feine Herzensangelegenheit, das hl. Land nämlich 

aus den Händen der Ungläubigen vermittelft eines Kreuzzuges 

zu befreien, mit lebhafter Begeifterung zu erfüllen. In 

. gleichem Grade fehen wir Bernharbe volle Kraft und 
‚Energie von den damals fo zahlreich auftauchenden Secten 
in Anſpruch genommen, welche. die Kirche als von ihrer 
Idee abgefallen ausgaben und darum von ihr ſich trennten, 
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mit der Brätenfion, nur bei ihnen finde ſich das wahre 

Chriſtenthum, fie allein feien die Auserwählten, die Reinen, 
zadepol. So wenig e8 hier der Ort ift, dem Hr. Verf. 

in feiner Darftelung und Würdigung genannter Serten 

bis ins Einzelne zu folgen, fo fehr dürfte die Charafteri- 

firung feines theologifchen Standpunftes am Plage fein, 

um fo mehr, als von ihm aus fich über dad Ganze das 

gehörige Licht verbreitet, und die einzelnen fchiefen und 

falfchen Urtheile in ihm fich gründen. Diefer Standpunft 

des Hr. Verf. läßt fich aber leicht erfennen aus feinen eigenen 

Worten S. VI und VII: er ftrebe „nach dem Wiederauf- 

bau jener neuen proteftantijch- Fatholifchen Kirche, welche 

von dem Einen Grunde aus, von dem jeder ächte Bau 

für das Reich Gottes ausgehen muß, Alle verbinden wird 

bei aller Berfchiedenheit der theologifchen zporroı rrazdeiag, 

die einander gegenfeitig ergänzen und die Einheit nicht in 

der todten Einförmigfeit, fondern der lebendigen Mannig- 
faltigfeit darftellen follen.“ Hierin fpricht fi allerdings 

eine theologifche Anfchauung aus, welche ſich rühmlich 

unterfcheidet von jener befannten „falfchen, geift- und herz- 
(ofen Aufflärung, welche in dem Dünfel einer fich fpreis 

‚zenden Armfeligfeit das Größte und Herrlichfte früherer 

Sahrhunderte verachten ließ“, S. XIl; wer aber daraus 

bei Neander auf eine Sympathie für die Fatholifche Kirche 

als folche fchließen wollte, der würde ſich fehr täufchen; 

er will allerdings eine Fatholifche Kirche, aber eine protes 

ftantifch»Fatholifche; er will nicht die Einfachheit: des erſten 

Stadiums der chriftlichen Kirche wieberherftelen und mit. 

Ueberfpringung der gefchichtlichen Vermittlung Alles zur 
erften Wiege zurüdführen, er nimmt vielmehr-eine dem eigen⸗ 
thümlichen Wefen des Chriftenthums entfprechende gefunde 
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Entwidlung an, verfennt das Wirken bes hf. Geiſtes in 
der Fatholifchen Kirche felbft während des verfchrieenen 
Mittelalters nicht, hält fogar die Herrfchaft des Firchliche 
theofratifchen Princips und die firchlichztheofratifche Erzies 
bung für die damaligen Berhältniffe für ganz geeignet, 
wo nicht gar für nothwendig; aber das fatholifche Kirch- 
thum gift ihm dabei gleichwohl nur als eine höchſt unvoll⸗ 
kommene Form des Chriſtenthums, die Entwicklung, welche 
dieſes in der Kirche gefunden, erſcheint dem Verf. als von 
vielen juͤdiſchen, veraͤußerlichenden und der reinen Wahrheit 
des Evangeliums widerſprechenden Elementen durchdrungen 
und getrübt, und darum nimmt er auch offen Partei für 
jene Männer, „welche im Gegenſatz mit dem firchlichstheos 
Fratifhen Syſtem auftraten, ale Vorläufer derjenigen 
Richtung, welche in der deutfchen Reformation nachher fieg- 
reih durchdringen follte.“ Darin, daß bie Kirche ihrer 
Idee nicht in allweg und vollfommen entſprach, daß fich 
im Mittelalter an ihr auch Fleden und Mißbraͤuche wahr: 
nehmen ließen, darin liegt nad) dem Verf. für die Secten 
ihre relative Berechtigung. „Das Recht für das Auftreten 
ber die Kirche befämpfenden Secten gab dag Unrecht in 
der Kirche.“ S. 387. Wir müffen geftehen, von diefem 
Rechte fönnen wir uns nicht überzeugen. Mißbräuche in 
der Kirche werden allerdings mit Recht befämpft, aber dieß 
kann und ſoll gefchehen, wie die Kirche felber auf Concilien 
und einzelne Männer, 5. B. Bernhard, Gerfon, Carl Bor: 
romäus u. a. m., gethan haben, innerhalb des kirch⸗ 
lichen Standpunktes. Noch grundloſer iſt die Anforderung 
an die Kirche, fie hätte die den Secten eigenthümlichen 
Elemente mit mehr Liebe pflegen und zur Afimilirung in 
dem allgemeinen Proceß der Entwidlung des firchlichen 

Theol. Duartalfrift. IL. Heft. 1849. 24 
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Lebens benützen follen, ftatt deſſen habe fie ſich aber in 

zu enge Schranken eingefchloffen und Alles, was fich den— 

felben nicht unterwerfen wollte, fchroff zurüdgeftoßen. Das 

mit ift offenbar nichts anderes gefordert ald die Kirche 

hätte aufhören follen das zu fein, was fie ift. Allein bie 

Kirche weiß nichts von einem Mantel religiöfen Indifferens 

tismus, womit fie die häretifchen Gegenfäge nur als ver: 

ſchiedene theologifche zgoroı naudeiag zudecken könnte, ihr 

Grundfag war vielmehr von jeher: in necessariis uailas, 

und nur in dubiis libertas, in omnibus charitas. 

Noch hätten wir Grund genug, binfichtlich deſſen bes 

richtigend aufzutreten, was der Hr. Verf. über den Eölibat 

S. 422, über Gregor VII. ©. 27 und 306, die Kirche 

von Irland ©. 479, u. a. m. ſagt; doch wir haben be: 

reitö die und geftedten Grenzen zu weit ausgedehnt; um 

jedoch nicht ungerecht zu fein, müffen wir geftehen, daß 

wir im Voranftehenden mehr nur die Schattenfeiten des 

Buches hervorgehoben haben; allein es bietet auch recht 

viele Lichtfeiten dar und verdient deßhalb alle Beachtung. 

Trotz der proteftantifchen Gejchichtsfärbung erfcheint bier 

der bi. Bernhard und fein Zeitalter dem Lefer in einem 

ganz andern Lichte, ald man e8 gewöhnlich erfcheinen ließ, 

und er wird dem Hr. Verf. völlig beiftimmen, wenn er 

©. 522 fagt: „nicht zu verachten feheint und das Zeitalter, 

in welchem ein Mann (Bernhard), von feinem weltlichen 

Glanze umgeben, durch feine fittlihe Kraft, durch Die 

Höhe und Stärfe feines Geiftes ſich fo großes Anfehen 
und fo großen Einfluß verfchaffte.“ 

Rep. Fritz. 
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8. 

Das Wirken der Venedictinerabtei Kremsmünſter für 
Wiſſenſchaft, Aunft und Iugendbildung. Ein Beitrag 
zur Literatur- und Gulturgefchichte Defterreichd von Cheo- 

dorich Hagn, Kapitular des Stift und Archivar. Kinz, 
1848, bei Quirin Haslinger. 

Die Veranlaffung zu diefer Schrift liegt in den Stür- 
men bed vergangenen Jahres. Die Windsbraut, welche 
alle Throne mit Umfturz bedroht, hat auch der Benedicti- 
nerabtei Kremsmünfter die Ruhe geftört. Es fam 

dahin, daß die guten Väter der eilfhundertjährigen harm- 

Iofen Stätte der Wiffenfchaft und der Frömmigfeit in einer 

freiheitötrunfenen und in Freiheit fehwelgenden Zeit das 

Schlimmfte, die Aufhebung ihres Klofters, fürd- 

ten mußten. Sofern aber die höheren Sntereffen des Le- 

ben, fofern Recht und Geſetz in dem Kampfe der entfef- 
felten Leidenfchaften noch ein wenig eine Stimme haben 
follen ; fo lange noch taufendjährige Verdienfte um Wiffen- 
[haft und Jugenderziehung nicht auf die undankbarfte 

Weife verfannt werden follen: fo lange müßte die Auf- 

hebung jener ehrwürdigen und vielverdienten Benedictiners 
abtei ald ein Act der roheften und widerrechtlichften Bar: 
barei, als ein die ganze Zeit brandmarfender Gewaltfchritt 
erfcheinen. 

Der belefene und gelehrte Verfaſſer der vorliegenden 

Schrift hatte urfprünglich nichts weniger als die Abficht 
fie zu apologetifchen Zweden erfcheinen zu laffen; fie war 
einfach zu einer Gelegenheitsfchrift für die Jubelfeier des 
breihundertjährigen Beftandes der öffentlichen Lehranftalten 

’ 24° 
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in Kremsmuͤnſter im Jahr 1849 beſtimmt. Die Ereig— 

niffe des verwichenen Jahres befchleunigten die Heraus: 

gabe und hatten zur Folge, daß fie eine oratio pro domo 

werden follte. Die gefchichtliche Nachweifung von den um: 

faffenden und großartigen Leiftungen Kremsmünfter's auf 

den Gebieten der Wiffenfchaft, Kunft, Erziehung und Seel— 

forge follte die ohne allen vernünftigen und rechtlichen Grund 

gegen die edle Stiftung des h. Benedict eingenommenen und 

aufgehegten Gemüther fänftigen und dahin bewegen, den 

Vätern von Kremsmünfter, wenn auch nicht die Hülle 

und Fülle der Märzerrungenfchaften, fo doch einige Bros 

famen davon, die ruhige und ungeftörte Fortdauer ihres 

Haufes fammt den fo fegensvollen Einrichtungen deſſelben, 

zufommen zu laffen. 

Fragen wir nun: ob Herr Gapitular Hagn die Auf: 

gabe, die er fich in feiner Echrift gefegt, gelöst habe, jo 

darf mit einem entjchiedenen „Ja“ geantwortet werden, 

„Simplex veritas“ — bdiefer alte Spruh bewahrheitet 

fih hier wieder. Wir finden nirgends Declamationen in 

dem Buche, nirgends die Ergüffe einer tendenziöfen Be 

redtfamfeit; der Verfaſſer läßt die Thatſachen fprechen, 

ohne viel zu raifonniren, der Lefer mag fich feine Schlüffe 

aus der einfachen objectiven Darlegung felbft ziehen — ift 
er billig, fo werden fie gewiß dem Klofter günftig fein, und 

ift er Einer von denen, die Nichts zu lernen und Nichts 

zu vergefien pflegen, fo hilft ja doch Alles Nichts, weil 

hier der erfte feftftehende Grundſatz ift: Gründe follen vor 

Allem gar nicht angenommen werden, ohnehin wenn fte 

für katholiſche Inftitutionen ſprechen. 
Kremsmünfter ift eine Benedictinerabtei und 

hat als folche nicht wenig gethan, um den Namen des 
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h. Benedictus und feines großartigen Ordens zu verherr: 

lichen. Was dem Benedictinerorden die Menfchheit zu ver- 

danfen hat, ift in wenigen Worten fchwer zu fagen. Der 

Denedictinerorden war feiner Zeit die Quelle der Cultur 

für die jungen aufftrebenden germanifchen Bölfer, und 

hätte der große Karl bei feinen Beftrebungen die wilde 

Kraft feiner Völker durch Bildung und Gefittung zu fänf- 

tigen fich nicht auf dieſen Orden ftügen fönnen, nie wäre 

fein Streben von nachhaltigem Erfolg gekrönt gewefen. 

Aber fein Jahrhundert gibt ed, dem diefe heilige Gefell: 

ſchaft nicht die Spuren ihrer gefegneten Thätigfeit einge: 

drüdt hätte, und feine Zeit, in welcher fie nicht durch Tau— 

fende von Thatſachen in der großartigften Weife den Be— 

weis geliefert hätte, daß „die Frömmigkeit zu Allem nüge“ 

ift, insbefondere zu der emfigen Pflege der Wifjenfchaften, 

welche nun einmal auf dem Markte des Lebens unmöglich 
fo ihre Heimath finden können wie im der geheiligten 

Stille von Kloftermauern. Zwar fommen die literarifchen 

Leiftungen der deutſchen Benedictiner denen der Mauriner 
in Branfreich nicht glei), immer aber verdienen fie die 

Bewunderung und den aufrichtigften Danf der Nachwelt, 

ed müßte denn nur fein, daß fich diefe vom Wirbelwind 

des Fortfchritts bis auf den Punkt in der Eivilifation 

führen ließe, auf welchem die Anerfennung des Verdien— 

ftes als Schwachheit vergangener Zeiten geachtet würde. 

In früheren Jahrhunderten waren die philologifchen, 

philofophifchen und theologifchen Studien die Hauptfache ; 

die fogenannten Realien, alfo die mathematifchen und 

Raturwilfenfchaften wurden ftiefmütterlich behandelt. Seit: 

dem wir ihnen aber durch den veränderten Geiſt der Zeit 

man kann fagen die Hauptrolfe zuerkannt fehen, hat man 
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es von Seite folcher geiftlicher Orden, welche fich mit dem 

Unterrichte der Jugend und mit der Pflege der Wiſſen⸗ 

fchaften ganz befonders abgeben, nicht unterlaffen, auf die 

Bedürfniffe der Zeit einzugehen. Dies beweist auch die 

Gefchichte der Benedictinerabtei Kremsmünfter, welche in 

den phuficalifchen Wiffenfchaften und namentlich) in der 

Aftronomie nicht Unbedeutendes geleiftet hat. Unter 

Eugen Dobler’s Leitung im Jahr 1760 wurden auf der 

dortigen Sternwarte die erften aftronomifchen Berechnuns 

gen angeftelt. Blacivus Firhmillner (Abt von 

1731 — 1759) hat fich durch feine aftronomifchen Lei— 

ftungen einen bleibenden Namen erworben, mit welchem 

der feines Stiftes ungertrennlich zufammenhängt. In feis 

nem Geiſte arbeitet würdig und rüftig fort der gegenwärs 

tige Director der Sternwarte Marian Koller, der um 

feiner Gelehrfamfeit willen von der f. k. Academie der Wif- 

fenfchaften in Wien und von mehreren gelehrten Gejells 

haften ald Mitglied aufgenommen worden iftl. — Herr 

Hagn hat den unumftößlichen Beweis geführt, daß die 
Benedictinerabtei Kremsmünfter fi) ohne Unterlaß mit 

fhönem Erfolge bemüht hat, alles Gute, was die Zeit 

bot, anzunehmen und zu benügen. Wie es eine baare Lüge 

ift, daß der Jefuitenorden gefliffentlic dem Auffommen der 

beutfchen Sprache entgegengewirft habe (man denfe nur 

an den Sefuiten Denis), fo fprechen die Annalen von 

Kremsmünfter gegen diefen Vorwurf, wenn man ihn dem 
Denedictinerorden machen wollte, wie S. 162 f. zu erfehen 

ift. Keinerlei Einfeitigfeit ift an der Richtung, welche Krems⸗ 

münfter von jeher verfolgt bat, zu entdeden; die Zwede 

der Humanität im edelften Sinne und allfeitig zu fördern, 

dahin ift, wie Hr. Hagn durch eine Maffe von Belegen 
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aus der Gedichte des Kloſters nachweist, fein Streben 

unabläfftg gerichtet geweſen, — freili ein folches Streben 

auf der Grundlage fatholifhen Glaubens und Fatholifcher 

Anfchauung zu verfolgen, fcheint der fhlechte Zeitgeift zu 

einem Berbrechen ftempeln zu wollen. Mit Necht fann 

Hr. Hagn in einem befondern Abfchnitte von den Verdiens 

ften der neueren Aebte „um Wiffenfchaft, Kunft und Cul— 

tur überhaupt fprechen, denn es läßt fich in dem Bes 

griffe Eultur, fo umfaffend er auch gedacht werden mag, 
auch nicht ein Moment hervorheben, für defien Förderung 

Kremsmünfter ganz unthätig geblieben wäre. Am treff- 

lichften ift aber dort das Feld der Erziehung angebaut 

worden; eine theologifche Hauslehranftalt, das fogenannte 

Mufeum (aus der früheren äußeren Klofterfchule gebildet), 

das k. f. academifche Gymnaſium, das ältefte im ganzen 

Lande Defterreih ob der Enns, die philofophifche Lehran— 

ftalt (Lyceum), die Ritterfchule, das F. f. Convict — eine 

wahre universitas literarum, eine Reihe der trefflichften 

Erziehungsanftalten wie ein Knäuel beifummen. Und wie 

wahrhaft liberal Alles eingerichtet war, wie großartig na- 

mentlich die Ritteracademie! Und fo Fam es, daß, fo viele 

und einflußreiche Gegner die herrliche Abtei im Laufe der 

Zeiten auch gefunden, die Sonne der Wahrheit doch alle: 

mal wieder fiegreich dur) das Gewölk brach, und die 

drohendften Gefahren immer wieder abgelenft wurden. 

Wird aber von Baterlandsliebe gefprochen, fo 

fragt e8 fich nur, welche man meint, diejenige, die in Worten 

fich breit macht, oder die Äächte, welche Opfer zu bringen 

weiß. Iſt von legterer die Rede, fo ift von Hr. Hagn ur; 

fundlich der Beweis geführt, daß fie in den ftillen Klofter- 

mauern von SKremsmünfter von jeher eine wohlgefgnnte 
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und wohlgeübte Tugend gewefen. In gefahrvollen Zeitläuf: 

ten, in SKriegsjahren‘ namentlich wurden von da die bes 

deutendften Geldopfer gebracht, ganz DBeröfterreich fand 

an dem gefegneten Etifte in böfen Tagen, wo der Erebit 

der Stände des Landes auf dem Spiele ftand, einen feften 

Haltpunft; ohne alle Enghberzigfeit wurden, wenn die Noth 

an Mann ging, felbft die Kirchenfchäge von Kremsmün— 

fter willig patriotifchen Zweden geopfert (vergl.3.B. ©. 64). 

Wir wiſſen num nicht, ob die Stürme, um derenwillen 

vorliegende Schrift vor dem Jahr 1849 erfchienen ift, als 

glüdlich vorübergegangen angefehen werden können — denn 

was ift nicht Alles möglich unter der Aegide der Freiheit? 

So viel ift aber jedenfalls gewiß, daß Kremsmünfter in 

Beziehung auf alte wie neue Berfolgungen auf fich die 

Worte anwenden fann: gratis persecuti sunt me. Hr. 
Hagn hat dieß bewiefen und zwar mit Thatſachen. 

Dhne einen Act des fchmachvollften Vandalismus könnte 

Kremsmünfter nicht fallen! 

x 
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I. 

Abhandlungen. 

1. 

Die Humauität in Erziehung und Schule, 

Nachdem feit langer Zeit das Fatholifche Princip auf 

dem Gebiete der Erziehung fchlechte Vertretung gefunden, 

dürfen wir ung gar nicht wundern, wenn die Meinung 

ziemlich allgemein Eingang gefunden, daß die Humanität 

in Schule und Erziehung, deren die neueren Zeiten fich 

rühmen, eine moderne Errungenfchaft ſei. Es gilt viels 
leicht der Mehrzahl der Gebildeten als eine ausgemachte 

Thatfache, daß Alles, was von freundlicher, naturgemäßer 

und erleuchteter Behandlung der Kinderwelt in unfren 

Tagen fich findet, als Fortfchritt und Entwidlung der 

neueren Zeit zu begrüßen fei. Ja wenn wir die Robrebner 

der Gegenwart und der jüngften Vergangenheit hören, 

werden fie und als eines der erften und bedeutendften 

Zeichen der durch Hülfe der Aufklärung fortgefchrittenen 

Weltgefchichte nennen, daß es licht und helle in den Schul- 

ftuben geworden, daß alle tyrannifchen Strafmittel daraus 
25 8* 
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verbannt feien, daß die Echuldefpoten zu regieren aufgehört 

haben, daß der Ort, an welchem bisher eingefchüchterte 

Kinder unter der Ruthe eines pedantiſchen Echlaghart 

gefenfzt, nun ein Ort der Freude und wetteifernder Lern» 

luft geworden fi. — Im Befonderen aber wird, wenn 

etwa Einer auf nähere Beltimmung und Angabe der Quelle 

dringt, aus der die hochgerühmte Humanität in unfren 

Schulen fließe, die Pädagogik der Philanthropen ge 

nannt; auf einen Rouffesu, Baſedow, Peſtalozzi u. 9. 

werden die großen Imgeftaltungen, welche hinfichtlich ver 

Schule und Erziehung zum Beften der Jugend ftatigefun- 

den haben, zurückgeführt: fie feien die Meifter, denen darum 

die ganze Menfchheit zum Danfe verpflichtet fei. 

Daß die Häupter der philanthropifchen Bewegung 

auf dem Gebiete der Erziehung allerdings den hohen Ton 

und die Gebärde annahmen, als fei ihnen von der Bor: 

fehbung der große und ſchöne Beruf geworben, die Menſch— 

heit zur Anerkennung der lange mit den Füßen getretenen 

Rechte der Kinderwelt zurüdzuführen, ift allerdings feinem 

Zweifel unterworfen. Da fte aber diefen felbftgemachten 

und willfürlic) gewählten Beruf mit Thatfraft d. h. mit 

Gefchrei und Wortfchwall geltend zu machen wußten, fo 

erfreuten fie fich des günftigen Erfolges, daß eine große 

Menge ihren Worten glaubte und an der Wahrheit ihres 

mit fo großer Zuverficht ausgefprochenen Selbftlobeö feinen 

Augenblid mehr zu zweifeln wagte. Selbft ſolche Männer 

liegen fih dann von dem Strome der beifallflatjchenden 

Menge mitfortreißen, denen man ein felbftändigeres Urtheil 

hätte zutrauen ſollen. Wir verweifen in diefer Beziehung 

nur auf die Vorrede Jean Paul's zur erften Auflage 

feiner „Revana,“ wo dem Dreigeftirne Rouffeau, Baſedow 
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ihr von oben gegebene Krone, vermöge der. fie nur ein 
wenig unter die Engel gefegt worden, vom Haupte gerifien. 

Durch das Licht der Offenbarung alfo hat das Volk Gottes 
jene hohe Auszeichnung vor dem ganzen Alterthume er- 

halten; weil der Logos in die Finfterniß hereinfchien, und 

von dem heiligen Volke aufgenommen wurde, bewegen 

zeigte e8 fo überrafchendes Wiflen von dem wahren Wefen 

aller Erziehung: Das wahre Licht, Ehriftus, auf den fie 

hofften und ihre Jugend hoffen lehrten, hat fie erleuchtet 

und wahrhaft frei gemadht. Bon Ihm, der da ift das 

Alpha und Omega, der wahre Mittelpunft und Schlüjfel 

der Weltgefchichte, haben fie die Humanität ihrer Erzie- 

bung. Wenn aber in dem einen oder andern Punfte bei 

den Juden noch Mängel in der Erziehung fich zeigen, 

wenn da und dort noch Erfcheinungen vorfommen, welche 

unfer Gefühl beleidigen und mit den Anforderungen, welche 

wir an eine humane Erziehung machen zu müffen glauben, 

in fchlechtem Einflange ftehen; fo liegt der Grund einfach 

darin, daß das alte Teftament nur die Vorbereitung auf 

die Zeit der wahren und vollfommenen Freiheit darftellte, 
die nur in Ehrifto kommen follte und konnte. Daffelbe 

bewährte ſich alfo auch bier nur als ein Schatten des 

Zufünftigen; das Gefeg ald ein Zuchtmeifter auf Ehri- 

tus hin konnte, das lag in feinem Begriffe, die vollendete 
Humanität noch feineswegs mittheilen: das mußte Dems 

jenigen vorbehalten fein, der den Seinigen die Macht gab, 

Kinder Gottes zu werden. — Der Prophet hatte einft, 

um dad Glüd und die vollendeten Zuftände des meſſiani— 

fchen Reiches zu befchreiben, das Bild gewählt: „Er (der 

Meffias) wird der Söhne Herz zu den Vätern wenden 

und der Väter Herz zu den Söhnen.“ Und wie ed ver 



388 Humanität in Erziehung und Schule. 

heißen worden, jo ift es gefchehen. Derjenige, welcher 

dem Menfchengefchlechte im Verhältniß zu Gott das Soh— 

nesbewußtfein wiedergegeben, fo daß es ausrufen fann: 

Abba, Bater! — bat auch das rechte Verhältniß des 

Kindes zum irdischen Vater wiedergebracht, und dadurd 

aller Erziehung die wahre Grundlage wiedergegeben. Der 

Sauerteig des Evangeliums Jeſu Ehrifti durchfäuerte das 

Familienleben fo ganz und gar, daß das „ecce, nova 

facio omnia“ die herrlichfte Beftätigung fand. Wahrhaft 

erneuert wurde dad Antlig der Erde durch die großen 

Veränderungen, welche in Folge des Chriftenthums im 

Schooß der Familie vor fich gingen. Die facramentalifche 

Weihe begann ein Band zu heiligen, das bis dahin zus 

allermeift nur nach den Eingebungen thierifcher Luſt oder 
fhmußigen Eigennuges geknüpft worden war. Die Frau 

wurde, wie der Schöpfer von Anfang an gewollt hatte, 

die ebenbürtige Gefährtin des Mannes, die Theilnchmerin 

aller feiner Lebensgefchide; das feine Ausnahme mehr zu: 

lafjende Gefeg der Monogamie, welches überdies auch mit 

der innern linverleglichfeit des Bundes der Herzen Ernft 

machte, vollendete die Erhebung des ehelichen Verhältnifies 

in eine Sphäre, wo die Förperliche Vereinigung der Ge 

fchlechter wohl die Grundlage, aber keineswegs die Haupt: 

fache ausmacht.- In Folge davon befam dann auch das 

Kind gegenüber feinen Erzeugern eine wefentlich veränderte 

Stellung. „Kinder, gehorchet euren Aeltern in dem Herrn, 

denn das ift billig. Ehret euren Vater und eure Mutter, 

dies ift das erfte durch eine Verheißung fanctionirte Ges 

bot, auf daß ihr glüdlich und lange lebet auf Erden. 
Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn; fondern 

erziehet fie in der Lehre und Zucht des Herrn“ (Eph. 6, 1 ff.) 



I. 

Abhandlungen. 

8: 

Der Geift des h. Auguftinus, 

Dritter Artifel. 

C. Der h. Auguftiinus als Biſchof. 

Der in allem Betrachte große Auguftinus war auch 

ein großer Biſchof, ja der größten Einer, die je der h. Geift 

gefegt hat, die Kirche Gottes zu regieren. Das wurde er 

durch die Gnade Gottes und durch fein raftlofes Wirken 

mit derfelben. Er hatte fich nicht in's Heiligthum ger 

drängt, fondern war mit Gewalt in daffelbe gezogen worr 

den. Der befehrte und von Ambrofius zu Mailand in 

der DOfternacht des 3. 387 getaufte Auguftinus war bald 

darauf mit den Seinigen in's heimathliche Afrifa zurüd- 

gekehrt. Hier lebte er in ländlicher Zurüdgezogenheit bei 

Tagafte mit einigen Freunden durch faft 3 Jahre in firenger 

Afcefe verbunden mit fchriftftellerifcher Thätigkeit; denn 

was Gott hier dem Berftändniffe des Nachdenfenden und 

Beenden eröffnet hatte, darüber belehrte A. die um ihn 

25* 
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Seienden und die Entfernten mündlich und fehriftlich. Da- 

durch gewann der Name des A. bald eine folche Eelebrität, 

daß ein Agent in Hipporegius ihn kennen zu lernen wünfchte, 

um durch ihn zur Weltentfagung gebracht zu werden. Da 

nun 9. dem Rufe deffelden folgend in Hippo weilte, ge 

fchah es um den Anfang dee 3. 391, daß er mit dem 

Fatholifchen Volke in der Kirche verfammelt war, als der 

Bifchof Valerius feiner Gemeinde das Bedürfniß der Weihe 

eines Presbyters vorftellte Da ergriffen die Hipponenjer 

den A., deffen Gefinnung und Lehrtüchtigfeit ihnen fchon 

befannt geworden, zogen ihn vor den Bifchof und ver 

langten eben fo laut und nachdrücklich als einftimmig, 

daß er diefen zum Presbyter weihe; A. aber, der fich deſſen 

nicht von ferne verfehen, brach darob in reichliche Thränen 

aus. Diefe Thränen deuteten Einige fo, ald ob fie ein 

Erguß des verlegten Ehrgeizes feien, der nach dem Epis— 
fopate ftrebe, und fuchten ihn durch die Bemerkung zu 

beruhigen, die Stellung des Presbyters fei ja nur die 

Stufe zum Bifchofsamte; aber der Mann Gottes jeufzte 

und weinte ob der Größe ber Laften und Gefahren, denen 

er ſich mit Uebernahme eines Kirchenamted unterziehen 

follte. Der Wille des Herrn gefchah: A. ward zum Pres- 

byter geweiht 1). Er Hatte aber fo hohe Begriffe 

von der Erhabenheit und den Obliegenbeiten 

eines Kirchenamtes, daß er fich zum Antritte deſſel⸗ 

ben eine Borbereitungszeit von einigen Monden 

von feinem Bifchofe erbitten zu müffen glaubte. Er ſchrieb 

deshalb an Valerius (Ep. 21. p. 25 s.) alſo: „Bor Allem 

— — — — 

1) Possidius in vita S. Augustini e. 3. et 4. in Opp. August. 
Tom. X. Append. Venet. 1733, p. 259 ». 
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bitte ich, e& wolle deine religiöfe Einficht bedenfen, daß es 

in diefem Leben und befonders gegenwärtig nichts Leich— 

teres und Angenehmeres und bei den Leuten Beliebteres 

gebe, als das Amt eined Biſchoſs oder Presbyters oder 

Diakons, wenn die Eache oberflächlich und mit Schmei- 

chelei (adulatorie) getrieben wird ; daß aber audy bei Gott 

nichts elender, troftlofer und verdammlicher fei. Ebenſo 

gibt es aber auch im Leben und vorzüglich in der Gegen: 

wart nichts Schwereres, Mühevolleres und Gefährlicheres, 

als das Amt des Bifchofs oder Presbyters und Diakons, 

aber auch bei Gott nichts Bejeligenderes, wenn man es 

fo wader verwaltet (si eo modo militetur), wie unfer 

Heerführer befiehlt. Dieje Art und Weife aber habe ich 

weder ald Knabe noch als Jüngling gelernt, und da ich 
anfing fie zu lernen, that man mir Gewalt an — aus 

Schuld meiner Sünden (denn ich weiß nicht, was id) 

Anderes denken fol), um mir die zweite Stelle um Steuer: 

ruder anzuweifen, mir, der ich das Ruder zu halten nicht 

verftand. Ich meine aber, deßhalb habe mich mein Herr 

auf diefe Art von Mängeln frei machen wollen, weil ich, 

als ob gelehrter und beffer, mich erfühnte, die Fehler vieler 

Steuerleute zu tadeln, ehe ich erfahren hatte, um was es 

fich dort handelt. Da ich nun aber mitten hinein geſetzt 

bin, fing ich an, das Unbefonnene meiner Ausftellungen 

zu fühlen, objchon ich auch vorher dies Amt als höchſt 

gefahrvoll erachtet. Daher jene Thränen, welche einige 

Brüder zur Zeit meiner Ordination mich vergießen ſahen, 

und die Gründe meines Schmerzes nicht kennend, wie fie 

nur fonnten mit Worten, die freilich meiner Wunde nicht 

ufagten, dennoch in guter Meinung mich tröfteten. In 

viel höherem Grade und Maafe, ale ich dachte, habe ich 
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nun Erfahrung gemacht, nicht weil ich einige neue Wogen 

und Stürme gefehen, ‘die ich früher nicht gefannt, oder von 

denen ich nicht gehört und gelefen oder an die ich nicht 

gedacht hatte, fondern weil ich die Tüchtigkeit und meine 

Kräfte gar nicht fannte und fie für ſtark genug hielt, den 

Etürmen zu entweichen oder fie zu beftehen. Der Her 

aber lachte über mich und wollte mir thatfächlich zeigen, 

wer ich fei. Wenn Er dies nicht zu meiner Verdammung, 

fondern aus Erbarmen gethan (denn dies hoffe ich zuver: 

fichtlich wenigftens jetzt, da ich meine Schwäche erfannt), 
fo muß ich alle Heilmittel feiner Schriften burchforfchen 

und durch Gebet und Lefung bemüht fein, daß meinem 

Geifte tüchtige Kraft zu fo gefährlichen Gefchäften verliehen 

werde; denn dies habe ich früher nicht gethan, weil ich 

auch nicht Zeit hatte. Denn ich wurbe geweiht, als id 

erft an eine Zeit der Muße zum Studium der h. Schriften 

dadhte.. Es ift wahr, ich wußte noch nicht, was mir zu 

einem folchen Werfe fehlt, das mich jegt dränget und 

drücket. Da ich num aber aus der Wirklichkeit gelernt 

habe, was einem Manne Noth thut, welcher dem Bolfe 

das Saframent und Wort Gottes fpenden fol, — foll es 

mir nun nicht erlaubt fein, das zu erftreben, was ich nicht 

befige? Willſt du alfo, daß ich zu. Grunde gehe, Vater 

Balerius? Wo ift deine Liebe? Gewiß liebt du mich, 

gewiß liebft du auch die Kirche, welcher du gewollt haft 

daß ich diene. Aber du hältſt mich für tüchtig, da ich 

mich doch befjer Fenne; ich würde mich aber felbft nicht 

kennen, wäre ich zu diefer Kenntniß nicht durch Erfahrung 

gefommen. Aber du fprichft vielleicht: ich möchte doch 

wiffen, woran es deiner Kenntniß gebricht? Deſſen üft fo 

Vieles, daß ich leichter herzählen kann, was ich befiße, 
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als was ich zu haben wünſche. Wohl möchte ich mich 
erfühnen zu fagen, ich wiffe und halte mit vollem Glauben 

feft, was unfer Heil betrifft, Wie ſoll ich aber dies Wiſſen 

zum Heile Anderer handhaben, wo es ſich nicht frägt, was 

‚mir, fondern was Bielen frommt, auf daß fie felig wer: 
den ?«“ — Diefe ihm nothwendige Baftoralwifjenfchaft wollte 

A. unter Gebet und Thränen aus den h. Schriften fchöpfen, 

und er verlangte zu dieſem Gefchäfte von feinem Bifchofe 

die furze Zeit bis zu DOftern, und bat denfelben um fein 

Gebet, auf daß der Herr ihn vielleicht noch in Fürzerer 
Zeit mit den beilfamften Unterweifungen aus feinen 

Schriften ausrüfte. Ohne Zweifel gewährte Valerius dieſe 

Bitte des N. ; denn diefer fromme und gottesfürchtige Mann 

jubelte und danfıe Gott, daß ihm der Himmel in A. einen 

Mann verliehen, welcher die Kirche des Herrn durch das 

Wort Gottes und heilfame Lehre zu erbauen vermöge, 

wozu er, von Geburt ein Grieche und der Iateinifchen 

Sprache minder mächtig, ſich weniger geeignet erkannte, 
Darum prebigte der Preöbyter A. auf das Geheiß feines 

Bifchofs in Gegenwart defielben das Evangelium und hielt 
in der Kirche häufige Vorträge über die Schrift, — zwar 
gegen den Gebrauch der afrifanifchen Kirchen, aber nad) 

dem Ermeſſen des Bifchofs gemäß der Sitte des Drientd 

zum Nugen der Gemeinde. So leuchtete A. als ein bren- 
nend Licht auf den Leuchter geftellt Allen, die im Haufe 

waren. Aber auch die, fo außer dem Haufe waren, wur⸗ 

den erleuchtet durch die Strahlen dieſes Lichtes. Denn 

A. predigte öffentlich in der Kirche und daheim in ge 

ichlofjenem Kreife das Wort des Heild mit befonderer Rüd: 

fiht auf die in Afrifa mwaltenden Firchlichen Gegenſätze 

des donatiftifchen Schisma, des Manichäismus und Hei: 
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denthums, und befämpfte diefelben durch geichriebene Ab: 

bandlungen, ſowie durch unvorbereitet gefprochene Reben 

— zu eben fo großer Verwunderung als Freude der Recht: 

gläubigen, aber auch zur Belehrung der Häretifer, welche 

mit großer Begierde den Vorträgen des A. zuftrömten. 

Während über dies fegensreiche Wirken feines Presbyters 

der Bischof Valerius frohlodte, bemächtigte fich zugleich 

feiner die Furcht, der gefeierte A. dürfte ihm mit Gewalt 

auf einen erledigten bifchöflichen Stuhl entführt werden; 

und in ber That hatte er diefe Gefahr in einem Falle nur 

dadurch abwenden fünnen, daß er den U. in einem abge 

legenen Orte verborgen hielt. Um denſelben alfo für immer 

der Kirche von Hippo zu erhalten, faßte der‘ greife und 
gebrechlihe Bifchof den Gedanken, den A. ſich zum Mit: 
bifchofe weihen zu laſſen. In einem vertraulichen Schrei: 
ben eröffnete er died dem Primas von Garthago, und nady: 

dem er defien Zuſtimmung erhalten, lud er den Metropoliten 

Numidiens, den Bifchof Megalius von Calama, unter dem 
Titel der vorzunehmenden Kirchenvifitation nach Hippo ein. 
Ad nun diefer mit andern Bifchöfen in der Kirche ver: 

fammelt war, eröffnete VBalerius dem gefammten Clerus 

und Bolfe feine Abfiht. So unerwartet Diefelbe Allen 

war, mit fo ungetheiltem ftürmifch ſich äußernden Beifalle 
wurde fie aufgenommen, nur U. weigerte fich, gegen bie 
Sitte der Kirche noch bei Lebzeiten feines Biſchofs das 
bifchöflihe Amt zu übernehmen. Sein Widerftand ward . 
gebrochen, indem man auf Beifpiele überfeeifcher und afri: 
Fanifcher Kirchen himwies, und A. ward zum Bifchofe ge- 
weiht ) — kurz vor Weihnachten des J. 395. — So 

1) Possidius in vita Aug. c. 5. 7. 8. 1. c. p. 260 ss. 
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hatte der Herr feinem Diener den Hirtenftab in die Hand 

gegeben, auf daß er um fo nachbrüdlicher und eifriger das 

Wohl feiner ganzen Heerde in Afrifa wahre und fürdere, 

je mehr er nun fraft feiner bifchöflichen Stellung dazu be- 

rufen war. 

Und wahrlich! es bedurfte die afrifanifche Kirche der 

eminenten Geiftesfraft eines A. Denn follte die durch die 

fchismatifche Partei des Donatus niedergebeugte aus eigener 

Kraft fich wieder erheben und über die ihr verberbliche 

Spaltung Meifterin werden, fo mußte diefe ihr inwohnende 

Kraft durch einen bifchöflichen Geift gewedt, und die aufs 

gerufene in den Streit wider den fie fo lange knechtenden 

Feind geführt werden. Diefer Heerführer wider die Dos 

natiften war der Kirche in der Perfon des A. gegeben 

worden. Was ihn aber vor Allem dazu befähigte und 

trieb, und in dem Kampfe nicht ermübden ließ, bis die 

Kirche den Sieg errungen: das war die Liebe zur 

fatholifhen Kirche, welche in überfchwänglichem 

Maaße in dem Bifchofe Auguftinus wohnte. Diefe Liebe 

war der reihe QDuellbrunn feiner gefammten 

bifhöflihen Wirkſamkeit. 

Diefe Liebe zur Kirche war ed alfo auch, welche das 

ganze Thun und Streben und Ringen des A. gegenüber 

dem bdonatiftifchen Schisma beftimmte. Denn weil biefe 

Liebe in dem lebendigen Glauben an die alleinfeligmachende 

Kraft der Kirche wurzelt, fo trieb fie A. unabläffig, Alle, 

welche in Härefie oder Schisma befangen waren, der Kirche 

zu gewinnen. Ein ſchönes Zeugniß deſſen ift außer vielen 

andern befonders der 170. Brief an den Arzt Marimus. 

4. hatte in Verbindung mit feinem Freunde Alypius die⸗ 

ſen ſchon bejahrten Mann von der Häreſie des Arius zum 
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Glauben der Kirche zurüdgebradht; die Familie deſſelben 

“ war aber noch immer arianifh. A. fehrieb ihm deßhalb: 

„Da wir bei unferem Bruder und Mitbifchofe Peregrin 

nach deinem und der Deinigen nicht fowohl leiblichen als 

vielmehr geiftigen Wohlbefinden uns erfundigten, haben 

und feine Antworten bezüglich deiner froh, was aber die 

Deinigen betrifft, betrübt gemacht, weil diefe der. Fatholi- 

ſchen Kirche noch nicht vereint find. And weil wir hoff 

ten, es werde dies ſchnell gefchehen, fo ſchmerzt es uns 
jehr, daß es noch nicht gefchehen. Indem wir deßhalb 

deine Liebe im Frieden grüßen, tragen wir dir auf und 
bitten dich, daß du nicht verfchiebeft,, fie zu lehren, was 

du gelernt haft“ (p. 608). Nachdem nun U. den fird- 

lichen Lehrfag von der Trinität auseinandergefegt, fehließt 
er feinen Brief alfo: „Da wir uns alfo freuen, daß du 
diefem rechten und Fatholifchen Glauben in unferer Gegen: 

wart unter großem Jubel des Volkes Gottes dich ange 
fchlofien haft, warum trauern wir noch über das Zögern 

der Deinigen? Durch Gottes Barmherzigkeit bitten wir 
Dich, nimm mit feinem Beiftande dieſe Betrübniß von 
unfern Herzen. Denn man-folf nicht glauben, daß bein 
Anſehen fehr viel vermocht haben Fünne zur Verkehrung 
der Deinigen, und nichts vermöge zu ihrer Belehrung. 
Oder verachten fie Dich vielleicht, weil du zur Gemeinfchaft 
der Fatholifhen Kirche in ſolchem Alter getreten bift, da 
fie dich vielmehr bewundern und verehren follten, weil bu 
einen fo veralteten Irrthum wie ein greifer Züngling (se- 
nili quadam juventute) befiegt haft? Berne fei es, daß 
fie dir, dem fie beiftimmten, als du von der Wahrheit ab: 
wichelt, nun, da du Die Wahrheit verfündigft, widerfireben. 
Gern fei es, daß fie mit dir nicht rechtgläubig fein wollen, 
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mit. dem es ihnen eine Luft war zu irren. Bete nur für 

fie und fege ihnen zu. Ja führe nur mit dir ind Haus 

Gottes, welche mit dir in deinem Haufe leben; laß es dich 

nicht verbrießen, ind Haus Gotted mit jenen zu fommen, 

welche gewohnt waren, in dein Haus zufammenzufommen 

— bejonders da die Fatholifche Mutter Einige von bir 

verlangt, Andere zurüdverlangt: fie verlangt jene, welche 

fie bei dir findet, zurüd verlangt fie jene, welche fie durch 

dich verloren hat. Sie foll nicht durch Verluſt gepeinigt, 

fondern vielmehr durch Gewinn erfreut werben; fie gewinne 

Söhne, die fie nicht hatte, beweine nicht jene, die fie hatte. 

Wir beten zu Gott, daß du unferer Mahnung nachkommeſt, 

und hoffen von feiner Barmherzigkeit, daß durch den Brief 

unferes Bruders Peregrin und durch die Antwort beiner 

Liebe unfer Herz über diefe Sache flugs voll Freude und 

unfere Zunge voll Jubel fein werde“ (p. 611). — Aber _ 

— nicht die Härefie hatte der afrifaniichen Kirche einen 

erheblichen Abbruch gethan; ihr ingrimmigfter Feind, ber 

fie bei hundert Jahren befriegte, ihr die Hälfte des Landes 

und der Leute entriffen hatte und fie immer fort mit blus 

tiger Waffe und toller Wuth verfolgte, war das dona- 

tiftifhe Schisma. Die Kirche Afrifa’s bfutete aus 

hundert und hundert Wunden, die ihr die Donatiften ge- 

fchlagen ; denn es gab Feine einzige Kirchengemeinde in 

alfen Provinzen des Landes, von welcher nicht das Schisma 

einen bedeutenden Theil ihrer lieder losgeriſſen hatte, 

der fih unter einem Afterbifchofe gegen diejelbe zu behaup⸗ 

ten fuchte. Diefer beflagenswerthe Zuftand der Kirche, fo 

fehr er das Gemüth A.'s mit Schmerz erfüllte, verjegte 

ihn aber keineswegs in müßige Trauer, fondern fpornte 
alle Kraft feines Geiftes, nach dem Einen Ziele zu ftreben: 
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Aufhebung der Spaltung, Breilegung des Zer— 

würfniffes. Wie fehr A. dies als die Hauptaufgabe 

feiner bifchöflichen Thätigfeit betrachtete, lehren feine Briefe : 

die große Mehrzahl derfelben wurde im Intereſſe dieſer 

Angelegenheit gejchrieben. 

Wie griff A. diefe Aufgabe an, welche Mittel und 

Kräfte fegte er in Bewegung zur Löfung derfelben? Sei— 

nem durch und durch chriftlichen Geifte erfchien feine an- 

dere Waffe zur Bekämpfung des Schisma zuläffig, und 

feine andere auch ſo wirffam als — Belehrung. Die 

Wahrheit und das Recht der Kirche gegenüber dem Str: 
thume und dem Unrechte der Epaltung war ihm eine fo 

lebendige und unumftößliche Lleberzeugung, daß er ganz 

durchdrungen war von dem zuverfichtlichen Vertrauen: es 

müſſe diefelbe, erhalte fie nur Gehör, auch bei den Donas 
tiften Anerkennung finden. Darum ergriff er eifrig jede 

Gelegenheit, die fi ihm im Privatverfehre bot, Anhän- 

gern des Schisma feine Meberzeugung beizubringen. Hie— 
bei durfte er es aber natürlich nicht bewenden laſſen; denn 
follten feine Bemühungen einen Erfolg im Großen haben, 
fo mußte er mit der Spaltung im Ganzen in Gontroverfe 
treten. Darauf war audy in der That von Anfang fein 
vorzüglichftes Augenmerk gerichtet, denn er glaubte, die 
Differenzen zwifchen Kirche und Schisma dürften am beften 
durch ruhige, im chriftlichen Geifte gepflogene Befprechung 
der ftreitigen Punfte ausgeglichen werden. Zu folchen 
Eonferenzen trug fi A. den Häuptern der Donatiften an; 
da diefe aber, feine Ueberlegenheit fürchtend, die Difputa: 
tion mit ihm von der Hand wiefen, fehlug er, den Sieg 
von der Kraft der Fatholifchen Wahrheit, nicht von der 
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Gewandtheit ihres Verfechters erwartend, andere ungelehrte 

latholiſche Bifchöfe zur Verhandlung vor ). 

Wie von der fiegreichen Kraft der Wahrheit, fo er- 

wartete 9. den Triumph der Kirche über das Schisma 

von der Gewalt der Alles überwindenden chriftlichen Liebe. 

Die Spaltung, aus dem antichriftlichen Geifte der Lieb— 

lofigfeit geboren, bewies gegen die Kirche, je älter fie wurde, 
einen immer feindfeligern Charakter, der die biutigfte Ge: 

waltthat nicht fcheute. Diefer dem Schisma eingeborne 

Ingrimm gegen alte8 Kirchliche hatte die Donatiften auch ® 

getrieben, zum offenen Kriege wider die Kirche die Circum— 
cellionen, „die Freifchaaren Afrifa’s“, zu dingen, die 

(nach Possidius 1. c. p. 263) „ein unerhört verfehrtes 

und gemwaltthätiges Menfchengelichter waren, ungemein 

zahlreich in allen Gegenden Afrika's, welche durch fchlechte 

Lehrer verführt in unerlaubter Kühnheit und Verwegenheit 

weder fich noch Andere fchonten und gegen Recht und Ge— 

rechtigfeit den Leuten ihren Willen dietirten und, wenn fte 

demfelben nicht nachkamen, den fehwerften Schaden an Gut 

und Leib zufügten, denn verfchiedenartig bewaffnet durch— 

zogen fie Feld und Dorf und fiheuten jelbft nicht Ver: 

gießung des Blutes.“ Troß al’ der Wüthereien, welche 

Donatiften und Eirceumcellionen ungefcheut wider die Kirche 
und ihre Glieder begingen, wollte U. fie dennoch nur im 

Geifte der Liebe, der Sanftmuth und Berföhnlichkeit von 

fatholifcher Seite behandelt wiſſen ?), beflagte, was früher 

dagegen gefehlt worden war, und bat, von gegenfeitigen 

Bormwürfen zu laffen >). 

1) Ep. 34. p. 65. 
2) Ep. 29. p. 53. 
3) Ep. 23. p. 33. 
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Aber die Wuth fowie die Indolenz der Donatiften Y 

malhte das eine wie das andere dieſer Mittel fruchtlos : 

die vorgefchlagene ruhige Erörterung der Differenz warb 

von den Schismatifern zurüdgewiefen und auf die fanft- 

müthige Geduld der Katholifen ftürmten fie mit gefteiger- 

ter Wuth ein. Dies zwang die wehrloje Kirche, den 

Schug des Staates wider diefe ihre Verfolger anzurufen, 

und ald die Donatiften fi nun als Berfolgte wider bie 

Katholifen und ihr Verfahren beflagten, rechtfertigte 4. 

sauf eben fo eifrige als fehlagende Weife das Berhalten 

der Kirche. | 

Sehr fchneidend entgegnete er ben fich über Berfol: 

gung beffagenden Donatiften: „Ihr Alle, die ihr jagt, ihr 

leidet Verfolgung, bedenkt doch, daß ihr bei diefen fo ſchreck⸗ 

lichen Gefegen der Eatholifchen Kaifer auf euern eigenen 

und fremden Befigungen ganz ruhig figet, während wir 

von den Eurigen fo unerhört Böfes erbulden. Ihr jagt, 

ihr leidet Verfolgung, und wir — werden von euren Be: 

waffneten mit Keulen und Eifen zufammengefchlagen. Ihr 

fagt, ihr leidet Verfolgung, und — unfere Häufer wer: 

den von euten GSöldlingen geplündert und zerftört. Ihr 

fagt, ihr leidet Verfolgung, und — unfere Augen werden 

von euren Kriegsfnechten mit Kalf und Effig geblendet“ 

(Ep. 83. p. 217). Nachdem er fo gezeigt, auf weldyer 

Seite die Verfolger ftänden, hob er hervor, wie man fa: 

tholifcher Seite weit davon entfernt fei, fol) Böfes mit 
Döfem zu vergelten, ſondern nur darauf bedacht fei, die 

entwaffneten Verfolger zur Erfenntniß der Wahrheit und 

1) „Resistunt autem duobus modis, aut saeviendo aut pigres- 
cendo“ (Ep. 89. p. 222). 
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zur firchlichen Einheit zurüdzuführen. „Nehmen wir ein- 

mal die Eurigen feft, jo bewahren wir fie mit großer Liebe 

vor Verlegung; aber wir ftellen und lejen ihnen Alles 
vor, was den Irrthum überwindet, der Brüder von Brü- 

dern trennt. And wenn Einige das Ginleuchtende der 

Wahrheit und die Schönheit ded Friedens erfennen, fo 

nehmen wir fie in die Gemeinfchaft des Glaubens, der 

Liebe des h. Geiftes und des Leibes Ehrifti auf“ (a. a. O.). 

Wider dies Verfahren der Kirche erhoben die Dona- 

tiften den Borwurf: man zwinge fie, fatholifch zu 

werden, indem die Faiferlihen Gejege das donatiftifche 

Bekenntniß mit Strafen belegen. So wenig A. im Stande 

war, diefe Anklage als factiich unwahr zurüdzuweifen, fo 

wenig war er andererfeitS außer Stande, fich felbft und 

die Kirche wider biefelbe zu rechtfertigen. Hören wir zu: 

erft, was A. über feine perfönliche Anficht der Frage äuf- 

ferte: ob man gegen die Donatiften Gewalt brauchen folle ? 

„Ehe diefe Gefege — fchrieb er in dem 185. Briefe!) — 

nach Afrika kamen, waren einige Brüder (Bifchöfe), unter 

denen auch ich war, der Anficht: man folle, obfchon die 

Wuth der Donatiften fort und fort tobe, von den Kaifern 

nicht begehren, daß fie die Eriftenz der Härefie ganz und 

gar verbieten follten, indem ſie über jene, weldye in ihr 

verbleiben wollten, Strafe verhängten ; fondern dies follten 

fie vielmehr feftfegen, daß wer immer die Fatholifche Wahr: 

heit verfündet und vertheidigt, gegen bie wüthenden Ger 

1) Diefer um’s Jahr 417 an den damaligen Tribun und fpätern 

Comes Bonifarius gefchriebene Brief ift eine umfaflendere Abhandlung, 
hervorgerufen durch jene, welche wider die Donatiften feine Staatögefege 
angewendet wiffen wollten, weßhalb ihn auch A. überfchrieb: „liber de 

correctione Donatistarum.“ 



392 Der b. Auguftinus ald Bifchof. 

waltthaten derjelben gefichert fei. Wir meinten, dies fönnte 

einiger Maßen dadurch gefchehben, wenn fie das Gefeg, 

welches Theodoſius fchlechthin gegen alle Häretifer erließ: 

„ieder Bifchof oder Geiftliche derſelben, wo er fich immer 

finde, folle mit 10 Pfund Goldes geftraft werden“ — 

ausdrüdlich wider die Donatiften, welche läugneten, Hä- 

retifer zu fein, dahin beftimmten, daß nicht über alle diefe 

Strafe verhängt werde, fondern nur über jene, in deren 
Kreiſen die Fatholifche Kirche von ihren Geiftlichen oder 

Eircumcellionen oder ihrem Bolfe Gewalt litte; fo nemlich, 

daß nach Anzeige der Katholiken, welche Soldyes erduldet, 

die Bifchöfe oder übrigen Diener durch die Behörden zur 
Grlegung der Geldbuße angehalten würden. So, meinten 

wir, würden fie eingefchüchtert nicht mehr dergleichen wa— 
gen, und es Fünnte die Fatholifche Wahrheit frei gelehrt 

und befannt werden, fo daß Niemand zu ihr gezwungen 

würde, fondern jeder ihr anhangen dürfte, der dies un: 

gefährdet wollte, auf daß wir nicht falfche und verftellte 

Katholifen hätten. Andere Brüder aber, und zwar fchon 

bejahrtere, waren anderer Meinung und wiefen auf das 

Beifpiel vieler Städte und Orte hin, wo wir den fatho- 

lifchen Glauben feft und Acht fanden, welcher dafelbft je- 

doch nur durch die wohlthätigen Fügungen Gottes be: 

gründet und befeftiget worben fei, indem durch die Gefege 

der früheren Kaifer die Leute zur Fatholifchen Gemeinfchaft 

gezwungen wurden. Dennoch fegten wir durch, daß man 

vielmehr um Erfteres, wie ich angeführt, die Kaifer bitten 

folle; demgemäß ward in unferem Concil (zu Carthago 

am 26. Juni 404) befchloffen und Gefandte an's Hoflager 
geihidt. Aber — Gottes größere Barmherzigkeit, der da 

mußte, tie notbiwendig den böfen oder falten Gemüthern 
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und jener Härte, welche nicht durd) Worte, wohl aber 

durch einige Etrenge der Zucht gebeffert werden fann, der 

Schrecken diefer Gefege und eine heilfame Plage fei, ber 

wirfte, daß unfere Gefandten ihren Zwed nicht erreichten. 

Denn es waren aus andern Orten fehr ſchwere Klagen 

von Bifchöfen, die von ihnen viel Schlimmes erduldet und 

von ihren Sigen waren vertrieben worden, und zuvorge- 

fommen, und vorzüglich der fchauderhafte und unglaubliche 

Mordanfall auf Marimian, den Fatholifchen Bifchof von 

Bagaia, hatte bewirft, daß unfere Gefandtichaft nichts 

mehr zu betreiben hatte. Denn fchon war das Gefeg ver- 

fündiget worden: die fo ungeheuerlicye Härefie der Dona- 
tiften (welcher Schonung angedeihen zu laſſen graufamer 

ſchien, als fie felbft wüthete) folle — nicht nur gewalt- 

thätig, ſondern fchlechthin zu fein nicht ungeftraft gelaſſen 

werden; nicht jedoch durch Berhängung der Todesftrafe 

ob der auch Unwürdigen gegenüber zu beobachtenden chrift- 

lichen Milde, fondern nur durch Beftimmung von Geld- 

bußen, und der Landesverweifung für ihre Bifchöfe oder 

Geiftlichen“ (p. 653 s.). 

Die guten Folgen der wider die Donatiften angewen— 
beten Strenge wendeten die frühere Anficht A.'s ), und 
er ward der Ueberzeugung: auch Zwang fei fein ab- 

folut verwerflihes Mittel, Häretifer zur fa- 

tholifhen Einheit zu bringen, infofern derfelbe .nur 

die Hinderniffe wegräume, welche dem freiwilligen Eintritte 

in die Kirche entgegenftehen. Denn es gäbe der Donatir 

ften Biele, welche durch ihre Ueberzeugung gedrungen gerne 

Katholifen würden, und nur aus Furcht bei den Ihrigen 

1) Ep. 93. p. 237. 

Theol. Duartalfeprift. 1949. II. Heit. 26 
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dadurch anzuftoßen, diefen Schritt verſchöben; Viele, welche 

das drüdende Joch veralteter Gewohnheit in der Härefte 

fefthielte; Viele, welche die Partei des Donatus deßhalb 

für die Fatholifche Kirche hielten, weil fie die Sicherheit 

träge und faul mache zur Erforfchung ver Fatholifchen 

Wahrheit; vielen Anderen verfchließe den Eintritt das 

Gefaſel Böswilliger, als ob die Katholifen wer meiß was 

auf den Altar Gottes legen; Viele wieder feien der in- 

differentiftifchen Meinung, e8 liege nichts daran, zu wel: 
her chriftlihen Partei man fi halte (nihil interesse 

credentes in qua quisque parte Christianus sit), 

und die deßhalb bei der Partei des Donatus blieben, weil 

fie in derfelben geboren und von Niemanden gezwungen 

würden, von derfelben zu laffen und zur Kirche überzu: 

gehen (Ep. 93. p. 238). Solcher waren Biele, denen 

die gegen fie erflofienen Faiferlichen Gefege heilfame Ber: 

anlaffung wurden zum Schritte in die Kirche '). 

Bon diefem Geftchtspunfte aus führte auch U. die 

Bertheidigung der Kirche wider die Vorwürfe, welche die 

Donatiften gegen das wider fie eingehaltene Zwangsver: 
fahren erhoben. Weil man Fatholifcher Seite den Dona- 

tiften zu bedenken gab, nicht darauf fei zu fehen, dag Je 

mand gezwungen werde, fondern ob das, wozu man 

gezwungen wird, etwas Gutes oder Böfes fei (Ep. 93. 

p- 237); fo entgegneten diefe: ed dürfe Niemand aud 

sum Guten gezwungen werben, denn Gott habe 

dem Menfchen freien Willen gegeben und deßhalb fei auch 

Nöthigung zum Guten unftatthaft 2). Diefes feichte Ge- 

1) Ep. 93. p. 230. 231. 
2) So Hatte ſich (Ep. 173. p. 613) der donatiſtiſche Presbpter 
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fhwäg, welches dem ärgften Mißbrauche der Freiheit das 

Wort redete, wies A. mit folgenden Bemerfungen zurüd: 
„Wer weiß es nicht, daß der Menfch nur verdammt wird 

durch Schuld des böfen Willens, und erlöfet wird, nur 

wenn er einen guten Willen hat? Nichts defto weniger 

dürfen aber Jene, die man liebt, ihrem böfen Willen nicht 

ungeftraft und graufam überlaffen werden, jondern müſſen, 

falls die Macht zu Gebote fteht, vom Böfen zurüdgehalten 

und zum Guten gezwungen werden... Wenn der böfe 

Wille immer feiner Willführ zu überlaflen ift, warum 

wurde dem Paulus nicht zugelafien, feine fehr fchlimme 

Gefinnung zur Verfolgung der Kirche zu äußern? Er 

ward vielmehr niedergeworfen, auf daß er geblendet, ges 

blendet, auf daß er befehrt, befchrt, auf daß er ausgeſen— 

det, gefendet, auf daß er, was er im Irrthum verübt, für 

die Wahrheit erdulden follte. Wenn man den böfen Willen 

immer feiner Wiltführ überlaſſen foll, warum werden denn 

die nachläſſigen Hirten getabelt und ihnen gefagt: Das 

irrende Schaf babt ihr nicht zurüdgerufen und das vers 

lorne nicht geſucht? Auch ihr feid Ehrifti Schafe, aber 

ihr irret und geht zu Grunde. Mögen wir darum euch 

nicht mißfallen, weil wir die Irrenden zurüdrufen, und 

die Berlornen fuchen. Beſſer, wir tbun den Willen des 

Herrn, der uns mahnt, euch zu nöthigen, zu feiner Hürbe 

zurüdzufehren, ald wir ftimmen in das Begehren ber irren; 

den Schafe ein, euch zu Grunde gehen zu lafien. Sprid 

daher nicht mehr, was ich höre, daß du immerfort fagft: 

ich will fo irren, ich will fo zu Grunde gehen. Denn es 

Donatus im Sprengel von Hippo geäußert, ber ſich lieber in einem 

Brunnen erfäufen, als Fatholifch werden wollte. Seine Neußerungen 

gelten füglich ale Meinungsausdrud der ganzen Partei. 

26 * 
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ift beffer, daß wir dies, fo viel wir vermögen, fchlechter: 

dings nicht zulafien“ (Ep. 173. p. 613). — Daß Ber: 

fahren der Kirche, bemerkte A. ferner, laufe Feines 

wegs wider die Forderungen der hriftlien 

Liebe; „denn nicht Jeder, der da fchont, ift ein Freund, 

noch Jeder, der da fchlägt, ein Feind. Erfprießlicher find 

Wunden vom Freunde gefchlagen, als die zuvorfommenden 

Küffe des Feindes. Es ift befier, ftreng fein und lieben, 

als mild fein und beträgen. Wer den Rafenden bindet 

und den in tiefen Schlaf Verfunfenen aufrüttelt, fällt 

Beiden läftig, Tiebt aber Beide. Wer kann und mehr lie: 

ben als Gott? Und dennoch hört er nicht auf, uns nicht 

nur fanft zu belehren, fondern auch heilfam zu fchreden .. 

Du meinft, es dürfe Niemand zur Gerechtigkeit gezwungen 

werben, da du doch liefeft, der Hausvater habe zu feinen 

Knechten gefprochen: die ihr immer findet, nöthiget fie ein: 

zutreten; da du doch liefeft, daß Saulus durch große Ge— 

waltthat des zwingenden Erlöfers getrieben worden fei zur 

Erfenntniß und zur Annahme der Wahrheit“ (Ep. 9. 

p. 231 s.). 
Wenn die Kirche nun alfo verfahre, fo könne man 

fie in Wahrheit nicht beſchuldigen, daß fie zum Glauben 

jwinge; denn nur dann dürfte man über ungerechte Tv 

zannei Hagen, wenn die Kirche allein Schredmittel ge 

brauchen und die Belehrung ganz unterlaffen würde )). 

Es fet zwar unftreitig beffer, wenn die Menfchen fich durch 

bloße Belehrung zur Verehrung Gottes führen laflen; es 

gebe der Menfchen aber, die blos durch Furcht dahin ger 

1) „Si enim terrerentur, et non docerentur, chi quasi do- 

minatio videretur.“ Ep. 93. p. 231. 
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bracht werden müßten, ſich belehren zu laſſen, und Solche 
dürfe man nicht vernachlaäſſigen H. 

Wenn aber die Donatiften, um auch ſolch' indirecten 
Zwang als unevangeliſch darzuſtellen, ſich auf Joh. 6, 67 ff. 
beriefen, allwo der Herr die von ihm Abfallenden ihrem 
böfen Willen überlaffen und zu den Zwölfen nur gefpro: 

hen habe: wollt auch ihr davongehen? — fo gab 4. 
zu bebenfen, die ftarf gewordene, herrſchende 
Kirche bediene ſich natürlich anderer Mittel, 
ald die junge kaum gepflanzte. „Je mehr die Weiffagung : 
Es werden Ihn anbeten alle Könige der Erde und alle 
Bölfer Ihm dienen — in Erfüllung geht, um fo größerer 
Gewalt bedient ſich auch die Kirche, fo daß fie nicht blos 
einladet, fondern auch zum Guten nöthiget. Das hat der 
Herr in jenem Gleichniffe vom Gaftmahle ziemlich deutlich 
dargelegt, wo er zu dem Diener fpricht: Gehe aus auf 
die Straßen und Pläge der Stadt, und führe die Armen 

und Schwachen und Blinden und Lahmen herein. Und 

darauf: Gehe hinaus auf die Wege und an die Zäune 
und treibe fie herein, auf daß mein Haus voll werde. — 

Siehe, wie e8 von Jenen, die zuerft famen, heißt: führe 
fie herein; es heißt nicht: treibe fie ber. Damit find 

bezeichnet die Anfänge der. dazu heranwachfenden Kirche, 

daß fie Kraft gewinne, auch zufammen zu treiben. Weil 

fie daher nach erftarkter Kraft und Größe die Leute zum 

1) „Melius est quidem, (quis dubitaverit ?) ad Deum colendum 
doctrina homines duci, quam poenae timore vel dolore compelli. 
Sed non quia isti meliores sunt, ideo illi, qui tales non sunt, negli- 

gendi sunt. Multis enim profuit (quod experimentis probavimus et 
probamus) prius timore vel dolore cogi, ul postea possent doceri, 

aut quod Jam verbis didicerant, opere sectari.*“ Ep. 185. p. 651. 
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Mahle des ewigen Heiled auch nöthigen follte, deßhalb 

fagte der Herr, nachdem es hieß, es fei nech Raum: Gehe 

hinaus auf die Wege und an die Zäune und zwinge 

fie einzutreten. Würdet ihr ruhig außerhalb des 

Gaftmahls des ewigen Heild wandeln, fo würden wir 

euch gleichfam auf Landwegen treffen; weil ihr aber ob 

der an den Unfern verübten Uebel und Graufamfeiten wie 

voll Dornen und Stacheln feid, fo finden wir euch gleich: 

fam an Zäunen und nöthigen euch einzutreten. Wer ge: 

trieben wird, wird genöthiget, wohin er nicht will; ift er 
aber eingetreten, fo labt er fich freiwillig“ (volens pas- 

citur) !). ° 

So gewandt und geiftreich A. die Fatholifche Sache 

wider die Vorwürfe der Donatiften vertheidigte, — Diefe 

blieben bei ihnen ftehen; und wie Viele auch die faifer: 

lichen Strafgefege zur Kirche trieben, — die große Mehr: 

zahl der Donatiften blieb fehismatifch und beutete das 

wider fie eingehaltene Zwangsverfahren gegen die Kirche 
aus, als welche, unvermögend von der Wahrheit und 

Gerechtigkeit ihrer Sache zu überzeugen, zur Gewalt des 

weltlichen Armes ihre Zuflucht nehme %). Bei folchem 

Stande der Dinge konnte ed dem helfen Blide des A. nicht 

entgehen: zum entfcheidenden Siege der Fatholis 

1) Ep. 173. p! 615 s. Derfelbe Gedanke durchgeführt Ep. 185. 
p- 653, und deutlich ausgefprochen in dem Satze: „Quapropter si po- 

‚testate quam per religionem ac fidem regum, tempore quo debuit, 
divino munere accepit Ecclesia, hi qui inveniuntur in vis et in sepi- 
bus, id est in haeresibus et schismatibus coguntur intrare, non quia 
coguntur reprehendant, sed quo cogantur, adtendant.“ 

2) „Concitantes nobis invidiam et in odium vestrum nos addu- 
centes, quia ecclesiae causam apud imperatores agimus.“ Ep. 141. 
p. 459. 
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ſchen Sache erübrige eine öffentliche Erörterung 

der zwifchen der Kirche und dem Schisma ftrei- 

tigen Punkte. Das war rom Anfange feine Webers 

zeugung gemwefen und er hatte fich vielfach bemüht, die 

Donatiften zu einer folchen Beiprechung zu bewegen. Da 

nun ale Aufforderungen an die donatiftiichen Bifchöfe, 

die von A. und anderen Bifchöfen ausgegangen, fruchtlos 

gewefen waren, jo ging auf Betrieb des N. durch eine 

Gefandtichaft von Bifchöfen die Bitte an Kaiſer Honoriug, 

er wolle die Bifchöfe der Donatiften zu einer Conferenz 

mit jenen der Katholifen nad Barthago vorladen. Dem: 

gemäß erging denn das Faiferliche Ausfchreiben diefer Ver— 

fammlung, welche am 1. Juni 411 eröffnet ward. Wie 

in diefer Gonferenz, die in ihrer Großartigfeit einzig und 

allein in der Gefchichte der Kirche dafteht, die dogmatifche 

Trage über die ‘Kirche fowohl als die biftorifche über die 

Sache Bäcilian’d fiegreich gegen die Donatiften von den 

Fatholifchen Sprechern durchfochten wurde, das ftellte Aus 

guftinus in Furzer Meberficht in einem Schreiben zufammen !), 

welches eine Synode von Cirta in Numidien an die Do: 
natiften erließ. A. war ed vorzüglich gewejen, ber in ber 

dogmatifchen Eontroverfe die Gegner überwunden; aber 

ohne feiner felbft mit einer Sylbe zu erwähnen, legte er 

den Gang der Verhandlungen alfo dar: „Da das Gerücht 

wiederholt zu unfern Obren Fam: eure Bifchöfe fagen euch, 

1) Diefes Synodalfchreiben vom 14. Juni 412 ift der 141ſte unter 
ben Briefen Als, welcher ben Inhalt deſſelben als eine Furzgefaßte Meber- 
ficht der Verhandlungen ber Conferenz felbft bezeichnet: „Quae maxime 
necessaria credidimus, his litteris tanquam breviario collecta inserui- 
mus, ne forte ad magna gestorum volumina vel pervenire non facile 
possitis, vel ea legere lahoriosum putetis.“ 
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der Schiedsrichter fei beftöchen gewefen, damit die Eenten; 

wider fie gefällt würde, — und wir hören, daß ihr Dies 

leicht glaubet und Biele aus euch deßhalb der Wahrbeit 

noch nicht huldigen wollen; fo hat ed uns aus Drang Der 

Liebe des Herrn gefallen, aus unferer Verfammlung Dies 

Schreiben an euch zu richten... Nach Carthago famen 

fowohl wir als eure Bifchöfe, und — was fie früher nicht 

wollten und für unwürdig erflärten, wir famen in einen 

Verein zufammen. Es wurden aus uns fowie aus ihnen 

je fieben erwählt, welche für die Sache Aller fprechen foll- 

ten, und andere fieben von beiden Seiten, mit welchen 

iene fi) im Nothfalle berathen könnten. Dann wurden 

vier hüben und drüben gewählt, weldye das Nieverfchreiben 

der Berhandlungen beauffichtigen follten, und von uns 

fowohl als ihnen wurden beiderfeitig, vier Notare beftelft, 

welche zu Zweien mit den Protofolfführern des Richters 

abwechfeln follten, auf daß Keiner von uns klagen fönne, 

er habe Etwas gejagt, was nicht verzeichnet worden wäre. 

Zu fo großer Eorgfalt ward noch das hinzugefügt, daß 

wir und fie, wie auch felbft der Vorfigende, die eigenen 

Worte unterfchreiben folften, damit Niemand fagen fönne, 

es fei in den Akten fpäter etwas gefälfcht worden... Seid 

daher nicht undankbar gegen die fo große Barmherzigkeit 

Gottes, welche fich euch durch diefe Sorgfalt erwiefen hat. 

Keine Entfchuldigung ift mehr übrig; allzu verhärtet, allzu 

teuflifch find die Herzen jener Leute, welche einer folchen 

Darlegung der Wahrheit noch wiberftreben. Seht, die 

Bifchöfe eurer Partei, welche von Allen zu Sprechern 

waren erwählt worden, gaben fich fo viel fie fonnten 

Mühe, es zu feiner Verhandlung kommen zu laffen, um 

deren willen doch eine fo große Anzahl von Bifchöfen beider 
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Seiten aus ganz Afrika und aus ſo fernen Orten nach 

Carthago gekommen war. Während jede Seele mit Span⸗ 

nung harrte, was in einer fo großen Verſammlung würde 
verhandelt werden, beftanden jene heftig darauf, es folle 

nichts verhandelt werden. Warum dies? Sie wußten, 

wie fchlimm ihre Sache beichaffen jei, und Sonnten nicht 

zweifeln, fie fönnten, fäme es zur Verhandlung, fehr leicht 

befiegt werden... Nachdem fie aber nicht durchſetzen konn⸗ 

ten, was fie wollten, erwies die Verhandlung felbft, was 

fie gefürchtet hatten, denn fie wurden in allen Stüden 
befiegt. Denn fie haben befannt, daß fie gegen die katho— 

liſche Kirche, welche über die ganze Erde verbreitet ift, 

nichts vorzubringen haben; weil fie erbrüdt wurden durch 

die göttlichen Zeugniffe der h. Schriften, durch welche die 

Kirche dargeftellt wird, wie fie gepflanzt in Jerufalem ge: 

wachfen ift an allen Orten, wo die Apoftel gepredigt haben, 

und von da aus fich verbreite unter allen Bölfern. Daß 

fie gegen diefe Kirche nichts haben, haben fie ausdrücklich 

befannt; darin liegt aber unfer augenfcheinlichfter Sieg. 

Denn wenn fie die Kirche anerfennen, mit welcher offen> 

fundig wohl wir, nicht aber fie in Gemeinfchaft ftehen, fo 

bejeugen fie, daß fie vorlängkt ſchon beſiegt feien, und euch 

— wollt ihr weife fein — zeigen fie auf’ beutlichfte an, 

von wem ihr laffen und zu wem ihr halten müſſet. — 

Wer alfo immer von diefer. Tatholifchen Kirche getrennt ift, 

er mag wie löblich immer zu leben meinen, der wird ob 

diefer Unthat allein, daß er von der Einheit Chriſti ge- 

trennt ift, das Leben nicht haben und der Zorn Gottes 

bleibt über ihm. Wer aber immer in diefer Kirche redpt 

lebt, dem fchaden- fremde Sünden nichts, weil jeder in ihr, 

wie der Apoftel fagt, die eigene Laft tragen wird. Und 
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wer immer in ihr den Leib Ehrifti unwürdig ißt, der ißt 

und trinkt fich das Gericht; denn auch dies hat der Apo- 

ftel gefchrieben. Da er aber fügt: er ißt fich das Gericht, 

fo zeigt er genugfam, daß er nicht einem Andern das 

Gericht ißt, fondern fih. Dadurch haben wir dargethan 

und gezeigt und zur Anerfenntniß gebracht, daß mit den 

Böfen Gemeinschaft zu pflegen im Genuffe.der Saframente 

Niemanden befledt, wohl aber die Gemeinfchaft in Zuftim- 

mung zu ihren Thaten. Denn wenn ihnen Niemand zu 

ihrem böfen Thun beiftimmt, fo fleht der Böfe für feine 

Sache und ſich allein und fehadet dem Andern nicht, den 

er nicht zum Genofien des Verbrechens durch Zuftimmung 

zum böfen Werfe hat. Das waren fie auch mit den aus— 

drüdlichften Worten felbft zu befennen gezwungen. “Denn 

nachdem man zur Angelegenheit Eäcilian’d gefommen war 

und auch der Sache Marimian’d Erwähnung geſchah, 

wobei fie jene, welche ſie früher verdammt hatten, zu voller 

Ehre wieder aufnahmen,... da geriethen fie in Berwirs 

rung und vergefiend auch das früher gegen uns Borger 

brachte, fagten fie fogleih: weder eine Sache ſchadet 

ber antern, noch eine Berfon der andern; und 

befräftigten durch diefe ihre Worte, was wir früher von 

der Kirche gefagt hatten: daß nemlich nicht nur der über 

feeifchen Fatholifchen Kirche, wider die fie nichts zu haben 

befannten, fondern auch der Fatholifchen Kirche in Afrika, 

welche mit jener durch das Band der Einheit verbunden 

ift, die Sache und Perſon Eäcilian’s, fei fie was immer 

für eine gewefen, feinen Eintrag thun fonnte... Was 

wollt ihr noch mehr? Mit viel überflüffigen Worten füll- 

ten fie die Aften, und weil fie die Verhandlung nicht hin» 

dern Eonnten, fo bewirften fie durch ihr Bielreden, daß 
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das Leſen der Berhandlungen erfchwert wurde. Aber auch 

diefe ihre wenigen Worte müflen euch genügen, auf daß 

ihr nicht — ich weiß nicht ob welcher und welcher Leute 

Berbrehen — die Einheit der Fatholifchen Kirche haffet, 

weil, wie fie felbft geiprochen, überlefen und unterſchrieben 

haben, weder eine Sache der andern, noch eine Berfon 

der andern Eintrag thut. Auch in der Angelegenheit @ä- 

cilian’s, welche wir, obfchon fie nicht zur Sache der Kirche 

gehört, dennoch zu vertheidigen unternahmen, damit auch 

hier ihre Berläumdungen aufgededt würden, find fie offen- 

bar befiegt worden, und fonnten nichts von dem, was fie 

gegen Eäcilian beabfichtigten, beweifen... Sie follen euch 

daher ja nicht fagen, daß wir den Richter beftochen haben. 

Denn was pflegen überwundene Leute Anderes zu fagen? 

Oder wenn wir dem Schiedsrichter etwas gegeben haben, 

auf daß er gegen fie für uns die Sentenz fälle; was 

haben wir ihnen denn gegeben, damit fie gegen fich für 

uns nicht nur fo viel fprachen, fondern auch aus Docu⸗ 

menten vorlafen? Oder wollen fie, daß wir ihnen bei 

euch dafür Danf fagen follen, daß fie (während wir den 

Richter beftochen haben follen) fo Vieles, was fie zu unfern 

Gunften wider ſich felbft gefagt und vorgelefen haben, une 

allumfonft erwiefen haben? Sagen fie aber deßhalb, fie 

hätten uns befiegt, weil fie die Sache Cäcilian's beffer 

vertreten haben als wir — das glaubt ihnen ganz und 

gar. Denn wir hatten geglaubt, das Worlefen zweier 
Aktenftüde genüge zu feiner Rechtfertigung; fie aber haben 

berfelben vier vorgebracht“ (Ep. 141. p. 456—61). 
Nachdem A. den Gang der Verhandlungen alfo ge 

ſchildert, ermahnt er die Donatiften eindringlich, fich dem 

Gewichte der auf der Gonferenz zu Carthago fo glängend 
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erwiefenen Wahrheit nicht zu entziehen und ſich mit ber 

Kirche zu vereinigen, in welcher allein die Sacramente 

Ehrifti für fie heilbringend feien. 

Der Erfolg, den A. fich von diefer öffentlichen Ber- 

handlung mit den Häuptern des Schisma verfpradh, täufchte 

nicht ganz feine Erwartungen. Denn mochte insbeſondere 

viele fchismatische BGeiftliche zum Anſchluß an die Kirche 

der Befchluß der Fatholifchen Bifchöfe. beftimmen: alle dos 

natiftifchen Cleriker follten in ihrer Weihe anerfannt und 

in ihrem SKirchendienfte belaffen werden, — und mochten 

noch Mehrere zu demjelben Schritte durch die ftrengen 

Faiferlichen Strafgefege vermocht werden, welche wider die 

Hartnädigen und Widerftrebenden in Ausficht ftanden und 

wirklich erfloßen; fo verfehlte doch auch der auf der Eon- 
ferenz erfochtene Sieg der Fatholifchen Wahrheit bei Tau- 
fenden der Donatiften feine Wirfung nicht. Und wieder 
unterließ A. nichts, was geeignet war, den Eintritt der 

heilfamen Wirkungen der Conferenz herbeizuführen und zu 
befchleunigen. Zu dem Ende erließ er nicht nur Auffors 
derungen an die Donatiften zum Eintritt in die Kirche 
(Ep. 141) und wünſchte Geiftlichen (Ep. 142) und Ge 
meinden (Ep. 144), welche diefen Schritt gethan, Glüd 
dazu, ſondern war auch beforgt für Verbreitung der Eon: 

ferenzverhandlungen und veröffentlichte felbft gevrängte Dar: 
ftellungen (Ep. 141 und fein breviculus collationis) 

derfelben. 

So wurde vorzugsmweife durch die Geiftesfraft des 
Auguftinus die Kraft des domatiftifchen Schisma gebrochen 

und durch feinen heiligen Eifer die Firchliche Einheit im 
größten Theile der afrifanifchen Kirchenprovinzen wieder 
hergeftellt; „denn das ganze gute Werk wurde, wie gefagt, 
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durch diefen heiligen Mann unter Beiftimmung und Mit- 

wirfung unferer Bischöfe begonnen und vollendet“ (Possi- 

dius ]. c. p. 266). 

Dies erfolgreihe Wirken des Biſchofs Auguftinus 

für das Heil der Kirche, für ihren Glauben und ihre 

Einheit, wurde auch von Katholifen wie von Häretifern — 

freilich in verfchiedenem Sinne! — anerfannt ). Es floß 

aber all diefer Eifer des W., die durch Irrthum oder Ab- 

neigung von der Kirche Getrennten ihr wiederzugewinnen, 

eben fo ſehr aus Liebe zur Kirche ald aus liebevoller Be- 

forgniß um das Seelenheil der Außerfirchlichen ); deßhalb 

war N. aber auch weit entfernt von aller Brofelyten- 

macherei, welche bei ihrem Befehrungseifer weder in 

„ Anbetracht der Perfonen noch der Mittel allzu gewiffenhaft 

verfährt. Solche übten wohl die Donatiften, A. aber ftand 

auch in diefem Punkte denfelben gegenüber glänzend da. 

Die Liebe, welche A. trieb, dem Heile der ganzen 

Kirche al? feine bifchöfliche Kraft und Thätigfeit zu wei- 

hen, ließ ihn aber keineswegs die einzelne Kirche überfehen, 

1) Hieronymus fchreibt an A. (Ep. 195. p. 730): „In orbe cele- 
braris; catholici te condilorem antiquae rursum fidei venerantur atque 

suspiciunt, et quod signum majoris gloriae est, omnes haeretici de- 

testantur.“* 

2) Man nahm es dem A. übel, daß er in der Sorge um das Sees 

Tenheil anderer Religionsgenofien an fie Briefe fchrieb. Da erwicderte 

er: [hmwerlich würde man mich tadeln, wenn ich um weltlicher Iutereffen 

willen an fie fchriebe, und ſprach das herrliche Wort: „Su theuer 
it die Welt ven Menfchen, fie felbft aber find fich fo werth— 

{08 geworden!“ Ep. A3. p. 89. 
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zu deren befonderen Hirten ihn der Herr geſetzt hatte. 

Der Bifchof Auguftinus Fannte Fein höheres und ihm näher 

liegended Intereſſe, als das Intereſſe der Kirche von 

Hipporegius, und es war fein größter Schmerz der, 

daß er nicht im Stande fei, al’ den Anforderungen zu 

genügen, welche feine Kirche an ihn ftellte !). — Wenn 

diefe unbegrängte Liebe des Bifchofs ſich natürlich zuerft 

den geiftigen Bebürfniffen feiner Heerde zuwendete, fo waren 

doch auch nicht minder die Augen feines Herzens auf die 

zeitlichen Bedrängniffe derfelben gerichtet. Jeden Schmerz, 

der die Glieder feiner Kirche traf, enıpfand A. doppelt und 

dreifach und er war eifrig bemüht, denfelben nach Kräften 

zu lindern. Als daher die Donatiften im Verein mit den 

Eircumcellionen die Umgebung von Hippo arg verwüfteten 

und gegen Eigenthum und Leben der Katholiken wütheten, 

hielt e8 N. für feine bifchöfliche Pflicht 9 den Präfes Eä- 

cilian in einem Briefe dringend anzugehen: er wolle doch 

durch fein Einfchreiten die Wuth der Donatiften brechen; 

und im Namen ded ganzen Elerus von Hippo wendete er 

fih an den donatiftifchen Biſchof Januarius von Gafänigrä 

in Numidien, den Primas der Schismatifer, auf daß doch 

durch fein Anfehen fol unmenfchlichen Gräueln ein Ziel 

gefegt werde (Ep. 88. p. 213 sqq.). — Aber nicht nur 

‚allgemeine Drangfale feiner Gemeinde riefen A. zu lieb 

reicher Abhilfe auf; auch die Noth Einzelner fand an ihm 

einen allezeit bereiten Helfer. Ein ſchönes Beifpiel deffen 

liefert der 268. Brief. Ein gewifler Fascius fehuldete 

eine Summe von 17 Solivären. Außer Stande zu zahlen 
— — — 

1) Ep. 122. p. 361. 
2) Ep. 86. p. 208. 
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und gedrängt von feinen Gläubigern nahm er, um ſich der 

Verhaftung zu entziehen, feine Zuflucht zum Afyl der Kirche. 

Die Darleiher festen nun dem Bifchofe gewaltig zu, ihnen 

denfelben auszuliefern oder ihnen zu der erwiefenen For: 

derung zu verhelfen. A., der nicht einen Denar zu Eigen 

hatte, war in großer Verlegenheit. Er trug dem Fascius 

an, die Wohlthätigfeit der Gemeinde für ihn in Anfpruch 

zu nehmen, was diefer aus Schaam ablehnte. Es blieb 

fonach N. nichts übrig, als die 17 Eoliväre zu borgen, 

die er fogleich den Gläubigern des Fascius aushändigte, 

welcher verfprach: er wolle trachten, die Summe bis zum 

beftimmten Tage aufzubringen; im Falle er dies aber nicht 

im Stande fein follte, wolle A. die Barmherzigkeit der 

Brüder für ihn anfprechen. Da nun die Zahlungsfrift 

verftrich, ohne daß Fascius fich einfand, fo war der Biſchof 

genöthigt, fein Volk zu bitten: ed wolle feinem gegebenen 

Worte, das ihnen immer achtungswerth fei, zu Hilfe fom- 

men. 9. war aber zufällig abwejend von Hippo, und 

darum fehrieb er „dem heiligen Volfe, dem ich diene, den 

Gliedern Ehrifti“ über dies Anliegen alfo: „Weil ih daran 

nicht erinnert wurde, daß ich am h. Pfingfttage, wo ihr 

zahlreicher zugegen waret, darüber fprechen möchte, fo bitte 

ich, ihr wollet dies Schreiben für mein lebendig Wort 

anfehen, indem ja unfer Herr und Gott euch im euer 

Herzen ermahnt und ermuntert. "In Ihm find auch wir 

euch immer nahe, wenn wir auch förperlicy von euch ent- 

fernt zu fein fcheinen, — in Dem, weldyer euch von ber 

Saat der guten Werke die Ernte des ewigen Lebens ver: 

heißt durch das Wort des Apofteld 2 Cor. 9, 6. Weil 

es alfo ein Glaubensgenoffe ift, ein gläubiger Ehrift, unfer 

fatholifcher Bruder, für den ich euch bitte, daß ihr thuet, 
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was der Herr befiehlt, fo thut dies ohne Betrübniß, ohne 
Murren, und mit Freude und Heiterfeit.. Ih habe auch 
ben Presbytern gefchrieben, daß fie, was nach eurem Zus 
jammenfchießen fehlen follte, aus dem Kirchenvermögen 
ergänzen follen, wenn nur ihr das, was euch gefällt, freu: 
dig darbringt. Denn ob es von dem Euern oder von 
der Kirche gegeben werde, es ift Alles Eigentum Gottes: 
aber eure Frömmigfeit wird angenehmer fein als die Schaͤtze 
der Kirche, gleichwie der Apoſtel ſagt: Ich verlange nicht 
eure Gabe, ſondern ſuche euern Gewinn. Erfreuet alſo 
mein Herz, weil ich wünſche, mich über eure Früchte zu 
freuen. Denn ihr feid die Bäume Gottes, welche Er mit 
anhaltendem Regen auch durch unfern Dienft zu erquiden 
fich würdiget“ (Ep. 268, p- 901 s.). 

Wie A. in diefem Falle der zeitlichen Noth des Ein- 
zelnen zu begegnen bemüht war zum eivigen Gewinne feiner 
ganzen Heerde, fo trieb ihn feine Hirtenforgfalt auch, ‘der 
Unterdrüdten gegen ihre Dränger ſich alfo anzunehmen, 
daß er zugleich die Seele bes Letztern zu retten fuchte. 
Ein reicher Gutsbefiger, Romulug, hielt feine Coloniſten zur 
doppelten Leiftung defien an, was fie zu entrichten hatten. 
Der Biſchof ud ihn vor fih, um ihm ins ⸗ Gewiſſen zu 
reden. Da dieſer aber trotz ſeiner Zuſage, den Biſchof zu 
ſehen, verreiste, fchrieb A. an ihn: „Die Wahrheit ift füß 
und bitter. Wenn fie füß ift, labt fie; und wenn fie bitter 
ift, heilt fie). Wenn du die Medicin nicht zurüdweifelt, 
die ich dir in dieſem Briefe biete, fo wirft du meine Rede 
beftätigen.. Möchte dir Doch die Ungerechtigfeit, welche 

1) Der Tert der Mauriner lautet: Quando dulcis est, parcit; et 
quando amara, curat,. Mir fcheint, ber Gegenfag verlange, daß man 
ſtatt „parcit“ Iefe: pasecit. Darnach habe ich auch die Stelle überfegt. 
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du den Elenden und Armen anthueft, nur jo viel ſchaden 

‚als fie demen fchadet, welchen du fie zufügſt! Denn jene 

mühen fich nur zeitweilig, du aber bedenfe, was du bir 

zufammenhäufeft für den Tag des Zornes und des gerechten 

Berichtes Gottes, welcher Jedem nach feinen Werfen ver: 

gelten wird... Oder bin ich unbillig, ber ich met dir 

ftreite, daß die armen Leute nicht doppelt leiften follen, 

was fie fchuldig find? Bin ich akfo uneben, weil es mir 

ungerecht feheint, daß man von ihnen zweimal verlangt, 

was fie einmal zu leiften Faum im Stande find, fo thu' 

was du will. Wenn bu aber einficehft, daß es ungerecht 
ift, fo thue was fich ziemt, thue was Gott gebietet und 
um was ich bitte. Nicht fo fehr für jene bitte ich dich, 

fondern für dich ſelbſt, auf daß du, wie gefchrieben fleht, 

Dich deiner Seele erbarmeft.. Wenn du aber deiner ſcho— 

neſt, fo fchonft du auch mich. Denn ich bin nicht fo ver; 

worfen und fo unchriftlich gefühllos, daß mein Herz nicht 

auf das Tieffte verwundet würde, wenn jene fo handeln, 

die ich im Evangelium Ehrifti gezeugt babe“ (Ep. 247. 
p- 874 s.). 

Auch abweiend von Hippo trug 9. feine Gemeinde 

immer im Herzen und vergaß nicht der Sorge für ihre 
Börderung in der Liebe. Die Hipponenfer pflegten als 

jährlich eine Zahl Armer zu Heiden. A., der in Ange: 

legenbeiten der allgemeinen Kirche um's 3. 410 von Hippo 

abweiend war, erfuhr, dag man die Kleidervertheilung zur 

gewöhnlichen Zeit unterlafien habe. Darum ermahnte cr 

brieflich fein Volk, es folle doch beim drohenden Zufammens 

fturzge der Welt (das römifche Reich erbebte damals unter 

den Tritten und Schlägen der Barbaren) nicht träge und 

(äffig werden. „Nicht aljo dürft ihr die Werfe der Baim- 
Theol. Duartalirift. 1849. II. Heft, 27 
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herzigkeit weniger üben, ſondern ihr müßt mehr thun als 

gewöhnlih. Denn wie jene, welche den drohenden Ein: 

fturz des Haufes wahrnehmen, eilends in befeftigtere Drte 

wandern, fo müflen auch chriftliche Herzen, je mehr fte 

in den fich häufenden Bedrängniffen den Untergang biefer 

Welt herannahen fehen, um fo mehr die Güter, die fie in 

der Erde bergen wollten, mit unverdrofiener Eile in die 

bimmlifche Schapfammer übertragen“ (Ep. 122. p. 362). 
Da 9. feine Gemeinde mit fo großer Liebe umfaßte, 

fo trug er fie auch mit großer Geduld. Er nannte das 

Bolf von Hippo, das fehr leidenfchaftlich und leicht erreg- 

bar an der Abwejenheit feines Bifchofs ein großes Xerger: 

niß nahm, in feiner liebreichen Geduld nur ein schwaches 

Bolt !') umd -fuchte demfelben begreiflid zu machen, wie 

ihn feineswegs etwa perfönliche Luft von Hippo wegführe, 

fondern nur das Bebürfniß der allgemeinen Kirche, in 

deren Dienfte andere Bifchöfe felbft über Meer reifen müß- 

ten, wovon ihn bisher nur feine körperliche Schwäche frei⸗ 

gefprochen: habe ?). Bei der großen Liebe, mit weldyer A. 

an feiner Kirche hing, legte ſich ihm ganz natürlich aud 

die Beforgniß um die Zufunft derfelben nahe. 

Der Gedanke, daß nach feinem Tode die ihm fo theure 

Heerde über die Wahl eines neuen Bifchofs in gefährliche 

Aufregung dürfte verfegt werden, erfüllte ihn mit Angjt 

und Bangen; er ſah es als Pflicht feines Hirtenamtes 

an, feine Gemeinde davor zu bewahren. In einfacher, 

yäterlicher und wahrhaft erhebender Weife verbandelte. A. 

diefe wichtige Angelegenheit mit feinem Bolfe, das er gu 

1) Ep. 124. p. 369. 
2) Ep. 122. p. 362. ” 
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dem Ende am 26. Eept. 426 in der Friedendfirche um 

ſich verſammelt hatte. In Gegenwart zweier Bijchöfe, 

feiner Presbytern (unter denen der jüngfte Eraclius) und 

des andern Elerus ſprach A. die Verſammlung alfo an: 

Wir find Alte fterblich und der legte Tag dieſes Lebens 

ift Jedermann unbefannt. Nach dem Willen Gottes Fam 

ich fräftigen Alters in eure Stadt — ich bin ein reis 

geworden. ch weiß, daß nach dem Ableben der Bifchöfe 

die Kirchen gewöhnlich durch Ehr- und Streitfüdtige in 

Berwirrung geſetzt werden; was ich fo oft erfahren und 

beflagt habe, das muß ich, joviel an mir liegt, für dieſe 

Stadt verhüten. Wie eure Liebe weiß, ich war erft in 

der Kirche von Milevis, wohin zu fommen mich die Brüder 

und befonders die dortigen Mönche gebeten hatten, denn 

man befürchtete nach dem Tode meines Mitbiichofs Severus 

einigen Zwieſpalt. Ich fam dahin und der Herr iſt uns 

mit feiner Barmherzigkeit beigeftanden, daß jie mit Frieden 

den zum Bifchofe erhielten, den ihr Bifchof bei Lebzeiten 

dazu beftimmt hatte. Denn als fie zur Kenntniß deſſen 
nefommen waren, ergaben fie ſich gerne dem Willen ihres 

abgefchiedenen Biſchofs. Etwas jedoch war unterlaufen, 

wodurd Einige betrübt wurden: der Bruder Severus hatte 

geglaubt, es dürfte genügen, feinen Nachfolger blos den 

Geiftlihen namhaft zu machen, und hatte darüber zum 

Bolfe nicht geredet; daher ein wenig Mipftimmung bei 

Ginigen. Aber die Betrübniß ſchwand und machte ber 

Freude Play: es wurde zum Bifchofe geweiht, den fein 

Borgänger bezeichnet hatte. Damit aljo nicht Jemand 

über mich flage, fo bringe ich meinen Willen, den ich für 

den Willen Gottes halte, zu eurer Aller Kenntniß: ich 

will den Presbyter Eraclius zu meinem Na» 

21* 
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folger“ Als hierauf das. Volk laut feinen Dank gegen 

Gott und feinen Beifall zu der vom Bifchofe getroffenen 

Wahl ‚geäußert hatte, ſprach A. weiter: „Es ift nicht 
nöthig, daß ich etwas über feine lobenswürdigen Eigen- 

ſchaften ſage; es gemügt, daß ihr ihn kennet und ich fage: 

daß ich blos will, was ich weiß daß ihr wolle. Das 

fo will ich... und das wolle Gott betätigen. Er, der 

mir ihn zugeſchickt, wolle ihn unverfehrt bewahren und vor 

Sünde fügen, auf daß der, welcher die Freude des Le— 

benden ift, den Plag des Sterbenden einnehme.“ Darauf 

machte A. die Berfammlung aufmerkjam, daß feine Worte 

fowie ihre Zurufe von Notarien der Kirche zur Beglaubi- 

gung vor Menfchen niedergejchrieben würden; das Bolf 

nahm auch dies mit Beifall auf, wünſchte dem A. langes 

Leben und verlangte den Eraclius als Bischof. A. erklärte 

nun feinen Willen, wie der Gewählte ihm nachfolgen ſolle. 

„Ich will aber nicht, daß mit ihm gefchehe, was mit mir 

geſchah. Noch bei Lebzeiten meines Vaters und Bifchofs 

Balerius wurde ich zum Bifchofe geweiht und nahm den 

Stuhl mit ihm ein; weder ich aber noch er wußte, daß 

dies Durch das Eoncil von Nicäa verboten worden. Was 
alfo an .mir getadelt wurde, mag id) nicht an meinem 
Sohne ausftellen laffen. Er wird aljo, was er ift, Pres— 

byter fortan fein, um wann Gott will Bifchof zu werben. 

Ich aber will unter dem Beiftand des Erlöſers jegt aus— 

führen, was ich bisher nicht gethan habe; denn ihr wißt, 

was ich vor einigen Jahren thun wollte, ihr .aber nicht 

zuließet. Es gefiel mir und euch, daß mir. ob ber bibli- 

fchen Arbeiten, welche mir meine bifchöflichen Brüder und 

Vaͤter auf zwei Eoncilien Numidiens und: Carthago's zu 

übertragen gerubten, durch fünf Tage Niemand zur Laſt 
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fallen jollte. Gine kurze Zeit hielt man dies, dann ftürmte 

man gewaltthätig auf mich ein und man laͤßt mir Feine 

Zeit zu dem, was ich will. Bor: nnd Nachmittag werde 

ich mit PBrivatangelegenheiten behelligt. Ich bitte euch 

alfo und verpflichte euch durch Ehriftus, daß ihr mich die 

Lat meiner Gefchäfte übertragen lafiet auf dieſen jungen 

Mann, den Presbyter Eraclius, welchen ich heute im 
Kamen Ehrifti mir zum bifchöflichen Nachfolger beftimme.“ 

Nachdem das Volk feinen Danf für diefe Anordnung dem 

A. fund gegeben, ſprach diefer: „Brüder, was immer alfe 

an midy gebracht wurde, das bringe man nun an ihn; 

wo er meinen Rath nöthig hat, werde ich meinen Beiftand 

nicht verfagen.. Niemand fehe jcheel auf meine Muße, 

denn meine Muße hat Wichtiges zu fchaffen“ (meum 

etium magnum habet negotium). Die ganze Berhand- 
lung wurde durch Unterfehriften der Gemeindeglieder be> 

fätiget, das Volk erklärte nochmals zu Allem feine freu: 
dige Zuftimmung, und weil nun den ganzen Aft die 

Darbringung des Opfers heiligen follte, fo empfahl 9. 

fchlüßlich der Berfammlung : es ‘möchten Alle mit Hintans 

fegung ihrer Privatanliegen in diefer Stunde für die Kirche 

von Hippo, für ihn und den Presbyter Eraclius zu dem 

Herrn beten (Ep. 213. p. 788—90). 
Im Vorgefühle defien, daß feine Lebensfrift nur noch 

eine kurze fein werde, hatte A. für einen Erben feines 

Stuhles und feiner treuen Hirtenforgfalt vorgedadht. Bald 

darauf wurde Afrifa durch den verlegten Ehrgeiz des Co— 

med Bonifacins- zu einer Stätte unfäglihen Elends, und 

der Kirche wurde von den fegerifchen Bandalen, Alanen 

und Gothen eine gräuliche Verfolgung bereitet. Während 

manche Bifchöfe es für erlaubt hielten, mit Preisgebung 

4 
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ihrer Heerde ſich derſelben durch Flucht zu entziehen, war 

A. bereit, die unverbrüchliche Liebe zu feiner Kirche auch 

durch die Darangabe feines Lebens zu beweifen. Dieſe 

feine Gefinnung fprah A. in Briefen an die Bifchöfe 
Duodvultdeus und Honoratus aus, die ihm in Diefer be- 
drängnißvollen Zeit die Frage vorgelegt hatten: ob es 

Bifhöfen und Geiftlihen erlaubt fei, im An- 
gefichte der, drohenden Berfolgung die Flucht 

zu ergreifen? Auguſtinus, welcher von der Unverleß— 
lichkeit der Hirtentreue aufs Tiefite durchdrungen war, fonnte 

auf die Frage keine andere Antwort geben als: „das 

Band unferes Amtes und Dienfted, womit uns die Liebe 

Chriſti an die Kirchen gebunden hat, auf daß wir fic, 

denen wir dienen müfjen, nicht verlaffen, darf nicht zerriffen 

werden. Bleibt alfo an dem Drte, wo wir uns befinden, 

ein auch noch jo geringer Theil des Volfes Gottes zurüd, 

dem unfer Dienft fo nothwendig ift, daß es ohne venjelben 

nicht fein kann, fo bleibt und nichts übrig als zu jagen: 

Gott ſei mein Schug und meine Belte“ (Ep. 228. p. 830). 

Honoratus hatte dem A. das Wort Ehrifti Matth. 10, 23 

und das Beifpiel des aus Damaskus fliehenden Paulus 

entgegen gehalten, deßhalb erwiederte er: „Wer möchte 

glauben, der Herr habe dies alfo gethan willen wollen, 
daß. die Heerden, die er durch fein Blut erworben, ohne 

den nothwendigen firchlichen Beiftand gelaffen werden, 

ohne den fie nicht leben können? Wurde denn durch Die 

Flucht des Paulus die dortige Kirche der nothwendigen 

Dienftleiftung beraubt, und wurde nicht von andern dort 

befindlichen Brüdern das Nöthige geleifter ? - Ihnen näm: 

lich zu Willen hatte es der Apoftel gethan, um ſich, den 

eigentlich der Verfolger fuchte, der Kirche zu erhalten. 



Der h. Auguftinus: als Biſchof. 415 

Immerhin mögen alſo die Diener des Wortes und Safra- 

mentes aus einer Stadt in die andere fliehen, wenn @iner 

von ihnen befonders von den Berfolgern geſucht wird, 

aber fo daß Andere, auf die mau nicht Jagd macht, bie 

Kirche nicht verlafien, jonvern ihren Mitfnechten, von Denen 

fie wiſſen, daß fie anders nicht leben fönnen, Speife rei: 

hen. Wenn aber für Alle, Biſchöfe, Geiftliche und Laien 
die gleiche Gefahr vorhanden ift, fo dürfen die, welche 

Anderer bedürfen, von denen nicht verlaflen werden, deren 

fie bedürfen... Wir hören, ein Bifchof habe gejagt : wenn 

uns der Herr die Flucht in folchen. Berfolgungen geboten 

hat, bei denen der Martertod ald Gewinn in Ausſicht 

fteht, um wie viel mehr müflen wir diefe nuglofen Leiden 

bei einem barbarifchen feindlichen Einfalle fliehen! Dies 

Wort ift wahr und annehmbar — aber nur für Solche, 
die Fein Kirchenamt bindet. Denn wer die feindlichen 

Angriffe deßhalb, obſchon er könnte, nicht flieht, um nicht 

den Dienftpoften Ehrifti zu verlaflen, ohne deſſen Hülfe die 

Menfchen nicht Ehriften werden oder nicht als Ghriften 

leben können, ber liefert einen größern Beweis ber Liebe 

als der, welcher nicht um der Brüder, ſondern um. feiner 

ſelbſt willen flieht, und ergriffen Chriſtum nicht laͤugnet 

und den Martertod auf fih nimmt... Uebrigens fagt 
Riemand, daß die Diener der Kirche auch. dort bleiben 

follen, wo Niemand mehr ift, der ihre Dienfte in Anfpruch 

nehmen könnte... Wenn aber Bolt zurüdbleibt: und. es 

fliehen die. Diener doch, was ift das anders als jene wer: 

dammliche Flucht der Miethlinge, die baar find aller Sorg- 

fat für die Schafe?“ (ibid. p. 831 :s.) 

Wie Auguftinus ganz und .gar nur feiner Kirche 

. lebte, das bewährte er. insbefondere auch dann, wann es 
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galt, Die Rechte der Kirche zu vertbeidigen. 
Diefe gegen Jedermann zu wahren, bielt er für unverleg: 
liche Pflicht feines bifcröflihen Amtes. Ein vorzüglich 
fprechender Beleg defien it eine Reihe von Briefen (113 
bis 116), die A. in der Angelegenheit des Forftmannes 
Faventius fchrieb. Diefer war Pächter eines Forftes und 
hatte aus Furcht vor feinem Pachtherrn zur Kirche von 
Hippo feine Zuflucht genommen, unter deren Schutze er 
dort harrte, bis durch Fürſprache und Bermittlung des 
Bischofs feine Sache beigelegt fein würde. Der Gegner 
aber that feine Schritte und jo wurde Faventius von Tag 
zu Tag forglofer, und als er endlich fi) ganz ficher wäh. 
nend bei einem Freunde zu Abend gegeſſen hatte, wurde 
er beim Weggehen durch den Official des Comes mit be- 
waffneter Hand ergriffen und bavongeführt. Als A. von 
biefer Verlegung des Firchlichen Aſolrechtes Kunde er: 
hielt, bot er Allem auf, um das Recht der Kirche zu wah- 
ren; denn was A. immer that, pflegte er. ganz zu thun, 
mit aller Wärme feines heiligen Pflichteifers. Ohne Ber: 
zug wendete ſich der Bifchof an den Tribun der Hafens 
wache um militärifchen Beiftand, um mittelft deſſen den 
Baventius wo möglich zu befreien. Er ſchrieb an ibn: 
Wer es immer ift, zu deffen Gunften Faventius ergriffen 
wurde, er würde mich mit Recht tadeln, wenn ich ibn, 
falld er zur Kirche feine Zuflucht genommen und ihm etwas 
Aehnliches widerfahren wäre, in feiner Noth und Berräng- 
niß preisgeben würde. Wenn man aber Menfchenurtbeit 
ganz bei Seite fegen will, was ſoll ich unferem Herrgott 
fagen und wie mich verantworten, wenn ich nicht Alles, 
was ich fann, für das Wohl defien thue, weldyer fih der 
Kirche, der ich diene, zu Schug und Schirm übergeben 
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bat“ (Ep. 113. p. 325)? Der aljogleich geleiftete Militär; 

beiſtand war aber fruchtlos, weil feine Spur von Faven- 

tius zu finden war. Als man des Morgens erfuhr, wo: 

bin man benfelben abgeführt, ſchickte A. einen Presbyter 

dahin, dem aber der Official nicht einmal gefattete, den 

Berhafteten zu fehen. Darauf verlangte A. brieflich, man 

folle dem Faventius die gefegliche Gunft gewähren, binnen 

30 Tagen bei leichter Haft feinen Handel auszutragen. 

Aber ſchon war derſelbe weiter fortgeichafft worden — wie 

A. befürchtete, vor das Tribunal des Confulars von Nu— 

midien. Damit nun bier nicht die Sache des Gegners, 

der ein reicher Geldmenſch war, die Oberhand gewinne, 

bat A. den Bifchof Fortunatus von Eirta (Ep. 115. p. 326) 

um Berwendung bei dem Conſular, der in glängendem 

Rufe der Unbeftechlichfeit ftehe, und fchrieb auch an dieſen: 

„Du wirft gewiß thun, was nicht nur dem unbeftechlichen, 

fondern auch dem chriftlichen Richter ziemt“ (Ep. 116. 

p. 327). Ohne Zweifel führte U. die Sache wohl: glüd⸗ 

lich zu Ende, wenigftens hatte er nichts verfäumt, was 

ihm feine bifchöfliche Stellung in diefem Falle gebot. 

So eifrig A. im Intereſſe der Bedrängten die Bor: 
rechte der Kirche wahrte, fo wenig fuchte er zeitlichen 

Vortheil und Gewinn feiner Kirche; die Uneigennügig- 
Feit war ein hervorftechender Zug feines bifchöflichen Cha— 

raftere. Aus heiligem Streben nach chriftlicher Vollkom⸗ 

menheit hatte U. fich alles Eigentums zum Beften der 

Kirche begeben (Ep. 157. p. 558) und er war von An- 
beginn feines priefterlichen Lebens ein Vorbild der voll- 

fommenften evangelifchen Armuth '"). Eben fo wenig hing 

1) Wie fern A. von der Liebe des Geldes war, lehrt fein ſchoͤnes 
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aber auch fein Herz (nach dem Zeugnifie des Possidius 

l. c. p. 274) am Bermögen und Befigthum der Kirche; 

und wie forgfältig er in diefem Stüde nicht nur auf feir 

nen, fondern auch auf anderer Bifchöfe Ruf bedacht war, 

lehrt befonders. ein Brief defielben an Bifchof Alypius von 

Thagafte. Diefer fprach für das Klofter feiner bifchöflichen 

Stadt wenigftens die Hälfte deffen an, was der Predbyter 
der Diöcefe von Thiave Honoratus binterlaffen hatte, — 

aus dem Grunde, weil derfelbe früher Möndy im Klofter 

von Thagafte geweſen war. A. macht den Alypius auf 

merffam, daß auch in dem Falle, wenn Honoratus als 

Glied des Klofterd geftorben wäre, ohne früher fein Befig- 

thum veräußert, noch durch ausdrüdliche Schenfung auf 

Jemanden übertragen zu haben, die Hinterlaffenfchaft def- 
felben nicht dem Klofter, fondern feinem gefeglichen Erben 

anheimgefallen fein würde. In folchen Fällen müſſe man 

fi an die Beftimmungen der bürgerlichen Gefege halten, 
auf daß man ſoviel möglich auch den böfen Schein meide 

und den guten Ruf bewahre, der unferer Wirkfamfeit fo 

ſehr nothwendig if. — Das Bolf von Thiave war ob 

der Anfprüche des Alypius in fehr üble Stimmung verfegt 

worden; U. bemerkte darüber: das große Aergerniß des 

Volks ift nicht zu verwundern, wenn fie ihre Bifchöfe, die 

fie hochachten, von ſchmutzigem Geiz befledt meinen, da der 

böfe Schein nicht gemieden wird (Ep. 83. p. 205). 

Wenn diefer Brief an Alypius ein ſchoͤnes Zeugniß 

von dem uneigennügigen Sinne des Biſchofs Auguftinus 
ift, fo ift er zugleich ein fprechender Beleg für die Art 

— — —— 

Wort: „Pecunia a — male habetur, et a bonis tanto melius ha- 

betur, quanto minus amatur“ (Ep. 153. p. 534). 
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und Weife, wie er fih gegen feine bifchöflichen 
Eollegen verhielt. U. fah es als Obliegenheit feiner 
bifchöflidhen Stellung an, jeine Collegen an ihre Pflicht 
zu erinnern, fie zu ermahnen, die Aergernig Gebenden frei: 

müthig zu tadeln und mit Unverbeſſerlichen felbft die Kir: 
ehengemeinfchaft aufzuheben. Das erfuhren laut A.'s Bries 
fen die Bifchöfe Aurilius und Paulus. Der Erfte 
hatte in einem Momente der Aufregung und in jugend- 

licher Unbefonmenheit den Comes Clafficianus und das 
ganze Haus deffelben mit dem Anathem belegt, weil er 
mit einigen feiner Leute in die Kirche gefommen war, um, 

dort nach Meineidigen zu fahnden, die ſich dahin geflüchtet 
hatten. Obwohl diefe im Bewußtſein ihrer Sünde frei; 

willig die Kirche verlafien hatten, ohne von den Schergen 
des Comes ergriffen worden zu fein, fo nahm doch Auri- 
lius dies für eine grobe Verlegung des Afylrechtes und 

verhängte förmlich und aftenntäßig über Glafficianus und 

jein ganzes Haus die Strafe des Kirchenbannes. Als 

ſich hierüber der Comes bei A. beklagte, fehrieb dieſer an 

den Bifchof: er könne unmöglich zu diefer Sache ſchweigen 

und verlange jehr von dem Bifchofe belehrt zu werben, 

mit welchem Rechte der Sohn für die Sünde des Baters, 

die Gattin für die Sünde des Gatten, der Diener um der 

Sünde des Herrn willen mit dem Anathem beftraft werden 
fönne. „Wenn mich Jemand frägt, ob dies mit Recht 

geichehen dürfe, fo weiß ich darauf nicht zu antworten ; 

ich habe das niemals zu thun gewagt, wenn ich auch auf 

das Heftigfte ergriffen war ob der durch Einige wider die 

Kirche verübten wilden Frevel. Sollte dir aber vielleicht 

die Rechtmäßigkeit deflen der Herr eröffnet haben, fo ver: 

achte ich keineswegs dein jugendliches Alter und die Un: 
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erfahrenheit (rudimenta) deiner firchlihen Würde; fiche, 

hier bin ich bereit zu lernen — der Greis von dem jungen 

Manne, der bejahrte Biichof von dem noch nicht einjäb» 

rigen (annicnlo) Gollegen — wie wir es vor Gott und 

Menjchen verantworten können, wenn wir unfchuldige 

Seelen für eine fremde Eünde mit der Etrafe des geis 

ftigen Todes belegen... Wenn durch diefe Strenge, mit 

welcher das ganze Haus anathematifirt wurde, eine einzige 

Seele zu Grunde geht, fo kann Yegen diefen Schaden der 

förperliche Tod Unzähliger nicht in Betracht fommen, wenn 

‚fie-al8 Unfchuldige mit Gewalt and der Kirche gefchlcppt 

und umgebracht würden... Das fage ich, auch wenn 

Glaffirianus etwas verbrochen hat, was mit allem Rechte 

der Strafe des Anathems würdig fchien. Uebrigens, wenn 

er mich recht ‚berichtet hat, durfte nicht einmal er alfo ges 
züchtiget werden. Darüber aber freite ich mit bir nicht, 

fondern bitte dich nur, vergib dem nach Erkenntniß der 

Schuld um Verzeihung Flehenden; wenn du aber bi 

befinnend erkenneft, daß er nicht gefehlt habe (denn er 

verlangte mit Recht, im Haufe des Glaubens müfle Treu’ 

und Glaube gewahrt werden, auf daß fie nicht dort ger 
brochen werde, wo fie gelehrt wird), fo thue, was ein Bei- 
liger Mann thun fol... Meine ja nicht, es Fönne uns 

feine ungerechte Aufwallung befchleichen, weil wir Bifchöfe 

feien. Bedenken wir vielmehr, daß wir unter den Schlin- 

gen der VBerfuchungen in großer Gefahr wandeln, weil 

wir Menfchen find. Kaſſire alfo das Firchliche Protocol, 

das du vielleicht in aufgeregterer Etimmung gemacht haft, 

und es fehre unter euch die Liebe zurüd, die du zu ihm 

als Katechumen hatteft. Hebe den Streit auf. und führe 

den Frieden zurüd, auf daß dir der befreundete Mann 
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nicht verloren gebe, und der böje Feind fich nicht über 

euch freue“ (Ep. 250. p. 878 s.). 

Erfuhr der jugendlich unbefonnene und im Augen- 

blide der Aufregung nach dem Anathem greifende Bifchof 

folch’ ſcharfe Zurechtweifung, fo hielt A. dem fehwelgerifchen 

Bifhofe Paul von Gataqua feinen unbifchöflichen Wandel 

mit großer Sreimüthigfeit vor und daß er mit einem Sol⸗ 
chen keine Gemeinſchaft pflegen könne. Trog aller Bitten 
des Paulus blieb A. dabei und rechtfertigte fein Verhalten 
gegen denſelben alfo: „Du würdeſt mich nicht unerbittlich 
nennen, wenn du mich nicht auch für einen Lügner bielteft .. 

Siehe, ich jage dir nochmals und nehme Gott zum Zeur 
gen: wenn du Dir felbft fo gut wäreft als ich dir bin, fo 
lebteſt du ſchon längft geborgen in Ehriftus und erfrenteft 
feine ganze Kirche. Ich habe dir ſchon gefchrieben, daß 
du nicht nur mein Bruder, fondern auch mein Amtsgenoffe 
feieft. Denn bewahre — daß nicht jeder Biſchof der ka— 

tholifhen Kirche, er fei wie immer befchaffen, wenn er 

nur nicht durch Firdhliches Gericht verurtheilt ift, mein 

Gollege fei! Aber daß ich mit dir nicht Gemeinfchaft 

pflege, defien ift feine andere Urſache, als weil ich bir 

nicht fchmeiheln fann. Denn weil ich dich in Chriftus 

Jefus durch das Evangelium gezeugt habe, bin ich dir 

vorzüglich die Liebe fchuldig, welche dich Durch gegründeten 

Tadel heilfam verleget-. Du haft die Kirche von Hippo !) 

1) Die Eonjertur der Mauriner: flatt „Hippo“ fer vielleicht zu 

lefen „&ataqua“, fcheint mir nicht gegründet; denn da A. zu Paulus 
fagt: im Christo J. per Evangelium ego te genui, fo fcheint Paulus, 
bevor er Biſchof wurde, der Kirche von Hippo angehört zu haben, und 

darum mußte nothwendig fein unbifchöflicher Wandel auch feiner Muttere 
Firche zu großem Anftoße und Schmerze gereichen. 
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‚jo verwundet, daß wenn der Herr dich nicht von allen 

weltlichen Beftrebungen und Bürden frei macht und zu 

einer wahren bifchöflichen Lebensweiſe (vitam vietumque) 

zurüdführt, diefe Wunde unbeilbar itt.. Man fagt, bu 

lebeft fo verfchwenderijch, daß das farge Einkommen deiner 

Kirche nicht hinreichen fünne; was fuchft du alfo meine 

Gemeinfchaft, da du nienald meine Ermahnung hören 

wollteſt? Bielleicht deßhalb, daß mir al dein Thun die 

Leute anrechnen, deren Klagen ich nicht ertragen fann ?“ 

„ Zulegt fagte er ihm, der Episkopat fei nicht dazu gemacht, 

um mit Luft diefes trügliche Leben durchzumachen: „Non 

est episcopatus artificium transigendae vitae falla- 

eis“ (Ep. 85. p. 207). 

So überwiegend das Anfehen des A. in der öffent: 

lichen Meinung nicht nur der Kirche von Afrika, fondern 

der gefammten Kirche war, welche ihm unbeftritten den 

geiftigen Primat in der afrifanifchen Kirche zuerfannte, fo 

wenig überhob fich doch der große Mann über die Stellung, 

welche ihm die hierarchifche Dronung anwied. U. mochte 

durchaus nicht verlegt jehen die Ehre und das Recht, das 

andern Bifchöfen Fraft der kirchlichen Verfaſſung gebührte, 

und er nahm es fehr übel, wenn ihn Jemand ungebühr- 

licher Weife Anderen vorzog. Ein fchöned Zeugniß deſſen 

ift der 59. Brief an Bifchof Victorinus. Dieſer hatte ein 

Umlauffchreiben (tractoria) ausgehen laſſen, in welchem 

er die Bifchöfe von Mauritanien und Numidien zu einem 

Goneile einlud. Diefe Encyklifa verftimmte den A. fehr, 

und indem er Died dem Victorin meldete, unterließ er nicht, 

die Gründe feiner Berftimmung anzugeben. „Sch las in 

dem Imlauffchreiben, es ſei auch nah Mauritanien ge- 

fchrieben worden, welche Provinzen doch unſeres Wiflens 
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ihre Brimaten haben '). Sollte auch von dorther ein Eon- 

cil nah Numidien berufen werden, jo mußten doch die 

Namen einiger maurifchen Bifchöfe, welche dort die Erfteren 

find, in dem Eircularfchreiben angefegt werden; aber ic) 

vermißte diefelben zu meiner großen Berwunderung. Dann 

ift aber auch felbit an die Numidier fo mit Berfehrung 

und Beifeitefegung der Ordnung gefchrieben worden, daß 

ich meinen Namen am dritten Orte fand, der ich boch weiß, 

nach wie vielen Bifchöfen ich ed geworben bin. Das ift 

für Andere nicht wenig beleidigend und für mic, Neid ers 

wedend. Uebrigens fagt unfer verehrungswürdiger Bruder 

und Gollega Zantippus von Tagofa, daß der Brimat ihm 

zufomme, und es wirb auch bei den Meiften dies ange: 

nommen und er erläßt dergleichen Schreiben 2). Wenn 

diefer Berftoß auch zwifchen euch leicht erfannt und gehoben 

werden fann, jo durfte doch in dem von dir ausgejendeten 

Kundfchreiben der Name deſſelben nicht weggelaffen werden. 

Wenn derfelbe in die Mitte und nicht an die erfte Stelle 

wäre gefeßt worden, würde ich mich fehr wundern; um 

wie viel mehr ift e8 zu verwundern, daß feiner gar feine 

Erwähnung gefchehen ift, der doch vorzüglich zum Goneil 
fommen mußte, auf daß über die Ordnung des Primats 

im Beifein der Bifchöfe aller numibifchen Kirchen zuerſt 

1) Mauritanien war in zwei Kirchenprovinzen getheilt: Mauritania 
Caesareensis und Mauritania Sitifensis. 

2) Der Metropolitanwürde entſprach in den afrifanifchen Kirchene 

provingen der Primat und derfelbe fam, mit Ausnahme der Provinz von 

Garthago, deren Primat an den Sig der Hauptſtadt gebunden war, dem 

der Weihe nad älteften Bifchofe zu. Sonach fonnte bei der fehr großen 

Zahl der Biichöfe (Afrika zählte derfelben zur Zeit der farth. Conferenz 
nicht weniger als 567) leicht darüber ein Streit entfichen, welcher unter 

ihnen am längften die bifchöfliche Würbe befleide. 
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verhandelt würde! Aus diefen Urſachen würde ich Au- 

Rand nehmen zu kommen und beforgen, das Umlauffchrei- 
ben, aus dem ſolche Verfehrtheit hervorleuchtet, fei falfch .. 

Darum bitte ich dich, du wolleft mir Rachficht angedeihen 

laſſen und zuerft darauf dringen, daß zwifchen dir und dem 

Greis Zantippus friedlich ausgemacht werde, wer von euch 

das Eoncil berufen folle. Oder, was ich für das Zuträg- 

lichere erachte, berufet ihr Beide zufammen ohne Präjudi; 

für Jemanden unfere Eollegen, befonders jene, welche euch 

an Alter der bifchöflichen Würde nahe ftehen und welche 

leicht erkennen mögen, wer von euch die Wahrheit fprict, 

damit fo unter euch Wenigen diefe Frage zuerft entſchieden 

werde !); ift der Irrthum gehoben, dann follen von den 

Uebrigen die Jüngeren zufammenberufen werben, welche 

dann in dieſer Sache euch als den Nelteren glauben ftön- 

nen und müflen, jegt aber nicht wiflen, wem von euch fie 

mehr Glauben fchenfen follen“ (p. 146 s.). WBielleicht 

war ed nur die charaftervolle, unparteiifche, ächt Firdhliche 

und bifchöfliche Gefinnung, die A. in diefem Schreiben jo 

offen darlegte, welche nebft feinem perfönlichen Anſehen in 

diefem Falle ein Schisma in der Provinz Numidiens ver 

hütete. 

Es erübriget und nur no, den Bifhof Auguftis 

nus gegenüber feinem Elerus zu betrachten. 9. 

iſt auch in diefer Beziehung ein leuchtendes Vorbild bifchöj- 

lichen Geiftes. Je lebendiger in.A. das Bewußtfein von 

der hohen Würde und Beftimmung des geiftlichen Standes 

1) Wie der Streit zwiſchen Beiden beigelegt wurbe, erhellt aus ben 
Briefen A.'s nicht; aber daß er zu Gunften des Zantippus entichieben 
wurbe, lehrt Ep. 68. p. 154, worin A. diefem als Primas anzeigt, dab 
er einem Preobyter die Seelſorge entzogen habe. 
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war, deſto höhere Anforderungen ftellte er an jene, die 

in feinen Clerus eintreten follten. Nur wohl unterrichtete, 

gebildete Leute von unbefcholtenem Wandel hielt er der 

Aufnahme in den Dienft der Kirche würdig. Cine Pflanz- 

ichule feines Clerus hatte A. fich in dem Klofter angelegt, 

das er zu Hippo bald nachdem er Presbyter geworden ge: 

gründet hatte (Possidius 1. e. e. 5 et 11). Aus diefem 

nahm er die bewährtern und ausgezeichnetern Mönche in 

feinen Clerus auf (Ep. 60. p. 148). SKeineswegs galt 

ihm aber ein tüchtiger Kloftermann auch ſchon tüchtig zum 

Beiftlichen, vielmehr war er der Anficht, daß „auch bis— 

weilen ein guter Mönch nicht gerade einen guten Geiftlichen 

gebe (aliquando etiam bonus monachus vix bonum 

elerieum facit), wenn ihm ſchon Enthaltfamfeit in hin- 

reichendem Maße beiwohnt, ihm aber doch die nöthige 

Bildung oder die gefegliche Mackellofigfeit der PBerfon ') 

fehlt“ (Ep. 60. p. 148). — Indem 9. ſich durch dieſe 

Anficht in der Wahl feiner Geiftlichfeit beftimmen ließ, 

erfcheint er in fehr vortheilhaftem Lichte anderen Bifchöfen 

feiner Zeit gegenüber, denen der alleinige Mönchtitel der 

Inbegriff aller zum Clerikate erforderlichen Eigenfchaften 

pünfte, ja die feldft feinen Anftand nahmen, aus den 

Klöftern Davongegangene oder Weggejagte zu ordiniren. 

Wider fol Gebahren äußerte fich A. gegen feinen Freund 

Aurelius den Primas von Garthago alfo: „Das macht 

die Mönche Leicht fallen und es gefchieht dem Etande der 

Geiftlihen dadurch die ärgſte Unbill, wenn die Klofter: 

deferteure zur Miliz des geiftlichen Standes genommen 

1) Ich meine nicht zu irren, wenn ich die Worte: „personae regu- 

laris integritas“ alfo überfege und für gleichbedeutend halte mit „reis 
heit von jeder Irregularität.“ 

Tpeol. Duartalfcgrift, 1849. IH. Heft. 28 
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werden. . Die gemeinen Leute werben über uns jcherzen 

und fagen: der zum Mönch nicht taugte, taugt nun zum 

Geiftlichen (malus monachus bonus clericus est). Es 

ift fehr ſchmerzlich, wenn wir zu fo verberblidher Hoffart 

die Mönche aufftacheln, und die Geiftlichen, zu denen aud 

wir zählen, einer fo ſchweren Beichimpfung werth halten“ 

(Ep. 60. p. 148). Indem A., der ald Freund und Be: 

förderer des Mönche: und Klofterwefens überall befannt 

war, dennoch fo.die Würde des Clerikates gegen Die Ueber: 

fhägungen des Möndsftandes wahrte, verſchaffte er feiner 

Ueberzeugung und Handlungsweife gewiß auch bei Anderen 

um fo leichteren Eingang, und ed muß wohl bejonders 

der Anregung und dem Andringen des A. zugefchrieben 

werben, daß auf dem Eoncil von Carthago am 13. Sept. 

401 dad Statut erlaffen wurde, defien er Ep. 64. p- 153 

gedenkt: Jene, welche aus einem Klofter felbft austreten 

oder ausgewiefen werben, follen anderwärts nicht Geiſt⸗ 

liche oder Klofternorfteher werben. 

Bei folcher Sorgfalt in ber Wahl jener, die zum 

Glerifalftande afpirirten, Fonnte es nicht anders fommen, 

als daß der Elerus von Hippo ausgezeichnet daftand vor 

vielen anderen bifchöflichen Sprengeln, deßhalb auch andere 

Kirchen mit großem Verlangen aus dem Seminare 4.8 

Glerifer begehrten (Possidius 1. c. c. 11. P. 264). Den: 

noch geſchah es auch, daß A. ſich bei der Wahl derer, 

denen er die ihm theure Heerde zum Theil anvertraute, 

ein und das andere Mal vergriff. Auf welche Folter dann 

der tiefbefümmerte Bifchof geworfen wurbe und wie er 

nach allen Seiten hin bemüht war, ven üblen Folgen feines 

Fehlgriffs zu fteuern, das macht befonders ein Fall fehr 

anfchaulich. Der befeftigte Ort Zuffala, zur Paröcie von 
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Hippo gehörend und größten Theild dem bonatiftifchen 
Schisma verfallen, war durch die aufopfernden Bemühun- 
gen des U. der Kirche wieder gewonnen worden. Ob der 
bedeutenderen Entfernung des Caſtells von Hippo legte 
lich dem A. das Verlangen nahe, den Fuffalenfern einen 
Biſchof zu geben. In der Perſon eines Presbyters, wel: 
cher des Punifchen mächtig war, hatte er ſich denjenigen 
auserſehen, zu deſſen bifchöflicher Weihe er den Primas 
von Numidien nach Hippo entbeten hatte. Aber als die 
Conſecration vor ſich gehen follte, lehnte der von A. Er- 
forene dieſelbe auf's Entfchiedenfte ab. A. befennt, er 
bätte nun die Sache verfchieben follen; aber die Rüdficht 
auf den hochbetagten Primas, den er fo weit her bemüht 
und unverrichteter Dinge nicht wollte zurüdreifen laffen, 
beftimmte ihn, den zur Weihe gefendeten Fufjalenfern einen 
ganz jungen Mann, Namens Antonius, vorzufchlagen, der 
im Klofter von Hippo erzogen als Vorlefer befannt war. 
Sie ließen ſich denfelben gefallen, und fo ward er ihr 
Biſchof. Aber nur zu bald Fam es zu fo großem Skandal, 
daß vie Glieder feiner Kirche vor Auguftinus öffentlich 
wider ihn ald Kläger auftraten. Zwar konnte er der Ver: 
brechen der Unzucht, die man ihm vorwarf, nicht überführt 

werden und es jchien, ald habe man nur aus Leidenfchaft 
ſolche Anflage wider ihn erhoben, aber Vieles von dem, 
was die Zufialenfer von feiner unerträglichen Tyrannei, 
von feinen räuberifchen Bebrüdungen und Erpreffungen 

vorbradhten, war nur allzu gegründet. Den Bifchöfen, 
die mit A. über Antonius zu Gerichte faßen, erfchien der- 

felbe jo bedauernswerth, daß fie ihm die bifchöfliche Würde 

nit nahmen, ihn aber feines Gißes verluftig erklärten, 
auf den er auch ohne Gefahr, daß die Erbitterung des 

28 * 
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Volkes gegen ihn fidy gewaltthätig Äußere, nicht zurüch 

fehren fonnte; auch follte er fo lange von der Kirchenge— 

meinfchaft ausgefchlofien fein, bis er alles ungerechter 

Weife fi) Angeeignete erfegt haben würde. Obſchon An- 

tonius diefem Urtheile fich unterworfen hatte, hatte er den 

Primas von Numidien doch fo zu berüden gewußt, daß 

diefer die Sache defielben. nach Rom berichtend ihn dem 

Bapfte Bonifacius ald ganz unfchuldig darftellte und 

von diefem feine Wiedereinfegung verlangte. Als der übel 

berichtete Papſt diefem Berlangen entfprach, wollte der 

Entjegte feinen Stuhl wieder einnehmen und bejchufdigte 

feine afrifanifchen Richter der Iingerechtigfeit, indem er 

fich verlauten ließ: entweder mußte ich auf meinem Stuble 

bleiben, oder ich durfte auch nicht Bifchof fein. Um bie 

Fuffalenfer einzufchüchtern, drohte er ihnen mit den Ge— 

richten, mit der Staatögewalt, ja mit militärifcher Ein- 
fohreitung zur Vollftredung der Sentenz des apoftolifchen 

Stuhles, fo daß die armen Leute als Katholifen nun Aer- 

geres von einem fatholifchen Bifchofe befürchteten, denn 

früher als Donatiften von den Gefegen der Fatholifchen 

Kaifer. Auguftinus befand ſich dabei in der drüdenditen 

Lage und bei feiner Ehrfurcht vor dem apoftolifchen Stuble 

blieb ihm nichts übrig, als dem Nachfolger des Bonifacius, 

Papſt Eöleftin (10. Sept. 422 — Jul. 432), den wah- 

ren Thatbeftand zu fihildern und ihn um ein fchonend 

Urtheil zu bitten. „Laß dies ja nicht gefchehen — fchrieb 

er bezüglich der von Antonius angebrohten Bollfiredung 

der päpftlichen Sentenz — ich bitte dich durch das Blut 

Ehrifti, bei dem Andenfen des Apofteld Petrus, welcher 

die Vorfteher der Chriftengemeinden ermahnt bat, nicht 

tyrannifch über Brüder zu berrfchen. Die Katholifen von 
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Fuſſala, meine Söhne in Chriſtus, ſowie den Biſchof An— 

tonius, meinen Sohn in Chriſtus, empfehle ich Beide der 

liebreichen Huld deiner Heiligkeit, weil ich Beide liebe. 

Ich zürne den Fuſſalenſern nicht, weil ſie die gerechte 

Klage wider mich erheben, daß ich ſie mit einem mir noch 

nicht bewährten, noch nicht an Jahren wenigſtens gereiften 

Manne geichlagen habe, von dem fie fo mitgenommen wur: 

den. Auch will ich nicht, daß diefem weh gefchehe, defjen 

böfer Begierlichkeit ich um fo mehr entgegentrete, je auf 

richtigere Liebe ich zu ibm habe. Mögen Beide deine 

Nachſicht erfahren — jene, auf daß ſie nicht Uebles erlei- 

den, diefer, auf daß er es nicht verübe; jene, auf daß fie 

nicht die batholiſche Kirche haften, wenn ihnen von Fatho- 

fischen Bifchöfen und befonders vom apoftolifhen Stuhle 

ſelbſt kein Beiftand geleiftet wird wider einen Fatholifchen 

Bifchof, diefer aber, damit er ſich nicht mit dem Verbrechen 

belade, jene von Ehriftus ganz abwendig zu machen, die 

er gegen ihren Willen mit Gewalt zu den Geinigen 

machen will. Mich aber — das muß ich deiner Heilig- 

feit befennen — quält bei diejer Gefahr Beider fo große 

Angft und Betrübniß, daß ich von meiner bifchöflichen 

Amtsführung zurüdzutreten gedenfe, wenn ich fehen follte, 

daß durch den, welchem ich durch meine Unflugheit zum 

Epifcopate verholfen habe, die Kirche Gottes verwüftet 

werde und, was Gott abwenden wolle, felbft mit dem 

Untergange des Berwüfters zu Grunde gehe“ (Ep. 209. 

p- 779 8.). 9. erlangte die gewünfchte Entfcheidung des 

apoftolifchen Stuhles und nahm Fuſſala wieder unter feine 

weife bifchöfliche Leitung, indem er wie früher erprobte 

Mresbyter dort anftellte. 

Wenn A in diefem Falle Strenge mit Milde gepaart 
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übte, fo glaubte er doch als Bifchof gegen Geiftliche mit 

aller Strenge verfahren zu mitffen, welche entweder am 

Glauben der Kirche Schiffbruch gelitten oder aller Zucht 

und Sitte Hohn gefprochen hatten. Zwar floßen wir in 

den Briefen A.'s auf feinen Geiftlichen der Paröcie von 

Hippo, der heterodor oder gar häretifch gefinnt geweſen 

wäre — zum Beweife, wie der Glaubensheld und der 

Vorkämpfer der Orthodorie A. feinen Clerus mit feinem 

Geifte durchdrungen hatte — ; aber fein Verfahren gegen 

den einer fremden Paröcie angehörenden Subdiakon Bic: 

torin, der in Hippo ald Manichäer betreten wurde, gibt 

zu erfennen, wie er ähnliden Falls gegen Einen feiner 

Elerifer würde eingefchritten fein. Der ſchon bejahrte Mann 

hatte fih in Hippo alle Mühe gegeben, feine manichätfchen 

Irrthümer Andern einzuflößen, und war eben bei Bethäti- 

gung feines Lehreifers als Schüler Mani’ aljo offenbar 

geworden, daß dies läugnen zu wollen nicht jo unverjchämt 

als unfinnig gewefen wäre. Er befannte fih als Hörer 

der Serte und bat den Auguftinus, er wolle ihn zur fathos 

Iifchen Wahrheit wieder zurüdführen; aber — fchrieb A. 

an Bifchof Deuterius, den Primas der Provinz, welder 

Victorin angehörte — ich habe mich über feinen Betrug 

unter der Masfe eines Geiftlichen gewaltig entfegt und 

den Gezüchtigten aus der Stadt treiben laffen. Ich hätte 

mir aber nicht Genüge gethan, wenn ich ihn nicht aud 

dir angezeigt hätte, damit er burch verdiente Firchliche 

Ahndung von der Stufe der Clerifer hinabgeftoßen werde, 

auf daß fich Alle vor ihm hüten. Sollte er aber begehren, 

Buße thun zu dürfen, fo traue man ihm nur dann, wenn 

er auch Andere, die er Fennt, euch wird angezeigt haben 

— nicht blos in Maliana (dem Kirchenfprengel, dem 
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Bictorin als Subdiafon angehörte), fondern in der ganzen 

Provinz“ (Ep. 236. p. 849). — Mit gleicher Strenge 
behandelte A. den Presbyter Abundantius, von dem es 

übel verlautete, er wandle nicht die Wege der Diener 

Gottes. A., darob erfchroden, ohne Grund zwar nichts 

glaubend, verdoppelte feine Aufmerffamfeit und gab fich 

Mühe, hinter fichere Beweife feines böfen Wandels zu 

fommen. Zuerſt ftellte es fich heraus, daß derſelbe Geld, 

welches ein Bauer zu Firdhlichen Zweden bei ihm hinter: 

legt, unterfchlagen habe, dann wurde er überführt und ge- 

ftand es felbft, daß er an der Pigilie des Weihnachtöfeftes 

in einem fremden Kirchfpiele, wo aber an biefem Tage 

auch gefaftet wurde, bei einem verrufenen Weibe zu Mit- 
tag und zu Abend gegeflen und auch bei ihr über Nacht 

geblieben fei. A. enthob den Abundantius für immer ber 

Ausübung feiner Weihe und fchrieb über diefe Sentenz an 

den Primas Kantippus: „Ich fonnte nicht anders als den 

Presbyter (der fi) Solches zu Schulden kommen ließ) 

von dem Amte der Presbyterwürde entfernen und muß 

fürchten, ihm je wieder eine Kirche anzuvertrauen. Sollte 

vielleicht den firchlichen Richtern etwas Anderes belieben 
(weil es ein Eonciliarftatut ift, daß die Angelegenheit eines 

Presbyters durch ſechs Bifchöfe entfchieven werden full), 

fo mag, wer da immer will, demfelben eine feiner Leitung 

anvertraute Kirche übergeben; ich muß geftehen, ich fürchte, 

Solchen, denen fein guter Ruf zur Seite geht, in Anbe- 

tracht deffen man ihnen dies vergeben könnte, was immer 

für eine Gemeinde zu überlafien, damit ich nicht, wenn 

etwas Schlimmeres zum Ausbruch fommt, mir Died aus 

Schwäche zufchreiben muß“ (Ep. 65. p. 154). 
Die Strenge, mit welcher A. bei Fehltritten feiner 



432 Der h. Auguftinus als Biſchof. 

Geiftlichen verfuhr, war ein Ausfluß feiner Liche und Ge— 

rechtigfeit, und deßhalb nahm auch A. feine Geiftlic- 

feit gegen lieblofe und ungerechte Urtheile der 

Gemeinde in Schug. Davon gibt ein befonders merk: 

würbiger Ball Zeugniß, den A. zum Gegenftande ver 

öffentlichen Beſprechung mit feiner Kirche zu machen ſich 

gedrungen fah und wobei die durch und durch geiftliche 

edle Gefinnung und Weisheit des Biſchofs in all’ ihrer 

Schöne und Fülle zu Tage trat. A. hatte feine Geiftlich: 

feit ftets unter Augen, denn fie lebte mit ihm in Einem 

Haufe und fpeifte mit ihm an Einem Tiſche, und das 

Mannesflofter fcheint unmittelbar an das bifchöfliche Haus 

geftoßen zu fein; fomit waren Geiftliche und Mönche in 

ftetem Berfehre miteinander. Einer der Bresbytern, Boni: 

jacius, hatte dem A. angezeigt, er habe bei einem Mönche 

eine unzüchtige unreine Bewegung, bemerkt. Der Ange: 

flagte warf die Beichuldigung auf den Kläger zurüd, ale 

habe diefer getrieben von feinem böfen Gewiflen feinen (des 

Beichuldigten) guten Ruf verlegen wollen, da er die 

Keufchheit defjelben nicht habe befleden können. Lange 

quälte diefer Handel den Bifchof, der durchaus nicht im 

. Stande war, weder den Einen noch den Andern des ibm 

Vorgeworfenen zu überführen; doch war er mehr geneigt 

dem Presbyter als dem ihm verdächtig jcheinenden Mönche 

zu glauben. Während er nun die Sache Beider Goit 

überlafjen mußte, fing der Moͤnch an ſich fehr ungeftüm 

um die Beförderung zum Clerikate zu bemühen ımd ver: 

langte entweder von Auguftinus felbft geweiht oder wenig- 

itens fchriftlich einem andern Bifchofe dafür empfohlen zu 

werden. Da fih A. ob feines Verdachtes gegen ihn we: 
der zu dem Einen noch zu dem Andern bewegen ließ, trat 
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der Möndy noch Lärmender auf und verlangte, falls er 
nicht zum Cleriker erhoben würde, dürfe auch Bonifacius 
nicht Presbyter bleiben. Da der Priefter bereit war, um 

den zum Verdachte wider ihn Geneigten Fein Aergerniß zu 

geben und in. diefem Gtreite es nicht bis zur Verwirrung 
der Gemeinde kommen zu laffen, lieber den Berluft feiner 

Würde zu ertragen, jo wählte A. den Ausweg: es jollten 

fich Beide verpflichten zu einer hl. Stätte (dem Grabe des 

Martyr. Felix von Nola) zu pilgern, allwo fchredfendere 

Fügungen Gottes das verwundete Gewiffen eines Jeden 
viel leichter offenbarten und durch Züchtigung oder Furcht 
zum Befenntniffe trieben ). Während nun die Beiden 

1) Siehe ein Gottesurtheil, ein Ordal, an einem Orte und zu 
einer Zeit, wo man es fchlechthin nicht vermuthet hätte, und auf welches 
ein Auguftinus, dieſer hocherleuchtete, von allem Aberglauben himmels 
weit entfernte Geift ſich beruft! Der Fall ereignete ſich um’s Jahr 404, 

und er ift meines Wiſſens das frühefte Beiſpiel eines Gottesurtheils in 

der Geſchichte der Kirche, das uns felbft mit der Hinweifung auf ein 

noch früheres entgegentritt. Hören wir, wie A. feine gläubige Berufung 
auf ein Urtheil Gottes in diefem Falle rechtfertiget! Er fprach zu dem 
in der Kirche verfammelten Bolfe alfo: „Ueberall zwar ift Gott und 
der Schöpfer des All ift an feinen Ort gebunden und von feinem um⸗ 

fchloffen und Er muß von den wahren Anbetern im Geifte und in der 

Wahrheit angebetet werden, damit Er, der im Verborgenen erhört, auch 
im Berborgenen rechtfertige und kröne. Bezüglich deflen aber, was ben 
Menfchen alıgenfcheinlich befannt ift, wer fann Seine Abficht durchbliden, 
warum an einigen Orten diefe Wunder gefchehen und an andern nicht ? 

Dielen ift die Heiligkeit des Drtes fehr befannt, wo der Leib des feligen 

Felit von Nola beigefegt iſt; dahin wollte ich, daß fie ſich begeben foll- 

tem, weil uns von dort leichter und zuverläßiger gefchrieben werden lann, 
was immer an Einem von ihnen durch Gottes Wirkung offenbar gewor- 
den fein wird (quidquid in eorum aliquo divinitus fuerit propalatum). 
Denn auch wir felbit wiflen, daß in Mailand bei einem Grabmal der 
Heiligen, wo die Dämonen wunderbarer und fchredlicher Weife befennen, 
ein Dieb, welcher dahin gefommen war, um durch einen falfchen Schwur 
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nach Ztalien gewandert waren um ſich dort dem Gottes» 

"urtheile zu unterziehen, brachte A. die ganze Angelegenheit 

vor der in der Kirche verfammelten Gemeinde zur Sprache. 

Nachdem er fie aufgefordert mit ibm zu beten, daß Gott 

das ihnen Unerforſchliche offenbaren wolle, bemerfte er: er 

babe Anftand genommen, den Namen des Presbyters aus 
der Zahl feiner Eollegen zu ftreichen, weil er dem Urtheile 

Gottes, vor deſſen Richterftuhl die Sache fchwebe, nicht 

vorgreifen dürfe und weil ein Synodalbeſchluß verbiete, 

einen Preöbyter, bevor er überwiefen, von der Gemeinfchaft 

zu fufpendiren. Weil aber A. die dem Bonifacius un: 

günftige Etimmung vieler Gemeindeglieder fannte umd die 

Namen aller im Dienfte der Kirche Stehenden zum Behufe 

befonderer Fürbitten vorgelefen werben mußten, fo erflärte 

der Bifchof: wolle man daß der Rame des B. nicht ab- 

gelefen werde, fo falle dieß nicht auf ihn fondern auf jene 
um deren willen es geſchehe. Darauf ermahnte er Alle 

eindringlich, fich nicht Durch freventliches Urtheil zu ver: 

fündigen, und feinen Schmerz über die Fehltritte der Sei- 

nigen nicht zu vermehren, indem fie fi dem Argwohne 

bingeben und an fremden Sünden fich betheiligen. Wenn 

es ihrer aber gebe, denen dieſe feine Schmerzen eine Luft 
feien, fo habe er gelernt für Solche zu beten und ihnen 

nur Gutes zu wünſchen. „Denn wozu anders figen dieſe 

zu betrügen, gezwungen ward, den Diebftahl zu befennen und das Ge: 
Rohlene zurückzugeben. Iſt denn nicht auch Afrika voll von Leibern der 
heiligen Martyrer ? und dennoch wiffen wir, daß hier nirgends dergleichen 
gefchehe. Denn wie nach dem Worte des Apoftels nicht Alle (Heilige) 
die Gabe der Heilungen, noch Alle bie Unterfcheidungsgabe der Geifter 
haben, fo hat auch jener, der da einem Jeden nach Gefallen das Seine 
jutheilt, nicht gewollt, daß bei allen Grabftätten der Heiligen dergleichen 

geſchehe“ (Ep. 78. p. 183 s.). 
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beifammen, auf was Anderes machen fie Jagd als dag, wenn 

irgend ein Bifchof oder Geiftlicher, oder Möndy oder eine 

Nonne fält, fie ed glauben, mit Luft ed ausfprechen und 

behaupten: es feien Alle fo, aber es fönnten nur nicht 

Alle überführt werden? Und doch — wenn eine Berheir- 

rathete als Ehebrecherin erfunden wird, verftoßen diefelben 
Leute doch ihre Weiber nicht, noch Klagen fie ihre Mütter 

an. Wenn aber von Einigen, die einen geiftlichen Namen 
führen, etwas Böjes entweder fälfchlich verlautet oder 

fi) als wahr erweist, dann beſtehen fie darauf und haben 

vollauf zu thun und geben ſich Mühe, daß das vo Allen 

geglaubt werde... . Chriftus- bat doch feine Gläubigen 

über die böfen Verwalter, die ihr Böfes thun und fein 

Gutes reden, beruhigt, da er fagt: Was fie euch fagen, 
das thuet; was fie aber thun, das thut nicht. Betet für 
mich, daß ich nicht, indem ich Andern predige, als ein 

Berworfener erfunden werde; wenn ihr euch aber rühmt, 

fo rühmt euch nicht in mir, fondern im Herrn. Denn 

wie wachſam auch die Zucht meines Haufes fei, ich bin 

Menſch und lebe unter Menfchen und wage mir nicht an: 

zumaßen, mein Haus fei beffer als die Arche Noe's u. f. w. 

Ih muß aber eurer Liebe aufrichtig vor dem Herrn ge: 

fteben: wie ich von der Zeit an, da ich dem Herrn zu 

dienen anfing, ſchwerlich Beffere getroffen habe 

als die in Klöftern gediehen find, fo habe id 

auch Feine Schlimmeren fennen gelernt alß 

die in Klöftern zu Falle gefommen find. Wenn 

wir und alfo über einigen Auswurf betrüben, fo tröften wir 

ung doch über noch mehrere Zierven“ (Ep. 78. p. 185 f.). 

Dieß Urtheil A.’ über Klöfter und ihre Be: 

wohner war laut feiner heiligen Berficherung aus Er- 
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fahrung geflofien. Und fürwahr, es mußte dem Manne, 

der feit feiner Bekehrung immerfort Föfterlich gelebt, der 

gleich nach Uebernahme des Priefteramtes zu Hippo ein 

Mönchsflofter gegründet hatte, defien unmittelbare Leitung 

er felbft führte, und der dort fpäter auch ein Ronnenflofter 

errichtet hatte, auf das fein bifchöfliches Auge ſtets gerichtet 

war, — dieſem mußte eine reiche Erfahrung zur Seite 

ftehen. Die überwiegend tröftlichen Erfahrungen machten 

A. zum entfchiedenen Freunde und Beförderer des Klofter- 

lebens, feine ſchmerzlichen Erlebnifje aber erhöheten nur feine 

Sorgöult, eingerifienen Uebelftänden zu begegnen und bie 

flöfterliche Zucht zu fchärfen. Dieß lehren befonders der 

210. und 211. der auguftinifchen Briefe. — Dem Non; 

nenflofter hatte A. nach dem Tode feiner Schwefter die 

bewährte Felicitas zur Vorfteherin gegeben. Nachdem diefe 

durch lange Jahre ihr Amt mit Würde und Segen geführt, 

ergriff die Nonnen bei dem Wechfel eines Propftes die 

Sucht auch nach dem Wechfel der Oberin, und fie hatte 

fie in dem Grade befallen, daß fie gegen diefelbe kärmten 

und tobten, und in völligem Aufftande nach dem Erfcheinen 

des Bifchofs verlangten, der ihrem ungeftümen Benehmen 

Genüge leiften follte. Um ihrer und feiner zu ſchonen, 

entzug ihnen A. feine Gegenwart und fchrieb ihnen, nach— 

dem ihre krankhafte Aufregung ſich einiger Maßen gelegt, 

alfo: „Wie die Strenge bereit ift, Sünden denen fie bes 

gegnet zu ftrafen, fo mag die Liebe nicht antreffen was 

fie ftrafen müßte. Das ift die Urfache weßhalb id zu 

euch nicht Fam. Denn wie hätte ich euern Tumult über: 

fehen und ungeftraft laſſen können? So haben wir nicht 

den Garten Gottes unter euch gepflanzt und begoflen, daß 

wir Diefe Dornen von cuch ernten. Diejenigen aber, die 
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euch verwirren, werden — wenn fie es ohne fich zu beflern 

noch thun, gezüchtigt werden, feien e8 welche immer. Be: 

denfet doch, was das für ein Uebel fei, wenn wir innere 

Zerwürfniffe im Klofter zu beflagen haben. Beharret doch 

in eurem guten Borfage und ihr werdet nicht verlangen 
die Borfteherin zu wechfeln, unter deren langjähriger Lei— 

tung ihr im Klofter an Zahl und Alter zugenommen habt, 

die euch zwar nicht als leibliche aber als geiſtliche Mutter 

aufgenommen bat. Denn Alle die ihr her gefommen, habt fie 

entweder als den beliebten Beiftand der feligen Oberin 

meiner Schwefter oder ald Oberin felbft, die euch aufge- 

nommen, getroffen; unter ihr feid ihr herangebildet, unter 

ihr verfchleiert, unter ihr zahlreich geworden und ihr ver: 

langt fo ungeftüm ihren Wechfel, da ihr trauern folltet, 

wenn wir fie euch verwechfeln wollten. Sie fennt ihr, zu 

ihr feid ihr gekommen, fie habt ihr fo lange Jahre gehabt 

und zum Wachsthume gehabt. Ihr habt blos einen neuen 

Vorfteher erhalten; wenn ihr aber um feinetwillen Neue: 

rung fucht und aus Mißgunft gegen ihn wider eure Mutter 

euch fo aufgelehnt habt, warum habt ihr nicht vielmehr 

begehrt, daß er euch gewechjelt werde? Wenn ihr das 

aber nicht wollt, weil ich weiß wie ihr ihn mit Verehrung 

in Ehriftus liebt, warum liebt ihr nicht vielmehr fie? Die 

erften Mühen des Propftes euch zu leiten werben fo ge: 

ftört, daß er lieber felbft euch verlaffen will als den böjen 

Ruf auf fid) laden, daß man fage: ihr würdet eine an— 

dere Dberin nicht begehrt haben, wenn ihr ihn nicht zum 

Vorfteher erhalten hättet. Möge alfo Gott eure Gemüther 
beruhigen und befänftigen; möge nicht in euch das Wert 

des Teufels objiegen, fondern es fiege der Friede Ehrifti 

in euern Herzen; durch Reue gewinnet wieder die Tugend; 
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babet aber nicht die Reue des Verräthers Judas, fondern 

die Thränen des Hirten Petrus (Ep. 211. p. 782 s.). 

Zur Verhütung ähnlicher Vorfälle fchrieb ihnen ber 

Bifchof vortreffliche VBerhaltungsregeln vor, welche ob ihrer. 

Weisheit und Zwedmäßigfeit von der Kirche ald die wer 
fentlihen Grundzüge alles gemeinfchaftlichen Lebens in 

Trauenflöftern feftgehalten wurden. Sie find ein fpredhen- 

des Dofument der Auguftiniichen Geiftesgröße, welche in 

den engen Räumen eines Klofterd ebenfo Zucht und Drd- 

nung zu verfchaffen verftand, wie er diefelben auf dem 

weiten Gebiete des öffentlichen firchlichen Lebens zu hand- 

haben wußte. 

| Dr. ®inzel, 

Prof. in Leitmerig. 



2, 

Die Lehre des Sabellius. 

Unter den fogenannten Antitrinitariern des dritten 
Zahrhundertd nimmt Sabellius eine befonders wichtige 

Stelle ein, fowohl durch die Zahl feiner Anhänger und 

Dauer feiner Barthei, ald auch durch die höhere Ausbil- 

dung und Eigenthümlichkeit feiner Lehrmeinungen- und die 
Nachwirkungen vderfelben in den L2ehrentwidlungen und 

Streitigkeiten der folgenden Zeiten. Eine genauere, in’s 
Einzelne gehende Unterfuchung über die eigentliche Lehre 

diefes Mannes, die, wie mir feheint, noch fehr im Dunkel 

liegt, mag daher nicht überflüffig und unwichtig fein, um 

fo mehr, da Sabellius in neuerer Zeit bei einigen außer: 

firdlichen Theologen ſehr in Ehren gekommen ift, und es 

nicht an Berfuchen fehlt, feine Lehre, mit modernem Ge— 

präge verfehen, als fchriftgemäß darzuftellen, ja ihn fogar 

für den Träger der Achten, chriftlichen Gotteslehre auszu— 

.. geben, im Gegenfage zu der fchon verfälfchten, jogenannten 

orthodoren Lehre jener Zeit. | 

Ueber die äußern Schidjale des Sabellius ift uns 

fehr wenig befannt. Wir wiffen nur, daß er in der Penta- 

polis in Nordafrifa lebte, und zwiſchen 250 — 260, alio 

unter dem Kaifer Valerian in Ptolemais mit feiner Lehre 

auftrat. Ob er dieſe felbft erfunden, oder ob er jie von 
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Außen irgendwoher überfam, läßt fich nicht mit Sicherheit 
beftimmen. Nach Epiphanius ftügte er fich bei feiner Ver— 
werfung der Dreiheit der göttlichen Perfonen befonders 
auf das fogen. Evangelium der Aegyptier, das er für ächt 
hielt, und es kann wohl fein, daß er aus diefem die Grund- 
gebanfen - feines Syſtems gefchöpft. Nah Philaftrius ') 
wäre Sabellius ein Schüler und Nachfolger des Noetus; 
und auch der hl. Auguftinus 2) ſcheint einen innigen Zu: 
fammenhang zwifchen Noetus und Sabellius angenommen 
zu haben, indem er den Epiphanius tadelt, daß er aus 
Noetianern und Sabellianern zwei Seften gemacht habe, 
da fie eine und diefelbe an fih, nur dem Namen nach 

- verfehieden fein. Doch, wie gefagt, Gewifjes Täßt ſich 
hierüber nicht fagen.. Hat Sabellius wirflih von den 
übrigen Aıititrinitariern Etwas gehört, fo hat er dieſes 
doch jedenfalls fehr felbftftändig bearbeitet und eigenthüm- 
lich ausgebildet. Seine Lehre fand in der Pentapolis 
großen Beifall, wie wir durch den ht. Athanaſius wiſſen 
(De sentent. Dionys.). Dionyfius nämlich, der Bifchof 
von Alerandria, unter deſſen oberfter Leitung die Penta- 
polis ftand, fand ſich veranlaßt, Boten binzufenden , um 

1) Philast. Sabellius post istum (Noätum) de Lybia discipulus 
ejus, similitudinem sui doctoris itidem secutus est et errorem, unde 
et Sabelliani postea sunt appellati. 

2) Aug. Qua causa duas haereses Epiph. computet, nescio, 
cum fieri potuisse videamus, ut fuerit Sabellius iste famosior et ideo 
ex illo celebrius haec haeresis nomen acceperit. Noötiani enim dif- 
ficillime ab aliquo sciuntur, Sabelliani autem sunt in ore multorum. 
Epiph. fagt aber (Advers. Haeres.) von Noetus und Gabellius: nex- 
yaros ourog (6 Zah) ap oureg oi Zaßelllavoı xalovusro xai 
ourog di napaninolo; Tor Noyruavar mir ollywv TırWv doyuarioa;. 
Und Epiph. Anaceph.: Die Sabell. hätten zwar mit den Moetianern 
Gleiches gelehrt, mare Toüro uovor un nenordkva Tor nar£pa. 
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die Anhänger des Sabellius — Bifchöfe Lybiens — von 

ihrem Irrthume abzubringen, und da dieſes Nichts half, 

fo fchrieb er in derfelben Abficht einen Brief an Ammonius 
und Euphranor, „da bald in der ganzen Provinz der 

„Sohn“ nicht mehr gepredigt werde.“ Welchen unmittel- 

baren Erfolg des Dionyfius Beftrebungen hatten. und was 

Sabellius ferner gewirkt, ift uns ebenfall® unbefannt ; 

aber Anhänger von ihm erfcheinen in der folgenden Zeit 

faft in allen Theilen der Kirche. So wird ihrer auf der 

Eynode zu Merandria (324) gedacht, als Hofius von 

Corduba in der Sache des Arianismus dahin gefandt wurde; 

in SKleinafien, befonders in Kappadocien, befämpfte fie 

Baſilius d. Gr. u.f. w. Aeußerungen des Athanafius 

deuten darauf hin, daß fie in der Lehre — wenigftens in 

Betreff des Verhältniffes des Aoyos zur Menfchheit Ehrifti 

— nicht vollfommen übereingeftimmt haben; wie denn auch 

die fo verfchiedenen Auffaffungen ihrer Lehre von Seite 

ihrer Gegner auf Derartiges hinweifen. 

Nach diefen Bemerkungen können wir uns zu unferer 

“eigentlichen Aufgabe, der Darftellung ver Lehre des Sa- 

bellius wenden. Hier bieten fich aber nicht geringe Schwie- 
rigfeiten dar, wegen der mangelhaften, blos fragmentari- 

fhen Quellen: Nachrichten. Nirgends nämlich finden wir 

des Sabellius Lehrmeinungen im Zufammenhange darge- 

ftellt und in die einzelnen Theile verfolgt. Größtentheils 

ift nur des Allgemeinen Furz erwähnt, auf das Einzelne 

nur bie und da hingewiefen, wie im Vorbeigehen, mit 

einigen Worten, oder bei Bergleichungen mit andern hä- 
retifhen Meinungen. Dabei flimmen fogar die Aeußerun- 

gen und Andeutungen der Väter über diefe Lehre oft nicht 

miteinander überein, fcheinen fich nicht felten geradezu zu 
Theol. Ouartalfgrift. 1849. Heft IL. 29 
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widerfprechen; ihre Angaben find öfterd ungenau, mit ge 

zogenen Gonfequenzen und ihren Urtheilen und Wider— 

legungen durchfegt, von denen die wirfliche Lehre des Ea- 

bellius erft gefchieden werden muß. In ber folgenden 

Unterfuhung fol nun der Verſuch gemacht werben, das 

Zerftreute, Fragmentarifche zur Einheit zu verbinden, um 

ein, wo möglich, übereinftimmendes Ganze und eine Ge 

fammtanfchauung der Lehrmeinungen des GSabellius in 

ihrem Zufammenhange zu gewinnen. Ich werde dabei jo 

verfahren, daß ich zuerft das Allgemeinfte und Gewiſſeſte, 

das, was ganz zuverläffig und unbeftritten als Sabellia— 

nifche Lehre angefehen werben kann, zufammenftelle. Bon 

diefem Beftimmten, Klaren und Zuverläffigen ausgehend 

werde ich das weniger Gewifle, Dunkle und Zweifelhafte 

zu beurtheilen und zu beftimmen fuchen. 

Bolltommen ftimmen alle Quellen⸗Nachrichten zuvör: 

derft darin überein, daß Sabellius die Fatholifche Lehre 

von der göttlichen Trinität, von drei Perfonen der imma- 

nenten göttlichen Lebensbewegung verwarf. Dieſe Lehre 

von drei Perfonen hielt er für Rüdfall in Bielgötterei, 

wie aus der Frage erhellt, die die Sabellianer an bie 

Leute richteten: „Haben wir Einen Gott oder haben wir 

drei Götter?“ 1) durch welche fie viele Unwiſſende zu ihrem 

Irrthume verleitet haben follen. Auch zeigt dieß deutlich 

die Bertheidigung der Fatholifchen Lehre von Seite ded 

Epiphanius: „Nicht Wielgötterei führen wir ein, fonbern 

Einheit Gottes verkündigen wir“ 9. Im diefem Wahne 

1) Epiph. haer. 62.. ri äv einwuer, ouro, Iva @sor Fyousr } 

rosis Heous; 

2) Epiph. J. c... ou noAludelar sionyouueda alla uorapyiar xn- 
ourrouer..., 
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von einer Vielgötterei in der Lehre von drei göttlichen 

Berfonen konnte er dann auch jene altteftamentlichen Stellen, 

in welchen die Einheit oder vielmehr Einzigfeit Gottes im 

Gegenfage zu den vielen heidnifchen Göttern auf's ftärkite 

hervorgehoben ift, für feine Meinung anführen (Deuter. 

6, 4. Erod. 20, 3. Gef. 44, 6). Des Eufebius ) Nach— 

richt über Sabellius deutet e8 wenigſtens, an, daß er die 

firchliche Lehre von Bater, Eohn und hl. Geift nicht an- 

genommen habe, indem nad ihm Dionyfius denfelben bes - 

fchuldigt: „vieler Läfterung Gottes des Vaters, eined großen 

Unglaubens in Beziehung auf den Menſch gewordenen 

Logos und großer Gefühllofigkeit (ruoIrole) gegen ven 

hi. Geift.“ 

Die Einheit oder vielmehr Einzigfeit Gottes tu 

demnach Sabellius retten zu müffen, und hiedurch beftimmte 

fih der Grundgedanke feiner Lehre. Er Iehrte daher: 

„Derfelbe fei Vater, derfelbe Sohn, und derfelbe hi. Geift, 

wie in Einer Hypoftafe drei Benennungen find“ %. „Einer 
jei Gott der Hypoftafe nach, er werde aber von der Schrift 

verjchieden geftaltet dargeftellt je nach der Eigenthümlich- 

feit des vorliegenden Bedürfniſſes“ 9). Derfelbe fei Vater 

und Sohn, der Hppoftafe nah Eins, dem Namen nad) 

aber zwei ). Eine Hppoftafe fei der Vater und der Sohn 

und der bi. Geift und Ein dreinamiges ro00wrrov ®). 

Auctorität für diefe feine Lehre mochte ihm wohl das fchon 

1) Euseb. hist. eccles. VII. 6. 

2) Epiph. haer. 62.. roy aurör sivaı nariga, Toy autor vidr, xai 

Toy auroy äyıor nveuua, ws Eivaı Fr ula Unooraosı Teris ovouaala;. 

3) Basil. Ep. 214. 4. Ep. 210. 3. Ep. 236. 

4) Athan. Or. c. Arian. IV, 9. 25 u. de Synod. 

5) Theodoret. fab. haer. Il, 9.. war uroaracır eivaı tur narege 
wai Tor vior xal TO Ay. mıyedua, xal Pr rouuruuor TIE00WTTOr. 

29 * 
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oben genannte apofryphifche Evangel. der Aegyptier fein, 

worin Ehriftus feinen Züngern offenbart, daß der Vater, 

der Sohn und der hl. Geift Einer und derjelbe ſei '). 

Als Grundlehre des Sabellius wird alfo durchweg ange: 

geben: Es fei nur Eine Hypoftafe des göttlichen Weſens 

anzunehmen, nicht drei, nicht eine dreiperfönliche Eubfiftenz 

des Einen göttlichen Weſens; oder wie er ſich, in jeiner 

Meinung, daß drei Hppoftafen (PBerfonen im firchlichen 

Sprachgebrauch) nothwendig drei Götter feien, auch wohl 

ausgevrüdt haben mag: „es fei nur Ein Gott.“ 

So gewiß es aber ift, daß er jede Perfon-Verfchieden- 

heit im göttlichen Wefen felbft ausſchloß, jo ift es doch 

auch nicht weniger gewiß, daß er deßungeachtet in feiner 

Gotteslehre auch von einer Dreiheit Gottes ſprach, und 

daß er die Firchlichen Benennungen: Bater, Sohn und 

hi. Geift beibehielt. Schon aus dem oben Angeführten iſt 

dieß erfichtlich, indem bei allem Feſthalten an Einer Hypo» 

ſtaſe doch zugleich immer von einer Dreiheit, von Bater, 

Sohn und Geift die Rede ift. Nach ſpätern Nachrichten 

ſoll er ſogar ſo feſt an dieſer gehalten haben, daß er das 

Anathem ſprach über Jeden, der ſich weigerte, fie anzuer: 

fennen D). Diefe Dreiheit aber legt er durchaus Gott nie 

bei, in fo fern er über- und außerweltlich, in feiner reinen 

Immanenz ift, fondern bringt fie immer in Verbindung 

mit feiner Wirkfamkeit für und in der Welt; und nennt 

. #4) Epiph. haer. 62 fagt von biefem Evang. : fv aurın yo molla 

rowüre us dv napaßiorw uvormpudus &x mgoseinov roũ dwrngo — ⸗ 

— ws auroũ Onloürros Tois uadırai;, Toy avrov eivaı narien, zor 

auror eivaı vioy, rov aurov eivaı äy. rıveuua. 

2) Nach Arnobii Conflict. cum Serapione (Bibl. max. patr. Lugd. 

VII. p. 204). Ego tibi Sabellium lego anathema dicentem his qui 

patrem et filium et spiritum sanctum ausi sunt denegare. 
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fie nicht drei Hypoſtaſen (zgeig Unooraveı), fondern aus- 
Ihlieglih nur drei rpooore. Die Harften Stellen bei 
den Bätern bezeugen dieß. So jagt Baftlius: „Sabellius 
hat nicht vermieden das unperjönliche Gebilde der TTOOCWITE, 
indem er fagt: berfelbe Gott, Einer feiend dem Weſen 
(Subftanz) nach, geſtalte ſich um nach den jedesmal eins 
tretenden Bebürfniffen, und werde nun als Vater, nım 
ald Cohn, nun als hl. Geift unterfchieden « i. » Bald 
nehme .er die Sprache eines Vaters an, wenn für Diefe 
Rolle Zeit ift, bald die einem Eohne gebührende Sprache, 
wenn er hernieder fommt, um Unſerer mit Sorgfalt wahrs 
zunehmen ober um irgend Anderes zur Ordnung und Lei: 
tung der Welt zu wirken; bald umgebe er fich mit ver 
Geftalt des bl. Geiftes, wenn die Zeitverhältniffe Die 
Sprache diefer Erſcheinungsform erheiſchen“?). In ähn— 
licher Weiſe gibt Athanaſius 3) als Sabellianifche Lehre 
an: daß nad derfelben „der Vater Logos und HI. Geift 
jei, dem Einen Bater werdend, dem Andern Logos, dem 
Andern Geift; ſich dem Bedürfniſſe eines Jeden fügen, 
und dem Namen nach zwar Sohn und Geift, in der That 
aber nur Vater.“ Sehr Har fpricht fich Theodoret ?) hier; 

1) Basil. Ep. 210. 5.. ouds 6 Zaßellios naontnoaro rov aruno- 
graroy Tr ngo0wnwrv avankacuor, sinwv: Tov autor Isov iya zo uno- 
zuufvın Ovra, mrg05 Tas Fnuorore Napanınrouaz Zo8la; era uoppoUuevoN, 
rũr uv os nariga, vür de we vier, vür dk ac nveua ay. dıalkyeodan. 

2) Basil. Ep. 214. 
3) Or. c. Arian. IV. 25. 
4) Theodor. fab. haer. H, 9: iv wir rn nal (duI.) vis arena 

vouodernoa, dv 77 za) als vior eraydewnjoa:‘ os ıveüua de äyıov roig 
aroorolos Imuporioa: 

Ibid. uiev Unooraoır siva Tor nariga xaı TOY vIiov xal To rereuue 
dy. »al Ev TquvUmor nE00wnor, xal 107 autor notre utv 5; rarcom 
zuhei, more de 0; vior, mork de Ws dy. nveüne. 
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über aus: Nach Sabellius „habe Gott im alten Bunde 

als Vater das Gefeg gegeben, fei im neuen als Cohn 

Menfch geworden, als Geift aber über die Apoftel herab: 

gefommen.“ And: „Eine Hypoftafe fei der Vater und der 

Sohn und der hi. Geiſt, es fei Eine dreinamige Perſon; 

Eins und denfelben bezeichnet er bald als Water, bald ale 

Sohn, bald als HI. Geift.“ 

So ſehen wir alfo, daß die Dreiheit, an der Eabel: 

lius fefthielt, fich nicht auf Gott an ſich bezog, fondern 

nur auf das Verhältniß Gottes zur Welt; daß die Br: 

zeichnungen Vater, Sohn und Geift nur auf die verfchie: 

denen Arten der göttlichen Wirffamfeit für und in der 
Welt angewendet werben; daß darum nicht von drei vro- 

oraoeıs, fondern nur von drei rpoowne die Rede fein dürfe. 

In dem bisher Geſagten haben wir das Allgemeinite 

und Gewiffefte, was die Quellen über die Sabellianiſche 

Lehre enthalten, angegeben. Der Grundirrthum des Sa; 

bellius, aus dem alles llebrige folgte, war dieß: das er 

Weſen und Berfon durchaus nicht unterfchich, fondern 

ſchlechterdings als Eins nahm; daher drei Perfonen auch 

für drei Wefen hielt. 
Wir müffen uns nun zur Unterfuchung wenden, wie 

fi) von diefer feiner Grundlehre aus die übrige Gottes; 

lehre bei Sabellius geftaltete. Die Nachrichten bierüber 

find aber nicht fo Har und übereinftimmend; daher fonnte 

fie auch von denen '), die diefelbe näher unterfuchten,, die 

verfchiedenften Erklärungen und Deutungen erfahren. 

1) Bel. Worm. Hist. Sabelliana. Fref. 1696. Mosheim. Walch. 

Schleiermacher, Theolog. Beitfchrift von Schleierm., de Wette, 
tüde. II. H. 1822. Lange, Lobeg., Beiträge zur älteften Kirchen- 

gefchichte 18315 umd in Illgen's Zeitfchrift f. hiſt Theol. Bo. I. Et U 
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Die Aufgabe ift nun die, zu erforfchen: was des 

Sabellius Lehre war von der Gottheit in ihrer Vor⸗ und 

Weberweltlichkeit ; in welches Verhältniß er feine drei rsg0- 

owra zur Einen göttlichen vrroozaoıs, und zu einander 
ftellte und wie es mit den verfchiedenen Angaben hierüber 

zu halten fei; ferner, was er vom Logos lehrte, welches 

Berhältniß zur Gottheit an fich und zu den einzelnen Pro- 

fopen er ihm gab; endlich, welches die Wirffamfeit jedes 

Einzelnen von diefen, woher die Bezeichnung mit rzarne, 

vios und revevun fomme und welches ihre Dauer fei. 

Zuerft alfo entfteht die Frage: Hat ſich Sabellius 

über die Gottheit an fi, in ihrer Immanenz, in ihrer 

Bor: und Ueberweltlichkeit ausgefprochen oder nicht, und 

wenn das Erfte, was war feine Anfiht? War ihm die 

Gottheit in ihrer Immanenz fchlechthin identifch mit jener 

göttlichen vrrooraoıs (im Sinne von „Eine PBerfon“), von 

der wir gefehen, daß er fie der Firchlichen Lehre von drei 

göttlichen Perfonen entgegenftellte ; oder war fie ihm etwas 

Dunfles, Bewußtlofes, Ilnperfönliches, das erft Perſon 

werben mußte; oder endlich läugnete er geradezu jede Vor⸗ 

und Außerweltlichkeit Gottes? Indem ich an die Beant- 

wortung diefer Fragen gehe, beginne ich natürlich damit, 

jene Stellen der Väter anzuführen, die des Sabellius 

Anficht hierüber auszufprechen fcheinen oder amdeuten. 

Arhanafius ') führt ald Sabellianifche Lehre Folgendes an: 

und Bd. I. St.I. Neander, Kirchengefchichte. G. N. Meier, bie 
Lehre von der Trinität in ihrer Hiftorifchen Entwidlung 1. B. 1844. 

Baur, Dorner m. f. w. 

1) Athan. Or. c. Ar. IV. 13: , wovas ndarurdeioa yeyore raus‘ 

; dt wovas dorıw d narıe, raus de naryp, viog zaı rırsüua üyıov‘ 

25.. 6 narye 0 auto; wmv korıw nlarurera de, eis viov xat nyeüne. 
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„Die Monas erweiterte fih und wurde zur Trias; Die 

Monas aber ift der Bater, die Trias Vater, Sohn und 

bi. Geift“; und „der Vater ift zwar berfelbe, erweitert fich 

aber in Sohn und Geilt.“ Hierauf Bezügliches jpricht 

er in anderer Weife jo aus ): „Die Sabellianer meinen: 

So lange Gott fchweige, fei er ohne Wirffamfeit,. wenn 

er aber fpreche, fo wirfe er mächtig; da er ſchweigend 

nicht fchaffen fonnte, durch das Sprechen aber die Schö- 

pfung begann.“ Ebenfo.: „Wenn er fehweigend (der Vater) 

nicht fchaffen Fonnte, fo muß er notbwendig durch Zeugung 

(ded Logos), d. i. durch Sprechen die Macht dazu erhal: 

ten haben.“ In der Widerlegung fagt Athanafius auch: 

„nicht war in Gott einft Ruhe und dann redete er.“ Diefe 

legtern Stellen Eönnen wir zum Ausgangspunft unjerer 

Unterfuhung machen und durch fie fogleich dieß beweiſen, 

daß fih Eabellius wirflid die Gottheit vor- und übers 

weltlich dachte, und fich über fie ausfpyach, indem er unters 

fcheidet zwifchen einem Fsog auwrov und avevepyreog, aljo 
offenbar vorweltlichen (denn war er fchiweigend und un- 

thätig, fo hatte er auch die Welt noch nicht gefchaffen), 

und einem Heog AuAwv und doyvwr oder xrllwvr, mowr, 

alfo dem fchaffenden, nach Außen wirkenden. Der eos 
cuwrwv und owevegyrrog ift aber daffelbe, was in den 
obigen Athanafian. Stellen audy als uovag bezeichnet wird. 

Mit dem Ieog Ankwr und xrılwv aber beginnt die zpuas, 

1) Athan. Or. c. Ar. IV. 11... ro» da Jeov owrwrra uev anerieyyror, 

Aaloivra ds loyusr aurovr Poudorraı‘ eiye ownwr wer oux nduraro 
nosiv, dalav de xrilew nekaro. 

12.. A yag owner (6 narne) oux „duvaro mosiv, arayan npos- 
sılmpivan aurov divauır yerrjoarra, 5 &arı, Aalyoarıa .... oVdE nore 

utv iv Hei yovgla mr, nors de dal. 
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da nad dem Früheren Gott nad Außen, d. h. für und 
in ber Welt ſtets unter Einem der drei rposwnra wirft, 
hiemit aljo die uovag ſchon zorag zu werden angefangen. 
In wie ferne aber Athanafius dekungeachtet, wie aus dem 
oben Angeführten erhellt, die wovag, den vorweltlichen Gott, 
und rarzg, ein Ölied der zouas, des innerweltlichen Gottes, 
identificiren konnte, und wie weit er hierin Recht und 
Unrecht hatte, wird fich aufflären, wenn wir die hieher 
bezüglichen Stellen bei Baſilius näher betrachtet haben. 
Bafilius ) nennt den Sabellianismus Rüdfall in’s Ju: 
denthbum, da er „Bater, Sohn und hi. Geift für & 
rrg&yua molurgoowrov erkläre und allen dreien Eine 
Hypoſtaſe zutheile, und fage: „derjelbe Gott Einer feiend 
der Subſtanz nah — TY vnoxeuerp — geftalte ſich 
um nach den jedesmaligen Bebürfniffen; jegt als Vater, 
dann aber ald Sohn, dann als hi. Geift.“ Anderswo ?) 
fagt er, Sabellius Iehre: Gott fei Einer der Hypo» 
ftafe nach, werde aber von der Schrift unter verfchie- 
denen Profopen dargeftellt, nach der Eigenthümlichkeit 
der jedesmal zu Grunde liegenden Bedürfniffe u. f. w. 
Endlih ſpricht er fih auch fo aus 3%): „Diejenigen, 

1) Ep. 210. 3.. © yap !v neäyua molungoowror Akywv ner. xaı 
vi. xaı zıy. dy. xaı ulav vv TauWv 779 Undoracıw derideuevog... 

5. Sab. nenne: 7ov aurov Heor iva Tu Unoxauuvw örra, rp0g Tas 
Exaorore napamınrouvas yotlas Jerauoppouusror, vür uiv us narsea, 
vor dt as vior, vr dr rl. 

2) Ep.214.3. iva wir eivaı 77 Unooraosı Tov Neov, nreoowmonowiodan 
de uno Tig yoapis dmpogws xard To Wlwun rig Unoxsiuvns ixdorore | 
zesias- xaı yiv usv Ta; Targızaz davrıs negridivan pwrds, öray rourou 
xup0s 7 TOD eoowWnou srl. 

3) Ep. 236. 6. Oi de Tavıor Ayorre; ovolar zaı Unooradır, avay- 
#uloyraı neoauna uorov 6 eiv Öumpopa, ai dv ru nepioraodu Ar- 
year reis Unooragsıs eVeloxorra un peuyortes ro toü Saßelkiov xaxor, 
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welche Denfelben Wefen und Hypoftafe nennen, werben 

genöthigt, blos eine Berfchiedenheit der rrpoowre zu: 

zugeben, und indem fie ed vermeiden, von drei Hypo— 

ftafen zu fprechen, vermeiden fie den Irrthum ded Gabel: 

lius nicht... der behauptet, diefelbe Hupoftafe nehme eine 

andere Geftalt an nach dem jedesmal eintretenden Bepürf- 

niffe.“ Auf die innerweltliche Thätigfeit Gottes beziehen 

fih alfo die Sabellianifchen reoowne, nernp, viog und 

vevua; aber das allen diefen Profopen zu Grunde Lie— 

gende (Urroxeiusvor) und bleibende Wefen (&v ro@yre) wirt 

nicht rap oder viog genannt, fondern vrrooraoıs. Diefe 

wird als das (dem ‚MWefen und der immanenten Form 

nach) Nicht» Veränderliche, dem rgoowrov ald dem Ber: 
änderlihen und nach Bedürfniß Verſchiedenen entgegenges 

feßt. — Da wir nun fehen, daß die mooowne ſämmtlich 
erft entftehen (auch das des Vaters), das aber, was die 

Formen der rodowre annimmt (7T900WrEOTTOLEITL, ETa- 

oynuoriLeren), die Eine Hypoftafe (la vnoeraoıs) ift, 

diefe alfo jedem re00wrsor, auch dem des Vaters voraus: 

geht, indem fie ja fonft nicht erft dafjelbe werden Fönnte, 

fo dürfen wir, das von Athanafius Gefagte biemit ver: 

gleichend und verbindend, wohl behaupten: Was bei Atha; 

nafius Feog owrwv, uovag (auch rang) genannt wird, 

fei bei Bafilius als &v nrpäyua, als Urooreos bezeichnet, 

fo daß alfo Sabellius unter dem Röc eig zn vmoorasaı 

und der >) avım) Unooraoıg den vors und außerweltlichen 

Gott verftand; um fo mehr, da Bafilius (Ep. 236) es 

als etwas dem Sabellius Eigenthümliches bezeichnet, ovoie 

La N -%* - ’ % “ * - > J ’ 

ös zal auros nollayou ovyyiur rıjv Fyromy, Enıytwei Örapeir Ta rıo- 

owrre«, vv aurnv Unvoramıy ÄAryuw oo Tv Exaorore apsunenrowoen 

xoeiav ueraoynnarileoda. 
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und vnooraoıg für Ein- und daffelbe zu erflären; ovol« 

aber beftimmt nichts Anderes ift als &r rrgayua und uovas. 

Iſt nun gewiß, daß Sabellius die Gottheit in ihrer Im— 

manenz als vnooraoıs bezeichnet, fo fragt es fh: Was 

verftand er unter vrrooracıs? War fie ihm wirflich dag, 

was wir Berfönlichkeit nennen? Bekanntlich war zur Zeit 

des Sabellius, und auch lange nachher noch, zur Zeit der 
angeführten Väter, der Eprachgebrauh in Bezug auf 

ovola, vnOOTaOIS und rrg00Wrsov noch nicht feft beftimmt, 

fondern noch ſchwankend, fo daß daffelbe Wort in verfchies 

dener Bedeutung gebraucht wurde, und wir daher, wenn 
wir den wirflichen Ausdrud des Subellius gefunden haben, 

nicht auch zugleich den Sinn deſſelben mit Beftimmtheit 

wiffen. Daß er aber in der That mit dem Worte vo- 

oracıs die Bedeutung von Perfönlichfeit (Perfon) verband, 

dürfte durch Folgendes bewieſen werben können: Zweifeles 

ohne wurde zur Zeit des Sabellius dieß Wort, wenn auch 

nicht ausfchließlih, doch auch in genannter Bedeutung 

gebraudht. Nach Theodoret (Dial. I.) fcheint diefe Be: 

deutung fogar von jeher die vorherrfchende gewefen zu fein, 

denn er fagt: „So wie der Name Menſch der gemeinfchaft: 

liche Name für diefe (die menfchliche) Natur ift, eben fo 

find wir belehrt, mit dem Namen der göttlichen Subftanz 

die bi. Trinität zu bezeichnen; mit der Hypoſtaſe aber 

bezeichnen wir Eine Berfon, und zwar entweder die des 

Baters, oder die des Sohnes, oder die des hi. Geiſtes; 

denn indem wir der Lehre der Väter folgen, fagen wir, 

daß Urrooraoıs, rrpocwrsov und ldioeng daſſelbe bedeuten.“ 
Auf der Synode zu Alerandria (362) wurde der Ausdrud 

prei Hypoſtaſen — Hypoſtaſe im Sinne von Perfon — 

gerade zur DOppofition gegen den Sabellianismus gutge- 
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beißen. Unſere Quellen-Nachrichten über Sabellius ftam- 

men aber fämmtlich entweder gerade aus diefer Zeit, ober 

der folgenden, wo Unooraoıg in der Bedeutung von „Ber: 

fon“ ſchon firirt war. Die Väter hätten allo gewiß, um 

ihren zZeitgenofien die Lehre des Sabellius verftändlich zu 

machen, ed nicht unterlaflen, zu bemerfen, daß Sabelluss 

das Wort vnrooreoıg in einem andern Einne gebraucht 

habe, als man ed damals allgemein verfand, wenn dem 

wirklich jo gewefen wäre. Aber nirgends findet ſich davon 

eine Epur; vielmehr haben wir gefehen, daß Bafılius 

(Ep. 236) gerade die tadelt, die fich weigerten, von zgeis 

vrooraoesıg zu reden, und jagt, fie verfiden dadurch in 

den Sabellianifchen Irrtum, der ebenfalld nur von Einer 

vnooreoıs rede. Wie fonnte Bafilius Eolches behaupten, 

wenn Gabellius vrrdoreoıs im Sinne von „Wefen“ oder 

„Subftanz“ im Gegenfag zu „Perfon“ gebraucht hätte ? 

Iſt bier der Unterfchied zwifchen der Lehre der Kirche und 

der des Sabellius dahin angegeben, daß diefer nur Eine 

Hypoftafe, die Kirche aber drei. Hypoftafen lehre, fo muß, 

weil „drei Hppoftafen“ hier identifch ift mit „drei Perſo— 

nen“, auch des Sabellius „Eine Hypoftafe“ identifch fein 

mit „Eine Perfon“; denn vrrooraoıg ift beidemal in dem- 

felben Sinne gebraudt. Berner: War dem Sabellius 

undoraos — Wefen oder Subftanz, fo konnte Baſilius 
die Behauptung von wie vnooreoıg feinen Irrtum (Ie- 

Belkiov xaxov) nennen, denn darin flimmte er dann gerade 

mit der Kirche überein, die auch nur „Ein Weſen“ Iehrte. 

Auch der Umftand, daß Bafll. das Zahlwort gewöhnlich 

beifügt, wie vumooraoıs, oder 7 aven vndoranıg fagt, deutet 
darauf hin, daß die Härefie des Sabellius nicht blos darin 

beftand, daß er zwar drei zreoowrsa lehrend, diefe ihres 
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eigentlichen Sinnes und Gehaltes entleerte und beraubte, 
fondern auch in irgend einem Zahlen-Unterfchied zwifchen 
ihr und der Fatholifchen Lehre. In Bezug auf das „Wefen 
oder die Eubftanz“ Gottes fand aber Fein folcher Unter: 
ſchied ftatt; die Differenz Fonnte alfo nur ftattfinden in 
der Berfonen-Zahl, fo daß auf der einen Seite nur Eine 
Perſon gelehrt wurde, auf der andern aber drei. Au 
darin liegt ein Beweis für unfere Behauptung, daß Theo- 
doret ) bei Darftellung der Sabellianifcpen Lehre das 
Wort ngdaumor, das nie im Sinne von ovoi« gebraucht 
wird, mit vnooraoıs verwerhfelt und fagt, der Irrthum 
des Sabellius beftehe darin, daß er nur Ein dreinamiges 
roo0wrov lehre, was offenbar nur fagen will „Eine 
Perfon.“ Daß aber das eigenthümlid, Sabellianifche rrgo- 
awrov feineswegs ibentifch fei feiner Urzoozaoıs, ift eben 
fo gewiß, denn nirgends ift gefagt, daß die uovag, indem 
fie zur zus, d. h. zu den drei verſchiedenen Profopen fich 

. geftaltete,, zugleich dadurch erft zur vrnooraoıs wurde; im 
Gegentheil ift behauptet, die Eine Hypoftafe geftaltete fich 

zu den drei verfchiedenen Profopen rarrg, viog, rıveüue 
@y. (la oder 7 avım Unooraoıs rooowmoroiosen oder 
ueraoxnueriLeoder); dadurch ift zugleich, wie oben ſchon 

bemerkt, beftimmt ausgefprochen, daß fie, weil vor ber 

Entftehung eines jeden spoowrsov (felbft dem des Vaters), 
auch fchon vor der Entftehung der Welt fei, wenn aber 

vor der Erichaffung der Welt, dann ift dieß wieder ein 

Beweis, daß fie identifch fei dem Reog auwruw und ar- 
zv&gyeos oder der uovas; ift aber die, fo ift auch bewiefen, 

- * # 

1) Theodor. fab. haer. II, 9.. ulav unoorauv sivaı rov marega 

xaı Toy vior xaı To ıveüum dy., xat Fv TQuiruuor TrOommor, mai ror 
autor note um ws maria x. r. Ä. 
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daß dem Sabellius der vor: und überweltliche Gott ſchon 

perſönlich war, und dieſes nicht etwa erft wurde. Hiedurch 

fcheint mir auch jene Verwechslung von uovag und erg 

bei der Darftellung der Eabellianifchen Lehre von Seite 

des hi. Athanafius, die, fo conftant er fie fonft durchführt, 

ihm doch einmal !) Bedenken machte, ihre Erflärung zu 

finden, und hinwiederum unfere Anficht von der Sade zu 

beftärfen. War nämlich der fehweigende, noch nicht ſchaf— 

fende Gott, die wovag, ſchon perfönlicy, fo fonnte ihn Atha— 

nafius fehr wohl mit der erften Erfcheinungs- und Dffen- 

barungsweife Gottes verwechfeln; ja er mochte fich hiebei 

fogar an die Ausdrudsweife der Sabellianer felbft an- 

fchließen, die vielleicht im gewöhnlichen Leben von einer 

göttlichen worag nicht fprachen, eben darum, weil Gott, 

in wie ferne er für die Menfchen ift und fich ihnen offen- 

bart, dieß nicht als uovos an ſich, fondern immer nur 

unter einem rg00@70v gethan, und zwar befonders und 

zuerft unter dem des Vaters. Nähmen wir aber an, Sa: 

bellius habe etwas Ilnperfönliche® und Formloſes unter 

uovag oder HEog auwrswv verftanden, fo müßten wir fagen: 

Athanafins habe ficy in Betreff der Sabell. Lehre in einem 

unbegreiflichen Irrthum befunden, da er gerade ihre Grund- 

und Fundamental» Lehre nicht verftanden, indem er dag, 

was ihr unperfönlich und formlos war, als Perſon und 

rreoowrıov ded Vaters darftellte. 

2) Athan. Or. IV. c. Ar. 13. © auros ägu narıg yeyorev zei vias 

xaı ıweüua &yıov era Zaßeklıor: Euros El u 3) Asyouvy map aure 

movas &llo ri dorı napa zör narepe. In diefem alle aber, fügt Atha- 

nafius ‚bei, hätte er nicht fagen follen, die maras erweitere fi (mdaru- 

veoda), fondermm 7) woras rewr more wre eva uovada, eira xai 

narroa xaı vioy xal Trreuua. 

| 
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Darum glaube ich Jenen nicht beiftimmen zu dürfen, 

die behaupten: „Sabellius habe an ſich nur eine unper- 

fönliche, qualitätlofe Einheit des göttlichen Weſens anges 

nommen, die fich erft in der Zeit und zwar mit bewußter 

Ausfchließlichfeit nur in ihr, alfo in Beziehungen zur 

Welt, aus dem bloßen Sein zu dem Prozeß der Trias 

erweitert“ ). Oder: „die Monas ſei ihm die verbor- 

gene, einfache, unterfchiedslofe Gottheit, die Gottheit wie 
fie noch fein wirkliches Leben hat, oder die Gottheit, wie 

fie im abftracten Elemente des Seins ift, dad was Hegel 

Die Logifche Idee oder das reine Sein genannt hat“ ?). 

Dem Sabellius war vielmehr die Gottheit vor der Schö- 

pfung zwar verborgen — weil noch Niemand war, dem 

fie fich offenbarte —; aber fie war ihm deßhalb nicht un- 

perfönlich ). Er mochte ungefähr die Vorftellung davon 

haben, wie fie auch die gewöhnlichen Juden hatten, wenn 

fie ſich Gott vor der Schöpfung vorftellten, die gewiß auch 

weber an eine Dreiperfönlichfeit, noch an eine Unperfön- 

lichkeit Gottes dabei dachten. Schon in diefer Beziehung 

alfo fehen wir, wie richtig Baſilius und andere Väter 

urtheilten, wenn fie den Sabellianismus einen Rüdfall in 

den Zudaismus nannten. 

Ich gehe nun über zur genaueren Darftellung der 
Sabellianifchen Dreiheit, und werde es verfuchen, auf dem 

1) ©. A. Meier, die Lehre von der Trinität in ihrer hiftorifchen 
Entwidlung, J. B. ©. 122. | 

2) Staudenmaier, die chriftlihe Dogmatil, Br. 2. E. 617; 
Lehre von der Idee, I. ©. 494 fi. 

3) Daß die wova; des Sabellius dem fonft fogen. 5» entfpreche, 

wie Neander (Kirchengefch. 2. Aufl. 2. Bd. ©. 1024) meint, ift nir⸗ 

gende ausdrücklich gefagt. Aus den von Sabellius gebrauchten Gleich⸗ 
niffen läßt fich aber diefes nicht folgern, wie wir fpäter fehen werben, 
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Grunde des bisher Geſagten und aus den Angaben der 
Vaͤter hierüber, zu beſtimmen, was Sabellius unter ſeinen 
Profopen verſtand und welchen Sinn er mit den Bezeidy- 

nungen rap, vios und rweuue &yıov verband. Wir 
haben ſchon gefehen, daß er die Dreiheit Gottes (rouas) 
immer nur in Beziehung brachte zu feiner Thätigfeit für 
und in der Welt, und mit feinem dreifachen ro0Gwror 
nur die göttliche Thätigkeit nach Außen nach ihrer ver: 
jehiedenen Befchaffenheit näher beftimmen wollte, daß daher 
die.drei noöowune und ihre Verfchievenheit nicht in das 
göttliche Wefen felbft zu verfegen feien, wie dieß bei ber 
firdlichen Lehre von den brei Perfonen in der göttlichen 
Immanenz der Fall ift. Während alfo das göttliche Weſen 
und die göttliche Ceinperfönliche) Eriftenzweife an fi 
unverändert und unberührt bleibe durch die Entftehung 
der npoowrra, zeige ſich Gott in diefen und durch fie für 
und in der Welt nach ihrem jedesmaligen Bedürfniß wir- 

kend in einer andern goggn !), in einem andern srooow- 
0» ?) oder in einem andern oyiua ?). Die Berfchieden- 
heit aber beftehe darin, daß er das eine Mal als Bater 
(5 Rang), das andere Mal ald Sohn (ws vwiog) und 
endlich als hl. Geift (wg weuue ay.) erfcheine. Nichts 
anders als verfchiedene Erfcheinungs- und Wirfungsweifen 
Gottes in der Welt, verfchiedene Geftalten, die er annehme, 
verjchiedene Rollen, denen fich die Eine Gottheit nach den 

1) Bas. ep. 210.. ror aurov Heor iva ri Umoreuerw Örra me 
Tas bxaorore napanınroloas yoelag NEramopIpoVuevor, viv ur uk me- 
riva ri. 

2) Bas. ep. 214.. iva uw eivaı TH Umoorastı Tor Heor, neoswmo- 
rosioda: de Uno Trix ypapız dapopw; ri. 

3) Bas. ep. 236.. ryv aurıv Unosraoıw Akywr neo rı)r $easrore 
naptuninrovwar yoslar ueraoynuarileoda «ri. 

| 
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eintretenden Umftänden und Bedürfniſſen unterziehe, find 

bier gemeint. Zugleich fehen wir, daß, fowie die Verſchie— 

denheit und Beichaffenheit der Wirfungss und Erfcheinungs- 

form Gotted von den irdifchen Berhältniffen beftimmt 

wurde, fo auch die Vorftellung und Benennung von Unten, 

vom Irdifchen genommen, vom Menfchengeifte ausging. 

Gott ift nicht Vater, weil er zeugt '), und ift nicht Sohn, 

weil er gezeugt wird, fondern beide Bezeichnungen find 

nur von den irdifchen Berhältniffen auf ihn übertragen, 

um feine Erfcheinung und Ihätigkeit für die Welt ale 

folche anzudeuten, die analog ift der eined Baterd Cund 

Sohnes) im Irdiſchen. Man fönnte fich dieß vielleicht 

näher fo vorftelfen, und Sabellius mag bei Bildung feiner 

Anficht folgenden Gedanfengang verfolgt haben: Die Eine 

göttliche Hypoſtaſe, ihre Thätigfeit nach Augen beginnend, 

rief das Weltall in's Dafein und fteht zu ihm im Ber- 

hältniß eines Erhaltere und Lenkers defjelben. Der ge- 

fchaffene, endliche Geift nun, in fo fern er zum Bewußt— 

fein von Gott fommt, ihn fennen lernt, entwirft fich ein 

beftimmtes Bild von ihm oder bilder fich einen Begriff; 

dieſes aber thut er fich beftimmen laffend von den Thätig- 

feiten und Wirfungen, die er von Gott wahrnimmt; in 

denen fich das göttliche Wefen an fich zwar offenbart, aber 

1) Wenn Hilar., de Trinit. VII, 39, die Sabell. Lehre fo angibt: 

Ut in assumto homine se fillum Dei nuncupet, in natura vero Doum 
patrem, et unus et solus personali demutatione se nunc in alio men- 
tiatur; fo ift offenbar unter natura nicht die göttliche Natur oder bas 

göttliche Weſen zu verfiehen, fo daß es hieße: Gott fei feinem Weſen 

nach „Bater*, denn in dieſem Falle hätte Sabell. auch einen Sohn Ich: 
ven müflen „in natura“ ; auch wäre das „in“ unerflärlich. „In natura“ 

kann ſich daher nur auf die Schöyfung beziehen, unb „pater“ nur auf 
Gott, in fo ferne er Schöpfer if. 

Theol. Quartalſchrift. 1849. IM. Heft. 30 
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zugleich nur in Beziehung auf die Welt, und fich nad 

diefer gleichfam in ber Dffenbarungsmweife richtend. Hier | 

nad geftaltet ſich die Vorſtellung von Gott. Aus de 

Wirkungen, Thätigfeiten und Dffenbarungen Gottes ſchau— 
der Menfch fich denfend ein beftimmtes Bild Crrooowne. 
ornuc) und Berhältniß Gottes zur Welt zufammen; Dielen 

gibt er dann den Namen jener irdifchen Erfcheinung um 

Thätigkeit, die mit ihm Aehnlichfeit hat. In fo fern alır 

die Welt der Gottheit ihre Entftehung und Erhaltung ve: 

dankt, nennt er fie Vater, weil ein ähnliches WBerbältni 

im Irdiſchen mit diefem Namen bezeichnet wird. Ebenſe 

entftand, wie wir fpäter fehen werden, die Benennung 

„Sohn“ und „Geift“ durch die Uebertragung der Namen 

ähnlicher Erfcheinungen und Wirkungen in der Menſchen— 

welt, auf die Erfcheinung und Offenbarung Gottes. Das 

diefe Unterfcheivung und Benennung der drei rroocune 

Sache des menfchlichen Geiftes fei, der in feiner Vorſtellung 

und feinem Ausdrud durch äußere Wirkung und Erſchei⸗ 

nung beftimmt wurde, feheinen mir auch Stellen anzuden 
ten, wie folgende bei Baftlius I): Nach Sabellius jeien 

Bater und Sohn zwar dem Gedanken nad) zwei, der Hupe 

ftafe nach aber Eins“; da hier unter Errwoig offenbar nur 

die Thätigkeit des menfchlichen Geiftes verftanden werben 

fann. Wie dem auch fei, gewiß ift, daß das werauoe- 
yovosaı, rro00WrronoLLIO Fa. und ueraoxnuerileodes fih 
nicht auf das göttliche Wefen (Perfon) an fich bezieht, fo 

1) Bas. ep. 210. naries zei viov inwoig uiv eivaı die, Unsoraon 
öt Ev. Auch Athan. Or. c. Ar. IV. 3 zieht aus der Sabell. Lehre dir 
Folgerung: - . el dt roüro, ein äv war’ Inlvomv keyaneros 6 euros mrarıe 
xat vios. Beidemal kann doch wohl nicht die göttliche mivora gemeint 

fein, fondern nur die menfchliche! 
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Daß dieſes felbft eine Umwandlung erlitten hätte; daß es 

an fi, in feiner Immanenz bald in diefer bald in jener 

Form eriftirte ), fondern daß mit diefen Ausdrüden eben 

nur die verfchiedenen Wirfungss und Offenbarungsweifen 

Gottes in der Welt bezeichnet werden. Es will damit 

nicht gefagt werden, daß Gott anders wird, jondern nur, 

Daß er in der Welt anders wirft. Wenn indeß die Väter 

in einigen Stellen behaupten, Sabellius habe einen bloßen 

Namenunterfchied der drei ooowra gelehrt, „in „Einer 

Hypoſtaſe drei Benennungen“ 9); wenn Athanaflus aus 

der Eabell. Lehre folgert: „es werde nur dem Namen nach 

eine Dreiheit fein“, ferner: „der Vater fei der Sohn und 

der Sohn fei der Vater, der Hypoftafe nach Eins, dem 

Namen nach zwei“; oder endlich wenn er behauptet, „Die 

Sabellianer nehmen von Ein- und demfelben Wefen und 

Berfon frevelbaft nur drei Namen an“; fo ift damit dem 

bisher Gefagten zufolge die Lehre des Sabellius nicht voll- 

fommen genau ausgedrüdt. Allerdings findet in Bezug 

auf die Eine Hypoftafe ein bloßer Namenunterfchied Statt, 

indem diefe in jedem rooowrrov diefelbe ift, und daher mit 

1) Daß Derartiges nicht in jenen Worten enthalten it, fagt aus⸗ 

prüdlich Bas. ep. 210... oude 0 Zußelkıog napırjoaro Toy avumöoteror 

röv noooumwr dvamladuor, finwv‘ Tov auror Feor Iva rin Unoxsıurvın era. 

Wäre von einer Umgeftaltung des göttlichen Wefens, nicht blos der gött⸗ 
lichen Thätigfeit die Rebe, fo hätte Baſilius dem Sabellius wicht den 

dyunöorarov rüv rıeoownwv avanlaouov zufchreiben können; es müßte 

denn Sabellius gelehrt Haben, Gott fei nicht und werbe auch micht per⸗ 

ſoͤnlich; was doch offenbar nicht der Ball iſt 
2) Epiph. haer. 62.. os ?v ula Umosraue roris Öroumala;. Alhan. 

Or. c. Ar. IV. 14... doraı dr xaı ovouarı uövor raus‘ 

Ibid. 25.. waiveru de xaı Zußrklıog Adywr rov naripa Fivaı vidy 

xaı Kunalır roy vior eiva mariga, Umoorassı uw Fr, orouarı de duo. 

@benfo Or. c. Ar. II. 4. 

30 » 
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dem Namen „Vater“ Feine andere bezeichnet ift, als mit 

dem Namen „Sohn“; anders aber ift es in Bezug aui 

die rodowrse, als folche, in ihrem Verhältuiß zu einanber. 

Hier findet nach der Sabell. Lehre Fein bloßer Namen 
unterfchied ftatt, fondern das rooowmor des Vaters if 
als folches ein anderes ald das rrooownor des Sohnes 
und Geiftes und nicht blos anders benannt; und es ii 

nicht fo gemeint, als wären ed nur drei Namen für Ein 

TEOO0WTEOV. 

Gegen die bisherige Darftellung der Sabellianiſchen 
Lehre, der gemäß das göttliche Weſen an ſich, die Eine 

göttliche. Hnpoftafe in ihrer Immanenz durch die Entftehung 

der drei Profopen ganz unberührt bliebe, fcheinen nun 

alferdings manche Stellen der Väter, in denen von bei 

Sabellius Lehre die Rede ift, und manche Ausdrücke, deren 

diefer fich bedient haben foll, zu fprechen. Sie find fo be 

ſchaffen, daß auf fie fich ftügend viele Darfteller der Sa— 

bellianifchen Lehre behaupten: „Nach Sabellius feien die 

drei wooowre dur; Emanation aus dem Weſen Gottes 
entftanden, fie feien Evolutionen der Monas, der Gottheit, 

des göttlichen Lebens, das mit Entftehung derfelben in 

einen Selbftentwidlungsproceß eingetreten fei, indem fie 

verfchiedene göttliche Eriftenzs oder Seindweifen bezeichnen, 

nicht blos verfchiedene göttliche, Wirfungs- und Erſchei— 

nungsweifen. Mit dem Entftehen des rrgoowssor bes 

Baters, oder mit dem Vaterwerden foll das Weltwerben 

ſchlechthin identifh fein, fo daß Gott die Welt (Natur) 

wurde; dem Sohnwerden fei gleich das Werben Gottes 

zum Menfchen, das Geiftwerden aber fei das Werden der 

Gottheit zur chriftlichen Gemeinde. Demnach würde mit 

der Schöpfung die Gefchichte des göttlichen Lebens beginnen, 
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nicht die Geſchichte der göttlichen Offenbarung und Wirk: 

famfeit in der Welt. Die drei rrooowne des Sabellius 
würden hienach, wie die drei Hypoftafen der Fatholifchen 

Lehre, die immanente Lebensbewegung der Gottheit bes 

zeichnen ; indem, während die Firchliche Lehre diefes drei— 

perfönliche immanente Leben Gottes ald vor» und außer 

weltlich, als ewig und als zugleich in drei Perfonen ſich 

bewegend glaubt und lehrt, Sabellius dagegen diefe Drei- 

heit innerweltlic und ſucceſſiv fi) entwideln ließe, gleich- 

falls aber als göttliche Lebensform. 

Diefer Anficht von der Sabellianifchen Lehre kann ich 

nicht beitreten, fondern will nun durch eine nähere Ber 

trashtung jener Stellen und Ausdrüde, auf die diefelbe fich 

vorzüglich gründet, zu beweifen verfuchen, theild daß fie 

ſich aus denfelben nicht folgern laffe, wenn man fie im 
Zufammenhang mit dem Uebrigen betrachtet, theils daß fte 

nicht geradezu unvereinbar feien mit der bisher gegebenen 

Darftelung des Sabellianifchen Lehrſyſtems. Borzüglich 

find e8 Stellen, wie folgende, auf die man fich beruft: 

„die entfaltete wovas fei zur zeug geworden“ !) oder: 

„ver Bater fei derfelbe, erweitere fich aber in Eohn und 

Geift“; und befonders die Folgerungen, die Athanaftus 2) 

daraus zieht, daß demnach der Sabellianifchen Lehre gemäß 
die Gottheit an fi) (uovas) eine Veränderung erlitten habe 

(aIos vreuewe), daß fie nämlich zuerft nicht erweitert 

war, dann aber fich ausbreitete und alfo wurde, was file 

1) Athan. Or. c. Ar. IV. 13.. à woras niarıvdeioa yeyore 10005. 

25.. à mario 6 auro; ur dorı, nlaruverm de eis vior xal nıveüue. 
2). Athan. Or. c. Ar. IV. 13 Folgerung .. mewrov uiv rlarundeioa 

„ novas naso; Unzuswe war yeyover, Önee oux nv: Enlaruvdn yap our 
ouoa lareia ri. 
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(zuvor) nicht war !). Auch des Sabellius Lehre vom 

20y05 ftellt Athanafius ?) fo dar an manchen Stellen, das 

man glauben kann, der Aoyog fei als ein Ausfluß von Gett, 

aus ihm bervorgehend zur Welt geworden (oder wenigitens 

zum Menfchen). „Durch des Aoyog Erzeugung feien aud 

wir geworden, die Echöpfung beftehe durch jeine Zeugung, 

und weil fein Ausfluß zugleich die Entftehung der Schoͤ— 

pfung ift, fo wird mit feinem Zurüdgehen in den Bater 

zugleich die Echöpfung wieder aufhören“ 3). Won diejer 

Lehre des Eabellius über den Aoyos wird fpäter beſondere 

die Rede fein. Was aber den Ausprud rAaruvesdau (oder 

exrelveodaı, extendere) betrifft, jo tft er an und für ſich 

fein dem Pantheismus eigenthümlicher Ausdrud; ſondern 

auch Väter haben bei Darftellung der katholiſchen Trini, 

tätslehre folcher Bezeichnungen fich bedient; 3. B. Diony: 

ſius 9): ovrw uev yusig eig ve mV rommda 77V uovada 

— adwıgkrwg, xal ırv Touada edhev Kueiwrer 

eis iv uovade ovyregelmouede. Freilich ift das Wort 

bei Sabellius in ganz anderem Sinne gebraudt, nämlid 

nicht, um das immanente Verhältniß der göttlichen Perſo— 

4) Daher Athan. auch des Sabell. Lehre mit der fioifchen vergleicht, 

die auch behauptet : die Gottheit ziehe fich zufammen und ermweitere ſich 

wieder mit der Schöpfung; Gott fei immer derfelbe, und erfahre mur 

ein gewifles rasos. 
2) Athan. Or. c. Ar. IV. 25.. el yao, iva »jueig wruadwner, mgo- 

HAdev Ö Aöyos, xaı nıpoeldorros aurov Fauer: dnlor, Örı avayuponrros 

aurov el; Tov Taripa, ws yacır, our Erı Foousda' ourw yap foren, wre 

Ev» olrug obx dr’ Fodueda, wgrree ouv oUx nuer; oux Erı yap meoeldor- 

rog, ovx Erin xriag Koraı. 

3) Atkan. Or. e. Ar. IV. 12. Wo freilich die eigentliche Sabell 

Lehre, Folgerungen daraus und Widerlegungen miteinander verbunden 

und durcheinander angeführt werben. 
4) Dionys. ap. Athan. de sent. Dionys. 14. 
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nen zu einander zu bezeichnen, ſondern um — zwar aud 

das Verhältniß der drei roocoze "zu einander auszu: 

drüden, aber zugleich das Berhältniß der Gottheit zur 

Welt anzugeben, das eben von den drei Proſopen unzer- 
trennlich ift; und in fo fern könnte einiges Bedenten aller: 

dings entftehen. Aber wenn wir erwägen, daß Athanafius 

felbft es öfters jagt, Sabellius habe nur Eine Hypoftafe 

gelehrt, diefe fei diefelbe im Vater, wie im Sohne, ja fie 

feien nur dem Namen nach verfchieden , fo fann ung dieß 

ſchon darauf hinleiten, rlazvvew nicht im firengen Sinne 

zu nehmen und nicht eine wirkliche Wefenserweiterung und 

Beränderung damit bezeichnet zu fehen. Denn erweitert 

fich die uovag oder la vnooraoıs, oder wie Athanaflus 

folgert, verändert fie fich, wird fie Etwas, was. fie nicht 
war, fo kann er auch nicht in vollem Sinne behaupten, 

die uorag oder vrroozaoız fei in jedem 7000Ww7rov diefelbe, 
und es finde nur ein Namensunterfchied Statt. Jedenfalls 

zeigt fich hier ein großes Schwanfen in der Angabe, und 

eine Ungewißheit, die auch noch darin hervortritt, daß man 

nicht recht erfeben kann, wann denn diefes zrAaruvsw folle 

begonnen haben, denn einige Stellen weifen offenbar auf 

den Schöpfungsact hin, während es auch an Andeutungen 

nicht fehlt 9, daß diefe Erweiterung zur zeuag erft mit 
der Menfchwerdung begonnen habe. Halten wir das feft, 

was ich oben zu beweifen gefucht habe, daß die uovas 
identiſch fei mit vnooreoss (Perföntichkeit), fo fann rrlc- 
suvew feineöwegs ein fubftantielles Erweitern diefer Hypo⸗ 

fafe und eine Geinsveränderung bderfelben bezeichnen — 

da wäre ja die Hypoſtaſe geradezu zerftört und Fönnte 

1) Athan. Or. c. Ar. IV. 
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nicht in jedem rpo0wrsor diefelbe fein; — fondern nur 

eine Erweiterung in Betreff der Wirkfamfeit (Erepyese) ; 
daher auch die drei meoown« auch wohl als drei zree 

yeaa !) bezeichnet werden. Wenn nun aus den übrigen, 

die Sabellianifche Lehre betreffenden, Stellen bei Epipha— 

nius, Bafılius, Theodoret und felbft Athanaſius an vielen 

Orten, wie wir oben gefehen haben, diejes folgt, daß durch 

die Entftehung der drei nrpoowna das göttlihe Weſen 

unberührt und unverändert blieb, in diefer entgegenftebens 

den Angabe und Folgerung ded Athanafius aber jelbit 

Unklarheit und Unficherheit herrfcht, fo glaube ich mit Recht 

behaupten zu dürfen, daß diefe unklaren Stellen nach jenen 

flaren und beftimmten erflärt werden müffen, nicht aber 

umgekehrt, das Klare und Gewiffe nach dem Unklaren und 

Unfichern. Wir dürfen alfo auch das rriarurew der uoras 

zur zouas, daß ich fo fage, nicht in die Gottheit hinein 

verlegen und von da aus vor fih gehen laffen, fo daß 

das nÄurivew fich auf das göttliche Wefen bezöge, fondern 

mir fcheint der Sinn, den Sabellius mit diefem Worte 

verband, eher getroffen, wenn wir fagen, das ruAaruvew 

wolle dafielbe bezeichnen, was das rp00WwrrorroLLLo da und 

uerooynuerileodeı, daß nämlich je nach Bedürfniß der 

Schöpfung Gott in anderer Geftalt oder Erfcheinung wir: 

fend fich zeigte. Während aber die beiden legtgenannten 

Ausdrüde ſich mehr auf das Erfcheinende, Sichtbare des 

verfehieden Wirfenden beziehen, mag mit dem rularıwer 

eis rguada mehr die Entfaltung und Entwidlung der in 
der Welt wirkenden Gottesfraft (des Logos, von dem fpüter 

die Rede fein wird), ihre Vertheilung gleichfam und Ers 

1) Epiph. haer. 62, 
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weiterung in die verfchiedenen rupoowrea, verftanden werben. 

Jene Folgerungen aber zieht Athanafius, wie mir fcheint, 

nur darum, weil er denfelben die kirchliche Lehre von ber 

göttlichen zeıag zu Grunde legt ). Durch diefe nämlich 

ift der immanente, ewige Lebensproceß Gottes bezeichnet ; 

fegte nun Athanafius voraus, auch Eabellius wolle mit 

feiner zguag diefen göttlichen Lebensproceß darſtellen, laſſe 

ihn aber mit der Zeit beginnen und in biefer fortfegen, 

jo fonnte er wohl die Eonfequenz ziehen, daß durch folche 

zeitliche Entftehung der zauas das Weſen Gottes verändert 
werde. Aber Sabellius wollte eben — nach den übrigen - 

Quellen⸗Nachrichten — nicht eine folche Dreiheit in ver 

göttlichen Immanenz, fondern dieß war ihm ftetd nur Eine 

und dieſelbe Hypoſtaſe; darum Funnten auch jene Con: 

fequenzen nicht richtig fein 2). 

1) Daß die Väter zuweilen auf diefe Weife urtbeilen, zeigt z. ®. 

auch eine Stelle bei Epiphanius haer. 62. Gr fagt: .. Zrunooraros 6 

narng ... alla ou auvalıpn ı; roas, ws Zußellıos Evomoer. Nähme man 

diefe Stelle im firengften Sinne, fo müßte man glauben, Sabellius habe 

angenommen, zuerft fei eine Dreiheit gewefen, diefe fei dann in eine 

Einheit zufammengefloffen. Epiphan. fupponirt die Fathol. Lehre von 

der Dreiheit und urtheilt darnach über die Sabell. Einheit. Nicht aber 
urtheilt er aus dem Grundgedanken der Sabell. Lehre heraus, denn dieſe 

behauptet von Anfang an nur eine Einheit, es konnte alfo nach ihr von 

einer ovralıpn ber rag nicht die Rede fein. 

2) Sogar Athanaf. felbfi deutet an, wie das nlarurew eigentlich 
zu verfiehen fei, indem er fagt: walverm de zar (Zaßellıo) nagadely- 

paTı yoWwusvog TA TOD NYeuuarog yapırı“ yraı yap, wiege Öumpiarz ga- 
eouarwv eloi, To de auro rreüua, ourw xal d narne O auros uiv korı, 

nilaruvera dr sis vior xaı nredua. Wenn das mlarursır des Vaters in 

Sohn und Geift fo zu verfichen ift, wie die Ertheilung der zaploware 

durch den Hi. Geift, fo ift hiemit wenigftens fo viel gefagt, daß von einer 

Seins » Beränderung des Baters Feine Rede ift, denn das Ertheilen der 

zeelouera durch den hi. Geift ift feine Seine oder Weſens⸗Veraͤnderung 
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Auch die von Eabellius zur Verdeutlichung jeiner 
Lehre gebrauchten Gleichniffe werden gewöhnlich als Be 
weis feiner angeblichen pantheiftifchen Anſchauungsweiſe 
angeführt, und es ift nun unfere Aufgabe, zu unterfuchen, 
ob fie fich nicht auch mit unferer Anficht vereinigen laſſen. 
Diefe Gleichniffe find aber folgende: „Wie im Menſchen 
Leib und Geele und Geift fei, fo fei der Leib fo zu fagen 
der Vater, Seele aber der Sohn, und ebenfo wie der Geift 
des Menfchen, fo der hi. Geift in der Gottheit.“ Oder er 
verglich die Gottheit mit der Sonne: „Die in Einem 
Weſen beftehe, aber drei wirkende Kräfte habe; nämlich 
die erleuchtende Kraft, die erwärmende und die Geftalt des 
Umfreifes ſelbſt. Es fei aber das Erwärmende, Durd: 
glühende und Belebende der Geift, das Erleuchtende aber 
der Sohn, der Vater felbft endlich fei die Geftalt des 
ganzen Weſens“ ). Endlich: „wie verfchievene Gaben 

‚find, aber derfelbe Geift, fo ift auch der Vater derſelbe, 
erweitert fich aber in Sohn und Geift.“ Es darf wohl 

in biefem. Daß aber Sahellius dieſe Ertheilung der zaglouara ganz 
anders verfianden habe als die Väter felbft, if vom diefen nirgends ge 
fagt. Wäre es der Fall geweien, fo würben fie dieſes gewiß bemerft 
haben, denn fie hätten uns ja fonft mit jemem Gleichniß fo viel wie 
Nichte über des Sabell. Lehre gejagt, fie hätten fich in einem Girfel be 
wegt, und für das nähere Verftändniß wäre damit Nichts gewonnen 
worden. 

1) Epiph. haer. «; fr ardgwnu oöua xal wu) zei rrreüma, xai 
&iyaı uev TO Omum us Elneiv Tov narkpa, wuyiv de us eimeiv Tor wior, 
ro de nveöua os avdgwWnou, olrwg xai TO äyıor mveüua dr v5 Ieoryr. 
y os dav u dv nd övrı uw br ula Umoordası rosis Hhorti ro 
dvepyslas mu de TO gywrioror, zai 70 Ialnor, xaı euro zo Ti neg- 
prosiag oyjua‘ xat eva ur ro Salrıor elrow Heouor ai Lior To 
nveiua, 70 Yurwtıxov dt Tov vior, ror de narsga autor eiva ro Eid; 
na Trix Unoerdos;. 
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ald unzweifelhaft angenommen werden, daß feine dieſer 

Bergleichungen als der volllommen adäquate Ausdrud der 

Sabellianifchen Lehre gelten und alfo in ganzer Strenge 
des Wortlautes genommen werden folle, wie dieß ja bei 

Gleichniſſen überhaupt der Fall if. Zudem entftünde auch 

die Frage, welches derſelben follte diefer adäquate Ausdrud 

fein, da jedes ald von Sabellius gebraucht angegeben 

wird. Alle drei zugleich können aber fchon gar nicht im 

firengen Sinne genommen werden, denn in dieſem Falle 

ließen fie fich durchaus nicht zu einem mit fich felbft über- 

einftimmenden Gefammtbilde, zu einer einheitlichen Bor: 

ftellung von der Sabellianifchen Lehre vereinigen. Wir 

werden alfo annehmen müflen, daß durch jedes einzelne 

nur Eine beftimmte Beziehung der Sabellianifchen worag 

zur zog und der nngoowne zu einander anfchaulich ge- 

macht werden foll.. Ueberdieß verfteht es fich auch hier 

von felbft, daß nicht jene Stellen, die beftimmt und Har 

des Sabellius Lehre wiedergeben, nach diefen Gleichnifien 

erflärt werden müſſen, fondern vielmehr diefe nach jenen. 

Nun haben wir durch jene gefehen, daß die wovag vor- 

und außerweltlih, die zguas aber nur innerweltlich fei, 

die drei rgoowrra nicht drei immanente göttliche Eriftenz- 

weifen und Geftaltungen des göttlichen Wefens im eigenen 

Lebensprocefie feien, fondern drei immanente göttliche Wir: 

fungsweifen Gottes in der Welt. Betrachten wir nun 

nach diefen Bemerfungen das zuerft angeführte Bild für 

die Sabellianifche zeuas, fo fehen wir ſogleich, daß durd) 

daffelbe deutlich gemacht werden fol, in welchem Berhält- 

niß Vater, Sohn und Geift zu einander ftehen, und wel: 

ches das Eigenthümliche eines Jeden fei. Der Bater wird 

mit dem Leibe verglichen, ver Sohn mit der Seele, der 
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hi. Geift mit dem Geifte des Menfchen. E83 liegt nun 

freilich fehr nahe, fo zu fchließen: Wenn Vater, Sohn 

und Geift die Einheit „Gottes“ fo conftituiren, wie Leib, 

Seele und Geift die Einheit des Menfchen, fo müffen fie 

nothwendig integrirende Momente des göttlichen Weſens 

und Lebens felbft fein, und aljo entweder alle drei auch 

außerweltlich fein, oder die Welt felbft muß in den imma- 

nenten göttlichen Lebensproseß hinein verjegt werden; Sa— 

bellius lehre alfo entweder die Fatholifche Lehre oder Pan— 

theismus '). Das Erfte fann natürlich nicht angenommen 

werden; aber auch zum Zweiten find wir nicht genötbigt, 

denn wir vermögen dem Gleichniffe auch eine, mit unferer 

obigen Darftelung der Sabellianifchen zoıuas übereinftim> 

mende Erflärung zu geben. Die göttliche Wirfung und 

Erſcheinung durch und in der Schöpfung und Erhaltung 

der Welt, um deren willen Gott „Water“ genannt wird, 

mag wohl defwegen mit dem „Leibe“ gewiflermaßen ver: 
glichen werben fönnen, weil fie als das erfte rrgoownor 

der Grund und die Bedingung der Erjcheinung und Wir- 

fung der beiden andern ift, die ohne dieſes erfte nicht ent: 

ftehen fonnten und nur in dem durch daſſelbe Gewirkten 

zur Erfcheinung und Wirfung fommen. Denfen wir ung 

nun jenes rooownov des Vaters als das erhaltende, der 

Kraft und Wirfung nach mit der Welt gewiffermaßen 

vereinigt, jo fann man wohl, auf die Wirfung und Er: 

fheinung des Sohnes und Geiftes fehend und Ddiefe mit 

dem erften vergleichend, in gewiſſem Sinne fagen, das 

zweite und dritte uooowreov verhalte ſich zum erften, wie 

1) Auf dieſes Gleichniß ſcheint Schleiermacher feine Anficht über 

den Sabellianismus gegründet zu haben. Neander aber zweifelt, ob es 
wirklich Sabellianifch fei. 
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Seele und Geift zum Leibe. Man kann dieß, wenn man 

die Wirfungen der drei mooowra mit einander vergleicht, 

die ſich in ein ähnliches VBerhältniß wohl bringen laſſen; 

von den Wirkungen aber fonnte dieß auch auf die wirkende 

göttliche Kraft und Erfcheinung übertragen werden. Wenn 

aber nach dem Gleichniffe die drei rrgoown« als die gött- 

liche Einheit, alfo die Gottheit fchlechthin conftituirend dar— 

geftellt werden, fo daß diefe fich in diefen drei wirfenden 

Kräften gleichfam erfchöpfte und aus nichts Anderem mehr 

beftünde, fo mag fich dieß einerfeits erflären laflen aus 

des Sabellius Lehre, daß man von der Gottheit an fidh 

Nichts wiſſe, ald nur was fich von ihm nad) Außen wirf- 

jam offenbart, und man baher nur die drei Wirfungsarten 

und Phafen zu einem Gefammtbilde der Gottheit zufam- 

menfaffen fönne; andererfeits darf auch, wie ſchon bemerft, 

das Gleichniß nicht in feiner ganzen Strenge genommen 

werden. Weniger Schwierigfeiten bietet ſchon das zweite 

der angeführten Bilder dar, ja fpricht fogar für unfere 

oben durchgeführte Anficht. Der Einen Hypoftafe der 

Sonne ift verglichen die Eine göttliche Hypoftafe, d. i. 

die außerweltliche Gottheit; und die innerweltliche, ‚in fo 

fern fie das in jedem zrg00wrsov Bleibende und Eine, aber 
je verfchieden Wirkende ift (zgeis Evepyeios hat). Dunkel 

ift nur dieß, wie der „Water“ die Geftalt der ganzen Hypo» 

ſtaſe — 70 eldog naors Unooraoeug — genannt werden 
fönne. Aber man fieht, wie Unflarheit auch im Bilde 

felber ftattfindet; denn es ift von Tosig Evepyelag der Sonne 

die Rede, und als Eine verfelben wird auch zo rag rregı- 
pegelag oynue angeführt, was doch eigentlich nicht evep- 
yeın genannt werden fann. Zudem fann Sabellius das 

r000WT0v „rare“ auch zo eldos dung vnooTaasws 
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nennen, in fo fern nach feiner Anfchauung das rooownor 

des Vaters die Eine Hypoftafe offenbart in ihrem Grund⸗ 

verhältniß zur Welt, und in diefem die Gottheit, fo weit 

fie für die Menfchen überhaupt offenbar wird, fich gleich⸗ 
fam fchon in ganzer Geftalt zeigt; an dieſes und feine 

Wirkfamfeit die beiden andern rrooowone ſich anfchließen, 

von ihm ausgehen, nur Erweiterungen feiner erften ur- 

fprünglichen Wirffamfeit find. Won der dritten Bergleis 

chung war fchon oben die Rede. Diefe am allerwenigften 

(läßt ſich fo deuten, als hätte Sabellius mit feiner. zosas 

PBantheismus lehren wollen, oder als wäre ihm die Ent- 

falfung der wovag zur vous Emanation derfelben in dem 

Sinne gewefen, daß die Subftanz der wovag fich zur rouas 
erweitert hätte. Diefer Gedanke fcheint mir dem Sabelliug, 

der fo ftrenge an der Einheit (oder vielmehr Einperjön- 

lichkeit) Gottes fefthielt, daß er ihr fogar die Firdhliche 

Lehre von der zouas in der Einheit zum Opfer brachte, 

ganz fremd. Wo aber Athanafius doch auf Derartiges 

hinmeifet, da folgert er nur aus und urtheilt über des 

Sabellius Lehre, und zwar, wie fchon oben bemerkt, je, 

daß er die Firchliche Lehre mit der häretifchen gewiffermaßen 

vermifcht; als hätte nämlich Sabellius mit feiner zoms 

Gottes das fagen wollen, was die Kirche damit fagt, aber 

fie jelbit, ihre fucceffive Entfaltung. in die Welt verlegt; 

was des Sabellius Meinung offenbar nicht war, da er 
ja gerade die immanente zguas deßwegen läugnete, weil 

ihm eine folche Dreiheit der Perfonen im göttlichen Wefen, 

die Einheit und Einzigfeit Gotted aufzuheben fchien. Er 

konnte alfo nicht diefe Dreiheit zwar ſucceſſiv entftehen 

lafien, fie aber doch wieder in’s göttliche Wefen und Leben 

verfegen; da hätte es ihm ja offenbar nicht entgehen können, 
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daß er, wenn auch in anderer Weife, wieder ehe, was er 

zuvor negirt. Alles dieß wird fich noch flarer heraus- 

ftelen, wenn wir die drei nzpoowrea noch bejonders und 

einzeln betrachten. Doch zuvor müſſen wir noch eine Bers 

ftändigung fuchen über einige Stellen bei den Vätern, 

denen zufolge die drei Profopen des Sabellius nicht blos 

nicht drei leere Namen derfelben Einen Hypoftafe wären, 

auch nicht etwa drei verfchiedene Entwidlungsformen, fons 

dern denen gemäß nach Sabellius das göttlihe Weſen 

geradezu getheilt erfchiene, fo daß er, fonderbar genug, 

gerade das gelehrt hätte, um defien Vermeidung willen er 

fein ganzes Lehrſyſtem gebildet zu haben fcheint, nämlich 

einer Theilung der göttlichen Einheit '). Bei Athanafius 
(de Synodis) heißt e8: „Die wahre Lehre fei nicht die, 

welche Sabellius lehrte, indem er die worag theilte und 

viornerwg nannte“ ?). Nach Theodoret Chist. ecel. I. 3. 4) 

fchreibt Alerander, Bifchof von Alerandria, an Alerander, 

Bifchof von Eonftantinopel, beim Beginn der Arianifchen 

Streitigkeiten: „miorevouev eis Eva xupıov Insoiv Xguoror 
zov viov-Tov HEOd TOv uovoyer), yavınderra — Ex TU 
OvzoS TIRTQOG, OU xara Tag TÜV OWudTwv OUOLWTTTaS, 
reis toueig n valg &x dıaıpkoewv anogholug werreg Zu- 

Belhip zul Bahzvsivp doxei, al apbızwg xal avexden- 

yraog.“ Und Abanafius 3: „So ift nın Ein Gott 

1) Auf diefe Stellen legte Mosheim ein befonderes Gewicht. 

2) Athan. de Syn. Die wahre Lehre fer: - . odd’ ws Ovalerrivo; 
meoßolny To yirınua roũ nargos Edoyuarıoev: ouö’ us 6 Marıyaiay, 

ydpog Önoovaov To nareos TO yirıyua slanyroaro: ovd ws; Zaßrllıo 

rmv uovada Öunpav, vionaroga einer. 

3) De aeterna Filii et Spiritus sancti cum Deo existentia et 
contra Sabellianos .. ourw rolvur ei; Ie% 0 narie zei ula Hear 
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der Vater und Eine Gottheit von Vater und Sohn; 

wie du aber fagft, wird der Eine zufammengefegt jein 

aus zwei unvollftändigen Theilen.“ Aus der ganzen 

bisherigen Darftellung mag Far geworden fein, daß eine 

ſolche Theilung des göttlichen Weſens von Sabellius nid 

gelehrt wurde, und ich erachte ed darum für unnötbig, 

Mehreres zur Behauptung meiner Erklärung diefen Stellen 

gegenüber zu fagen, oder deren viele andere anzuführen, 

wo das Gegentheil gerade ald Sabellian. Lehre behauptet 

wird, 3. B. bei Athanaſius (Cont. Apell. in L. I. 3): 
Soßtlluog dt To Sauooerewg TTavkov zal ruv xar’ aw- 

zov erudedeiztar ırv yyawmy* dedoxug yag Tv EE Ageior 
diaigeow, ın avaugerıxı) xaranerııwxe selern. Der an 

einem andern Orte bei Athanafius (de deeret. Nic. Syn.), 

wo Dionyfins von Rom in feinem Schreiben von Solchen 

ſpricht, die gewiffermaßen drei Götter lehren, die Lorapyıa 

theilen eis Toeis dwausıs vwag xal uEuEpLOuEvaS vuno- 

oraveıs xal Peorrrag Toeis, und als diefen ex diametro 
gegenüberftehend bezeichnet den Sabellius: 0 wer yap Blas- 
ypruel, aurov Tov viov elvaı Aeyım Tov rartpa ui Zurraker. 
Nur dieg will ich kurz zu erklären verfuchen, wie man zu 

jenen Ausfagen über des Eabellius Lehre fommen Eonnte. 

Wenn jene zulegt angeführte Stelle, wo von „Övo uepwr 

oreluov“ die Rede ift, nicht etwa nur als ein Einwurf 

des Eabellius gegen die Fatholifche Xehre von drei gött- 

lichen Berfonen angefehen werden muß, — was mir das 

Wahrjcheinlichere ift, — fo könnte dieß gegen die Gabel: 

naroog xaı viou' as de ou Äryew, eis foraı ourderog Ex dio uepuar 

arelöv: oc; de Taurm rıjv aoeßeiav anmoxltioa xaloy Ta; axom; wai 
anoviyaodaı Tnv Wuyhy oüre yap vior olre narioan Ö Todro Yyarre- 
löusvo; Öuokoyei. 
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Lianifche Lehre nur in ſo fern gelten, al8 nach ihr die drei 

7rpo0wrra nicht zugleich, nicht immer ins und nebeneinander 

exiftirend gedacht werden, fondern die zog erft fucceffiv 

entfteht und alfo mit dem erften rooowrsov noch gleichfam 

unvollendet gedacht wird; welches Urtheil nur möglich ift, 

wenn man einerfeits die Fatholifche Lehre von der imma: 

nenten zounsg Gottes und andererfeitd des Sabellius fuc- 

eeffive Entftehung der zeıag miteinander verbindet und 

Dann über die Sabellianifche Lehre urtheilt. Die andere 

Stelle, in der Sabellius und Balentinus der Gnoftifer 

aufammengeftellt werden, nach welcher die zouas entftehen 

follte durch „Touaig xal &x dıaupkoewv anogdolaus“, ift 

an fih fchon ziemlich unflar und enthält zudem offenbar 

nicht eine Angabe der Sabellianifchen Xehre, fondern wieder 

ein Urtheil über fie, und da mag fie leicht mit den gno- 

ftifchen Theilungen und Emanationen verwechfelt worden 

fein." Bezieht fich Touas befonders auf Sabellius, dann 

gilt hier die Erflärung, die oben ſchon über Aehnliches 

gegeben wurde. Wenn endlich dieß von Sabellius gejagt 

wird, daß er „zw uovade dıepuv, vionaroga einer“, fo 

ift ed unwahrfcheinlich, daß er dieſes Wortes fich folle be— 

dient haben, da er ja nicht eine Zweiheit, fondern eine 

Dreibeit lehrte, alſo keineswegs dieß Wort ald der eins 

fachfte Ausdruck diefer Lehre gelten fonnte; wurde aber 

diefe Bezeichnung von Andern !) angewendet, fo fann fie 

an fich nichts Anderes jagen wollen, ald: Diefelbe Hypo- 

ftafe ift Vater und auch Sohn, beides in ſich, dem Einen 

und Gelben vereinend. In Verbindung mit dem „zrr 

1) Athan. In expos. fid. Op. T. I, p. 241.. ou yap wionarop« 
yeovobuer, us ol Zaßelliaroı. uovoovooy zur Owoovaor, xaı iv Tour 

avamoiyrk; To Eivar vior. 

‚ Sbeol. Duartalfgrift. 1849. Ill. Heft. 31 
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uovada dıuupwv“ fann damit nur auf die Unmöglichler 

bingewiefen werden, die Einperfönlichfeit Gottes zu be 

baupten und doch von Bater und Sohn zu reden; meh 

aber wieder „Vater und Sohn“ gegen des Sabellius Ma 

nung im Sinn der katholiſchen Lehre genommen: ift. 

Als Refultat der bisherigen Unterſuchung ergibt je 

nun: Bater, Sohn und Geift find nicht Drei Perfonen, 

immanent dem göttlichen Wefen und feine Seinsform, fon 

dern fie find dem Sabellius nur drei verfchienene Rbaien. 

in denen das Eine göttliche Weien, die Eine Hppofak 

ſich darftellt in der Schöpfung. Alle drei gehören zujam 

men, um das Verhältnig Gottes zur Welt auf eine er 

fchöpfende Weife darzuftelen. Man fann aljo wohl di 

Sabellianifche Lehre ald Monarchianismus und Mopdalis 

mus bezeichnen, aber nicht ald Bantheismus !). Vielmehr 

ift, wie ſchon gefagt, das Urtheil des Baftlius und A 

richtig, daß der Sabellianismus Rüdfall in den Judais 
mus fei. Die Erfenntniß Gottes an fich ift im Sabellia- 

nismus nicht weiter gediehen, ald es im alten Teftament: 

der Fal war. Was vom alten Teftamente gefagt werben 

1) Ob durch folgerechte Entwidlung des Sabellius Lehre zum Par- 

theismus nothwendig getrieben werde oder nicht, dieß braucht bier nic 

unterfucht zu werben, da wir fie nicht philofophiich erörtern, fondern 

hiftorifch betrachten und wiebergeben wollen, wie fie Sabellius im Bewuft- 

fein trug und ausfprach. Die Gefchichte kann ihn nicht einen Pantheiten 
nennen, weil, wenn auch feine Lehre als Antitrinitarismus nothwendig 

Pantheismus in fich enthält, wenn auch verborgen, — dieſer jedenfalls 

feinem Bewußtfein und feinem Willen fremd war. Der Sabellianismu⸗ 

als folder, d. h. das dem Sabellius Eigenthümliche, das frerififch Sa 
bellianifche, 3. B. feine eigenthümliche res, Aoyos u. f. w., enthält nicht? 

Vantheiſtiſches. Will man alfo bei den Antitrinitariern diefer Zeit ven 

VBantheismus reden, fo muß man ihn entweder jedem derfelben zum Ber- 
wurf machen, oder aber auch dem Sabellius nicht. 
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kann, „daß (in demſelben) ſowohl die göttliche Idee, als 

ihr Verhältniß zur Welt bei aller Erhabenheit doch nur 

äußerlich gehalten iſt, daß wir Gott dort nur in ſeinem 

äußern Leben und Wirken kennen lernen, in das Innere 

der Gottheit aber kein Blick geſtattet wird, indem bier der 

Spruch laute: „„mein Angeficht kannſt du nicht fehen, 

denn fein Menfch wird leben, der mich fieht““ (Exod, 

33, 20); dieſes gilt auch noch von der chriftlichen Gottee⸗ 

lehre, wie fie von Sabellius aufgefaßt wurde. Nur in 

die emanente Thätigfeit Gottes wurde eine gewiſſe Glie- 

derung gebranht. 

Ich gehe nun noch über zu einer nähern Betrachtung 

der drei rrgoowra im Einzelnen, um zu fehen, wie fich 

Sabellius Entftehung, Wirkſamkeit und Dauer jedes ein- 

zelnen rgoowrsov dachte, und werde hiebei zugleich feine 

Lehre vom Aoyos in Unterjuchung ziehen. 

Die Eine göttlihe Hypoſtaſe wird von Sabellius 

Bater genannt, in fo fern fie nach Außen wirfend zuerjt 

Schöpfer geworden, die Welt in’8 Dafein gerufen und zu 

ihr fortwährend im Verhältniß des Erhalters, Lenkers, 

Gefepgebers ftehe. Es könnte zwar nad Baſilius und 

noch mehr nach Theodoret fcheinen, als ſei durch die drei 

rrpo0wrre nur die verfchiedene Thätigfeit Gottes in der 

durch den Sündenfall nothiwendig gewordenen Heilsöfo- 

nomie bezeichnet; denn Baſilius fügt: zuv aurov Jeov kva 

Typ vroxeiueryp (TN UMOOTAGEI) TIEOS Tag EXaOToTE TTaQe- 

— 1gElaS HETRLWEPOVUEVOV, vov Ev wg Targa zu). 

oder: 7rg00WrroTOLEICFaL UTTO THS ygapig diapogwsg zur 
16 idlwun zig vmoxsutvrg Exaotore xgeiag, al vür ur 

rag nergixas Eavrıp regıFEraı puwag, OTav TOrTOV xa1Q0S 

n too nupoowreov. Das 7rgo0wror » Werden ift bier 

31 * 
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abhängig gemacht von dem jedesmal eintretenden Bebüri 

niß, und die Zeit defjelben ift nur allgemein mit be 

zeichnet. Welches dieſes Bedürfniß aber jedesmal war 

ift nicht gejagt, und es mag fcheinen, Daß Die srape- 

Arrrovoa xgeıa nicht auf die Schöpfung bezogen werder 

dürfe, fondern vielmehr in den Verlauf der Geſchicht 

hineinfalle. Beſtimmter fpricht fi Theodoret aus: .. 4 

ın malcug ws nartpa vouoder;oa, &v en zavız (dad) 
ws viov vmdpwnnsa wg rıveüun ÖL üyıov Tolg ae 
oroloıs Erıponmeai.» Sonach wäre die Zeit der Ent 
tehung des rrgoowrsov des Vaters die Zeit der Geiles: 
gebung. ber aus allem Uebrigen, was wir von de 
Sabellius Lehre wiſſen, geht hervor, daß die drei epoawne 
das Gefammtverhältnig Gottes zur Welt umfaffen, un 

die Gefammtthätigfeit in Bezug auf fie beftimmen. Rir: 
gends ift erwähnt, daß Sabellids fi Gott in Bezug aui 

die Welt auch noch anders thätig dachte, ald unter einem 

roo0wrsov, daß er vor der Entftehung des erften zrooow- 
rcov für die Welt fchon wirkte in irgend einer Weiſe 

Die uovag oder eos ouwrıww wird ald vor: und außer: 

weltlicher Gott bezeichnet, der als ſolcher zu ihr in gar 

feiner Beziehung fteht, weil fie noch nicht war, fo lange 

er owrwv war. Mit der Erfhaffung der Welt aber be: 
ginnt dem Sabellius ſogleich die zeuas; das erfte Glied 

diefer zeug aber ift ihm das rrpoowror ded „Baters“; 

alfo ift diefes rpoownov die göttliche Hypoſtaſe, in fo fern 

fie Schöpfer der Welt ift; wie audy die Benennung (are) 

ſchon andeutet. Auch die Verwechslung von woras und 

rrerno bei Athanaftus meifet fehr deutlich darauf hin, die 

fich, wie fchon früher angedeutet wurde, wohl erflären läßt, 
wenn nah Sabellius die wovas zuerft und urfprünglid 
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Calfo in der Schöpfung) gar nicht anders ſich offenbart 

und dem Menfchen zur Erfenntniß fommt, als unter dem 

80000710» ded Baterd, jo daß Beides gewiffermaßen in 

Eins zufammenfällt; dagegen völlig unerflärlich wäre, 

wenn Gott ſchon eine Zeitlang im VBerhältniß des Schoͤ— 

pfers und Erhalters geftanden,, und dann erft unter dem 

7E000W7L0r des Vaters fich gezeigt und gewirkt hätte, durch 

irgend ein Bebürfniß der Menfchen dazu veranlaßt. Hie- 

nach nun müfjen jene Stellen bei Baſilius erflärt werden. 

Nach dem jedesmal vorhandenen Bedärfniß war das rzoo- 

owrov verfchieden, d. i. die befondere Art der Offen⸗ 

barungsweife war fo befchaffen, wie es eben nothiwendig 

war für die Wirfung, die hervorgebracht werden follte; 

handelte ed ſich alfo um Entftehung und Fortdauer der 

Welt, fo war ed nothwendig, daß Gott fehöpferifches und 

erhaltendes Wirken entwidelte, und dieſes war analog dem, 

was bei den Menfchen als väterliches Wirfen ſich zeigt; 

daher es ald nrpoowro „nero“ benannt wird. Die 

Stelle bei Theodoret widerfpricht diefem gleichfalls nicht ; 

denn wenn Gott in Bezug auf die Welt bis zur Erlöfung 

nur unter dem rrgo0wrrov des „Vaters“ wirfte, fo wirfte 

er auch als Geſetzgeber unter diefem, damit ift aber feine 

ſchöpferiſche und fonftige Wirkfamfeit als „Vater“ nicht 

ausgeſchloſſen, jondern nur jene gefeßgebende, als bejonders 

auffallend und in näherem Verhältniß zur Erlöfung , ber« 

vorgehoben. Wir haben nun zu unterfuchen, wie ſich 

Sabellius Gott als fchaffenden beftimmter dachte. Es heißt 

bei Athanafius : zov Feor oıwrrwrra Ev avevepynrov, ba- 
kovuvra d& loyveır &urov Bovkovraı“ Elye Ouwrv Ev oWx 

„divaro noıeiv, Aal de #rikew noSero; und Athanafius 

fährt fort: „fie find mit Mecht zu fragen, ob der Aoyos, 

% 
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da er in Gott war, vollfommen war, fo daß er auf) 
ſchaffen fonnte? War er unvollkommen, Da er in Gen | 

war, wurde aber vollendet, da er gezeugt wurde (zamı 

Feıs), fo find wir Urfache feiner Vollendung, menn a 

wegen und gezeugt wurde u. f. w. Und anderswo )): 

el Öl äe &yerıı,Pn (Aoyog) zei &v Ti) yErızadca are 

&rriognuev za Th yerırosı avrod Ororzmer 7, xrio. 

margiyeı vıl. Und ?): Enrera ei ng6 ToV year Fire 

dv ao Ye Tv 6 Aoyos, apa yerındels &rrog xal 2m toi 

$eo0 Zorw. Ferner 3): & yap ira nueig xrIodoner 100 

5l$ev 6 10y0S, al nrgoe)Fovrog aurod Eouer“ Öihor Or 

MaxXWgOUTOg arrod &g Tov nrerioe, WS yacır, aux eu 

zooueda. Damit ift die Sabellianifche Vorſtellung von 

der Echöpfung angedeutet. Zuerft dachte er fich Gett 

fchweigend (Jsoß ouwrww, uovag) und unwirffam, alie 

noch nicht fchaffend, dann fprach er und wurde wirffam, 

ſchuf. Durch diefes Eprechen nämlich trat der Aoyos, ber 

bisher in Gott war (Aoyog ErdıaFeros), nach Außen, und 

dadurd find mir, ift überhaupt die ganze Schöpfung ent: 

ftanden. Der Aoyog, zuerft in Gott, trat hervor, und im 

dem er hervorging, find wir. Der Aoyos aber ift nicht 

perfönlich, er ift nur ein unperfönlicher Gedanke, wie ber 

menfchliche, daher von der göttlichen Einen PBerfönlichkeit 

nicht verfcehieden und nicht gezeugt im eigentlichen Sinne ®): 

„Wie das Wort im Herzen (Eeele) des Menfchen, fo der 

koyos in Gott... defwegen fei auch Gott mit dem Aoyox 

I) Athan. Or. c. Ar. IV. 12. 

2) Ibid. 

3) Athan. Or. c. Ar. IV. 25. 

4) De aeterna Filii et Spiritus s. existentia ei contra Sabelliano: 

von Athanafius oder Baftliue. 
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nur &r zrodowrsovr (im Sinne von Hypoftafe).“ Oder !): 

„der Aoyog fei eben fo unperfönlich wie das menjchliche 

Wort, Gott zeuge nicht, und wenn er zeuge, fo fei dieß 

nichts Anderes, ald das Ausfprechen des Wortes, wie ber 

Menih Worte fpreche“ 9. Hienach können wir fagen, 

ver Aoyog war dem Sabellius der Schöpfungsgedanfe, Idee 

der Schöpfung, fo lange er in Gott war; diefen Gedanken 

ſprach Gott aus, um die Welt zu erjchaffen, d. i. der 

Schöpfungsgedanfe wird zum Schöpfungswort, das die 

Schöpfungstraft enthält, weiche die Welt wirft, hervor: 

bringt. Dabei ift keineswegs nothiwendig, anzunehmen, 

der Aoyog, die Weltivee fei dem Sabellius etwas fubftan- 

tiell Göttliches, das nad) Außen getreten, und fich zur 

Welt entäußert habe, fo daß mit der Weltfchöpfung ein 

Entwidlungsproceß des göttlichen Wefend begann. Außer 

dem jchon früher Geſagten fprechen dagegen auch die Ver: 

gleichungen des Aoyos mit dem menfchlichen Gedanken und 

mit menfchlichen Worten, die doch dem Geifte nicht con 

fubftantial find. Ferner, wenn dem Sabellius der Aoyos 

— ald Emanation des göttlichen Welens — Welt gewor: 

den wäre und den Entwidlungsproceß begonnen hätte, jo 

wäre nicht abzufehen, wie er auch fpäter. ſowohl im alten 

ald im neuen Teftamente den Aoyos wiederholt von Außen 

auf die Welt hätte wirken lafjen können, fo daß ihm, wie 

wir noch fehen werden, der Aoyos zur Welt oder in die 

Welt gefendet wurde. Er hätte entweder mehrere ſolche 

emanirte Logos annehmen müflen, was doch Allem wider: 

1) Ibid, 

2) Wenn GSabellius Gott vor der Schöpfung ſchon denkend ſich 

vorftellte, fo ift dieß ein neuer Beweis dafür, daß er ihn vor der Ent- 

faltung zur zes; nicht unperjönlich dachte. 



480 Die Lehre des Sabellius. 

fpricht, was wir von ihm wiffen, und Die ihn ganz zum 

Gnoftifer gemacht hätten; oder er hätte den Aoyos nic! 
wieder von Außen zur Menfchheit fommen laffen dürfen, 
fondern, weil er ja ſchon die Welt felbft war und ji un 

ihr und durch fie entwidelte, jo hätte er ihn aus Dielen 

Entwidlungsproceß gleichfam auf einmal auftauchen um 

zu gewiflen Zeiten Kar hervortreten, zu concreter, bewußter 

Geftalt fommen laſſen müſſen; ein Gedanke, der dem Sa— 

belius ganz fremd war. Des Athanafius Folgerungen. 

die auf Pantheismus hindeuten, gehen aber nur daraus 

hervor, daß er den Sabellianifchen Aoyos mit Dem wos 

und Aoyos der katholifchen Xehre verwechfelt, und Dem Aoyos 

in Fathol. Sinne die zeitliche Entftehung in Sabelliani- 

fchem Sinne zufchreibt, fo daß Entflehung des Aoyos als 

Zeugung und Weltwerbung in Eins zufammenfällt. Das 

Verhältniß. des Aoyog des Sabellius zum rspoowstor des 
„Vaters“ dürfte aber diefes fein: das rpoowsor „arm“ 

ift die vom Menfchen wahrgenemmene und benannte Er: 

fcheinungs- und Wirfungsweife, der Aoyos aber ift die in 

diefem rrgoowrıov des Vaters!) wirkende, erhaltende, ſchö— 
pferifche Kraft Gottes. Die göttliche Morag oder Eine 

Hypoftafe fchafft unter dem rpoowrov des Vaters (ober 

vielmehr diefes rrpo0wre. durch den Schöpferact werden?) 

die Welt durch den Aoyog oder das Schöpferwort. Das 

aber die Eabellianer auch nad der Schöpfung die Zeit 

1) Athan. De aeterna Filii et Sp. s. c. Deo exist. etc. fagt: 
rioıy oUy miorevouev, nörepov Tois &vayyelılouvos nuiv vior apa Ila- 
reoe in dlnunzora, h7 rois Er moonamor üua rin Äöym Tor narien gas- 
wovon eivarı ei yag Ev mg00wnor, nus TO ur anoorelin. Dich bezieht 
ſich im Sinne des Athanaſt freilich zunächſt auf den Aoyos ale identifch 
mit. wos; wir fehen aber darans doch, wie fich die Sabellianer das Ber. 
haͤltniß ihres Aoyos zur Hypoftafe gedacht: haben mögen. 
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des alten Teftamentes hindurch bis zum Eintritt des neuen, 

ben Aoyos (unter dem rıgoowrsor des Vaters) ald die nach 

Außen thätige göttliche Kraft der Einen göttlichen Hypo⸗ 

ftafe wirffam dachten, geht hervor aus einer Stelle bei 

Arhanafius '), wo fi) die Sabellianer über den Aoyos fo 

ausſprechen: „Weil im alten Teftament niemald vom 

Sohne, fondern nur vom Aoyog die Rede fei, deßwegen 

fähen fie fich genöthigt zur Annahme, daß der Sohn (viog) 
jünger fei als der Aoyos, weil von demfelben nicht im alten, 
fondern nur im neuen Teftamente die Rede fei.“ Mit 

diefer Stelle jehen wir uns zugleich hinübergeführt zur 

näbern Betrachtung des zweiten zrgoowov des Sabellius, 
nämlich zum rrposwrov „des Eohnes“ (viog). Durch das 

bisher über den Aoyos Borgebrachte, insbefondere aber 

dur die zulegt angeführte Stelle‘ können wir ſchon zur 

Gewißheit gelangen, daß dem Sabellius Aoyog und viog 
durchaus nicht identifch fei, denn der Aoyos wird ſchon 

erwähnt als die Schöpfung vermittelnd und im alt. Teft. 

wirfend, das rrpoowrov „viog“ aber fommt nicht eher vor, 

als bei der Erlöfung. Athanafius führt dieß beftimmt als 

Sabellian. Lehre noch an einer andern Stelle an 2); .. o& 

roũro Akyovreg (Zaßell.) roluwos dırıpeiv Aoyov xal vior, 
„al Akysır ahlov uv elvar zov Aoyov, Erepov dè Tov vior, 

»ai roörepov uev elvaı zov Aoyov, elra zov vioy. Uebri⸗ 
gend, fügt Athanaf. Hinzu, feien hierüber die Meinungen 

der Sabellianer felbft getheilt; Einige fagen, der Menich, 
den der Erlöfer (0 oweng) annahm, fei der Sohn; Andere 

glauben, Beides zufammen, der Menſch und der Aoyos 

— — — — — 

1) Athan. Or. c. Ar. IV. 23. 

2) Athan. Or. c. Ar. IV. 15—22. 
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feien der viog geworben, als fie fich vereinigten; Andere, 

ver Aoyog felbft fei vos geworden, ald er Menſch wurbe; 

“ aus dem Aoyog wurde er vios, da er vorher nicht Cohn, 

fondern nur Aoyog war. Aus allem diefem geht wenig: 

ftend fo viel beftimmt hervor, daß die Sabellianer bie 

Entftehung des rgoownov ded „Sohnes“ in die Zeit der 

Erlöfung verlegten und daß ihnen der Aoyos allein be 

ſtimmt nicht als ein befonderes rrpoowreor galt. Beftimm; 

te8 und Klare darüber, welches des Sabellius Anfidi 

vom „Sohn“, feinem Berhältnig zum „VBater“, zur woras 

und zum Aoyog war, fagen uns die Quellen zwar nick, 

doch glaube ich auf dem Grunde des Bisherigen und nad 

einigen Andeutungen Folgendes ald dad Zuverläßiger 

angeben zu dürfen: Im früher Betracdhteten ſahen wir, 

daß dem Sabellius jegliched rpo0wmer feiner zeuas be 

ftimmt wurde durch jedesmaliges Bebürfnig der Gefchöpfe; 

da wir nun nirgends erwähnt finden, daß er die Erlöfungs: 

bebürftigfeit der Menfchen und die wirkliche Erlöfung durd 

Ehriftus geläugnet habe, fo dürfen wir annehmen, daß 

das Bedürfniß der Erlöfung der Grund dieſes andern 

FE00W7TEov, d. i. diefer andern Dffenbarungs- und Bir: 

fungsweife war. Wie im go0wrov des Baters, fo ift 
auch in dem des Sohnes diefelbe Eine göttliche Hypoftafe 

thätig und in fo fern hat diefe nur einen andern Namen, 

d. h. beide Namen bezeichnen nicht zwei verfchiedene gött- 

liche Berfonen, fondern Eine und dieſelbe. Der Unterſchied 

liegt aber in der Offenbarungs- und Wirfungsweife; dort 

- Schöpfung und Erhaltung, bier Erlöfung und zugleich 

noch eine fpecielle, eigenthünmliche Erſcheinungsweiſe. Iſt 

aber hienach die göttliche Hypoſtaſe (a vrrooranıs) das 

als vios Erfcheinende und Wirfende, fo ift doch auch in 
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den oben angeführten Stellen gefagt, daß der Aoyog, der 

zuerft nur Aoyog war, in der erlöfenden Thätigfeit vöos 

wurde. Wie haben wir nun Beides zu vereinigen? Sch 

glaube ebenfo wie oben bei dem rıposwrov des Vaters. 

Wie nah dem Obigen die göttliche Hypoſtaſe die Welt 

fchuf, indem fie ven Schöpfungsgedanten ausſprach, alfo 

durch den Aoyos, wodurch dann Gott felbit unter dem 

7E000WNOv „rrarng* der Schöpfung gegenüber erfchien; fo 

bier. Diefelde Eine göttliche Hypoftafe vollbringt auch 

die Erlöfung ; fie denft den Erlöfungsgedanfen und fpricht 

ihn zur Verwirflihung aus (Aoyos), fendet ihn; der Er- 

löfungsgedanfe wird fo zu der nad Außen wirkenden 

Erlöfungsfraft. Diefe Can fih) unperfönliche göttliche 

Erlöfungsfraft vereinigte fich mit dem Menfchen Jeſus '), 

und wurde von diefer Vereinigung und Erfcheinung unter 

1) Die Aeußerungen des Dionyf. bei Athanaf. über d. ra ardgw- 

zure, und der Grund, ven Athanaf. dafür anführt, find bemerfenswerth. 

Dionyfius, fagt Athanaf., habe an die Bifchöfe Lybiens gefchrieben, um: 
ra ardewnıva Too 0wrjgo Fr Tür evayyeilur nagadeosaı, iv’ Fneudı) 

rolumeoreoov FIxtivoı Toy viov joroüvyro, xat Ta ardgwruva aurod Tu 

Tlergı avsrideoar, oürws ouros Öeikas, örı our 6 narme all’ 6 vios darıy 

Ö yerousvog Unio ur üvIeumos, nıelon Tovs auadeis u eirm Tov na- 

io vior. Und über den Inhalt diefes Briefes: „vayxacdr Tv Tour 

dnorolyv yocyan zar arIgwalvux zaı surelog reg Toü owrigog elpyusva 

dran xar' aurör- Tva Tovrow anooyowioaz dıan Ta avdewnıya Toü um 

Miyeıw vioy era Tov naripa eixolwrigay auroig xaragxevaan Tip TLep 

ris Heoryros rov viov dudaoxallar. Wenn gefagt ift, die Sabell. läug- 

neten den „Sohn“, fo ift dieß hier vom perfönlichen Logos zu verftehen, 

denn fie lehrten: je derfelbe Gott (Vater) wurde auch Sohn, d. i. Menſch. 

Auffallend iſt, daß dadurch, daß Dionyſ. „das Niedrige und was in 

menfchlicher Weife vom Erlöfer gefagt ift“, Herworhebt, die Sabell. ab« 

gefhrectt werden folfen von der Behauptung, „der Vater ſei Menich 

geworden “5; da doch auch nach Fathol. Lehre das Göttliche, die Gottheit 

ebenſo dem Sohne wie dem Bater zufommt. 
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der Geftalt eines gebornen Menfchen „Sobn“ genannt (die 

übernatürliche Geburt Jeſu haben die Sabellianer nich 

geläugnet , die Nachrichten von ihm enthalten wenig ftens 

Nichts davon). Sabellius mochte fich hiebei auf die Schrift 

berufen, wo Ehriftus fiy Sohn, „Menfchen-Sohn“ nennt: 

Man hätte fich fonach unter dem rrgoowrsor „viog“ Die 

Eine göttliche Hypoſtaſe zu denken, aber nicht geradezu als 

folche, fondern nur in fo ferne fie als Aoyos oder göttliche 

Erlöfungsfraft in ihm wirft, die nicht die göttliche Hnpo- 

ftafe gleichfam ganz erfchöpft, fondern nur ihre Kraft in 

diefer beftimmten Beziehung in Anfpruch nimmt. Den 

Aoyos trennten die Sabellianer alfo durchaus nicht ven 

der (a) vrrooracıs Gotted (wie dieß einige Stellen bei 

Arhanafius andeuten), fondern er war ihnen nur der Er: 

löfungsgedanfe, in fo fern er von Gott ausgefprochen nad 
Außen wirkffam wird und in beftimmter Erfcheinungsmeife 

(avdpwrrog und daher vios) fich offenbarte. Wenn gleich 
wohl nach einigen Nachrichten die Eabellianer von eine 

Sendung des Sohnes oder des Logos gefprochen haben, 

und diefe Sendung mit der des Strahles verglichen, der 

von der Sonne gejendet werde, fo fann man darunter ſehr 

wohl das Ausfprechen des Aoyos und deſſen Bereinigung 

mit dem Menfchen Jeſus verftehen; wodurd denn bie 

göttliche Hypoſtaſe felbft wohl gewiffermaßen mit dem 

Menfchen vereinigt gedacht wurde ). Eine hypoſtatiſche 

1) Athan. de Synod. fagt: die Sabellianer feien zu Rom ITare- 
rraooıavo genannt worden. Sabellius konnte offenbar dieß von feinem 

Standpunkt aus nicht zugeben. Denn nicht das meoowmor „mare war 
ihm das erlöfende, fondern das rooowmor „vios“. Es ift bei biefer Be» 

nennung nur Die wur vUmooraoy; ober zovas mit mare verwechlelt oder 

identificirt ; oder dem ooswnor „ergo die Fatholifche Geltung ale 

göttl. Perfon gegeben. 
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Vereinigung des Menfchen Jefus mit der Gottheit nahm 

Sabellius nicht an. Gott vereinigte fich durkh den Aoyos 

nicht perfönlich, fondern nur der Kraft und Wirfung nad 

mit dem Menfchen (Evepyeiz uovn ouyi d& ovolag vno- 
oraveı). Das BVerhältniß des rooowror ded Baters zu 

dem des Sohnes ift far. Beide ftehen als folche in fei- 

nem wefentli innern Berband, und werden nicht in Be— 

zug auf einander fo genannt, fo daß etwa der Vater um 

des Sohnes willen fo genannt wäre und umgefehrt; jon- 

dern Beides find nur Benennungen der zwei verfchiedenen 

Wirfungsweifen der Einen göttlichen Hypoftafe oder uovar, 

die nicht eigentlich und wefentlich Bater und Sohn ift oder 

wird, fondern nur ihrer Thätigfeit nach Außen wegen un- 

eigentlich jo genannt wird. An diefes können wir gleich 

die Erörterung der Frage fchließen, ob nach Sabellius bie 

verfchiedenen rreoowza zu fein wieder aufhören, in einander 

übergehen oder fortbeftehen. Die Sache ift an fich fchon 

flar und brauchte faum einer weitern Erwähnung, wenn 

nit von Manchen Schwierigfeiten darin erblidt worben 

wären. Die nooowra« verhalten ſich eben zu einander 

wie die fchöpferifche, erhaltende Thätigkeit Gottes zur er- 

töfenden, die eine wird durch die andere nicht aufgehoben. 

Bon einem außer: und übermweltlichen Fortbeitehen aber 

fann offenbar feine Rebe fein, da es des Sabellius Grund- 

lehre ift: die zoıag, die drei neoowrı«, jeien nur inner- 
weltlich, ohne die Welt aber nicht. Innerhalb der Schö- 

pfung aber dachten ſich gewiß die Sabellianer die drei 

R000@TE«, wie nach einander fich entwidelnd, von einem 

u dreien fich ermweiternd ?), fo auch darnach alle drei 

1) Der Ausdrud nlarureode #1; rouda findet fo feine deutliche 
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zumal beftebend, oder Gott in allen dreien zugleich und 

immerdar ſich offenbarend. Immerdar nämlich fei Gott 

in Bezug auf die Welt, Schöpfer, Erhalter, Gefeggeber 

der Welt und werde als folcher erfannt (rrgoo. des Baters); 

von der Zeit der Erlöfung an fei Gott ſtets als Erlöfer 

wirffam und offenbar und werde ebenfalls als folcher er: 

fannt und geglaubt (zpoo. des Sohnes) ). Daß der 

Menſch Jeſus auch außerweltli mit der Gottheit verei- 

nigt blieb, in der Weife, wie dieß die Kirche lehrt, nahm 

Sabellius gewiß nicht an. Jeſus Fonnte ihm nur der 

Träger des göttlichen Logos und daher auch gewifiermaßen 
der göttlichen Hypoſtaſe gewefen fein, wie ſchon oben 

Erklärung. Die fchöpferifche erhaltende Thätigfeit erweiterte ſich zum 

erlöfenden und heiligenden. Aber nicht das meooswnor erweiterte fich, als 

ſolches, fondern die neue Thätigfeit ging immer wieber von der göttl 
Hppoftafe aus. 

1) Greg. Nyss. cont. Ar. et Sab. (in Ang. Maji coll. VIM. HM. 4) 
fagt: Oi de xara Zaßelhıor eis Tv meylorıy Tg aueßklas Faerenreimen 

nlarıv, olouevo, da 179 Asınorasiaur ardownirgr mooriniuhren Tor wior 

dx Tob rargo; rroogxalpı;‘ audız dr uera 177 Öwedwny Tür arIgwnirur 
ninuusinucrov aralrlurora Frduraı TE xar avausulyIa To nare. 

Diefe Stelle ift feineswegs unvereinbar mit unferer Anficht. Als Sohn 
(vios), mochten die Sabellianer behaupten, habe die Eine göttliche Hype 
ſtaſe zu erfcheinen aufgehört, und fei von der Erbe verfchwunden (am bie 

firchliche Lehre fich anfchließend), nachdem die göttliche Erlöfungsfraft 
(2oyo5) den Menfchen Jefus verlaffen. Die Erlöfungswirfung aber muß 
ten fie ſich fortdauernd denfen, und fomit auch das meoowmor des Sohnes 
als Hiftorifche Erfcheinung feſthalten. Sie müßten fonft die Erlöfımg 
geläugnet haben, davon finden wir aber nirgends eine Spur. Daß es 
fo gemeint fei, zeigt auch das Gleichniß von der Spendung der Gnaden- 

gaben durch den hi. Geift. Athan. (Orat. c. Ar. IV. 25) fügt demfelben 
die Bemerkung bei: „Wenn es, wie beim bi. Geift, fo auch bei Gott 
iftz fo wird der Vater Logos und Hl. Geift jein, dem Einen Bater were 

dend, dem Andern Logos, dem Andern Geift, fi dem Bebürfnifie eines 

Jeden fügend und dem Namen nach zwar Sohn und Geift, in der That 
aber nur Bater:“ 



% 

Die Lehre des Sabelliud. 487 

bemerft. Die Eonfequenz des Athanaf., daß mit dem „Zu— 

rüdfließen“ des Aoyos in Gott auch die Welt aufhöre, 

mochte wohl im Sinne des Sabellius fein. 
Eine gleiche Dauer, wie den beiden erften, müßte er 

auch dem dritten rg00wrrov, dem rweüue @y. zufchreiben. 

Doc über diefes bleibt uns noch Einiges zu fagen übrig. 

Die Nachrichten über die Sabellianifche Lehre vom hl. Geift 

find fehr dürftig; eine befondere Stelle, die fich ſpeciell 

über ihn ausfpräche, haben wir nicht; wie denn überhaupt 

in jener Zeit die Lehre vom hi. Geift noch nicht zur nähern 

Entwidlung gekommen war. : Nur wo im Allgemeinen 

von den drei Profopen des Sabell. die Rede ift, gefchieht 

auch feiner Erwähnung. Wir fünnen daher wenig mehr 
von ihm fagen, als oben ſchon im Allgemeinen angegeben 

wurde. Daß er nicht ald eigene göttliche Hypoftafe gelehrt 

wurde, fondern als Eine und diefelbe mit Vater und Sohn, 

ift zuverläffig ; woher aber die Benennung „rweüua ayıov“, 

ift nirgends gefagt. Doch dürfen wir annehmen, daß fie 

dur die hl. Schrift dabei geleitet wurden. Welchen Sinn 

fie damit aber verbanden, fönnen wir uns durch einen 

Schluß von den andern Profopen auf Ddiefes dritte, und 

durch die oben angeführten Gleichniſſe einigermaßen Flar 

machen. Die Benennung wird immer beftimmt von der 

befondern Wirffamfeit und Erfcheinung der Gottheit. Die 

Wirfung Gottes in diefem rooownov wird als eine er: 

wärmende, begeifternde bejchrieben und fie erfcheint hier 

(auch hiſtoriſch) mehr geiftig, unfichtbar, und auf den Geift 

des Menfchen wirfend; fo wie wir uns überhaupt die 

Wirkfamkeit eines Geiftes denken; daher auch hier wieder 

die Analogie mit Gefchöpflichem (dem menfchlichen Geiſte) 

die Benennung beftimmte. Die Eine göttliche Hypoſtaſe 
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erfcheint und wirft auf die Menſchen analog der Wirkjam 

feit und Kundwerbung des menfchlichen Geiftes ; daher 

unter dem 7rooowrsov „rrveuua.“ Leber das Verhältnis 

vom Aoyos in Sabell. Sinn zu diefen rreoswror ift nir- 

gends Etwas gejagt. Dem Früheren gemäß aber fann 
man fehr wohl auch die unter diefem no00wrowr wirfende 

göttliche Kraft als Aoyog bezeichnen. Da aber sureüme 

ſelbſt ſchon eine der göttlichen Kraft abäquatere Bezeich— 

nung ift, ald arme und viog, ſchon ſelbſt das unfichtbare 
Wefen Gottes bezeichnend,, fo mag wohl Sabellius bier 

nicht von einem „Aoyos“ gefprochen haben. 

Dr. Frohſchammer 

in München. 



3. 

Kritik der Difchinger’fchen „Principien der fpecula- 
tiven Trinitätslehre, mit Rückſicht auf Zufrigl.“ 

Wir haben in unferem Werke: „Wiflenfchaftliche 
Rechtfertigung der hriftlichen Trinitätslehre gegen die Ein- 
wendungen ihrer neueften Gegner, mit befonderer Rüdficht 
auf die Glaubenslehre des Dr. D. Fr. Etrauß.“ 1846. 
eine fpeculative Reconftruction der chriftlichen Trinitätslehre 
vom Etandpunfte des Dualismus aus nach dem Vorgange 
des berühmten Denferd Dr. Günther verfucht. Difchinger 
ift mit diefer Begründung nicht einverftanden. Er fucht 
eine neue zu geben, und die unferige zu widerlegen ). — 
Wir haben nichts gegen andere Verfuche, aber nur feheint 
und feine Begründung der chriftlichen Trinität weder ge: 
nügender noch der Wahrheit entfprechender zu fein, als 
die unfere. Dieß wollen wir aufzeigen, foweit uns dieß 
der Feine Raum diefer Zeitfchrift geitattet. 

Er tadelt an und die Behauptung ©. 46. „daß man 
aus dem menfchlichen Selbftbewußtjein die Dreieinigfeit 
erfennen und begründen Fönne“, doch verfteht fich, mittelft 
der Anregung der pofitiven hiftorifchen Offenbarung. Er 

1) In einem Auffage in der Bonner „Kathol. Bierteljahresfchrift 

f. Wiſſenſchaft und Kunſt.“ Menue Folge, 2. Jahrg. 4. H. 1848, ©. 43 
bie 72, 

Theol. Quartalſchrift. 1949. Il. Heft. 32 
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fagt: diefe Behauptung „vermengt das Analogiihe umd 

Speculative. Die Speculation beginnt bei allen Objecten 

von ihrer Idee.“ ©. 47. „Den fpeculativen Ausgangs» 

punft für die Trinitätölehre bildet“ (vielmehr) „die Idee 

Gottes als des Urlebendigen.“ — „Gegen diefen Aus: 

gangspunkt erfcheint der von dem menfchlichen Geifte nur 

al8 eine Analogie.“ 

Und wie lautet nun feine Reconftruction der Trinität ? 

Alfo: S. 47. „Das Leben ift die Form, wie ein 

Mehrfaches verbunden ift. Wenn alfo das Leben über: 

haupt eine Mehrheit des Verbundenen erfordert, fo erfor: 

dert ed auch eine Mehrheit des Berfchiedenen. Die Ber: 

fchiedenheit des Verbundenen bedingt daher das eben, jo 

daß ein Glied ded anderen bedarf und ohne dafjelbe nicht 

befteht. Das Leben ift daher wechfelfeitiged Bedingen, 

Ergänzen und Yneinanderfein. — Wie viele Glieder wer: 

den aber zum Leben nothwendig fein? Offenbar nur drei; 

denn nur drei können ineinander fein. Was aber von 

jedem lebendigen Wefen überhaupt gilt, das wird auch bei 

dem Urlebendigen feine Geltung haben; nur werben bie 

Glieder die höchfte Selbftthätigfeit erlangen. Die höchſte 

Aetivität ift aber die perfönliche, und fo ift Gott drei- 

"perfönlich.“ 

Hierüber bemerfen mir: Wenn Difchinger bei feiner 

Reconftruction der Trinität von ber Idee Gottes ald des 

Urlebendigen ausgeht, fo muß er denn doch das Leben 

des endlichen Geifted zuvor verftehen. Denn wie will er 

den Unterfchied finden zwifchen relativem und abjolutem 

Leben? Alfo Kann man nicht unmittelbar (directe) vom 

Urleben ausgehen; und die hat auch Difchinger ſelbſt nicht 

beobachtet, (doch freilich im MWiderfpruch mit fidy felbit). 
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Denn er geht ja vom Leben überhaupt aus, ſomit nicht 

Directe von der Idee Gotted als des Urlebens. 

Dann aber fragen wir: ift das abfolute Selbſtbewußt⸗ 

fein Gottes nicht auch Leben ? 

Uebrigens handelt es jich bei der NReconftruction ber 

Trinität nicht fo fehr „um jene Thätigfeit, wodurch das 

abfolute Wefen lebt und in fich geftimmt ift,“ wie Dis 

fehinger behauptet S. 48, fondern mehr darum: ob Gott 

urfprünglich ein perfönliches Weſen ift, oder ob er in 

der Welt erft perfönlich werde, wie die Bantheiften an— 

nehmen. 

Dann: worin die abjolute Perfönlichkeit beftehe? und 

weßhalb Gott eine Dreiperfönlichfeit fein müfle? und ob 

diefe möglich oder denkbar ſei? — Darnach haben alle 

Denter bisher geforfcht, wie die Dogmengefchichte zeigt. 

Wenn wir aber die Idee des abſoluten Selbftbewußt- 

feind finden wollen, jo müffen wir zuvor die Idee des 

ereatürlichen Seldftbewußtfeins des endlichen Geiftes gefun« 

den haben. Denn wie foll und kann man das abfolute 

Wefen erfaflen, wenn nicht aus feinen Werfen? Wir 
müflen demnach zuerft wiſſen: was creatürliche Berfönlich- 

feit it ? dann fönnen wir erft fragen: was abfolute Pers 

fönlichfeit it? und worin die qualitative WBerfchiedenheit 

zwifchen beiden beftehe? Daher offenbart fich feineswegs 

„eine Ungewißheit und ein Schwanfen“ E. 46, „wenn 

man den Ausgangspunft in dem menfchlichen Bewußtfein 

fucht.“ 

Daß der menſchliche Selbftbewußtfeinsproceß nur eine 

Analogie fei, um den abfoluten Selbftbewußtfeinsproceß zu 

erlennen, behaupteten wir jelbit. Uber Frage: Bleiben 

wir wohl bei diejer Analogie einzig ftehen? fagten wir 

32 % 
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nicht: die Momente in der abſoluten Subjectobjectivirung 

Gottes werden ſich weſentlich anders geftalten müſſen, als 

in der relativen des Geiftes, weil Gott von dieſem quali 

tativ verfchieden ift, daher auch feine Dffenbarungsmeiie 

wefentlich verfchieden fein wird; indem der Geift von fid 

als felbftbewußtem (fraft der Idee) ausgehend Gott Feine 

wegs als ein ihm Analoges, d. b. wie er feiner jelbt 

Bewußtes, fondern ald das gerade Gegentheil findet? 

Denn er findet ihn ja auf dem Wege der Negation, in 

dem er fich als relativem ein abfolutes Sein und Eelbk; 

bewußtfein vorausfegt und fegen muß. Machten wir nicht 

darauf aufmerffam, daß man die Idee des abjoluten 

Subjectobjectivirungsprogeffed zuvor gewinnen müſſe, wenn 

man eine Reconftruction der Trinität verfuchen will, und 

daß dieß nur möglich fei durch die Erfafjung der wahren 

Idee vom Wefen Gottes felbft, infofern er Sein ſchlechthin 

ift, da ich nun erft die Frage ftelle: 

Wie muß fich ein Sein fchlechthin wiffen? und wie 

kann es fi als ein foldhes wiffen? — Sind wir iu 

einzig allein von der Analogie des menjchlichen Selb: 

bewußtfeins ausgegangen? Haben wir hiebei Die Idee 

des abfoluten Seins ganz außer Acht gelaffen? Gewiß 
nieht. Somit haben wir „das Analogifche auch nicht mit 

dem Speculativen vermengt.“ 

Das das Leben eines jeden Wefend gerade nur brei 

Glieder und nicht auch mehrere nöthig habe, ift eine bloße 

Annahme. Und dann erhellet hieraus noch nicht, warum 

Gott nothivendig nur drei Glieder habe, und warum er 

nicht auch mehrere haben könnte. — Was verfteht aber 

Difchinger unter Glied? Eigentlich Glieder hat nur ber 

Leib, der menfchliche Geift hat Kräfte. Und was hat 
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Gott für Glieder (Organe), wenn er wefentlich verfchieden 

ift von Geift und Leib? — Und ift Glied und Berfön- 

lichkeit Eins? Hierauf: warum müfjen bei Gott gerade 

die Glieder perfönlich fein, und warum find fie es bei 

andern Weſen nicht? — Difchinger fagte wohl: die Glie— 

der bei Gott werden die höchfte Thätigfeit erlangen, alfo 

find fie perfönlich. Aber ift die PVerfönlichfeit nichts mehr 

als höcyfte Afktivitität? Iſt concrete Perfönlichfeit nicht 

ein felbftbewußtes Sein? Wo ift nun der Beweis bafür, 
daß in Gott diefe Glieder gerade Selbftheiten (Realprincipe 

oder Monaden) fein müflen? Und warum reicht die Einzel: 
- perfönlichkeit zum abfoluten Selbftbewußtfein nicht aus, wie 

die Deiften behaupten? denn der ungeheure „Abftand“ 

zwifchen Gott und dem creatürlichen Geifte löst die Frage 

noch nicht. Darauf refleftirt Difchinger gar nicht, und 

diefe Fragen wünfchen gewiß alle Leſer beantwortet. 

Sonah wüßten wir feine erfte Begründungsweife 

der Trinitätslehre, die ohne Zweifel mangelhaft ift. 

Doch er fchlägt auch noch einen andern Weg ein. 

Er nennt ihn den negativen. 

Und wie lautet diefer ? 

Difchinger jagt ©. 48.: „Gott kann Feine einfräftige 

Monas fein; denn das eingliederige Eine hat feine: Thä- 

tigfeit, weder eine innere noch eine äußere. — Eine- eins 

fräftige Monas kann aber darum nicht innerlich; thätig 
fein, weil dazu ineinandergreifende Glieder, die gerade 

der Monas fehlen, erfordert werden.“ 

„Gott kann ferner Feine zweigliederige Einheit fein. 

Denn eine Dyas fann nicht fo imeinander beftehen, daß 

die Thätigfeit zugleich, eine innere und centrale ift. Soll 

daher die Thätigfeit eine eentrale fein, fo müſſen drei 
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Glieder vorkommen, welche durch ihre natürliche Verſchieden⸗ 

beit und Grundthätigfeit ſo ineinander greifen, Daß bat 

Subftantive und Innere zugleich mit der Bethaͤtigung zu 

fammenfällt. — A ift daher nur thätig und ſelbſtthätig 

weil zugleih B und C thätig find und umgefehrt, bie 

alffeitige Einheit begründet die perfönliche und zugleich 

natürliche Thätigfeit. Der matürliche Unterſchied und 

Gegenfap begründet das Leben.“ 

Dieß ift die Begründung der Trinitätslehre von Oi— 

finger auf negativem Wege: 

Er fucht diefe feine zweite Begründung auch durb 

zwei Analogien vorftellbar und begreiflid; zu machen: durch 

Kreife und eine brennende Kerze. 

Was die erfte Analogie betrifft, jo fagt er S. 48. 49: 

Das abfolute Feben „kann durch Kreife vorftellig gemacht 

werden.“ 

Und wie jo? 

„Nimmt man zwei Kreife an, fo fünnen ſie ſich an 

der Peripherie oder im Gentrum berühren oder imeinander 

greifen. — Greifen fie in der Peripherie ineinander, fo if 

A und B nothwendig ſchon centralthätig; es wird alle 

das Problem nicht gelöst. — Greifen jie im Gentrum ins 

einander, fo ift ein vollfommener Stillftand vorhanden; 

tenn weder A Fann dem B, noch B dem A zur Thätig- 

feit verhelfen. Es wird daher eine dritte Selbftheit er- 

fordert, welche ihrer Natur nach die beiden Centra der 

zwei Kreife verbindet. Hier ift eine innere und natürliche 

Tätigkeit, alfo ein Reben möglich ; denn A und B haben 

ein natürliches Band von E, welches feiner Natur nad 

wehender und bewegender Art ift, fo daß dadurch A und 

DB bewegt wird, und durch diefe Bewegung E jelbit 
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wiederum Nahrung empfängt und ausgehaucht wird.“ — 

In Betreff der zweiten Analogie heißt es: „Ein 

Abbild liefert eine brennende Kerze; denn das Brennen 

ift nur durch die Lebensluft möglich, welche von der Kerze 

und dem Lichte verſchieden if. Aber gleichwohl geht bie 

Kerze mittelft des Lichtes in Luft über. Licht und Kerze 

bilden den Gegenfaß, der ohne die dritte Subftang nicht 

verbunden ift. Verbindet man die zwei Kreife durch den 

dritten, fo ift der gemeinfame Mittelpunft der von C, 

und die zwei Kreife berühren fi) -an der Peripherie, 

während die Peripherie von E durch die Gentra von A 

. und DB läuft. Alle drei verbindet ein gleichfchenfelichtes 

Kreuz, fo daß fich die Dreiheit durch die vollfonmenfte 

@inheit vermittelt findet.“ 

Schema: 

SE 
Nun fügt Difhinger ©. 49 hinzu: „Das Gefagte 

reicht bin, um einzufehen, daß eine Reconftruction ber 

Trinität. nur aus der Idee Gottes ald des Urlebendigen 

möglich. fei, und daß alles Uebrige nur eine Analogie zu 

diefer Dreieinigfeit liefere.* 

Wir fönnen es nicht verhehlen, daß in dieſer Recons 

ftruction der Trinität von Difchinger die Behauptung uns 

fonderbar vorfömmt, daß eine einfräftige Monas weder 

eine innere noch eine äußere Thätigfeit haben Fönne, wm 

fo mehr, wenn unter Monas hier doch nichts anderes, als 

ein abfolutes. Lebensprineip verftanden werben fann ’). 

1) Siehe: Lydia. Philoſophiſch. Tafchenbuch von Dr. A. Günther 

und Dr. %. E. Veith. ©. 3%. 
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Nehmen wir nun an: Gott fei Urmonas. Als un | 

beftimmtes abſolutes Princip ift er reines Sein fchledhtbin, 
aber noch ohne Entfaltung in feine Dreiperfönlichkeu, 
warum follte er nun in ſich nicht die Epontaneität befigen, 
um ſich zu differenziren? Man hat ja von Gott von jehe 

abfolute Activität präbieirt. Iſt er Sein ſchlechthin, # 

muß er auch Beftimmen und Willen durch Eich fein, da 
eben die Creatur (der Geift), weil relative Sein, durch 

ein anderes bifferenzirt und zum Wiffen um Sich gewedi 
wird. Wie follte er fi da mittelft feiner Epontaneität 

nicht entfalten oder in eine Dreiheit gliedern Fönnen? 

Liugnet man dieß, fo nimmt man Gott als todt an. 
Darum ift das Wahre, daß Gott feine urfprünglide 

Unbeftimmtheit (fein Anfichfein) in feiner Beftimmtheit aus 
und durch Sich felber aufgehoben hat. Wir glauben nict, 
daß Difchinger’s Reconftruction der Lehre der — mehr 
entfpreche, als unfere eigene. 

Dieß wird fogleich, erhellen, wenn wir eine Anwen 
dung von feinen Analogien:x von den „Kreifen und der 
brennenden Kerze“ auf das Myfterium der Trinität machen. 

Die Analogie von den Kreifen in der Anwendung 
befagt und: daß Bater und Sohn zwar zugleich mit dem 
h. Geifte eriftiren, aber daß beide ſich urfprünglich im 
Zuftande der Bewegungslofigfeit oder des Lebens an fi 
befinden, und erft durch den h. Geift in Bewegung ver: 
jegt werden, der ihr gemeinfamer Mittelpunkt und fo ihr 
Motor iſt, „da er feiner Natur nach wehender und be 
wegender Art ift.“ 

Dieß fcheint uns aber nicht nach dem Sinne der 
Kirche zu fein. 

Denn nad ihrer Anſchauung ift das abfolute Princip 
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ald potenzieller Vater das zuerft Bedingende und Movens, 
und dann der Vater und Eohn das Lebenbedingende vom 
h. Geiſte. Nach Difchinger aber ift ed umgefehrt. Allein 
bier müflen wir bemerfen: Wenn nur eine Einzige Hypo: 
ſtaſe (Monade, der h. Geift) die Kraft zur Selbftthätigfeit 
im eigentlichen Einne befigt, fo müſſen wohl die andern 

zwei unfähigen Monaden (Bater und Eohn) mit der Fähi- 

gen (Cd. h. mit dem h. Geifte) zumal eriftiren, um fo durch 

bie erfte in die Thätigfeit (d. h. in „Berwegung“) verfegt 
zu werden, aber doch keineswegs mit ihr zumal thätig 

fein, um nur überhaupt thätig (activ) fein zu können. 

Mit der eben befagten Behauptung Difchinger’s feheint 
ſonach das im Widerfpruche zu ftehen, was er früher 
©. 48 äußert: „A ift nur thätig und ſelbſtthätig, weil 

zugleih B und E thätig find und umgefehrt.“ 

Denn bier wird angenommen, daß alle drei Monaden 

zumal thätig find. Kann jedoch jede Monade (Berfon) 

nur thätig jein durch die Zumalheit der andern, fo vermag 

dann feine eine abjolute zu fein, weil eben eine jede für 

ihre Thätigfeit auf eine Monas außer ihr angewieſen wäre. 

Wollte man aber den Widerfpruch diefer beiden Be: 

hauptungen Difchinger'8 ausgleichen, jo müßte man nur 

annehmen, daß er die Sache vielleicht fo verftanden habe, 

daß Bater, Sohn und h. Geift zwar zumal ıhätig find, 

aber daß durch die Einwirkung des h. Geiftes auf den Bater 

und Sohn ihre Thätigfeitsäußerung modificirt wird, damit 

er hiedurh Nahrung befomme und ausgehaucht werde. 

Auf diefe Art glaubt Difchinger den Lebensproce 

des Abjoluten, oder ©. 48. „jene Thätigfeit, wodurd das 

abjolute Wefen lebt und im fich geſtimmt ift,“ erflärt zu 

haben. 
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Allein bier könnte ihm noch immer Einer Die Frage 

ſtellen: wodurch lebt denn aber der h. Geift, ver nach feine 

Aufchauung das primum movens in der Zrinität it? 

Hierauf ift es auffällig, daß der Vater die Lebens 

thätigfeit des h. Geiftes erſt dann erregen fann, wen 

legterer den erfien in Bewegung geſetzt bat, da Doch nad 

der Kirchenlehre der b. Geiſt vom Bater ausgeht. 

Auch ift feine Neconftruction nicht ohne allen Mu 

cismus. 

Denn was ſoll das heißen, daß der h. Geiſt „ich 

wiederum. Nahrung empfängt und ausgehaucht wird“, ba: 

durch, daß er den Vater und Eohn in Bewegung geiegt 

hat ? 

Wahrjcheinlich nichts anderes, ala daß. der h. Geik 

durch Die Bewegung des Vaters und Sohnes eine Ev 
frifhung vder Anregung feiner eigenen Thätigkeit befömmt. 

— Aber was hat das Wort „Aushauchung“ hier für einen 

Einn, wenn der h. Geift bereitd eriftirt? Die Kirche bat 

wohl eine Haudung des h. Geiſtes — Emanarion = 

doppelten. Ausgang deffelben vom. Bater und Sohn; nad 

Difchinger ift jedoch der h. Geift nicht erft zu fegen, ba 

er ohnehin: ſchon mit. dem Vater und Sohn zumal eriftirt, 

in. fogar früher lebensthätig auftritt. ‚Frage: wie kann 

er da noch audgehaucht werden? Gewiß bedeutet Bier 

„Aushauchen“ einen formalen: Ast, wahrfcheinlich. die erfolgte 

Modifikation feiner Thätigfeit durch Die eingetvetene Zus 
rüdwirfung vom Bater und Sohn. 

Und ebenſo ift auch nach: der zweiten Analogie von 

der brennenden Serge der b. Geift der primäre Grund von 

der: Lebensthätigfeit des Waters und Sohnes, fo wie 

anderfeits wieder fodann der Vater fein Wefen mittelft des 
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Sohnes dem zumal eriftirenden h. Geifte einfach mittheilt. 

Nach der Kirchenlehre verbindet allerdings auch der h. Geift 

ven Bater und Eohn, aber nur ift nicht der h. Geift, 
gondern der Bater ald Anfang der Dafeinsbedingung und 

Der Lebensthätigfeit ded Sohnes und h. Geiftes bezeichnet. 

In Difchinger’s Reconftruction der Trinität ift fonach 
der theogonische Proceß (d. b. die Zeugung des Sohnes 

und der doppelte Ausgang des h. Geiftes als weienhafte 

Acte) negirt. 

Es ift aber nicht blos die abjolute Raumform (die 

aumalige Eriftenz), fondern auch die abfolute Zeitform 

(der gleichewige Hervorgang der göttlichen Hypoſtaſen) 

von dem Leben des Abfoluten zu prädiciren, weil man 

fonft dem Tritheismus verfällt. 

Diefe beiden Momente werden aber in dem Leben 

des Abjoluten beachtet, wenn man die Trinität nach der 

Analogie ded Subjectobjectivirungsprogefies des endlichen 

perfönlichen Geiftes reconftruirt, und darum fühlen wir 

uns bewogen, vorderhand bei diefer Reconftruction zu 

verbleiben. Denn die Kirche jpricht ausdrüdlich von einer 

Zumalheit der göttlichen Perfonen: Totae tres personae 

coaeternae sibi sunt, heißt es im Athanafifchen Symbol ; 

aber auch von einem realen Hervorgang berfelben: „Fi- 

lius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed 

genitus. Spiritus s. a Patre et filio procedens.“ 

Da aber Difchinger als chriftlicher Monadift den 

Hervorgang der göttlihen Perfonen mit ihrer Zumalheit 

nicht recht zu vermitteln weiß, fo verwirft er den abfoluten 

Subjertobjeetivirungsprogeß gänzlich. Hier liegt nun der 

Hauptgrund, warum er unfere Reconftruction der Trinität 

beftreitet. 
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Wir wollen deßhalb die Widerfpräche, welche er u 

derielben findet, prüfend durchgehen und zeigen, wie nd 

diefeben nech immerhin löfen laſſen. 

Difchinger meint S. 50, „daß man von dem Eeltk 

bewußtfein nicht ausgehen könne, um die Dreiperfönlichke: 

zu erfaſſen.“ | 

Denn wenn die Anfchauung ©. 51. „das bödke 

srentürliche Erkennen, nicht zur Dreiperfönlichfeit führ, 

follte wohl das Wiffen oder das Selbftbaavußtfein Paz 

führen ?“ 

Und warum vermag man wohl nach der Anjchauung 

die Trinität nicht zu reconftruiren? deßhalb, S. 51. „wir 

der Menfch das angefihaute Object unmittelbar vor Rd 

bat und in einer Einheit drei Momente, der Anſchauende, 

das Angeichaute, und Die Anfchauung gegeben find, jo daf 

feines ohne das andere und feined vor dem andern beftcht, 

ebenfo muß Gott etwas nach diefer dreifachen Gliederung 

anfchauen. Da aber das Object Gott felbft fein muß, 

weil Gott nichts Aeußeres anfchauen kann, fo kann dieſes 

Dbjert ihm ebenfowenig erft entftehen, wie bei der An 

fhauung das Angefchaute nicht erft gefegt wird. Irrig if 

daher die Konftruction, daß Gott fich felbft anfchaut, und 

daß er in diefer Selbftanfchauung ein Abbild erzeugt. 

Denn diefe Eonftruction leidet an dem Fehler, daß nicht 

von einer inneren, fondern äußeren Thätigkeit die Rede iſt, 

alfo das Leben des Anfchauenden ſchon vorausgefegt wird. 

Ebenfo ift es klar, daß nur eine einzige Perfönlichkeit vor: 

handen ift, denn fonft muß von drei Anfchauenden gefpros 

chen werden. Und das Object fann auch keine Berfon fein.“ 

Diefe Reconftruction ift wohl nicht Die unferige. Doch 

ift an ihr keineswegs alles falich, wie Difchinger wähnt 
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Denn das abfolute Princip muß allerdings jein Weſen 

Schauen, wenn es fih als Sein ſchlechthin wiffen foll. 

Nun muß 08 zu diefem Endzweck ohne Zweifel ein Abbild 

(Object) erzeugen, aber nur iſt diefe Erzeugung eine ewige 

That, daher ift das abjolute Object nicht auf eine crea- 

türliche Weife erft entftanden, mithin ift bei der Anfchauung 

nicht auch erft das Angefchaute (der Sohn) gefegt worden ; 

es ift fonach der Vater nicht obne den Sohn und auch 

nicht vor dem Sohne. Doch diefe Faffung : daß Gott, 

das abfolute Princip, fich zuerft ſelbſt anſchaut und dann 

„erſt in dieſer Sclbftanfihauung das Abbild erzeugt‘, — 

iſt allerdings nicht richtig. Denn bier ift die Faſſung fo 

gehalten, als ob das unbeftimmte abjolute Prineip ſchon 

felbftbewußt — perſönlich —= Vater wire, bevor noch der 

Sohn gefegt ift. 
Inſofern hat es freilich den Anfchein, daß nur eine 

einzige Perfönlichfeit (der Vater) — der Anfchauende vor: 

handen ift, weil eben die Begründung des theogonifchen 

Proceſſes, ald einer ewigen That in diefer Reconftruction 

fehlt. Iſt aber legtere durch den abfoluten Subjectobjecti- 

virungsproceß aufgezeigt worden, dann fann immerhin von 

drei Anfchauenden = Berfönlichfeiten die Rede fein. Denn 

ift das Object in der Trinität nichts anderes als bie 

Duplizirung des abfoluten Princips, fo kann es nur eine 

Verfönlichkeit fein, da jedes Sein nur Gleichartiges er- 

zeugen fann, und die Beftimmung hat, zum Wiffen um 

Sich zu fommen. 
Difchinger bemerft, daß nach diefer Reconftruction 

nicht „von einer innern, fondern äußern Thätigfeit die 

Rede ift, alfo das Leben des Anfchauenden fihon voraus: - 

gefegt wird.“ 
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Allein wie follte die Selbftobjectivirung des abjoluten 

Princips nicht in feinem Innern gefchehen fönnen, wam 

fie ein nothwendiges Element zu feinem Lebensorganidmes 
ift, indem die Idee des abjoluten Selbftbewußtjeins drei 

reale Momente: Sat (Brincip), Gegenfag (Dbject) mt 

Gleichſatz (Identität) poftulirt? Iſt ja auch Die Selbt- 

objectivirung des creatürlichen Geiftes eine innere (imme 

mente) und nicht eine äußere. 

Uebrigens muß man das abjolute Princip allerdings 

als lebendig vorausfegen, da jedes Sein ein Lebensprinch 

if. — Und Frage: muß denn Difchinger nicht daſſelbe 

thun? — ft der h. Geift, welcher den Bater und Sobn 
in Bewegung fegt, nicht auch ſchon als lebendig vorau* 

geſetzt? Dder hat Difchinger hiedurch wohl, daß er behauptet: 

der h. Geift ift Das primum Movens — jdyon erklärt‘ 

woburd der h. Geift felbft lebt oder das Bewegende if? 

Aus ähnlichen Gründen, wie die Anfchauung, mein 

nun Difchinger, führt auch das Selbftbewußtfein nicht zur 

Dreiperfönlichkeit. Denn ©. 51: „auch im Wiffen fom 

wen drei untrennbare Glieder bei jedem Acte vor, umd 

ebenſo findet auch bei dem Wiſſen Feine folche Geneits 

ftatt, wodurch das Object erft entfteht. Eine Selbftent- 

widlung durdy Veräußerung ift aber bei Gott undenkbar.“ 

Aber warum follte ein Princip, welches Sein fdhlect- 

bin ift und fomit abfolute Macht, Sich nicht durch Sich 

entfalten können? Jedes GSeiende wird fi) Doch jeine 

BDeftimmtheit geben, d. h. fich in fein Weſen entfalten 

können. Dieſes Werben ift allerdings für die Anſchauung 

ein Entftehen von etwas, aber nur war dieſes fchon im 

Anfich vorhanden. Wer follte demnach beftreiten, daß das 

Prineip das, was es an fi ift, oder was in feinem 
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Keime liegt, nicht auch herausftellen, vder für fich werden 
könne? Das entfaltende (accidentalwerbende) ift alfo zu: 

gleich das hervorbrivgende Princip. Nur ift bei Gott 

diefe Entfaltung von Ewigkeit vollendet, indeß dirfelbe bei 
der Creatur in der Zeit vor fich geht. 

Wenn im abfoluten Sein der Keim zur Dreiperföns 

lichkeit liegt, foll dann daſſelbe fich nicht zu ihr entwideln 
fönnen? Die Dreiperfönlichfeit wird ja nicht erft, fondern 
ift Schon im Anfich gefegt und foll nur jegt auch für ſich 

werden. Und wenn das abfolute Sein zu feiner Entwid: 

lung bloß auf ſich angewieſen ift, da fein Sein außer ihm 

urfprünglidy eriftirt, fo muß es fonder Zweifel ein Werben 

(d.h. Entfalten = Beitimmen) dur Sich geben. Anders 
ift es bei dem creatürlichen Geiſte. Diefer ift durch ein 

anderes Sein, durch das abjolute Princip, gefchaffen, und 

fann eben wegen dieſer Bedingtheit nicht fich felbft diffe— 

renziren, fondern er muß durch einen andern bereits felbft- 

bewußten Geift (mittelft der Erziehung) zum Selbftbewußt- 

fein gewedt werden. Hier ift ein Werden durch ein 

Anderes in zweifacher Hinficht: ein fubftanziales und ar- 

eidentales. Aber felbft auch bei dem creatürlichen Geifte, 
fobald er bereits zum Selbftbewußtfein gewedt worden, 
gibt es eine Art Selbftbildung —= Selbftentfaltung — eine 
Art Werden durh Sich. 

Das abjolute Werden ift jedoch von dem creatürlichen 

dadurch verjchieden, daß Gott in feinem Wefen von Ewig- 
feit vollendet ift, der endliche Geift aber erft in der rela- 

tiven. Zeit nach und nach vollendet wird. Bei Repterem 

ift aljo Sein und Denken nicht coincident, wie bei Gott. 

Deshalb ift das Werden in relativer Zeit und das ab- 

folute Werden qualitativ verfchieden. 
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Doch meint Oiſchinger ©. 54: „Mit dem Werder 

durch fich ift die Succeffion noch gar nicht ausgefchlofter 

Sit daher von einer Geneſis die Rede, jo muß immer tus 

Wefentliche, die Eucceffion vorfommen.“ Allerdings, abe 

nur ift dieſe Succeffion eine ewige, daher auch Das Prie 

und Pofterius ein ewiges; fomit ift auch hiebei eine 3 

malheit der göttlichen Perſonen gegeben. 

Dephalb fagt Dr. Günther in feinem mit Dr. Bairt 

herausgegebenen Werfe: Lydia. 1849. S. 395 treffend: 

„Das (abfolute) Prineip (als Anſich oder unbeftimmte) 

ift als die Vorausſetzung zwar, aber auch als Die immer 

dar aufgehobene Borausfegung für feine Selbfibe 

ſtimmtheit (PBerfönlichkeit) anzufehen. Daraus folgt aber 
noch gar nicht: daß dieſe Vorausfegung (das Anfich) ein 

nichtige deßhalb fei, weil fie eine bloß formale (gedachte 

it. Denn wäre fie fchlechthin nichtig, jo wäre auch die 

Selbftbeitimmtheit (als eine Beftimmtheit aus und durd 

fich) eine nichtige.“ 

Aus demfelben Grunde behaupten auch wir, daß Di- 

fchinger ganz Unrecht hat, wenn er ©. 54 fügt: „Rebet 
die Schrift von der Zeugung des Sohnes und vom Aus: 

gange des h. Geiftes, fo fragt es fich gerade, ob von einer 

Genefis oder von einer einfachen Thätigfeit des Weſens 

die Rede iſt. Zunächft ift e8 Far, daß der Ausgang bes 

h. Geiftes fchon dem Worte nach die Geneſis aus und bie 

Bewegung einfchließt; denn die ausgehende Quelle wird 

nicht erft, fondern bewegt ſich nur.“ 

Unfere Rechtfertigung lautet: Sind Zeugen und ber 

Ausgang nur einfache Thätigkeiten im Leben Gottes, fo And 
beide ohne realen Erfolg und die Defcendenz ift hiedurch auf- 

gehoben. Es ift aber zu unterfcheiden zwifchen der Entfal: 
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sing des abfoluten Wefens und den einfachen Thätigkeite- 

Äußerungen deffelben. Wir glauben, daß die von uns 

bezeichneten Stellen der Schrift: IT. Pf. 2. 7. Joh. 15, 26 

‚ Neineswegs die Genefis vom Leben Gottes ausfchließen, 

und fügen uns zur Sicherung unferer Behauptung auf 

‚ die Lehre aller bisherigen Dogmatifer von dem realen 

Hervorgang der göttlichen PBerfonen. Und in der That, 

iſt der Vater nicht die reale Borausfegung vom Sohne, 

‚ wie kann dann diefer noch-ein Gezeugter genannt werben ? 

Und find der Bater und Sohn nicht die reale Borausfegung 

vom h. Geifte, fo ift ja diefer nimmer eine Doppelhauchung 

— die reale abjolute Zpdentität? Der theogonifche Procefi 

iſt daher nichts weniger, als cine „ Song”, wie 

! Diſchinger wähnt. 

Dieß bezeugt auch das IV. Goncit von- Pateran, wenn 

ed im 1. Gap. de fide catholica jagt: „Pater enim ah 

aeterno filium generando, suam substantiam ei dedit, 

juxta quod ipse testatur: Pater, quod dedit mihi, 

majus est omnibus. Ac dici non potest, quod par- 

tem suae substantiae illi dederit, et partem reti- 
nuerit ipse sibi: cum substantia Patris indivisibilis 

sit, utpote simplex omnino. Sed nec diei petest, 
quod pater in filium transtulerit suam substantiam 

generando, quasi sic. dederit eam filie, quod non 
retinuerit ipsam sibi: alioquin desiisset esse sub- 
stantia. Patet erge, quod sine ulla diminutione 
filius nascendo substantiam patris accepit, et ita 

Pater, et filius habent eamdem sabstantiam: et sie 

eadem res est Pater, et filius, nec non et spiritus 
sanctus ab utroque procedens.* Mit Recht bemerft 
deßhalb Dr. Merten in feinem trefflichen Grundriß der 

Theol. Duartaligrift. 1849. IL. Heit. 33 
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Metaphyfif 1848. S. 179: „Als abfolute Berfönlichken i 

Gott feine"eigene Selbftverwirktihung und That. — Da 

Lebensprocch Gottes it Wille, Weien und That zugleich 

Difchinger beftreitet ©. 55 und 56 den theogoniſche 
Proceß, bloß weil er meint: auf diefe Weife würde „en: 

Berfon früher ald die andere fein.“ Nun aber fann „ir 

Bater nie. ohne den Sohn und der Sohn nie ohne da 

Bater eriftiren und eriftirend ‚gedacht werden. _ Der Batn 

tft alfo als folcher nimmer die Borausfegung Des Sohnes 

denn auch bei den Menfchen ift wohl der Vater ala Menit 

vor dem Sohne, aber nicht ald Vater.“ Wenn mar 

demnach „einen Water nicht ohne Sohn und vor dem 
Sohne, und einen Sohn ohne den Vater denkt“ und ben 

fen kann, fo muß „in-Bezug auf Gott daſſelbe Gefeg gel⸗ 
ten, und man barf den Bater nicht die Borausfegung tt 

Sohnes nennen.“ 

Hierüber fo viel: 

Wenn wir fagen: der Bater ift die Vorausfegun 

bes Sohnes, fo heißt dieß: ber Gezeugte erfordert einen 

Zeugenben ald Lebensbebingung. Nun müßten wir aller 

dings -fagen: das abfolute Prineip als unbeftimmtes San 

ift eigentlich. urfprünglich die Borausfegung vom Sohne, 

weil bafjelbe ja erft durch tie Jeugung zum Bater wird. 

Und infofern ift auch nach unferer Reconftruction das ab 

folute Princip als Bater fo alt, ala ver Sohn, oder gleid- 

zeitig, mithin der Water weder früher ald der Sohn, neh 

der Sohn fpäter als ber Bater; weil- bier nie ‚wergeffen 

werben darf: daß die Unbeflimmtheit in Gott von Ewig⸗ 

feit aufgehoben ift. 

Wir nehmen demnach einen —— Proceß an, 
und doch Fönnen wir nach unſerer Reconſtruction mit Recht 
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; Tagen: der Bater lann weder ohne den Sohn gebadht wer 

: den, noch ohne denſelben eriftiren. ÜDifchinger kann uns 

‚ Daher nicht mit Grund den Vorwurf machen, daß wir das 

von ihm geforderte Gejeß, was in Bezug auf die Men- 

— 
ſchen gilt, nicht auch in Bezug auf Gott gelten laſſen. 

Er meint S. 56 u. 57 weiter: „Noch naiver iſt die 

Zumuthung, daß man, wenn feine Gottwerdung angenom— 
men werde, die Taufformel ändern und den Geiſt auch 

die erſte Perſon nennen könne. Zukrigl überſieht hier das 
ganze Verhaͤltniß, in welchem Gott zu ſich ſelbſt ſteht, und 

vermengt es mit dem, in welchem ſich Gott der Creatur 

offenbarte; er überſieht ganz, daß bei der Taufformel die 

Ordnung, in der ſich Gott offenbarte, befolgt ſei; demn 
zuerſt wirfte vornehmlich der Vater, aber nicht ausſchließ— 

lich, ſodann der Eohn und zuletzt der h. Geift. Daher 

kommt es auch, daß wir unferer Anjchauung von der Tri- 

nität dieſe hiſtoriſche Ordnung zu Grunde legen. Aber 

gleichwohl ift dieſes nicht Die einzige Ordnung. Handelt 
es ſich allein um das immanente Berhältniß, fo lann man 

mit jeder Perſon beginnen; denn diefer Beginn fällt nicht 

in die Sache, fondern in den Denfproch. Wenn aber 

von einer Perfon, z. B. von dem Geifte, zu den beiden 

andern Perfonen fortgegangen wird, fo ift dieſer Fortfchrite 

fein objeetiver, fondern er gründet in der Zumalbeit der 

drei Perſonen, die nicht getrennt find und getrennt gedacht 

werden Fönnen. Es kann alſo von feinem Werden und 

Produsiren die Rede fein. Zufrigl identificirt aber den 

Denkproceß mit dem realen, und fpricht haber von einer 

Differenzirung des Abfoluten.“ 

Allein wenn der gewöhnlichen Anfchauung von Der 

Trinität lediglich Die hiftorifche Ordnung zu Grunde liegt, 
| 33" 
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wozu fagt dann Difchinger S. 56: Diefe Ordnung „if 

vie natürlichfte, da wir die Dreiperfönlichfeit nicht getremumt 

von ihrer Beripheriethätigkeit, nicht obftract allein in ihrer 

Gentralität und Immanenz, fondern in ihrer Jmmanenz 

und Gmanenz zugleich auffaſſen?“ Wenn wir aber bie 

Dreiperfönlichfeit nicht abftract allein in ihrer Immanenz, 

iondern in ihrer Immanenz und Emanenz (Peripheriethäs 

tigkeit) auffaffen muͤſſen, Ftage: weist dann die hiſtoriſche 

Ordnung nicht auf eine gleichartige im innern Lebens 

organismus des Abfoluten hin? Oder wie, muß der Offen» 

barungstrinität nicht die immanente Wefenstrinität corre- 

ipondiren? Gewiß! Denn jedes Sein fann fih nur als 

das und fo (nach Außen) offenbaren, ald was und wie 

8 in feinem Anfich ift. 

Darum irrt ſich Difchinger, wenn er meint: Daß man 

mit jeder Perſon beginnen und zu den übrigen übergehen 

fönne, wenn es ſich um das immanente Berhältnig han 

delt. Denn der verfchiedene Beginn ift nur zuläßig bei 

dem Gultus, infofern jede Perfon angerufen werben fann, 

da eine jede Gott if; fo wie von ber Anrufung der bes 

ftimmten göttlichen Perfon auch die andern wiffen. Daher 

es auch in der Schrift heißt: „wer den Sohn nicht ehrt, 

der ehrt auch den Water nicht.“ Joh. 5, 22. Ich kann 

aber den Sohn anrufen und zum Vater und h. Geifte nur 

deßhalb übergehen, weil fie Ein Wefen ausmachen. Aber 

deßungeachtet bleibt das innere Verhältnig der drei göft- 

lichen Berfonen doch fo von Ewigfeit conftituirt: daß ber 

Sohn real im Vater und der h. Geift im Vater und Sohn 

gründet. Der Fortfchritt bei der Anrufung ift allerdings 

fein objectiver, und gründet in der Zumalheit der göttlichen 

Perfonen, die nicht getrennt find. Hierin flimmen wir 
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Difchinger bei. Aber ganz unrichtig iſt es, wenn er be- 

hauptet, daß diefer Beginn in Bezug auf dad immanente 

Berhältniß Gottes nicht in Die Sache, fondern nur in ben 

Denkproceß falle. Denn der Bater und Sohn müffen 
nicht bloß ald Vorausfegung vom Dafein des h. Geiftes 

gedacht werden, wenn er der doppelte Ausgang fein fol, 

fondern fie müflen e8 auch factifch fein. Daraus folgt 

aber noch gar nicht, daß der h. Geift ala Nachfegung fpiter 

ift ald der Bater und Sohn; denn die Nachjegung ift fo 

abfolut, als die Borausfegung, daher find beide gleichewig, 
und nur in diefem Sinne muß man das abfolute Werben 

fafien, dann fann allerdings davon im Leben des Rn 

eine Rede fein, 

Difchinger hat den abfoluten Eubjectobjectivirungs- 

proceß Gottes, wie wir ihn darftellen, noch zu wenig burdh- 

drungen, denn fonft würde er wohl erkennen, daß die alten 

Kirchenlehrer den Vater nicht umfonft «pxr, 3. B. Gregor 

Naz. Orat. XX. n. 8 genannt haben, Die alten Theo: 

logen fagten : vom Bater als abfolutem Princip geht nicht 

bloß die Bewegung aus, fondern auch die Dafeinsbedin- 

gung der anderen göttlichen Perſonen, unbefchadet ihrer 

Zumalheit. | 

Darum fann man auch nicht fagen, daß der Bater 

deßhalb allein Princip heißt, weil mit ihm die Manifefta- 

tion nach Außen begann, wie Difchinger ed behauptet. 

Doch allerdings find die andern Berfonen, Sohn und 

h. Geift, eben fo jelbftftändig, ald der Vater, weil ja Ein 

und daffelbe abfolute PBrineip fi) entgegen» und gleichge: 

fest hat. Indeß muß bei allem dem in einem. Broceffe 

ein beftimmtes Moment das Rpe fein im Einne der IM: 

feit genommen. 
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Daher iſt unfere Behauptung : ber Bater ift nich 

ter Anfang bloß wegen ber erften Selbſtoffenbarung u 

der Welt, fondern auch wegen feiner erften Stellung in 

dem immanenten Leben Gottes, da er als vie WVoraut- 

fegung vom Sohne und h. Geifte gedacht werden muß. 

And die Benennung der erften, zweiten und dritten gött- 

lichen Perſon hat keineswegs bloß im Außern Manifeta 

tionsverbäftniffe ihren legten Grund allein, fondern and 

im theogonifchen Proceſſe. 

Aber freilich von einem ewigen Hervorgange der gott 

lechen Perſonen will ODiſchinger durchaus nichts wiſſen, 

daher ſeine Aeußerung Se 38Vermöge der Zumalheit 

der drei Perſonen, wovon jede thätig iſt, kann ver Vater 

nicht zeugen, ohne daß zugleich der Sohn und der Breit 

ıhätig find. Denn im entgegengefegten Falle ſind fie Fein 

wefensgleiche Perſonen, fondern nur Formen oder Pre 

Suche der einen göttlichen Monas. — Iſt diefes der Fah, 

ſo erzeugt der Vater den Sohn der Art, daß der Gein 

zugleich thätig iſt.“ Alſo nach Oiſchinger fol der Bat 

zeugen und der Sohn und h. Geift ſollen dabei auch thaͤ⸗ 

tig fein. Aber Frage: worin befteht wohl ihre Thätigfeit? 

Die hat Difchinger nicht beftimmt, wenn er auch fagt: 

wenn der Vater den Sohn erzeugt, fo fol ver h. Geilt 

„auf feine Weife, d. h. auf eine vom Vater verfchieben 

Reife thätig fein.“ Nach feiner Meinung ©. 59 ſoll die 

Lehre nothiwendig aus ber Zumalheit der drei göttlichen 

Perfonen folgen. 

Allein die Schrift und Kirche weiß durchaus nichte 

von dem Dogma : daß der Water den Sohn erzeuge, We 

bei der Sohn und: der b. Geiſt zugleich thätig find. 

Denn, wenn es Effl. 1,°9 heißt: „daß Gott We 
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Weisheit im h. Geiſte“, oder wie andere uͤberſetzen: „durch 
den h. Geift fchuf“, fo ift zu bemerken, daß die Weisheit 

(falls der Logos darunter verftanden werden follte), wenn 

fie erft von Gott Vater gefchaffen wurde, nicht thätig fein 

konnte. Und dann ift es von den Eregeten noch keines⸗ 

wege fringent erwiefen worden, daß gerade in diefer Etelle 

unter der Weisheit der Logos abfolut nothwendig vers 

ftanden werden müßte, Denn der Logos ift eine Emana⸗ 

tion (Zeugung) des Baterd, das Wort „errivev“ aber, 
wenn. man ed im eigentlichen Sinne nimmt, zeigt Feine 

göttliche Emanation, fondern mehr das Sehen eines Ge⸗ 

fehöpflichen an. Das Wort „chuff“ würde demnach nichts 

weniger, ald auf den Logos paflen, da er als ſolcher feine 

Greatur if. Drum wäre immerhin ein anderer Sinn noch 

möglich, als gerade der, welchen Difchinger angibt. Und 

wenn ed auch im V. 4 heißt: Prior omnium creata est 

sapientia: fo läßt fich dieß ja noch ausgleichen. - Denn 

die Weisheit, im welcher Gott die Weltivee dachte, war 

allerdings auch vor allem Gefchaffenen da, infofem- fie als 

Eigenfchaft ihm von Ewigfeit innwohnte '). Wenn aber 

auch angenommen würde, daß in diefem Capitel eine Abs 

Hung von dem Logos angedeutet ift (wie es auch uns 
fcheint), da das Wort exzıoev nicht gerade nothwendig 

buchftäblich aufgefaßt werden muß, fo ift doch zu bemerfen, 

daß es für die Eregeten bis jegt wicht gerade fo leicht iſt, 

zu unterfcheiven, was Bezug hat auf die abfolnte Weis 

heit = Logos, und was auf die -creatürliche. Wenn aber 

Diſchinger meint, feinen Sag: „ver Vater erzeugt nur im 

1) S. hierüber trefiende Bemerfungen: im „Syſtem der fatbol. 

Dogmatif von Berlage“ I. Thl. 2. Abth. S. 421—424. 
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b. Geiſte den Sohn“, aus diefer. Stelle Efflef. I, 9 ftram 

beweifen zu. fönnen,. fo ift unfere Entgegnung : daß nich 

bloß wir, fondern. auch die Eregeten mit ihm nicht einver: 

ftanden find.- Dem Allioli erflärt diefe Stelle Ein feiner 

Bibelüberſetzung 6, Lief. S. 448) alfo: „Er ſchuff va 

hat die Weisheit in und vermöge. feiner Geiftigfeit.“ - Im 
hierauf finden fich im Grundterte nicht eiimal. Die Worte: 

„in spiritu saneto.“ ‚Denn es heißt bloß: „LZerog zum 

‚ger. eva. Endlich kann auch. nach unferer Meinung über 

einen ftritiigen Punft der Trinitätslehre nicht Die -Schrift 

des A. B., da fie nie hierüber directe ſpricht, fonnern 

ur die Schrift des N. B. und die kirchliche Tradition 

entfcheiden. 

3.: Nath Oiſchinger kann freilich der Vater den Sohn 

im h. Geiſte erzeugen, d. h. wobei der h. Geiſt Die zweite 

Stelle einnimmt und auf eine ‚eigene Weiſe thätig if. 

Denn, ſagt er: „ſelbſt in jedem Satze, in dem ſich die 

genannten drei Glieder finden, denkt man ſich die Einheit, 

die Eopula, nach Zufrigl den Gleichſatz unmittelbar nad 

dem erften Gliede und zugleich mit diefem verbunden. Noch 
tlarer wird diefes aus der mathematifchen Zeichenlechre, 

3. B. a — x, wo bie — nicht am Ende, ſondern in 

der Mitte ſteht.“ 

Wir wollen die Wahrheit. deſer Behauptungen von 

Oiſchinger in der Grammatik und Mathematik immerhin 

gelten laſſen, aber nur müſſen wir bemerken: Analogien 

ſind noch keine ſtringenten Beweiſe. Hier kann nur die 

Idee der abſoluten Subjectobjectivirung, die h. Schrift 

des N. B. und die kirchliche Tradition entſcheiden. Dieſe 

iind zu befragen. 
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Denn in der Trinität ift ganz ein anderes BER: 

als in jenen Analogien. 

e Der h. Geift fann hier nimmer die zweite Stelle im 

—— Leben Gottes einnehmen, eben weil er in ſei— 

nem Daſein bedingt iſt von Vater und Sohn als der 

doppelte Ausgang, wenn er auch gleichewig iſt mit beiden. 

Er kann ſo der natürlichen Ordnung gemäß nur auf der 

dritten Stelle ſtehen. (Juſt. Apol. I. c. 13.) 

Difchinger äußert  S. 60: „Der — 

ceß iſt die nothwendige Folge von der Zerſtörung bes 

organiſch Verbundenen, und er ſoll, das leerſte und um- 

wahrſte Gerippe, das Leben Gottes ausmachen!“ 

Allein es iſt erft noch die Frage: ob der Lebenopro⸗ 

ceß Gottes nach Difchinger’s Reconftruction nicht ein noch 

leereres und unwahreres Gerippe fei, als der abfolute 

Subjectobjectivirungsproceg? — Nach unferer Reconftruc- 

tion erfennt man doch: warum und wie die göttlichen 

Perſonen in einander wurzeln und einen Lebensorganismus 

eonftituiren. Difchinger aber hat fehwere Mühe, die eri- 

ftirenden disjecta membra, A = den Vater und B= 

ven Sohn durch C — den h. Geift, der wehender und 

bewegender Art ift, erft zu verbinden, damit fie durch ihn 

zur Lebensthätigfeit kommen. 

Wir. haben die göttlichen Berjonen durch den Sub- 

jettobjectivirungsproceß nichts weniger ald auseinanderge- 

ziffen, eben weil berfelbe ein ewiger, d. h. ein ewiges 

Factum ift, und infofern immer eine Zumalheit involvirt, 
aber zugleich auch einen Organismus conftitwirt. 

Doch Difchinger verfteht eben: nicht: den logiſchen 

Deufproceß mit dem realen (theogonifchen) Broceß zu ver: 

mitteln, daher Fein Wunder, wenn er nichts als Wider: 
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fprüche: im abfoluten Subjertobjectivirungsproceffe finde. 

Deßhalb feine Aeußerung S. 61: „Die Lebens- und Em 

tralthätigfeit des Vaters iſt zeugenber Art. Dad Brius 

fällt nicht in die Realität hinein, fondern ift eine Holge 

von der nachbildlichen Denkthätigfeit, gleichwie Fein. Ehrit 

den Vater , welcher in der Dorologie die erfte Stelle ein⸗ 

nimmt, vor dem Sohne und dem Geifle eriftirend Denk; 

denn die Succeſſion fällt in den Erfenntnißpröreß und ın 

die Nachbildung des real. Getinten und Lebendigen.“ 

Wohl fällt das creatürlich zeitliche Prius nicht in 

die Realität, fondern nur in den Erkenntnißproceß, aber 

ganz gewiß das. ewige. Denn nur fo wird es erflärbar, 

warum die zweite Hnpoftafe Sohn heißt- Wo fein reale 

Zeugungsaft ftattfindet, da ift auch fein Sohn denkbar. 

Hiemit negiren wir jedoch nicht die Zumalheit der gött 

tichen Berfonen, weil nach unferer Anfchauung die Voraus 

und Nachfegung abſolut, d. h. gleichewig find. 

Allein cben dieß ift es, weßhalb und Difchinger be 

fchuldigt, daß wir den Sinn vom Erzeugen bed Sohnes 

mißdeuten und verfehlen. 

S. 62 ‚jagt er: „Es ift mit dem Ausdruck des Ge⸗ 

zeugtſeins nicht: bloß der Ausprud: Sohn, umfchrieben; 

das Zeugen ift nicht fehon vorüber, fondern dauert immer 

fort. Daher fpricht der Vater: Ego hodie gemui te, 

was eine beftändige Zengung bedeutet. Damit ift aber 

keineswegs geläugnet, daß auch bie Gleichwefentlichkeit des 

Sohnes mit dem Vater mit dem Ausdrucke des Gezeugt- 
feind ausgedrüdt werde. Aber diefe Gfeichwefentlichfeit 

fejließt den beftändigen Act des Zeugens nicht aus.“ 
Diefer Anficht können wir nicht beiftimmen. : ‘Denn 

wir glauben, daß der Sinn von diefer Stelle: „Du- bifi 
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mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget.“ MH. Bi. 7. 3. 

— ein anderer fei, ald der, welchen Difchinger gibt. Dem 

wozu foll die beftändige Zengung fein? Wenn der Sohn 

von Ewigfeit vom Vater gezeugt ift, To iſt ein fortgefegtes 

Zeugen rein unnütz Diele Behauptung erinnert unwill— 

türlich an das alte Axiom: die Welterhaltung ift nur als 

fortgefegte Schöpfung der Welt zu deanfen. Daß jedoch 

das Wort „heute“: im Sinne: von Ewigfeit, zu faffen ſei, 

dafür fpricht fih auch Allioli aus. "Bibelüberf. 5. Lief. 

S. 92: „Das Wort „heute“ haben die heiligen Väter 

Athanaſius und Auguftinus und mit ihnen die Fatholifche 

Kirche von der Ewigfeit verftanden, weil in ihr feine Ber 

gangenbeit und Zufunft iſt.“ Das gegenfeitige formale 

Einwirken von Bater und Sohn auf einander fann man 

aber eigentlich nicht Zeugen nennen. 

©. 62 u. 68 äußert ſich Difchinger : „Zwifchen Gotts 

Bater und. Gott: Sohn kann Fein folches Zeitverhältnt 

beftehen,, daß der Sohn erit durch Die Zeugung entfleht, 

fondern der Bater zeugt den gleichewigen Sohn ewig, 
ohne daß der Sohn erft emsfteht, weil feine Relation zum 

Sohne zeugender Art if. Eine ewige Zeugung in der 

Art, daß der Sohn erft entftehe, wie Zufrigl meint, iſt ein 

Unding.* | 

Nach wiferer Reconftruction entſteht der Sohn nicht 

erft auf zeitliche Weife,. fo daß der Vater vor dem Sohne 

wäre, ſondern wir behaupten, daß die Zeugung eine 

‚ewige That ift, und eben deßhalb die Zumalheit ber’ gött- 

lichen Perſonen involvire. Die Lebensform feiner Da— 

feinswurzlung im Water trägt der Sohn von Ewigfeit 

a fich. 

ODiſchinger fährt S. 63 weiter fort: „Sell etwas 
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durch die Zeugung erft eniftchen, jo muß die Zeugung 

aufhören, damit das Gezeugte werben fönne, wie bei ber 

menfchlichen Zeugung. Es fann alfo eine Zeugung, bie 

ewig if, fein Product hervorrufen, und fonadh bat man 

die Zeugung in ihrem einfachften Sinne zu verſtehen 

Denn auch bei der Ereatur ift der Act und das Probun 

verfchieden; wie will Zufrigl daher mit jeder Zeugumg 

zugleich ein Product verfnüpfen, da dieſes felbft bei ba 

Greaturzeugung nicht immer erfolgt? Die Zeugung fel 
eine weſenhafte Dupplieirung des abfoluten Princips fein; 

wo aber eine beftändige Berdopplung —— , da et 

fieht gar fein Product.“ 

Aber Frage: wo haben wir mit jeder Zeugung ſchon 

ein Product verknüpft? — Daß die Zeugung des Seins 

fchlechthin nicht ein leerer Act, ſondern ein ewiges Bro: 

duct abjegt, wer wird dieß mit Recht beftreiten Fönnen? 

— Und danı: wo haben wir wohl eine beftändige Ber 

dopplung des abfoluten Princips behauptet? „Zeugen“, 

fagt Difchinger, „bedeutet niemals fich verboppeln, fondern 

die Zeugung ift die Mittheilung feines eigenen Weſens“ 

Aber gefchieht denn durch die Verdopplung eines Princips 

nicht auch eine Mittheilung feines Weiend? Redet man 

denn nicht oft von doppelten Eremplaren einer Pflanze? 

©. 63 fagt Difchinger : „Ob aus der Weſensmitthei⸗ 

lung eine Subftanz entftehe oder nicht, liegt in der Ze 

gung feineswegs, fondern hängt von dem Berhältniffe ab, 

in welchem die zwei Factoren zu einander ftehen. . Bei der 

menschlichen Zeugung ift der zweite Factor - die Mutter, 

weil hier eine Succeſſion und Aufnahme der Wefendmit: 

theilung ftattfinden muß, foll ein drittes Individuum ent- 

stehen. Fällt aber diefe Succeſſion hinweg, fo: kann fein 
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Weſen audgeboren werden, fondern es findet die einfache 

MWejensmitiheilung ftatt. Wenn daher Zufrigl mit der 
Zeugung den Begriff eines Productes verbindet, fo hat er 
die Zeugung überhaupt nicht begriffen, fondern damit zu—⸗ 

gleich das nur bei einigen Zeugungen vorkommende Pro- 

duct confundirt und diefe creatürliche Zeugung zugleich 
auf Gott übertragen.“ 

Dieß iſt grundfalfh. Denn die creatürliche Zeugung 
hat zwei Factoren nöthig, nach unferer Reconftraction ift 

aber der Sohn nicht erft entftanden durch Zengung des 

Baterd mit einer Berfon x bier. Wir haben nur von 

einer realen Entgegenfegung des abfohıten Principe ger 

fprochen, welche in der Echrift Zengung heißt, weil der 

Bater zum Sohne im Berhäftniffe der Lebensbedingung 
von Ewigkeit fteht. Was verfteht aber Difchinger unter 

der göttlichen Zeugung? „Einfache Wefensmittheilung. 

Was heißt jedoch dieß: „Es wird kein Wefen ausgeboren‘‘ * 

Gewißlich, daß die Zeugung ein leerer Act ift. 

Difchinger gibt uns eine Analogie davon ©. 63 u. 64: 

„Aber jelbft bei den Menfchen findet eine ber göttlichen 

ähnliche Zeugung ftatt, ohne daß eine Production eines 
Individuum eintritt, indem nur das bereits Vorhandene 

weiter gezeugt wird. Nicht fombolifch, fondern in der voll: 
fen Wirklichkeit heißen die Lehrer des göttlichen Wortes 

Bäter, indem fie durch das göttliche Wort, noch mehr aber 

durch die Spendung der Geheimniffe den Menjchen zur 

wiederholten Geburt vermögen. Diefe Wiedergeburt geht 
aber von Gott aus und wird von den Menfchen vermits 

telt. Daher redet der johanneifche Prolog davon, daß ber 

menfchgeworbdene Logos jenen, fo an ihn glauben, Macht 

gab, Kinder Gottes zu werden. — Keine Einfindung 
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findet aber ohne Zeugung und Geburt ſtatt. Dieſes Va— 

hältniß, welches der Sohn Gottes. begründet, bildet baber 

eine Analogie mit der. göttlichen Zeugung. Wie der Menih 

bereits eriftirt und ſodann erſt geiftig erzeugt und wieder: 

geboren wird, jo beſteht auch der Sohn Gottes ewig m 

er wird ewig vom Water gezeugt.“ 

Auf dieſe Art wäre Die Zeugung ded Baters cm 

Wiedergebären des Sohnes, eine geiftige Erneuerung un | 

Wiedergeburt deſſelben, oder eine beftändige moraliſche 

Adoptirung. Aber Frage: wozu bat er diefe nöthig ? 

Wenn Difihinger ©. 64 jagt: „Wer etwas erkennt, 

der produeirt ed; wer etwas liebt, der producirt ed; we 

etwas anfieht, der produeirt e8“: jo find Dies unmüge 

Vorwürfe, da wir jo etwas mie behaupteten. Wir jagten 

nur; daß die Idee des abfoluten Selbſtbewußtſeins poltw 

fire, daß Gott fein Weſen real ſchaue, daher eine weſen⸗ 

hafte Dbjectivirung (im Sohne) eintritt, und Daß dieſe 

Dbjectivirung von Ewigfeit vollzogen jei, daher der Bater 

und Sohn gleichewig jind, und der Sohn nicht erfi ent 

fteht, wenn der Vater erkennen will, da im Abfoluten Sein 

und Denken coincident find, Hypoſtaſirung und Selbitan- 

ſchauung zujammenfällt, 

Deßhalb können auch wir behaupten,- was Dijchinger 

&.65 behauptet: „Ein Lebensbezug ift nur dann vorhan⸗ 

den, wenn die zwei Subjecte zumal beftehen und zwiſchen 

beiden eine wechſelweiſe Thätigfeit ſtattfindet.“ Wenn je 
doch Difcyinger noch hinzufügt: „Zwiſchen dem Vater und 

dem Eohne befteht nur ein foldher Rapport, nämlich vie 

Zeugung,, welche eine Wefjensmittheilung und fomit eim 

lebendiger Bezug ift, aber ohne Product, weil feine Pro- 

duction zwiſchen zwei lebendig Geeinten denfbar ift“ — 

| 
| 
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fo müfjen wir bemerfen: die wechfehveife Thätigfeit genügt 

noch nicht zu einem organifch lebendigen Bezug. Denn 

ein lebendiges Band im eigentlichen Sinne zwifchen Vater 

und Sohn ift nur mittelft der Abftammung gegeben. Das 

ber müffen wir dieſe Defcendenz ald ewige und auf abs 

folute Weife in Gott verfegen. 

‚Nah Difchinger’s Anjchauung aber könnte der Sohn 

nicht firenge ein Gezeugter genannt werden. 

Denn Zeugung ift nad ihm bloß dynamiſcher Rap: 

port zwifchen Bater und Eohn, jomit die Wefensmittheis 

lung nur ein fornfaler Act. 
Vebrigens iſt allerdings in Gott eine wefenhafte — 

gung nicht mehr denkbar, wenn der Sohn bereits gezeugt 

ift. — Iſt aber dieſe weſenhafte Zeugung eine ewige That, 

dann iſt auch ein Rapport zwiſchen Vater und Sohn von 

Ewigkeit denkbar. 
Wenn Oiſchinger S. 65 fortfährt: „Zukrigl kann ſich 

nur darum wundern, wie von einer gegenſeitigen Bedin— 

gung des Vaters und Sohnes ohne Geneſis die Rede 

fein könne, weil er in jedem Acte eine Production ſieht“: 

— fo thut er uns hierin Unrecht. Denn wir fehen nichts 

weniger,-ald in jedem Acte bes Abfoluten eine Production. 

Wir fagten nur: die Momente in. der abfoluten Subject 

objectivirung müffen wefenhafte fein,. weil Gott verfchieden 

it von dem crentürlichen Geifte, deſſen Differenzirunges 
momente ob der Bedingtheit nur formal find. Es find 

demnach bloß die zwei Acte der abſoluten Subjectobjectivis 

rung: die Zeugung (Gntgegenfegung). und die Doppels 

hauchung (Gleichfegung) Productionen, aber die andern. 

nimmermehr. 

Difchinger hält uns ein Gleichniß S. 65 entgegen, 
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um uns die Undenkbarkeit der Geneſis in Gott begreiflich 

zu machen. „Wenn ſich 3. B. das Gehör und Die Sprache, 

das Verſtehen und Aufnehmen einerfeits und Die Erwir- 

derung und Zurüdbeziehung andererfeits, wechfelfeitig br- 

dingen, folgt daraus, daß ein Organ vor dem ander 

vorhanden fei und das andere zeuge? 

Darauf ift unfere Entgegnung: Allerdings nicht. Aber 

dieß folgt, daß beide Organe zugleich eriftiren, jedoch fe, 

daß das Gehörorgan die Bedingung (Calfo die Voraus 

fegung) ift von der Thätigfeit des Sprachorgans (als der 

Nachfegung), da der Menfch zuvor durch dad Gehör Worte 

vernommen haben muß, che er fie durch die Mede nachzu— 

ahmen fucht. Daraus hätte aber Difchinger gerade _ eine 

Analogie entnehmen fünnen: wie der Vater immerbim die 

Lebensbedingung (Vorausfegung) fein könne vom Sohnt 

(der Nachſetzung), obgleich beide zugleich eriftiren, weil 

eben die abjolute Subjertobjectivirung von Ewigfeit voll 

zogen iſt, d. h. die Gliederung in die Dreiheit und die 

Wurzlung der einen Hypoſtaſe in der. andern für immer: 

dar befteht. Difchinger ftellt in Abrede, daß mit Aufhebung 

der Deſcendenz der lebendige. organische Verband zwiſchen 

den ‚göttlichen Hypoſtaſen negirt werde. 

Er fagt S. 66: „Wird eine Defcendenz J Pro⸗ 

duction angenommen, ſo beſteht zwiſchen dem Producens 

und dem Producte fein wechſelſeitiger und folglich lebens 

diger Berband: denn das Product müßte bereits beſtehen 

und. feinerfeits auf den Broducens zurüdwirfen, was nad 
diefer Gottwerbung ein volltommener Widerfpruch if.” 

Wie aber, wenn nad) unferer Reconftruction die Zeus 
gung eine ewige That ift, und wenn ſonach Bater und 

Sohn von Ewigfeit eriftiren: ift da Feine Zurüdwirfung 
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möglih? Haben wir dann den dynamischen Rapport 

zwoifchen dieſen beiden göttlichen Hypoſtaſen negirt? Ge: 

wiß nicht. Aber nur genügt foldy ein Rapport noch nicht, - 

um das Berhältniß eines organifchen Lebensverbandes 

zwifchen ihnen zu begründen. Denn in Kolge defien müſſen 

Bater und Sohn nicht bloß neben einander und zumal 
eriftiren, fondern der Sohn muß auch durch Zeugung von 

Bater abftammen und diefe Genefis muß ſodann eine ewige 

fein, da es in Gott fein zeitliches Prius und Bofterius 

geben kann. Nur dann. erft iſt das wahre Jneinanderfein 

gegeben, ob der natürlihen Zujammengehörigfeit. 

Aber grundfalſch ift es, wenn Difchinger ©. 66 Ans 

vorwirft: ald würden wir die Defcendenz mit dem-Inein- 
anderfein vermengen und fie für vollfommen gleichgeltend 

halten. 

Denn die Immanenz (dad SJneinanderfein) ift mach 

unferer Anſicht erft Folge der Defrendenz (welche eine 

ewige if), fowie auch die Untrennbarfeit der Hnpoftafen, 

Difchinger iſt der beftändigen Meinung, daß nach 

unferer Anſchauung der Bater (Producens) zuerft eriftirt 

und dann fpäter erft der Sohn (das Product) entſteht, 

weil er den. abfoluten Subjectobjectivirungsproceß, wie wir 

ihm au reconftruiren verfuchten, nicht vollkändig erfaßt bat, 

Daher richtet er auch folgende -Argumentation gegen 
und ©. 66: „Da Zufrigl alles nach feiner Subjectobjec- 

tivirung bemißt, fo hat er feine Idee von der organifchen, 

wechfeljeitigen oder lebendigen Verbindung. Denn der 

Producens ift nie lebendig mit dem Producte verbunden, 

fondern dieſes organifche Band ift mur ſodann vorhanden, 

wenn ein Glied mit dem andern zugleich und zwar jo be— 

itebt, daß beide eine Einheit bilden und nie getrennt wers 

Theol. Quartalfrift. 1849 IH. Heft. 34 
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den fönnen, ohne daß der Tod eintritt. Beſtehen hie 
Glieder nicht zumal, fo können fie nicht verbunden sein, 

und find fie nicht verbunden, fo beſteht zwiſchen ihnen fein 
Leben. Sie wirken alfo in einander, weil fie nicht ui 

einander folgen, und nicht getrennt find.” 

Allein, daß Vater und Sohn zugleich befteben, wa 

ver Gegenfag nicht ein relativ zeitliche, fondern ein 

ewiges PBofterius ift, und daß beide eine Einheit bilden 
welche durch die Einheit des Wefens und durch die De 

feendenz begründet wird, ift ja auch unfere Behauptung 

Wir fagen aber: Sie wirken in einander, nicht bloß, weil 

fie zugleich, fondern weil fie auch von einander befcenten 

und daher nicht getrennt * und ſonach in einander 

beſtehen. 

Oiſchinger ſagt S. 67: Das Zumalbefteben jchliek 

nicht das Sneinanderbeftehen aus.‘ 

Wohl nicht, aber in dem Falle, wenn die ewige De 
ſcendenz negirt if, woburd eben die organifche Cohäre: 

gefegt if. 

Drum würde Difhinger’s Behauptung S.67: „Abe 
das Produeiren und die Deftendenz fhließt ſowohl das 
Smeinanderbeftehen,, ald das Zumalbeſtehen und folglich 

jebe organifche Verbindung aus” — nur dann gelten, 
wenn eine ewige Defcendenz nicht moͤglich wäre. Iſt aber 

diefe gerechtfertigt, fo ift ein Zumal und ein Ineinander 

gegeben. 

Oiſchinger wirft &. 66 auch die Bemerkung hin: 
„daß die drei Hypoſtaſen nach (feiner) Anfchauung neben 
einander eriftiren, und wechfelfeitig auf einander einwirfen, 

ift eine Erfindung von Zufrigl; denn beſtehen fie neben 

einander, fo find fie drei Wefen und nicht drei wefend: 
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gleiche Perſonen. ie beftehen alfo zumal und je in ein« 
ander, daß eine Hypoſtaſe ohne Die andere nicht lebt.“ 

Indeß wenn wir fagen, daß nach Oiſchinger's An- 
ſchauung die göttlichen Hypoſtaſen neben einander beftehen, 

fo ift diefe Behauptung feineswegs eine Erfindung von 

unferer Seite, Denn Difchinger defendirt wohl das In: 

einanderſein, doch hebt er ed dadurch wieder auf, daß. er 

die Genefis (die Dejcendenz) in Abrede ftellt, und fie bloß 

als einen formalen Act deutet. Daher kömmt ed aud, 

daß Andere feine Reconftruetion geradezu des Tritheismus 

befchuldigen, weldyen er allerdings nicht will und inten- 

Dirt, da er fich ja felber dagegen zu verwahren ſucht. 

Oiſchinger meint ©. 68: „Alle unfere Debuetionen 
führen nicht weiter al& dazu, daß Gottes Leben das Selbft- 

bewußtjein, das eigentlich Abjolute in Gott ift, und daß 

bie übrigen Beftimmungen des Willens, der Liebe, mur 
Functionen und Attribute des Selbftbewußtjeins find.‘ 

Allerdings wollten wir in unferen Werke vorzugsweiſe 

beweifen, daß Gott abjolutes Selbftbewußtjein in ſich iſt 

gegenüber ber pantheiftifhen Behauptung, daß Gott ur 
fprünglich an fich ein unperfönliches Prineip fei, und erfi 

in der Weltwerdung in der Allheit der Menfchengeifter 
perfönlich (ſelbſtbewußt) werde. Deßhalb ftellten wir uns 

auch die Aufgabe, zu zeigen, worin denn die abfolute Ber: 

jönlichfeit beftche, und weßhalb dieje gerade eine Dreiper: 

fönlichfeit jei. . 

Daß Gott nicht bloß Selbftbewußtfein, fondern aud 

andere Beftimmtheiten noch als die des Willens und ber 
Liebe befige, verfteht ſich wohl von felbft, wenn er sine 

Perfönlichkeit it. — Oder follte eine Perfönlichfeit etwa 

auch ohne Willen und Liebe denkbar fein? Gewiß nicht. 
34 ® 
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Letztere Beftimmtheiten find aber nad) unferer Anſchauung 

nicht Attribute und Bunctionen des Selbftbewußtfeing, wie 

und Difchinger S. 68 vorwirft, fondern des fich manı- 

feftirenden abfoluten perfönlichen Principe felbft. 

Doch Difchinger geht in feiner Rüge S. 68 neh 

weiter: Unfere Auffaffung, wornach der Vater der Saß 

der Sohn der Gegenſatz, und der h. Geiſt der Gleihigg 

ift in der Trinität, „ſoll das logiſche Wiſſen oder bie Rr 

flerion nicht zu tranfcendiren wiſſen, und zu feinem leben⸗ 

digen Gott gelangen.” 

Wir fragen aber Difchinger: ob denn ein von uch 

wifjender Gott nicht febendig ift? 

- Der ift etwa das Urtheil der Welt falſch: diejer 

Menfch ift dem Tode nahe, da er nicht mehr von ſich weiß? 

Allerdings ift Difchinger ein befierer Taufendtünttler 

in der KReconftruction eines lebendigen trinitarifchen Gottes, 

als wir. Denn nach ihm ift der h. Geift, da er bewegender 

und wehender Art ift, der Hauptlebendigmacher von den zu: 

gleich mit ihm eriftirenden Hypoftafen: Vater und Sohn. 

Gr dünft fich fo den lebendigen Gott tiefer ergrünbet und 

begründet zu haben; erflärt aber hiebei nicht, wodurch 

denn der h. Geift felbft bewegenber und wehender Art if. 

Es ſcheint demnach, daß feine große Kunft au nur eine 

Illuſion ift. 

Was jedoch unfere Aeußerung S. 381 in unferem 

Werke betrifft: Man müffe den Proceß der abfoluten Sub 

jectobjeetivirung nicht fo denken, als ob Gott (das abfolute 

Prineip ald potentieller Bater) Anfangs einen unbeftimm: 

ten Zeitraum von Jahrtaufenden bewußtlos geweſen, dann 

aber plöglich erwacht wäre, und ſich felbft gedacht, und ſo 

ein ihm gleiches Object (den Sohn) geſetzt hätte, wodurch 

r 
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ibm alsdann die Einheit zwiſchen Subject und Object, 

d. h. die ewige Identität ſelbſt entſtanden und ſo der h. Geiſt 

aus beiden hervorgegangen iſt: ſo wollten wir hiemit nur 

die falſche Reconſtruction des theogoniſchen Proceſſes deut- 

lich machen. Wir hatten hiebei nicht eigentlich die Abſicht, 

den Subjeetivirungsproceß zu fritifiren, welcher in der 

Form vorgetragen wird: „Gott, fich felbft denfend, feßt ein 

Object; da aber Gott fich ewig denkt, fo ift diefes Object 

gleich ewig und gleicher Gott.” Wir wollten mehr eine 
Anfpielung auf die von Oiſchinger bezeichnete „erſte Art 

der Auffaffung der Trinität machen, wornach Gott zur 

Welt „(Sohn)“ wird, und erft daraus zurüdfehrt und zu 

fih kömmt.“ Denn nach diefer Art (Typus) wäre das 

abfolute Princip anfänglich bewußtlos und unperfönlich, 
‚dann in Kategorien gewefen, und träumend erft fpäter zu 

ſich, d. h. zum Selbitbewußtfein gefommen, nachdem bie 

Monas fih von A zu A? und A3 potenzirt hat. — Daraus 
würde allerdings hervorgehen, daß die andern Potenzen 
(Hypoftafen) durh das Prius der erften Potenz nur ale 

‚feeundäre erfcheinen, und fpäter felbftbewußt wurden. 

Es wäre nad diefer Reconftruction außerdem keine 
-Zumalheit der göttlichen Hypoftafen, welche Oiſchinger mit 
‚Recht urgirt. Aber eben diefe Befchloffenheit (Unbeftimmts 
heit) des abfoluten Principe (Monas hier) ift nach unferer 
Anfhauung von Ewigkeit aufgehoben, durch die ewige 
‚That der Botenzirung von A zu A? und A3 in Sic. 
Die Leſer werden aus dem bisher Gefagten bemerft 

haben, daß Difchinger den abfoluten Subjeetobjectivirungs: 
proceß bejonders deßhalb verwerfe, weil er an dem abs 
ſoluten Werden Anftoß nimmt. Daher wiederholt er aud) 
zuletzt noch, zur befferen Einfchärfung feiner Kritif, einen 
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ähnlichen Angriff, indem er ©. 69 fagt: „Die genannte 

Reconftruction” (in der Form: Gott, ſich felbft Denkens, 

u. f. w.), „das ewige Werden, ift eine verfehrte und irriee, 

weil ein ewiges Denken, woburd eine Eubftanz acht! 

wird, wiberfprechend ift, umd weil in feinem Denken due 

Object, fondern nur das Bild, in dem das Object wider 

fcheint, erzeugt wird.” Allerdings erfennt man aus in 

Reconftruction in dieſer Form nit: Warum denn bat 

Object gerade wejenhaft fein muͤſſe. Anders aber würk 

ſich die Sache geftellt haben in Betreff des abfolnten Ent: 

jeetobjeetivirungsprocefied, wenn Oiſchinger gründlichere 

Rüdficht genommen auf den Selbftbewußtfeinsprocch des 

ereatürlichen Geiftes, wie wir ihn gegeben. 

Er würde daraus erfannt haben, daß bie Moment: 
im abfoluten Selbftbewußtfeinsproceffe fich wefenflich andere 

geftalten werden müfjen, weil Gott eben wefentlich verſchie 

den ift von dem Geifte, daher dann auch feine Selbftoffen 

barung anders fein muß. 

Oiſchinger wirft und vor, daß wir über das logiſche 

Wiffen nicht hinausfommen, und doch hat er felbft noch 

nicht richtig und tief genug die Idee des abfoluten Selbft- 
bewußtfeins erfaßt. Denn fonft würde er viel richtiger 
den abfoluten Erfenntnißproceg Gottes zu unterſcheiden 

wiſſen von dem des creatürlichen Geiſtes. 

Der Geift objectivirt ſich allerdings bei feiner Diſſe— 

venzirung nur in formalen Erfcheinungen und ergreift ſich 
in Diefer ald Sein und Realgrund von ihnen, woburd 

er ein fichwiffendes oder perfönlidhes Sein wird. Aber 

anders muß ed in Gott fein, der ſich ald Sein ſchlechthin 

wiffen fol und muß. Hier ift Wefenfchauung nöthig, da— 
ber eine reale Entgegenfegung (wefenhafte Objeetivirung), 
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und nicht -ein bloßes Gedankenbild, fondern ein weienhaftes 

Dbjest (der Sohn) eintritt. Doch ift dieſe Objectivirung 

von Ewigfeit vollzogen. Denn Gott fann ſich ja gar nicht 

früher in feiner Wahrheit als Sein fehlechthin denken, bevor 

er Sich nicht im Sohne objeetivirt, und im h. Geifte 

gleichgefept hat. Iſt nun die Hypoftafirung eine ewige 

That, fo können wir mit Recht fagen: Gott exiftirt und 

bewegt ſich von Ewigkeit felbfiberwußt in der Form des 

Sapes (ded Ungezeugtſeins), des Gegenſatzes (des Ger 

zeugtſeins) und bes Gleichſatzes (des doppelten realen Aus- 

ganges). Deßhalb ift der Subjectivirungsproceß. in ber 

Korm: „Gott, fich ſelbſt denkend, fept ein waere u. |. w.“ 

nicht ganz richtig. 

Daß aber das Denken und Wollen Gottes eine Sub⸗ 

ftanz fegen könne, dieß bezeugen die qualitativ verſchledenen 

Weltfactoren. Auch wird es Niemand in Abrede ftellen, 

wenn er noch an eine Schöpfung im chriftlichen Symbol 

glaubt, Die reale Entgegenfegung- in Gott ift aber Fein 

Schaffen (Ereiren), fondern ein Zeugen, wo Oleichartiges 

gefegt wird, daher die Confubftanzialität des Sohnes mit 

dem Bater. 

Uebrigens hat Diſchinger in unferer Darfielung ber 

Reconftruction des abfoluten Subjertobjertivirungsprocefies 

gar nicht unterfchieden: was wir bloß zum Denfprocefie, 

und was wir zum realen (theogonifchen) Procefie in Gott 

rechnen, daher fümmt ed, daß er uns zwei Anfichten, bie 

fi) gegenfeitig aufheben, zu Grunde legt. Er fagt S. 70: 

„Nach der erften erſcheint Gott anfänglich als unbejtimmtes 

Prineip und hierauf differenzirt; daher findet nothwendig 

eine Sueceffion ftatt. Denn wo ein Anfang, da ift eine 

Bewegung, eine Entwidlung und ein Ende, Mit nadten 
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Worten wird alfo hier das zeitliche Verhältnis, Das Früher 

und Später, ausgefprochen. — Wenn aber fogleich br 

hauptet wird, dad Werben fei ein abjolutes, Gott beſiebe 

feit Ewigkeit in der Dreiheitöform , fo ift Damit das Er 

ftere wiederum negirt; denn ein Anfang reimt fich nimme 

zur Ewigkeit. Wird das Eine angenommen, fo muß du 

Andere ausgefchloffen werden.’ 

‚Allein wir haben durchaus wicht zwei G&rundanficie 

aufgeftellt. Denn die leßtere iſt eigentlih nur der Shin 

von der erften oder befier die Vermittlung des Dentpre 

ceſſes mit dem realen abfoluten Proceß in Gott. Die 
hätte Difchinger daraus entnehmen Fönnen, daß wir fagten: 
In demfelben Momente, ald wir die Unbeſtimmtheit des 

abfoluten Princips fegen, iſt fie auch aufgehoben, oder 

Gott ift von Ewigfeit differenzirt, weil er biezu mur aui 
Sich angewiefen- ift. | 

Unſer Denfen muß freilich Gott anfängtich als un 
beftimmtes Prineip vorausjegen für feine: Differenzirung 

Hypoftafirung), weil jedes Sein zuerft ald unbeftimmtee 
gedacht werden muß, bevor es in's Dafein (in die Er 
fcheinung — Gelbftoffenbarung) tritt. Aber nur war biele 

Anbeftimmtheit in Gott von Ewigkeit aufgehoben, weil er 

fich Telbft beftimmte. Wenn wir und nun die Hppoftaft: 

rung vergegenwärtigen, fo denfen wir uns Ddiefelbe aller 
dings in einem zeitlichen Nacheinander, aber: in der Wirk: 
lichfeit war die Differenzirung eine ewige That, daber das 

Nachher ein abfolutes und deßhalb ein ewiges ift. 

Nach Dijchinger follen wir felbft „die: Selbftbeftim; 
mung mit der Geneſis und Production, und die Selbit: 

bewegung mit der Selbfterzeugung identifch ſetzen““ (S. 70). 

Selbſtbeſtimmung ift allerdinge identifch mit Selbſt 
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entfaltung des Weſens, aber nur iſt diefe feine zeitliche 

Production, fondern in Gott von Ewigkeit vollzogen. 
Doc die Eelbitbewegung haben wir nirgends identificirt 

"mit der Eelbfterzeugung. 
Aber audy darin irrt Difchinger, wenn er S. 70 

meint: „daß die probueirte Subftanz geringer, als die 

produeirende ſei.“ Es heißt ja im Symbol vom Eohne, 

daß er gleichwefentlich fei mit dem Vater (consubstan- 

tialis), daher ift er nicht geringer im Weſen als der Bater, 

da er ja Fein zeitliches Product (fein Gefchöpf) if. Deß— 
halb ift es bei der Annahme der ewigen Geneſis des 

Sohnes gar nicht zu befürchten, daß man „bei dem Re 

fultate des vollen Pantheismus“ anlange. 

Uebrigens muß das Producirende feineswegs immer 

höher ftehen, ald das Produet. Denn fonft wäre ed nicht 

unmöglich, daß ein Menfch auch einmal einen Affen er 

‘zeugt haben Fonnte. 

Vielleicht hat Difchinger noch näher zum Pantheismus 

der Tranfcendenz, ald wir, wenn er die Behauptung auf: 

ftellt %): „Gott ift das höchfte Leben, in dem wir find und 
und bewegen. Er ift das Leben der felbitlebenden Greatur.’’ 

— „Bir nennen Gott Geift, fofern er über Allem und 

in Allem iſt.“ Gott ift der Quell alles Lebens; alles 

peripherifche (Cereatürliche) Leben ift ein aus dem centralen 

(dem immanenten göttlichen) gewordenes (emanirted); das 

göttliche Leben aber ift nicht geworden. 

Ebenfowenig fünnen wir der Meinung —— 

beiſtimmen, daß man von jeder Perſon in der Trinität 

willfürlich beginnen fönne, wenn wir auch fagen: . daf 
— — —— — — 

1) Philoſophie und Religion. S. 225 u. S. 46. Schaffhauſen, 1849. 
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aud der h. Geift den Bater und Sohn bedinge im einer 
gewiflen Beziehung. 

. Denn wir unterfcheiden hier: der Vater ift Dafeint- 

bebingung für den Sohn, fo wie der Bater und Eobn 

für den h. Geift. — Dieß ift. der Proceß Der Hypoſtañ⸗ 

rung, der von Ewigleit vollzogen ift. 

Aber wieder etwas anderes iſt's: Es find alle im 

Berfonen von Ewigkeit gleich nothwendig, wenn das ab 
folute Selbftbewußtfein in Gott zu Stande kommen jel, 
oder ed bedingen alle drei Hypoſtaſen die abjolute Beriöw 

sichkeit in einer gewiflen Beziehung gleichmäßig. 

Denn der Bater und Sohn haben das Bebürfaif, 

den h. Geift zu fegen, um ein reales Zeugniß von ih 

volltommenen Weiensgleichheit zu haben, jo wie amberieits 

vom h. Geifte, ald der Doppelhauchung, der Bater m 

Sohn wieder ald Bedingung vorausgefegt wird. 
Nur im erfteren Hal faffen wir die Dafeinsbedingun 

als einen Productionsproceß, aber als einen von Ewigfelt 

vollzogenen, nämlich fo: der Vater hat den Sohn erzeugt, 
und der Bater und Sohn den h. Geift von Ewigkeit ge 
haucht. 

Aber nimmer behaupten wir: daß der h. Geiſt den 

Vater und Sohn producirt hat; da dieß rein amnötbig 

wäre, denn der Gleichſatz kann ja nicht erft ven Sag und 

Gegenfag fegen, indem fie bereits eriftiren, aber voraus⸗ 

fegen kann er beide ald Bedingung für feine Eriftenz. 

Iſt das Reben des Geiftes auch das Denfen, fo fann 

man den abfoluten Selbftbewußtfeinsproceg Gottes (im 

welchem er fich ald Sein fchlechthin denft und weiß) auch 
feinen Lebensproceß nennen. 

Was Difhinger S. 72 fagt: „Was lebt, bethätigt 

d 
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fi in fi durch gegenfeitig fich ergänzende und bedingende 

Organe“: das können auch wir jagen. Doch, wenn er 
Hinzufegt: „aber producirt fich nicht ſelbſt“ — fo iſt zu 

unterfcheiden: Das abfolute Prineip fann ſich allerdings 

nicht erft fegen, da es ja ſchon ift; aber die Entfaltung 

«Broduction) vefjelben zur Dreiperjönlichkeit (zum ſelbſi⸗ 

bewußten abjoluten Dafein) ift-immerhin denkbar. Kann 

ja doch ein Weizenforn fih zum Halm und zur Achre 

entfalten und fo fein Weſen vollenden, wie follte dann in 

Gott die Geneſis unmöglich fein? Aber nur ift hinzuzu⸗ 

fügen, daß dieſe Genefis eine ewige That ift, daher das 

Abſolute von Ewigkeit auch ſich in der Dreiheitsform in 

Sich bewegt. Es iſt demnady der abfolute. Subjcetobjer- 

tivirungsproceß ein immanenter und nicht ein emanenter 

oder peripherifcher. | 

Er läßt fich noch immerhin rechtfertigen, wenigſtens 

find wir durch Diſchinger's Einwendungen bis jeßt noch 

nicht des Gegentheild überzeugt, daher können wir uns 

nicht entfchließen, unfere Behauptung vom Verhaͤltniß der 

gegenfeitigen realen 2ebensbebingung der Hypoftafen in 

Gott aufzugeben. 

Denn, „daß der theogonifche Proceß eine pure Illu⸗ 

fion fei”, wie Difchinger fagt, feheint uns aud aus dem 

Grunde nicht richtig, da dieſe Behauptung mit der bie 

jegt gang und gäben traditionellen Lehre aller Dogmatifer : 

de processionibus divinis ftreitet '). 

Doc meinen wir, daß es von Seite Difchinger's zu 

voreifig fei, wenn er emphatifch der Speculation zuruft 

1) Alfo Libermann in f. Institutiones theologiae. Tom. Ill. p. 259: 

„Processio, apud Graecos neoßol,, seu prolatio, est emamatio unius 

ab alio.“ Dann p. 260. „Duae sunt in Deo processiones.“ 
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&. 70: „Hinweg alfo mit dem Subjertobjectivirungepe- 

ceffe, diefem Phantome des Wahnfinns!“ Es iſt ned 

eine große Frage: ob und „der: Dualismus den gefunden 

Sinn’ fo ganz verwifcht hat, ald Difchinger und zumutbet. 

Er möge zuvor noch die merkwürdige Thatfache erwägen: 

daß die berühmteften Dogmatifer gerade von der Analogie 

des Selbftbewußtfeinsproceffed des endlichen Geiftes aus 

gegangen find, um die Trinisät zu reconftruiren: von fo 

tholifcher Seite Thomas von Aquin, und in neuefter Jet 

Kuhn N) und Staudenmayer ?), hierauf Dieringer ) um 

Berlage ) (von welchen bie beiden legtern meinem Be 

gründungsverfuche [Reconftruction] nicht abhold find), um 

von proteftantifcher Seite vorzüglid Tweften, und ba 

denfelben Weg auch in der Philofophie die größten Deufe: 

Leibnig, Leffing und in unferer Zeit — eingeſchlagen 

haben. 

Uns ſcheint daraus zu folgen, daß der abſolute Sub 

tjeetobjeetivirungsproceß irgend ein Moment der Wahrheit 

bergen muß. 

Difchinger’8 Lebensproceß erklärt das Geheimniß ber 

Trinität durchaus nicht deutlicher und tiefer, als ber ab- 

folute Subjectobjeetivirungsproseß. Wenigftens ift dadurch 

‚nicht begründet, warum die abfolute Perfönlichkeit Gottes 

gerade in einer Dreiperfönlichfeit beſtehen müffe, und das 

iſt denn doch eigentlich hier die Hauptfache. 

Wir können in Difchinger’s. Reconftruction nur das 

1) Im der Tübing. Theolog. Duartalfchrift, H. 1. 3. 188. 

2) Chriſtl. Dogmatif, 2. B. ©. 633. 
3) Lehrbuch der fathol. Dogm. S. 157. 
4) Syftem der lathol. Dogin. I. Thl. 2. — S. 578, dann, 579 

bie 582. 
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als gut erfennen, daß er die Zumalheit oder die gleiche 

Ewigfeit der göttlihen Hypoftafen gegen die. verzeitlichen- 
Den Reconftruetionen des theogonifchen Proceſſes urgirt, 
Doch ift es ihm gar nicht gelungen, dieſe Zumalheit (ewige 

@oeriftenz;) mit dem realen Hervorgange derfelben zu vers 
mitteln, da er das Weſen der Zeugung und Spiration 

durch jeine Deutung als formale (einfache) Acte ohne 

Geneſis ganz verflüchtigt hat. Es müffen aber zu Folge 
des Athanafifhen Symbols beide Momente: die Zumals 
heit und der Hervorgang, in der Brinität geltend gemacht 
werden. 

Zukrigl. 

(Schluß folgt.) 



1. 

Becenfionen. 
— — —— 

1. 

Die ältern Matrikeln des Biothums Freyſing. Heraut 

gegeben von Dr. Martin v. Deutinger, Dompropf is 

München. Erfter Band. München, 1849. Verlag ber em 

bifchöflichen Orbinariatds Kanzlei. S. XXXIII u. 574. Sub 

feriptiongpreis geb. 2 fl. 42 fr. 

Mit dem vorliegenden Bande beginnt Die im vierten 

Heft des vorigen Jahrg. S. 658 angefündigte Heraus 

gabe der Altern Matrifeln oder topographifch = ſtatiſtiſchen 

Beichreibungen des Bisthums Freyſing, durch welche ber 

hochw. Herausgeber die Lüde ausfüllen will, welche aus 

nach C. Meichelbeck's vortrefflicher Geſchichte des Hoch 

ſtifts und der Fürftbifchöfe von Freyſing, und andern neuern 

Beichreibungen des Hochftifts noch immer geblieben war, 

da jene die Topographie.gar nicht berüdfichtigt hat, dieſe 

aber auf die Vorzeit nicht zurüdgehen, und es baber für 

die ältere Befchreibung des Bistums wenigftens feine 

gedrudten Quellen gab. | 
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Die bei dem erzbifchöflichen Ordinariat in München 

vorliegenden ältern Matrikeln find folgende: 

I. Die Conradiniſche vom Jahre 1315; 

1. Die Sunderndorfer’fche v. 3. 1524; 

1. Eine M. ver Collations- und Batronatsrechte, 

ungefähr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; 

IV. Eine kleine Ueberſichts- oder Kanzlei: Manual« 

Matr., beiläufig aus der Mitte des 17. Jahrh.; 

V. Die ausführliche Schmidt'ſche Matrifel von den 

Jahren 1738 bis 1740. 

Dazu kommt noch eine gedrängte alphabetifche Ber 

fehreibung aller Pfarreien und Benefieien, furg vor ber 

Schmidt'ſchen angelegt, und durch fpätere Zufäge erweitert. 

— Bon diefen Befchreibungen haben vorzüglich die erfte 

wegen ihres hohen Alters und die fünfte wegen ihrer zweck⸗ 

mäßigen Einrichtung und ihres reichen Inhalts einen ents 

fchiedenen Werth. 

Leber den Inhalt und die Anordnung diefer Matris 

feln wird vorläufig Folgendes mitgetheilt. Die erfte und 

ältefte wurde unter dem Bifchof Conrad IH. aus dem 

Batrizier s Gefchlecht der Sendlinger im 3. 1315 verfaßt; 

ihren Inhalt bezeichnet der Eingang mit den Worten: 

Anno Domini millesimo trecentesimo quintodeeimio 
in crastino Thomae apostoli facta est annotatio 
Ecclesiarum conventualium et parochialium cum di+ 
stinetione filiarum earundem parochialium Ecclesia- 

rum, sepulturas proprias obtinentium et earum Ca- 

pellarum in dyoecesi Frisingensi, et earum, quae 
ad jus et Collacionem Episcopi Frisingensis pe 
tinent extra dioecesin. Man erficht aus ihr, daß die 

Diöcefe Freyſing in der angegebenen Zeit den nämlichen 
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Umfang, die nämliche Zahl und die nämläche Eintheilung 

der Deranate gehabt habe, wie zur Zeit Der Aufhebung 

des Hochftifte. 

Die zweite wurde im J. 1524 unter dem Bilde 

Philipp aus dem pfalzbairifchen Haufe von Dem damalige 

Generalvicar Stephan Sunderndorfer bei einer Bifttatier 

der Diöcefe angefertigt. Dieſe Viſitation erftredte fd 

jedoch blos über die Pfarreien, welche aber von dem Bil: 

tator viel umftändlicher befehrieben find, als im der erfen 

Matrifel; weshalb fie bei dem biſchoͤflichen Ordinariat übe 

zwei Jahrhunderte lang zum amtlichen Gebrauche dien. 

Was beim Lejen diefer Matrikel auffällt, ift die Wahr: 

nehmung, daß in ihr von einem Ardidiafonal - Verband 

(ehemals fünf) füch Feine Epur mehr findet, Daß damals 

viele Pfarreien einem Oberpfarrer verlichen waren, welde 

die Renten bezog, das Pfarramt aber durch einen jub 

ftituirten Priefter gegen einen beftimmten Jahresgehalt ver 

fehen ließ; dagegen von.den fogenannten Monat, fpäte 

Werhjels Pfarreien noch nichts vorkommt. 

Die dritte und vierte Matrifel fügen ſich auf bie 

zweite. als ihre Grundlage. Jene führt im tabellariſcher 

Form. ımd alphabetifcher Ordnung zuerſt die Pfarreien und 

Beneficien mit Patronatsrecht , ſodann die Pfründen auf, 

welche damals zur freien bifchöflichen Eollatien gehörten; 

bei: allen ift der Kirchenpatron und bie Reichniffe und zwät 

a) in communi subsidio, b) in absenti; c) ad can- 

cellariam angegeben. Die vierte unterfcheivet füch von ihr 
darin, daß fie die Pfarreien wieder nach der Ordnung der 

Decanate, wie No. II., jedoch unvollftändig aufführt, und 

neben den Pfarreien zwar die dabei befindlichen Beneficien, 
aber feine Filiale oder Nebenfirchen und Capellen angiebi. 
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Mit dem Abdrud der fünften als der ausführlichkten 

und genaueften beginnt der vorliegende erfte Band. Sie 

wurde in den Jahren 1738 bis 1740 verfaßt von Franz 

Joſeph Anton Schmidt, Kanonifus bei St. Andreas in 

Freyſing, bifchöflichem geiftlihem Rath und Bifitator ber 

Diöceſe, und befteht im Manufeript aus ſechs Foliobänden. 

Man fieht es diefer Matrifel an, daß fie aus ber Feder 

eines gründlichen und gewandten Gefchäftsmannes gefloffen, 
nad einem wohlerwogenen Blan angelegt und mit beharr- 

lichem Fleiße gleichmäßig durdygeführt worden ift. Ehe 

Referent zur Darlegung ihres Inhalts übergeht, bemerkt 

er über den Plan der Herausgabe fämmtlicher Matrifeln, 
Daß zuerft die Schmidt'ſche in 3 Bänden, wovon der erfte 

ein Drittheil des Ganzen liefert, ſodann die übrigen nach 

ihrer chronologifchen Reihenfolge erfcheinen follen. 

Die Schmidt'ſche Matrifet zerfällt nach ihrem Inhalt 

in drei Abtheilungen, eine hiftorifche Einleitung, eine fta- 

tiftifche Darftellung der Stifte und Klöfter, und eine topo- 

graphifch-ftatiftifche Befchreibung der Pfarreien und Bene— 

ficien. In der Einleitung wird zuerft der Urfprung, 

Gränzen und Umfang, und-die Diöcefanpatrone angegeben, 

hierauf folgt die Reihenfolge der Bifchöfe bis 1740, fieben 

und fünfig an der Zahl; das Bisthum Freyſing ıft das 

ältefte in Baiern, hatte ein bedeutendes fürftliches Gebiet, 

war dem Range nad) das erfte unter den Suffraganb. 

von Salzburg. Der Bifchof wurde vom Domfapitel 

gewählt, leiftete die herfömmlichen Eide, und zahlte für 

die Annaten nach der urfprünglichen Schaͤtzung der päpft- 

fihen Kammer 4000 Ducaten, zu Ende des 17. Jahr— 

hundert 26,000 fl. rh., erhielt die QuinquennalsFafultäten, 

war nach dem gemeinen Rechte Gollator aller Pfarreien 
Theol. Quartalſchrift. 1849. Heft II. 35 
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und Beneficien, fein Ernennungsrecht aber war ſehr be 

fchränft durch das Präfentationsrecht des bairifchen Hauſes 

in den ungeraden Monaten, und andere geiftliche und 

Zaienpatronate, doch befaß er auch außer der Diöcefe das 

Präfentationsrecht auf 7 Pfarreien im Patriarchat Aqui⸗ 

leia (Herzogthum Krain), 2 Pf. im Erzſtift Salzburg, 

6 Pf. im Bisſsthum Paſſau, 6 Pf. im B. Augsburg, un 

2 Df. im Bischum Regensburg. Bon der Geiftlichket 

erhob der Bifchof in der Form einer Befteurung: a) frei: 

willige Beiträge (subsidium charitativum) bei außer 

ordentlichen Anläffen; b) die fogenannte Infulfteuer nad 

der Gonferration des neuen Biſchofs, zur Dedung da 

Auslagen für diefelbe; c) das cathedraticum zum Zeichen 

der Unterwerfung unter die Kathedrale; d) einen Beitrag 

ad fabricam ecclesiae, fowie für das bifchöfl. Seminar; 

e) die primi fructus nad einer in den Inveftiturbüchern 

vorgemerften Taxe von allen curaten und nichteuraten 

Pfründen. Der Betrag diefer Steuern war theilweiſt 

gering, und beruhte auf dem Herkommen, ober auf 

Verträgen. 

Das Bisthum Freyfing hatte fein eigenes Rituale 

(literarhiftorifche Notizen über die liturgifchen Bücher der 

Diöcefe theilt der Herausgeber in einer Note mit), feine 

befondern DiöcefansHeiligen — Proprium festorum, feine 

befondern casus reservali, gemeinfchaftlich mit den übri 
gen bairifchen Bifchöfen feine Concordate mit ben Her: 

zogen von Baiern, zur Ausgleihung der Anſprüche, melde 

die legteren als Landesherren auf bie Mitwirkung bei 

firchlichen Angelegenheiten machten ; ſolche Berträge (Re- 

cessus) wurden in den Jahren 1583, 1718, 1723 ab— 

gefchloffen. Suffragane hatte das Bisthum Feine andern 
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als die Weihbifchöfe, welche im 9. und 10, Jahrhundert 

noch unter dem Namen Chori-episcopus vorfommen ; 

die Schmidt’fche Matrifel giebt von ihnen ein lüdenhaftes 

Verzeichniß, auf vollftändigere weist der Herausgeber in 

einer Note hin. 

Das Domfapitel beftaud mit Einfchluß der ge: 

wöhnlichen Dignitarier aus 15 Kapitularen und 9 Domi- 

eellaren, legtere ohne Verpflichtung zur Refidenz und ohne 

Einfommen, die Bedingungen der Aufnahme waren die— 

jelben, wie bei andern deutfchen Domftiften. Zu feinen 

Borrechten gehörte die freie Wahl des Biſchofs, die freie 

Berleihung der Kanonifate in den geraden Monaten, ferner 

daß die Dompropftei, die Propfteien zu St. Andreas und 

St. Veit in Frevfing, fo wie zu Et. Zeno in fen nur 

dieffeitigen Domfapitularen übertragen werden follen, durch 

Delegation des Bifchofs befegte es auch das Ehegericht, 
und befaß ex immemoriali consuetudine das Aſylrecht. 

Außerdem. hatte es 13 incorporirte Pfarreien, und mas 

nicht bei allen Domftiften der Fall war, eine werthvolle 

Bibliothef, befonders reih an patriftiichen Werfen und 

alten Manuferipten, die daher auch nach der Secularifas 

tion der fgl. Hof- und Staatsbibliothef einverleibt wurbe. 
— An der Spige der Diöcefanverwaltung ftand ein Ger 

neralvicar, unter ihm ein geiftliches Rathscollegium für 

die firchliche Jurisdietion, und ein unabhängiges Offieialat 

als Ehegericht mit einer Appellationsinftanz. 

Außer dem Domftift gab ed im Umfang der Diöcefe 

noh 8 Eollegiatftifte, nämlich: zu St. Andreas, 

St. Veit und St. Johann in der Stadt Frenfing, zu un- 

jerer I. Frau in Münden, St. Martin in Landshut, 

Et. Zeno in Iſen, St. Wolfgang in Schwandau, Propftei 

35 # 
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Madron auf dem Petersberg bei Flintſpach. Ber jeden 

diefer Stifte wird befchrieben die Entftehung und Dotation, 

die Stiftsfirche mit ihren Altären und Beneficien um 

Nebenfapellen, der Perfonalbeftand an Kanonifern un 

Ghorfapellanen. Es wird au angegeben, wem das Re 

minations- und Präfentationsrecht zuftehe, welche Pfar 

reien jedem Stift incorporirt feien, fo wie die Schulen — 

Gymnaſial- oder niedere lateinifhe Schulen, deren jat 

jedes Stift hatte. Bon diefen Stiftöfirhen wurde in ir 

Säcularifationgzeit die von St. Andreas und Et. Vei 

mit ihren Kapellen abgebrochen, die zu St. Johann ge 

ſchloſſen, aber in der neueften Zeit ald Studienfirche wieter 

hergeftellt, die Frauenfirche in München wurde die en: 

bifchöfliche Kathedrale, die übrigen wurden Pfarrkirchen. 

Weiter befanden fi in der Diöcefe 41 Männer: 

und 16 Srauenflöfter; und zwar befaßen unter jenen 

die Benedictiner 8, die regulirten Ehorberren Des BI. Au: 

guftin 7, die Prämonftratenfer 1, die Baulaner 1, vi 

Theatiner 1, die verfchiedenen Eremitenconvente 4, di 
Sefuiten 3, die Dominifaner 1, die Francisfaner 6, dw 

Gapuciner 7, die Karmeliten 2 Ordenshäufer ; mehrer: 

ber Benedictiner und Chorherren » Stifte gehören zu ven 

älteften in Baiern, und reichten in das achte Jahrhunden 

hinauf, wie Raitenbuch, Schlechdorf, Tegernfee, Schöfftlarn. 

Bei jedem tiefer Klöfter werden in der Matrifel ungefähr 

diefelben Merkwürdigkeiten wie bei den Eollegtatftiften an- 

gegeben, in den Noten aber hat der Herausgeber bemerkt, 

was durch die Säcularifation aus den SKloftergebäuben 

und Kirchen geworben ift; je nach ihrer Rage und Be: 

fchaffenheit — Ruinen, Kafernen, Zuchthäufer, Bräuhäufer, 

aber auch Dikafterialgebäude, Pfarrwohnungen und Pfarr: 
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kirchen; zugleich iſt bemerkt, wo eine dieſer Anftalten von 

König Ludwig ihrer früheren Beftimmung zurüdgegeben 

wurde. 

Auf die Beichreibung der Kollegiatftifte und Klöfter 

folgt die der Diöcefe felbft nach ihren Landkapiteln 

und Pfarreien, welde den bei weitem größten Theil 

der Matrifel, fünf Foliobände im Manufeript füllt. Die 

Diöcefe Freyſingen war (und ift noch) eingetheilt in 18 

Deranate mit 274 Pfarreien; e8 waren aber die einzelnen 

Decanatöfprengel von fehr ungleichem Umfang, von 7 bie 

8 und wieder von 24 bis 26 Pfarreien, was wohl aus 

ber urfprünglichen Bildung in mehr oder minder bevölfer: 

ten Gegenden, oder auch aus der alten Eintheilung ber 
Gaue zu erklären ift, etwas Aehnliches gilt auch von ber 
- Größe oder Seelenzahl der Pfarreien, fo hatte z. B. Mün- 

chen noch im Jahr 1740 nur zwei Pfarreien, während 

dem die ungleich Fleinern Staͤdte Freyfingen und Landshut 

' deren drei hatten. Diefes Zurüdftehen der jegigen Haupt» 

ſtadt Baierns rührt unftreitig davon her, daß fie nad 

' ihrer Entftehung noch lang unbedeutend blieb, und ihr 
Aufblühen fich erft vom 14. Jahrhundert datirt, auch die 

' inzwifchen angewachfene Zahl der Klöfter, deren Geiftkiche 

' einen großen Theil der Seelforge übernahmen, das Bes 

dürfniß einer zahlreichern Pfarrgeiftlichkeit minder fühlen 

ließ. 

Bon den 18 Decanaten werden im vorliegenden erften 

Bande noch 4 befchrieben, nämlich Freifing, München, 

Landshut und Arding oder Erding. Die Befchreibungen 

der Pfarreien find ausführlid und forgfältig gearbeitet ; 

fie geben den Beftand derfelben mit den Filinlien jedoch 

nur der mit Kirchen oder Gapellen verfehenen, fo wie 
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überall die Batronatsrechte an, die Beichaffenheit der Ge— 

bäude mit ihrer Ausftattung ift Furz bezeichnet, auch das 

Bermögen und die Verwaltung der Kirchenpflege ift nicht 

nur bei den Pfarrs, fondern auch bei den Filialfirchen 

angegeben, es find die ordentlichen und außerorbentlichen 

Gottesdienſte, die in jeder Haupt- und Nebenfirche ftatt- 

finden, genau bezeichnet, auch die Brüderfchaften und Wall 

fahrten, nebft der Zahl der Communicanten bemerkt. Eine 

befondere Sorgfalt hat der geiftliche Rath Schmidt der 

Beichreibung des Pfründeinkommens gewidmet; diefes wird 

nicht nur bei den Pfarreien, fondern auch bei den Bene 

fiien in quali et quanto, mit namentlicher Angabe ber 

Widdume, Lehengüter und Zehnten aufgeführt, und bei 

den legtern, wo mehrere Zehntherren berechtigt find, nicht 

nur die Quote angegeben, fondern fämmtliche Mitzehender 

mit Namen genannt, wobei bisweilen die fonderbarfte 

Mifchung zum Vorfchein kommt; fo theilen fich 3. B. auf 

einem Filialdorfe der Pfarrei Riding ein Baron, ein an: 

derer Pfarrer, ein Klofter, aliquis rusticus in Soldting, 

et lictor in Oberdieng mit dem ÖDrtöpfarrer in den 

Zehnten. Endlich find auch die auf der Pfründe ruhenden 

Laften nicht vergeffen, die manchmal nicht unbedeutend 

find, fie beftehen außer den Steuern an das Bisthum in 

Vogtei, Widdumfteuer, Jägergeld, und der vorgefchriebenen 

Haltung eines oder zweier Gooperatoren. Die Pfarrer 

auf incorporirten Pfarreien mußten an das betreffende 

Stift pro absentia eine namhafte Summe bezahlen, — 

33 — 55 fl. jährlich. 

Referent kann nicht umbin, aus den hier dargelegten 

Parochialverhältniffen noch einige befondere Eigenthümlich— 

feiten berauszuheben. Die erfte ift die im Verhältniß zu 
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den Pfarrern große Zahl von Beneficiaten, nicht blos in 

den Städten, wo fich das von felbft erflärt, fondern auch 

auf dem Lande; dies ift befonders der Fall in den Decas 

naten Sreyfing, München und Landshut, wo fich viele in; 

eorporirte Pfarreien befinden. Noch auffallender ift bie 

Zahl von Filialfirchen mit regelmäßigen ſonn- und feft- 

täglichen ©ottesdienft und andern PBarochialrechten ; in 

mehrern wechfelt der Gottesdienft zwifchen der Mutter 

und Forhterfirche, in andern ‘Pfarreien hat die Mutterfirche 

ihren eigenen Gottesdienft, und zwei auch drei Filiale ihren 

eigenen im Wechfel, Taufftein und heilige Gefäfe kommen 

bei vielen, Kirchhöfe (coemeterium cum ossuario et se- 

pulturis) bei den meiften vor, was auf frühere eigene 

Pfarrverwaltungen hinweist und öfters auch ausdrücklich 

angemerkt ift. Allgemein aber ift die Dotirung der Pfar- 

reien und Beneficien mit Naturalien, in Widdumgütern 

und Bauernhöfen (mansus), Gülten aus Lehengütern und 

Zehnten, Geldbezüge außer den Stolgebühren fommen nur 

felten vor: dieß ift der urfprünglichen Stiftung der Kirs 

chenpfründen gemäß und ein Beweis, daß in Baiern darin 

wenig geändert wurde, aber eine fo ausgedehnte Oekono— 

mie mußte dem Pfarrer in feinem eigentlichen Berufe doc 

hinderlich werden. | 

Dieß ift der Inhalt des vorliegenden erften Bandes; 

fehen wir nun auf das Intereſſe, welches das Unternehmen 

des Herausgebers für den Freund der Kirchengefchichte 

hat, fo fann man fich ſchon aus den Andeutungen dieſer 

Anzeige überzeugen, daß es ein mannigfaltiges ift. Außer 

dem Glerus der Diöcefe, der hier die ausführlichfte hiſto— 

rifch-topographifchsftatiftifche Beſchreibung derfelben findet, 

und für den Einzelnen nach feiner Individualität ein fon: 
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derheitliched Intereſſe bieten kann, enthält das Werk auch 

fchägbare Beiträge zur bairifchen Kirchengefchichte überhaupt. 

Das Bisthum Freyſingen ift das Altefte der bairifchen Bie- 

ıhümer, feine erften wie mehrere fpätere Bijchöfe griffen 

mannigfaltig in die Gründung des chriftlihen und die 

Bildung des Firchlichen Lebens ein, ein bedeutender Theil 

der SInftitutionen, von welden beides ausgieng, lag in 

diefem Sprengel. Der zweite Band, der die gegen das 

Gebirg und in demfelben liegenden Decanate darftellen wird, 
wird dazu weitere Notizen liefern. 

Auch zur neuern Kirchengefchichte Baierns liefert die 

Matrifel mehrere Beiträge, von welchen Referent. zwei 

wegen ihrer Beziehung zu den neueſten Erfcheinungen aus: 

beben will. -Die Herzoge von Baiern hatten zur Zeit der 

Glaubensneuerung warmen Antheil an der Erhaltung der 
alten Lehre genommen, und wie fie einerfeits dem Conci— 

lium von Trient Vorſchläge Behufs Firchlicher Reformen 

zugehen ließen, fo hatten fie zu Haufe ein eigenes Golle: 
gium errichtet mit der Beftimmung, den Ilmgriffen des 
Proteftantismus zu wehren. Diefes Collegium, fpäter 
hurfürftlicher geiftlicher Rath genannt, dehnte nach 
und nach feine Befugniffe immer weiter aus, und machte 
Eingriffe in die firchliche Jurisdietion und die Kirchen- 
freiheit. Auf die von Seite der bairifchen Bifchöfe, den 
Metropoliten von Calzburg mit eingefchloffen, bei dem 
päpftlichen Stuhl erhobenen Befchwerden erfchien ein päpft: 
licher Legat in München, unter deffen Leitung zwifchen 
den Bischöfen und der churfürftlichen Regierung unter dem 
5. Sept. 1583 der erſte Vergleich zu Stande fam, betref- 
fend das Viſitations- und andere Rechte der Bifchöfe, die 
Wahl und Veftätigung der Präfaten, die Vergehen und 
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Beitrafung kirchlicher Verfonen , Verleihung von Kirchens 

pfründen, die Güter und Teftamente der Geiftlichen, endlich, 

die Ehefachen. Neue Beichwerden des biichöflihen Drbis 

nariats führten im 3. 1718 einen weitern Vertrag zwifchen 

Diefem und der Regierung herbei, in welchem theils die 

frühern Bejchlüffe genauere Beftimmungen erbielten, theils 

neue binzufamen, namentlich die Beſteuerung der Geift- 

lichen, die cumulative Verwaltung der Kirchengüter, deren 

Berkauf, Anlehen, Rechnunglegung und Auszüge daraus 

u. f. w. Der Herausgeber bemerkt in den Noten, wo 

Diefe Receſſe abgebrudt ſeien. 

Die zweite merfwürdige Erfcheinung ift ein Verſuch 

der bairifchen Regierung, eine Art heiligen Synods zu 

errichten, wie ihn Peter der Große in Beziehung auf bie 

ruffifhe und Kaifer Nicolaus in Beziehung auf die Fatho- 

liſche Kirche in Rußland errichtet hat. Es follte nämlich 

in München ein befonderes Tribunal errichtet werden, 

welches alle Firchlichen Angelegenheiten in Baiern zu ent 

fcheiden hätte, zu diefem follten alle bairifchen Bifchöfe ihre 

Generalvicare abgeben, und zu Erledigung von Appella- 

tionen ein befonderer Recursrichter in der Eigenfchaft eines 

apoftolifchen Delegaten beftellt wurden. Die Sache wurde 

feit dem 3. 1692 von dem bairifchen Minifterium in Rom 

fehr lebhaft betrieben, um ein päpftliches Indult zu erlans 

gen, aber die vereinten Bemühungen der Bifchöfe und ber 

Nunciatur in Wien vereitelten ein Unternehmen, welches 

geeignet war, die freie, unabhängige Ausübung der beider: 

feitigen Jurisdietiongrechte zu lähmen. Der damalige ener: 

gifche Bifchof von Freyſingen Johann Franz fegte zugleich 

durch, daß der bisherige geiftliche Rath in München feinem 

Titel das Wort churfürftlich vorfegen mußte. 
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Aus dieſer furzen Darlegung wird der Leſer Die 

Reichhaltigfeit der angezeigten Matrifel, und das Ber: 

dienftliche ihrer Herausgabe erkennen. 
v. Drey. 

no. — — 

2. 

Les Trois Rome, Journal d’un voyage en ltalie, accom- 

pagne 1) d’un plan de Rome ancienne et moderne; 

2) d’un plan de Rome souterrain ou des catacombes, 

par l'a bbé J. Gaume, Vicaire general du diocese 

de Nevers, chevalier de l’ordre de Saint Sylvestre, 

membre de l’academie de la Religion Catholique de 

Rome etc. Paris, Gaume freres, Libraires-Editeurs, rue 

cassette. 1847 et 1848. Tome I. 563 p. Tome Il. 708 p. 

Tome II. 659 p. Tome IV. 600 p. 

Die Befprechung eines Reifeberichtes in einer theos 

logifchen Zeitfchrift findet ihre Rechtfertigung in dem Stand» 

punfte, von dem aus derſelbe abgefaßt if. Gaume, ber 

Generalvicar von Never, ift aber durch feine bisherigen 

theologifchen Leiftungen, unter denen ich feinen „Beicht- 

vater“, feine große „chriftliche Katechefe“, feine intereffante 

„Gefchichte der Familie“ nenne, auch in Deutfchland jo 

vortheilhaft befannt, daß eine Reifebefchreibung nach Jtas 

lien und nach Rom, der Hauptftadt der chriftlichen Welt, 

von einem folchen Verfaſſer mit großen Erwartungen in 

die Hand genommen werden darf. Und hat man dieſe 

auch ziemlich hoch gejpannt, fo werden fie Doch gewiß dem 

größten Theile nach befriedigt werden. 6 fehlt freilich 

nicht an Reifebefchreibungen nach Italien und Rom, Seit 
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dem Göthe im Jahre 1786 und 87 feine Briefe aus Sta: 

lien und Rom gefchrieben, find fehon eine Menge eben; 

dahin gewandert, und haben das, was fie gefchaut und 

empfunden, niedergefchrieben, um auch in Andern die Sehn— 

fucht zu erweden, das Land der Gitronen zu’ bereifen. 

Aber die Meiften diefer Reifeberichte find unter einem ein: 

feitigen Eindrude und einer für den Charafter und die 

Gefchichte des Landes beſchränkten Anjchauungsweife abge 

faßt, oder nach der Weife der Touriften mit den oberfläch- 

lichften Reifeerfahrungen vollgeftopft, oder als Wegweifer 

für Reifende mit topographifchen und ftatiftifhen Notizen 

ziemlich mechanifch zufammengefügt, wie das übrigens für 

Reifende in Stalien fehr fchäigbare Handbuch von Förfter. 

In neuerer Zeit haben zwar Einige, wie Geramb, der 

Trappift, Salzbacyer, ein Domherr in Wien’ u, A. eine 

Reife nach Rom von einem univerfellen, d. h. Fatholifchen 

Standpunfte aus befchrieben. Eine weitläufigere Reifes 

befchreibung von dieſem Standpunfte aus ift aber noch 

nichts Ueberflüſſiges. 

Gaume hat e8 unternommen; er hat feine Aufgabe 

auch richtig aufgefaßt, und ift vermöge feiner umfaffenden 

Bildung und feiner Gewandtheit in der Darftellung im 

Stande, diefelbe auszuführen. Derfelbe hebt in feiner Ein- 

leitung ftarf hervor, daß eine Reife durch Stalien nad 

Rom-vorzugsweife einen religiöfen Charakter haben muß, 

den fie nie hätte verlieren follen, am allerwenigften in der 

gegenwärtigen Zeit. Außer dem religiöfen Eharafter, den 

der Reifebefchreiber feiner Reife unterbreitet, muß er auch 

mit allen nothwendigen Wiffenfchaften ausgerüftet fein, um 

das viele Intereflante, das diefes Land und indbefondere 

deffen Hauptftadt Rom darbietet, recht auffaffen und deuten 

# 
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zu können. Was der Reifende beobachten kann und folk, 

fagt Gaume Bd. IH. p. 552 in folgender Weife: „Der 
Reifende, der Italien durchwandert hat, erleuchtet von dem 
doppelten Lichte, dem der Wiffenfchaft und dem des Glau— 
bens, hat die Gefchichte der alten und neuen Welt in ihren 
bedeutfamften Greignifien vor feinen Augen ſich aufrolken 
geſehen. In dem füplichen Stalien, vor Allem in Rom, 

hat er gefehen, wie der Katholicismus über das Heiden- 
thum triumphirt und den Gonftantin tauft; er hat im öft- 

lichen Italien, befonvers zu Venedig gefehen, wie er trium— 

phirt über den Islam und die Macht der Ottomanen in 

den Fluthen von Lepanto begräbt; er hat in dem nörd» 

lichen Italien gefehen, wie er über die Barbarei fiegt und 

den Attila zurüdweist; er hat in allen Theilen der glors 

reihen Halbinfel gefehen, wie er zu den fehönen Künften 

begeiftert, überall Taufende von Meifterftüden fchafft, und 

was noch mehr ift, unzählige Inftitute in's Leben ruft, in 

denen die Liebe, fiegreich über den Egoismus, die menſch— 
liche Natur auf die höchfte Stufe der Vollfommenheit und 
bes Ruhmes erhebt. Er hat all’ diefe Erfcheinungen ger 
fehen in ihrem Urfprunge, dem Worte Gottes; in. ihren 

. Mitteln, dem fruchtbaren Blute der Martyrer und dem 
nicht minder fruchtbaren Vorbilde der großen Heiligen. 
Er hat die Dankbarkeit der Einwohner gefegnet, welche 
ihren Wohlthätern eine Findliche Verehrung erweifen. Und 
Stalien ift ihm trog der von der menfchlichen Natur uns 
zertrennbaren Fehler als ein augenfcheinlich bevorzugtes 
Land erfchienen: bevorzugt, weil es die heilfamen Einflüffe 
von Rom, dem Haupte und dem Herzen des Katholicie- 
mus, unmittelbarer empfängt.“ 

Wir fehen, es ift der univerfelle katholiſche Stand: 
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punft, von dem aus unfer Verfafler feine Neife nach Sta: 

lien und Rom unternommen und auch befchrieben hat. 

Und es wird Niemand bezweifeln, daß dieſes der allein 

richtige ift, um nicht eine einfeitige und partheiifche Reife: 

befchreibung von Italien zu liefern. Wie fann ein Uns 
gläubiger die alten religiöfen Denfmäler nach ihrem Werthe 

und ihrer Bedeutung erfaffen? Wie die frommen Ans 

ftalten und religiöfen Gebräuche des Volkes recht wür— 

digen? Wie die Gefchichte des chriftlichen Alterthums oder 

auch die Gefchichte der Kirche in der neuern Zeit nach 

Gebühr berüdfichtigen? Und fo vieles Andere. Die Re: 

ligion und zwar die Fatholifche Religion ift fo fehr mit 
Stalien und deffen Städten verwachfen,, daß nur ein Ka— 

tholit, d. bh. ein wahrer gläubiger und wifjenfchaftlich und 

äfthetifch gebildeter Katholif eine vollftändige und allfeitige 

Reifebeichreibung von Italien liefern fann, fo wie auch 

nur ein folcher einen allſeitig vollfommenen Genug aus 

einer Reife in Stalien fchöpft. 

Wenn je ein Schriftiteller geeignet war, eine befrle- 

digende Reifebefchreibung zu liefern, fo war ed Gaume. 

Er ift ein fehr gebildeter Theolog, ein ſehr gemwandter 

Arhäolog durch Kenntniß des Heidenthums und chrift- 

lichen Alterthums, er ift ein genauer Kunftfenner, ein großer 

Naturfreund und dazu ein guter Gejellichafter, der das 

Nügliche mit dem Angenehmen, das Belchrende mit unters 

haltenden Anecdoten zu untermifchen weiß, wie wir fpiäter 

noch fehen werben. 

Gaume nennt feine Reifebefchreibung „Les trois 

Rome“, nidyt als ob er die andern Reifeftationen in feis 

nem Bericht überfpränge, fondern er fieht nur Rom ale 

den Haupt: nnd Mittelpunft feiner-Reife an. Er bejchreibt 
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vielmehr feine Reife von Neverd an, wo er am 2. Nov. 

1841 abgeht, über Lyon, Vienne, Marfeille, Toulon, über’s 

Meer nach Genua, über Alerandrien, Parma, Bologna, 

Florenz und Siena nad) Rom. Von Rom aus wird ein 

Ausflug nach Neapel, und zu den verfchütteten Städten 

Pompeji und Herfulanum gemadt. Die Rüdreife gebt 

über Zoligno, Affifi, Sinigaglin, Rimini, Ravenna, Fer— 

rara, Padua nach Venedig; von hier über Mailand und 

Turin und den Mont-Genis in die Heimath zurüd. Bon 

all’ den Orten, wo unfer Reiſender Halt machte, berichtet 

er und Zntereffantes aus der Geſchichte, aus dem Gebiete 

der Kunft, der Litteratur und der Natur; felbft die Zwi— 

fhenräume von einem Poften zum Audern, die er gewöhns 

lich mit italienifchen Vetturini in Begleitung befannter 

Reifegefährten durchzog, füllt er mit angenehmen Erzäh- 

lungen ‚verfchiedener Art aus. Nur bei Rom verweilt er 

begreiflicherweife am längften. Daher hat er feinem Buche 
von diefem den Haupttitel gegeben. Les trois Rome aber 

betitelt er es, weil er in feinem Berichte das heidniſche, 

das chriftliche und das unterirdifche Rom berüd- 

fichtigt. 

Warum und in weicher Weife er dieſes thut, wollen 

wir ihn felber fagen laffen: „Wenn man den -weftlichen 

Theil Italiens durchzogen hat, fommt man nach Rom; 

hier hat man eine dreifache Wanderung zu machen. Zus 

erft geht man an das heidniſche Rom und ftubirt es 

in feinen Denfmälern, in feinen Gebräuchen, in feinen 

Sitten, in feinen Künften, in feinen eften, in feiner Res 

ligion und in feinen Gefegen. Die Stadt des Romulus 

und des Nero erfcheint wieder belebt und befeelt. Um 

Diefes Studium intereffanter und leichter zu machen, werben 
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wir eine Erflärung von den Hauptcharakteren geben, die 
bei den Infchriften angewendet wurden, und die Dentmäler 
iind dann für Alle verftändlich. Lnterrichtete, die Stalien 
fehon bereist haben, werden ven Nugen einer folchen Ars 
beit, die man fonft in feinem Wegweifer findet, leicht bes 

greifen.“ 

»Das chriſthiche Rom ift der Gegenftand einer 

zweiten Wanderung. Nachdem die Denkmäler, die Circus, 

die Forum, die Amphitheater, die fieben Hügel die Ereig- 

niſſe der Gefchichte, deren Zeuge fie waren, erzählt haben, 

fragt man fie von Neuem. Gleich dem Janus mit doppel« 

tem Gefichte und mit doppelter Stimme verfünden fie dann 

die Ereigniſſe der chriftlichen Welt, die fi) an ihr Dafein 

fnüpfen. Indem fih nun beide Rom gegenfeitig aufflären, 

bleibt kein Theil des Gemäldes im Schatten, und die 

ewige Stadt, die ältefte Tochter der Vorfehung, verbreitet 

ihren Glanz überall hin unter der doppelten Krone einer 

Königin der Gewalt und einer Königin der Liebe. Die 
Kirchen und Baſiliken mit ihren ehrwürdigen lleberliefes 

rungen, mit ihren fo mannigfaltigen und zahlreichen Reich: 

thümern der Kunft, mit ihren Schätzen von Reliquien und 

ihrer Menge von Martyrn, die aus jedem Heiligthum 

Roms einen Himmel auf Erden machen; all’ diefe Dinge 
fo voll Srömmigfeit und Poefte, und defienungeachtet fo 

gar nicht gefannt von ben Meiften der Reifenden, werden 

befhaut und vom Gefichtspunfte der Wiffenfchaft, der 

Kunft und des Glaubens gefchildert werden. Das Gleiche 

wird gefchehen bei den Mufeen und Gallerien, wie bei 
den Gebräuchen des römifchen Hofes und den erhabenen 

Geremonien der heiligen Woche.“ 
„Aber die wahre Herrlichkeit des chriftlichen Roms 
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ift nicht diejenige, welche in die Augen des weltlichen Ber 

trachter8 ftrahlt; man muß fie fuchen in den Werfen dieſer 

Kirche, der Mutter, der Meifterin und dem Vorbilde aller 

andern. Nirgends trifft man Werfe der Liebe, die mütter- 

licher, vollfommener wären und weiter in's Alterthum 

hinaufreichten; nirgends Werke der Srömmigfeit, welde 

beffer den wahren Geift des Katholicismus widerftrahlten. 

Aber Rom, zufrieden, das Gute zu thun, bat feine Zag- 

blätter, die e8 auspofaunen; und das Gemälde feiner res 

ligiöfen Veranftaltungen ift in den Reifebefchreibungen von 

Stalien noch zu entwerfen; „„die drei Rem“ werden die 

Hauptzüge davon geben.“ 

„Bisher hat der Reifende die Schwellen der Stadt 

noch nicht überfchritten. Indeſſen finden ſich doch außer- 

halb Roms und in den Tiefen der Erde noch andere 

Wunder, die man nicht vergefien darf. Die berühmten 

Drte des alten Latiums, die Landhäufer, die römifchen 
Straßen, mehrere Bajtlifen, und vor Allem die unfterb- 

lihen Katacomben find der Gegenftand der Tegten 

Wanderung. In das unterirdifche Rom hinabgeitie- 

gen ftudiren wir den Urfprung, die Beitimmung, bie 

Gräber, die Kapellen, die Straßen, die Pläge, die Be 

wohner diefer großen Stadt der Martyrer. Im Unter 

ſchiede von den frangöftfchen Schriftftellern, welche entweder 

gar nicht oder nur ald Archäologen von ihnen fprechen, 

fegen wir uns zum Ziele, fie fennen zu lernen in Be 

ziehung auf die Gefchichte, die Kunft und die Religion. 

Diefer Theil der Reife, der einen ganzen Band ausmacht, 

bietet noch mehr als die Webrigen das volle Intereſſe der 

Neuheit dar.“ 

Das heid niſche, das chriftliche und das unter 
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irdbifche Rom (Katacomben) find ed alfo, die unferem 

Reifenden ihren Stoff zur Befchreibung liefern. Man er- 

fieht aus diefer Anlage, daß man von Rom insbefondere 

eine fehr umfaflende und in Alles einläßliche Schilderung 

erhält. Der Berfafier macht nämlich nicht blos ein Ber- 

fprechen, fondern hält dafjelbe auch, fo weit ed nach menfch- 

lichen Kräften möglich ift. 

Rahdem Gaume in der ewigen Stadt angefommen 

ift, beginnt er aldbald feine Wanderungen, und zwar nad) 

einem beftimmten Plane, und befchreibt dann nach de 

Tagen abgetheilt, was er an jedem Tage gefehen, genofjen 

und empfunden. Bei diefen Erzählungen geht er immer 

zuerſt in das Heidenthum zurüd, und erzählt, was biefer 

oder jener Ort, dieſes oder jenes Gebäude im Heidenthum 

gewejen, und welche Beftimmung fie nun im Ehriftenthum 

gefunden. Statt todter Befchreibungen des Eircus, des 

Forums u. f. w., oder des Pantheons, des Eolifeums, der 

Amphitheater und anderer Gebäude erhält man lebendige 
Darftellungen al’ des Großartigen und Herrlichen, wie 

des tief Gefunfenen und Entarteten im Heidenthbum. Man 

fieht fo das alte heidniſche, mit alten. Greueln angefüllte 

Rom allmählig übergehen in ein chriftliches; man fieht, 

wie al’ das. Große und Erhabene im alten Rom nur 

dazu dient, die Hinfälligkeit aller menfchlichen Größe mit 

unwiberfprechlichen Zeichen in die Gefchichte einzufchreiben. 

Um eine folche Arbeit zu liefern, braucht es freilich 

mehr, als eine flüchtige Anfchauung der zu befchreibenden 

Gegenftände, wie es bei den gewöhnlichen Touriften iſt, 

Hiezu braucht es ein tiefes Studium des Alterthums, feiner 

Gefchichte, feiner Sitten und Gebräuche. Unſer Berfafier 

befigt diefe Kenntniffe in ausgedehnter Weile, indem er 

Theol. Quartalſchrift. 4849. I. Heft. 36 
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immer auf die erften Quellen, auf die heidniſchen Schrift: 

fteller felbft, wie Livius, Horaz, Tacitus u. A. zurüdgeht, 

oder die älteften chriftlichen Schriftfteller benügt, fo weit 

er aus ihnen das Heidenthum kennen lernen fann. Nicht 

blos in Rom, fondern an allen Orten Staliens, von denen 

er etwas zu berichten hat, geht er immer auf die alte 

Gefchichte der Römer ein und zwar in bie fpeciellften Theile 

derfelben. Statt unzähliger Stellen verweife ich nur auf 

Bp. I. p. 618. 670. Bd. III. p. 37. 69. Insbefondere 

ift e8 aber die Archäologie, aus der er immer Intereffantes 

beizubringen weiß, was in feiner Befchreibung um fo mehr 

Reiz hat, da er feine archäologifchen Notizen‘ immer an 

beftimmte Orte, Gegenftände oder Berfonen, bie feinem 

leiblichen oder geiftigen Auge gerade gegenwärtig find, 

anfnüpft. Befonders reichhaltig find in dieſer Beziehung 

außer den vielen Notizen, die er in Rom beizubringen 

Gelegenheit hat, diejenigen, bie er mit dem Befuche der 

verfehütteten Stadt Pompeji verbindet. Bon ihm, dem 

BVerfaffer der Gefchichte des Familienlebens, laͤßt ſich er: 

warten, daß er über das Leben und Treiben der heid- 

nifchen Familie intereffante Bemerkungen einfügen werde. 

Er liebt es fehr, den Xefer bei einem merkwürdigen Ges 

bäude oder bei einem Gebrauche, auf den er zu fprechen 

fommt, in das Innerfte des heibnifchen Familienlebens ein- 

zuführen und es vor feinen Augen wieder aufleben zu laffen. 

Hat das alte heidnifche Rom mit feinen großartigen 

Bauten und Epielen, mit feiner unglaublichen Ueppigkeit 

und mit feinen glänzenden Laftern die gebührende Berüds 

fichtigung gefunden, fo wendet fich unfer Reifender dem 

hriftlihen Rom zu, und zwar verfolgt er überall bie 

Spuren der Urgefchichte. Er geht den Fußſtapfen des 
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bi. Petrus und Paulus auf ihren Miffionsreifen in Ita— 

fien und auf ihrem Leidenswege in Rom eben fo gut nach, 
als den Epuren des hi. Philipp Neri, des Ignatius und 

neuerer firchlicher Perſönlichkeiten. Er ift bis in die ein- 

zelnften Kleinigkeiten mit der Kirchengefchichte bekannt, 

und weiß am rechten Orte etwas Treffendes anzubringen. 

Befonders find Bemerkungen über die chriftliche Archäologie 

fehr häufig, 3. B. IH. p. 80 gibt er die Entftehung und 

Bedeutung der goldenen Roſe an, die am vierten Faften- 

fonntage geweiht wird. 

Wenn nun Gaume bei feiner Reiſebeſchreibung ſo 
Bieles in feinen Bereich zieht, fo gefchieht es nicht in einer 

fehulmeifterifchen mechanischen Weife, als ob er auf ben 

Trümmern des alten Roms und in der Herrlichkeit des 

neuen ftehend von diefem und jenem Alles, was er weiß, 

boriren und an den Mann bringen wollte. Eondern es 

ift Alles fo unter einander verflochten und verwoben, daß 

«8 wie Ein lebendiges Ganze erfcheint, und die Darftellung 
bat eine ſolche Srifche und Lebendigfeit, daß man nirgends 

etwas von einem trodenen Lehrton verfpürt; es ift bie 

Erzählung des unmittelbar Gefchauten, Gedachten -und 

Empfundenen. Ich würde zum Beweife gerne einige Stellen 

aus dem Buche felber anführen, wenn nicht die Anzeige 

dadurch eine zu weite Ausdehnung erhalten würde. Ich 

vermweife daher auf Band I. p. 344 ff., wo das Kapito- 

lium, p. 368 ff., wo das Forum mit all’ dem, was dazu 

gehört, p. 416 ff, wo das Colifeum mit feinen Kämpfen, 

Bb. II. p. 16 ff., wo der Circus mit feinen Spielen ber 

ſchrieben wird. Man glaubt fich bei diefen Schilderungen 

bald in das alte beidnifche, bald in das alte chriftliche 

Rom verfept. 
36 * 
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Die Kunft muß für Jeden, der in Stalien reist, ein 

Hauptgegenftand feiner Aufmerkfamfeit fein. Auch unfer 

Reiſender ift ein großer Freund der Kunft, und er geht 

an feinem Gegenftande der Kunft, weder der Malerei, noch 

der Sculptur, noch der Architectur interefjelos vorüber. 

Und nicht etwa blos die neue und die chriſtliche Kunft 

verfteht und deutet er, fondern auch die alte heibnifche 

Kunft in ihren verfchiedenen Leberreften zieht feine Aufs 

- merffamfeit auf fih. In allen Städten, die er durchwan— 

dert, befucht er die Galerien und Mufeen der Kunftgegen- 

ftände, wie die noch übrig gebliebenen Denkmale der 

Baukunſt, und gibt eine Befchreibung ded Interefjanten, 

was er gefunden, führt nicht felten auch die Perſoönlich— 

keiten ausgezeichneter Künftler, wie des Bramante, Michel 

Angelo, Canova, Oberbeck u. A. an den Augen der Leer 

vorüber. Ein Kenner der Kunft und der Kunftgefchichte 

dürfte übrigens fein Urtheil öfters nicht: Fritifh genug 

finden. Ueberhaupt müffen wir bemerfen, daß er nicht zu 

den kritiſchen Reifenden gehört, die in Italien Alles, wofür 

fie nicht befondere Vorliebe haben, einer ſtrengen Kritif 

unterwerfen. Im Gegentheil möchte man verfucht fein, 

anzunehmen, daß Gaume oft zu unbedingt lobt, und weil 

etwas in Stalien oder Rom ift oder gefchieht, ebendeß⸗ 

wegen baflelbe für fehr gut und lobenswerth finde. Wir 

glauben an ihm den Zehler bemerkt zu haben, daß er 

manchmal, wie bei Volks⸗ und Kirchenfeften, bei Gebräu- 

chen und Sitten, bei religiöfen und frommen Anſtalten 

mehr. die gute Seite hervorhebt, und bie zu Grunde lie: 

gende Idee und Abficht mehr im Auge hat, als bie aud 

in Rom bei den beften Beranftaltungen nicht nad allen 

Seiten bin anerfennenswerthe Wirklichkeit. Diefes kann 



les Trois Rome. 557 

man behaupten, ohne damit den gewöhnlichen Touriften 

in ihrem Urtheile über Rom und römifche Zuftände Recht 

zu geben, wenn man nämlich auf Augenzeugen hört, die 

mit den itafienifchen und römifchen Verhältnifien und Zus 

fänden genau befannt find, und nicht gerne ungünftig 
über Rom urtheilen. 

So fehr unfer Reifender Theolog, Archäolog, Hiftos 
rifer und Kunftfreund ift, fo hat er doch eben fo gut Sinn 

und Gefühl für die Natur, wie jeder Andere. Er geht 

nirgends an den Schönheiten und Merkwürdigkeiten der 

Natur Italiens Falt und gefühllos vorüber; bei jeder Ge— 

legenheit macht er auf die Reinheit des Himmels, auf die 

Erzeugniffe der Natur, auf die Reize der Lage einer Stadt, 

eined Sees, eines Ufers, einer ganzen Gegend aufmerkſam. 

Sch verweife auf Bd. II. p. 546, wo Kampanien, p. 661, 

wo die reizenden Ufer von Baiä, p. 671, wo der Veſuv 

befchrieben wird. Schenft er auch der gepriefenen Natur 

Staliens und ihren Schönheiten nicht die Aufmerkſamkeit, 

wie manche andere Reifende, fo hat er fie doch, foweit 

nöthig, berüdfichtigt; und ift hiebei nicht zu vergefien, daß 

er während der Wintermonate Stalien bereiste. 

Auch die Würze, weldye die Touriften ihren Berichten 

zu geben fuchen, geht unferem Reifeberichte nicht ab. Bald 

find es unterhaltende Erlebnifje und Beobachtungen, bald 

ergögliche Anecdoten, welche das Bild des Reifeberichtes 

mehr fchattiren und mannigfaltiger machen. Der alte Theo» 

loge ift nichts weniger als ein Langweiler. Man leſe 
einmal Bd. IT. p. 543 die Fomifche Lobrede, die er auf 

eine verlorene Tabacksdoſe hält; Bd. II. p. 606 ff. die 

fehr heitere Weife, wie er das Hinabfteigen in die Si— 

bullenhöhle befchreibt; Bd. III. p. 65, wie er einen ächten 
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Stodpreußen, mit dem er auf der Reife zufammentraf, um 

feines Berlinerthums willen, das er auch mit nach Stalien 

genommen, verhöhnt. Bon den vielen meiftens ſehr tref: 

fenden Anerboten nichts zu jagen, von denen er faft in 

einen jeden Bericht eines Taged eine einfügt. Eelbft ber 

Garneval Roms entgeht ihm nicht. Nachdem er die Er 

fcheinungen und das Leben bei demfelben mit vielem Be— 

hagen erzählt hat, fällt er das Endurtheil: „tel est le 

carnaval de Rome, dont je ne peux rien dire, sinon, 

qu’il est parfaitement beau, et parfaitement fou.“ 

Gaume hat auch noch ein anderes Mittel, feinem 

Reifebericht mehr Leben und Intereſſe zu geben. Er mifcht 

ndmlich von Zeit zu Zeit Lebensftizzen von heiligen oder 

fonft berühmten Männern ein, wenn ſich Gelegenheit dar- 

bietet, und hat dabei ein großes Geſchick und Gewandtheit. 
Was wir bisher von unferer Reifebefchreibung in 

Jtalien gefagt haben, das kann vielleicht auch von ber 

einen und andern, wenn auch gerade nicht in dieſem um- 

faffenden Sinne gefagt werden. Unſer Reifender hat aber 

noch mehr beobachtet und befchrieben. Es find bier na- 

mentlich die vielen Wohlthätigfeitsanftalten Roms zu er- 

wähnen, an denen fo viele Reifende vornehm vorübergehen 

oder fie nur eines ganz flüchtigen Blides würdigen. Gaume 

bat diefe Anftalten einer ganz befondern Unterſuchung 

unterworfen, und von Bd. II. p. 363 an durd einen 

großen Theil dieſes Bandes erftattet er einen genauen 

Bericht über die Entftehung, Einrichtung und Verwaltung 

diefer Anftalten, deren eine für Kranfe, andere für Waifen, 
andere für Findelfinder, andere für Gefallene, andere für 

Erziehung und Unterricht verwahrloster Kinder u. f. f. 

gegründet find. Er ftellt diefe Anftalten alle im günftigften 
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Lichte dar. Sie verdienen es auch einem großen Theile 
nach, indefien dürfte doch auch hier gelten, was oben von 

dem Kunfturtheil des Verfaſſers und in Verbindung damit 

gefagt worden if. Wahr bleibt immerhin, daß die Wohl- 

shätigkeitsanftalten in Rom, wie ber Gardinal Morichini 
früher in einer eigenen Schrift bis in's Einzelnfte hinein 

gezeigt hat, großartig find, großartiger, als fie fonft eine 

‚Stadt aufjumweifen hat. Sie find alle aus rein religiöfen 

und frommen Motiven entftanden und auf folchen Grund» 

lagen aufgebaut, wenn fie auch, wie es bei. menfchlichen 

Anftalten immer der Fall war und fein wird, in der Wirt 

lichkeit nicht immer ihrer urfprünglichen Beſtimmung und 

Einrichtung getreu entfprachen, Immerhin bleibt Rom das 

Mufter für Wohlthätigfeit und für Anftalten aus derfelben 

entfprungen ; und wir müflen unferem Verfaſſer Dant 

wiflen, daß er und einen fo ausführlichen Bericht darüber 

erftattet. 

Weber die Schulen in Rom gibt uns der Berfafler 
einen danfeswerthen ftatiftifchen Bericht, und es ift er« 

freulih, auch bei den Schulen wieder die religiöfe Froöm— 
migfeit und Wohlthätigfeit in dem WBordergrunde zu er« 

bliden. Das Berhältniß ſtellt fih für Nom in diefer 

Beziehung fehr günftig, viel günftiger al8 in Paris. Rom 
zählte zur Zeit, ald Gaume dafelbft war, 374 Primär® 

fehulen unter 484 Lehrern und Lehrerinnen mit 14,000 

Schülern auf eine Bevölferung von 170,000 Seelen, währ 

rend Paris im Jahre 1844 bei feiner ungeheuern Bevöls 
ferung faum 24,137 Schüler zählte. Rom hat aber neben 

den genannten Schulen nody viele Privatfchulen, und 

Rettungsanftalten, wo Schulen beftehen. Auf dieſes ge- 

fügt fann Gaume mit Recht ſagen: tels sont en abrege 
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les mioyens, que Rome emploie pour dissiper l’igneo- 

rance dans les classes inferieures de la societe: 

c'est ainsi, que la mere des &glises repond encore 
aujourd’hui A ceux, qui osent l’accuser d’etre sta- 

tionnaire, retrograde et ennemie des lumieres. Zu 

bedauern ift, daß unfer Verfafjer nur von dem Schulweſen 

zu Rom fpricht, in dem übrigen Italien dagegen nichts 

davon erwähnt, während er die Wohlthätigfeitsanftalten 

überall genau beachtet: 

Für die Auffaflung der Bolfögebräuche, namentlich 

der religiöfen, fowie auch der verfchiedenartigen Feftlich- 

keiten hat Gaume viel Einn und Gemüth. Es freut ibn 

ſichtlich, wenn er eine gemüthliche Bolfsfitte irgendwo bes 

obachten kann. So erzählt er Bd. II. p. 139, daß in 

Rom ein Brauch beftehe, vermöge deſſen die Kinder, wie 

bei und an das Ehriftfind, fo an den bi. Aloyſius, den 

Lieblingsheiligen der römischen Jugend, Briefe richten mit 

der Adreſſe: „Al santo giovane Luigi Gonzaga in 
Paradiso.“ In diefen Briefen legt die Jugend ihte froms 

men Wünfche und Gebete an den beiligen Aloyfius nieder; 

fie werden auf einen Altar gelegt und dann verbrannt, 
dag ihr Inhalt im Rauche zum Himmel auffteige. Gaume 

lobt namentlich auch die Veranftaltungen, welche zur Auf-- 

Dechthaltung der Sittlichfeit in Rom getroffen. Er flelk 

auch den Zuftand der Sittlichfeit dafelbft gegenüber den 

Hauptftädten als einen günftigen dar. Bd. IM. p. 143 

jagt er: „Man Fann behaupten, daß Rom trog ber 

jchlimmen Lehren und noch fehlimmern Beifpiele, die ihm 

beftändig von Außen zuftrömen, immer noch par excel- 
lence die heilige und heiligende Stadt if. Nicht als ob 

alle Einwohner Heilige ſeien, diefes zu behaupten. wäre 
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abjurd: Indeſſen bleibt ihnen mitten in.ihren fträflichen 

Reigungen eine Eigenjchaft, ein Gut, eine ausfchließliche 

Frucht der Erziehung und der chriftlichen Angewöhnungen, 

nämlich der Gewiſſensbiß. Es fagte mir Einer der ein. 

fichtigften Männer: „„Wie ihr Franzoſen, fo haben au 

wir das Unglüd, Sünden zu begehen, aber wir fönnen 
nicht wie ihr unter Gewiſſensbiſſen (eben. «« Früher ober 

fpäter endet diefer Stachel des Gewiſſens damit, daß er 

den Schuldigen wieder zurüdführt auf den Weg der Zus 

gend und dem chriftlichen Element in dem legten Lebens⸗ 

lampfe einen entfcheivenden Sieg verſchafft.“ Er führt 

das Urtheil eines italienifchen Garbonari über feine Landes 

leute an, dahin lautend: „ces Italiens, on n’en peut 

rien faire; vous croyez les avoir gagnes, mais 
qu’ils aient seulement un acc&s de fitvre ou quils 

entendent un bon sermon, tout est fini; et les voila 
retournes à confesse.““ — Diefes Urtheil, das von 

unferem Franzofen wie von dem Staliener, den er anführt, 

ausgeiprochen wird, ift auf die Erfahrung gegründet und 

nicht blos auf oberflächliche Wahrnehmung. Es ift dieſes 

auch fehr leicht denfbar, und beftätigt ſich auch in unferem 

Oberſchwaben, wo fich die äußere Kirchlichfeit wenigftens 

einem großen Theile nady, nicht aber die Sittlichkeit gegen 

die äußern Einflüffe zu erhalten wußte. ine geringe 

Berfuchung bringt fie zum Falle, und ein Meines Yieber 

macht fie zum Kreuz Friechen ; und es gehört zu den Sel- 

tenheiten, in der Ainbußfertigfeit zu fterben , foviel fcheinen 

fie wenigftend bei ihrer äußern SKirchlichfeit herauszu— 

fchlagen. 

Der Bericht über die Marcelliihe Meſſe Bo. IM. 

p. 287 ff. ift ungenau umd zum Theil unrichtig. Pabſt 
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Bonifaz VI. ift ibid. p. 77 zu emphatifch und unbebings 

gelobt. Ueberhaupt halten wir diejes faft für den größten 

Sehler unferes NReifeberichtes, daß er manche Berfonen, 

die gerade in den Wurf fommen, und auch Saden mit 

zu großer Emphafe lobt, und nach der jedem Franzoſen 

eigenen Weife an mancher Stelle mit gewaltigen Phrafen 

um fich wirft, wo einfache Ausdrücke daſſelbe erreichen 

würben. Doch diefes muß man einem Franzoſen zu Gute 

halten, fo wie auch eine gute Portion Nationaleitelfeit, 

die immer Gelegenheit fucht und fie leicht findet, um fid 

etwas zu fpreizen. Wie richtig er aber doch bei al’ dem 

urteilt, wenn man ihn recht verfteht, zeigt unter Anderem 

eine Bemerfung, die er Bd. III. p. 641 über die politi« 

ſchen Zuftände Staliens und die Einheitsbeftrebungen das 

ſelbſt ſagt. Er fchließt feine Reflerion mit den Worten: 

„Pour Pltalie cette utopie rec&le dans son sein la 

guerre civile, la perte de la liberte et la spoliation 

du Saint siege.* Wir fehen beute die Erfüllung bievon. 

Ich kann nicht von diefem Werfe fcheiden, ohne noch 

ein Paar Worte von deflen Bericht über die Katacomben 

zu fagen. Der Berfafler hat dieſem unterirbifchen Rom; 

das er auch fleißig befuchte und durchwanderte, eine ſolche 

Bedeutfamfeit beigemefien, daß er zur Befchreibung biefes 

Theild von Rom einen eigenen Band, nämlich den vierten, 
beftimmte. Die Katacomben find in der That für das 

hriftliche Alterthum von dem größten Intereſſe, und eine 

fo genaue Befchreibung, wie fie Gaume gegeben hat, bie 
auf unmittelbarer Anfchauung eines Sachverftändigen be— 

ruht, macht auf gebührende Beachtung Anfpruch. Diefelbe 

farm allen Freunden des chriftlichen Alterthums empfohlen 

werden. Ans. ift fein Werk befannt, in welchen gründ« 
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ficher und umpfaflender über diefen Gegenftand gehandelt 

wurde. 

Zuerft fpricht der Berfaffer von der Frage, ob bie 

Katacomben heidnifchen over chriftlichen Urfprungs feien ? 

Die Archäologen Boſio, Aringhi und Boldetti find ver 

Anficht, die Katacomben feien heidnifchen Urjprunge. Es 

feien von den Heiden herrührende unterirdifche, in weiten 

Gängen fortlaufende Steindrühe und Sandgruben ‚(lato- 

miae, arenariae). Diefe hätten die Ehriften in ben 

Zeiten der Verfolgung aufgefucht, und biefelben wie zu 

den Berfammlungen, fo zu den Begräbniffen benügt. Der 

Jeſuit Marchi dagegen behauptet, die Katacomben feien 
rein chriftlichen Urfprungs und ftehen mit den Steinbrüchen 

und Sandgruben der Heiden, deren allerdings viele vor- 

handen waren, in feiner Beziehung. Lestere Anficht ſcheint 

die entfcheidenden Gründe für fich zu haben; wir bedauern, 

diefelben nicht anführen zu fönnen, weil ed zu weitläufig 

wäre. 

Gaume befchreibt in einer geordneten Reihenfolge eine 

Katacombe um die andere. Er hält ſich dabei an bie 

alten Hauptftraßen Roms, um die fich die Katacomben 

herum gruppiren. In den Katacomben beachtet er beſon⸗ 

ders die verfchiedenen Infchriften, die Frescogemälde in 

den unterirdifchen Kapellen und die Bildhauerarbeiten. Er 

verflicht in die Befchreibung der Katacomben- ganz jchön 

eine Gefchichte der alten chriftlichen Kunft, fowohl der 

Bildhauerei ald der Malerei. Diefe Bejchreibung belebt 

er dadurch, daß er bei jeder Katacombe irgend einen ober 
mehrere Martyrer, die in derfelben einen Begräbnißplag 

gefunden, nach ihrem Leben und Martyrthum furz ſchildert. 

Wenn auch bei mancher Katacombe fo ziemlich das Gleiche 
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wiederfehrt, fo gibt doch der Verfaſſer in der Darftellung 

eine Mannigfaltigfeit, die nicht ermübet. Diefem Bande 

ift ein Plan der Katacombe des hi. Ealirtus beigegeben, 

fo wie einiger Gegenftände, Infchriften, Gräber u. dgl. 

wie dem erften Bande ein Plan der Stadt Rom beige 

fügt ift. 
Wir fchließen unfere Anzeige über diejes wichtige Werk 

mit der Bemerkung, daß ed geeignet ft, viele falfıhe Urs 

theile zu berichtigen, an die Stelle frivoler Aburtheilungen 

würdigere Beurtheilungen und Anfichten zu fegen, und 

daß es ganz befonders geeignet ift, jeden Leſer ganz ange⸗ 

nehm zu unterhalten und zu belehren. Jeder, der Gelegen« 

beit hat, dürfte dafjelbe zur Hand nehmen und wir zwei⸗ 

feln nicht, er wird es nicht mehr weglegen, bis er «6 

ganz gelefen hat. Es ift auch den deutſchen Leſern zu- 

gänglich gemacht durch eine Ueberfegung, die bei Manz in 

Regensburg erfchienen if. Nach dem erften Bande zu 

urtheilen, die weitern find mir in der deutfchen Ueberſetzung 

nicht zur Hand gekommen, ift diefelbe gelungen und 

brauchbar. 

Bendel, Stabipfarrer. 

3. 

Tov & ayloıs narpog nuuv Elonvalov, Enuoxorov 
Aovydoivov EAyyov al avergponig TS Weudwwuuov 

yrwoewg Bıßlla ruevre. SanctiIrenaei, episcopi Lug- 
dunensis , detectionis et eversionis falso cognominatae 

agnitionis, seu contra omnes haereses libri quinque. 

Accedunt et Irenaei et Gnosticorum fragmenta. Textum 
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graecum et latinum nova codicum collatione recognovit 

et annotationibus aliorum et suis illustravit, praeterea 

. indices et prolegomena adjecit Adolphus Stieren, 

Theol. Licent. et Philos. Doctor, in universitate litera- 

rum Jenensi Theol. Prof. e. o., societatis historicae 

Lipsiensis sodalis ordinarius. Lipsiae, Weigel 1848. 

Tom. I. Pars I, VII et 320 pp. T. II. Pars I, VIII et 

528 pp. Preis 8 fl. 12 Er. 

Es find jegt nahezu 140 Jahre verfloffen, feit die 

MaurinersAusgabe der Schrift des h. Jrenäus gegen bie 

Keper, von Renatus Maffuet beforgt, in 2 Foliobänden 

zu Paris erfchien. Um die "gleiche Zeit (1710) entdedte 

der Tübinger Kanzler Chriftoph Matthäus Pfaff zu Turin 

vier Fragmente, die er dem hi. Irenäus zufchreiben zu 

follen glaubte und im Jahre 1715 im Haag veröffentlichte. 

Diefelben find auch in den Benetianer Drud der Maus 
rinersAusgabe v. 3. 1734 aufgenommen. Da aber diefe 

Edition, fowohl der Pariſer als der Benetianer Drud, 

höchſt felten geworden ift, fo gab ſchon diefer Umftand, 
aufammengenommen mit der ungemeinen fowohl hiſtoriſchen 

als dogmatifchen Wichtigkeit des Jrenäifchen Werkes, voll- 
genügende Berechtigung zu einer neuen Ausgabe defielben. 

Dazu fommt, daß über die Gefcyichte und Lehre der Gno— 

ftifer, alfo gerade über den Inhalt des Jrenäifchen Werkes, 

feit ungefähr 30 Jahren, nach langem Schlummer ,- fehr 

viele neuen Unterfuchungen angeftellt und bedeutende Res 

fultate gewonnen worden find; fo daß jegt eine Reihe 

von Stellen des hl. Irenäus beſſer und richtiger erflärt 

werden fann und muß, als es früher, felbft von dem hoch— 

verdienten Mafluet, geichah und gefchehen Fonnte. Eine 
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neue Ausgabe deö bi. Irenäus ift alfo boppelt motipirt, 

und wir beeifen und darum, bie Freunde der Kirchenge⸗ 

fehichte und Patriftif auf das vorliegende Unternehmen, 

deſſen zwei erfte Lieferungen uns erft vor wenigen Wochen 

zukamen, anmit aufmerffam zu machen. 

Um die Mauriner. Ausgabe in Zufunft den Befigern 

der neuen entbehrlich zu machen, will Prof. Stieren in 

letztere Alles aufnehmen, was in erfterer irgend jegt noch 

Leſens⸗ und Beachtenswerthes enthalten ift, fo daß feine 

Ausgabe in 2 Theile ‚zerfällt, wovon der erfte den Tert 

fammt Noten, der zweite bem fogenannten Apparatus, 

di. eine Sammlung von Differtationen 1. dgl. enthal« 

ten fol. | 

Herr Stieren befchäftigt fich ſchon feit lange mit ſpe⸗ 

zielen Studien über Srenäus. Schon i. 3. 1836 erfchien 

von ihm die Differtation de [renaei adversus Haereses 

Operis fontibus, indole, doctrina et dignitate, 

Comment. hist. crit. Goetting. 4., — eine gefrönte 

Preisfchrift; fofort berührte er in feiner Abhandlung de 

Ptolemaei Gnostici ad Floram epistola (Jenae 1843) 

wenigftens theilweiſe wiederum die Srenäifche Geſchichte 

der Gnoftifer; gab weiterhin in der Encyflopäbie von 

Erfch und Gruber (TI. Sektion, Bd. 23) in dem Artifel 

„Irenäus“ eine fehr hübfche und verhältnigmäßig aus⸗ 

führliche Monographie diefes Kirchenvaterd ; veröffentlichte 

ſchon i. 3. 1847 einzelne Refultate einer neu unternoms 

menen Vertesfritit in dem Programm de Codice Vo⸗- 

siano seu Burelliano, quo continentur Irenaei libri V 

alversus haereses, und ging endlich fo vorbereitet an 

die wirkliche Herausgabe der Werke bes bi. Irenäus. 

Seine Berdienfte erftreden fich bier zuerft auf den 
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Text. a) Bei den noch griechifch vorhandenen Stücken 

beflelben, welche Epiphanius aufbewahrt hat, wurbe ein 

Cover des legtern aus der Rhedigerianiichen Bibliothek zu 

Dreslau, eine Minuskelhandſchrift, von H. Stieren ver: 

glihen, und die erfundenen Varianten in den Noten beis 

gegeben. Ein Fac fimile dieſes Breslauer Goder ift auf 

Taf. U. Nr. 4 mitgetheilt. b) Die uralte Iateinifche Ver; 

ton, welche jest faft in dem ganzen Werke Terteöftelle 

vertritt, wurde durch Benügung des jehr guten Codex 

Vossianus oder Burellianus (wovon oben) aus Leyden, 

welchen zwar fchon Grabe, aber nicht gehörig und nicht 

richtig gebraucht hatte, vielfach emendirt, und auch von 

diefer alten Handichrift auf Taf. I. und II. Nr. ı und 2 

Proben gegeben. Außerdem ftanden c) dem H. Stieren 

fehr viele alte Ausgaben des Jrenäus, darunter die 

princeps, mit vielen Randbemerfungen, Eonjefturen und 

Varianten, von verfchiedenen älteren Gelehrten beigefchrie- 

ben, zu Gebote. d) Unter den griechifchen Tert und bie 

alte lateinifche Verſion ftellte fofort Stieren auch die von 

Maffuet aufgenommene Ueberſetzung der griechifchen Frag— 

mente durch Jakob Bilius, aber nicht ohne fie an vielen 

Stellen zu verbeflern. 

Was fodann zweitens die Noten anlangt, fo ents 

halten diefe nicht nur alles Gute aus den Noten der 

früheren Editoren, fondern ed find auch fehr zahlreiche neue 

Anmerkungen von H. Stieren felbft beigegeben und darin 

namentlich viele Stellen ans den Werfen Neander’s, 

Baur's u. U. über die Gnofis, zur Erflärung des Ire— 

nälfchen Tertes aufgenommen worden, und wir glauben 

nicht zu irren, wenn wir gerade in den Noten das Haupt 
verdienft der neuen Ausgabe erbliden. 
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Viel weniger war drittens in Betreff des Apparatus 

zu thun übrig. Maſſuet hatte bier faft alles Wünfchens- 

werthe geleiftet und Herr Stieren darum in ber vorliegen- 
den erften Abtheilung des 2. Bandes nur mehr Weniges 

beifügen fönnen, nämlid): 

a) eine kurze eigene Abhandlung über die Angriffe 

Semler's auf die Aechtheit des Srenäifchen Werfes ; 

b) die Abhandlung von Ehriftian Walch, gegen Semler, 

zur Bertheidigung diefer Aechtheit; 

ce) eine furze Erklärung bes Joſephus Pafinus ıc. über 

die Irenäiſchen Fragmente; 

d) einen Brief über diefelben von Pfaff an Erhard 

Kapp in Leipzig. 

Der Drud, fowohl der griechiſche als lateinifche, iſt 

hübſch, und das gange Unternehmen fehr zu empfehlen. 

Hefele. 
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Drud von H. Laupp. 



I. 

Abhandlungen. 

1. 

Die Kepertaufe. 

Bei der Stellung, weldye die jüngften Neuerer im 

religiöfen Gebiete gewonnen haben und noch gewinnen 
werben, müffen die häufigen Converfionen zur Kirche die 
alte Frage über die Gültigfeit der Kegertaufe in Erinnes 

rung bringen. Deutfchfatholifen, Freifirchler, Neugläubige 

und wie fie alle heißen und noch heißen werden, welche endlich 

im Begriffe ftehen, die Reformation vollends zum Abfchluffe 
zu bringen, haben die Stellung öffentlicher Kirchendiener ges 

mwonnen und werden allem Anfcheine nach diefelbe vorläufig 

nicht nur nicht verlieren, fondern befeftigen und näher geftal- 

ten. Sie führen freies Kirchenregiment, halten Gottesbienft, 

prebigen, taufen, trauen ꝛc — Alles nach eigenem Ermeflen, 

nach felbft verfertigtem Glaubensfymbol; und fie werden fich 

. in diefer Stellung behaupten, werden ihren Einrichtungen ges 

wiffe Ordnung und Regel geben, foweit ed an fich möglich, ift, 

und fich wohl geraume Zeit hindurch als chriftliche Ges 

37 * 
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meinfchaften geriren. AM dies Volf aber hat, wie hoffent- 

lich Niemand mehr bezweifelt, fich entſchieden losgeſagt 

vom chriftlichen Bewußtſein, hat von der ganzen chriftlichen 

Glaubenslehre Lediglich Nichts behalten. Es Fann daher 

fein Zweifel fein, daß ihren fogen. gottesdienftlichen Hands 

(ungen der Charakter chriftlicher Liturgie durchaus abzu- 

fprechen fei. 

Alles Uebrige nun ift gleichgültig;. man fann bie 

Comoͤdie ruhig fpielen laffen, bis fie von felbit aufhören 

wird. Wichtig aber ift die Vornahme der Taufe. Wie 

die meiften liturgifchen Handlungen, wird auch die Taufe 

der Ghriften bei genannten Leuten nachgeahmt. Nach— 

geahmt. Es ift bloße Nachahmung; von der Sache jelbft 

ift dabei nicht die Nede. Wer in einer der modernen 

„freien Kirchen”. getauft wird, wird in Wahrheit nicht 

getauft. Es fehlt hier nicht nur der Glaube, fondern auch 

die Intention, vermuthli auch die Form. Wie nun? 

Wenn Kinder, welche folchen Sektirern geboren und fofort 

von denfelben getauft werden, fpäter zum Chriftenthum 

zurüdfehren, und in die Kirche eintreten, was hat alddann 

zu geſchehen? Die Antwort ift befannt. Weil ſolche Men- 

fhen nicht getauft find, fo find fie — nicht wieder zu 

taufen, fondern überhaupt zu taufen, Diefe Antwort, fage 

ich, ift befannt, und ihre Nichtigkeit ift gewiß, denn bie 

dogmatiſche Beftimmung, welche hieher gehört, ift deutlich 

und feinem Mißverftändnig unterworfen; und die dies» 

fallfige Lehre und Anordnung der Kirche haben auch die 

verfchiedenen chriftlichen Confefftonen beibehalten. Inſofern 

genügte es, auf die Sache einfach aufmerffam zu maden, 

die Lehre von der Kegertaufe einfach in Erinnerung zu 

bringen, um Diejenigen, die e8 angeht, zu ermahnen, daß 
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fie das Erforderliche nicht unterlaffen, wenn je Solche, die 

von modernen Seftirern getauft, alfo in Wahrheit nicht 

getauft find, in die chriftliche Gemeinfchaft eintreten. 

Ich halte jedoch dafür, nicht Leberflüffiges zu thun, 

wenn ich der Berührung genannter Frage eine etwas 

nähere Erörterung beigebe. Auf wichtige und in’s Leben 

eingreifende Fragen, wie die von der Kegertaufe ift, ger 

nügen nicht einfach dogmatiiche, fondern nur motivirte, 

geihichtlich begründete und vor der ala gerechtfertigte 

Antworten. 

Die Frage ift: gelten die Kegertaufen ? ift derjenige, 

ber von einem Häretifer getauft worden, wirklich getauft, 

jo dag er ohne Weiteres als Glied der Kirche gelten muß, 

oder wenn er außerhalb der Kirche geboren und erzogen 

ift, nicht getauft zu werden braucht, fo er etwa Mitglied 

der Kirche werden will? 

1. Die dogmatifche, vom Triventinum gegebene 

Antwort auf dieſe Frage ift eine bedingte. Sie lautet 

(Sess. VII. c. 4. de bapt.): 3a, wenn die Taufe 

1) in der nothwendigen Form, nämlich auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des heil. Geiftes unter 

Begießung des Täuflings mit natürlichem Waffer, und 

2) im Sinne der Kirche d. h. mit der Intention verrich- 

tet ift, das zu thun was die Kirche thut, indem fie tauft. 

Näheres hat das Eoneilium nicht beftimmt. Zur Erläus 

terung aber diene für's Erfte die Bemerfung, ed wollte 

nicht blos die von eigentlich fogen. Häretifern, fondern 

überhaupt die von außerfirchlichen Menfchen, auch Juden 

und Heiden, vorgenommene Taufe, unter der angeführten 

Bedingung, für gültig erklärt werden, — eine Behauptung, 

wozu die authentifshe Erklärung des Catechismus rom. 
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(P. II. c. I. qu. 23) berechtigt '). Für's Zweite liegt 

in der angeführten pofitiven Beftimmung eine weitere, 

negative, daß nämlich eine von Häretifern verrichtete Taufe 

als nicht vollzogen, als gar nicht feiend anzufehen fei, 

wenn bei deren Vornahme irgend eines der genannten 

Requifite, Materie, Form oder Intention, gefehlt hat. 

In diefer bedingungsweifen Faſſung der Antwort liegt 

für die Praxis die. Folgerung, daß bei Gonverfionen von 
Häretifern und Schiömatifern immer nach der Taufe, dem 

Taufenden und der Taufhandlung, zu fragen fei. — Was 

dies betrifft, fo könnte man einwenden, berfelbe Zweifel 

müffe ftattfinden, wenn ein Nicht» Häretifer, Laie oder 

Priefter, tauft. Allein bei Taufen, welche Mitglieder der 

Kirche (Rechtgläubige) vorgenommen haben, wird das Vor⸗ 

handenfein genannter Requifite nothwendig vorausges 

fest 2), und daher die Gültigkeit derfelben ohne Weiteres 

angenommen, wenn nicht offenbare und direfte Beweife Des 

Gegentheils, oder wenigftens triftige Gründe zu Zweifeln 

vorliegen. Bei Taufen dagegen, welche von Häretifern 

vorgenommen find, wird zwar nicht geradezu das Gegen: 

theil vermuthet, darf aber auch nicht ohne Weiteres das 

Gleiche angenommen werben, wie bei den von Rechtgläus 

bigen verrichteten, denn es gibt unendlich verfchiedenartige 

Häretifer, und kann alfo namentlich auch fulche geben, ja 

gibt, nach dem Zeugniß der Gefchichte, folche, die bei Vor— 

nahme der Taufe irgend eines oder einige, oder alle Res 

quifite unterlaffen, welche die Kirche zur Gültigkeit der 

Taufe macht; und da man bei Häretitern nie mit Sicher: 

1) „Nam et Judaeis quoque, infidelibus et haereticis, cum ne- 
cessitas cogit, hoc’ munus permissum est etc.“ 

2) Bol. c. 3. X, de presbyt. non bapt. (3. 49). 
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heit weiß, was fie glauben, was Grund und Charafter 
ihres religiöfen Lebens fei, fo muß die Kirche bei jeder 

von Häretifern vorgenommenen Taufe Solcher, welche 

Mitglieder der Kirche werden wollen, fragen, ob bei 

deren Bornahme alles Nöthige, Materie, Borm und Ins 

tention, vorhanden gewefen fei !). 

Diefe Holgerung aus vorliegendem Dogma, deren 

Richtigkeit indeffen ſchon an fich einleuchtet, wird, mit- 

fammt dem Dogma felbft, im. Folgenden die nöthige Er— 

Eärung und genügende Rechtfertigung empfangen. Indem 

wir an dieſe Erflärung und Rechtfertigung, an die Er- 

örterung des vorgelegten Dogma gehen, haben wir mit 

der Gefchichte zu beginnen und die Gefchichte unferes Dogma 

zu verfolgen, denn das erfte Moment der Begründung 

eined Dogma liegt immer in deflen Gefchichte, 

2. Wie alle unfere Dogmen, fo enthält auch das 

in Frage ftehende eine Lehre, welche von jeher Lehre der 

Kirche gewefen ift. Gehen wir vom Tridentinum rüd- 

wärts, fo begegnet uns zunächft das Concilium Floren- 

tinum, genauer: dad Decretum Eugenii IV. ad Ar- 
menos vom Jahr 1439. Nachdem daſſelbe das Safra- 

ment der Taufe erklärt, gefagt hat, welches die Materie, 

welches die Form fei, und nachdem es die Gültigfeit der 

griechischen Zaufweife anerkannt hat, fährt es alfo fort 9): 

„Berwalter diefes Saframentes ift der Priefter, zu beffen 

1) Im 16. Jahrhundert haben viele Katholifen convertirende Häs 
retifer ohne Ausnahme bedingungsweife getauft. Das war zu viel. 
Mehrere Concilien (Rotom. a. 1581, Remense a. 1583, Aquiens® a. 
1585, Tolos. a. 1590, Narbon. 1609) haben es verbieten müſſen. 
(Thomassin) Ir Synodos de baptismo haeret. dissertat. $. 46 bei 
Migne Patrol, T. II. p. 1245, A. 

2) Harduin Acta Concil. T. IX, p. 438. 
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Amt das Taufen gehört. Im Fall der Roth aber fann 

nicht nur der PBriefter oder Diacon, fondern auch ein Laie, 

felbft ein Weib, ja auch ein Heide und Keger taufen, fo 

er nur die Form der Kirche beobachtet und das zu thun 

(zu vollbringen) gedenkt, was die Kirche thut.“ Wollte 

in diefer Beftimmung ein Widerfpruch gegen die Triden⸗ 
tinifche erblidt werben, weil legtere nur die Keger, nicht 

auch die Heiden nennt: fo ift hierauf bereits oben geant⸗ 

wortet; und es ift leicht zu fehen: ftatt daß die beiden 

Beftimmungen fich, widerfprechen, dient vielmehr bie floren= 

tinifche dazu, die fpätere tridentinifche gegen befchränfende 

Auffaffung und Mißverftändnig zu fchügen und fo die 

Interpretation des Catechismus romanus zu rechtfertigen 

und zu beftätigen. Es ift Har: das Tridentinum bat 

deghalb nur die haeretici genannt, weil ihm in Betreff: 

der vorliegenden Frage jeder außerhalb der Kirche ftehende 

Menfch die gleiche Geltung hatte. In diefer Form erfcheint 

denn auch das Dogma nach der Beftimmung des Conc. 

Lateranense IV. v.53. 1215. Das Saframent der Taufe, 

heißt e8 hier, wirft zum Heile, von wem immer ed, wenn 

nur in rechter Weife, in der Form der Kirche, gefpenbet 

wird ). — Alle Dokumente aus dem Mittelalter geben 

Zeugniß, der Glaube von der Gültigkeit der Kebertaufe 

in der angegebenen Weife fei in genannter Zeit allgemeiner 

und unangefochtener Kirchenglaube gewefen ). Ebenjo 

zahlreich und ficher find die Zeugniffe für das Vorhanden⸗ 

4) Harduin 1. c. T. VII, p. 17. 
2) ®gl. Decret. Grat. III, D. 4 de conseer. und II. C. 1. qu. 1. 

Joann. Duns Scot. ad Sentent. IV, D. 5. S. Thom. Aqu. Summ. IH, 
qu. 68 art. 5. Bonavent. — * P. VI, c. 5. Petr. Lomb. — 
d. 5. u. ſ. w. 
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fein deſſelben Glaubens aus der vormittelalterlichen Zeit, 
bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts hinauf. Es fei nur 
des Bincentius von Lerineh, des heil. Auguftinus 2), des 
b. Hieronymus °), fowie der beiden Goneilien zu Nicäa 
v. 3. 325 %), und zu Arles v. 3. 314°), gedacht. Die 
Deftimmungen des Nicänifchen Coneils find nicht ganz 
Har, und wir find, um ein Berftändniß derfelben zu ers 

zielen, zu Combinationen angewiefen. Es gehören hieher 

Can. 8 und 19. Erfterer lautet 9): „In Betreff der» 

jenigen, welche fich felbft die Reinen nennen (die Iſidor'ſche 

Ueberfegung hat ftatt Cathari Novatiani), beſchließt die 

h. Eynode, daß denfelben, wenn fie zur kath. Kirche zurüd» 

fehren, die Hände aufgelegt werden, und fie dann fo im 

Klerus bleiben folen Nur haben fie vor Allem fchriftlich 

zu befennen, daß fie alle Dogmen der fath. Kirche annehmen 

wollen” u. f. w. Can. 19 aber lautet 7): „In Betreff 

der Paulianiften, wenn folche ihre Zuflucht zur Fathol. 

Kirche nehmen, ift beftimmt, daß fie durchaus wieder ges 

tauft werden. Gehörte Einer von ihnen bisher (sc. als 

Baulianift) zum Klerus und war unangefochten und uns 

1) Commonitor. c. 9 fl. 

2) In mehreren Schriften, befondere De baptismo contra Donalistas, 
3) Advers. Luciferianos. 

4) Harduin, Conc. T. I. p. 326. 331. 

5) L. c. p. 265. 
6) Ilse rür ovoualorrwy ur kavroi; Kadapou; note, rrpoaseyo- 

uevor de 77 xadolırn ixxinoia, bdose 77 ayla war ueyaln owodw, wore 

xupoderouusvou; auroig wersıv olrwg; dv To xÄyow wri. 

7) Mel rwr Ilauliayısayrwr, eira mooopuyorrwy TA wadoxıcn Ixuly- 

olg, ög0; Irriderran avaßanrieoda aurous Fanavrog zul. — Ob unter 

den TTaularicavreg nicht blos die Paulianiften, ITaularoi, fondern alle 

diejenigen zu verftehen feien, welche mit den Baulianiften übereinftimmten, 

muß dahin geftellt bleiben. 
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tabelig, fo mögen ihm, nachdem er die Taufe empfangen, 

von einem Bifchof der kathol. Kirche die Hände aufgelegt 

(d. h. er auch in der Kirche ald Kleriker angeftellt) wer: 

den.” Im entgegengefegten Falle nicht u. f.w. Nehmen 

wir, ohne uns in verwidelte und verwidelnde hiftorifche 

Fragen einzulaffen, diefe Canones einfach wie fie liegen, 

fo fcheint nur der letztere unfere Frage zu berühren, und 

zwar nur der erfte, in der Note ausgehobene Sag; denn 

was noch folgt, betrifft offenbar eine ganz andere Frage, 

die Frage nämlich, wie ed mit denjenigen Paulianiften zu 

halten fei, welche als Baulianiften Klerifer gewefen. Dem⸗ 

nach ginge die Nicänifche Beſtimmung einfach dahin: die 

Paulianiften müffen, wenn fie zur Kirche zurüdfehren, ge: 

tauft werden; folglich andere Häretifer — nicht. Aber 

warum nennt Can. 8 nur die Katharer oder Novatianer 

als folche Häretifer, welche bei der Rüdkehr zur Kirche 

nicht getauft zu werden brauchen? Antwort: diefer Ganon 

berührt gar nicht unfere Frage. Er hat es mit etwas 

ganz Anderem zu thun, nämlich mit der Frage, wie es 

mit Novatianifhen Klerifern bei etwaiger Gonverfion 

zu halten fe). Daß hierauf die Antwort folgen mußte, 

jedenfalls brauchen fie nicht getauft zu werden, erklärt 

eben Can. 19, wenn er beftimmt, nur die Baulianiften 

müffen bei der Rüdkehr zur Kirche wieder getauft werden. 

Die Frage, welche fich hier aufdrängt, warum in Betreff 

der Paulianiften allein eine Ausnahme gemacht worden, 

beantwortet Innocenz I. mit der Erklärung, die Paulianiften 

1) Hiernah muß die gewöhnliche Auffaffung ber genannten beiden 
Canones, fpeciell des Can. 8, eine Auffaffung, wie fie fich ſchon bei 
Innocenz L findet, als Mißverſtaͤndniß erflärt werben. 



Die Kepertaufe, 579 

feien die einzigen Häretifer gewefen, welche nicht im Namen 

des B. u.d. S. ud. h. ©. getauft haben). Tauften 

fie nicht in diefer Weife, fo tauften fie gar nicht; die von 

ihnen ®etauften waren nicht getauft, und mußten folglich 

bei Eonverfionen nicht wiedergetauft, fondern einfach ges 

tauft werden, während die Taufe der übrigen Häretifer, 

weil im Namen des breifaltigen Gottes verrichtet, gültig 

war. Hiernach ift das wwaßanricew, wieder taufen, 

des Eonciliums zu erflären und zu verftehen. Es fonnte 

diefer Ausdruck gebraucht werden, da die Baulianiften zwar 

ungültig, aber dennoch getauft haben. — Alles zufammen 

genommen, fo lehrt, wie Jedermann fehen muß, das Eons 

cilium v. Nicäa genau daffelbe, was wir als Dogma ers 
fannt haben. Daffelbe ift der Ball mit dem bereits ers 

wähnten Goneil v. Arles. Diefes beftimmt nämlich in 

Can. 8 ?): „wenn ein Keger zur Kirche fommt, fo frage 

man ihn nach dem Symbolum. Gewinnt man die llebers 

jeugung, er fei auf den Namen des ®. ıc. getauft, fo 

lege man ihm blos die Hand auf, damit er den heil. Geift 

empfange. Belkennt er aber auf folche Frage nicht diefe 

Frinität (d. b. ift er nicht auf fie getauft), fo werde er 

getauft.“ \ 

Hiernach muß ald ausgemacht gelten, zu Anfang des 

4. Zahrhunderts fei in der Kirche und nach Firdhlicher 

1) Innoc. I. Epist. XXII. (ad Episcop. Macedon.) n. s. Har- 
duin T. I. p. 1018. 

2) .. „Placuit, ut ad ecclesiam si aliquis haereticus venerit, in- 

terrogent eum symbolum; et si perviderint eum in Patre et F. et 

Sp. s. esse baptizatum, manus ei tantum imponatur, ut accipiat Spiri= 
tum sanctum. Quodsi interrogatus mon responderit hanc Trinitatem, 
baptizetur.“ 
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Entſcheidung bie von Kegern eriheilte Taufe ald gültig 
erfannt worden, wenn folche nur im Namen des breifal- 

tigen Gottes ertheilt gewefen. Diefe Wahrheit wird na- 

türlicher Weife nicht im Mindeften durch den Umftand 

zweifelhaft, daß noch fpäter, felbit im 5. Jahrhundert, 

einzelne wenige Kirchenlehrer anderer Anficht waren, menig- 

ftens fich unentfchieden und mißverftändlich ausſprachen "). 

Folglich ift zu Anfang des 4. Jahrhunderts die Kirchen 

lehre in Betreff der Kebertaufe diefelbe gewefen, als im 

16. Jahrhundert; die zu Trient repräfentirte Kirche bat 

nur wiederholt was bereits von der zu Arles und Nicda 

repräfentirten ausgefprochen war. — Ganz identifch find 

indeß die genannten Firchlichen Beftimmungen doch nicht. 

Die dem 4. Jahrhundert angehörige hat ein Moment mehr, 

aber auch wieder eines weniger, als die dem 16. ange: 

hörige. Der angeführte Canon des Concil. v. Arles er: 

wähnt einer manus impositio. Dieſe manus impositio 

fehlt nie, wo in der alten Zeit von der Aufnahme Solcher 

1) Oder auch, möchte ich beifegen, mißverfianden wurden. Dal. 

Natal. Alex. H. E. Saecul. III. Dissert. XIL art. 4. $. 2. Balleriniü 
de vi ac rat. prim. rom. pont. cap. XII 6. 9. n. 54. Perrone, 

Praelect. dogm. Tract. de Sacram. in gen. cap. 3 de ministro sacr. 
Bol. hierüber (Thomassin) In synodos de baptism. haeret. Dissert. 
6. 38—42 bei Migne Patrol. T. II. p. 1240 ff. Beſondere Beachtung 

verdient hiebei Can. 7. Concil. C. T. v. 3. 381 oder vielmehr Can. 95 

Synod. Trull. (Harduin T. I. p. 812). Derfelbe nennt mehr Häretifer 
als zu Taufende (bei etwaiger Gonverfion), als das Conc. Nicaenum 
genannt hat. Darüber wundert fi Thomaffin. Allein es erflärt ſich 

leicht. Ohne Zweifel haben diefe Häretifer: Gunomianer, Montaniften, 

Sabellianer ıc., theils die Firchlihe Form, in der fie noch zur Zeit des 
Nicaen. tauften, nachher mit einer andern vertaufcht, theils (wie bie 

Eunomianer) gleich von vorneherein ſich einer andern bedient. 
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die Rede ift !), die von Ketzern getauft worden, und 
fpielt eine Hauptrolle in unferer Frage. Die fpätern Firch- 

lichen Beftimmungen dagegen, fehon jene des 4. Laterans 

Concils, fprechen von verfelben nicht. Um diefe Differenz 

erklären und würdigen zu fönnen, müßten wir vwoiffen, 

was fraglihe Handauflegung fei. Die Theologen find 

darüber nicht einig. Im Folgenden wird indeffen, wie 

man zu hoffen wagt, genügend bewiefen werden, es fei 

die Firmung. Dies nun vorausgefegt, fo erklärt fich ers 

wähnte Differenz auf einfache Weife. Der alten Kirche 

ftanden Keger gegenüber, welche Bifchöfe hatten und, 

wie alle übrigen Saframente, fo auch die Firmung vers 

walteten. Dies war fpäter, wie auch noch heute, nicht 

mehr der Ball. Demgemäß mußte in der alten Kirche 

die Frage entftehen, ob die von Ketzern ertheilte Firmung 

ebenjo wie die Taufe gültig fei; und da dieſe Frage zu 

verneinen war, fo mußte ausdrüdlich angeordnet werben, 

daß bei Eonverfionen zwar nicht die Taufe, wohl aber 

die Firmung zu ertheilen fei. In der fpätern Kirche war 

diefe Anordnung nicht mehr nöthig, wie fie es auch noch 

heute nicht if. Darum fiel fie weg. Bolglich ift fragliche 

Differenz unwefentlih, hebt die Gleichheit der alten und 

neuen Lehre der Kirche nicht auf. — Aber die Kirchenlehre 

des 4. Jahrhunderts enthält auch ein Moment weniger, 

als die der fpätern Zeit. Die legten drei dogmatifchen 

Entfcheidungen erklären, wie wir gefehen, nicht nur die 

von Kegern, fondern auch die von Juden, Heiden, kurz 

von Nicht» Ehriften ertheilte Taufe für gültig. Davon 

1) Die zewoseola indeſſen, beren in Can. 8 des Conc. Nic. Erwähs 
nung gethan iſt, gehört nicht hieher; fie ift die zur Priefterweihe gehörende 
Händeauflegung. 
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ift im 4. Jahrhundert noch nicht die Rede. Gewöhnlich 

führt man jene bedeutende Neuerung (wenn ed überhaupt 

eine Neuerung ift) auf Nikolaus I. zurüd, denn bei ihm 

findet fich zum erſten Mal die ausprüdliche Erklärung, 

daß auch die von Juden und Heiden wenn nur im Namen 

ber heil. Dreifaltigkeit verrichtete Taufe gültig fi), Man 

fann dies zugeben. Wollte aber hiemit die Meinung ſich 

verbinden, von Nikolaus fei ausbrüdlich das Gegentheil 

feftgefegt gewefen, fo wäre entſchieden zu wiberfprechen. 

Es hat zwar einigen Schein, wenn man fich auf einen 

Brief (Ep. V) Gregors III. an Bonifacius (v. 3. 738) 

beruft, denn dafelbft heißt ed ausbrüdlich, Bonifacius fol 

bie von Heiden Getauften wieder taufen. Allein biefer 
Schein fihwindet, wenn man die Worte genauer betrach 

tet. Bonifacius erhält den Auftrag, die von Heiden Ges 

tauften im Namen der Dreifaltigfeit zu taufen ?). 

Diefer Beifag macht Far, der Auftraggeber, Papft Gregor, 

habe (ohne Zweifel mit Recht) vorausgefept, die Heiden 

taufen, wenn fie taufen, nicht im Namen des breifaltigen 

Gottes d. h. taufen gar nicht; wie Jedermann, nicht blos 

der Heide, gar nicht tauft, wenn er nicht in jenem Namen 

tauft. Dem zu Folge hat Gregor die von Heiden ertheilte 

Taufe nicht deßhalb verworfen, weil fie von Heiden, fons 

1) Resp. ad consulta Bulgaror. c. 104 (vom 9. 866): „A quo- 
dam Judaeo nescitis, utrum Christiano, an Pagano, multos in patria 

vestra baptizatos asseritis, et quid de iis sit agendum consulitis, 
Hi profecto, si in nomine sanctae trinitatis ... baptizati sunt, .. 
constat, eos non esse denuo baptizandos. Harduin, T. V. p. 383 f. 

c. 24. D. 4. de consecrat. 
2) Quos a paganis baptizatos esse asseruisti, si ita habetur, ut 

denuo baptizes in Nomine Trinitatis mandamus. Harduin T. II. 
1868 cf. c. 52. D. 4 de consecr. 
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bern weil und inwiefern fie nicht in der Form der Kirche, 

nicht in der rechten Weife verrichtet war; und die auf- 

gerufene Stelle beweist alfo nicht, was man aus ihr bes 

weifen will: daß vor Nikolaus die von Heiden ertheilte 

Taufe ausdrüdlich und ohne Weiteres ald ungültig 

erklärt und verworfen gewefen fei. Im Gegentheil macht 

eine andere hiftorifche Notiz fehr wahrfcheinlich, die Kirche 

babe fchon damals die von Heiden ertheilte Taufe, wenn 

auch nicht ausbrüdlich, als gültig anerfannt, fo letztere nur 

unter Anrufung der h. -Dreifaltigfeit verrichtet worden. 

©ratian nämlich hat ein dem Iſidor entlchntes, alfo in 

das 7. Jahrhundert verlegtes Defret, welches wörtlich 

lautet: „der römifche Papſt urtheilt, nicht der Menfch, 

welcher tauft, fondern der Geift Gottes verwalte die Gnade 

der Taufe, felbft auch dann, wenn der Taufende ein Heide 

fei );“ und wir haben feinen Grund, das hohe Alter die- 

fe8 Defretes zu bezweifeln, obgleich es fich in der Iſidor'⸗ 

ſchen Dekreten⸗Sammlung nicht mehr findet ). — Erwagen 

wir die hiemit beigebrachten Daten, fo werden wir uns 

weder zu dem Einen noch zu dem Andern für berechtigt 

halten, ich meine, weder zu der Behauptung, in der das 

maligen Kirche fei die von Heiden ertheilte Taufe aus» 

1) €. 23. D. 4 de consecrat. Romanus pontifex non hominem 
judicat, qui baptizat, sed spiritum dei subministrare gratiam baptismi, 
licet paganus sit, qui baptizat. 

2) Bgl. c. 59. C. 1. qu. 1 und hiezu die Anınerfung ber Cor- 
rector. roman. — Beſonders inftruftiv ift Bened. Lev. Capitul. VII, 
401 verglichen ‚mit V, 6. Erſtere Stelle lautet: „Praecipitur ut qui 
a paganis baptizati sunt, denuo a sacerdotibus in Nom. 8S. Trinita- 

tis baptizentur;* letztere aber: „Si quis baptizatus est a presbytero 
non baptizato, et sancta Trinitas in ipse baptismo invocata fuit, 
baptizatus est.“ 
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drücklich als ungültig, noch zu der entgegengefegten, bies 

felbe fei ausdruͤcklich als gültig erfannt gewefen. So tritt 

uns die Sache in der That entgegen bei dem h. Augus 

ftinus, welcher mit Beftimmtheit zu erfennen gibt, es fei 

Ungültigfeit einer von einem Nichtchriften ertheilten Taufe 

nicht ausgefprochen geweſen; ebenfowenig aber auch Giüls 

tigkeit. Wegen des Leptern nahm Auguftin Anftand, fich 

entfchieden für die Gültigfeit folcher Taufen auszufprechen, 

obgleich er, wie er nicht verhehlt, perfönlich geneigt war, 

diefelbe anguerfennen. Hätte fich die Kirche irgendwie für 

die Nicht » Gültigkeit entfchieden gehabt, fo wäre Auguftinus 

feinen Augenblid unentfchieden gewefen '). Dürfen wir 

hier voraus nehmen was fpäter bewiefen werben wirb: 

daß nämlich in der Anerkennung der von Kegern und 

Schismatifern ertheilten Taufe die Anerfennung der von 

Juden und Heiden ‚ertheilten mitbegriffen fei, fo ift bie 

Frage, die wir gegenwärtig erörtern, fehr leicht zu ents 

fcheiden: die alte Kirche brauchte Juden und Heiden nicht 

ausdrücklich neben den Häretifern zu nennen: die fpätere 

Kirche aber hat, indem fie diefelben nannte, nichts Neues 

beftimmt, Nichts hinzugethan. in pofitiver Beweis für 

die Nichtigkeit diefer Antwort liegt in der Faſſung der 

Triventinifchen Beftimmung, nach dem was wir oben bar: 

über beigebracht. — Somit fällt auch diefe zweite fchein: 

bare Differenz zwifchen der alten und der neuen Kirchen» 

lehre in Nichts zufammen; und wir haben das Refultat: 

zu Anfang des 4. Jahrhunderts war die. Lehre der Kirche 

in Betreff der Keertaufe, genauer: in Betreff der von 

1) cf. Aug. De bapt. c. Donat. VII, 53 (101) p. 201—202. Contra 
epist. Parm. II, 13 (30). 
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außerfirchlichen Menſchen ertheilten Taufe ganz dieſelbe, 
welche fie noch heute iſt. Aber nicht erft zu Anfang des 
vierten Jahrhunderts, ſondern fchon in den allererften 
Zeiten der Kirche; die dargelegte Lehre ftammt aus dem 
apoftolifchen Zeitalter. Dies ſoll und wird die Gefchichte 
des berühmten Kegertaufftreites beweifen. 

Zu Anfang oder wenigftens in der erften Hälfte des 
3. Jahrhunderts hatte Agrippinus, ein WBorgänger des 
h. Cyprian, die von Kegern verrichtete Taufe für nichtig 
erklärt und feftgefegt, daß Solche, die von Kegern getauft 
worden, wenn jie zur Kirche zurücdfehren, noch ein Mal 
d. h. erit jet getauft werden ). Diefe Beftimmung wie: 
derholte Eyprian auf einem Concil zu Carthago, wahr: 
jcheinlich im Jahr 255 9), und hielt fie gegen Solche auf- 
recht, die der Anficht waren, daß die Kepertaufe gültig 
ſei ®). Ohne Zweifel hat eben diefer Widerfpruch gegen 
den Beſchluß des erften Concils den Eyprian zur Abhals 
tung eined zweiten, noch in demfelben oder in dem folgen- 

den Jahr veranlaßt. Diefes zweite Eoncil, worauf 71 Bi- 

1) Cypr. Ep. 71 (ad Quintum), 73 (ad Jubaian.) cf. Ep. 70 
(ad Januar.). Ohne Beweis wird gewöhnlich das Jahr 200 angenom- 
men. Nur foviel ift gewiß, daß Agrippinus nicht der unmittelbare 

Borgänger Eyprians (vgl. Ep. 55) und daß geraume Zeit, longa aetas, 

feit dem Episkopat des Agr. verfloffen geweſen (Ep. 73). 

2) Cypr. Ep. 70 u. 71 cf. Harduin Conc. T. I. p. 153. 

3) Ep. 71 (ad Quintum — nad) dem genannten erjten Goncil ge- 
fehrieben): Nescio etenim, qua praesumtione ducuntur quidam de 
collegis nostris, ut putent eos qui apud haereticos tincti sunt, quando 
ad nos venerint, baptizari non oportere. Et quales super hac re 

literas fecerimus (näml. Ep. 70 u. 72) ut scires, exemplum earum 

ad notitiam tam tuam quam coepiscoporum nostrorum, qui illic sunt, 

pro communi dilectione transmisimus. 

Theol. Duartalfehrift. 1849. IV. Heft. 38 
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ichöfe. verfammelt: waren, wiederholte den Beſchluß des 

erften. Um bdeimfelben mehr Kraft zu geben, brachte Ev: 

prian ihn zur Kenntniß des Papftes Stephanus. Ich 

hoffe, fchreibt er dem Papft, auch du werdeft, vermöge der 

Reinheit deiner Religion und deines Glaubens, genehm 
halten, was ebenfo die Heiligkeit fördernd als wahr ift !); 

fegt übrigens bei, es fei ihm nicht verborgen, daß es Einige 

gebe, die fich ſchwer dazu verftehen, Meinungen aufzugeben, 

die fie ein Mal haben, wo dann nur zu forgen, daß der 

Friede nicht geftört werde ıc. 2). Aus diefem Beifag blidt 

entweder der Wunfch hervor, es möge Stephanus dur) 

feine Auctorität die noch mangelnde und nicht Teicht zu 

erzielende Einftimmigfeit erzeugen, oder das Bewußtfein, 

daß in Rom eine der Anficht Eyprians widerfprechende 

Praxis berriche. | 

Allein Stephanus ftimmt nicht bei, hält vielmehr der 

Anficht Eyprians die Tradition entgegen, wornach die von 

Kepern vollzogene Taufe gültig fei. Leider ift das Schrei 
ben des heil. Stephanus nicht erhalten. Nur einzelne 

Stellen und Neußerungen deſſelben lernen wir aus Brie— 

fen des Eyprian und Firmilian kennen; und felbft dies 

nicht durchgängig mit Sicherheit. Doch fchon das Wenige, 

was wir ficher als dem Stephanus gehörig erkennen, fegt 

uns in den Stand, ein entfchiedenes Urtheil über die von 

1) Ep. 72 (ad Stephan.): Haec ad conscientiam tuam ... per- 
tulimus, credentes etiam tibi pro religionis tuaec et, fidei veritate 

placere, quae et religiosa pariter et vera sunt. 
2) Cacterum scimus quosdam quod semel imbiberint nolle de- 

ponere, nec propositum suum facile mutare, sed salvo inter collegas 

pacis et concordiae vinculo quaedam propria, quae apud se semel 

sunt usurpata, retinere; qua in re nec nos vim cuiquam facimus aut 

legem damus etc. 
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dieſem Papft vertretene Anficht, fowie über den eigentlichen 

Fragepunft zu bilden. Hier vorläufig genügt die. Kennt: 

niß einer Aeußerung, von welcher abfolut gewiß ift, daß 
fie dem Stephanus gehört. Sie lautet wörtlich: - „Si 

quis ergo a quacunque haeresi venerit ad nos, nil 

innovetur nisi quod traditum est, ut manus illi im- 

ponatur in poenitentiam, cum ipsi haeretici proprie 

alterutrum ad se venientes non baptizent, sed com- 

municent tantum“ ’). — Die meiften ©elehrten ver: 

muthen, Gyprian habe auf diefes päpftliche Reſcript mit 

dem dritten Farthagifchen Goncil (256) geantwortet, wel- 

ches, von 87 Bifchöfen befucht, auf's Neue die Kepertaufe 
fchlechthin für nichtig erklärte 2). Diefe Vermuthung läßt 

fich zwar nicht rechtfertigen; im Gegentheil fprechen über: 

wiegende Gründe für die Annahme, genanntes Concil fei 

abgehalten worden ehe die Antwort des Papſtes angefom- 

men. Nichtd defto weniger ift gewiß, daß Eyprian auf die- 

ſes päpftliche Refeript hin feine Anficht nicht aufgegeben, 

vielmehr mit nicht geringer Heftigfeit gegen Stephanus 

feitgehalten habe. Deſſen find Zeugniß der vorhin genannte 

Brief an Pompejus (Ep. 74), der eine fcharfe Kritik des 

päpftlichen Schreibens und gänzliche Verwerfung der darin 

vorgetragenen Lehre enthält, ein Schreiben an Firmilian, 

Bifchof von Cäſarea in Kappadocien, weldyes, nach der 

Antwort diefes Letztern ?), defielben Inhaltes und in dem- 

felben Tone, wie das vorige, verfaßt war, und endlich der 

76. Brief (ad Magnum), welder zwar des Stephanus 

nicht erwähnt, auch mit viel mehr Milde, al8 die übrigen 

1) Cypr. Ep. 74 (ad Pomp.) 
2) Harduin Conc. T. I, 159. 

3) Unter die Briefe des Eyprian aufgenommen als Epist. 75. 

38 * 
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Briefe in diefer Angelegenheit gefchrieben ift, aber die alte 
Meinung Cyprians unverändert vorträgt. Daß Diefer 
heilige Biſchof feine Cirrige) Meinung vor dem Tode nody 
abgelegt habe, ift eine leere und unnöthige Vermuthung 
ferupulöfer Theologen aus der fpätern Zeit 9. 

Wie fo eben bemerkt worden, Eyprian hat in be- 

fprochener Angelegenheit auch an Firmilian einen Brief 

gerichtet, welcher den dargelegten Verlauf der Sadye, unter 

Anfchluß des päpftlichen Referiptes, erzählte, jeden Falls 

defielben Inhaltes und derfelben Richtung war, als das 

an Pompejus erlaffene Schreiben. Eyprian that dies ohne 

Zweifel, weil er den Firmilian als Meinungsgenofien 
fannte. Schon früher nämlich, als die Afrifaner, wenig— 

ftens früher als Eyprian, hatten auch orientalifche Bifchöfe, 
Firmilian an der Spige, die Nichtigkeit der Kegertaufe 

coneiliarifch ausgefprochen, und angeordnet, daß Keger oder 

von Ketzern Getaufte bei etwaiger Rüdfehr zur Kirche ges 

tauft werden ?), Wie dem Eyprian, hat auch ihnen, zu 
m — — — 

1) Zwar berichtet Hieronymus adv. Lucifer., die afrifanifchen Bi— 
fchöfe, welche auf dem vorhin erwähnten 3. Concil die Ungültigfeit der 
Kebertaufe ausgefprochen, feien fogleich nachher zur alten Sitte zurüd» 

gefehrt, ad antiquam consuetudinem revolutos novum emisisse de- 
cretum, quo videlicet damnabatur superioris concilii doctrina de 

baptismo haereticorum; allein, will man auch nicht dem Baluzius Recht 

geben, welcher ohne Weiteres jagt, Hieronymus habe geirrt, fo ift doch 

fo viel unmittelbar gewiß, die Worte des Hieronymus dürfen nicht auf 

Eyprian bezogen werben. Vgl. Migne Patrol. T. II. p. 1101. 
2) Cypr. Ep. 75. Euseb. Hist. Eccl. VII, 7. Wenn Gufebius 

ebendaf. c. 3 berichtet, Cyprian fei der Erfte gewejen, ber die (Wieder-) 

Taufe der Ketzer angeorbnet, fo ift er nicht geradezu eines Widerfpruches 
(mit fich felbft und der fonft bekannten Gefchichte) zu befchuldigen. Er 
fonnte Cyprian den Erften nennen, weil biefer, wie Maranus (Vita S. 
Cypr. c. 29) fagt, plurimum ponderis huic sententiae addidit, eique 
multo celebrior exstitit quam Orientalibus cum Stephano controversia. 



Die Kebertaufe. 389 

gleicher Zeit, Papſt Stephanus die Tradition entgegenge- 

halten; ja diefen orientalifchen Bifchöfen gegenüber trat er 

fo entfchieden auf, daß er felbft die Gemeinfchaft mit ihnen 

abzubrechen drohte, wenn fie bei ihrer Praris beharren 

würden . Auch diefe Bifchöfe fügten fich nicht ohne 

Weiteres; wenigftend Firmilian beharrte feft auf feiner 

Anfiht. Ja, diefer fonft, mit Recht, fo verehrte Bifchof 

fpricht fih, in dem mehrgenannten Brief an Eyprian, mit 

einer Heftigfeit gegen den Papſt aus, welche eines Bifcho- 

fes faft unwürdig ift, fo daß man es begreiflich, felbft 

verzeihlich finden kann, wenn ängftliche Theologen, ohne 

Fritifch berechtigt zu fein, den Brief für unterfchoben hal» 

ten?). Hiernach muß es mindeftens als zweifelhaft er: 

fcheinen, ob unter dem in die Kirche zurüdgefehrten Frie- 

den, wovon Dionyfius in einem Brief an Stephanus 

redet, das zu verftehen fei, daß die orientalifchen Bifchöfe 

ihre irrige Meinung in Betreff der Kegertaufe abgelegt 

haben. Wir fagen nur „zweifelhaft”, denn man fann 

allerdings der genannten Anficht um fo mehr zugethan fein, 

als Dionyfius ausdrücklich bemerft, die Einftimmigfeit 

(örovore) und in Folge davon der Friede (elorvr) fei 
wider Erwarten (napa nrpogdoxiev) eingetreten ?). 

1) Epist. Firmil. cit. Euseb. H. E. VIl, 5: insoralzeı (sc. 6 
ZStiyavog) uev our nıgoregor xaı reg 'Eitvov zaı ige Poowdıayod .... ., 

ws oude Fxeivors zowwrnowv dıa av aurv Tauryy alrlay, insdn To 

aiperixog, pyoir, avaßanrilover. Hiernach erledigt ſich von felbft die 

aus Unwiſſenheit oft aufgeworfene Frage, ob Firmilian oder gar Eyprian 

vom Banne erlöst worden feien, ehe fie geftorben. 

2) cf. Liebermann, Instit. theolog. Lib. VI, P. I, C. I. art. 2, 

6. 2. Befondere Molkenbuhr, Binae Dissertationes de. Firmiliano, 

bei Migne Patrol II, 1357 ff. 
3) Euseb. H. E. VII, 4 u. 5. In gewohnter Weife erzählt Eufes 

bins fragmentarifch. Daher die Undeutlichkeit. 
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Dies ift der berühmte Kegertaufftreit. Er ift, wie 

dies immer der Fall war bei den Alten, wenn es jich um 

Glaubensſachen handelte '), mit Heftigfeit geführt worden, 

hat aber nicht lange gedauert. Stephanus ftarb i. 3. 257, 

Eyprian 258; und die von Erfterem vertretene Anficht iſt 

allgemeine Kirchenlehre geblieben, ohne daß weitere Strei- 

tigfeiten darüber geführt worden wären. Dies haben wir 

bereits gefehen. Hier fei nur noch beigefeßt, daß die Kirche 

ihre Lehre allerdings gegen einzelne Srriehrer und Schis⸗ 

matifer feftzuhalten und zu vertheidigen gehabt habe; zuerit 

gegen die Donatiften 2), dann gegen die Luciferianer 3), 
im Mittelalter gegen die fog. Apostolici ), zuletzt gegen 

die Waldenfer und Wicleffiten ). Das thut natürlicher 

Weife der Allgemeinheit der Kirchenlehre noch weniger 

Eintrag, ald etwaige abweichende Meinung einzelner Kir: 
thenlehrer. 

Um was e8 aber — ſich handelt, iſt die Frage, 

ob Stephanus wirklich, wie er verſichert, alte überlieferte 

Lehre, näher: apoftolifche Tradition mit feiner Anficht feft- 

1) Diele Theologen haben fich die ebenfo ummöthige als vergebliche 
Mühe gemacht, zu beweifen, es babe ſich nad des GStephanus und 
Eyprians Ueberzeugung nicht um einen Glaubens» fondern Disciplinar- 

punft gehandelt. Bernunft und Geſchichte fprechen gleich ſehr biegegen. 
— Andere haben fich die Sache noch leichter gemacht mit der Behaup⸗ 
tung, die ganze Gefchichte des Kebertaufftreites fei eine Fabel. Dies if 
die einfachfte Manier, fich Berlegenheiten vom Halfe zu fchaffen, welche 
hie und da durch gefchichtliche Ereigniffe bereitet werben. 

2) Bol. das oben genannte Concil. Arelat. I. und die betreffenden 
Streitfchriften des heil. Auguftinus, befonders de baptism. c. Donat. 

3) $. Hieron. c. Lucifer. 
4) S. Bernard. in Cant. Cant. Serm. 66. 

5) Conc. Constant. Sess. 8 (Harduin VIII. 299), wo indeſſen bie 
Sache nicht ganz klar ift. 
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gehalten. Diefe Frage ift zu bejahen. Fürs Erfte ftim- 

men die Zeugniffe der Alten hierin überein. Vincentius 
von 2erin !) gibt an, Agrippinus fei der erfte alter Men: 
fehen, welcher die Wiedertaufe eingeführt habe — gegen 
die göttliche Anordnung, gegen die Regel der allgemeinen 
Kirche, gegen die Uebereinftimmung aller feiner Mitbrüder, 
gegen die Gewohnheit und Einrichtung der. Alten; und 
fegt bei, da durch diefe Neuerung viel Unheil entftanden, 

fo habe man fi ihr widerfegt, und insbefondere Papft 

Stephanus habe die alte Leberlieferung wieder hergeftellt; 

retenta est scilicet antiquitas, explosa novitas. Ebenfo 

hält Auguftin dafür, es gefchehe vermöge apoſtoliſcher 

Tradition, daß die Kegertaufe nicht wiederholt werde 2). 

Beſonders wichtig ift das Zeugniß eines Ungenannten, 

welcher, ohne Zweifel Zeitgenoffe und Collega Cyprians, 
eine fehr werthvolle Schrift zur Bertheidigung der von 

Stephanus vertretenen Anficht verfaßt hat ?). Diefe Schrift 

1) Common. c. 9.: Quondam igitur venerabilis memoriae Agrip- 

pinus, Carthaginensis episcopus, primus omnium mortalium contra 

divinum canonem, contra universalis ecclesiae regulam, contra sen- 

sum omnium consacerdotum, contra morem atque instituta m. 

rebaptizandum esse censebat etc. 

2) De bapt. c. Donat. II. 7 (12): „Quam consuetudinem (sc. in 
ipsis quoque schismatieis et haereticis corrigere quod pravum est, 

non iterare quod datum est) credo ex apostolica traditione venien- 
tem — sicut multa quae non inveniuntur in literis eorum, neque in 
concilis posteriorum, et tamen quia per universam custodiuntur Ec- 

clesiam, non nisi ab ipsis tradita et commendata creduntur —. Hanc 
igitur saluberrimam consuetudinem per Agrippinum . . dicit Cypria- 
nus . . coepisse corrigi; sed ... verius creditur per Agripp. corumpi 

coepisse, non corrigi.“ 

3) Anonymi Liber de rebaptismate. Seit Rigaltıus (1648) ven 

Ausgaben der Werke Cyprians beigegeben. — Nigaltius, Gave u. U. 
fegen diefen Anonymus etwas fpäter, ale Cyprian; Maranus dagegen 
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beginnt einleitend mit Bezeichnung des Fragepunftes: es 

fei Streit entftanden über die Frage, was mit denen zu 

gefchehen habe, welche, außer der Kirche, nämlich ven 

Häretifern, aber im Namen Jefu getauft, reumütbig un 

abbittend zur Kirche Gottes zurüdfehren; ob es genüge, 
denfelben nur, nach uralter Gewohnheit und Tradition 

der Kirche '), die Hand aufzulegen, damit fie den heiligen 

Geift empfangen, oder ob fie noch einmal zu taufen feien. 

Aber, fährt der Verf. fort, ed hätte diefe Etreitfrage gar 

nicht entftehen follen, und würde nicht entftanden fein, 

„wenn nur Jeder aus und, zufrieden mit der verehrungs— 

würdigen Auctorität der Kirche, und gebührende Demuth 

pflegend der Sucht nach Neuerung fremd bliebe ?),”’ denn 
es ſei die Anerkennung der Kebertaufe prisca et memora- 

bilis cunctorum emeritorum sanctorum et fidelium 

solemnissima observatio u. f. w. 

Den angeführten Zeugniſſen fcheinen ‚freilich andere, 

entgegengefegte gegenüber zu ftehen. Insbeſondere pflegt 

Tillemont, Galland. und R. Geillier haben mit großer Wahrfcheinlichkeit 
nachgewiefen, daß er zu gleicher Zeit mit Eyprian gelcht umd fein Buch 

zu Lebzeiten Eyprians gefchrieben habe. Dagegen fönnte hauptfächlich 
der Umftand zu fprechen fcheinen, daß Auguftin behauptet , es feien dem 

Eyprian feine Gründe entgegengeftellt worden (de bapt. IL, 7). Denn 
der Anonym. führt allerdings gegen Eyprian nicht blos die Tradition, 
fondern auch „Gründe“ an. Allein -abgefehen davon, daß Auguſtinus, 
wie es fcheint, das Buch nicht gekannt hat, fo ift feine erwähnte Aeuße⸗ 

rung überhaupt, wie wir fehen werden, etwas zu berichtigen. 
1) Vetustissima consuetudine ac traditione ecclesiastica. Bei 

Migne Patrolog. IIL, 1183, c. 
2) In quo genere quaestionis, ut mihi videtur, nulla omnino po- 

tuisset controversia aut disceptatio emergere, si unusquisque nostrum 
contentus venerabili Ecclesiarum omnium auctoritate ci necessaria 

humilitate nihil innovare gestiret. |. c. p. 1184, c. 
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man als folche zu bezeichnen eine Aeußerung ded Dio- 
nyſius von Alerandrien bei Eufebius, und eine Stelle in 

der Tertullianiſchen Schrift de baptismo !). Dionyftus 

erzählt, er habe vernommen, nicht erft die Afrifaner (Cy— 

prian ıc.) hätten die Praris eingeführt, die von Ketzern 

Getauften wieder zu taufen; diefelbe habe fchon viel früher, 

und in den volfreichften Kirchen beftanden ?®). Allein durch 

den unmittelbar folgenden Sat wird dies Zeugniß be- 

deutend gefchwächt, wo nicht geradezu paralyfirt. Dionyfius 

fegt nämlich bei „und ift auf den Synoden der Brüder, 

in Sconium und Synada, fanktionirt (befchloffen) wor: 

den .“ Auf den genannten Synoden, wohin wir das 

00 rolloo zu verlegen haben, war vorzugsweife Firmi- 

lian thätig, und. die daher geleitete Tradition hat allo von 

vorne herein ein nicht gar großes Gewicht. Im Folgen: 

den wird näher davon die Rede fein. — Tertullian be: 

urtheilt die Kebertaufe fo, wie Jeder, der ihn fennt, ers 

warten wird. Die Taufe, fagt er, ift eine, wie ein 

EhHriftus und eine Kirche ift. Diefe eine Taufe aber ift 

uns gegeben; folglich nicht den Kegern, da diefe Feine 

Gemeinfchaft mit uns haben. Was mir geboten ift, darf 

1) Was man wohl auch von Clemens Nler. hie und da anführt, 

hat feine Bedeutung. Er fagt (Strom. I. 19) die hl. Schrift nenne bie 

Taufe der Keger fremdes Wafler, üdwg allorgor, andeutend, doyılouern, 

es fei 70 Aanrıaua aigrrıxov our oixtiov xaı yrıjoor üdwg (Edit. Wir- 

zeb. T. II. p. 120). Darauf läßt fi offenbar ein ficheres Urtheil 

nicht gründen. 

2) Euseb. H. E.VIL, 7... . «la zaı neo nollou xara row 

neo nuwv Fnıoxonou;, &v Tai; nolvardewnoraras bexinolauz. 

3) zul rais avvodors ro adelypwr, dv 'Ixorin xal Zuradog xar rap 

noilois roüro Kboser. 



394 Die Kebertaufe. 

ich bei Jenen nicht anerkennen, da fie nicht denfelben Gott 
und nicht denfelben Chriftus haben, als wir. Weil es 
demnach nur eine Taufe gibt, nehmlic die ung über- 
gebene, fo ift die Taufe der Keger, da fie eine andere als 
die unfrige ift, feine Taufe. Die Keper haben alfo die 
Taufe nicht, folglich können fie diefelbe auch nicht geben. 
Das ift deutlich gefprochen, bezeugt aber nicht, daß zur 
Zeit Tertullians die Gültigkeit der Kebertaufe nicht aner— 
kannt gewejen, fondern nur, daß Tertullian Diefelbe 
nicht anerkannt habe!) — worüber Niemand fi) wundern 
wird. Im Gegentheil gibt dieſe Stelle ausdrüdlich das 
Zeugniß, es fei damals die Gültigfeit der Kepertaufe all⸗ 
gemein, (d. h. Eirchlich) anerkannt geweſen. Solches Zeug: 
niß liegt ohne Zweifel in den Worten „Sed circa hae- 
reticos sane quid custodiendum sit, digne quis 
retractet,‘* denn fie können nicht wohl etwas Anderes 
befagen, als: in Betreff der Keber ift die herrſchende Ges 
wohnheit zu ändern; es ift der Mühe werth, daß Jemand 
diefelbe (Gewohnheit) als verkehrt nachweife und fo zu 
ihrer Verdrängung beitrage — was fofort Tertullian felbft 
in der oben angeführten Argumentation zu thun vers 
ſucht 2). 

1) Es ift die Frage aufgeworfen worden, ob bie Abjaffung der 
Schrift de baptismo früher oder fpäter falle, als die Abhaltung des 
Concilium carthag. unter Agrippinus. Gorbinianus Thomas (ad 
Tert. de bapt. c. 14) entfcheivet ſich für Lebteres (nad) Pagi’s Chro⸗ 
nologie), fügt fich aber dabei auf fo nichtige Gründe, daß ich mich ſchon 
um der Schlechtigfeit biefer Gründe willen für Grfleres entfcheiden 
würde, wenn es auch nicht fchon an fich faft außer Zweifel wäre. Bol. 
Migne Patrol. T. I. p. 1184. 

2) Tert. de bapt. c. 15. Die Stelle ift befonders deßhalb inte 
tefjant, weil fie den Kern der nachher von Eyprian geführten Argumens 
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Indeſſen wir bebürfen des Zeugniffes von Andern 

nicht. Es bezeugen, zweitens, die Hauptgegner des Ste: 

phanus Eyprian und Firmilian felbft genugfam, ihre 

Anficht babe die firchliche Tradition gegen fich. 

Eyprian vermag, trog der Zuverficht, mit der er 

fpriht , die Beengung nicht zu verhehlen, die ihm wider 

fährt, da feine Gegner auf die Weberlieferung verweifen. 

Zuerft jagt er, die Anficht, die er vertreten, fei nicht 

neu; feine Vorgänger haben längft daran feftgehalten ". 

Genauer beftimmt aber geht diefe Meberlieferung doch nur 

bis auf Agrippinus zurüd 2); und wenn gefagt ift, es 

feien viele Jahre, eine lange Zeit, ſeitdem Agrippinus den 

tation gegen die Gültigkeit der Kebertaufe enthält. Sie lautet wörtlich: 
„Unus omnino baptismus est nobis, tam ex Domini Evangelio (Joh. 3), 

quam ex Apostoli litteris (Eph. 4); quoniam unus Dominus et unum 

Baptismum et una Ecclesia in coelis. Sed circa haerelicose sane 
quid custodiendum sit, digne quis reiraciet. Ad nos enim editum 
est. Haeretici autem nullum habent consortium nostrae disciplinae, 

quos extraneos utique testatur ipsa ademtio communicationis. Non 

debeo in illis agnoscere quod mihi est praeceptum, quia non idem 

Deus est nobis et illis, nec unus Christus i. e. idem. Ideoque nec 
baptismus unus, quia non idem. Quem cum rite non habent, sine dubio non 
habent, nec capit numerari quod non habetur. Ita nec possunt accipere, 

quia non habent.“ — Dem aus diefer Etelle von uns gezugenen Refultate 
widerfpricht das was Tertullian De pudic. c. 19 fagt, fchon defhalb 

nicht, weil diefe Schrift montaniftifh if und fomit die a. d. a. Stelle 

erwähnte Praris als montaniftifche, nicht aber als Firchliche Praris er- 
fcheint. — Daß auch De bapt. c. 17, wo Tertullian nicht haben will, 
daß Weiber taufen, nicht gegen uns freche, verfieht ſich von felbft. 

1) „Sententiam nostram non novam promimus, sed jam pridem 

ab antecessoribus nostris statutam et a nobis observatam vobiscum 

pari consensione conjungimus.“ Ep. 70, 1 (ad Januar. & soc.). 

2) Ibid. n. 2: „Quod quidem (sc. die Ungültigfeit der Kegertaufe) 
et Agrippinus . . statuit et... . firmavit.“ 
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diesfallfigen Eoneitienbefchluß gefaßt '), fo muß man dar: 

unter nicht gerade ein Jahrhundert, nicht einmal ein halbes 

verftehen. Daß es überdies mit der Einftimmigfeit der 

afrikanischen Bifchöfe, auch felbft noch zu Cyprians Zeit, 

nicht fo gut geftanden habe, wie nach dem Brief an Ja— 

nuarius fcheinen könnte, haben wir bereits gefehen. Wollen 

wir hierauf die Bermuthung gründen, Eyprian habe nicht 

im Ernft gemeint, eine, gefchweige denn die Tradition für 

fih zu haben: fo erhalten wir hiezu volle Berechtigung 

durch ihn felbft. Nachdem er die Taufe der zur Kirche 

zurrüdfehrenden Keger und Schismatifer für nothwendig 

zur Seligfeit erflärt hat, fommt ihm ein Bedenken, das 

er in den Worten ausfpricht: „Sed dieit aliquis: quid 

ergo fiet de his, qui in praeteritum de haeresi ad 

ecclesiam venientes sine baptismo admissi sunt‘‘ ?) 

— ein Bedenken und eine Aeußerung, wobei offenbar das 

Bewußtfein vorausgefept ift, es feien früher und feien in 

der Regel die von Ketzern Getauften bei der Rüdfehr zur 

Kirche nicht getauft worden. — Demgemäß geht Eyprian 

bald einen Schritt weiter, zu dem Verſuche nämlich, den 

ihm unbequemen Traditionsbeweis durch fogenannte Ber: 

nunftgründe zu entfräften. So fehließt er die vorhin ans 

geführte Stelle mit dem Sage: Non tamen quia ali- 

quando erratum est, ideo semper errandum est, 

vielmehr wird ein weifer und gottesfürdhtiger Mann in 

Allweg fich verpflichtet fühlen, der Wahrheit beizuftimmen. 

Umfonft, fagt er an einem andern Orte, halten fie, durch 

die Vernunft überwunden, uns die Gewohnheit entgegen, 

1) Ep. 73, 3 (ad Jubai.):..... quando multi jam anni sint 

et longa aetas, ex quo sub Agrippino etc.“ 

2) Ep. 73, 23. vgl. Ep. 75, 21 (Firmiliani ad Cypr.). 
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denn die Gewohnheit (Mleberlieferung) ift nicht höher 
anzufchlagen, als die Wahrheit). Die Gewohnheit, 

wie fie fih bei Einigen eingefchlichen hatte, darf nicht 

hindern, daß die Wahrheit gelte. Denn Mleberlieferung 
ohne Wahrheit ift nichts Anderes, als veralterter Srr- 

thum ). Daher find ragen wie die vorliegende nicht 

durch Berufung auf die Meberlieferung, fondern durch Beweife 

aus der Vernunft zu beantworten). — Damit ift eine 

gefährliche Lehre ausgefprochen und für die Willführ und 

für Irrthum aller Art ein weites Thor geöffnet. Unmöglich 

fonnte ein Bifchof wie Eyprian, der fo fehr vom Geift 

der Kirche durchdrungen war, diefelbe fich fo aneignen, 

daß er Etwas darauf gebaut hätte. In der That, Eyprian 

(äßt nicht ab, für feine Anftcht einen traditionellen Grund 

zu fuchen. Die vermeintlihe und behauptete Vernünftigs 

feit jener dient ihm nur zum Anlaß, der Quelle nachzus 

forfchen, aus welcher die ihm entgegengehaltene Tradition 

gefloffen fei. Wenn eine Wafferleitung trübes oder nicht 

hinlängliches Waſſer gibt, jo muß man zur Quelle zurück— 

gehen, um herauszubringen, wo der Fehler liege, ob an 

der Quelle felbft, oder im Kanal. So hier ). Die Lehre 

des Stephanus ift vernunftwidrig, feine Tradition alfo 

unrein. Folglich ift zu unterfuchen, ob fie aus der Quelle 

1) Ep. 73, 13: „Frustra qui ratione vincuntur, consuetudinem 

nobis opponunt, quasi consuetudo major sit veritate. 

2) Nec consuetudo quae apud quosdam obrepserat impedire 

debet, quominus veritas praevaleat et vincat. Nam consuetudo sine 

veritate vetustas erroris est.“ Ep. 74. 9. 

3) Ep. 71, 2: Non est autem de consuetudine praescribendum, 

sed ratione vincendum. cf. Ep. 75, 19 (Firmil. ad Cypr.). 

4) Ep. 74, 10. 11. 
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gefloffen fei, worauf alle hriftl. Lehre und Praris zurüd- 

zuführen. Freilich ift dies, wenn man fich nicht Illuſionen 

bingeben will, gar nicht eine Frage, denn eine vernunft: 

widrige Lehre kann nicht von den Apofteln, nicht von 
Ehriftus ftammen Y. Doch Eyprian unterfucht. Erfteng, 

fagt er, hat Ehriftus nur den Apofteln, nicht aber den 

Kepern den heil. Geift und damit die Vollmacht, Sünden 

nachzulaffen und folglich die Erlaubniß und Fähigkeit zu 

taufen, gegeben?). Zweitens haben die Apoftel gelehrt, 

e8 fei Ein Gott, Ein Ehriftus, Eine Hoffnung, Ein Glaube, 

Eine Kirche, Eine Taufe, nämlich die Taufe der Kirche ?). 

Folglich gibt es nach ihnen nicht eine Taufe der Keger. 

Ja die Apoftel waren fo weit entfernt, eine Keßertaufe 

anzuerfennen, daß fie vielmehr alle Keger auf's Höchfte 

verabfcheuen und verdammen, Antichriften nennen ıc. ). 

Daher finden wir auch nicht nur nicht, daß die Apoftel 

je einen von Kegern Getauften ohne Taufe aufgenommen 

hätten ®), fondern im Gegentheil daß Petrus den Haupt- 

mann Cornelius, obgleich der heilige Geift bereits über 

denfelben gefommen (act. 10)°), und Paulus die vom 

Johannes (mit der Taufe des Johannes) Getauften zu 

1) 1. c.: „Nam si ad divinae traditionis caput et originem rever- 

tamur, cessat error humanus, et sacramentorum coelestium ratione 
perspecta, quicquid sub caligine ac nube tenebrarum obscurum late- 

bat, in lucem veritatis aperilur.“ 

2) Ep. 76, 11. cf. Ep. 74, 2. 

3) Ep. 74, 11; 73, 13. 
4) Ep. 74, 2; 73, 15. 

5) Ep. 73, 13: „Neminem invenimus ab apostolis, cum apud 

haereticos baptizatus esset, in eodem baptismo admissum esse et 
communicasse, ut videantur apostoli baptisma haereticorum probasse.“ 

6) Ep. 72, 1. 
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Ephefus getauft habe ') (act. 19). Die Apoſtel fonnten 

die Kegertaufe ſchon deßhalb nicht ald gültig anerfennen, 

weil mehrere jehr fluchwürdige Kegereien, wie die Mars 

cionitifche, Valentinianifche u. a. erft lange nach der apo— 

ftolifhen Zeit aufgetaucht find ?). Drittens auch in der 

nachapoftolifchen Zeit ift nie und nirgends befohlen und 

vorgefchrieben worden, daß die Kepertaufe anerkannt werde). 

Endlich viertens find die vielen Stellen der heil. Schrift, 

welche von der Einheit der Kirche, ihrer Ausfchließlichkeit 

in Betreff des Heild, der ausfchließlichen Berechtigung 

des Prieſterthums ıc. ıc. reden, furz die Cyprianiſche An- 

ſicht beftätigen (wie 4. Mof. 16; Ger. 2, 13; 15, 18; 

Ezech. 36, 25 f.; Apg. 10, 19; Cant. cant. 4, 12, 13; 

1. Petri 3, 20, 21 u. f. w., fogar Eccles. 34, 30 — 

wie wir's jpäter noch werden fennen lernen), ebenfo viele 

Beweiſe dafür, daß nicht die Anficht des Stephanus, fon- 

dern Die entgegengejegte des Eyprian wahrhaft traditionell 

begründet fei. Als menſchliche Tradition fomit ift die 

Ueberlieferung des Stephanus zu betrachten, und das Ber- 

harren dabei für Berftodung und Eigenfinn zu erflären *) 

(vgl. Mre. 7, 23; 1 Tim. 6, 3 u. f. w.). 

1) Ep. 73, 24. 25. vgl. hiezu Ep. 75, 8. 
2) Ep. 74, 2; Ep. 75, 5: „Quantum ad id pertinet, quod Ste- 

phanus dixit, quasi apostoli eos qui ab haeresi veniunt, baptizari 
prohibuerint, et hoc custodiendum posteris tradiderint, plenissime 
vos respondistis neminem tam stultum esse qui hoc credat apostolos 

tradidisse, quando etiam ipsas haereses execrabiles ac detestandas 
postea exstitisse, cum et Marcion . .. sero post apostolos . . in- 

veniatur“ etc, etc. 

3) Ep. 74, 3. 

4) Ep. 74... „Quae ista obstinatio est, quaeve praesumtio, 

humanam traditionem divinae dispositioni anteponere !“ 
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Daß hiemit Eyprian dad Gegentbeil von dem bewie— 

fen habe, was er beweifen wollte, wird faum nöthig fein 

zu bemerken. Wäre er im Stande gewefen, feine Anficht 

wirklich traditionell zu begründen oder die Anficht des 

Stephanus als nicht überlieferte hiſtoriſch darzuthun, er 

würde nicht zu Argumenten gegriffen haben, welche min= 

deftens Nichts beweifen. Mit Firmilian fcheint es fich 

anders zu verhalten; in der That ift es dajjelbe. Für's 

Erite jagt er, in Rom fei man überhaupt vielfach von 

der apoftolifchen Ueberlieferung abgewichen; fo in ver 

Diterfeier und mehreren andern Bunften ). Angenommen, 

diefe Behauptung wäre richtig ), fo wäre doch, wie von 

felbft einleuchtet, damit Nichts für die vorliegende Frage 

bewiefen. Darum geht auch Firmilian weiter und be— 

hauptet geradezu, die gänzliche Verwerfung der Kegertaufe 

jei apoftolifchen Urfprungs, wenigftend in SKleinafien habe 

man von den Apofteln an nur die Taufe der Kirche als 

gültig anerfannt. Ihr Afrikaner, fehreibt er, Fönnt gegen 

Stephanus fagen, daß ihr. nach Erfenntniß der Wahrheit 

den überlieferten Irrthum verlaffen habet. Wir dagegen 
verbinden mit der Wahrheit auch die Leberlieferung und 

fegen der römifchen Tradition eine andere, die Tradition 

der Wahrheit, entgegen, indem wir von Anfang bis jept 

feithalten, was von Chriftus und ven Apojteln überliefert 

ift?). Es ift nur Schade, daß Firmilian nicht darthut, 

1) Ep. 75, 6. 

2) Bekanntlich lehrt die Gefchichte das Gegentheil. Dal. Abbe 

Prat, Gefchichte des hi. Jrenäus. Ueberfegt v. Oifchinger. Negensb- 
1846. ©. 243— 267. 

3) Ep. 75, 19: „Quod quidem adversus Stephanum vos dicere, 
Afri, potestis, cagnita veritate, errorem vos consuetudinis reliquisse. 

Caeterum nos veritati et consuetudinem jungimus et consnetudini 
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fleinafiatifche PBraris fei identifch mit apoftolifcher Tradi— 

tion. Aber nicht nur Ddiefen Nachweis liefert er nicht, 

fondern befchränft Die foeben vernommene zuverfichtliche 

Behauptung in dem fogleich folgenden Satze fo ſehr, daß 

es faft einer Zurüdnahme gleich fieht. Er erwähnt näms 

lich, daß in Berreff der Gültigkeit oder Nichtgültigkfeit der 

Kepertaufe Zweifel obgewaltet haben — wodurch das 

(rüber erwähnte) Goneit zu Jfonium veranlaßt worden "). 

Ueberdies wiederholt Firmilian alle Hauptargumente 

des Cyprian (wie denn überhaupt fein Brief faſt nur das 

Echo der Eyprianifchen ft); wozu Died, ja wie war es 

nur mögfih, wenn es mit der Tradition fo gut bejtellt 

war, wie er und will glauben machen ? 

Nach all diefem werden wir überzeugt fein, Stephanus 

habe Recht gehabt, wenn er die römifche Praris als tra- 

ditionelle Praris bezeichnete. Die Apoftel haben weder 

das Eine noch das Andere, wornach die Frage ift, aus— 

drücklich, wenigftend nicht fchriftlich , angeordnet. Vor: 

fommenden Falles aber wurde von Anfang an die Taufe 

nicht ertheilt. Erft nachdem die Zahl der Härefieen fehr 

gewachfen und nach und nach erfannt war, ihr Wefen fei 

Un: und Anti-Ehriftenthum, find — was man jehr leicht 

—— ———— 

Romanorum consuetudinem, sed veritalis opponimus, ab initio hoc 

tenentes quod a Christo et ab apostolis traditum est. Nec memi- 
nimus hoc apud nos aliquando coepisse, cum semper istic obser- 
vatum sit, ut non nisi unam Dei Ecclesiam nossemus et sanclum 

baptisma non nisi sanctae Ecclesiae computaremus.* 
1) Plane quoniam quidam de eorum baptismo dubitabant qui, 

etsi non ut nos prophetas recipiunt, eosdem tamen Patrem et Filium 

nosse nobiscum videntur, plurimi simul convenientes in Iconio ... 

tractavimus et confirmavimus etc.“ cf, ib. n. 6, wo diefelbe Notiz ges 
geben iſt. 

Theol. Quartalſchriſt. 1849. IV. Heft. 39 
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begreift — da und dort Zweifel entftanden, ob den Häre: 

tifern irgend welche ®emeinfchaft mit dem Chriftenthum 

sufomme, und ob alfo namentlich die von ihnen vorge: 

nommenen Taufen wirfliche Taufen feien; und diefe Zweifel 

haben dann an einzelnen Orten eine der urfprünglichen 

entgegengefegte Praris erzeugt. Darin ohne allen Zweifel 

hat es feinen Grund, daß über die Gültigfeit der Kegers 

taufe Streit entitanden ift. 

Demnach ift als Refultat unferer hiftorifchen Unter— 

ſuchung auszufprechen:: die Kirchenichre in Betreff der 

Kepertaufe ift nicht zu irgend einer beftimmten Zeit ge: 

bildet, eingeführt oder angenommen worden, fondern fie tft 

fo alt als die Kirche. Das aber heißt: fie ift ächt chrifts 

liche Lehre, Offenbarung des chriftlichen Geiftes. 

Mit dieſem Refultate ift dem hiftorifchen Intereſſe 

Genüge gefchehen; und wir hätten fofort zur Hauptaufs 

gabe zu fhreiten, welche darin beiteht, daß wir uns über 

das vorgelegte und hiftorifch begründete Dogma willen: 

fchaftlich verftändigen, daffelbe vor der Vernunft rechtfertis 

gen. Indeſſen feheint ed angemeffen, ja nothwendig zu 

fein, vorher zwei Mißverftändniffe zu befeitigen, welche ftch 

an die vorgetragene Gefchichte angefegt haben. Das erfte 

betrifft die von Stephanus für gültig erklärte Kegertaufe 

als folche, das zweite den Akt der Handauflegung, womit, 

nach deffelben Stephanus Erklärung, die Aufnahme der 

von Ketzern Getauften in die Kirche gefchehen foll. 

Das Erfte betreffend hört man oft die Aeußerung, 

beide großen Männer, welche in dem Kepertaufftreite an 

der Spige ftehen, Stephanus ſowohl ald Eyprian, haben 

fih in Ertremen bewegt und gleicher Weife gefehlt: Jener 
darin, daß er die Kebertaufe unbedingt für gültig und 
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wirffam, Diefer darin, daß er fie unbedingt für nichtig 

gehalten; die nachher feftgeftellte Kirchenichre enthalte die 

Vermittlung jener beiden Ertreme '). Die Unrichtigfeit 

diefer Meinung erhellt fehon aus der Thatfadye, daß die 

alten Berichterftatter, Hieronymus, Auguftinus, Vincentius, 

Nichts von Ertremen auf beiden Seiten wiffen, ſondern 

einfach die Anficht Eyprians als irrthümlich, die des Ete- 

phanus dagegen als identifch mit der Kirchenlebre erfen- 

nen. Beſonders Auguftinus fucht, bei der großen Ber: 

ehrung, die er dem heiligen Bifchof von Karthago zollt, 

forgfältig Alles auf, was zu deilen Gunſten oder Ent- 

fehuldigung fprecyen kann; wobei er namentlich hervorbebt, 

die Sache fei noch nicht auf einem allgemeinen Coneil 

entfchieden gewefen, und es jeien dem Eyprian nicht ver: 

nünftige Gründe, fondern nur die Tradition entgegen- 

gehalten worden. Hätte er von Befangenheit beider ftreitenden 

Bartheien in Ertremen Etwas gewußt, er würde vor Allem 

bievon nicht gefchwiegen haben, denn der Grund folcher 

Befangenheit hätte nur darin liegen können, daß die Kir- 

chenlehre noch nicht volftändig ausgebildet, nicht feit und 

ficher gewefen — wo es dann immer den einzelnen Kir: 

chenlehrern nicht hoch anzufchlagen ift, wenn fie in dieſem 

und jenem Stüde irriger Meinung find; und es hätte fich 

alfo aus diefer Thatfache, wenn fie wirklich gewefen 
— 

1) Dieſe Anſicht, von den Proteſtanten aufgebracht, und von den 
alten Gallikanern, Launois, Dupin, Fleury ıc. weiter ausgebildet und 

vertreten, hat füh, obgleich von Thomaffin, Maranus u. A. gründlich 

widerlegt, bis auf den heutigen Tag erhalten. Theils muß fie Hand» 
langerdienfte thun beim Sturmlaufen gegen die Infallibilität des Papſtes, 

theils dem Gelüjte der „goldenen media“ dienen, welche überall, naments 

lich in der Geſchichte, unvermittelte und falfche Ertreme entdeckt und für 

fih nad dem Berdienjte haſcht, vdiefelben zu vermitteln. 

39 Ex 
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wäre, die genügendfte Entfchufdigung für Eyprian neh⸗ 

men laſſen. Allein. e8 findet ſich bei Auguftinus feine 

Spur hievon. 

Gehen wir näher auf die Frage ein, fo müſſen wir 

fie teilen. Es fragt fich erftens: hat Stephanus jede, 

wie immer verrichtete Kegertaufe ald gültig anerkannt, 

und zweitens: hat er der Kegertaufe ganz diefelbe volle 

Wirkſamkeit zugefehrieben, welche der kirchlichen Taufe zu— 

fommt? Zur Verneinung der erften Frage nöthigt außer 

dem eben Angeführten das Zeugniß des oben erwähnten 

Anonymus. Derfelbe beginnt ſchon feine Schrift mit 

Morten, welche nicht den mindeften Zweifel auffommen 

faffen. Sein erfter Say nämlich lautet: „Sch bemerfe, 

ed werde unter den Brüdern die Frage erörtert, was in 

Betreff derjenigen zu beobachten fei, welche zwar von His 

retikern, aber im Namen unferes Gottes Jefus Ehriftus 

getauft find Y.“ Sofort ift der Kern der ganzen weit 

fchichtigen Argumentation der Sap: fragliche Taufe dürfe 

nicht wiederholt werben, weil die ein Mal geſchehene An— 

rufung des Namens Jeſu nicht aufgehoben werden fünne ?). 

4) „Animadverto quaesitum apud fratres, quid potius observari 

oportet in personam-corum qui in haeresi quidem, sed in Nomine 

Dei Nostri Jesu Christi sint tincti.* — Ueber die Taufe „im Namen Jeſu“ 

foll, als über etwas Bekanntes, hier nicht weiter gefprochen werben. Bol. die 

eben cit. Schrift De rebaptismate c. 7 (Migne Patrol. II. 1191), und 

dazu Constantii Dissertat. de Stephani eirca recept. baeret. sentent. 

c. 3 (Migne 1. c. p. 1253) und Maranus Praef. ad Opp. Cypr. ed. 

Baluz. $. 5 (Migne T. IV, 3—36). 

2) De rebapt. e. 10: „Signum quoque fidei integrum hoc mode 

et hac ratione tradi in Ecclesia merito consuevit, ne invocatio no- 

minis Jesu, quae aboleri non potest, contemtui a nobis videatur 

habita.“ . . „Non potest a quoquam hominum quae semel invocala 

est (sc. invocatio Nom. Jesu) auferri.“ 
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Wird hiegegen eingewendet, es ſei aus dem Angeführten 
nur zu erfehen, wie der anonyme Afrifaner, nicht aber, 

wie Stephanus gefinnt gewefen: fo fönnten wir ohne 

Zweifel mit vollem Recht erwiebern, es ift nicht nur Fein 

Grund vorhanden, anzunehmen, daß Stephanus ſich von 

feinen Meinungsgenofien unterfchieven habe, vielmehr muß 

man vernünftiger Weife überzeugt fein, e8 habe auf biefer 

Seite ebenfo Einftimmigfeit geherrfcht, wie auf der ans 

dern; wie Eyprian, Firmilian und alle in Karthago vers 

fammelten Bifchöfe, fo find ohne allen Zweifel (ja, wie 

ſich fpäter noch zeigen wird, mit Nothiwendigfeit) auch 

Stephanus, der Anonymus und Alle, die fih an fie ans 

gefchlofien, von Einem Gedanken ausgegangen, welcher 

bier fein anderer fein fonnte, als: die Kebertaufe ift deß— 

halb gültig, weil fie ebenfo wie die Firchliche, in dem Einen 

Namen Zefu verrichtet ift. Indeſſen wollen wir uns durch 

diefe Bemerkung dem Gefchäfte nicht entziehen, pofitiv zu 
beweifen, Stephanus habe unter der als gültig anerkann⸗ 

ten Kepertaufe eine im Namen Jeſu oder des breifaltigen 

Gottes vollzogene Taufe verftanden. Allerdings , wenn 

Eyprian erzürmt ausruft: „befennen fie denfelben Bater, 

denfelben Sohn, denſelben heil. Geift, diefelbe Kirche wie 

wir, ich meine die Patripaſſianer, Anthropianer, Balentis 

nianer, Apelletianer, Ophiten, Marcioniten und die übrigen 
verpefteten Sekten, weldye mit Echwert und Gift die 

Wahrheit zu Grunde richten; haben fie Einen Glauben 

mit und, dann fönnen fie auch Eine Taufe mit uns has 

ben‘’!); wenn er ferner, fpeciell gegen Stephanug gewendet, 

ed eine obstinatio dura nennt, die Taufe des Marcion, 

1) Ep. 73, 4. 
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Balentin, Apelles und der übrigen Keger ald gültig ans 

zuerfennen,, da ja eben diefe Keger Gott den Bater und 

nicht minder auch Gott den Sohn, den Herrn Jefus Chri— 

ftus, ftatt wahrhaft zu befennen, vielmehr läftern); und 

fo noch öfter: jo unterliegt Teinem Zweifel, er fei von 

der Boraudfegung ausgegangen, wie die Ketzer nicht den 

wahren Glauben an den dreifaltigen Gott haben, fo taufen 

fie auch nicht im Namen deſſelben Gottes, ja feien gar 

nicht im Stande, in "diefer Form zu taufen. Zu voller 

Gewißheit kommt diefer Punkt durch das, was Eyprian 

über die Novatianer fagt. Auf diefe war er mit dem Be- 

merfen hingewiefen worden, daß mit ihnen doch wohl eine 

Ausnahme zu machen fei, da fte, im Unterſchied von den 

übrigen Häretifern, den wahren Glauben an den breifalti- 

gen Gott bewahrt haben und unzweifelhaft im Namen 

eben diefes Gottes taufen. Hierauf entgegnet er kurz, Dies 

Belenntniß der Novatianer fei eine Züge, und es feien 

alfo dieſe Ketzer den andern gleich zu achten ?). Allein 

daraus folgt nicht, daß Stephanus von der gleichen Bor: 

ausfegung ausgegangen fei. Vielmehr ergibt. fi), wenn 

man die Argumente Eyprians recht anfieht, das Gegenteil. 

Cyprian ift nämlich, wie gerade aus dem zulegt Beige 

brachten deutlich zu erfehen, zu der Behauptung, die Keger 
—— 

9) Ep. 74, 7. 
2) Ep. 76, 7: Quodsi aliquis illud opponit ut dicat, eandem 

Novatianum legem tenere, quam catholica Ecclesia teneat, eodem 

Symbolo quo et nos baptizare, eundem nosse Deum patrem, eundem 
filium Christum, eundem Spiritum sanctum, ac propter hoc nsurpare 
eum potestatem baptizandi posse, quod videatur in interragatione 
baptismi a nobis non discrepare, schat quisquis hoc opponendum 

putat primum non esse unam nobis et schismaticis symboli legem, 

neque eandem interrogationem“ u. f. w. 
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taufen nicht im Namen bes dreifaltigen Gottes, nicht durch 
Wahrnehmung von Thatfächlichem oder durch Geftändnig 
feiner Gegner, fondern durch Solgerung gekommen. 
Co jagt er an der vorhin erwähnten Stelle gegen 
Stephanus: warum geht doch die Berblendung unferes 
Druders St. foweit, daß er behauptet, es werden aus 
der Taufe des Marcion ıc. Gott Kinder geboren, und 
fagt, es werden dort im Namen Jeſu Sünden nach— 
gelafien, wo man den Vater und den Sohn laͤſtert ’), 
Gleichviel nun ob diefe Folgerung berechtigt fei oder. nicht 
berechtigt, in jedem Falle beruht fie auf der Annahme und 
macht alfo gewiß: Stephanus fei von der Borausfegung 
ausgegangen, die Keger, deren Taufe er anerkannte, taus 
fen im Namen des dreifaltigen Gottes. Eyprian felbft 
gefteht dies auch an mehreren Orten geradezu. Dffenbar 
ift .e8 ein ſolches Befenntniß, wenn er z. B. in dem gegen 
Stephanus gerichteten Briefe fagt: „Oder wenn fie eine 
Wirkung der Taufe der Majeftät des Namens zufchreiben, 
fo daß wer im Namen Jeſu Ehrifti wo immer und wie 
immer getauft worden, als erneuert und geheiligt anzus 
fehen jei: warum 20. 20.9 — eine Stelle, welche im 
Briefe Firmilians Beftätigung und Erläuterung findet; 
Deftätigung in den Worten: „Aber, fagt Stephanus, der 

Name Jefu vermag fo viel in Betreff des Glaubens 
und der Heiligung durch die Taufe, daß Jeder fogleich 

1) „Cur in tantum Stephani fratris nostri obstinatio dura proru- 
pit, ut etiam de Marcionis baptismo, item Valentiniani et Appelletis 
et caeterorum blasphemantium in Deum Patrem contendat filios Deo 
nasci, et illic in Nomine Jesu Christi dicat remissionem peccatorum 
dari, ubi blasphematur in Patrem et in Dominum Deum Christum“ ? 

2) Ep. 74, 5. cf. Fp. 73, 16. 
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die Gnade Chriſti erlangt, der im Namen Chriſti, und 

zwar wo immer, getauft worden); Erlaͤuterung in dem 

Satze: „Auch das ift ſinnlos, daß fie meinen, es ſei nicht 

zu fragen, wer es fei, der da taufe, weil der Getaufte 
die Gnade erlangen fünne, fo nur (bei der Taufe) die Drei 

Namen, des Baterd und des Sohnes und des hi. Geiftes 
angerufen worden ?). 

Das Refuktat, das wir hiemit gewonnen haben, cms 

pfängt aufs Bollfommenfte Beftätigung, wenn wir endlich 

die Hauptftele in Betracht ziehen, welche hieher gehört, 

und an welche auch vorzugsweile, in alter und neuer Zeit, 

das Mißverftändnig ſich gefnüpft hat, mit deſſen Zurüds 

weifung wir foeben befchäftigt find. Wir meinen den fchon 

früher angeführten längern Sag, welchen Eyprian aus dem 

Referipte des Stephanus wörtfi citirt. Derfelbe muß 

des Berftändniffes halber hier wiederholt werden. Er 

lautet: „Si quis ergo a quacunque haeresi venerit 

ad vos (al. nos), nihil imnovetur°) nisi quod traditum 

1) Ep. 75, 18: „Sed in multum, inquit, proficit nomen Christi 
ad fidem et baptismi sanctificationem , ut: quicunque et ubicunque in 

nomine Christi baptizatns fuerit, consequatur stalim gratiam Christi.“ 
Man beachte hiebei zugleih, daß es nur heißt ubicunque, nicht auch, 
wie bei Eyprian ungenau: quomodocunque. 

2) Ep. 75, 9: „Ilud quoque absurdum quod non putant quac- 
rendum esse (man erinnere ſich, daß diefer Brief griechifch gefchrieben 
war), quis sit älle qui baptizaverit, co quod qui baptizatus sit gratiam 
consequi poterit invocata trinitate nominum Patris et Filii et Spiri- 
tus sancti.“ 

3) Diefer Ausdruck bezieht ſich ohne Zweifel anf eine Stelle in 
bem Synodaljchreiben, welches Eyprian dem Brief an Stephanus bei- 
gelegt hatte. Es Heißt nämlich daſelbſt: „Ei ideirco baptizandus est 

et innovandus qui ad Eeclesiam rudis venit cite.“ (Ep. 70, 2 — ad 
Januar. etc.). 
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est, ut manus illi imponatur in poenitentiam, cum 

ipsi haeretici proprie alteratram ad se venientes 

non baptizent, sed communicent tantum.* Dazu bes 
merft nun Cyprian: „A quacunque haeresi venientem 
baptizari in Ecclesia vetuit, i. e. omnium haeretico- 

rum baptismata justa esse et legitima judicavit. Et 
cum singulae haereses singula baptismata et diversa 
peccata habeant, hic cum omnium baptismo commu- 

nicans universorum delicta in sinum suum ceacer- 

vata congessit'). Dffenbar zu Biel. Wenn Stephanus 
die Taufe alter Keger gelten ließ, ſo war er noch weit 

Davon entfernt, mehrere und verfchiedene Taufen anzuerfennen, 

denn die verfehiedenen Ketzer fonnten ja Einerlei Taufe 

haben, ſo daß die Anerkennung derfelben nicht Anerkennung 

vieler Taufen, fondern Anerkennung der Einen Taufe 

war. Zwar ſcheint Cyprian uns das Recht zu folcher 

Annahme ftreitig zu machen, wenn er fagt: singulae 

haereses singula baptismata habent; allein es ift leicht 
zu fehen, er fpreche mit diefen Worten nicht ein hiftorifches 

Factum, fondern eine auf Folgerung gegründete Behauptung 

aus. Die Keger, behauptet er und führt es bald nachher 

(n. 4) näher aus, fönnen nicht die Eine Taufe haben, 

welche die unfrige ift, weil fie nicht denfelben Glauben 

befigen, wie wir. Wie hätte er auch jene Behauptung 

als hiftorifche machen koͤnnen, da er, wie wir gefehen, 

alferwenigftens in Betreff der Novatianer das Gegentheil 

nicht fäugnen Fonnte? Doch, fei dem wie ihm wolle, 

Stephanus war der Weberzeugung, die Keger weichen in 

Betreff der Taufe nicht von der Kirche ab, haben nicht 

1) Ep. 74, 2. 
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ein Seder feine ‚eigene, fondern alle die Eine Taufe der 

Kirche. Diefe Ueberzeugung fpricht er beftimmt und deut: 

lich in den Worten aus: cum et ipsi haeretici pro- 

prie alterutrum ad se venientes non baptizent — 

Worte, welche freilich Eyprian gänzlich mißverftanden hat. 

Nachdem er diefelben angeführt bat, um fie der Kritif 

zu unterwerfen, ruft er.aus: „Ad hoc enim malorum 

devoluta est Ecclesia Dei et sponsa Christi, ut 

haereticorum exempla sectetur, ut ad celebranda 

sacramenta coelestia disciplinam lux de tenebris 

mutueiur, et id faciant Christiani quod antichristi 

faciunt I!“ — und läßt fo den Stephanus Etwas fagen, 

woran diefer ohne Zweifel nicht gedacht hat. Stephanus 

fügt, die Taufe der Keber ift gültig, denn dieſe haben 

nicht eine eigene Taufe, proprie non baptizant, d.h. 

nicht eine andere Taufe als wir, fondern, wie fehr fie 

auch in ihren Meinungen hin und ber fchwanfen, jegt 

diefer, jegt jener huldigend, ihre Taufe ift immer die Eine 

rechte Taufe; in der rechten Weife, in der Form ber 

Kirche, nicht aber auf eigenthümliche und ſomit verfchiedene 

Weife, non proprie, taufen fie Jeden der zu ihnen fommt, 

und zwar gegenfeitig, alterutrum, d. 5. alle (dem Ste: 
phanus befannten) Häretifer gleicher Weife; nur in ber 

Communion unterfcheiden fie fih (wie von ung, fo auch 

gegenfeitig von einander), weßhalb fie mit dem Akt ver 

Aufnahme eines Andern die Neichung der Communion 

verbinden, communicant tantum. Daß Stephanus dies, 

nicht aber Jenes habe fügen wollen, was ihn Cyprian 

jagen läßt, ift wohl ſchon an fich Har, und fann vollends 
—— 

1) Ep. 74, 4. 
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feinem Zweifel unterliegen, wenn man die Worte nach dem 
Berichte Firmilians betrachtet. Firmilian nämlich eitirt 
diefelben Worte des Stephanus, aber etwas anders. Er 

fagt: „Stephanus in sua epistola dixit: haereticos 
quoque ipsos in baptismo convenire, et quod alter- 

utrum ad se venientes non baptizent, sed communi- 

cent tantum!).* Das in baptismo convenire enthält 
unfere Interpretation ded proprie non baptizant?). 

Haben wir hiermit durch genaue Erforſchung der Urs 

funden ein Refultat gewonnen, welches Nichts an Sicher: 

heit zu wünfchen übrig läßt: jo droht ihm nun fogleich 

Lebensgefahr, nicht durch eine andere fchriftliche Urkunde, 

fondern durch eine gefchichtliche Tchatfache, welche ebenfo 

jehr das Gegentheil des eben Gefundenen darzuthun feheint, 

als fie offenkundig ift und nicht geläugnet werden fann 

noch full. Es ift, wie wir früher geſehen, Thatfache, daß 

ſchon das Eoneil von Arles, ebenfo das von Nieka, noch 

mehr und beftimmter das erfte von Gonftantinopel, daß, 

mit Einem Wort, die Kirche vom 4. Jahrhundert an 

unterfehieden hat zwifchen Kegern, welche bei der Aufnahme 

1) Ep. 75, 7. 
2) Maranus (praef. in opp. Cypr. $. 4. Migne IV., 27) hat die 

Worte des Stephanus in der Hauptfache richtig verftanden, meint aber 

doch, Steph. habe dem Enprian die Keber als Vorbild aufitellen wollen. 

Gr wolle nämlich fagen, baptismo injuriam fieri, si vel in ipsis haere- 

ticis rejiceretur; und da fönnen uns dieſe Keger felbft zum Vorbilde 

dienen, indem fie die Taufe fo fehr refpectiren, daß fic Nichts daran ges 

ändert haben. Es wird mir fchwer, auch nur fo viel zuzugeben; um fo 
mehr, als im Gegentheil von Seite des Stephanus, mit Recht, dem 

Eyprian das vorgeworfen wurde, baß er es in feiner Wiedertaufe Ketzern, 
nämlich den Novatianern (welche eine Ausnahme von ben übrigen mach- 
ten) gleicy thue. Vgl. Cypr. Ep. 73, 2. 
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in die Kirche nicht getauft, und foldhen, welche getauft 

werden müſſen; und auf der andern Seite ift ebenfo That- 

ſache, daß Stephanus folche Unterfcheivung nicht gemacht. 

Kann hiernady noch geläugnet werden, daß des Legtern 

Meinung von der fpätern Kirche corrigirt, wenigftens er: 

gänzt worden fei? Allerdings kann, muß dies geläugnet 

werden, wenn fich nachweifen läßt, zur Zeit des Stephanus 

haben folche Keper noch nicht eriftirt, welche anders als 

im Namen des dreifaltigen Gottes getauft hätten. Und 

diefer Nachweis kann, fogar fehr leicht, geführt werden. 

Stephanus felbft behauptet es, wie wir gejehen, mit Ent: 

jchiedenheit, und Cyprian widerlegt ihn nicht, weiß nicht 

eine einzige Härefie zu nennen, deren Praris jene Be: 

bauptung Lügen ftrafte. Damit flimmen fodann die Zeug: 

niffe der Alten überein, welche, in großer Menge vorhan— 

den, ſaͤmmtlich dahin lauten, erft in fpäterer Zeit haben 

einige wenige Keger die kirchliche Taufformel gegen eine 

andere vertauſcht. Maranus!) und Thomaffin 2) haben 

die betreffenden Zeugniffe gefammelt und den geforderten 

Deweis aufs Bollftändigfte geführt. Es fei erlaubt, hierauf 

zu verweifen und nur das Eine zu erwähnen, daß noch 

Auguftinus berichtet, man finde eher Keper, welche gar 

nicht, als folche, die in einer andern Form als der kirch— 

lichen taufen — sed facilius inveniuntur haeretici qui 

omnino non baptizent, quam qui non illis (sc. evan- 
gelicis: in N. P. et F. etc.) verbis baptizent 3). Der 

1) Praef. etc. $. 4. Migne Patr. T. IV., 30. 31. 
2) Dissertat. in Synod. de baptismo haeret. Migne T. II. p. 

1219 fi. 
3) De bapt. c. Donat. VI., 25 (47). — Bas uns bier vorzuge 

weife entgegengehalten werben fönnte, ift Iren. adv. haer. I., 21. Allein 
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jo conftatirten Thatjache ift entiprechend was wir früher 

gefehen, daß das Eoneif von Arles erft ganz allgemein 

diejenigen Keger welche nicht auf den Namen des drei— 

faltigen Gottes getauft worden, das Eonecil von Nicäa 
eine, das von Gonftantinopel mehrere Klaffen von Häre: 

tifern als foldhe nennt, welche bei der Aufnahme in die 

Kirche zu taufen fein. Man ſieht, es traten im Laufe 

des 4. Yahrhunderts nach und nach mehrere Keger auf, 

welche die kirchliche Taufform verwarfen — eine Er 

fcheinung, die ſich aus der Kirchengefchichte jener Zeit von 

ſelbſt erklärt. 

Hiemit ift das legte Bedenfen befeitigt, welches uns 

ferer Behauptung entgegen zu ftehen fehien, daß in Betreff 

der Form der Keßertaufe Ertremität allein auf Eeite 

Eyprians liege, Stephanus dagegen nicht einem Ertreme, 

nicht einer Anficht gehuldigt habe, welche der Berichtigung 

bedurft hätte. — Ganz daſſelbe gilt auch in Betreff der 

Wirkung der Kegertaufe. Die Kirchenlehre über diefen 

Punkt geht, wie aus dem fogen. Eeligkeitsdogma von felbft 

folgt, und wie auch, wenigftens feit Auguftinus, ausdrück⸗ 

lich gelehrt ift, dahin: die außerhalb der Kirche gegebene 

und empfangene Taufe habe zwar diefelbe Wirfung, als 
die innerhalb der Kirche adminiftrirte, aber nur potentich, 

und die volle Wirflichfeit oder, um mich arijtotelifch aus— 

zudrüden, die Entelechie diefer Wirfung trete erft ein, nach— 

dem der außerhalb der Kirche Getaufte in die Kirche auf: 

genommen. Nun referirt zwar Cyprian über Stephanus 

jo, daß es den Anfchein gewinnt, ald ob diefer der Ketzer⸗ 

es iſt zu beachten, daß die Guoſtiker nicht eigentlich chriſtl. Häretifer, 
fondern weſentlich Heiden waren, welche nur das heinnifche Wefen mit 

chriftlichen Formen und Namen umfleiveten. 
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taufe nicht die eben bezeichnete potentielle, fondern bie 

ganze, volle Wirfung zufchreibe, welche der in und von 

der Kirche abminiftrirten Taufe zukommt, denn er bejchul- 

digt ihn, der Kegertaufe die Mittheilung des hi. Geiftes, 

Sündennahlaß und Wiedergeburt zu vindieiren. Allein, 

fann denn nicht Stephanus all dies der Taufe ald poten- 

tielle Wirkung d. h. fo zugefchrieben haben, daß er fta- 

tuirte, es trete, nachdem der Getaufte in die Kirche auf- 

genommen, von felbft und ohne Wiederholung der Taufe 

ein? Dffenbar bleibt diefe Möglichfeit auch im ſchlimm⸗ 

ften Falle d. h. auch dann, wenn wir annehmen müßten, 

Cyprians Referat fei hiftorifch treu und genau, und nicht 

vielmehr der Ausdruf eigenmächtiger Folgerung aus Be⸗ 

ftimmungen bes päpftlichen Reſcriptes; und man hätte aljo 

jeden Falls nicht fo ohne Weiteres, wie gefchehen ift, jenem 

Scheine nachgehen follen. Allein jener ſchlimmſte Fall ift 

feineswegs vorhanden. Das fehen wir aus Firmiliand 

Brief, an welchem fragliches Referat des Eyprian einen 

Gommentar empfangen hat. 

Während Eyprian fich ganz allgemein darüber — 

daß Stephanus durch Anerkennung der Ketzertaufe der 

Häreſie die Macht vindicire, Gott Kinder zu gebären !), 

und uns im Ungewiſſen darüber läßt, wie wir den Ge— 

danken des Stephanus beftimmt zu fajjen haben: jo werben 

wir dagegen durch Firmilian aufs Wünfchenswertheite 

hierüber aufgeklärt. Firmilian repetirt auch dieſes, wie 

alle andern Argumente Eyprians: die Härefie ift nicht 

Braut Ehrifti, alfo kann fie nicht in Ehrifto wiedergebären, 

1) Ep. 74, 6: „Si autem in lavacro i. e. baplismo est regene- 

ratio, quomodo generare filios Deo haeresis per Christum potest, 
quae Christi sponsa ‚non est?“ 
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fann fie nicht Kinder Gottes gebären, unde nec potest 

filios Dei parere; fegt aber dann hinzu: „‚nisi si se- 

cundum quod Stephano videtur, haeresis quidem 
parit et exponit, expositos aultem Kcclesia suscipit 

et quos non ipsa peperil, pro suis nulrit‘). Dieſe 
Worte zeigen evident und unwiderſprechlich, Stephanus 

habe über die Wirfung der Kepertaufe genau fo gelchrt, 

wie wir ed oben als möglich bezeichnet, und genau das, 

was fpäter der heil. Auguftin fo ſchön erflärt und als das 

Richtige erwieſen hat, und was die Kirche noch heute lehrt. 

Die von Kegern Getauften find (durch diefe Taufe) Kins 

der Gottes und können und dürfen nicht noch ein Mal, 

durch eine andere Taufe, ald Kinder Gottes geboren wer: 

den; Ddefungeachtet werden fie den Segen, das Erbtheil 

der Kinder Gottes erft dann haben, wenn fie in die Kirche 

werden aufgenommen fein. Das ift die Lehre der Kirche, 

und war, nach Firmilians Berichte ?), die Lehre des heil. 

Stephanus. 

Hiemit ift das erfte Mißverftändniß, deſſen wir ers 

wähnt, gehoben. Das andere betrifft die Handauflegung, 

manus impositio, welche mit der Gonverfion der von 

Kegern Getauften verbunden war. Was ift darımter zu 

verftehben, oder vielmehr, was hat Stephanus darunter 

verftanden? Gegenwärtig wird convertirenden KHäretifern 

zuerft das Saerament der Buße, dann das der Firmung 

ertheilt, worauf fofort das Uebrige folgt, was zur Eins 

führung und Einweihung in das Firchliche Leben erfordert 

1) Ep. 75, 14. 
2) Und — müſſen wir beifegen — auch nach dem des Cyprian, 

den wir jegt, nachdem wir den nöthigen und glüdlicher Weiſe vorhans 

denen Gommentar zu Mathe gezogen, richtig verfichen. 
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wird. Genau dies, behaupten wir, hat auch der bl. Ste— 

phanus beobachtet und vorgefchrieben: Mit diefer Be- 

hauptung aber befinden wir uns im Widerfpruche gegen 

die meiften ‚und angefehenften Theologen der legten drei 

Sahrhunderte. Maranus, Thomafiin, Natalid Alerander, 

Gouftant, Tournely, Wieft, Liebermann ıc. ıc. behaupten 

wie aus Einem Munde, Stephanus habe nicht die Fir: 

mung, fondern die Buße, einen beftimmten Bußaft für 

diejenigen verlangt, welche, von Kegern getauft, in bie 

Kirche aufgenommen werden wollten. Erforſchen wir ge: 

nau die Gefchichte, um entweder zur Beibehaltung unferer 

Behauptung berechtigt, oder zum Aufgeben berjelben ge: 

nöthigt zu fein. 

Das erfte Dofument, das in Betracht zu ziehen, find 

die bereit8 wiederholt eitirten Worte des Stephanus jelbft. 

Nihil, fagt der Papft, innovetur nisi quod traditum 

est, ut illi manus imponatur in poenitentiam. Sehr 

ungünftig für unfere Behauptung! Denn offenbar ift ja hier 

von Buße, von Buße allein die Rede, und zwar- fo, daß 

fich nicht abjehen läßt, wie eine Interpretation gefunden 

werben möge, welche einen andern Sinn aus den Worten 

heraus braͤchte. Wir vermögen hiegegen vorläufig Nichts 

vorzubringen, wollen aber doch, zu fünftigem Gebrauche, 

die zweifache Einficht im Gedächtniß reponiren: daß erftens, 

wie Jedermann fieht, die Worte, auch wenn fie lediglich 
von Buße fprechen, zwei Erklärungen zulafien, und daß 

fie ohnehin zweitens nicht das ganze Refepript des Papſtes, 

fondern ein Fragment defjelben, und zwar ohne Zweifel 

ein fehr Feines, feien. Hievon num vorläufig abgefehen, 

jo ftehe feft, was unfere Vorgänger und Gegner fagen, 

Etephanus fpricht in den angeführten Worten von Buße, 
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nur von Buße. Damit ftimmt auj’d WVollitindigfte zu: 

fammen was Eyprian in den Briefen an Quintus und 
Pompejus und etliche Bijchöfe auf dem dritten Coneil zu 

Garthago jagen. Cyprian jagt im erjten der genannten 

Schreiben '), die Vertheidiger der Kegertaufe berufen fich 

mit Unrecht auf das Altertbum, denn im Anfang des 

Chriſtenthums habe man es mit ſolchen Keßern und 

Schismatifern zu thun gehabt, welche in der Kirche ge- 

tauft geweien, und als rechtmäßig Getaufte die Kirche 

verlaffen haben. Solche haben dann freilich bei etwaiger 

Nüdkehr zur Kirche nicht nöthig gehabt, noch ein Mat 

getauft zu werden; es habe gemügt, ihnen eine Buße 

aufzulegen, manum imponere in poenitentiam, nach-⸗- 

dem fie ihre Sünde erfannt und abgelegt. - Das, fept er 

bei, beobachten auch wir; einen folchen von der Ketzerei 

Zurüdfchrenden taufen auch wir nicht, fondern legen ihm 

nur eine Buße auf. Ganz anders, will. er fagen, verhält 

es ſich mit denen, welche nicht in der Kirche, fondern in 

der Häreſie getauft find. Ganz ebenfo in dem Schreiben 

an Pompejus 2). 

1) Ep. 71, 2: „Et dieunt se in hoc veterem consueludinem 
sequi, «uando apud veteres haereseos et schismatum prima adhue 

fuerint initia, ut hi illic essent qui de Ecclesia recedebant et hie’ 

baptizati prius fuerant; quos tunc tamen ad Eeclesiam revertentes 
et poenitentiam agentes necesse non erat baptizare. (uod nos 
quoque hodie observamus, ut quos constet hic baptizatos esse, et a 

nobis ad haereticos transisse, si postmadum peccato suo cognito et 

errore digesto ad veritatem et matricem redeat, satis sit in poeni- 

tentiam manum imponere , ut quia ovis fuerat, hanc ovem abaliena- 

tam et errabundam in ovile suum pastor recipiat.“ 

2) Ep. 74, 12: Die aus der Härefie Heimfehrenden müſſen durch— 
aus getauft werden, „exceptis his qui baptizati in Ecelesia prius fu- 

erant et sic ad haerelicos transieranut. Illos enim oportet, cum 

Theol. Cuartalichrift. 1849. IV. Heft. 40 
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Was kann deutlicher fein, ald diefes! Wer wagt beı 

Anficht diefer Stellen zu fagen, es fei von etwas Anderem 

oder von Mehr als von Buße die Rede! Sicherlich Nie: 

mand. Auch: wir nicht. Aber das biftorifche Intereſſe 

fordert die vorläufige Bemerfung, es jei an den angeführ: 

ten Orten auch Feine Rede von denjenigen Menfchen, 

welche unfere ganze Erörterung veranlaßt haben. — Bon 

der angedeuteten Abftimmung etlicher Bifchöfe auf dem 

Eoneil zu Karthago wollen wir zwei wörtlich geben, vie: 

jenigen nämlich, welche vorzugsweife von den WBertretern 

der BußsAnficht (voran Maranus und PB. Kouftant), bie- 

her gezogen werben. Grescens von Eirta ftimmt: „Censeo 

omnes haereticos et schismaticos, qui ad catholicam 

Ecclesiam voluerint venire, non ante ingredi nisi 
ecorcizati et baptizati prius fuerint, exceptis Ais 

sane qui in Ecclesia catholica fuerint ante baptizati, 
ita tamen ut per manus imposilionem in poenitentiam 

Ecclesiae reconcilientur !).* WBincentius von Thibaris 
läßt fich fo vernehmen: „‚Haereticos scimus esse pejores 

quam ethnicos. Si ergo conversi ad Dominum ve- 
nire voluerint, habemus utique regulam veritatis, 
quam Dominus praecepto divino mandavit apostolis 

dicens: ite, in nomine etc. (Matth. 10, 8) et: ite et 

docete etc. (Matth. 28, 19). Ergo primo per manus 
imposilionem in etorcismo, secundo per baptismi re- 

— — — — — 

redeunt, acta poenitentia per manus impositionem solam recipi ct in 
ovile, unde erraverant, a pastore restitui.“ 

1) Harduin Conc. T. I. p. 163. Bei Migne Patrol. T. Ill. p. 
1059, A. Ebenfo wenigftens ähnlich haben geftimmt: Lucin« a Castra 
Galbae, Cassins a Macomadibus und Qnietus a Baruch. 
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generationem, tune possunt ad Christi pollieitationem 
venire ').* 

Das find die Daten, aus welchen umviderfprechlich 
folgen ſoll, die in dem Kegertaufftreite fo oft genannte 
manus impositio jei fediglich, und namentlich im Sinne 
des Stephanus, ein Bußact gewefen, Wären fie die ein« 
zigen Dofumente aus jener Zeit, es würde allerdings zwar 
nicht unmöglich, aber doch fihwer zu wiederfprechen fein. 
Allein es ftchen ihnen viele andere gegenüber, welche, foll 
ein gerechtes Urtheil gefällt werden, nicht zu überſehen 
find. Zunächft begegnen wir auf dem eben erwähnten 
Eoneilium einigen Abftimmungen, welche ebenfo entſchieden 
von der Firmung fprechen, als die vorhin vernommenen 
von der Buße. So votirt Secundinus a Garpis, nach: 
dem er auseinander gefegt, die Häretifer feien ‚nicht als 
Ehriften anzufcehen: „Unde constat super filios alienos 
et soboles antichristi Spiritum sancium per manus 
impositionem tantummodo non posse descendere, cum 
manifestum sit haereticos baptisma non habere ?).* 

Wo möglich noch entfchiedener und deutlicher Nemesianus 

a Thubunis, Diefer jagt nämlich, nachdem er die Nich: 

tigfeit der Keßertaufe aus Prov. 9, 12. 18 dargethan 

und die Worte Chrifti bei Joh. 3, 5 angeführt hat: „Hie 

est spiritus qui ab initio ferebatur super aquas. 
Neque enim Spiritus sine aqua operari polest, neque 

aqua sine Spirilu. Male ergo sibi quidam inter- 

pretantur ut dicant quod per manus impositionem 

1) Harduin T.I. 170. Migne Patrol. IM., 1066, A. Ebenſo hat ges 
fimmt Lucius a Thebeste. („Exorcizandi et haptizandi sunt.“) 

2) Harduin T. I. 166. Migne Patr. III., 1063, A. — Ebenſo 

Successus ab Abbir Germaniciana. 

40 * 
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Spiritum sanctum accipiant et sie recipiantur, cum 

manifestum sit utroque sacramento debere eos renasci 

in Ecclesia catholica!). Angenommen vorläufig , es ſei 

an fich möglih, dem P. Couftant beizuftimmen, wenn 

er fagt, ed gehe recht wohl an, unter dem hier erwähnten 

Afte nicht das Sacrament der Firmung, fondern einen 

Bußaft zu verftehen, weil ja auch im Eacrament der Buße 

der heil. Geift mitgetheilt werde: wie Läßt fi) aber bicbei 

das erflären — was freilich der gelehrte Mann überſehen 

hat — daß ein und derſelbe Akt von den einen Bifchöfen 

vor, von den andern nach der Taufe verlegt wird ? Die 

Einen wie die Andern verlangen die Vornahme zweier 
Akte, der Taufe und — des in Frage ftehenden. Die 

Einen aber wollen, daß legterer der Taufe vorangcehe; 

das find Diejenigen, welche ihn deutlich als Bußaft, als 

Eroreismus bezeichnen; die Andern wollen, daß er der 

Taufe folge; das find Diejenigen, welche ihn als Aft 

bezeichnen, wodurch den Getauften der heil. Geift fchlecht- 

hin und ohne nähere Beftimmung mitgetheilt werden foll. 

Noc mehr: Secundinus a Carpis bezeichnet feine manus 

impositio ald einen Aft, der nur an gültig ®etauften 

angewendet werden und wirken könne, Bincentius von Thi— 

baris läßt umgekehrt die Möglichkeit der Taufe von der 

manus impositio in "exorcismo bedingt fein. Man be- 

greift fehwer, wie es bei fo klarem, allem Zweifel entrüdten 

‚Stand der Sache einem Menfchen einfallen fonnte, beide 

fraglichen Akte für einen zu nehmen. Wie aber, wenn 

ed wirflich zwei Akte find, wenn alfo die einen Bijchöfe 

eine Buße, die andern die Firmung mit der (von Allen 

1) Harduin T. I., 162. Migne III., 1056— 1057. 
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gleicherweife geforderten) Taufe verbinden wollten: ift dann 

nicht ein unerklärlicher Wiederfpruch vorhanden? Nur 

dann, wenn es widerfprechend wäre, Buße und Firmung 
mit der Taufe zu verbinden. Daß aber dem nicht fo fei, 

weiß Jedermann. Bis auf den heutigen Tag empfangen 

Ungetaufte, wenn fie in die Kirche eintreten, zugleich mit 

der Taufe die Sacramente der Firmung und der Buße. 

Als Ungetaufte aber galten den in Karthago verfammelten 

Biichöfen die von Ketzern Getauften. Nehmen wir nun 

an, jene Bifchöfe haben viefelbe Praris befolgt, welche 

noch heute in Betreff der ungetauften onvertiten befolgt 

wird, fo ift der fcheinbare Widerfpruch gelöst. Oder au 

umgefehrt, Löfen wir dieſen Widerfpruch auf Die angedeus 

tete einfache Weife, die fich von felbft anbietet und bie 

zugleich die einzig mögliche ift, fo kennen wir von felbft 

die Praris fowohl der afrifanifchen Bifchöfe als des 

Etephanus. Jene haben den aus der Härefie Zurüdfeh- 

renden zuerft eine Buße auferlegt, dann das Sarrament 

der Taufe fammt der Firmung ertheilt, diefer hat die 

Taufe weggelafien. Gegen dieſe Weglafjung proteftir- 
ten jene. Die Proteftation aber Fonnten fie auf mehr: 

fache Weife auspdrüden: entweder durch Angabe aller Mo: 

mente des Proceſſes, wie fie ihnen nöthig zu fein ſchienen 

— Exorcismus oder PBönitenz, Taufe und Firmung, welch 

legtere aber nicht ausdrüdlicy genannt zu werden brauchte, 

weil fich deren Ertheilung von felbft verftand wenn : 

die Taufe ertheilt wurde; oder durch den tiefer 

greifenden und mit beftimmter Rüdficht auf die Gegner 

(Stephanus) ausgefprochenen Satz, Ertheilung der Firmung 

ohne vorangegangene Taufe fei ungereimt und unftatthaft, 

da die Firmung nur Setauften ertheilt werden Eönne, 
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die von Ketzern Getauften aber nicht getauft feien; wolle 

man die Taufe unterlaflen, dann müſſe man auch die Fir- 

mung nicht ertheilen wollen. Dffenbar brauchte hiebei der 
Buße nicht erwähnt zu werden, denn die Frage war ledig— 
lich nach dem Verhättniß der Taufe und Firmung zu ein- 

ander. Oder endlich durch einfachen Nachweis, wenigftens 

Behauptung, die (von Stephanus unterlaffene) Taufe fei 

deßhalb erforderlich, weil die von Kegern Getauften in 

Wahrheit nicht getauft feien. Auf die erfte Weife haben 

fech8, auf die zweite drei, auf die dritte feche-, resp. fünf 
und fiebenzig der zu Karthago verfammelten Bifchöfe pro: 

teftirt. Es ift alfo überall Fein Widerfpruch, vielmehr 
unwiederfprechlich Mar, Cyprian und die um ihn verfam: 
melten Bifchöfe feien der Meberzeugung geweſen, ihre Gegner 
ertheilen den von Ketzern Getauften bei der Rückkehr nicht 
die Taufe, wohl aber, nebft der nicht in Frage gekomme— 

nen Buße, die Firmung. 

Indeſſen was den Cyprian betrifft, fo haben wir ihn 

felbft noch näher zu vernehmen. Oben find uns aus deffen 
Briefen an Quintus und Pompejus zwei Stellen begeg— 
net, welche beweifen, die manus impositio, mit welcher 
feine Gegner die Taufe nicht verbinden, er aber verbunden 

wiffen will, fei ein Bußaft. Denfelben fteht eine ganze 
Reihe von Stellen in denfelben Briefen deffelben Eyprian 

entgegen, die und im Gegentheil eine manus impositio 
jehen laſſen, welche offenbar nicht Buße, fondern Firmung 

N). Es gehören hieher insbefondere alle jene Stellen, 

wo Eyprian feinen Gegnern Inconfequenz vorwirft, indem 
— — — — 

1) Bgl. Ep. 70, 3; 72, 1; 73, 6 und 21; ebenſo Ep. 75, 7. 12. 
23 (Firmil.) u. f. w: 
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er fügt, wenn bie Keger taufen könnten, fo müßten fie 

auch firmen fönnen, oder auch umgefehrt aus der von den 

Gegnern zugeftandenen Unfähigkeit derfelben, die Firmung 
zu ertheilen, auf die Nichtigkeit ihrer Taufe fchließt. Weil 

ed fich vorzugsweife um des Stephanus Meinung und 

‚ Braris handelt, fo möge ed genügen, eine’ Stelle aus dem 

Briefe an Pompejus zu betrachten, welcher fpeciell gegen 

Stephanus gerichtet if. Cyprian fchreibt '): „Si quis 

potest extra Ecclesiam natus templum Dei fieri, cur 
non possit super templum et spiritus sanctus in- 
fundi?‘“ Iſt hier von Buße die Rede? Braucht, wer fo 

eben zum Tempel Gottes umgefchaffen ift, Buße zu thun, 

und nicht vielmehr den heil. Geift zu dem Ende zu em- 

pfangen, damit er bleibe was er geworden ift? Damit 

wir auch nicht leife zweifeln fönnen, fährt Eyprian fort: 
„Qui enim peccatis in haptismo expositis sanctifi- 

catus est et in novum hominem spiritaliter reforma- 

tus, ad accipiendum Spiritum sanctum indoneus factus 
est.‘ Allein B. Couftant begmügt fich Hiemit nicht. Wäre, 

fagt er, von ber Firmung die Rede, fo müßte auch der 

significatio erwähnt fein, denn diefe gehört wefentlich zur 

Firmung. Es fcheint, daß er und feine Meinungsgenofien 

die Briefe Eyprians flüchtig gelefen haben. Denn in 

Wahrheit ift auch diefer «übertriebenen) Forderung ent- 
ſprochen. An einem der vielen Orte, wo Cyprian behaup- 

tet, wenn man den Kepern die Taufe zugeftehe, jo müffe 

man ihnen auch die Firmung gewähren, heißt es: Eonnte 

ein Menfch bei verfehrtem Glauben getauft werben und 

Nachlaß der Sünden erlangen, fo konnte er auch den heil. 

1) Ep. 74, 5. 
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Geift empfangen, „et non est necesse ei venienti ma- 

num imponere ui spirilum sanclum consequalur ei 

siznetur 1.“ Wie fann man Angefichts diefer Worte 

fagen, es fei nie von significatio die Rede? Wir Fönnen 

fogar noch mehr bieten. An einem andern Drte argu— 

mentirt nämlich Eyprian fo: der Getaufte follte ſogleich 

nach der Taufe die Firmung und Euchariftie empfangen. 

Nun find aber diefe beiden Sueramente bei den Ketzern 

nicht zu finden. Alfo kann man Legtern auch die Taufe 

nicht zugeftehen. Die Stelle lautet wörtlich jo: „Ungi 

quoque necesse est eum qui baptizatus sit, ut ac- 

cepto chrismate i. e. unctione esse unctus Dei et 
habere in se gratiam Christi possit‘‘ ?) u. ſ. w. Doch, 

wer durch Gründe überführt willführlich einzelne beſtimmte 

Ausdrüde verlangt, um eine Anficht anzunehmen oder ab- 

zulegen, macht fich noch weniger daraus, auch diefe Aus» 

-prüde, wenn fie ihm nad Verlangen geboten werden, 

nicht zu achten. Gefchichtlihe Thatfachen fichen etwas 

fiherer. Auch folche find zur Hand. Die Gegner Ey- 

prians hatten ſich, mit Recht, auf Apgefch. c. 8 berufen 

zum Beweife, daß es Fälle gebe, wo ©etauften die Fir: 

mung, ohne Wiederholung der Taufe, ertheilt werben 

Fönne 3). Hierauf entgegnete Eyprian ebenfo mit Recht, 

dies Erempel paſſe nicht, weil Philippus fein Keger ge 

wefen; und fährt dann fort: „Et ideirco quia legiti- 

1) Ep. 73, 6. 
2) Ep. 70, 2. 
3) Hiebei ift zu beachten, daß in ber alten Kirche immer, wenn 

Bifchöfe tauften — was die Regel war — die Firmung fich unmittelbar 

an die Taufe anfchloß. — Ueber dieſen Punkt ift befonders belchrend 

das Buch de repabtismate des mehrgenannten Anonymas. 
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mum et ecclesiasticum baptismum consecuti fuerant 

(Samaritani), baptizari eos ultra non oportebat, sed 

tantummodo quod deerat, id a Petro et Joanne fac- 

tum est, ut oratione pro eis habita et manu impo- 

sita invocaretur et infunderetur super eos Spiritus 

saictus. Quod nune quoque apud nos geritur, ut 

qui in Ecclesia baptizantur, praepositis Ecclesiae 

offerantur, ut per nostram orationem ac manus im- 

positionem Spiritum sanctum consequantur et signa- 

culo dominico eonsummentur !). — Hiemit fönnen wir 

füglich ohne weitere Bemerkung fchließen. Wer auch dies 

ſem Zeugniß gegenüber auf der Meinung bleibt, es fei 

unter der manus impositio des Keßertaufitreites, fowohl 

bei Stephanus, al8 bei Eyprian ?), lediglich ein Bußakt, 

nie die Firmung zu verftehen und verftanden worden, muß 

alle Hoffnung auf Berftändigung zu Schanden machen ; 

es müßte denn nur fein, daß es gelänge, nachzuweifen, 

Petrus und Johannes feien nach Samarien gegangen, um 

die Samariter dafür büßen zu laffen, daß fie von Philippus 

getauft worden. 

Dagegen aber entfteht nunmehr die Frage: wie ſtimmt 

all dies, was wir zulegt von Cyprian beigebracht, zu den 

beiden Stellen, die wir früher aus den Briefen an Quintus 

und Pompejus angeführt haben? Auf diefe Frage ift die 

Antwort bereitd in dem gegeben, mas über die verfchie- 

denen Vota auf dem 3. Eoneil zu Karthago bemerft worz - 
den. Cyprian unterftügt feine Argumente gegen Stephanus 

wiederholt mit der Bemerfung: es gibt allerdings Fälle, 

1) Ep. 73, 9. 
2) Letzteres inabefondere darzuthun Hat ſich Maranıs zur Aufgabe 

gemacht. 
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wo die Taufe unterbleiben kann und ein Bußaft oder Die 

Ertheilung der Firmung genügt, und da unterlaffen denn 

auch wir die Taufe. Wenn nämlich 1) ein in der Kirche 

Getaufter (und Gefirmter — denn beide Akte waren in 

der Regel, immer wenn ein Bifchof taufte, verbunden —) 

abgefallen iſt, nachher aber zurüdfehrt, fo braucht er na— 

türlicher Weife nicht getauft (und nicht gefirmt) zu wer 
den; ed genügt die Handauflegung zur Buße’). Wenn 
2) Jemand nicht vom Bifchof, fondern von einem andern 

Glied der Kirche getauft worden, fo darf auch dieſer nicht 

wieder getauft werden, auch nicht Buße thun; es gemügt 
die Cbifchöfliche) Handauflegung zur Firmung ). — Etwas 
ganz Anderes aber, fo fchließt das Argument, ift ed, wenn 
ed fi um die Aufnahme Solcher handelt, die von Kegern 

getauft worden. Da genügt weder das Eine noch das 
Andere, genügen Pönitenz und Firmung nicht, weil foldhe 
Menfchen in Wahrheit nicht getauft find. 

So die Sache angefehen wie fie ift, wie fie hiftorifch 
vorliegt, fo erklären fich fänmtliche Stellen in den Eypria- 
nifchen Briefen, um deren Verftändnig oder Mißverftändniß 
es fi handelt, aufs Vollſtaͤndigſte, und es zeigt fich 

überall Fein Widerſpruch, fondern lauter Confequenz und 

Harmonie, 

Nicht zur Beftätigung, denn folcher bebarf es nicht 

weiter, fondern zum Weberfluß fei noch der mehrgenannten 
anonymen Schrift de rebaptismate gedacht. Diefelbe 

bezeugt fo entſchieden, deutlich, unwieberfprechlich,, die in 

Brage ftehende Handauflegung fei nicht blos zur Buße, 

1) Bon folchen Menfchen ift in Ep. 71, 2 und 74, 12 die Rebe. 
2) Don Solchen ift in Ep. 73, 9 die Rebe. 
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fondern auch zur Firmung, dem signum fidei, geweſen 
(von erfterer fpricht fie faft gar nicht, nur vorübergehend; 
das ganze Argument dreht fi um letztere, welche ganz 
in derfelben Geftalt erfcheint, welche fie noch heute hat) — 
ich fage, fo entichieden, daß unfere Gegner, felbft P. Cou— 
ftant, es nicht nur nicht in Abrede ftellen, fondern nicht 
ein Mal einen Verſuch machen, die Kraft des Zeugniffes 
irgendwie abzuſchwaͤchen. Ebendeßhalb brauchen wir nicht 
näher darauf einzugehen; die bloße Erwähnung diefes un: 
widerleglichen Zeugniffes genügt. 

Damit fei das Zeugenverhör gefchloffen. Nun aber 
die Worte des Stephanus felbft. Beftätigen fie was die 
foeben vernommenen Zeugniffe ausfagen? Beim erften 
Anblid derfelben glaubten wir das Gegentheil annehmen 

“zu müſſen. Faſſen wir ſie nunmehr näher in’s Auge. 
Nihil innovetur nisi quod traditum est, ut etc. Fann, 
fo fcheint e8 auf den erften Anblick und fo fagen die Ge: 
Iehrten, Zweierlei heißen. Erftens: es werde feine Neues 

rung vorgenommen, fondern beobachtet, was der Tradition 
gemäß ift, daß einem folchen nämlich die Hand aufgelegt 

werde ıc. Diefe Interpretation haben (aus gutem Grunde) 

Couftant und Meinımgsgenoffen ſich angeeignet. Aber es 

ift doch Far, bdiefelbe fei nur möglich auf Koften der 

Grammatik ’). Hätte Stephanus das Angegebene fagen 

wollen, fo hätte er fchreiben müſſen „nihil innovetur, 

sed quod traditum est observetur, ut etc. ®äben 

die Worte nicht einen andern Sinn, als den angegebenen, 

1) Daß auch Eyprian in diefer Weife interpretirt, darf uns nicht 
beirren, denn Cyprian hat, wie das Vorhergehende zur Genüge zeigt, 
den Stephanus gar vielfach mißverfianden und mißdentet. 

® 
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wir müßten die Stelle für corrupt halten und auf ficheres 

Verftändniß des Stephanus verzichten. Gtüdlicher Weije 

aber geben fie einen andern, und zwar von felbft und un: 

gefucht. Genau überfegt heißen fie: Nichts werde erneuert, 

als was der Üleberlieferung gemäß zu erneuern ift, fo daß 

ihm die Hand aufgelegt werde ꝛc. Das Synodaljchreiben, 

welches die afrifanifchen Biſchoͤfe an Stephanus jandten, 

enthielt, wie ſchon früher gelegentlich bemerft, die Worte 

„baptizandus et innovandus est‘ d. h. die Taufe des 

von einem Ketzer Getauften ift zu erneuern, oder an dem 

son einem Ketzer Oetauften iſt die Taufe zu erneuern. 

Dagegen fagt nun Stephanus: allerdings ift an einem 

folchen Menfchen Etwas zu erneuern, aber nichts Andres, 

ald was der Meberlieferung gemäß von jeher erneuert wor: 

den. Das ift aber nicht die Taufe d. 5. nicht Die Taufe 

ift bisher und von Anfang an erneuert worden, fondern 

etwas Anderes. Was ift dieſes Andere? ut manus ei 

imponatur in poenitentiam. Alſo die Buße? Aber das 

ift ja offenbar finnlos. Mit einem Bußact find die Con— 

vertirenden aufzunehmen, weil fie fich von ber Eimde zur 

Gerechtigkeit wenden, weil fie von der Sünde herfommen. 

Wie kann man alfo jenen Bußact innovatio nennen? 

Rein unmöglich. Denn er ift ja vorher nicht dageweſen. 

Nur das kann man erneuern was da iftz die Erneuerung 

befteht darin, daß man ein Dafeiended aufhebt und wieder 

fegt, daffelbe Seiende als ein Anderes fegt. So 

wollte nun im vorliegenden Falle Cyprian Alles innopiren 

was die von Kegern Getauften befaßen, d. h. die Taufe 

und die Firmung, Stephanus aber nur einen Theil d. b. 

nur die Firmung !). 

1) Etwas Anderes befaßen fie nicht, oder es war etwas Anderes 
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Diefen Sinn geben die Worte, wenn man ſie einfach 
nimmt wie fie daftehen, ebenfo ohne Vorurtheil in Betreff 
des Dogmatifchen, als mit der Borausfegung, Stephanus 
habe richtig gedacht und das Gedachte richtig ausgefpro- 
chen. — Freilich ift was wir fo in den Worten des 
Stephanus erbliden, nicht ausdrücklich gefagt, nicht aus: 
geiprochen. Aber hier ift e8 nun, daß wir zu beachten 
haben, es feien jene Worte ein Fragment. Aus dem 
74. Briefe Eyprians ift deutlich zu erfehen, Stephanus 
habe den Proceß im Einzelnen befchrieben den er bei Auf: 
nahme von Kegern beobachtet wiſſen wollte. Bon all dem 

aber ift und Nichts aufbewahrt, als die Anfangsworte, 
ein dürftiges Fragment, Worte alfo, die man fchon von 
vorneherein nicht als das Ganze nehmen darf. Ueberdies 
find, wie es feheint, die von Cyprian angeführten Worte 
nicht ein Mal ein genaues Eitat, denn Firmilian gibt, 

wie wir früher gefehen, einen Theil des Satzes mit andern 
MWorten!). Es kann hiebei freilich ebenfo angenommen 

werden, Firmilian babe nicht genau eitirt. Wie immer: 

fo viel ift gewiß: wir würden fehr irren: wenn wir das 

Fragment für das ganze Refeript nähmen und nicht viels 

mehr aus demfelben das erjchlögen, worauf, nach obiger 

Auseinanderfegung, der Wortlaut felbit fo deutlich bins 

weist — eine Erfchliegung, wozu wir vollends nicht bloß 

berechtigt, fondern genöthigt find durch die früher vors 

geführten Zeugniſſe. 

Nach all diefem kann man fich nicht genug darüber 

nicht im ihnen, wenn fie nicht etwa orbinirt waren — cin Ball, ber, 

wie befannt, fpäter in Betreff der Ordination diefelbe Frage erzeugte, 
als die ift, welche uns gegenwärtig in Betreff der Tanfe beichäftigt. 

1) Ep. 75, 7. 
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wundern, daß fo viele und fo große Theologen meinen 
und behaupten, Stephanus (ja, was vollends unbegreij- 
lich ift, felbft Eyprian) habe nicht die Firmung den von 
Ketzern getauften Eonvertiten ertheilt. Woher dieſer Wider— 
ſpruch gegen die Wirklichkeit, gegen die Gefchichte? Um 
ed mit Einem Wort zu fagen: von einem theologifchen 
Borurtheil, verbunden mit ferupulöfer Aengftlichfeit. Jene 
Theologen meinen nämlich, wenn Stephanus die Conver— 
titen gefirmt hätte, jo wäre er in einem Irrthum befangen 
gewejen; und das darf nun nicht fein, darf nicht zuge- 
geben werden troß aller Zeugniffe der Gefchichte. Wie fo 
aber in einem Irrthum befangen? Weil er in diefem Falle 
die (von den Häretifern bereits, zugleich mit der Taufe, 
ertheilte) Firmung wiederholt hätte, Wiederholung ver 
Sirmung aber ebenfo wenig angehe, ald Wiederholung der 
Taufe. Wie fo wiederholt? Weil die Kegerfirmung ebenjo 
gültig fei, als die Kepertaufe, weil die Keger ebenjo fir: 

men, wie taufen fönnen!). Da fist des Pudels Kern. 

Stephanus war im Gegenfag gegen diefe Theologen der 
Ueberzeugung, die Keger können gültig zwar taufen, nicht 

1) Nur beifpielshalber ftehe hier die Aeußerung eines neuern, im 
Uebrigen fehr gründlichen Theologen. Sardagna (Theol. Dogm. pol. 
De sacram. P. I. Art. I. Controv. 7. n. 158) fagt, die Gültigfeit der 
Keperfirmung beruhe ungefähr auf denfelben Gründen, iisdem fere ra- 
tionibus, als die Gültigfeit der Kebertaufe. Minister enim — fo führt 
er den Satz aus — confirmationis agit nomine et auctoritate Christi, 
et confirmatio est sacramentum Christi. Denique si ad valorem bap- 
tismi non requiritur fides ministri, neque ad valorem “confirmationis 
est necessaria; evidens enim est, nullum plane fundamentum dari 

aliter de uno saoramento sentiendi quam de altero.“ — Der Grund⸗ 
irrthum hiebei befteht darin, daß defectus fidei als identifch mit baeresis 
genonmen wird. Die mweitern Webler im Argumente wird ber folgende 
Abfchnitt aufdecken. 
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aber firmen, und folglich der Ueberzeugung, er nehme 

nicht eine Wiederfirmung vor, wenn er Solche firme, die 

von Kepern gefirmt worden. Auf welcdyer Seite die Wahrheit 

an fich jei, wird der dritte Abjchnitt gegenwärtiger Abs 

handlung zeigen. ‚Hier, wo wir und mit der Gefchichte 

unſeres Dogma befchäftigen, haben wir nur hiftorifch zu 

erforfchen, ob die Kirchenlehre in Betreff der Kegerfirmung 

von unfern Theologen, oder vielmehr von Etephanus vers 

treten fei. Um kurz zu fein, und, wie wir hoffen, zugleich 

binlänglich überzeugend, wollen wir und nur auf diejeni« 

gen Zcugniffe berufen, welche unfere Theologen für fich 

anfprechen, Unter denfelben ftehen in erfter Reihe ein 

Brief von Papft Innocenz I. und einer von Bigilius. 

Erfterer beantwortet die Frage, ob arianifche PBriefter wenn 

fie zur Kirche zurüdfehren, als Briefter gelten follen, ver» 

neinend, indem er auf die Praris hinweist, welche die 

Kirche bei Aufnahme von Kegern überhaupt (von Laien) 
beobachte. Er jagt: „Quia eorum laicos conversos ad 

Dominum sub imagine poenitentiae ac sancti spiri- 
tus sanctificatione per manus impositionem suscipi- 

mus: non videtur clericos etc.“ Und etwas fpäter: 

„Qui fieri potest, ut eorum profanos sacerdotes 

dignos Christi honoribus arbitremar, quorum laicos 

imperfectos ad sancti Spiritus percipiendam gratiam 

cam poenitentiae imagine recipiamus“ '). — Vigilius 

unterfcheidet zwifchen ſolchen Häretifern, welche durch Häre— 

tifer getauft worden, und ſolchen, die, in der Kirche ge- 

tauft, zur Häreſie Jübergetreten waren, und fagt von 

— —— — 

1) P. Coustant, Dissertatio etc. n. 21. bei Migne III. 1263, C. 

— Das vollftändige Schreiben bei Harduin Conc. L, 1013, 
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Legtern: „Quorum reconciliatio non per illam impo- 
sitionem manus, quae per invocationem sancti spiritus 

operatur, sed per illam, qua poenitentiae fructus 

acquiritur et sanctae communionis restitutio, perfi- 

eitur“!). Es ift unbegreiflich, wie unfere Gegner fich 

auf dDiefe Documente berufen fonnten, denn diejelben 

fagen ja offenbar da8 gerade Gegentheil von Dem, was 

Sene fie fagen laſſen. Innocenz fol die sanctificatio 

spiritus sancti eine Art Buße, Bußact, imago poeni- 

tentiae nennen. In Wahrheit aber unterfcheivet er Bei- 

des fehr genau und fagt, es genüge nicht Eines, beide 

feien erforderlich, die sanctificatio sp. s. fönne nicht eins 

fach, fondern müffe sub oder cum imagine poeniten- 

tiae erwirkt werden d. h. die Firmung der convertirenden 

Ketzer müſſe mit einem Bußact verbunden fein. Innocenz 

gibt auch genau an 1) warum mit der Firmung ein Bußact 

verbunden, und warum 2) fraglichen Menfchen überhaupt 

die Firmung ertheilt werden müſſe. Erfteres deßhalb, weil 

die Keper die Gnade des h. Geifted per impietatis suae 
perfidiam potius quam per fidem perdiderunt; Letzte— 

red, quoniam quibus solum bapiisma ralum esse per- 
millimus, quod utique in N. P. et F. et Sp. s. per- 
ficitur, nec spiritum sanctum eos habere ex illo 
baptismate illisque -mysteriis arbitramur; quoniam 
cum a catholica fide eorum auctores desciscerent, 
perfectionen Spiritus quam acceperant, amiserunt 
nec dare ejus plenitudinem possunt ?). — Wo möglich 

— — — —— 

1) Derſelbe Couſtant 1. c. 
2) Harduin I, c. ®. Couſtant bat diefe doppelt emtfcheidende Stelle 

auszulafien belicht. 
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ift dad Zeugniß des Pigilins noch fprechender. Wenn 

Diefer jene Handauflegung, quae per s. spiritus invo- 

cationem operatur d. h. die Firmung bei den Apoftaten 

(den in der Kirche Geborenen und Getauften, und nachher 

llebergetretenen) als unftatthaft erflärt, und zwar aus— 

prüdlich im Gegenfag gegen die in der Häreſie Gebore: 

nen und Oetauften, fo ift offenbar, es gelte von Legteren 

das Gegentheil d. h. dieſe Legtern ſeien nicht blos durch 

einen Bußact, fondern zugleich durch die Firmung aufzu— 

nehmen. Daß zurüdfebrende Apoftaten nicht gefirmt wer: 

den, hat natürlicher Weife feinen Grund darin, weil die— 

-felben bereits (in der Kirche, ehe fie dieſe verlaffen haben) 

gefirmt find ). Socher Zeugnifje läßt Gouftant noch viele 

für fi) fprechen. Nur beifpielshalber führen wir eines 

von Leo M. an. Dieſer Papft fchreibt in Ep. 149 ad 

Nicetam c. 7: „Qui baptismum ab haereticis acce- 

perunt, cum antea baptizati non fuissent, sola invo- 

eatione Spiritus sancti per impositionem mannum 

confirmandi sunt;“ in Ep. 2, ad Rusticum c. 18: 

„Per manus impositionem, invocata virtute Spiritus 

S., quam ab huerelicis accipere non poluerunt, Catho- 

lieis copulandi sunt;“ und endlich in Ep. 155, ad 

Neonem: „Hoc tantum, quod ibi defuit, conferatur, 

1) Man muß flaunen über die grobe Willführ, womit C. zu Werfe 

geht, um feine vorgefaßte Meinung bei Vigilius zu finden. Nachdem er 

des Leptern Worte angeführt, erflärt er fo: „Quibus verbis duplex 

distinguitur manus impositio, una quae poenitentiae luctuosae imagi- 

nem exhibeat ac similitudinem , altera quae habeat ejus veritatem; 

una quae per invocationem s. spiritus Catholicorum conventui statim 

societ, altera qua differatur sanctae communionis restitulio, et per 

plurimos poenitentiae fructus acquiratur.“ 

Tpeol. Tuartalichrift. 1849. Heft IV. 41 
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ut per episcopalis manus impesitionem virtutem 
sancti spiritus consequantur‘‘ !). 

Zeugniffen, welche auf foldhe Weiſe fprechen iſt 

Nichts weiter beizufügen, als die wiederholte Verwunde— 

rung darüber, daß trotz derfelben fo viele und gejchägte 

Theologen die Meinung hegen fönnen, die Kirche fenne 

und anerfenne eine Keperfirmung ebenfo, wie eine Ketzer— 

taufe ?). 

Mehr als VBerwunderung, wir fünnen es zum Schluffe 

nicht verbergen, nöthigt ed ung ab, wenn wir gewahren, 

die oft genannten Theologen berufen ſich für ihre Anſicht 

- felbft auf den 7. Canon des erften Concils von Eonftan- 

tinopel oder legen wenigftend ihre Anficht nicht ab im 

Angefichte dieſes Canons. Derfelbe bezeichnet die Keger 

namentlich, welche bei der Rüdfehr- zur Kirche nicht ge: 

tauft, fondern blos gefirmt, und welche zugleich auch ge 

tauft werben müſſen. Zur erften Klaffe gehören die Arianer, 

1) P. Coustant bei Migne IH., 1262. — Wem fallen nicht kei 

den zulegt angeführten Worten des Leo bie vielbefprochenen des Stepha- 
nus ein! 

2) Zum Beweife, wie leichtfertig in biefem Punkte behauptet, 

wie arg die Sache getrieben werde, diene Liebermann, unfer beliebtefter 
Dogmatifer. Derfelbe befhuldigt Malvonat und Morinus, welche der 

Geſchichte treu unferer Ueberzeugung find, des Irrthums und fagt: „Fal- 
sam esse hanc doctt. virorum sententiam (daß die convertirenden Ketzer 
zu firmen feien) ab aliis Theologis abunde probatum est. Nam tametsi 
particulares quaedam Ecclesiae potuerint in hoc errore aliquamdiu 
haerere, communis tamen Ecclesiae doctrina semper fwil, quod 

confirmatio in haeresi suscepta non minus valeret quam baptisma 
ipsum (Instit. theol. L. VI. P. II. art. 3. €. 2). „Commumis“ 

und „Semper fuit“ fagen fie, und willen nicht ein einziges Beiſpiel 
davon anzuführen, während von gegentheiligen die Kirchengefchichte 
winmelt ! 
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Marcedonianer, Sabbatianer, Novatianer, ZTeflaradefatiten 
und die Apollinariften; und von al diefen num heißt es 
wörtlich: „recipimus (eos) dantes quidem libellos et 
omnem haeresim anathematizantes, quae non sentit 
ut sancta Dei catholica et apostolica Ecclesia, et 
signatos sive!) unctos primum sancto chrismate 
(oygayıkoustvovg Froı xMouevovg rOWTov Tip Ari too) 
et frontem et oculos et nares et os et aures; et 
eos signantes dieimus „signaculum doni spiritus saneti 
(oyooyis dwgeäg ravevueros aylov)“2). Die Quartals 

fchrift hat wohl feine Leſer, welche nöthig hätten, durch 

erläuternde Bemerfungen gegen die Verſuche gefchügt zu 

werden, welche man gemacht hat, auch diefes Zeugniß, 

wenn nicht zu umgeben, fo doch etwas Anderes fagen zu 
laſſen, als es fagt ?). 

Somit ſei die hiſtoriſche Unterſuchung über die manus 

impositio geſchloſſen. Das Reſultat derſelben iſt: Ste— 

1) Hiernach ohne Zweifel iſt das etwas dunkle c. 44. D. 4 de consecer. 

zu verftehen, wenn es fagt, die von Ketzern im Namen des breifaltigen 
Gottes Getauften feien in die Kirche aufzunehmen aut unctione chris- 
matis aut impositione manus. .. . Unde Arianos per impositionem 
manus occidens, per unctionem vero sancti chrismatis ad ingressum .. 

ecclesiae oriens reformat. — Was indefien die an biefer Stelle noch 

erwähnte professio fidei, und wie es zu verfichen fei, wenn es heißt: 
„Monothelitas vero et alios ex sola vera confessione recipit,“ geftehe 
ich nicht zu wiſſen, faum vermuthen zu fönnen. 

2) Harduin T. I., 811. 

3) Zu diefen Berfuchen gehört u. a. -die Bemerkung, warum den 

Novatianern die Firmung habe ertheilt werben müffen, wiſſe man aus 
Theoboret, da diefer berichte, die Novatianer haben das Sarrament ber 

Firmung nicht gefpendet. Aber was haben denn die übrigen Häretifer 

gethan, die vom Goncil den Novat. gleich geftellt werden? Darüber geht 

man flilffchweigend hinweg. 

41* 
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phanus hat die von Kegern gültig ©etauften bei der 

Rückkehr in die Kirche, unter Begleitung eines Bußactes, 
gefirmt; und damit hat er gethan was die Kirche zu allen 

Zeiten beobachtet hat und beobachten wird, gleich viel, ob 

die Ketzer, von denen Jemand zurüdfehrt, firmen oder 

nicht firmen, denn jenes ift fo viel als dieſes. 

Indeſſen gerade diefes ift die Brage — eine Frage, 

die noch nicht erledigt ift, Die ihre Erledigung vom %ol- 

genden erwartet. Die Theologen, denen wir in dem zus 

nächft Vorhergehenden wiberfprechen mußten, haben 1) vor 

Allem dur „Bernunftgründe“ erkannt, d. h. auf eigene 

Fauſt gemeint, die Keger vermögen ebenfo gültig zu firmen, 

wie zu taufen. Demgemäß haben fie 2) trog aller wider: 

fprechenden Zeugniffe der Gefchichte ebendaſſelbe als Lehre 

der Kirche gefunden; und folglich mußte 3) wiederum trog 

aller entgegenftehenden Zeugniffe auch Stephanus (ja felbft 
Eyprian!) derſelben Anficht fein und durfte die convers 

* tirenden Keger ebenfo wenig firmen als taufen. — Wir 

haben ven umgefehrten Weg eingefchlagen. Zuerft erforfch: 

ten wir, ohne eine eigene fefte Meinung mitzubringen, die 

Geſchichte, um zu erfahren, was wirflich ſei. Nachdem 

wir dies erfannt, werden wir nach Möglichkeit dialektiſch 

erforfchen, ob das Wirkliche auch vernünftig fei, oder viels 

mehr nachzuweifen fuchen, daß es vernünftig fei, denn 

das ift allerdings eines unferer Vorurtheile, nicht das 

Nächfte Beſte was unfer Einer ſich einzubilden belicht, 

fondern das Wirfliche fei vernünftig. Das Folgende hat 

die Aufgabe, die Gründe gegen und für die Gültigkeit 
der Kegertaufe einander gegenüber zu ftellen, beide zu 

erkennen und zu würdigen, und bierdurd, wie wir 

hoffen, die Lehre der Kirche und fomit auch die Lehre 



Die Kepertaufe. 637 

und Praris des heiligen Stephanus vor der Bernunft 

zu rechtfertigen. Hiebei wird die zulegt erörterte Frage, 

die Frage in Betreff der Keperfirmung, von felbft erledigt 

werben. 

D. Mattes, 

Prof. in Hildesheim. 



Necenfionen. 

1. 

Das kirchliche Synodalinfiitut vom pofitiv hiſtoriſchen 

Standpunkte aus betrachtet mit befonderer Kückſicht 

auf die gegenwärtige Beit. Von Domcapitular Dr. $. 

Haiz. Breiburg im Breisgau. Friedr. Wagner'ſche Bud) 

handlung, 1849. Preis 30 fr. — 9 Nur. 

Der Klerus auf der Diöcefanfynode. Ein kirchliches Ges 

mälde. Entworfen dur Dr. 3. Amberger, Regens des 

Klerikalfeminard zu Megensburg. Mit oberhirtlicher Gut⸗ 

beigung. Regensburg, bei Fr. Puftet, 1849. Preis 40 Fr. 

12 Nor. 

Die Diöcefanfpgnode. Bon Dr. M. Silfer. Augsburg, 

Verlag der Matth. Rieger'fchen Buchhandlung. 1849. Preis 

30 kr. — 9 Nor. 

Daß über die Abhaltung, beziehungsweife Wieder: 

herftellung von Didcefanfynoden außer vielerlei Stimmen 

in den Tagblättern gleichzeitig drei größere Abhandlungen 

von wiffenfchaftlichen Notabilitäten in drei verfchiedenen 

Bisthümern erfcheinen,, ift unftreitig ein Zeichen ber leb- 

haften Theilnahme und dringender Wünfche, welche das 
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alte firchliche Inftitut in der gegenwärtigen für alle Firdh- 

lichen Berhältniffe fo beveutfamen Zeit hervorgerufen bat. 

Betrachtet man fich dagegen die Art und Weife, wie bie 

genannten Berfaffer jeder für ſich die Wiederherftellung der 

Diöcefanfynoden, ihre neue repräfentative Organifation, 

und die auf ihnen zu verhandelnden fperiellen Gegenftände 

anfchauen, fo dürfte darin leicht ein Prognoftifon liegen, 

wie fih die neuen Synoden in ihrer Zufammenfegung, 

entfprechend dem Typus aller großen Berfammlungen unfes 

rer Zeit, geftalten werden. H. Domcapitular Dr. Haiz 

geht nämlich ftark links, H. Regens Dr. Amberger ftellt 

fi) mit der würbigften Haltung und dem grünbdlichften 

Urtheil auf die Rechte, H. Dr. Filſer endlich fucht eine 

gewiße Mitte feftzuhalten. Aus diefem Grunde erfchien es 

dem Referenten am paffendften die Anzeige obiger drei 

Schriften in eine Eollectivrecenfion zu bringen, weil jo das 

Unterfcheidende einer jeden befier hervortreten, und bie 

Recapitulation der einzelnen Rubrifen vermieden werden 

fonnte. 

In Beziehung auf die allgemeinen einleitenden Begriffe 

wie über das Gefchichtliche der Synoden herrfcht eine ziems 

liche Uebereinftimmung, es wird hier der Begriff und bie 

Eintheilung , der Urfprung aus göttliher Einfegung, bie 

Gefchichte und der Verfall der Eoncilien, fo wie ihre Noth— 

wendigfeit fowohl überhaupt als mit Nüdficht auf bie 

gegenwärtigen Zeitbebürfnifje befprochen. Referent will 

darüber nur Einiges bemerken. Wenn Dr. gilfer das 

Wort concilium blos für größere Kirchenverfammlungen, 

Synodus dagegen für die Diöcefanverfammlung in Anz 

fpruch nimmt, wogegen Ref. nichts hat, aber ald Grund 

angibt, weil es bei den erften auf Mebereinftimmung und 
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Einftimmigkeit der Verfammelten — concilium a conei- 

liando — abgefehen fei, auf den andern aber der Biſchof 

allein die Zurisdiction befige, fo ift dieſe Anficht wohl 

nicht die richtige, nicht blo8 deswegen, weil die römiichen 

Etymologen das Wort von coneieo oder concalo ableiten, 

alfo damit eine zufammenberufene im Gegenfage zu einer 

zufällig zufammengefommenen Berfammiung bezeichnen 

wollen, fondern was wichtiger ift, weil auch die Diöcefan- 

ſynoden weſentlich die Eintracht und Uebereinſtimmung des 

Klerus in Lehre, Amtsführung und Wandel zum Zwecke 

haben müſſen; handelte es ſich um die alleinige Ausübung 

der Jurisdiction, fo könnte der Bifchof dies einfacher durch 

Verordnungen aus feiner Kanzlei erreichen. lleber das 

Geſchichtliche der Diöcefanfynoden ift H. Dr. Filſer 

am-ausführlichften, indem er eine lange Reihe von allge— 

meinen und Provincialconeilien anführt, welche die Abhal- 

tung von Didcefanfynoden vorgefchrieben oder eingefchärft 

haben; die richtigfte Vorftellung von der Entwidlung ber 

Diöcefanfynoden im engern Sinne gibt H. Dr. Amberger, 

welcher darauf hinweist, wie nach übereinftimmenden 

Zeugniffen die Bifchöfe in den erften Zahrhunderten ihre 

Diöcefen unter dem Beirath ihres Presbyteriums verwals 

teten, und dieſes Presbyterium gleichfam eine beftändige 

Synode um den Bifchof gebildet habe, was um jo leichter 

war, ald damals der Bifchof und feine ganze Geiftlichkeit 

an demfelben Drte wohnten, erft nach der Ausdehnung 

der Diöcefen und der Verfegung vieler Geiftlichen auf das 

Land wurde es nothwendig, fie in die bifchöfliche Stadt 

zur Synode zu berufen; als die erfte Diöcefanfynode dieſer 

Art, von der die Verhandlungen auf uns gefommen, er: 

feheint die zu Aurerre (578), auf welcher verordnet wurde, 
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daß, alle ‘Priefter ‘zweimal des Jahres, im Frühjahr und 
Herbft in die Stadt zur Eynode fommen follten, was 
fortan als Regel galt, bis der Kirchenrath von Trient 
Sess. XXIV. c. 2. de ref. die jährliche Abhaltung ans 
ordnete. 

Ueber den Berfall der Synoden und feine Ur: 

fachen verbreiten fich weitläufig Dr. Filfer und Dr. Haiz, 

mit Milde und Abwägung aller Berhältniffe Dr. Amberger; 

alle beflagen diefen Berfall auf das tieffte, alle legen die 

Hauptfchuld auf die Bifchöfe, welche namentlich in Deutfcy: 

land als weltlihe Fürften und Reichöftände über ben 

weltlichen Sorgen und Gefchäften die geiftlichen Angelegens 
heiten hintanfegten und der Firchlichen Kanones vergaßen, 

auch wohl fich zu vornehm dünfen mochten, mit dem nics 

dern und bürgerlichen Klerus perfönlich zu verkehren; wenn 
die beiden erftern auch den Berfall der Wiffenfchaften im 
Mittelalter als eine Haupturfache anführen, fo fann Ref. 

darin mehr eine beliebte Phraſe als Wahrheit erkennen, 

denn wir finden bis zu Ende des 13. Jahrhunderts noch 

immer Diöcefanfynoden, und bis auf das Trienter Eoneil 

Metropolitanfpnoden, deren Befchlüffe die Bifchöfe doch in 
ihren Sprengeln verfünden mußten, wogegen im 17. und 

18. Jahrhundert, alfo in der Zeit wo alle Wiflenfchaften 

und auch die theologische ſich hoben, alle Eonrilien ohne 

Ausnahme verfehwinden. Nicht viel anders verhält es fich, 

wenn H. Dr. Haiz den Verfall der Synoden mit Fleury 

und Schwarzel dem Einfluffe der pfeuborifidorifchen Deere: 

talen und dem Etreben der PBäpfte nach Abfolutismus zus 

fchreibt, da er doch felbft an derfelben Stelle bemerkt, daß 

kein Bapft den Orundfag, daß Feine Kirchenverfammlung — 

die allgemeinen ausgenommen — ohne die Genehmigung 
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des Papſtes gehalten werden folle, ausgeſprochen, viels 

mehr nachweislich viele Päpfte vom 11. bis ind 13. Jahr⸗ 

hundert (das Verzeichniß hätte fich bis auf Alerander VII., 

1655, fortführen lafjen), die Abhaltung der Synoden als 
höchft nützlich eingefchärft haben. Wohl aber trug das 

allmälige Sinfen des chriftlichen Lebens in den Prieftern 

wie in den Bifchöfen, der gleihzeitige Verfall der auf Ges 

meinfchaftlichfeit und Deffentlichfeit des bürgerlichen Lebens 

abzielenden politifchen Inſtitutionen, die mit der immer 

fortfchreitenden Entwidelung des politifchen Territorialis⸗ 

mus gleichen Schritt haltende Bevormundung und Ein- 

engung der Kirche wefentlich zum Erlöfhhen des Synodal- 

geiftes bei, und gewiß mehr als die weite Ausdehnung 

der Diöceſen, die Befchwerlichkeit der Reifen, die großen 

Unfoften, worin Dr. Amberger und Filfer nur eitle Aus- 

flüchte finden. | 

Ueber die Nothwendigfeit der Wiederhers: 

ftellung des Synodalinftituts in unferer Zeit find alle 

drei Verfaſſer einig. Mit feierlichem Ernft rechtfertigt bes 

fonder8 H. Regens Amberger den lauten und gerechten 

Auf nach Diöcefanfynoden durch das Bebürfnig der Eini- 

gung ber Geiftlichfeit in ſchwerer Zeit zum Kampfe gegen 

alles Büreaufratentbum und Schreiberregiment, welches 

die freie Bewegung und den Geift der Kirche feit langem 

gelähmt, zur gemeinfamen Berathung und gemeinfamen 

Beichlüffen, wie durch Einheit in den kirchlichen Grund: 

fägen, in dem Firchlichen Verfahren und der PBaftoralwirk 

famfeit dem einreißenden Verderben in den Gemeinden, der 

Unfittlichkeit und dem Unglauben zu fteuern; zur Erwedung 

des Klerus ſelbſt, damit er feinen Beruf nicht vergefle, 

das Salz der Erde und das Licht der Welt zu fein, und 
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die Lauen und Läßigen an dem Eifer der Borleuchtenvden 

ſich entzünden mögen, auch um die Kluft auszufüllen, die 

fi) da und dort zwifchen dem Bifchofe und feinem Klerus 

gebildet hat, um das Band der Liebe und des Vertrauens 
enger zu knüpfen, endlich da fich in der Gegenwart bie 

deutſche Kirche überhaupt neu geftalten fol, um den Grund 

dazu. durch die Abhaltung von Synoden zu legen, wie der 

große Apoftel Bonifacius ſich vorzüglich diefes Mittels 

bedient hat, die deutfche Kirche in ihrem Anfang einzu- 

richten und zu befeftigen. Auf dies legte Moment legt 

H. Domcapitular Haiz ein befonderes Gewicht, er weist 

in diefer Hinficht zunächft auf die Erfcheinungen des Un- 

glaubens in höhern und nigdern Ständen, auf die Par: 

theien in der Geiftlichfeit felbjt hin, dann auf das Streben 

der Kirche die ihr gebührende Alnabhängigfeit von dem 

Staate zu erringen, und die Folgen, weldye daraus ent— 

ftehen könnten; ſchon die in diefen Hinfichten zu treffenden 

firchlichen Anordnungen fordern Synoden, auf welchen 

nach feiner Meinung die Kirchenvbrigfeit dem Klerus und 

Bolfe Rechenfchaft darüber ablege, es feien aber noch ver: 

fehiedene andere PBunfte, welche nur auf Synoden ihre 

Erledigung finden fönnen, wie die mit der Kirchenzucht 

und befonders der Liturgie vorzunehmenden Reformen, das 

Berhältnig der Kirche zur Schule, zu den beftehenden 

Sekten, die Bereinigung der Gonfeffionen, das Kirchen: 
gut. Der Berfaffer fürchtet nicht, daß die Synoden das 

Schickſal der neueften Nationalverfammlungen und Lands 
tage haben könnten. Bedächtlicher ift H. Dr. Filfer, er 
fehreibt: wenn der Bifchof im Befige der Mittel ift, feine 

Diöcefe ebenfogut ohne Synode zu regieren, oder wenn 
er durch einen Fanonifchen Grund an der Abhaltung von 
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Synoden gehindert wird, fo erfcheinen fie nicht als notb- 

wendig, im Gegentheil ald abfolut nothwendig ; doch hält 

er jenes für die Ausnahme, diefes für die Regel. 

Nach der Darlegung der Anfichten über die allge- 

meinen Fragen geht Referent zu den fpeciellen Fragen über, 

welche bei der Wiederherftellung der Synoben zur Sprache 

fommen, und bier find die drei Verfaſſer binfichtlich der 

Berufung darüber einig, daß das Berufungsrecht nur 

dem vom Papſte beftätigten, wenn auch noch nicht conſe— 

erirten Bifchofe zuftehe, ohne Zuftimmung des Domfapitels, 

auch ohne Zuftimmung des Metropoliten und des Papftes ; 

dies Alles nach den Canones. H. Dr. Haiz, der an die 

neue Freiheit der Kirche nicht recht zu glauben fcheint, 

verlangt unter umftändlicher Ausführung, daß der Bifchof 

fi) vorher mit der Staatsgewalt in's Benehmen jege, 

wogegen H. Dr. Amberger glaubt, daß es an einer Anzeige 

genügen dürfte. Ebenſo fteht dem Bifchofe der Vorſitz 

und die Leitung der Synode zu. Daß der geeignetfte 

Ort zur Abhaltung von Synoden der bifchöfliche Sig ift, 

verfteht fih um fo mehr, als fich bier in der Regel die 

erforderlichen Räumlichkeiten vorfinden, und die Kathedrale 

die Mutterfirche der ganzen Diöcefe ift, von welcher ihre 

Priefter ausgehen, und wohin fie ihren Zug nehmen jollen; 

übrigens erlauben die gefeggebenden Stimmen aller Zeiten 

dem Bifchofe feinen Klerus an jedem Orte der Diöcefe zu 

verfammeln. — Ueber die Zeiten der Synode unters 

fiheivet Dr. Amberger drei Perioden der Gefepgebung vom 

Eoneil von Nicäa bis zum IV. Lateranifchen, wo jährlich 

zwei Synoden, von da bis auf den Kirchenrath von Trient 

wo mindeftens eine, endlich die Trienter Gefeggebung, 

wornach einfach jährlich eine Synode gehalten werben follte. 
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Nun entiteht aber die Frage, ob die legte Beftimmung 

nach ihrem Wortlaute: ratione tamen parochialium, aut 
aliarum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum, 

debeant ii, qui illarum curam gerunt, quicunque illi 
sint, Synodo interesse, — bei der Ausdehnung unferer 

deutfchen Diöcefen und ohne Nachtheil der Seelforge ſich 

ausführen laffe? Die HH. Amberger und Filfer bezweis 

feln es mit Recht, und fchlagen daher nach dem Vorgange 

BDenedift XIV. eine Mopififation vor, worüber fih Dr. 

Amberger näher erklärt. Er beruft ficy nämlich auf die 

Kapitularien, wornach der Bifchof die Priefter der Diöcefe 

in Abtheilungen zur Stadt berufen fol, ferner auf eine 

Entjcheidung der congregatio de conciliis, welche ver; 

langt, daß der Biſchof wenigftens einen Theil feiner Geiſt— 

lichen ald Abgeordnete der übrigen um ſich verfammeln 

fol, enbli auf eine Beftimmung des Gardinalbifchofs 

von Regensburg, Franz Wilhelm, Grafen von Wartenberg 

und Schaumburg, v. 3. 1560, welcher feine große Diöcefe 

in drei Bezirke theilte, deren Geiftliche fich jährlich im 

Hauptorte verfammeln, im vierten Jahre aber zur Synode 

nach Regensburg kommen follten. Hierauf gründet Dr. Am- 

berger den Vorſchlag; nach der erften durch den Gefammt- 
flerus gebildeten Synode verfammelt der Bifchof in den 

nächften drei Jahren einen Ausſchuß, beftehend aus den 

Dekanen, Kämmerern und einer Anzahl von der Kapitele- 

geiftlichkeit gewählter Pfarrer und Hilfspriefter, welche die 

aus den Berathungen fich ableitenden Verfügungen bed 

Bifhofs zu Haufe fund machen; im 4. Jahre ift dann 

wieder eine Plenarſynode. Ref. ift mit dem Vorſchlag 

einverftanden, vorausgefegt, daß der Verfaſſer den Auss 

druf „Geſammiklerus“ nicht im vollften Sinne nimmt. 
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Die Theilnehmer an der Synode, welche dazu 

berufen werden und erfcheinen müffen, find in den ber 

treffenden Gefegen fo genau bezeichnet, daß darüber nicht 

geftritten werden fann, wie auch unfere Verfaſſer einig 

find, nämlich außer dem Bifchofe zunächft fein Rath, mit 

deſſen Hilfe er die Diöcefe verwaltet, alfo die General- 

vicare, Dfficiale und ähnliche Dignitäre. Das Domkapitel, 

fowie die Mitglieder von Gollegialftiften, wohl auch die 

Lehrer an den theologischen Lehranftalten,, befonders aber 

der eigentliche Euralflerus, da der Hauptziwed der Diöce- 

fanfynoden die gute Verwaltung der Seelforge ift; Das 

Trienter Statut drüdt diefe allgemeine Berpflichtung mit 

den Worten aus: ii, qui ecclesiarum curam gerunt, 

in welche Kategorie alle Pfarrer, ftändige und zeitliche 

Pfarrverweſer, auch Hilfspriefter gehören, welche eine eigene 

Kirche (ecelesia annexa) zu beforgen haben. Die älteren 

Gefege über dad Erfcheinen der Aebte find in vielen Län- 

dern nicht mehr praftifh. Die übrigen Prieſter fann 

der Bifchof einladen, wiewohl er durch die Kanones nicht 

dazu verpflichtet ift, Doch möchte es im Geifte unferer Zeit 

liegen auch Beneficiaten und nichtfelbftftändige Hilfspriefter 

einzuladen , befonderd dann wenn Gegenftände verhandelt 

werden, welche ihre Perſon oder Stellung betreffen. Wie 

übrigens in den Kirchengefegen vorgefehen ift, auf welche 

Weiſe diejenigen, welche obſchon verpflichtet rechtöfräftig 

gehindert find zu erfcheinen, durch Andere ſich vertreten 

laſſen follen, fo fchärfen eben jene Geſetze auch ein dafür 

zu forgen, daß durch die Abwefenheit fo vieler Priefter 

die Seelforge feinen Schaden’ leide; dazu diente in ber 

fränfifchen Zeit die Berufung der Prieſter in Abtheilungen, 
fpäter die Ausfcheidung derjenigen welche zur Bejorgung 
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der Pfarreien zu Haufe bleiben mußten, endlich durch eine 

Bertretung der Kapitelögeiftlichen durch gewählte Abge- 

ordnete; fo 3. D. erfchienen auf der von dem Gardinal 

und Bifchof Marcus Sitteus zu Konftanz i. J. 1567 

gehaltenen Synode von jedem Landfapitel zwei bis drei 
Pfarrer, worunter meiftens der Defan und Kämmerer. 

Wichtig ift für unfere Zeit die Frage, ob außer dem 

Klerus auch Laien zu berufen, und falls fie von dem 

Biſchofe eingeladen würden, zu erfcheinen verpflichtet feien ? 

Ein Recht der Laien zur Synode berufen zu werden erfennt 

feiner unferer Verf. an, da den Beifpielen aus älterer Zeit, 

wornach Laien häufig und in großer Zahl auf Synoden 

erſchienen, die veränderten Verhältniffe und das jet gel- 

tende Recht gegenüber ftehen; doch flimmen alle darin 

überein, daß bei der gegenwärtigen Lage der Dinge bie 

Laien von den Synoden nicht gänzlicy ausgefchloffen wer: 

ven follten. Schon in der alten Zeit wurden fie einge- 

laden, damit das Volk wahrnehme, was angeordnet werde 
zu feinem Heile; fpäter befchränfte ſich ihre Theilnahme 

auf das Anwohnen bei den Synodalgebeten und der Sy- 

nobalrede des Bifchofs, und zulegt beftimmten Synodal- 

ftatuten, die Gardinalcongregation und Benebict XIV., daß 

ber Bifchof auch Laien einladen möge aber nur aus den 

allerwichtigften Gründen, und nie um ihren Rath einzu: 

holen oder fie ihre Stimme abgeben zu laffen. Weiter 

geht H. Dr. Amberger freilich sub clausula, er jagt naͤm— 

lih: würde zwifchen Geiftlichfeit und Laien das von der 

Kirche gewünfchte Verhältniß beftehen, würden auch die 

Laien nach Kräften ihr geiftliches Prieſterthum üben — 

und nicht dem Klerus wie eine Partei gegenüberftehen, 

dann dürfte es im Geifte.der Kirche fein, bei den Bor; 
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berathbungen zur Synode auch tüchtige Männer aus 

dem Laienftande zu hören, da diefe nicht felten bedeutende 

Auffchlüffe geben Fönnten über die Bedürfniſſe der Ge— 

meinden, dagegen den eigentlichen Synobalfigungen dürften 

die Laien beffer immer ferne bleiben. Noch weiter greift 

der Borjchlag des H. Dr. Filfer, er meint, eine Synode 

würde ihre Sache nur halb thun, wenn fie bei Berband- 

lungen über äußere Gegenftände die Laien umgienge, er 
meint fogar, es fönnte ohne Bedenken das Oberhaupt des 

Staats ald Repräfentant der Laien eingeladen werden, 

welches fich durch einen dem Bifchof genehmen Beamten 

vertreten ließe, (2?) endlich hält erres für paſſend, die höhern 

Magiftratsperfonen der Stadt fo wie andere gutgefinnte 
und gelehrte Männer wenigftens zu den Vorberathungen 

zuzuziehen. Herr Domfapitular Haiz will zwar den Laien 

fein Stimmrecht, d. h. in feinem Sinne fein votum de- 

eisivum auf den Synoden einräumen doch follen fie ges 
hört werben zumal im unferer Zeit, wo die Wiflenfchaft 

aufgehört habe, ausfchließliches Vorrecht befonderer Stände 

zu fein (7), und auch Laien ausgezeichnete theologifche 

Kenntniffe, ruhige Befonnenheit, wahre Frömmigkeit und 

reine Sitten befigen könnten. — Soll nun Referent. über 

die vorliegende Frage feine eigene Meinung ausfprechen, 

fo muß er zuerft bemerfen, daß ſich auf das Erfcheinen 

der Laien in älterer Zeit Fein Beweis gründen läßt, daß 

fie auch heute noch berufen werden müßten, weil die Ge— 

fchäftsverhäftniffe, wozu fie mitwirkten, völlig anders ge 

worden find, und fich nicht -wiederherftellen Laffen; das 
Volk wirkte auf der primitiven Diöcefanfynode mit zur 

Beſtellung und Ordination der Klerifer aller Grade durd 

Ablegung feines Zeugniffes über ihre Würdigkeit, eine 

» 
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andere Art von Wirffamfeit läßt fich nicht nachweiſen; 

glaubt man nun es möglich zu machen, daß die Ordina— 

tion der Priefter nur auf Synoden befchloffen, Kirchenftellen 

und Kirchenämter nur auf Synoden verliehen werden? 

Paien erfchienen vom vierten Jahrhundert bis tief in das 

Mittelalter herab auf Metropolitan und Discefanfynoden, 

befonders in den germanifchen Reichen, wo die Synoden 

oft zugleich Reichdtage waren, entweder ald Angeklagte um 

fich zu verantworten, oder als Kläger gegen Geiftliche, 

oder ald Zeugen, glaubt man diefe Gerichte gegenüber 

unfern modernen Gerichtsverfafjungen wiederherftellen zu 

föonnen? Sodann da nad der Grundverfaffung. der ka— 

tholifchen Kirche den Laien in den innern Angelegenheiten 

weder eine berathende noch weniger eine entfcheidende 

Stimme zufteht, glaubt man, daß die Berufenen fich mit 

dem bloßen Zufehen und Zuhören begnügen werden, zumal 

in einer Zeit, wo Aller Ohren noch von Bolfsfouveränität, 

Volksherrſchaft, Volfsvertretung wiedertönen,, und gerade 

diejenigen, an die man bei der Berufung zur Synode zu: 

nächft denfen müßte, die Gemeindevorfteher und Schul— 

meifter als die intelligenteften, von dem Tumult am meiften 

betäubt fein dürften? Endlich und dies iſt wohl das 

MWichtigfte, hängt die Berufung der Laien von zwei Vor— 

ausfegungen ab, und die angezeigten Berfaffer machen fie 
ausdrücklich davon abhängig, einmal, daß die Baragrapben 

14—17 der Grundrechte, welche der Kirche die freie Bes 

wegung in ihren Angelegenheiten fichern, auch wirflich in’s 

Leben getreten feien, und zweitens, daß zwifchen Geiſtlich— 

feit und Laien das oben bezeichnete Verhältniß beitebe. 

Referent geftehbt, daß er nicht zu den Glüdlichen gehört, 

welche die Realifirung diefer Borausfegungen fehon in ber 

Theol. Ouartaliprift. 1849. IV. Heit. 42 



650 Haiz, Filfer und Amberger | 

nächften Zufunft erwarten, und weiß daher feinen andern 

Rath, ald daß die Bifchöfe nur als Firchlicygefinnt befannte 

Laien, und nur in ſolchen Fällen, wo fie Zeugniß und 

Auskunft geben können, zur Synode berufen, — falle es 

dazu kommt. 

Ueber die Gewalt, d. h. die entfcheidende 

Auctorität auf der Synode halten Dr. Amberger und 
Dr. $ilfer die katholifche Anficht fe: der Biſchof ift auf 

der Synode wie außer derjelben die alleinige Auctorität 

für die Diöcefe, daher fteht nicht nur das Recht der Be 
rufung, Aufficht und Leitung der Synode, ſondern aud 

die Befchlußfaffung mit gefeglicher Kraft ihm allein zu, der 
Klerus hat nur eine berathende Stimme mit dem Rechte, auf 

die Fragen des Bifchofs feine Meinung frei auszufprechen, 

ja felbft gegen die vom Bifchof vorgelegten Gefegesentwürfe 

Zweifel und Bedenken zu erheben; hat aber der Bifchof 

nach Anhörung bderfelben feinen Beichluß fund gethan, je 

ift ein Proteft dagegen von Seite des Klerus nicht mehr 

zuläßig, fo wie die Synodalconftitutionen nur durch eine 

neue Gonftitution oder burch eine entgegengefegte Ger 
wohnheit aufgehoben werden können; einer Beftätigung 
durch den Papſt bedürfen diefe Synodalbeſchlüſſe nicht, 

die Nachfuchung derſelben foll fogar in Rom nicht gern 
gefehen werden. Dies alles theild nach der unveränder: 

lichen Bedeutung des Episcopats theild nach den Aus; 

fprüden und der Praxis der Synoden ſelbſt. — Herr 

Domfapitular Dr. Haiz geht einen andern Weg. Zuerit 

ftellt er durch eine fonderbare Begriffsverwirrung den Sag 
auf, daß es eine Partei gebe, welche dem Klerus jedes 
Stimmrecht abfpreche oder doch abzufprechen fcheine, als 

ob ein berathendes Eollegium ftimmlos wäre! Dann fpricht 

* 
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er von einer andern Partei, welche den Prieftern ein und 
zwar eigentliches und entfcheidendes Stimmrecht vindiciren 
foll, nennt aber den einzigen Richard (Analys. concil.). Als 
Hauptftüge diefer Behauptung führt er die fogen. Apoftel- 
fynode an, auf welcher der Streit über die Befchneidung 
der Heidendpriften durch die Apoftel und Aelteften ge 

meinfchaftlicy entfchieden worden fei. Nun lefen wir zwar, 
daß die Apoftel und Aelteften ja die 0OAn exxincıa in 
der Berfammlung anmwefend waren, und das Schreiben 
an die Antiochener im Namen der Apoftel und Xelteften 

ausgefertigt wurde, aber von einer entfcheidenden Stimme 

der Aelteften leſen wir nichts, vielmehr führten zwei Apoftel 

Petrus und Jakobus das Wort, und der legtere ftellte den 

entfcheidenden Antrag; wer auf die Unterſchrift der Aeltes 

ften ein Gewicht legen will, den erinnern wir, daß Die 
Beifpiele nicht felten find, daß die Verhandlungen von 

Diöcefanfunoden außer dem Bifchof auch von Klerifern 

unterfchrieben wurden, in dem Allem liegt nicht mehr als 

der Beweis einer Zuftimmung der Kleriker zu den Bes 

fchlüffen der Bifchöfe, und diefe beftreitet ja Niemand. Wer 

ſich auf das Wort des Hieronymus: quid facit episcopus 

excepta ordinatione, quod non facit presbyter, und 

auf ein gleiches des Ehrufoftomus — Homil. XI. in I. 
ad Tim. beruft, der überfieht, daß in der excepta ordi- 
natio die Hauptfache, ja Alles liegt; durch die Ordination 
erlangen die Prieſter Alles was fie von Firchlicher Gewalt 

befigen, die Ordination aber erhalten fie vom Bifchof, find 
alfo in Allem ihm unterworfen, und fünnen nie auf gleiche 

Berechtigung Anſpruch machen. Was endlich aus Richard 

angeführt wird, befteht theils in offenbaren Unrichtigfeiten, 

wie 3. B. daß die Priefter eine durchgreifende Gewalt — 

42 * 
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potestatem radicalem — in Beziehung auf Glauben, 
Sitten, Disciplin u. f. w. unmittelbar von Chriftus 

empfangen haben, oder auf Berdrehungen, wie wenn 

die Abgeordneten der Bifchöfe auf Goncilien ein Stimm: 

recht befefien, und als einfache Priefter fogar den Borfig 
(non mi ricordo) geführt haben follen; in ſolchen Fällen 

handelten die Prieſter ald Stellvertreter der Bifchöfe mit 

ausdrüdlicher Bevollmächtigung. Soweit trägt H. Dr. Hait 
fremde Meinungen vor, nun Täßt er feine eigene folgen. 

Er anerkennt, daß nach den jegt geltenden Kanonen den 

Brieftern Feine entfcheidende, fondern nur eine berathende 

Stimme zufomme, aber er wirft zugleich die Frage auf: 
ob der jegige NRechtszuftand noch fernerhin aufrecht zu er- 
halten ſei? Und er antwortet: in anderer (der Staats:) 

Sphäre mußte eine Erweiterung der Rechtsbefugniſſe nad 
unten zugeftanden werben, ohne eine ähnliche Erweiterung 
der Rechte der Kirchengemeinden rüdfichtlih der Spnodal- 
thätigfeit dürfte alfo der Erfolg der Synoden immer ein 
zweifelhafter bleiben; dieſe Erweiterung follte nah H. Dr. 
Haiz darin beftehen, daß dem Klerus eine entfcheidende 
den Laien aber eine berathende Stimme eingeräumt würde, 
dem Bijchofe bliebe das Veto und die Befugniß, zur Ber: 
ftärfung feiner Partei eine entfprechende Anzahl Geiftlicher 
nach freier Wahl zu den Synoden zu berufen. Was fol 
Referent zu diefem Vorſchlage fagen? Zuerft wohl, daß 
eine folche Synode etwa einer herrenhutifchen, methodis 
Rifchen u. f. w. gleichen, nimmermehr aber eine katholifche 

fein würde, da aus ihr ein Grundprincip des Katholicis- 
mus, der Supremat des Episcopats hinweggenommen 

wäre. Oder was wäre das für ein oberfter Richter (ein 
Ausdruf, den H. Dr. Haiz ald Hauptbeweis für fich 
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aufftelft, der aber unrichtig, wenigftens zweideutig ift), der 
nichts weiter ald Nein fagen dürfte? Ferner welchen Erfolg, 
weil 9. Dr. Haiz davon ausgeht, Fönnten Syneden haben; 

auf welchen der Klerus immer bejchlöße, der Bifchof aber 

die Annahme immer verweigerte? Freilich hofft man, daß 

er auf wiederholtes Pochen nachgeben werde, und mit 

diefer Nachgiebigfeit begnügt man ſich einftweilen, bis man 

bei einer abermals nothwendig gewordenen noch größeren 
Erweiterung der Rechte nach unten ihn gänzlich befeitigt. 

Diefe Entwidelung der Dinge konnte der H. Verfaffer „in 

der andern Sphäre“ im eigenen Vaterland am beften 

wahrnehmen. Das Grundübel aber ift, daß Theologen 

die Kirche, welche Ehriftus unabhängig von dem Staat 
und jeder Staatöform für alle Zeiten eingerichtet hat, nach 

den veränderlichen weil vom Willen der Menſchen abhän: 

gigen Geftaltungen der Staaten mobeln wollen, wodurch 

wenn das Werk gelänge, fie allen den Umwälzungen und 
Zerrüttungen preisgegeben würde, welche wir in der Sphäre 
der Staaten feit 60 Jahren mitangefehaut haben, ohne 

noch ihr Ende abzufehen. 

lleber den Gefhäftsgang und Ritus auf der 

Synode verbreiten fi) Dr. Amberger und Dr. #ilfer. 

Rah den alten Verordnungen foll den Diöcefanfynoden 

eine Metropolitanfynode vorausgehen, und die Verkündung 

der Befchlüffe der Iegtern das erfte Gefchäft auf der erftern 

fein; auch foll entweder der Bifchof felbft feine Diöcefe 

pifitirt oder durch die Landdefane Bericht über den Zuftand 

der Geiftlichfeit und Gemeinden in ihren Bezirken einge- 

zogen haben, um fofort in der Berfammlung das Noths 

wendigfte und Heilfamfte berathen zu fönnen. Die Synode 

ſoll wenigftens zwei Monate vor ihrer Eröffnung ausges 
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fchrieben und die Geiftlichen aufgefordert werden, ibre 

etwaigen Wünfche und Anträge vorzubereiten; um die 

nämliche Zeit müfjen Gebete für Klerus und Volk aus 

gefihrieben werden um den göttlichen Segen zu erflehen, 

während der Eynode felbft ließ der h. Carolus Borromäus 

vierzigftündige Gebete halten. Da den Gigungen der 

Synode der Seelforge wegen nur ein befchränfter Zeit: 

raum — gewöhnlich 3 — 4 Tage, angewiefen werben 

Fann, fo find vorberathende Verſammlungen fchlechterdings 

nothwendig, zu welchen der Bifchof die Defane und andere 

gelchrte und erfahrene Männer beruft, um auf den Grund 

der eingelaufenen Berichte und Anträge die auf der Synode 

vorzutragenden Gegenftände und Befchlüffe vorzubereiten; 

um eine Zeiterfparniß zu gewinnen, fönnten in biefer Bor: 

berathung auch die Synodal-Officialen, der Promotor ale 

Präfident, der Secretär und Notar, der Procurator und 

Geremoniar gewählt werden, ob die vom Concilium von 

Trient Sess. XXIV. de ref. c. 18. angeorbneten Syno⸗ 

daleraminatoren auch jept gewählt werben lͤnnen, wird 

davon abhangen, ob die Bifchöfe die Prüfungen der Geift- 

lichen wieder ganz in ihre Hand befommen. — Daß auf 

der Synode felbft alle Mitglieder jedes in der ihm zus 

fommenden Amtstracht erfcheine, verfteht fi von felbft, 

und ift zugleich eine Mahnung an den geziemenden Anftand, 

welcher von den Herrn im Frad auch bei fehr wichtigen 

Verhandlungen nicht immer eingehalten wird. Die Eröff- 

nung der Synode beginnt mit der Meſſe de Spiritu sancte 

und der Communion des anwefenden Klerus durch den 

Bifchof, worauf Gebete, Litanei, die Anrede des Bifchofs, 

welche auch die Stelle der Predigt vertreten kann, folgen, 

worauf der Bifchof die Synode für eröffnet erflärt. Ein 
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Geremonial für die drei Tage der Sigungen gibt H. Dr. 
Amberger. 

Einen der Hauptpunfte in fämmtlichen drei Schriften 

bilden die Gegenftände, welche auf der Synode 

zur Verhandlung fommen follen. Auf den Altern 

Diöcefanfpynoden war das erfte Gefchäft die Verfündung 

der Befchlüffe der allgemeinen und Metropolitanconeilien, 

dies fällt nun begreiflicherweife weg, außer wenn etwa 

der Biſchof für nöthig finden folte, gewiffe in feiner 

Diöcefe auffallend vernachläßigte Beftimmungen des Eon 

eiliums von Trient aufs neue einzufchärfen. Das zweite 

war die Berichterftattung der Defane und Pfarrer felbft 

über den Zuftand ihrer Gemeinden und ihrer eignen Amts» 

führung, worauf fie von dem Bifchofe Belehrung und 

Ermahnung erhielten über die Erfüllung ihrer Standes- 
und Amtspflichten. Diefes in der Fatholifchen Hierarchie 

feftgegründete Verhaͤltniß kehrt H. Domfapitular Haiz 

geradezu um, wenn er um ber büreaufratifchen Geheim⸗ 

thuerei und einem befpotifchen Benehmen von Seite des 

Epifcopats zu begegnen, von dieſem verlangt, daß es auf 

der Synode „öffentliche Rechenfchaft über feine Berwaltung 

ablege*, und beifegt: „der Klerus und das Bolt 

werben fich nicht beruhigen, bis ihnen auf den jährlichen 

Synoden über die Anordnungen und Handlungen der Kir: 
chenobrigfeiten Rechenfchaft abgelegt werden wird“, Ref. 

traute feinen Augen nicht, als er diefe Worte aus der Feder 

eines Mannes las, der zum verfaffungsmäßigen Rathe des 

Biſchofs gehört, und mit dem Gange der bifchöflichen Regies 

sung befannt fein follte. Oder werben in Baden die bifchöfs 

lichen Anordnungen einfach mit den Worten: cartel est 

notre plaisir motivirt? oder nicht vielmehr wie anderwärts 
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die Gründe fpeciell angegeben, aus welchen, und der Zwech zu 

welchem fie erlaffen werden? Kann das Willführberrichait 

genannt werden? Unter der bureaufratifchen Geheimthuerei 
vermag Referent in der Berne nichts anderes zu denfen, als 

die durch öffentliche Blätter befannt gewordene Thatfache, daß 

in Baden feit Jahren von einzelnen Zandfapiteln Petitionen 

eingereicht wurden, auf welche die erzbifchöfliche Behörde 

entweder gar nicht oder einfach ablehnend geantwortet haben 

mag. And auch darin war fie in ihrem Rechte, Denn es 

wurde die Aufhebung allgemeiner Kirchengejege verlangt, 

welche abzuändern oder aufzuheben weder der einzelme 
Biſchof noch eine Diöcefanfynode befugt ift. 

Das Betrübendfte bei ſolchen Verhältniffen, um darin 

fortzufahren, ift aber dies, daß ein herzliches Anfchliegen 

des Klerus an den Bifchof, und ein vertrauensvolles Ent 
gegenfommen des Iegtern chbenfo unmöglich ift, als eine 

wahre Eintracht unter dem Klerus ſelbſt. H. Dr. Haiz 

ſchildert — wie getreu, läßt Ref. dahingeftellt fein, zwei 

Barteien im badiſchen Klerus, deren Ausgleichung Die 

Synode bewirken fol, Ref. bemerkt dagegen nur, daß 
der Gefchichte zufolge eine Ausgleihung von förm- 

lich ausgebildeten Parteien bei politifchen Kämpfen 

felten, bei firchlichen nie ftattgefunden hat, die legteren 

endeten damit, daß entweder die fehwächere in die ftärfere 

zurüdgieng, oder bei gleicher Stärfe beide fich völlig von 

einander trennten; welches von beiden in Baden der Fall 

fein werde, wird die Zufunft lehren. — Dennoch ift es, 

wie Dr. Silfer und Dr. Amberger zeigen, eine Haupts 
aufgabe der Eynoden, Einheit in die Anfichten, 
Handlungsweife und perfönliche Zuneigungen 
bergefammten Diöcefangeiftlichkeit zu bringen, 
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ein brüderliched Zufammenwirfen im ganzen Körper zu 
vermitteln. Der Biſchof hat darin ein Mittel, ven 
Klerus fich näher zu bringen, durch Anregung der Thätig- 
feit eine jchädliche Stagnation zu verhindern, die aufge: 
tegteren Geifter wenigftens nach und nad) zu einigen, und 
dadurch eine größere Gleichförmigfeit in der Baftoralthä- 
tigfeit zu gewinnen. Freilich gehört zu Erreichung dieſes 
Zieles, daß alle Mitglieder ein gewißes Maß chriftlich- 
brüderlicher Liebe fchon mitbringen. 

Dogmatifhe Entfcheidungen über Glaubens: 
und Sittenlehren zu geben, fteht zwar einer einzelnen Diö⸗ 
ceſanſynode nicht zu, doch zeigt H. Dr. Filfer recht gut, 
wie auch Gegenftände des Glaubens und der Sitten auf 
einer folhen zur Sprache kommen fönnen. Es handelt 
ich nämlich heute nicht mehr wie ehemals um einzelne 
Srrlehren, ed handelt ſich um die ganze Hinterlage des 
chriſtlich⸗ katholiſchen Glaubens, der in Echriften und Reden 

durch den Indifferentismus, Nationalismus und pantheifti- 
chen Atheismus vielfach angegriffen wird, des Treibens 
des Sektenthums nur im Vorbeigehen zu erwähnen. Solche 
glaubensfeindliche Imtriebe fommen weder in ihrer Aus- 
Dehnung zur Kenntniß des Bifchofs, noch kann er für fi) 

allein denfelben begegnen. Verſammelt er aber feine Geift- 

lichfeit um fich, hört er ihre Berichte, berathfchlagt er fich 

mit ihr über die Weife und Mittel zur Erhaltung der 

Reinheit und Einheit des Glaubens, fo dürfte wohl jenen 
Beinden mit größerem Erfolg entgegengearbeitet werben. 
Ebenſo verhält es ſich mit der Sittlichkeit, fie hat mit dem 

Glauben gleichen Schritte abgenommen, und es hat ſich 

ein Sittenverderbniß entwidelt, welches alle Beſſern befla- 
gen, aber nicht helfen können. Die wahre Hilfe kann nur 
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von der Kirche und nicht von der ohnehin läßigen Polizei 

fommen; es biete daher der Biichof auf der Synode die 

moralifchen Kräfte feines Klerus auf, erforſche mit ihm 

die Quellen der in der Diöcefe beſonders hervortretenden 

Lafter, und fuche theild durch fpecielle Mittel theils durch 

Hebung der Religiofität auch die Sittlichfeit zu heben. 

Einen wichtigen Gegenftand der Synodalberathungen 

bildet auch der Gottespdienft, nicht wie er von ber 

Kirche vorgefchrieben ift, denn daran kann eine Particular⸗ 

ſynode nichts ändern, fondern was fih in der Form von 

Brauch oder Mifbrauc daran gehängt hat. Als Gegen» 

fände einer befondern Aufmerfjamfeit bezeichnet H. Dr. 

Filfer die Gebetbücher, Wallfahrten, Mifftonen (inländifche), 

Betfchwefterei; der H. Doctor weiß diefen Arten der Privat» 

andacht allerlei Böfes nachzufagen, was Referent theilweiſe 

mit andern Augen anfieht, ohne fich darüber des Näbern 

zu erflären. H. Domfapitular Haiz führt die Frage über 

die Sprache ded Gottesdienftes befonders auf, bringt bie 

Gründe und Gegengründe für beide Eprachen bei, und 

gibt der deutfchen den Vorzug. Da die Frage ſich nur 

noch auf einen Theil des Eultus, die Meſſe, bezieht, fo 

will Ref. feine Anficht in wenigen Sägen ausſprechen: 
alle Völker, welche die Meſſe haben, haben fie in einer 

Sprache die das Bolf nicht verfteht, denn der Ruffe, Bulgare, 
Serbe verfteht feine altflavifche Kircyenfprache fo wenig ale 

der Grieche das alte klaſſiſche Grtechifch, und der Romane 

das alte Latein; dennoch war diefen Völkern das Alter 

und die Unveränderlichfeit ihrer gottesdienftlichen Sprache 

fo heilig, daß fie nie die Umfegung in ihre moderne Sprache 

verlangt haben, wie auch ihre Kirchenobern in eine folche 

nie eingewilligt haben würden; wir Deutfche würden in 
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dem gleichen Falle fein, wenn Bonifacius und die übrigen 
Apoftel die Liturgie in der deutfchen Sprache, wie fie zu 
ihrer Zeit war, verfaßt hätten; der Einwand, daß unfere 
Mutterfprache jegt einen folchen Grad von Bollfommenheit 
und Abgefchloffenheit enlangt habe, daß der jegige Stil 
auf Jahrhunderte ohne Abänderung verftändlich und ans» 
fprechend fein werde, — ift nicht ftichhaltig; denn nichts 
zu jagen von dem Kauberwälfch der Fantifchen und dem 
zopfigen Berliner Deutfch der hegeljchen Schule, wer findet 
noch genießbar, was um 1700 gefchrieben wurde, oder um 

noch weiter herabzugehen, wer fchreibt heute noch, wie 

Leffing, Wieland und Göthe fchrieben? Alfo es bleibe 
der beiligften Handlung ihre altehrwürdige Sprache, und 

der Prieſter deute fie nach eines Jeden Bepürfniß. 

Die Handhabung und Neugeftaltung der Disciplin 
bildete zu allen Zeiten einen wichtigen Gegenftand für die 

Synoden, um fo mehr in unferer Zeit, wo durch die lange 

Unterlaffung der Synoden einer» und die Umwälzungen 
andererfeitd fich viele Unvrdnungen in die Kirche einge- 

fehlihen haben. H. Dr. Filſer befpricht diefen Punkt 

ausführlih, indem er aus den Decreten des Conciliums 

von Trient, der Schrift Benedict des XIV, und aus den 

Akten der legten Eoncilien die beachtenswertheften Punkte 

aushebt und mit kurzen Bemerkungen begleitet; außer dem 

erften Hauptpunft de vita et honestate clericorum, 

welcher zu allen Zeiten wichtig, in der gegenwärtigen aber 

wichtiger als je fein dürfte, wünfcht er, daß von Fünftigen 

Synoden folgenden Bunften eine befondere Berüdfichtigung 

bezgiehungsweife Verbeſſerung zu Theil werden möchte: 

den Refervatfällen, Stolgebühren und Mepftipendien, ber 

Sprache bei gottesdienftlichen VBerrichtungen, dem Abftinenz- 
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gebote, der Laiencommunion, der Bildung des Klerus und 

allen damit zufammenhängenden Anftalten, dem Katechismus 

(der einer für ganz Deutfchland fein follte?), dem Brevier, 

der Stellung (Emancipation) der Hilfsgeiftlichen u. f. w. — 

H. Domcapitular Dr. Haiz bemerft zu ſolchen und ähnlis 

chen Vorfchlägen, daß die alten Inftitutionen in ihrer ehe: 

vorigen Form für unfere Zeitverhältniffe,, für die jetzige 

Denfungeart der Voͤlker faum mehr paflen, und darum 

glaubt er, daß bei Feſtſetzung deffen was unfere Zeit fordert, 

auch den Laien eine angemefjene Betheiligung nicht ver⸗ 

fagt werben fünne. Referent hat fich über die Berufung 

ver Laien bereit8 ausgefprochen und will hier nur beiſetzen, 

daß er das Land bedauert, in welchem Laien bie Geiſt⸗ 

lichkeit discipliniren ſollen. 

Herr Dr. Amberger faßt die Reform des Klerus aus 

einem hoͤhern Standpunkt als dem der blos äußern Geſeh⸗ 

gebung, er faßt ſie als eine Reform von innen heraus, 

als einen neuen Aufbau der Kirche, zu welchem ſie auf 

der Synode den neuen Geiſt von oben erflehen, und ſich 

gegenſeitig ſtaͤrken ſollen. Hier ſollen die Diener der Kirche 

den Muth und die Waffen empfangen zum Kampfe für 

die Kirche und das Heil der Seelen, aber nicht blos zum 

Kampfe und zur Abwehr der Feinde der Kirche, ſondern 

zum eigenen innern Aufbau durch Erneuerung des Geiſtes, 

damit der Prieſter die Kirche erbaue nicht blos durch Worte, 

ſondern auch durch ſein eigenes Leben, damit das normale 

Leben der Kirche ſich abſpiegle im Leben des Klerus, und 

das Leben des Klerus conform werde dem Leben der Kirche, 

ſowohl in der aͤußern Erſcheinung als in feinen innern Prin⸗ 

cipien. Der Verf. zeigt dann weiter, wie die Verſammlung 

auf Synoden beitragen könne, die Geiſtlichen zu einer gedeih⸗ 
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lichen Wirkſamkeit in ihrem dreifachen Amte als Lehrer, 
Prieſter und Hirten ihrer Gemeinden zu ermuntern und zu 

ftärfen; auch der kirchlichen Miffionsthätigfeit nach Außen 

erwähnt er ald eines würdigen Gegenftandes der Berathung 
auf Synoden; zum Schluffe feiner begeifterten Erhortation 

bemerft er, daß nicht die eine und andere Eynode, fondern 

nur eine anhaltende Synodalthätigfeit voll heiliger Begeis 
fterung dem erhabenen Ziele nahe kommen werde, und 

Ref. ſagt dazu Amen. 

Herr Domcapitular Haiz bringt noch einige andere 

Gegenftände zur Eprache, die nach feiner Meinung eine 

Berathung auf der Synode verdienen dürften, von denen 

aber Ref. glaubt, daß einige zu frühe andere zu fpät kom— 

men. Wenn er jagt, daß die Berlufte, welde die 

Kirche durch Ablöfung der Zehenten und Grundgefälle theils 

fhon erlitten, theils noch zu erleiden in Gefahr ftehe, eine 

ernfte Erwägung dringend nöthig machen, um das noch 

vorhandene Kirchengut zu retten und den Aufwand 'ver 

Kirche zu beftreiten, fo ift dies ganz richtig, doch ift dabei 

zu bedenken, daß feit der Säcularifation die VBerhandllingen 

über das Kirchengut nicht durch Synoden, fondern unmits 

telbar zwifchen den Staatsregierungen und dem päpftlichen 

Stuhl gepflogen wurden, welcher fich fein Recht als höchfter 
‚ Bertreter der Kirche und des Kirchenguts nicht nehmen 

lafien wird, und dem Staate gegenüber eine unabhängigere 

Stellung behauptet als der Bifchof und feine Synode. 

Was der Verf. weiter über das Verhältniß der Kirche 

zur Schule und den nothwendigen Einfluß der erften 

auf die letztere fagt, ift im Allgemeinen ebenfalls richtig, 
das Lob aber welches dem bisher in Baden beitandenen 

Berhältniffe gefpendet wird, ift durch die Entdeckungen in 
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der jüngften Revolution auf eine traurige Weife widerlegt 
worden. Daneben find die Frankfurter Beſchlüſſe bekannt, 

von welchen man zur Zeit noch nicht weiß, ob fie 

in den deutſchen Staaten angenommen werden , jedenfalls 

verdienen fie die forgfältigfte Aufmerkſamkeit' der Kirche. 

Daß die Synode Gefege über die Toleranz geben fol, 

ift etwas neues und paradoxes, nach des Referenten Ans 

ſicht ift jede Kirche ihrer Natur gemäß ausfchließend, Gefege 

über Toleranz zu geben überläßt fie dem Staate, aud 

hat es daran in Deutfchland feit dem weftphälifchen Frier 

den nie gefehlt. 

Recht eigentlih zu fpät kommt ein anderer mit 

der Toleranz verwandter Borfchlag des Verfaſſers, näms 

(ih die religiöfe Einigung Deutihlands als 

Grundlage feiner politifchen Einigung, dur Synoden 
zu betreiben. Er motivirt diefen Vorſchlag durch die bi- 

ftorifch richtige Bewertung, daß die Haupturfache der 

politifchen Zerfplitterung und Schwächung unferes Bater: 
lands die Religionstrennung bed 16ten Zahrhunderts 

gewejen fei; aber wie konnte er- die aus jener Trennung 
gefolgten weiteren Thatfachen überfehen, nämlich die faft 

an das Unzählbare grängende Auflöfung der anfänglichen 

großen Kirchenkörper in Fleinere Sekten und Verbindungen, 

und zulegt in eine immer weiter um fich greifende Glau— 

benslofigfeit? Wie kann er bei diefem Tchatbeftand er: 

warten, daß irenifche Bemühungen einen Erfolg haben 

fönnten, da die befannten Berfuche im 16ten und 17ten 

Jahrhundert unter günftigern Berhältniffen feinen hatten, 

wie fonnte er erwarten, daß ein derartiger Verſuch in der 

heutigen Zeit zu einem andern Refultat führen Fönnte, als 

daß die Vollgläubigen ihren Glauben den Wenigglauben, 
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den, und dieſe den Reft des Glaubens den Nichtöglaubens 

den zum Opfer bringen müßten? Referent weiß nicht wie 

es kommt, daß die legtern Borfchläge des Berfaffers wie 

mehrere bereit3 erwähnte unwillführlih an gewiſſe Be— 

ftrebungen der Regierung feines Landes erinnern, welche 

von den Katholiken dieſſeits und jenfeits mit einem ger 

wiſſen Mißtrauen angefehen wurden. 

Zum Schluffe handeln H. Dr. Amberger und H. Dr. 

Filſer von den Synodalconftitutionen, oder den Beichlüffen 

welche eine Diöcefanfynode in der Form von verbindlichen 

Geſetzen befannt- macht, von den Gegenftänden, tworüber 

fich ſolche Befchlüffe verbreiten follen, von den Grängen 

ihrer Competenz, oder ihrer Stellung zu allgemeinen Ges 

fegen und Gewohnheiten und zu höhern Auctoritäten übers 

haupt, von der Form und den Bedingungen ihrer Ber 

fanntmachung u. f. w. Bei dem Drange nad Synoden 

und der allgemeinen Sucht unferer Zeit Beichlüffe zu 

faffen und Gefege zu geben, hat wohl H. Dr. Amberger 

ein treffended Wort gefprochen, wenn er jagt: möge man 

nicht zu viele neue Gefege fchaffen; ihre Kraft wird da> 

durch gefchwächt. Nicht die Vielheit fondern die Haltung 

der Gefege bringt Gedeihen. 
Drey. 

2. 

Die Diöcefanfgnode. Bon George Phillips. Breiburg im 

Breisgau. Herderſche Verlagshandlung. 1849. ©. IX. 

und 219. Preis fl. 1. 24 Er. 

Diefe Schrift verdankt ihre Entftehung dem hochwuͤr⸗ 

digften Herrn Bifchof Nicolaus von Speier, welcher den 
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berühmten Verfaſſer aufgefordert hatte, eine Schrift über 

die Diöcefanfynoden zu verfaffen; er fchrieb fie während 
feines Aufenthalts in Frankfurt als Abgeordneter zur deut: 

fchen Reichsverſammlung, und weist in diefer Beziehung 
auf die Hinderniffe hin, mit welchen er bei diefer Arbeit 

zu fämpfen hatte, indem er nicht nur vielfach darin unters 

brochen wurde, jondern auch troß der gütigen Zuvorfom- 

menheit, mit weldyer ihm die Benügung der Frankfurter 

Bibliothef geftattet wurde, der Mangel an den gerade für 
diefen Gegenftand erforderlichen Titerarifchen Hilfsmitteln 
ich fehr fühlbar machte. In BVergleichung mit den ſchon 

angezeigten Schriften über den gleichen Gegenftand zeichnet 

fih feine Arbeit durch die Eigenthümlichkeiten aus, wie 

man fie von dem berühmten Hiftorifer und Kirchenrechts: 

lehrer erwarten konnte, nämlich durch hiftorifch gelehrte 
- Behandlung, ftreng juriftifhe Auffaffung, ſcharfe Begriffe: 

beftimmung , und Sefthalten an dem pofitivbegründeten 
Rechte, wie Ref. nun durch Eingehen in ihren fpeciellen 
Inhalt darlegen will. 

Im erften Hauptftüd entwidelt der Verf. ven Be- 
griff und das Wefen der Synoden im Allgemeinen 
und der Diöcefanfynoden im Befondern. Mit Recht geht 
er davon aus, daß das in der allgemeinen Menfchenwelt 
ſich darftellende Bedürfniß eines Gefammtlebens auch in 
der chriftlichen Kirche Berfammlungen babe hervorrufen 
müffen, welche an ſich natürliche Erfcheinung von Ehriftus 
durch die Verheißung — Matth. XVII, 20 — geheiligt, 

in der Berfammlung zu Jerufalem — Apoftelg. XV, 6 ff. 

ihr erſtes Vorbild gefunden habe. Als mit der Berbrei- 
tung des Ghriftenthums und der ftetS wachfenden Zahl ver 
Gemeinden ſich nach der unter den Apofteln ftattfindenden 
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Drdnung mehrere Einheitspunfte und bierarchifche Mittels 

ftufen gebildet hatten, fo enftanden auch um den Bi- 
fhof eines folhen Siged Berfammlungen der benach— 
barten Bifchöfe. Der allgemeine Begriff von Synoden 
oder Concilien ift daher der, daß fie Berfammlungen kirch— 

licher Perfonen find, welche unter dem Vorfige eines ge: 

meinfamen bierarchifchen Obern zum Zwede der Berathung 

und Erledigung Firchlicher Angelegenheiten gehalten werden. 

Die Berfchiedenheit der einzelnen Arten von Synoden be» 

ruht daher im Allgemeinen auf dem größern oder Fleinern 

Umfange des juriftifch beftimmten Firchlichen Gebiets, wobei 

es dann vorzüglich darauf anfommt, wer ald das hierar- 

chiſche Oberhaupt diefes Bezirfs den Vorfig zu führen 

hat. Dem gemäß wird nun ber Begriff von öfumenis 

ſchen oder im eigentlichen Sinne allgemeinen, Patriarchals 

oder Erarchalfynoden, National» und Provinzialconcilien, 

endlich von Didcefanfynoden abgeleitet; unter den vers 

fehiedenen Benennungen, mit welchen die legtern vorkom⸗ 

men, ift merfwürdig, daß fie im Mittelalter, und zwar am 

häufigften, concilium generale — Synodus generalis 
genannt werben im Gegenfage zu den Fleinern Archipres- 

byteralverfammfungen, welche Kalendae, concilia deca- 

norum Christianitatis, Synodi. particulares, decana- 

les heißen. 

Der eigenthbümliche Charakter der Didcefans 

fonode aber und ihre wefentliche Verfchiedenheit von allen 

den genannten Berfammlungen befteht darin, daß auf 

jenen die verfammelten Bifchöfe gemeinfchaftlich mit dem 

Haupte des Coneiliums urtheilen, auf der Diöcefanfynode 

aber der Bijchof, weil der einzige Bifchof auch der einzige 

Richter ift, wie er auch in diefer Eigenfchaft der Synode 
Tpeol. Duartalfärift. 1849. IV. Heft. 43 
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ihr juriftifches Dafein gibt, und nur ſolche um ſich ver 

fammelt, die in feiner Diöcefe ihm unterworfen find, und 

einen ihnen von ihm übertragenen Antheil an der Juris: 

dietionggewalt haben, vermöge welcher fie unter ihm jeber 

einer Theil der Diöcefe, aber nicht gemeinfchaftlich mit 

ihm die ganze Diöcefe regieren. Diefer Unterſchied hat 

feinen Grund darin, daß außer dem Primat der Episcopat 

allein göttlicher Inftitution ift, die übrigen hierarchiſchen 

Stufen aber das Reſultat der Geſchichte ſind. Zur Feſt⸗ 

haltung dieſes charakteriſtiſchen Unterſchiedes ſchlaͤgt Daher 

der Verfaſſer vor, nach dem Vorgange der Franzoſen und 

des Cardinals Bellarmin nur den Verſammlungen von 

Bifchöfen den Namen von Concilien, dagegen den Ver— 

fammlungen des Klerus einer Diöcefe um feinen Biſchof 

den einfachen Namen von Synoden beizulegen. Gegen 

die Einwendung, daß auf einer ſolchen Synode ein anbes 

rer Bifchof als Mitglied des Kapitels oder ein Prälat 

eines erimirten Bezirks erfcheinen fönnte (ein Fall, der in 

Deutſchland nicht leicht vorfommen wird), bemerkt der Vers 

faffer, daß die Jurisdiction folcher zufälliger Mitglieder 

ſich gar nicht auf diefe Diöcefe erftrede. Bedeutender ſcheint 

wenigftens eine andere Einwendung, nämlich in Betreff 

der Pfarrer; man könnte fagen, jeder Pfarrer habe eine 

Zurisdiction, Fommen fie alfo auf der Synode zufammen, 

fo repräfentiren fte die ganze Diöcefe, und könnten daher 

gleich andern Körperfchaften, 3. B. Capiteln, Univerfitä- 

ten ac. durch ihre Abftimmung endgiltige Entſcheidungen 

abgeben. Der Berf. beftreitet zuerft die Analogie, weil 

das Verhaͤltniß des Pfarrers zu feinem Bifchof ein ganz 

anderes ift ald das der Mitglieder derartiger Eorporatios 

nen zu ihren Vorftänden, welche immer nur primi inter 
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pares feien. Die Jurisdietionsgewalt jedes Pfarrers fei 

auf feinen PBfarrfprengel beſchränkt, und fönne durch fein 

Auftreten in der Synode feine Erweiterung erhalten; da 

dieß von allen gilt, fo können fie auch ihre Jurisdietionds 

antheile nicht zufammenadbdiren, und wenn fie ed vermöch- 

ten, fo würde dies doch nur immer eine jurisdictio 
secundi ordinis fein, welcye der bifchöflichen ſtets unter- 

geordnet bleibt, indem nur die Biſchöfe die Nachfolger der 

Apoftel find, die Priefter aber nicht einmal die Nachfolger 

der zweiundftebzig Jünger genannt werden fönnen. 

Im zweiten Hauptftüde wird ausführlich und licht: 

voll gezeigt, wie die Diöcefanfynoden ſich gef chichtlich 

entwidelt haben. Der Ausgangspunkt dieſer Entwicke— 

lung iſt die enge Verbindung und das gemeinſame Handeln 

des Biſchofs mit ſeinem Presbyterium, d. h. mit ſeinen 

Presbytern und Diaconen, aus dieſer Verbindung, welche 

gewiſſermaßen eine permanente Synode darſtellte, giengen 

zuerſt die eigentlichen Diöceſanſynoden hervor, welche 

ſodann die Metropolitanſynoden zu ihrer Folge 

hatten. Zur Erleichterung in ihren Arbeiten hatten die 

Apoſtel zuerſt Diakone für die Beſorgung der Oekonomie 

der Gemeinde waͤhlen laſſen, Act. VI., und ſpäter be— 

ſtellten ſie für alle Gemeinden ein Collegium von Aelteſten 

Gocosureooc) ebend. XIV, 22; XV, 2, Dieſe apoſto⸗ 

liſche Einrichtung fanden die Biſchöfe als Nachfolger der 

Apoftel vor, und es fonnte ihnen nur zum Trofte und zur 

Stärkung gereichen fich ihrer Unterftügung zu bedienen, 

fo wie fie andererfeits ihre Kleriker öfterd um fich ver- 

fammeln mußten, um fie zu unterrichten, ihnen Vorfchriften, 

Ermahnungen und Rügen zu ertheilen, ſich Rechenſchaft 

über ihre fpecielle Amtsverwaltung ablegen zu laffen, mit 

43 * 
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ihnen auftretenden Härefien entgegen zu arbeiten, endlich 
auch entftandene Streitigkeiten in chriftlicher Liebe beizus 

legen. In diefer Verbindung und diefem Zufammenwirfen 

ftellen uns den Bifchof und fein Presbyterium die Briefe 

des heil. Ignatius, Eyprianus, Cornelius und Siricius 

dar, und es erklärt fich hieraus, wenn eine folche er: 

ſammlung in alten Aften einfach Presbyterium auch con- 

cilium civile, d. h. conc. civitatis genannt wird. Zur 

eigentlichen Diöcefanfpnode wurde fie jedoch erft, als Lands 

gemeinden mit einem eigenen Landklerus entftanden waren, 

denn der Bifchof konnte nicht ermangeln feinen ganzen 

Klerus zu Zeiten um fich zu verfammeln, fo entftand ver 
Unterfchwied zwifchen Bresbyterium und Didcefan- 

fynode, jenes blieb der ftändige Rath des Bilchofs, 

während der gefammte Klerus — civitatis et Dioece- 
seos nur auf Geheiß des Dberhirten zufammenfam. Weil 

aber die neuen chriftlichen Gemeinden immer von einer 

Mutterfirche ausgegangen waren, fo blieb diefe der Ein- 

heitspunft für jene neuen Gemeinden, auch nachdem fie in 

den Städten eigene Bifchöfe erhalten hatten. Dies ift 

der Urfprung des MetropolitansBerbandes, welcher ebenfo 

wie der DiöcefansBerband eigene Synoden hervorrufen 

mußte, nämlich Verfammlungen der Bifchöfe der Filial- 

firhen um ihren Metropoliten, wovon ed nur natürliche 

Folgen waren, daß der einzelne Bifchof über viele Punkte 

der Disciplin ftatt mit feinem Klerus fih mit andern 

Bifchöfen berathen Fonnte, daher den Diöceſanſynoden man⸗ 

ches entzogen wurde, fie jedenfalls nad) jenen, und des— 
halb vielleicht feltener als früher gehalten wurden. 

Sehr ausführlich und mit großer Gelehrfamfeit ift 

der Gang der kirchlichen Gefeggebung über bie 



die Didcefanfynobe. 669 

Didcefanfgnoden dargeftellt, der Verf. theilt fie in drei 

Perioden: a) bis zum vierten lateranenfifchen Goncilium 

vom Sahre 1215; b) von diefem Eoneilium bis zum Con— 

eilium von Trient; ec) von da bis auf die neuefte Zeit. 

Referent will, um eine Ueberficht über das Ganze zu geben, 

das Wichtigfte aus jeder Periode ausheben. 

Das ältefte Gefeg über die Diöcefanfonoden Täßı fich 

nicht mit Beftimmtheit angeben, doch hält es der Verfaffer 

für wahrfcheinlich, daß der Kanon Anuis — Can. 16. 

D. 18. — welcher befichlt, daß der Bifchof jährlich 

mit feinen SKlerifern und Aebten eine Synode halten foll, 

einem im Jahre 393 zu Hippon gehaltenen Concilium 

angeböre; in den fpätern Diöcefanfynoden findet fich die 

Beftimmung, daß fie jährlich zweimal ftattfinden, mitunter 

in beftimmten Abtheilungen, und wiewohl die Beftimmung 

des zweiten nicänifcehen Conciliums, welche fich mit der 

einmaligen Abhaltung von Provinzialconeilien begnügt, an 

manchen Orten auch auf die Diöcefanfynode angewendet 

wurde, fo blieb doch im Allgemeinen die Regel: zweimal 

des Jahres; über die Jahreszeiten beftand feine fefte Ges 

wohnheit. Als Zweck und Gegenftand erfcheint zunähft 

Belehrung des Klerus durch den Bifchof, und Rechenfchaft 

der Prieſter über ihre Amtsführung und Sitten vor dem⸗ 

felben, Eirchliche Genfuren, Verfügungen über die Verwal: 

tung des Kirchenvermögens, auch gerichtliche Entfcheidungen 

über Vieles durch den Banus episcopalis. Almählig 

hatte ſich auch eine beftimmte Form für die Diöcefanfynode 

ausgebildet, welche ſich in einem alten Formular hinter 

dem Concilium von Seligenftadt, und den Synodiken des 

heit, Ulrich und des Biſchofs Ratherius findet. Bür bie 
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nöthige Gleichfoͤrmigkeit der Diöceſanſtatuten ſorgten die 

Provinzialconcilien. 

b) Das vierte Coneilium im Lateran iſt für die Ge— 

ſchichte der Synoden dadurch merkwürdig geworden, daß 
ed verordnete, Provinzialconcilien jedes Jahr (singulis 

annis) zu berufen, was in manchen Provinzen auch auf 

die Diöceſanſynoden bezogen wurde, doch blieb der alte 

Gebrauch zweier jährlichen Synoden in den deutſchen und 

franzöſiſchen Kirchen der vorherrſchende, das Concilium von 

Baſel änderte nichts in den beſondern Gewohnheiten der 

einzelnen Diöceſen, doch wiederholte es das Gebot, daß 

mindeſtens eine Synode jährlich in jeder Diöcefe gehalten 

werden müſſe. Bon den Aften ber feit dem dreigehnten 

Sahrhundert gehaltenen Diöcefanfynoden entftanden durch 

den Eifer der Bifchöfe viele Sammlungen, welche der Ber; 

faffer anführt, und zu den vorzüglichften Quellen für die 

Gefchichte des Kirchenrechts zählt, indem fie den Xefer fo - 

recht in das Innere des kirchlichen Haushalts bis in bie 

kleinſten Kreife hinab hineinführen, daneben aber zugleich 

durch die Darlegung aller damaligen Zeitverhältniffe für 

das Studium des mittelalterlichen Rechts- und Sitten: 

zuftandes von großer Bedeutung find. In Beziehung auf 

firchliche Gegenftände ordnen fie zunächft alles an, was 

zur Vorbereitung der Synoden erforderlich ift, in Beziehung 

auf die Reinerhaltung des Glaubens geben fie Verbote 

gegen die Ablaßfrämerei, den Unfug der Beggarden und 

Flagellanten, geben Borfchriften über die Verwaltung bes 

Predigtamtd, die Spendung der Sacramente, die Feier 

des Cultus, vorzügliche Aufmerkſamkeit widmen fie aber 
der Disciplin bes Klerus, welche in den verfchiedenen 
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Deeretalenfammlungen unter dem Titel, de vita et mori- 
bus clericorum zufammengefaßt werben. 

c) Schon während des Conciliums von Trient hatte 

Karl V. die Dringlichfeit einer Firchlichen Reform fühlend, 

die fogenannte Formula reformationis ausarbeiten laffen, 
die auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 von den geifts 

lichen Ehurfürften und den übrigen Bifchöfen angenommen, 

und auf den von ihnen gleich darauf gehaltenen Diöcefan- 

fonoden durchgeführt wurde, das Verfahren hiebei ift in 

dem Buche deutlich befchrieben; fpäter folgte die allgemeine 

Kirchenverfammlung felbft mit ihrem in der 24. Gigung 

vom 11. Nov. 1563 erlaffenen Decrete, wornach alle drei 

Sahre in jeder Provinz ein Metropolitanconeilium, und 

alle Zahre von jedem Bifchofe eine Didcefanfynode gehal: 

ten werben follte, ohne dem Gebrauche vorzugreifen, imo 

jährlich zwei gehalten zu werden pflegen. Die Wirfung 

diefer Befchlüffe war eine außerordentliche, ed wurden in 

Deutfchland, Belgien, Frankreich, Stalien u. |. w. eine 

Reihe von Diöcefanfynoden gehalten, von welchen der Verf. 

einen namhaften Theil anführt, und dabei das Verdienſt 

hervorhebt, welches ſich die zwei großen und heiligen Ober: 

priefter der damaligen Zeit, Pius V. durch feine Ermahs 

nungsfchreiben an die Bifchöfe, und Carlo Borromeo durch 

fein Beifpiel erworben haben. Durch die immer feltener 

werdenden Beifpiele von Synoden im 17. und 18. Jahr: 

hundert gelangt Phillips zu dem MWiedererwachen derfelben 

in Norbamerifa (1791) und zu dem Befchluffe der im 

vorigen Jahre zu Würzburg verfammelten Bifchöfe, wieder 

Diöcefanfynoden zu halten, worin er ein Zeichen erfennt, daß 

die von mir in meiner Abhandlung v. 3. 1834 geforderte Bes 

dingung — ber Synodalgeift nunmehr wirklich vorhanden fei. 
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Der Zwed der Synoden wird auf der Grund 

lage der Quellen und nach den Erklärungen der Bifchöfe 

in ihren Berufungsfchreiben beftimmt. Sie find nämlid 

das Mittel, die Regierung der Kirche in den einzelnen 

Diöcefen zu erleichtern, zu befördern, ja unter Umftänden 

möglich zu machen, Diefe ihre Beftimmung erreichen fie 
dadurch, daß fie die von dem Oberhaupt der Kirche und 

den Eoneilien erlaffenen Gefege in ihrem Kreife zur Ans 
nahme und Geltung bringen, andrerjeit dadurch, daß fie 
den Belehrungen, Verordnungen und Entjcheivungen des 
einzelnen Bifchofs die erforderliche Wirkfamfeit fichern. 
Vorzüglich ift es das reformatorifche Element der Kirche, 
was in ihnen liegt, und wodurch fie das Mittel werben 
zur Verbeſſerung der Sitten der Geiftlichen, zur Aneiferung 
in ihrer Amtsthätigfeit, zur treuen Verfündung der reinen 
Lehre, zur Ausreutung der Lafter. Diefes reformatorifche 

Streben wird durch Auszüge aus den Berufungsfchreiben 
vieler Bifchöfe in das fehönfte Licht gefegt. 

Mit Vorliebe verbreitet fich der Verfaſſer über die 
Nüplichfeit der Synoden. Er bemerkt vor Allem, 
daß fchon in dem Urtheil und der Auctorität der Kirche, 
welche die Gewohnheit Synoden zu halten nicht nur ge 

billigt, fondern auch die Beier derfelben in vielen Gefegen 
unter Androhung von Strafen geboten hat, ein Haupt- 
beweis für ihre Nüglichkeit liege; daß einzelne Synoden 
ihr Ziel verfehlt, daß Zeitverhältniffe die Verfammlung 
von Eynoden entweder nicht zweddienlich oder nicht aus— 
führbar gemacht, daß fich bei Manchen falfche Vorftelungen 
und bögliche Abfichten an die Abhaltung von Synoden 
angehängt haben, Fönne gegen ihre Nüglichfeit an fich 
nichts beweifen. Da nun aber die Zeitumftände fih ge 
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ändert, und die Bifchöfe Synoden halten zu wollen ers 

flärt haben, bebürfe es nur einer Belehrung des Klerus 

und der Diöcefanen überhaupt vor ihrer Abhaltung. Ins 

dem der Verfaffer zur Darlegung der ſpeciellen Bortheile 

übergeht, hebt er zuerft diejenigen heraus, welche aus ber 

gemeinfchaftlichen Berathung des Bifchofs mit feinem Klerus 

hervorgehen müßten, eine genauere Kenntniß des Zuftans 

des der Diöcefe, ald die Bifitation geben fann, eine 

fräftigere Unterftügung des Bifchofs durch feine Geiſtlich— 

feit in Hebung allgemeiner Uebel, die Möglichkeit den 

Diöcefanftatuten einen höhern Grad von Zwedmäßigfeit 

und Bollfommenheit zu geben, jedenfalls feine Geiftlichfeit 

fennen zu lernen. Nicht minder groß find die Vortheile, 

welche aus der Synode als einem Firchlichen Acte hervors 
gehen können, an welchem die ganze Diötefe Theil nimmt, 

und die Verfammlung im Namen Chrifti und im Vers 

trauen auf den Beiftand des heiligen Geiftes gehalten, 

ſich an Tugendbeifpielen Ehrifti erheben muß, um ben 

Segen Gottes, den ächten Synodalgeift erwarten zu Eöns 

nen. Außer diefen Bortheilen, worüber er ſich auf eine 

Nede des hi. Carolus Borromäus beruft, bietet die Synode 

auch die Gelegenheit, bei welcher die Geiftlichen einander 

fennen lernen, das Beifpiel der Frommen und Berufs- 

treuen auf die Uebrigen wirfen, und der Bifchof dem 

Geiftlichen , defien Verhalten eine Rüge bedarf, fie ihm 

ohne Aufjehen ertheilen kann. 

Bei der Frage, ob Synoden nothwendig feien, 

werden zuerft die Aeußerungen Benediet XIV. und Bellars 

mins über diefelbe befprochen, und ed wird gezeigt, daß 

feiner von. beiden die Nothiwendigfeit fchlechthin in Abrebe 

ftelle, vielmehr fpreche der erfte blos von einzelnen Yällen, 



674 Phillips, 

wo ſie aus oͤrtlichen Urſachen nicht wohl moͤglich ſeien, 

oder eine Diöcefe unter der Leitung eines guten Bifchofs 

eine zeitlang ohne fie beftehen könne, der andere aber 

ſpreche zunächft von allgemeinen Concilien, gelange aber 

doch zu dem Schluffe, daß Eoncilien, feien es nun allges 

meine oder particulare, für die gute Regierung ber Kirche 

durchaus nicht entbehrt werden fönnten. Hierauf folgen 

Beweife aus der Gefchichte, zufolge welcher auf das Unters 

bleiben der Diöcefanfpnoden ftets großer Verfall in ver 

firchlichen Zucht eingetreten, und man trog aller Unter⸗ 

brechungen doch immer wieder zu ihnen zurüdgefehrt fei, 

was dann weiter mit Beifpielen aus der Gefchichte belegt 

wird. Der Berf. fchließt diefen Abfchnitt mit folgenden 

für unfere Zeit wohl zu beherzigenden Worten: „gewiß 

find Diöceſanſynoden nothwendig, aber ihre Wiedereinfüh— 

rung nach fo langer Unterbrechung ift mit großen Schwies 

rigfeiten verbunden. Diefe darf man nicht verfennen, und 

wie die Bifchöfe allein es find, anf deren Auctorität die 

Synode beruht, fo muß ed auch ihnen überlaffen bleiben, 

den Zeitpunft zu beflimmen, den fie für die Wiederberufung 

der Eynoden für den geeignetften halten“, 

Das vierte Kapitel handelt von dem Rechte der 

Berufung und der Pflicht zu erfheinen. Hin 

fichtlicy des Rechts gilt das allgemeine Princip, der Be 

rufende muß die Zurisdietion über eine Diöcefe oder einen 

folchen Bezirf haben, welcher ihr juriftifch gleichgeachtet 
wird, die Ausübung jener Jurisdietion kann jedoch in eins 

zelnen Fällen an gewiße Bedingungen gefmüpft fein. Bon 

den einzelnen Fällen hat der Verf. vorzüglich diejenigen 

in's Auge gefaßt, welche bei der gegenwärtig in Deutſch⸗ 

land beabfichtigten Wiederherftellung jenes Inſtitutes ein 
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größeres praftifches Intereffe darbieten; Ref. ftellt die Ents 

fcheidungen in folgenden kurzen Sägen dar. Bor Allem 

bat der Bifchof, als der von Gott gefegte Oberhirte, der 
einheitliche Mittelpunkt der Diöcefe, der die Fülle der Juriss 

dictionsgewalt über diefelbe in fich vereinigt, dad Berufungss 

recht, daher die Bifchöfe in den Synodalacten von synodus 

nostra und syn. mea fprechen, und die Päpfte in Briefen 

an Bifchöfe die Synode ald synodus sua bezeichnen; 

ebendeswegen würde eine Verfammlung aller Pfarrer und 

Klerifer, wenn fie von Einem unter ihnen berufen wäre, ber 

nicht vom Bifchofe die Vollmacht dazu hätte, Feine Synode 

im juriftifchen Sinne fein; ein Metropolitan, obgleich ihm 

das Bifitationsrecht in den Diöcefen feiner Suffragane zus 

fteht, hat nicht das Recht in einer derfelben eine Eynode ans 

zuberaumen; der Bifchof darf fofort nach feiner Ordination, 

ja unter Umftänden fogar früher Synoden halten, was 

von dem Erzbifchof nicht gilt. Indeſſen gibt ed doch Bälle, 

wo ein Presbyter ja fogar ein Diafon eine Diöceſanſynode 

berufen fann, wie der Generalvicar vermöge fpeciellen Aufs 

trags vom Bifchofe, ein päpftlicher Vicar und ein Kapiteld» 

vicar während der Sedisvacanz. Einige andere Fälle übers 

geht Referent. 

Hinfichtlich der Pflicht zu erfcheinen, muß man 

dem Urfprunge der Synoden gemäß von dem Grundprincip 

ausgehen, daß fie für den gefammten Klerus einer Diöcefe 

eine gemeinfame fei, die weitere Unterſuchung hat jedoch 

zwei weitere Fragen zu unterfuchen, ob es einerfeit8 Be: 

fchränfungen jener Pflicht gebe, andererſeits ob alle oder 

einzelne Mitglieder des Klerus ein Recht berufen zu wer: 

den, in Anfpruch zu nehmen haben? Nach der Gefchichte 

richtete fich die Pflicht nach der Einberufung felbft, es 
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wurden nämlich im Mittelalter gewöhnlich einberufen die 

Prälaten der Klöfter, die biſchöflichen Vicare, die Kapitel, 

die Defane, die Pfarrer und Inhaber von Euratbeneficien, 

die übrigen Klerifer nur dann, wenn es fih um eine all: 

gemeine Reform der Geiftlichfeit handelte, wobei der Berf. 

noch einige Streitfragen erörtert. 

Bei der Frage nah dem Rechte berufen zu 

werden wird zwifchen Geiftlichen und Laien unterfchieden. 

Sene, da fie verpflichtet find auf der Synode zu erfcheinen, 

fönnen unter gewiſſen VBorausfegungen verlangen, bei ders 

felben nicht unbeachtet zu bleiben, aber nicht al8 Richter 

die mit dem Bifchof als ihrem. Präfidenten ſich auf dem 

Tribunal niederlaffen, fondern als folche die vor feinem 

KRichterftuhle Rechenfchaft abzulegen haben; wohl auch um 

ihn zu berathen, aber nicht weniger um von ihm heilfame 

Ermahnungen zu empfangen, wohl als ſolche, die ein Recht 

haben berufen zu werben, aber auch die Pflicht ſich wegen 

ihres Ausbleibend bei dem Bifchofe zu entfchuldigen, ohne 

daß einer berechtigt wäre im Verhinderungsfalle ſich nach 

Belieben durch einen andern vertreten zu laflen, wie dies 

ein Biſchof auf den Eoneilien wohl thun kann. Ueber: 

haupt dürfen fich die Mitglieder einer Diöcefanfynode nicht 

mit den Bifchöfen auf den Provincialconcilien vergleichen, 

denn diefe ftehen mit ihrem Metropolitan auf einer und 

derfelben Stufe der göttlichen Hierarchie, und find daher 

mit ihm Richter, während dem die Pfarrer und übrigen 

Geiftlichen, auf der zweiten Stufe der Hierarchie ftehend, 

dem Bifchof als ihrem Richter untergeorbnet find; aus 

dieſem Grunde fteht ihnen auch fein Recht zu, den Bifchof 

zu nöthigen, eine Synode zu feiern, wenn er felbft dies 

nicht für geeignet hält. 
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Ueber die Laienfrage erflärt fich der Verf. Furz 
in folgender Weife. Nach Anführung der befannten That 
fache, daß auf öfumenifchen und Nationalconeilien ſelbſt 
Kaifer und Könige, auf Provincials und Diöcefanfynoden 
viele andere Berfonen des Laienftandes gegenwärtig gewefen, 
bemerft er zuerft, daß dieſer Gebrauch fich wohl nur höchft 
felten erhalten haben möge, man vielmehr längft darauf 
bedacht gewefen fei, den Laien zwar die Theilnahme an 
gewiflen Acten der Eynoden zu gewähren, fie aber doch 
von dem eigentlichen Sigungen, wenn fie nicht unumgäng- 

lich nothiwendig waren, zu entfernen. Dies hindere jedoch 
nicht, daß auch der Bifchof in folchen Fällen, wo er bie 
Gegenwart einzelner Laien ald Zeugen oder fonft für nuͤtz⸗ 
ih hält, diefelben zur Synode einladen könne. Hiemit 
ſtimmt auch die Entfcheidung der Congregatio Concilü 
überein, jedoch mit der Beſchränkung, daß der Bifchof die 
Laien nicht aus dem Motiv einlade, um fich ihres Rathes 
offteiell zu bedienen. Aehnlich Benedict XIV, welcher vor 
dem zu häufigen Erfcheinen der Laien warnt, damit fie 

hierauf feine Rechtsanfprüche gründen. 

Das fünfte Kapitel handelt von der Vorbereitung 
und Feier der Synode, worüber fi) der Verf. genau 

an die älteren aber noch immer nicht aufgehobenen firch- 

lichen Verordnungen anfchließt, Referent muß fich aber 

der Kürze wegen darauf befchränfen, nur die Titel der 

Detaild aufzuführen. Zur Vorbereitung der Synode ge 

hören nach dem Geifte der Kirche vor Allem die vor ber; 

felben in der ganzen Diöcefe anzuftellenden Gebete, bie 

nicht abfolut aber doch in unferer Zeit nothwendige Viſi—⸗ 

tation der Diöcefe, ald das Wichtigfte die wenigftens zwei 

Monate vorher erlaffene Anfündigung der Synode durch 



678 Phillips, 
das Convocationsſchreiben des Bifchofs, in welchem Tag 

und Ort der zu haltenden Synode beftimmt, auch bie 

Pfarrer angewiefen werden, fich eine gute Kenntnig von 

dem Zuftande ihrer Gemeinden zu verjchaffen, und für die 

Paftorirung während ihrer Abwefenheit zu. forgen. Zur 

Erleichterung der zur Synode Reifenden würde es dienen, 

wenn dur einen vom Biſchofe beftellten Praefectus 

hospitii für geeignete Wohnungen zur Aufnahme der Kies 

rifer geforgt wäre. Zu den wefentlichen Vorbereitungen 

gehören die congregatienes prosynodales, auf welchen 

das Material für die Synodalfigungen und die zu berathens 

den Befchlüffe vorbereitet werden, fowie die Wahl der 

Synodalbeamten, welche entweder auf der Synode felbit 

fungiren, oder für die Zwifchenzeit bis zur nächften Synode 

zu fungiren haben, zu ihnen gehören der Promotor, wel 

cher die Synodalhandlungen zu leiten hat, der Secretär, 
welcher wie der Promotor, gewöhnlich ein Domcapitular 

ift, der Notarius, der Procurator Cleri für das Anbringen 

der Einwendungen der Glieder der Synode, die praefecti 

und judices querelarum haben im neuern Rechte ihre 

Dedeutung verloren, nicht fo die Beichtväter und Prediger 

der Synode; von den für die Zwifchenzeit zu beftellenden 

Beamten haben nur die Eraminatoren für die Prüfung 

der Adfpiranten auf Curatbeneficien noch praftifche Bes 
deutung, die Synodalrichter, Zeugen und Punctatoren find 

im neuern Recht untergegangen. 

Die Dauer der Synode ift in der Kegel auf drei 

Tage beftimmt, doc finden fi Beifpiele von foldhen, die 

vier bis acht, auch acht bis vierzehn Tage dauerten. Unter 

Zugrundlegung der bdreitägigen Dauer vertheilt der Verf. 

die einzelnen Synobalhandlungen folgendermaßen: am 
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erften Tage zur Einleitung die Feier der heiligen Geiftmefie, 

unter welcher der Klerus aus den Händen des Bifchofs 

die heilige Communion empfängt, und womit öfters eine 

Proceſſion verbunden wird; hierauf folgen verfchiedene 

Gebete, nach deren Beendigung zuerft der Bifchof vor dem 

Altare feinen Plag einnimmt, dann auch die Mitglieder 

der Eynode die ihrigen. Nach der von dem Bifchofe ger 

haltenen Predigt werden die Deerete verlefen, welche die 

Spynodaldifeiplin enthalten, die Klerifer legen jeder einzeln 

Professionem fidei ab, worauf Nachmittags der Namens» 

aufruf folgt, und ehmald das Scrutinium folgte. — Die 
zweite Sitzung beginnt mit Gottesdienft wie die erfte, 

worauf die Beamten der Synode gewählt, beziehungsweife 
beftätigt und beeidigt werden, Nun folgen die eigentlis 

chen Berhandlungen, indem der Bifchof zuerft die Beichlüfie 

des legtern allgemeinen Conciliums oder auch anderer Eon 

eilien, die ihm zwedmäßig erfcheinen, verlefen läßt, und 

alsdann feine eigenen vorlegt, gegen welche die Glieder 

der Synode durch den Procurator fich äußern fönnen; dieſe 

BVerlefung und die Berathungen darüber werden am dritten 

Tage fortgefegt, worauf die Synode mit einer angemefjenen 

firchlichen Beierlichfeit gefchloffen wird. 

Im fechsten Kapitel, welches von den Eynodalftatuten 

handelt, wird zuerft ihr Verhaͤltniß zu andern bifchöflichen 

Verordnungen unterfucht und gezeigt, daß der Unterfchied 

zwifchen den Synodalftatuten und den außerfynodalen Eon- 

ftitutionen der Bifchöfe nicht darin liege, daß die leptern 

mit dem Tode des Bifchofs erlöfchen, weil diefe Meinung 

unbegründet fei, auch nicht in der Natur bes bifchöflichen 

Rechtes zur Gefeggebung, welches wie ihre Jurisdiction 

überhaupt göttlichen Urfprungs ift, aljo der Biſchof ſelbſt 
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in ſeiner Geſetzgebung weder von einem Einzelnen noch 

von der Geſammtheit des Klerus abhängig, und nicht blos 

Bifchof, wenn er der Synode präftdirt, fondern auch außer 

halb derfelben. Der Verfaſſer zeigt hierauf, daß auch im 

fanonifchen Recht fich fein Anhaltspunft für die Behaup- 

tung finde, daß der Bifchof feine Gewalt nur unter Ber: 

mittlung einer Synode ausüben fönne, venn ſoſehr aud 

die Kanones auf die Abhaltung von Synoden dringen, 

und außerdem in dem Domfapitel einen permanenten Rath 

dem Bifchof an die Seite ftellen, fo fagen fie doch nirgends, 

daß der Bifchof ohne Synode nie und nirgends eine Vers 

ordnung erlaffen fönne, oder an den Eonfens feines Dom- 

fapitels, einzelne beftimmte Fälle ausgenommen, ſchlechthin 

gebunden fei, vielmehr zeigen die Akten der Diöceſanſyno— 

den, daß die Bifchöfe die Synodaleonftitutionen unter ihrem 

eigenen Namen ohne Jemands Widerſpruch befannt mach— 

ten, zum Beweife, daß fie.auch auf der Synode ſich ale 

die eigentlichen Gefeßgeber betrachteten. Der Verf. berührt 

hier auch die Auffaffung, zufolge der die Synoden dazu 

beftimmt wären um ald ein Damm gegen einen bifchöfli- 

chen Defpotismus zu dienen, und bemerkt hierüber, daß fie 

folange feine gefegliche Schranke dagegen fein würden, als 

fie ihre wahre Natur nicht ganz und gar veränderten, 

d. h. fie fich über den Bifchof ftellten, außerdem fei ja 

dem Defpotismus als willführlicher Gefepgebung ſchon 

durch die Kanones felbft vorgebeugt, mit welchen bie bis 

ſchöflichen Erlaffe im Einklang ftehen müflen. 

Nach der Befeitigung irriger Anfichten werden nun 

die Momente hervorgehoben, wodurch fich die auf Synoden 

erlaffenen von den übrigen Eonftitutionen unterfcheiden; 

diefe Momente liegen darin, daß die Gefeggebung auf 
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Synoden ganz befonders geeignet ift, den zu erlaffenden 

Statuten einen leichtern Eingang bei dem Klerus, der Doch 

immer der Vollſtrecker ift, und eine bereitwilligere Voll— 

ziehung zu verfchaffen. Schon die Feierlichfeit der kirchli— 

chen mit Gebeten verbundenen Handlung follte die Regungen 

der Eigenliebe, Tadelfucht und Wiverfeglichfeit niederhalten, 

Das Berhältniß des Bifchofs zu feinem Klerus gewinnt 

bier eine andere Geſtalt, denn hier fpricht nicht wie in den 

aus der Kanzlei erlaffenen Gefegen der gebietende Gefeg- 

geber, der befehlende Obere, fondern der Lehrer und Vater; 

auf der Synode wird ferner auch die menfchliche Eigen- 

fchaft, vermöge welcher fich Jeder für dasjenige am meiften 

intereffirt, woran er durch Mitwirken und Zuftimmen felbft 

Antheil genommen, befriedigt, und den Eynodalftatuten 

eine größere Wirkfamfeit gewonnen; ein Statut aber, wels 

ches in der Synode auf einen allgemeinen Widerfpruch 

ftieße, würde wohl fein Bifchof publiciren wollen. Endlich 

verleiht fchon die Außere ſynodale Form der bifchöflichen 

Gefeßgebung einen erhabeneren Eharafter und eine höhere 

Würde. 

Den Schluß bildet die Unterfuchung der Frage von 

der Berbindlichfeit der Synodalconftitutionen. 

Ihre gefegliche Kraft geht von der Auctorität des Biſchofs 

aus, doc) ift er verfafjungsmäßig verpflichtet, jein Kapitel 

vor dem Erlaß um Rath zu fragen, aber deſſen Unterfchrift 

ift nicht unumgänglich nothiwendig, ebenfowenig die Bes 

ftätigung durch den Metropolitan oder den Papſt, obfchon 

auch mancherlei Beifpiele der Art vorfommen. Ihre vers 

bindende Kraft beginnt mit der Publication, welche in 

der Regel auf der Synode felbft vor ſich geht, doch wird 

öfters in der Promulgation der Eintritt der Gefegeöfraft 
Theol. Quartalfgrift. 1849. IV, Heft. 44 
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an einen beftimmten Termin geknüpft; und damit fie nicht 

in Bergeffenheit gerathen, follen fie in den Dekanatsver⸗ 

fammlungen und von den Pfarrern in ihren Gemeinden 

gelefen, auch in den Pfarrarchiven aufbewahrt werben. 

In Folge der Publication verbinden die Statuten Alle und 

Jede, die der Jurisdiction des Bifchofs unterworfen find, 

auch die eremten Klöfter, infoweit es fi) um die Aus— 

übung der Seelforge, die Ausfpendung der Sacramente 

und andere Verhältniffe handelt, in welchen die Regularen 

dem Bifchof als päpftlichem Delegaten untergeorbnet find, 

die eremten Kapitel aber in den auf die Reformation der 

Eitten und Diseiplin ſich beziehenden Beftimmungen. 

Einer Acceptation von Seite der Betheiligten bedarf es 

nicht, doch ift ein Recurs nach Rom mit genauer Angabe 

des Befchwerdepunftes zuläßig, welcher Recurs jedoch Keinen 

Suspenſiv⸗ fondern nur einen DevolutivEffect hat. Ein 

Statut wird interpretirt durch die Auctorität die es gegeben 

hat, es fann aber durch diefelbe auch modifieirt und felbit 

aufgehoben werden, nicht minder, wie bei andern Gefegen 

dadurch, daß fich eine entgegengefegte Gewohnheit bildet, 

wiewohl über die dazu erforderliche Frift geftritten wird. 

Drey. 
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3. 

Heber die Acchtheit des bisherigen Tertes der Ignatiani- 

chen Briefe von Heinrich Denzinger, Dr. der Philoſ. 

und Theol., außerorbentl. Prof. der Theol. in Würzburg. 

Würzburg 1849, bei Fahrmbacher und Ludwig Stahel. 

108 und IV ©. gr. 8. Preis 1 fl. 12 fr. — 20 Nor. 

Für die ungemeine Wichtigfeit der Briefe des heit. 
Ignatius von Antiochien fpricht, von allem andern abge- 

ſehen, aufs lautefte fehon die lebhafte Kontroverfe, welche 

faft feit ihrem Erfcheinen darüber geführt wird, 

Im Anfange diefes Jahrhunderts, und bis hinein in 

die dreißiger Jahre war man nahe daran, die Aften für 

geſchloſſen zu erklären und jeden Zweifel an der Aechtheit 

dieſer merfwürdigen Denkmäler der chriftlichen Urzeit, wie 

fie uns in der fogenannten kürzeren Recenfion 

(Form), vorliegen, für völlig unbefugt zu erachten. Man 

hielt demgemäß für Acht die fieben Briefe des heiligen 

Ignatius an die Ephefer, Magnefier, Trallianer, Römer, 

Philadelphier, Smyrnäer und an Bolyfarp, und zwar, wie 
gefagt, in der Fürzeren Recenfion, wie ſechs davon in der 

Mediceifchen, der fiebente, an die Römer, in der Golbertinis 

fhen Handfchrift fich finden. Für unächt dagegen galten 

allgemein vdiefelben 7 Briefe in der längeren Recenfion 
oder interpolirten Form, fowie 8 weitere angebliche Briefe 

des h. Ignatius, wovon einer an die h. Jungfrau, zwei 

an den Evangeliften Johannes, der vierte an Maria von 

Eafjabolis, der fünfte an die Tarfenfer, ver fechste an 

die Antiochener, der fiebente an Hero und endlich der 

achte an die Philippenfer gerichtet fein wollte. So ftand 

die Sache, da trat Dr. Baur von Tübingen mit gehäufs 
44 © 
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ten Bedenken gegen die Aechtheit aller, auch der obigen 

7 Briefe des h. Ignatius in der fürzern Recenfion hervor 

und glaubte, in verfehiedenen Schriften und Abhandlungen 

diefelbe ganz unbedenklich verwerfen und einem Falfarius 

um die Mitte des zweiten chriftl. Jahrhunderts zufchreiben 

zu müffen. Seine Argumente wiederholte Dr. Shweg- 

ler in der Schrift über das nachapoftolifche Zeitalter 

(Bd. I. ©. 159 — 179); Rothe dagegen, Hutber, 

Düfterdied und Andere fuchten die Aechtheit der frag: 

lichen Briefe zu vertheidigen. Das Gleiche unternahm 
auch id in den Prolegomenen aller drei Ausgaben ver 

Patres apostolici. 

In eine ganz neue Phafe aber trat unfere Streitfrage 

in dem Jahre 1845 ein, ſeitdem nämlich der englifche 

Gelehrte William Eureton die von feinem Landsmann 

Heinrih Tattam in den Jahren 1836 und 1842 in 

einem ägpptifchen Klofter aufgefundene alte fyrifche Ueber— 

fegung der Briefe des hl. Ignatius an Polyfarp, an bie 

Ephefier und Römer druden ließ. Diefe fyrifche Ueber— 

fegung enthält, wie eben angedeutet wurde, ftatt der 7 

bisher für ächt gehaltenen Briefe des heil. Ignatius nur 

drei, und auch diefe in beträchtlich kürzerer Form, 

ald man fie bisher hatte. Auf diefen Fund legte Eureton 

fo großes, ja fo übertriebenes Gewicht, daß er fich zu der 

Behauptung hinreißen ließ, a) nur diefe drei Briefe des 
bh. Ignatius feien ächt, und b) von dieſen drei Briefen 

wieder fei nur foviel aus der Feder des Ignatius felbft 

gefommen, als in der fyrifchen Meberfegung ftehe; alle 

weiteren Säße diefer Briefe wie, wir fie auch in dem bisher 

für Acht gehaltenen griechifchen Terte Iefen, feien das Wert 

eines Interpolator und Falfarius. 
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Das genannte Buch Curetons fam mir eben zur 
Hand, als ich gerade an der dritten Auflage meiner Aus; 

gabe der apoftolifchen Väter arbeitete; ich nahm deßhalb 

darauf im Ganzen und an allen betreffenden einzelnen 

Terteöftellen Bezug, und glaubte mich dahin entfcheiden 

zu müffen, daß ich in dem fyrifchen Terte keineswegs den 

ächten Jgnatius, fondern nur einen Auszug aus dem ächten 

Terte, wie ihn die fürzere griechifche Recenfion bietet, ers 

bliden fönne, einen Auszug, den ein fyrifcher Mönch ohne 

Zweifel zu afcetifchen Zweden gemacht zu haben ſcheine 

(Prolegomena p. LVIII.). Als meine beiden Haupt: 

gründe führte ich kurz an: a) die ſyriſchen Handfchriften, 

worin diefe drei ſyriſchen Briefe des h. Ignatius ftehen, 

enthalten auch noch andere Ercerpte aus den Ignat. Bries 

fen und noch andere afcetifche Schriften, und b) wie der 

forifhe Tert lautet, fehlt ihm oft der rechte Zuſammen— 

bang und zwar in folcher Weife, daß man ſieht, der Mönch 

(oder wer er fonft war) habe nicht fo faft den Ueberſetzer, 
als Epitomator gefpielt. Diefer Anficht trat fpäter auch 

der englifche Gelehrte Jakobſon in feiner legten Ausgabe 

der apoſtoliſchen Vaͤter bei. 

Schon etwas früher hatte auch ein anderer Englän— 

der, Chriſtoph Wordsworth, in einer Necenfton in 

der English Review (Juli 1845) fich gegen Eureton und 

für den Tert der kürzern griechifchen Recenfion erflärt und 

damit die Hypotheſe verbunden, der von Gureton mitges 

theilte fyrifche Tert fei eine von Monophpyfiten in ihrem 

häretifchen Intereſſe gefertigte Abfürzung. 

Einen dritten Weg fchlug Prof. Betermann in 

Berlin ein, indem er ausführte: die armenifche Lieber: 
fegung des Ignatius, welche i. 3. 1783 zu Eonftantinopel 
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gebrudt worden, fei nicht aus dem griechifchen Urtert, 

fondern nur aus einer fyrifchen Ueberfegung hervorge— 

gangen; nun aber habe die armenifche Verſion alle 7 

Briefe, folglich müffe auch der Syrer früher alle 7 Briefe 

des heil. Ignatius gehabt haben. 

Cureton war jedoch mit den Einwendungen feiner 

Gegner keineswegs zufrieden und veröffentlichte Darum zus 

erft, gegen den Recenfenten in der Review, feine Vindiciae 

Jgnatianae (London 1846), drei Jahre jpäter aber das 
fogenannte Corpus Ignatianum, a complete collection 

of the Ignatian epistles etc., worin er feinen Gegnern 

ausführlich antwortet, feinen fyrifchen Tert vertheidigt, 

fämmtliche Terte der Ignatianifchen Briefe, alle Fragmente 

aus denfelben, fowie alle Notizen über Ignatius und feine 

Schriften mittheilt, und endlich die englifche Ueberfegung 

der ſyriſchen Stüde und einen Commentar beifügt. 

Der deutfche Herold des großen englifhen Fundes 

wurde aber der befannte Herr Ritter von Bunfen, ber 

neben der Politik (feine frühere Wirkfamfeit zu Rom wird 

man nie vergefien) auch in Wiffenfchaft macht: Mit 

wahrhaft marktichreierifchem Pathos ſchickte er im Sabre 

1847 zwei Bücher über diefen Gegenftand in die Welt 

hinaus, nämlich Aa) „die drei ächten und die vier unächten 

Briefe des Ignatius von Antiochien. Hergeftellter und 

vergleichender Tert mit Anmerkungen von Ehr. €. 3. 

Bunfen, Hamburg, 1847“ und b) „Ignatius von An» 

tiochten und feine Zeit. Sieben Sendſchreiben an Dr. 

Auguft Neander. Hamburg 1847.“ 

Mit diefem feinem fyrifchen Ignatius will der ‚Herr 

Kitter alle feine religiöfen Gegner in den Sand ftreden, 
mögen fie heißen, wie fie nur wollen. Sein kurzer Ignatius 
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fol das römifche Bapfttbum, die Episcopaliften, 

den Puſeyismus, die Tübinger critica mordax des 

Dr. von Baur, fammt Nitzſch und Schleiermader 

auf das Haupt fchlagen. Doc, vor der Hand leben noch 

alle diefe dem Tode Geweihten, ja zwei von ihnen, das 

Papſtthum und die eritica mordax wehren fich tapfer. 

Dr. v. Baur hat in feinem Schriftchen: „die Ignatianis 

fyen Briefe und ihr neuefter Gritifer, Tübingen 1848,“ 

von feinem Standpunfte aus dem prahlerifchen Ritter 

manche tiefe Wunde gefchlagen; das Papſtthum aber ver: 
theidigt fich tücdhtig und Fräftig in ber eben vorliegenden 

Schrift durch Dr. Denzinger. 

Im Ganzen befennt fih Denzinger zu meiner Ans 
ſicht, daß der ſyriſche Tert nur ein zu afcetifchem Gebrauche 
gemachter Auszug fei. Diefe Behauptung führt er aber 
viel vollftändiger aus, ald ed von mir in meiner Ausgabe 

der apoftolifchen Väter gefchehen ift und gefchehen Fonnte, 
und ich freue mich fagen zu können, daß mir die vorliegende 

- Schrift wegen der Schärfe und Klarheit der Argumentation, 

wie wegen der Gelehrfamfeit und Gewandtheit des Ver: 
fafjers in hohem Grade gefallen hat. 

Eureton und Bunfen hatten vor Allem behauptet, der 
urfprüngliche Tert, wie ihn der Syrer habe, fei von dem 

Griechen im Intereſſe der orthodoren Ehriftologie in- 

terpolirt worden. Hiegegen zeigt Denzinger im 1. Kapitel 

©. 11—29, daß die Ehriftologie des fyrifchen Textes ge: 

rade in den KHauptpunften ded Dogmas, und in den 

Hauptausbrüden deffelben ganz die gleiche fei, wie die des 

griechifchen Textes, und fomit in diefer Beziehung feine 

Beranlafjung zur Interpolation vorhanden gewefen fei. 

Zugleich zeigt unfer Verfaſſer weiter, daß feine einzige 

— 
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Stelle des griechifchen Terted fi) auf Haͤretiker beziehe, 

die fpäter ald Ignatius lebten, und daß insbefondre bie 

Stelle im Briefe an die Magnefier, der Aoyog ſei nicht 

ano oyyis rrgoeltuv, teineswegs jünger fein müſſe, als 
Ignatius felber. Bunfen hatte nämlich, längft Wieder: 

legtes wiederaufwärmend, behauptet, hier fei von dem 

Aeon Sige die Rede, und diejen hätten nur die DBalen- 

tinianer gefannt; die VBalentinianer aber feien jünger 

ald Ignatius, folglich könne diefe Stelle nicht von dieſem 

felber herrühren. Dagegen weist nun Denzinger, unter 

Zugrundlegung defien, was fchon Pearfon und Mafjuet 

gefagt, fehr überzeugend nah, daß a) der Neon Sige 

nicht erft von den Balentinianern in die Gnofiß eingeführt 

worden fei, fondern daß frhon die älteften gnoftifchen Sy— 

fteme, ja folche, die fogar noch älter ald Ignatius waren, 

die Sige in ihren Meonenreihen gehabt haben. b) Er 
zeigt fofort aber auch zweitens, daß in der fraglichen Stelle 

des Magnefierbriefes unter auyn nicht der Aeon, ſondern 

wie gewöhnlich, das Stillfehweigen zu verftehen jei, 

eine Deutung , welche ſchon von Eotelerius, Rothe und 

auch von mir in der Note zur fraglichen Stelle vertheidigt 

worden ift. 

Im zweiten Kapitel (S. 30—36) führt Denzinger 

den Nachweis, daß die Briefe des hl. Ignatius auch nicht 

in hierarchiſchem Sntereffe interpolirt fein können, denn 

im forifchen Terte werde ganz diefelbe hierarchiſche Eins 

richtung der Kirche, diefelbe ftrenge Unterordnung unter 

den Bifchof, das Presbpterium und die Diafonen theils 

- direkte gelehrt theils voraudgefeßt, wie im griechifchen Terte. 

Beträchtlih ausführlicher ift das Dritte Kapitel 

(S. 37—70), worin die Frage unterfucht wird, ob fi 
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etwa aus der Berfchiedenheit des Style, und aus dem Mangel 

an Zufammenhang im griechifchen Terte nachweifen laffe, 

daß derfelbe fpätere fremde Einfchiebfel enthalten müffe. 

Unfer Berfaffer gibt hier zu, daß der Styl im Briefe an 

PBolyfarp von dem Style der übrigen Briefe fichtlich ver: 

fchieden fei. „Jener, fagt er, ift einfach und in furzen, 
abgebrochenen Sentenzen, dieſer offenbar mehr periodifch 

und emphatifch gehalten, wohl weil der Antiochenifche Bi: 

fchof in der Zufchrift an einen Amtsbruder fich nicht des 

feierlichen, predigtartigen Styles bedienen wollte, den er 

Gemeinden gegenüber einhalten konnte, vielleicht weil diefer 

Brief mehr familiärer Natur fein ſollte. Wie Jgnatius 

überhaupt den Etyl des Paulus nachahmt, fo nähert er 

fich im Briefe an PBolyfarp den Baftoralbriefen, in den 

übrigen den dogmatifchen Briefen des Paulus an Ges 

meinden.“ Wenn aber Denzinger hierin mit @ureton 
übereinſtimmt, fo beftreitet er dagegen mit Recht die Con» 
fequenzen, weldye diefer aus der angegebenen Stylverſchie⸗ 

denheit ableiten will. Gureton behauptet nämlich: der 

Brief an Polykarp hat den Achten Ignatianifchen Styl, 

darum find alle anderen Briefe, foweit fie von dieſem 

Style abweichen, interpolirt. Hiegegen fagt Denzinger 

vollfommen richtig: 

a) der Brief an Polykarp mußte, weil er an einen 

Amtöbruder ging, in einem andern Styl gefchrieben fein, 

als die Briefe an Gemeinden, und 

b) Eureton beweist zu viel, denn auch nach der fy- 

rifchen Weberfegung ift in den Briefen an die Ephefer 

und Römer ein anderer Styl, ald in dem an PBolyfarp, 

folglich müßte Gureton auch die von ihm fo fehr belobten 
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fyrifchen Briefe für interpolirt erklären. Denzinger zeigt 

‚aber auch noch weiter an einzelnen Beifpielen 

c) daß gar viele von Eureton für interpolirt erflärs 

ten Stellen des griechifchen Tertes ganz dieſelben eigen, 

thümlichen Ausdrudsweifen, Bartifeln, Wortformen, Com: 

pofita u. dgl. hätten, wie die dem Syrer nad) ächten Theile 
diefer Briefe. 

Im weitern Berlauf gebt Denzinger die drei vom 

Sprer aufgenommenen Briefe an Polyfarp, die Ephefer 

und Römer einzeln durch, um zu zeigen, 1) baß ber 

Zufammenhang im griechifchen Terte weit befier fei, als 

der im fyrifchen, und um 2) zugleich einzelne Eimwürfe 

Guretons und Bunfens in Betreff des Style, Inhalts und 

Zufammenhangs zu widerlegen. Wenn ich richtig urtheile, 

fo ift gerade diefer Abfchnitt dem Verfaſſer am allerbeften 

gelungen, und er hat hier feine Beweife mit fehr viel 

Scharffinn und Umſicht geführt. 

Sm vierten Kapitel behandelt er fofort die äußeren 

Gründe für die Aechtheit des griechifchen Textes und uns 

terfucht, welche Zeugen aus dem chriftlichen Alterthum 

für denfelben fprecyen. Er gibt hier den Gegnern zu, daß 

Irenäus und Drigenes nur folche Stellen citiren, bie 

ſich auch im forifchen Texte vorfinden; aber er weist fo- 
gleich auch darauf hin, daß die von biefen zwei Zeugen 

eitirten Stellen aus Ignatius nicht die Form haben, wie 

fie der forifche Tert gibt, fondern die, welche der griechifche 

(Mediceifche) hat. Irenäus und Drigenes müſſen alfo 

einen Text benügt haben, der unferm Mebdiceifchen, nicht 

aber dem fyrifchen analog und ähnlich war. 

Was Eureton hiegegen vorbringt, ift keineswegs ſtich⸗ 

haltig. In Betreff des Irenaͤus will er indireft, durch 
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das argumentum ex silentio beweifen, daß berfelbe uns 

feren, den Mebdiceifchen, Tert nicht gefannt haben Fönne, 

weil er eine Fräftige Stelle defjelben gegen die noftifer 

nicht ausgehoben und in fein Buch herübergenommen 

habe. ber Irenäus eitirt auch aus andern ihm vor 

gelegenen Werfen, 3. B. des Clemens v. Rom, des Jus 

ftin 20. gar manche Stelle nicht, die doch für feinen Zwed 

dienlich gewefen wäre. — Um nichts beffer ift Cureton's 

Argument wegen Origenes. Gr will bier pofitiv 

zeigen, daß diefer unfern Zert nicht fannte, weil er in 

feinem Werke de principiis fage, der Ausdruck aowuarog 

fomme nicht bei den Ehriften vor, außer in der apoeryphi- 

fehen Doctrina Petri. Nun aber, fährt @ureton fort, 

hat Ignatius im Mediceifchen Tert diefen Ausdrud im 

Brief an die Smyrnäer Kap. 3, alfo hat Drigenes dieſen 

Tert nicht gekannt. Bon dieſem Syllogismus ift der 

Minor, richtig, Ignatius hat den Ausdrud aouuerog; 

aber, was wohl zu bemerfen, er führt eine Stelle aus 

der Doctrina Petri an, und gerade in dieſer angeführten 

Stelle, nicht aber unter feinen eigenen Worten 

findet fich das fraglihe Wort. Iſt fehon dies eine Eins 

wendung gegen Cureton, fo wirft unfer Verfaſſer auch 

defjen Oberfag ganz über den Haufen, denn Drigenes fagt 

keineswegs, daß die Ehriften den Ausdruck dowuerog 

nicht haben, wie ihm Gureton unterfchiebt , fondern er 

behauptet, dies Wort fomme in feinem infpirirten 

Bude der Ehriften vor, und das 'ift doch etwas ganz 

anderes. 

An diefe Argumentation fchließt Denzinger Eeite 

74 fi. den Nachweis, daß auch die alten Syrer 

unferen, den ganzen, Ignatius gefannt haben müflen, 
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und beweist dies theils aus Fragmenten, bie Gureton 

felber mittheilte, theild aus anderen alten fyrifchen Schrifts 

werfen. 

War bisher der ältefte Zeuge für unferen Igna— 

tius, nämlich der Brief des h. Polyfarp, ganz bei Seite 

gelaffen, fo wird ihm von S. 79 an um fo größere Auf- 

merffamfeit gewidmet und gezeigt, daß Polyfarp (Kap. 13) 

von mehr als 3 Ignatianifchen Briefen, insbefondre auch 

von einem an die Smyrnder unverfennbar fpreche, alſo 

gegen den Syrer und für uns (den Mediceifchen 

Ignatius) zeuge. Daffelbe Zeugniß legt Polyfarp, wie 

unfer Berfaffer weiter ausführt, auch in einzelnen ans 

deren Aeußerungen und Stellen ab, charaferifirt nament- 

lich in demfelben Kap. 13 die Ignatianiſchen Briefe in 

einer Weife (egıEysoı yap riiorıw x. T. 4), weldye viel 

beffer auf den Mediceifchen als fyrifchen Tert paßt, und 

gedenft zudem in den Worten, Ignatius habe ihm ges 

fehrieben, er folle einen Gefandtem nad Syrien ſchicken, 

einer Thatfache, die nur im griechifchen, nicht aber im 

forifchen Terte der Ignatianifhen Briefe an Polykarp 

vorkommt. — Was Bunfen gegen diefe Beweife aus Kas 

pitel 13 des Polyfarp’fchen Briefe einzuwenden fand, ift 

faum der Beachtung werth, denn fein Verſuch, gerade dies 

Kapitel für unächt, den übrigen Brief aber für ächt 

zu erflären, hängt ganz in der Luft, und entbehrt allen 

rundes. 

Recht gut zeigt unfer Verfaſſer weiterhin ©. 83 ff., 

daß Polyfarp in feinem Briefe oft Gedanfen und Aus— 

drüde von Ignatius entlehne, und zwar gerade öfters 

aus den Briefen und Stellen des Ignatius, welche der 

Eureton’fche Eyrer nicht hat. Dies beweist, daß fchon 
— 
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Polykarp unferen, den griechifchen Tert des Ignatius vor 

Augen gehabt habe. 

ALS ferneren alten Zeugen für Jgnatius benügt Den- 

zinger (S. 85 ff.) nach dem Vorgange Pearfon’s und 

Anderer Cvgl. meine Prolegomena zur dritten Auflage der 
Patrum apost. pag. LII) den Dialog Qucian’d de morte 

Peregrini, und zeigt, Lucian habe bei dem Bilde Peregrin’s 

vielfach die Gefchichte des b. Ignatius und Polyfarp copirt, 

auch dabei Ausdrüde und Worte des hl. Ignatius paro— 

dirt, und zwar fo, daß ihm der Mediceifche nicht der 

forifche Tert habe vor Augen fein müffen. 

Weiterhin befpricht der Verfaſſer noch eine Reihe an— 

derer Zeugen für unferen Ignatius, nämlich den Balens 

tinianer Theodotus, den h. Chryfoftomus, den Eufebius 

und Athanafius, und geht dann ©. 94 ff. zu einem neuen 

ebenfo wichtigen als interefjanten Argumente über, um zu 

beweifen, daß der Gureton’fche Syrer in der That nur 

einen Auszug gemacht und felbit einen vollftäindigen Igna— 

tius vox fich gehabt habe. Diefe Nachweifung leitet Den: 

zinger alfo ein: „Gelänge es irgendwo, die ganze forifche 

Ueberfegung zu finden, aus welcher der Cureton'ſche Tert 

ausgezogen ift, und fie ald folche durch ihre Ueberein— 

ftimmung in Allem, was nicht verftümmelt ift, nachzuweiſen, 

fo wäre wohl der vollftändigfte Beweis geliefert. Jedoch 

fönnen auch Fragmente dazu dienen, wenn ein Fragment 

der angegebenen Beichaffenheit zum Theil im Eureton’fchen 

Text fich findet, aber etwas darüber hat, oder wenn fich 

bei einem und demfelben Autor Stüde vorfinden, von denen 

die einen im fyrifchen Terte des Ignatius bei Eureton ihr 

Entfprechendes haben und mit demfelben völlig identijch 

find, — zugleich aber auch andere, die nicht im Syrifchen 

’ 
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vorkommen. Denn auch dies würbe hinreichend den Be- 

weis liefern, daß die Eureton’jche Ueberſetzung vollftändig 

eriftirt haben müffe“, d. h. genauer, daß der Cureton'ſche 

Syrer eine forifche Weberfegung des ganzen Ignatius 

vor ſich gehabt haben müſſe, aus der er ſelbſt dann nur 

einen Auszug fertigte. Faſſen wir die Argumentation un— 

ſeres Verfaſſers kurz zuſammen, ſo lautet ſie etwa alſo: 

vorhandene Fragmente zeigen, daß ehemals 

eine ſyriſche Ueberſetzung des ganzen Ig natius 

exiſtirte; mit dieſer ſyriſchen Ueberſezung des 

ganzen Ignatius, fo weit wir fie in Fragmen— 

ten haben, ffimmt ber Gureton’fhe Tert zufam- 

men; alfo ift der legtere ein Ercerpt auß der 

ganzen ſyriſchen Ueberfegung. — Die Ausführung 

hievon wird auf S. 95—98 gegeben. 

Im fünften und legten Kapitel (S. 99 ff.) antwortet 

Denzinger noch auf einige Einwendungen Eureton’s, macht 

auf mehrere unächte Zufäße in unferem Sgnatius auf- 

merffam , zeigt, daß man in der Zeit, in welche Eureton 

die Interpolation verlegen will, nicht mehr fo eitirt habe, 

wie es bei unferem Ignatius gefhieht, und daß die 

Faͤlſchung unmöglih nah dem Nicänum hätte gefchehen 

fein können u. dgl. Den Zweck des Syrers endlich aber 

beftimmt er auf gleiche Weife, wie wir es gethan und 

fagt darüber alfo: „Nun fragt ſich, welchen Zwed mochte 

der Urheber des forifchen Textes haben, da er diefen Auss 

zug machte. Baur (von Tübingen) hat diefe Frage ganz 

dahingeftellt fein laſſen. Und in der That fie kann nur 

durch weitere Data vollfommen entfchieden werben. In 

deffen fommt mir die Meinung Hefele's am wahrfcheins 

(ichften vor, daß der Auszug zu afcetifchem oder moraliſchem 
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Gebrauche fei gemacht worden. Nach diefer Anficht erklärt 

fi leicht, warum die Stellen, welche vom Glauben und 

der Kirchenverfaffung handeln, dann die perfönlichen Nach: 
richten meiftens weggelaffen find, warum die vier Briefe, 

welche fich gerade darüber am meiften ergehen, ganz weg— 

blieben, warum gerade der Brief an Polyfarp, der lauter 

moralifche und afcetifche Lehren enthält, und der Römer: 

brief, worin das Innere des heiligen Martyrers fich ganz 

erfchließt ald ein erhabenes Mufter heldenmüthiger Liebe 

zu Gott — warum gerade biefe Briefe ganz aufgenommen 
wurden. Ein Stüd des Trallenferbriefes wurde, weil in 

demfelben die Demuth des Heiligen fich befonders ausdrüdt, 

zum Römerbriefe gefügt. Alles was aus dem Ephefer- 

briefe beibehalten ift, befteht auch nur aus moralifchen 

Lehren. Diefer Annahme entfpricht auch der Gharafter 

der Sammlungen, in welche unfer Auszug aufgenommen 

ift, vollfommen, indem fie meift aſcetiſche Werfe enthalten.“ 

Zum Schluſſe wünfchen wir diefem Schriftchen jene 

reichliche Beachtung in der gelehrten Welt, die es reblich 

verdient. 
Hefele. 
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4. i 

Populäre Borlefungen über die Airchengefhichte der 

erfien vier Jahrhunderte , gehalten im Winter des 

Jahres 1847/48 von Dr. Iofeph Ign. Ritter, Dom- 

dechanten und Profeffor an der Univerfität zu Breslau. 

Paderborn, Verlag von F. Schöningh. 1849. XXIV 

und 198 ©. gr. Oftav. Preis fl. 1. 24 Er. 

Häufig achtet man dasjenige gering, was man nicht 

fennt. Eo wurde von jeher die chriftliche Neligion und 

Kirche von Vielen nicht geehrt, geliebt und geachtet, eben 

weil fie von ihnen gar nicht oder nur wenig gefannt war, 

und ich bin überzeugt, daß weder der große Abfall im 

16ten Jahrhundert, noch die fchmähliche deutjchfatholifche 

Erjheinung im gegenwärtigen möglich gewefen wäre, wenn 

die Maſſe, namentlich aber Viele der fogenannten Gebil— 
deten unfere heilige Religion und Kirche befler gekannt 

hätten. 

Um aber wahre Erfenntniß der chriftlihen Religion 

und Kirche und warme Liebe zu beiden zu erzeugen, ift 

faum etwas mehr geeignet, als kirchenhiſtoriſche Vorträge, 

und Dr. Ritter hat darum einen guten Griff gethan, 

als er im Winter 1847/48 zu Breslau die nunmehr gedrudt 

vorliegenden Firchengefchichtlichen Vorlefungen hielt. Das 

Gleiche hat ſchon ein oder zwei Jahre früher Riffel in 

Mainz mit ungemeinem Beifall und fehr großer, nad 

haltiger Wirkung gethan, und es wäre nur zu wünfchen, 

daß in allen fatholifchen und paritätifchen Städten, wo 

immer möglich, derartige Vorträge, verfteht fich mit richtigem 
Takte und ohne aufreizende Polemik, ftatthaben möchten. 
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Zum Gegenftand feiner Vorträge wählte Ritter nicht 

die ganze Kirchengefchichte, fondern nur die vier erjten 

Jahrhunderte derfelben und abfolvirte diefelbe in 15 Bor: 

lefungen. Der nähere Inhalt ift durch die Ueberfchriften 

angedeutet, diefe aber lauten alfo: 1) Hohe Bedeutung des 

Chriſtenthums. Zeitpunft von defien Stiftung. 2) Weber 

das Leben Jeſu. 3) Ueber die Glaubwürdigkeit der Evans 

geliften. Berufung der Apoftel. Pfingftfeft. 4) Die erfte 

ehriftliche Gemeinde zu Serufalem. Verhalten der Syna— 

guge gegen diefelbe. 5) Ueber die Befehrung des Apoftels 

Paulus. Stiftung der Gemeinde zu Antiochia. 6) Der 

Apoftel Paulus unter den Heiden, 7) Schluß des Vori— 

gen. 8) Nachrichten über das Leben der übrigen Apoftel 
(ſchon gegen das’ Ende der vorigen Nummer begonnen). 

Urfachen der fchnellen Verbreitung des Chriftenthums und 

die Verfolgungen defjefben. 9) Untergang Jeruſalems. 

10) Die Ehriftenverfolgungen. 11) Forfegung. 12) Ketze— 

reien und Epaltungen der erften Jahrhunderte. 13) End- 

ficher Eieg des Chriftenthums. Neues Verhältnig zwifchen 

Kirche und Staat. 14) Conſtantin d. Gr. Arianifihe 

Streitigkeiten. 15) Kaifer Julian. Fortſetzung der Lehr: 

ſtreitigkeiten. 

Es iſt dem Hrn. Verfaſſer fait immer geglückt, feinen 

Gegenſtand auf eine intereſſante, auch für Nichttheologen 

verſtändliche Weiſe zu behandeln, und mancher Abſchnitt 

iſt wirklich ſehr ſchön und anziehend; minder gelungen 

ſchienen uns nur die härefielogifhen Vorträge, welche 

allerdings, einem nichteheologifchen Publikum gegenüber, 

ganz befonderen Echwierigfeiten unterliegen. Sehr an- 

genehm aber wird vielen Leſern auch die kurze Wider: 

legung des Straußifchemyehifchen Lebens Jeſu fein, welche 

Theol. Quartalſchrift. 4819. IV. Heft. 45 
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Ritter am Ende der ten und 3ten Borlefung verjucht 

hat. Auch die Erzählung vom Untergange Jerufalems 

und die Gefchichte der Ehriftenverfolgungen hat uns jehr 

gefallen; noch mehr die Beichreibung der herrlihen Wir, 

fungen des Chriftenthfums ©. 2 ff., wovon wir folgende, 

auch ftnliftifch fehr fchöne Stelle ausheben wollen: „Eins 

nur hat allen Stürmen Trog geboten, Eins nur hat den 

Wechfel der Dinge aller Jahrhunderte überlebt, und iſt 

in ununterbrochenem Kampfe, trog vielfacher Ricderlagen 

immer mächtiger geworden: die Predigt vom Kreuze; 

das unfcheinbare Senfforn, das die Apoftel ausgeſtreut, ift 

zu einem föniglichen Baume herangewachfen, der feine be— 

fehattenden Aefte über alle Zonen diefer Erde ausbreitet; 

die Predigt vom Kreuze hat nicht nur die alte Welt des 

Heidenthums begraben , jondern auch eine neue, religiöfe, 

moralifhe und politifche Weltorbnung geichaffen. Ihr 

Emporfommen und ihre Kämpfe find nicht weniger außer: 

ordentlich und bewunberungswürbig als die Siege, welche 

fie gefeiert, und der Segen, welchen fie_geftiftet hat. Denn 

wer nennt alle die Namen derer, die durch fie über Fleiſch 

und Blut gefiegt, den wahren Frieden erlangt und bie 
Krone des Lebens empfangen haben. Wer fennt eine Er: 

foheinung in der Gefchichte der Menfchheit, welche mit dem 

Kampfe des Kreuzes gegen das alte Heidenthum verglichen 

werden kann? Die Botichaft des Evangeliums hat ohne 

die Macht glängender Beredtfamkeit, ohne materielle Waffen, 

ohne Kriegsheere die Götter des Kapitols geftürzt; fie 

hat, wohin fie immer gedrungen ift, die blutigen Menfchen- 

und Thieropfer bei Seite gefchafft; fie hat allmählig bie 
Feſſeln der Sklaverei gelöst, und das Bemwußtfein der 
Menfchenwürde felbft im Sklaven gewedt; fie hat die 
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barbariſchen Völker des Mittelalters gezähmt, und fie vor 
einer aliatiichen Defpotenherrichaft bewahrt; ihre Boten 

“haben die erften Keime der Kultur unter Gefahren und 

Entbehrungen. jeglicher Art in den rauheiten und umwirth- 

barjten Gegenden der Erde ausgeftreut und thun es noch 

heute; das Evangelium bat die Künfte wiederum aus dem 

Schutte von Jahrhunderten hervorgezogen und ihnen einen 

ebrenvollen Plag in feinen Tempeln angewiefen; es hat 

in feinen Kloftermauern die Echäge des Alterthums be— 

wahrt, und hat felbit das Wiederaufleben der Weisheit der 

Griechen und Römer in Schutz genommen, denn es fürchtet 
nicht, daß die Weisheit diefer Welt feine göttliche Weisheit 

zu Schanden machen werde. Als die Krone der ſegens— 

reihen Wirkfamfeit des Chriſtenthums erfcheint mir aber, 

daß es alle Völker, die ed aufgenommen, zu einer großen 

Familie, ohne Rüdjicht auf Abftammung, Geſchlecht und 

Farbe vereinigt, und um Alle ein geiftiged Band des 

Glaubens und der Liebe gefchlungen hat. Der weiße 

Europäer und der fchwarze Afrifaner erkennen in dem 

fupferfarbenen Srofefen in Chriſto ihren Bruder, und dies 

jelben Empfindungen und Geſinnungen der Menſchlichkeit 

befeben ihre Bruft, wenn fie unter dem Kreuze des Herrn 

fich die Hand reichen. Das Kreuz ift der wahre Freiheits— 

baum, wie feine Nation ihn gepflanze“ u. ſ. f. | 

Faft noch intereffanter übrigens als die 15 Borlefun- 

gen felbft ift die ausführliche 24 Eeiten füllende Vorrede, 

eigentlich eine hiftorifch » politifche Betrachtung der Gegen- 

wart, worin den Demokraten und Miniftern, dem Volke 

und den Fürſten manches wahre und ernfte Wort gejagt 

wird. Beiſpielsweiſe wollen wir den fehönen Paſſus mit: 

theilen, der von den firchlichen Verhaͤltniſſen Franfs 
45 * 
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reichs ſeit der Revolution handelt, und aljo lautet: 

„Mirabeau jagte, man müffe Frankreich defatholifiren, um 

es zu revolutioniren. Er hatte Recht, denn der wahre 

Geift des Katholicismus ift der Geift der Ordnung, Des 

Gehorfams gegen die Obrigfeit und der Gerechtigfeit, over 

mit einem Worte der wahren Freiheit, von welcher bie 

Freiheit der Demokraten in unferen Tagen ebenfo entfernt 

ift, wie das Lafter von der Tugend. Die Revolution tritt 

alle jene drei auf den Kopf; fie jerftört das Beftehende, 

gleich viel ob es gut oder fchlecht ift, fie predigt unter 

dem Namen der Freiheit die Willführ, und geht auf Raub 

und Mord aus. Darum mußte in Franfreich erft die 

fatholifche Kirche vernichtet werden, ehe die blutrothe Res 

publif unter St. Juft, Danton und Robespierre ihren 

Thron errichten Fonnte. Napoleon ftellte zwar die Kirche 

wieder ber, aber er behandelte fie, die Freigeborne, die 

Gottgefandte, wie feine Eclavin. Er legte ihr die Hand» 

fchellen der organifchen Artifel an, nicht begreifend, daß, 

wenn fie die Uebel, an welchen Franfreich litt, gründlich 

heilen und dadurch feinen Thron ftügen follte, fie das nur 

im Befige der ihr zufommenden Freiheit thun fonnte. Am 

empfindlichten aber lähmte er die Kirche in ihrer Miſſion, 

daß er der Univerfität das Monopol des Ilnterrichts er: 

theilte. Die Gonftitution vom 5. December intendirt das: 

felbe zu Gunften der Regierung, einer blos abminiftrativen 

Behörde; die Gemeinden dagegen follen die Koften tragen. 

Die Wirfungen davon, beforge ich, werden fich in weniger 

als zwei Decennien zum Schreden der Regierungen zeigen. 

Ludwig XVIII. und Earl X. erfannten ſeht wohl, daß 

ein Volk ohne Religion für die Dauer nicht zu regieren 

fei, und thaten Giniges um den Einfluß der Kirche au 

” 



Borlefungen über Kirchengefchichte. 701 

heben. Aber ihre Maßregeln waren halbe oder verkehrte. 

Die Zulaffung der Jefuiten in Franfreih, ohne die Ge: 

nehmigung der Kammern, war ein Fehler, denn ein con: 

ftitutioneller Fürft muß nichts mehr fcheuen, als den Ber: 

dacht, die Berfaffung durch Lift und Täufchung zu um— 

gehen. Die Bevorzugung des hohen Klerus aber unter 

Earl X. gab der Kirche zwar einen äußern Glanz, aber 

feine innere Feftigfeit. Nie waren die Kirchen in Paris 

fo leer, als in den legten Regierungsjahren dieſes Fürften. 

Die Kirche mußte nochmals der Sündenbod werden, um 

die Dynaftie der Bonrbonen zu vertreiben. Man wird 

fih erinnern, wie fehr damals der Klerus in der Tages— 

literatur die Zielfcheibe der heftigften Angriffe war. Es 
fam darauf an, das Volk zu überreden, der Thron und 

der Altar wären abermals zur Unterbrüdung der Volks— 

freiheiten verſchworen. Der Geiſt Voltaire's und feiner 

Genofjen wurbe durch häufige und wohlfeile Auflagen ihrer 

Werke wieder aus dem Grabe heraufbefchtvoren. Ludwig 

Philipp handelte Flüger, er wandte der Kirche den Rüden, 

ließ die größten Ercefie in Paris gegen fie zu, gab ihr 

jedoch die würbdigften Männer zu Bifchöfen. Der Klerus 

in Sranfreich, ſeitdem ganz feinem Berufe hingegeben und 

von ausgezeichneten DOberhirten angeführt, hat in den letz— 

ten 18 Jahren viel geleiftet. Die Verläumdung gegen ihn 

ift verftummt, und die Zuneigung des Volkes gegen die 

Kirche hat große Fortfchritte gemacht, wie das Mifftons- 

werf für beide Welten beweist. Und welchen Reichthum 

befist nicht Frankreich bereitd wieder an religiöfen und 

wohlthätigen Inftituten! Aber wieder gut zu machen, 

was eine Reihe von NRevolutionen innerhalb 50 Jahren 

aufgelöft und zerftört haben, dazu reichen 18 Jahre nicht 
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aus. Indeſſen welcher Umſchwung! daſſelbe Volk, das ven 

Bapft zweimal feiner Etaaten beraubte, und als Oefangenen 

in Sranfreich fah, bietet Pius IX. eine ehrenvolle Zuflucht 

in Franfreih an, und würde mit ungeheurem Jubel ihn 

empfangen: Im Jahre 1831 war Franfreich eine confti- 

tutionelle Monarihie, und begünftigte vie Republifanifirung 
des Kirchenftaates, heute ift es eine Republik und befördert 

die Wiederherftellung der ‘päpftlichen Herrfchaft. Dies find 

bedeutungsvolle Anzeichen eines bereits ‚eingetretenen ‚Ihm: 
fhwungs in der religiöfen Geſinnung Frankreichs. Es 

wird daher den Weg zur politifchen Ordnung, ſei es in 

der Republik, fei es in ver Monarchie, wieder finden, wenn 

die Rechriftianifirung Frankreichs in der Weife, wie in 

‘ven letzten achtzehn Jahren, fortichteitet. Denn vie Ideen 

Breiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit find durch das Chri⸗ 

ftenthulm in die Menfchheit gefommen, und können auch 

nur durch daffelbe erhalten, und in wie weit es in’ dieſem 

unvollkommenen Erdenleben möglich ift, realiſitt werben. 

Seit einem Jahrhunderte, von Voltaire anzufangen, ſind 

die Feinde des Chriftenthums die Freunde des politifchen 

Umfturzes. Man ’fehe nur wie es feit einem Sahre im 

der Schweiz zugeht, wo die wohlthätigften Orbensverbrü- 

derungen im Namen der Freiheit vertrieben werben. Bes 

darf es demnach noch einer Unterfuchung, auf welchem 

Grundftein die Verfafjungen der VBölfer ruhen müffen, wenn 

fie eine dauernde Ruhe, Ordnung und Wohlſtand ver: 

bürgen jollen? Die beften Gefege find und Bleiben tobt, 

wenn fie nicht Durch die Religion belebt werden. Der 
Menſch ohne Gottesbewußtfein Fann Fein Geſetz und feine 

andere Obrigkeit erfennen, als feinen von der Selbſtſucht 

beherrfchten Willen. Man bat es tadelnswerth gefunden, 



Borlejungen über Kirchengefchichte. 703 

daß die franzoͤſiſche Geiftlichkeit nach der Februar-Revolution 

feine Sympathien für die vertriebenen Drleaniden an den 

Zag legte, fondern die Republif bereitwillig anerkannte. 

Die franzöfiiche Geiftlichfeit war den Bourbonen aufrichtig 

zugethan und treu, daher ihr zurücdhaltendes Benehmen 

gegen Ludwig Philipp. In diefem aber fah fie nichts 

'weiter als einen Ufurpator, da ſein Beſitz ſich weder auf 

das Recht ver Geburt, noch der Eroberung, noch der .all- 

gemeinen Bolfswahl gründete. Auch feine religiöfe Ges 

finnung war mehr als zweifelhaft , und feine Kuppelei 

in der Spanifchen Heirath6-Angelegenheit mußte das fitt- 

‚liche Gefühl des Klerus empören. In ber Unterrichto⸗ 

frage aber war er deſſen Gegner; für die Intereſſen des 

Bolts hatte er nichts gethan. Es galt, nachdem fein 

Thron’ geftürgt umd er vertrieben war, daß die Geiftlichfeit 

einen fehnellen Entfchluß faßte, um nicht ber Partei des 

Kommunismus einen Vorwand zu leihen, ihre Waffen 

gegen die Kirche zu Tehren, und bie allgemeine Unordnung 

zu verlängern. Die bereitwillige Anerkennung der Republit 

von Seiten der Kirche war die einzige Auskunft. Die 

improvifirte Regierung befam dadurch einen Anhalt, den 

fie dankbar anerfennen mußte. Das der Erzbifchof Affre 

von Paris, von welchem die erften firchlihen Erlaſſe aus» 

gingen, fein Feigling war, der nur feine Perſon retten 

wollte, fondern ein Mann, der für fein Vaterland fich auf- 

zuopfern Muth befaß, dies hat er fpäter bewiefen. In fo 

drangvollen Umftänden, wie diejenigen nach der Februar⸗ 

Revolution waren, ift nichts verberblicher «ale halbe Maps 

regeln, nur Entfchiedenheit kann retten. Diefe Entfchiedens 

heit bewies der Erzbifchof und rettete Sranfreich dadurch 

wahrfcheinlich vor einer alfgemeinen Auflöfung. Das ver: 
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bleidete Volk aber gewann die Ueberzeugung, daß die Kirche 

nicht zwiſchen ihm und feinem Idol von politifcher Freiheit 

ftehe, wodurch es allein Rettung aus feinem Elende er- 

wartete. Hätte Ludwig Philipp nur Einige feiner Millie— 

nen Franfen verwendet, um dem jchauderhaften Elende 

vieler unfchuldigen Familien in Paris ein Ende zu machen, 

fei es, daß er menfchliche Wohnungen für fie baute, ſeh 

ed, daß er ihnen einen Herd in Afrifa gründete, er hätte 

wenigſtens ein dauerhaftes Andenfen hinterlaflen. Welche 

großartigen Denkmale zum Beſten der. Menfchheit haben 

die Könige und Fürften des Mittelalters geichaffen; pracht: 

volle Dome, Erziehungs» und Kranfenanftalten, Klöfter, 

meist Zufluchtsftätten für Mädchen aus den gebildeten 

Ständen u. ſ. w. Was ift aus diefen Anftalten geworden? 

Der Fiskus hat fie eingezogen, verfauft, verfehenft, oder 
fich jelbft darin nicdergelafjen. Ja die Unterhaltung von 

Schulen und Kirchen, für die jene Stiftungen forgen muß: 

ten, fallen noch überdied den Gemeinden zur Laft, das 

tägliche Almofen aber, was jene Anftalten ſpendeten, ift 

der Armuth meift verloren gegangen. Seitdem die Völfer 
ihre Fürften nur aus Geboten und Verboten fennen, und 

zwifchen ihnen und den Fürften das Heer der Beamten 

wie eine Wolfe vor der Sonne fteht, ift die Liebe und 

Ehrfurcht der Unterthanen erfaltet. Noch heute find die 

Jnfpectionsreifen Friedrichs des Großen in Schlefien in 

gejegnetem Andenfen. Wehe den Beamten in deren Bezirf 
eine Hungerpeft, wie voriges Jahr in DOberfchlefien, erft 

nachdem fie Monate lang gewüthet, zu feiner Kenntniß 

gefommen wäre. Friedrichs Krüde war ein gefürdhteter 
Zepter, aber nicht für die Untertbanen, fondern für die 

Behörden. Aber nicht nur, daß die Regierungen neuerer 
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Zeit die alten wohlchätigen Inftitute aufgehoben, gejchweige 

denn, daß fie felbjt welche errichtet, fo legten fie auch den 

Stiftungen von Privaten in der Regel umüberfteigliche 

Hinderniſſe entgegen. Man denfe an die projectirte wohl: 

thätige Stiftung auf Nonnenwertb. Die Kirche in Deutfch- 

PBiefar würde wahrfcheinlich heute noch nicht erbauet fein, 

auf feinen Fall in fo großartigem Styl, wenn ed von ber 

Regierung in Oppeln allein abgehangen hätte. Ludwig 

Philipp hatte Berftand für das Intereſſe feiner Dynaftie, 

aber fein Herz für fein Volf, darum wandte es ihm in 

der. Prüfungsftunde den Rüden. Sein Minifter Guizot 

klagt jeßt in einer glänzenden Schrift die Fdee der Demo- 

fratie an, als jei fie an allem Unbeil fchuld, aber warum 

hat er in feiner langen Herrichaft auch gar nichts gethan, 

um die Jdee der Demofratie zu entiwaffnen oder zu paras 

Ivfiren? Cie ift doch nicht über Nacht aus der Erde hers 

vorgewachjen. Guizot gleicht einem Arzt, der eine vors 

trefflihe Diagnofe ftellt, aber von der SHeilsmittellehre 

nichts verfteht. Mehr gelernt hat Thiers, deſſen Ohr'ven 
Forderungen des Klerus rüdfichtlicy des Unterrichts zus 

gänglicher geworden, um Frankreich von der Herrichaft 

des Communismus zu retten. Guizot befennt zwar auch, 

daß, wenn das Chriftenthum im unferer Zeit mächtiger 

wäre, ald es ift, fo würden die Lehren der politifchen 

Neformatoren der Gegenwart ſchon längſt als dasjenige 

erfannt worden fein, was fie find, nämlich als jämmerliche 

Thorheiten. Er hat Recht, aber warum hat er ald Minifter 

fo gut wie nichts gethan, um das Ehriftenthum mächtiger 

zu machen, oder warum zeigt er nicht, wie es mächtiger 

werden könne. Der Geift des Ehriftenthbums hat fidy nicht 

‚geändert, er iſt noch fo mächtig wie vor Jahrhunderten, 
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wo er die Franken, Alemannen und Gothen der chriftlichen 
Eultur entgegenführte; auch an Herolden fehlt es ihm in 
Sranfreich nicht, dies beweifen die zahlreichen Mifftonäre, 
die es ausfendet, aber freilich, wenn das Chriftenthum 
wieder mächtig werden foll, muß es frei fein; die Regier 
rung muß feine Lehrs und Erziehungsinftitute nicht unter 
die Gontrolle einer Univerfität ftellen, an deren Spige 
dem Chriſtenthum feindliche Philoſophen ftehen. Diefe 
‚Freiheit des Unterrichts, von der das fünftige Schidjal 
Frankreichs abhängt, und welche die Geiftlichfeit vergebens 
von Qubwig XVIII., Garl X. und Ludwig Bhilipp er: 
flehte, und durch die allein die völlige politiſche Wieder 

geburt des erfchlafften Reiches zu Stande gebracht werben 
kann, hofft fie endlich von der Republif zu.erhalten. Kann 
man ed ihr daher verargen, wenn fie weder eine Sehnſucht 
nach der Rüdfehr der Bourboniden noch der Orleaniden 

verſpürt, da beide Dynaftien ſich gleich unfähig gezeigt 
Haben, die Wiedergeburt des Landes zu bewirken. Franf- 

reich fcheint fehr müde, fehr entfräftet zu fein; feine Schu: 
ien find im elendeften Zuftande, unter dem verdammenden 
Schatten der Univerfität; die Fieberfchauer der falfchen 
Doctrinen, wie fie Guizot nennt, haben es ſo abgemattet, 
daß es faft gleichgültig den großen Ereigniffen in Deutfch- 

land und in Italien zuſieht. Es bedarf wahrlich einer 
‚ftärfenden Doetrin, und dieſe reicht nur der Geift des 
Chriſtenthums. Bor ihm fliehen al die LXeidenfchaften, 
welche jegt die Geſellſchaft zerfleifchen,, wie bei anbrechen- 
‚dem ‚Tage die Schatten der Nacht. Es kann ſich erbofen, 
die Eatholifche Kirche, der sanzugehören ſich Frankreich nicht 
mehr fchämt, hat ein unvermwüftliches Lebensprinzip. Aber 
alle Berfaffungen, die nicht auf religiöfem Grunde ruhen, 
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ſind Gebäude auf Sand errichtet. Sie halten einige Zeit 

aus, aber die nächfte Fluth reißt fie mit fich fort.“ 

Nicht minder ſchön und beherzigenswerth ift was 

S. XIV fi. über Deftreich feit Zofeph II. gefagt wird. 

„Ich din weit entfernt, die guten Abſichten Joſephs IL., 

feine Voͤlker glüdlich zu machen, zu verfennen; er fehlte _ 

wur darin, daß fie alle nach feiner Façon glüdlich fein 

folten. Er war ein liberaler Tyrann im Faiferlichen Burs 

pur, ein Nachbild von Julian dem Abtrünnigen, nur daß 

Diefer einem rational» phantaftifchen Heidenthume, Sofeph 

aber dem flachften rationalen Chriftenthume hulpigte. Beide 
gleich eitel, gleich hochmüthig, affectirten dennoch eine 

Verachtung ihrer durch Geburt ihnen zugefallenen Hoheit; 

beide wollten an demfelben Tage, wo fie ausgefäet, auch 

erndten ; der eine verhöhnte das Ehriftenthum zu Gunften 

‚feines heidniſthen, der andere die Fathofifche Kirche zu 

Gupften feines chriftlichen Vernunft-Idols; Julian war 

fo beſchraͤnkt, daß er durch Einführung chriftlicher Inſti— 

tutionen dem Heidenthume glaubte aufbelfen zu Fönnen, 

Joſeph hob alle Bruderfchaften auf, und verorbnete ein 

Feſt der allgemeinen Nächftenliebe! Quelle betise! Julian 
wollte eine ‚untergegangene Zeit -zurüdrufen, Sofeph 

arbeitete einer zerftörenden Zufunft in die. Hände. Joſephs 

eigenmächtiges Berfahren in Staat und Kirche war revo» 

Iutionär, »denn jede -eigenmächtige Verlegung des beftehen> 

den Rechtes, fie mag von oben ausgehen und nach unten 

zu gerichtet fein, oder. von unten nach oben, ift revolutios 

närer Natur. Joſeph ging noch weiter, er ſchuf einen 

Bureaufratiemus, der noch heute feines Gleichen fucht, 

und ordnete demfelben die Kirche unter. Er nahm ihr 

jede freie Selbftbewegung , und erniedrigte fie. zur Magd 



708 Ritter, 

des Staates. Die bifchöflihen Stühle wurden in ber 

Negel mit Faiferlihen Schulräthen befegt, denn dieſe burfte 

man nicht erft drefiren. Auf die Zügellofigfeit einer meift 

gegen die Kirche gerichteten Preſſe folgte unter Franz 1. 

ein Genfurzwang, der feines Gleichen fuchte. Die Doctrin 

wurde durch Lehrbücher, die der Docent nicht aus ben 

Händen legen durfte, eingezwängt. Bür ausgezeichnete 

Männer, wie Ö...... ‚9... gab es feine Katheder; 

rifonirende Zeitungen und Zeitfchriften konnten nur vom 

Auslande bezogen werden, vorausgefegt, daß je Die öfter: 

reichifche Staatsomnipotenz- nicht in Zweifel zogen, Con» 

troversfchriften, felbft wenn fie rein wifjenfchaftlich gehalten 

waren, durften in Defterreich weder gedruckt noch verkauft 

werden. Daß im Folge folder Bevormundung eine gei- 

ftige Indolenz für höhere, als Kunft oder materichle In— 

terefien, nicht ausbleiben Fonnte, liegt am Tage. Dennod 

hat Defterreich fehr achtungswerthe Gelehrte. Indeſſen 

fo ſtrenge die öſterreichiſche Cenſur war, konnte man doc 

die meiften fhlechten Bücher , befonderd wenn fie gegen 

das geltende Regierungsfpftem gerichtet waren, leicht zu 

lefen erhalten, zuweilen fogar wurden fie von den Beamten 

felbft angeboten. Es ſchien, als wollten fie durch dieſes 

Naſchen und Darreichen verbotener Frucht zeigen, wie ver- 

hat ihnen felbft die ftrenge Bevormundung fei, und wie 

reif auch fie zu größerer Freiheit wären). Kurz nichts 

hat das Metternich’fche Regierungsſyſtem bei den gebilve- 

ten Klaſſen jo verhaßt gemacht, als: die faft findifche Be: 

vormundung durch die Genfur. Eine ‚wahre Ironie des 

1) Uebrigens verdient die Treue der öfterreichiichen Beamten gegen 
die Regierung im Jahr 1848 ihre volle Anerfennung. 
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Schickſals aber war es, daß die Studenten der Wiener 

Univerfität, von deren Eriftenz man faum etwas mehr 

wußte, den Urheber der Carlsbader Beſchüſſe zum Rückzuge 

nöthigten. Indeſſen bei allem Brennmaterial, welches in 

Wien und Prag fich angehäuft hatte, und durch die Vers 
handlungen des Berliner Landtages im Jahre 1847 Feuer 

zu fangen begann, glaubte man doch nicht daran, daß fo 
lange Metternich das Steuerruder des Staates führe, und 
Sedlnigki der Polizei vorftehe, der Kefjel fpringen würde. 

Die ftrenge Eenfur und das Polizei-Regiment in Oeſter— 

reich haben jedoch das Gute gehabt, daß die Bewohner 

fleiner Städte und des Landes mit wenig Ausnahmen 

gläubig geblieben find. Wenn die Negierung auf diefen 

Grund bauet, die bifchöflihen Etühle mit frommen aber 

auch gelehrten Männern befegt, Diefelben von dem Joche 

der Bureaufraten befreit, den einzelnen Nationalitäten 

eine freie Entwidelung vergönnt, und tücdhtige Docenten 

auf die academifihen Lehrftühle beruft; fo kann es hoffen 

am erften wieder unter allen erfchütterten Staaten in den 

Hafen einer geregelten und ruhigen Verwaltung einzu: 

laufen. Es bat noch alle Elemente in fich, der mächtigfte 

und glüdlichfte Staat auf dem Gontinent von Europa zu 

werden. Selbft feine Beamtenwelt ift vielleicht zuverläßis 

ger und unterrichteter als in andern deutſchen Staaten, 

denn die auf den öfterreichifchen Univerfitäten eingeführte 

Disciplin nöthigte fie zur Erlernung pofitiver Kenntniffe 

und bewahrte fie vor hohlen Theorieen, die nur die Ohren 

figeln, darum bat Defterreich fich auch fo rafch von feinen 

Schreden wieder erholt.“ 

Der Raum verbietet ung, Weiteres aufzunehmen, 

und wir theilen darum nur noch den fehonen und fehr 
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zeitgemäßen Sag auf S. KVHI mit, der aljo heißt: 

„Jede Rechtsverletzung, die der Staat als ſolcher begeht, 

ift eine Wunde, die er fich felbft beibeingt. Er verlegt 

im Bolfe dasjenige, was er wahren foll, das Rechtsgefühl. 

Iſt dies aber im Volke durch eine Reihe vom Berlegungen 

entweder abgeftumpft, oder wild gemacht, oder beides zu- 

glei, dann refpeftirt es auch das: Recht der Obrigfeit 

nicht mehr.“ | 
Zum Schluffe endlich können wir einen Heinen Tadel 

nicht unterdrüden. Ritter hätte für feine Vorträge einen 

natürlichen und ſachgemaͤßen Schlußpunft gewonnen, wenn 

ee mit dem Siege dead Chriſtenthums unter Conſtantin ger 

endet hätte. Wollte er aber noch die nachfolgende Ent- 

widlung des chriftlichen Lehrbegriffs berühren, jo durfte 

er nicht: blos den Arianismus, Neftorianismus und Mor 

nophyſitismus befprechen,. er mufite vielmehr die Gejchichte 

des ganzen chriftologifchen, ſowie auch die ded anthro-- 

pologifchen Streited in fein Bereich ziehen. 
Hefele. 

— — — —— 
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J. 

Ein freimüthiges Wort für die Keſorm der theologifchen 

Studien in Geſterreich. Bon Johann Michaet Häusle, 

Doctor der Theologie, E. E. Hoffaplan und zweiter Stus 

diendireetor in der höhern weltpriefterlichen Bildungs- 

anftalt ber St. Auguflin, emeritirter Brofeffor der Kirchen- 

gefehichte und des KHirchenrechtes an der fürftbifchöffich- 

tbeologifchen Lehranftalt zu Briren, Mitglied ver tbeologifchen 

Facultät an der Wiener-sHochfchule. Wien, 1849. 

Daß der bis auf die neuefte Zeit befolgte theologifche 

Lehrplan auf den öfterreichifchen Univerſitäten in manchen 

Punkten mangelhaft und unzwedmäßig fei, hat man felbft 

höhern Orts fchon vor Jahren faktifch eingeftanden, indem 

man gelehrte Männer mit der Ausarbeitung eines neuen 

Studienplanes beauftragte, der jedoch erft nach zwölf Jah⸗ 

ren vollendet und der Studienhofcommiſſion erft zus Ges. 

nehmigung vorgelegt wurde, als diefelbe bereits ihrer Aufs 

Iöfung entgegenfah. Das neue Minifteriun bes Unterrichtes, 
das an ihre Stelle trat, betraute bald darauf einen Pro⸗ 

feffor der theologifchen Facultät zu Wien mit ber Auss 

arbeitung eines neuen theologifchen Lehrplanes. Unſeres 

Wiffens ift e8 Hr. Prof. Dr. Scheiner, von deſſen fonft 

befannten umfafjenden Kenntniffen und reicher Erfahrung 

im theologifchen Lehrfache fich eine lobenswerthe Löfung 

feiner Aufgabe im Voraus erwarten ließ, und wir fchen« 

fen Hrn. Dr. Häusle vollen Glauben, wenn er fagt: 

„Sein Entwurf eine® theologifhen Studienplanes trägt 

der Wiſſenſchaft, dem Fatholifch-Firchlichen Standpunkte und 



712 Häusle, 

den ganz neuen Zeit: und Univerſitätsverhältniſſen gleich— 

mäßige und volle Rechnung“ (S.4 b). Da jedoch Diefer 

Entwurf dem Minifterium längft übergeben war, ohne das 

legtered irgend einen Schritt in der Sache that, vielmehr 

das Gerücht ſich verbreitete, „daß man von mehreren Sei— 

ten her den älteren Studienplan neuerdings in Erebit brin- 

gen möchte“ (S. 4 b); fo fühlte ſich der Verfaſſer vor: 

liegender Reformvorfchläge gedrungen, nicht nur auf ben 

dem Ulnterrichtsminifterium überreichten neuen Lehrplan, 

mit dem er im Wefentlichen einverftanden- ift, aufs neue 

aufmerffam zu machen, fondern auch feine eigene, Meinung 

in der fraglichen Sache freimüthig auezufprechen. Ber: 

möge feiner im Titel angebeuteten bißherigen Laufbahn 

und Stellung, die ihm auch öfters zu Vorträgen über 

den organifchen Zufammenhang der theologischen Disciplinen 

Anlaß gab, durfte er fich zu folder Meinungsäußerung 

wohl für berufen halten, und daß er es wirflid war, 

fcheint uns am beften aus der Art und Weife hervorzus 

gehen, in der er fie abgegeben hat. 

Damit wollen wir jedoch keineswegs zu allen in dem 

„freimüthigen Wort“ vorkommenden Anfichten und Bes 

hauptungen unfere Zuftimmung gegeben haben; jedoch bie 

Ideen und Grundfäge, von denen dabei ausgegangen wird, 

jcheinen uns fo treffend und beherzigungswerth , und viele 

der gemachten Borfchläge fo zeitgemäß und den Forderungen 

der Wiffenfchaft und des Acht Firchlichen Geiftes fo ents 

fprechend,, daß ihnen unſeres Bedünkens nicht blos in 

Defterreich,, fondern auch anderwärts Beachtung und An: 

erfennung zu wiünfchen wäre. 9*. 
Wenn Hr. Hänsle gleich im Anfang ſagte, es ſei 

„eine anerkannte Nothwendigkeit, daß die volle und freie 
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Wiffenfchaft in Verbindung mit ächt Firchlicher Gefinnung 
von nun an in den theologifchen Hörfälen walten, daß 
ber neuen Zeit ein meuer Klerus gegenüber treten müfle. 
Denn nur ein tüchtiger, ein wiſſenſchaftlich, ein geiftig 
und geiftlich gebildeter, zum Haren Bemwußtfein feiner nun« 
mehrigen Aufgabe und zur wahren, aller Einfeitigfeit 
und Engherzigfeit baaren Freiheit und Eelbfiftändigfeit 
erzogener Weltpriefterftand werde fich die nöthige Elafticität 
bewahren, um die alte und die neue Zeit für das firchliche 
Gebiet auf die rechte Weife mit einander zu verföhnen ;“ 
fo werben fich die zum Theil etwas grell lautenden, viels 
leicht auch anftößigen Ausdrüde aus befannten Vorgängen 
und Ereigniffen wohl leicht entfchuldigen oder fogar recht: 
fertigen laſſen, und wer es mit der theologifchen Wiffenfchaft 
und ber Förderung Acht kirchlichen Sinnes und Lebens 
aufrihtig gut meint, wird im Wefentlichen nur zuftimmen 
und der rüdjichtslofen Freimüthigfeit des Hrn. Berf. feine 
Anerkennung und Achtung zollen müffen. Auf Ref. wer 
nigftens hat feine Schrift vom Anfang bis zum Ende 
den Eindrud gemacht, daß es nicht bloß leere Worte feien, 
wenn er verfichert, es fei ihm nirgends um Perfonen, fon: 
dern überall um die Sache felbft zu thun geweien, und es 
jet ihm manchmal ſchwer angekommen, bie Sache höher 
ftellen zu müſſen als die Berfonen (S. 18 b). 

Zuerft redet Hr. Häusle von jenem „in zwölfjähriger 
Vorbereitung veralteten“ Studienplan , und hebt mitunter 
Gebrechen hervor, die von einer wirklichen Einführung 
defielben mancherlei Mißftände und Nachtheile befürchten 
ließen. 

Dann geht er zur Darlegung feiner eigenen Anfichten 
über und erklärt fich zunächft gegen den v orgefchriebenen 

Sheol. Duartalfärift. 4849. IV. Heft. 46 
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Gebrauch der lateinifchen Sprache. Er ift nicht abjelut 

gegen die lateiniſche, aber entfhieden für bie 

Mutterfprache und für einen „lediglich facultativen Ger 

brauch des Lateiniſchen“ (S. 5. a). Wir glauben dieſem 

um fo mehr beiftimmen zu follen, als unferes Wiſſens 

ſelbſt die Studirenden aus Böhmen, Ungarn ıc., die nad 

Wien kommen, in der Regel fo viel Deutſch verftehen, daß 

fie deutfche Vorlefungen befuchen können, und hauptfächlich 

auch deßwegen nach Wien gehen, um ſich mit der deutſchen 

Sprache und Literatur mehr befannt und vertraut zu machen. 

Und wenn Hr. H. nicht abfehen fann, „wie den ber Deuts 

ſchen Sptache unfundigen Zuhörern aus gewiſſen öfter, 

reichifchen Provinzen mit dem Tateinifhen Bortrage 

blos einiger theologifcher Disciplinen wahrhaft gedient 

fein könnte“; fo wird dies wohl bei den meiften unbefanger 

nen Beurtheilern ebenfo der Fall fein. Ohnehin fann ed 

Ref. nicht recht wahrfcheinlich finden, daß der Hauptgrund 

für den Gebrauch der lateinifchen Sprache in der mangeln- 

den Kenntniß der deutfchen auf Seite der Stubirenden aus den 

nicht deutfchen Provinzen Defterreich6 liege; denn in dieſem 

Falle wäre für die andern Facultäten derfelbe Grund zum 

Gebrauch der lateinifchen Sprache vorhanden, wie für die 

theologifche, und doch werben die Borlefungen in allen Facul⸗ 

täten außer der theologifchen deutſch gehalten, und deßunge⸗ 

achtet von Zuhörern aus Ungarn, Böhmen ır. befucht. Die 

fremde Nationalität ſcheint alfo dem Gebrauch der deutfchen 

Sprache fein Hinderniß zu fegen, und fie fann es wohl um 

fo weniger, als in Böhmen, Polen, Ungarn gar viele theils 

völlig deutfche, theild gemifchte Orte vorfommen, die fofort 

theilweife oder durchweg folcher Geiftlichen bedürfen, die 

der deutfchen Sprache mächtig find. In Betreff Ungarns 
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wenigſtens fagt die „Wiener SKirchenzeitung“ von Dr. 

Brunner: „Ilm zu begreifen, wie fehr die deutiche Sprache 

auch. in Ungarn überwiegend auftritt, genügt die ftatiftifche 

Wahrheit, daß die deutfche Sprache in 271 Pfarreien 

allein gebräuchlich ift, in 247 vorherrfcht, und in 438 

mit einer andern Sprache noch gebraucht wird“ (2. Jan. 

1849). Wenn fich Aehnliches, wie uns fcheint, auch von 

andern nicht. deutfchen Provinzen Defterreichs fagen läßt, 

fo folte man doch ein fo nahe liegendes und wirkffames 

Mittel, die nicht deutfchen Stämme mit deutfcher Literatur 

und deutfchem Wefen befreundeter zu machen und damit 

zugleich auch ihre Sympathieen für das öfterreichifche Kais 

ſerhaus und den Eentralpunft der öfterreichifchen Monarchie 

mehr zu beleben und zu ftärfen, nicht unbenügt laſſen, 

und die Gelegenheiten, ihnen die deutfche Sprache geläufig, 

lieb und werth zu machen, nicht zu umgehen, fondern viels 

mehr zu vervielfältigen fuchen. Wollte man aber die noths 

wendige Bertrautheit des Fatholifchen Klerus mit der latei⸗ 

nifchen Sprache, die eine beftändige Uebung erfordere, als 

Grund ihrer theilweifen Beibehaltung in den theologifchen 

Borlefungen gelten machen, fo könnten wir einfach an die 

deutfchen theologifchen Facultäten und bifchöflichen Schulen 

erinnern, wo alle Borlefungen deutfch gehalten werben, 

und doch die Geiftlichen (traurige Ausnahmen gibt es 
überall, und wohl auch in Defterreich felbft) fo viel und 

noch mehr Tateinifch verftehen, als ihnen gerade für ihren . 

Beruf fchlechthin nöthig if. Durch firengere Betreibung 

der lateinifchen Philologie in der philofophifchen Facultät, 

durch das Lefen patriftifcher und fcholaftifcher Schriften, wo 

etwa lateinifch eraminirt werden fönnte, durch lateinifche 

Auffäge aus den verfhiedenen Fächern der Theologie, wozu 

46 * 
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pafiende Themata zu geben wären, wie es unfers Wiflens 

im Alumnate jetzt ſchon durch den Herrn Erzbifchof geichieht, 

fönnte die nöthige Vertrautheit mit der (ateinifchen Sprache 

ohne Zweifel hinlänglich unterhalten werden. 

Bei Beantwortung der Frage ſodann, „in welcher 

organifchen Gliederung die theologiichen Lehrgegenftände 

auf einander folgen ſollen“, ftellt Hr. H. zuvörderft den 

Sag auf, „es liege in ber Natur der Wiffenichaft, 

daß der hiſtoriſche Theil derfelden dem ſy ftematifchen, 

und daß diefe beiden dem praftifchen Theile, oder 

daß die einfache und vollftändige Darlegung bed Inhaltes 

— ver VBerftändigung über diefen, und daß der Inhalt 

und die Berftändigung hierüber der praktiſchen 

Anwendung vorangehen“. Dem zufolge würde 

Theorie und Geſchichte der Religion und 

Offenbarung bis zur Gründung der chriſtli— 

hen Kirche das erfte Hauptglied im Organismus 

der theologifchen Disciplinen bilden, und dann ald zweites 

die Geſchichte der chriſtlichen Kirche fich anſchließen. Beide 

würben die hiftorifhe Theologie ober den hiſtor i⸗ 

ſchen Haupttheil der Theologie und zugleich die 

Baſis und Quelle der ſyſtematiſchen bilden, die 

ſofort als Dogmatik und Moral auf ſie zu folgen 

hätte; und jetzt erſt würde ſich die Apologetif anfchlies 

gen. „Erft auf der Grundlage der Kirchenge— 

fchichte, der Dogmatik und Moral (läßt fich die 

Apologetik des Chriſtenthums und der Kirche 

erbauen. Dieſe ſchließt alſo mit wiſſenſchaft— 

licher Nothwendigkeit als drittes Glied den 

zweiten oder den ſyſtematiſchen Haupttheil der 

Theologie. Und nun kommt unter dem Geſichts— 
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punfte der rechten auf die wahre Theorie, auf 

Religions » und Kirchengefchichte, Dogmatif, Moral und 

Apologetif geftügten Praris die Wiffenfchaft der 

äußern und innern Leitung und Regierung der Kirche. 

Die nach dem dreifachen Amte Ehrifti und der Kirche 

ebenfalls dreitheilige, in die chriftliche Didaktik, Liturgif 

und die eigentliche Eeelforge zerfallende Baftoraltheos 

‚logie und die Kirchenrechtswiflenfchaft bilden den 

dritten oder praftifchen Haupttheil der Theologie 

und ſchließen fo das großartige wiſſenſchaftlich 

geordnete und organifh zufammenhängende 

Gebäude”. 

Hiebei find die theologifchen Hilfswifjenfchaften und 

Nebenfächer noch nicht in Betracht genommen. Diefe follen 

zugleich neben den eben genannten Hauptlehrgegenftänden 

hergehen. Theologifche Encyelopädie fönne vorausgehen oder 

den Schluß machen; erfteres fei jedoch ziwedmäßiger. Sie 

laffe dann „als unmittelbare Einführung in das theos 

logifche Studium den jungen Theologen gleichfam von einer 

Höhe herab die weite Randfchaft der theologifchen Disci— 

plinen überfchauen, um deſſen Auge vorläufig an einzelne 

Ruhepunfte und an den überall durchgehenden Grundges 

danfen zu gewöhnen“, Sener Theorie und Gefchichte der 

Religion x. fol gleich anfangs Einleitung in die biblifche 

Eregefe und gründliche Ueberfiht der Bücher des alten 

Teftaments zur Seite gehen, an deren Stelle nachher alt» 

teftamentliche Eregefe treten und patriftifchseregetifche Llebuns 

gen hinzufommen , fpäter curforifche Lefung des neuen 

Teftamentsd eintreten ıc., worüber in Betreff des Einzelnen 

der Lehrplan felber zu vergleichen. 

Es läßt fich nicht verfennen, daß dieſer Lehrplan im 
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“ Ganzen auf einer tiefen Durchſchauung und großartigen 
Auffaffung des innern Zufammenhangs der verſchiedenen 

theologifchen Disciplinen beruht, wenn gleich da oder dort 

gegen Einzelnes fich noch Bedenklichkeiten erheben ließen, 

wie 3. B. gegen die Stellung der Apologetif an’d Ende 

der foftematifchen Theologie, als deren Abſchluß; oder 

gegen die Aufnahme ver häuslichen und politifchen Alter; 

thümer der Hebräer in die Gefchichte der Religion und 

Dffenbarung (S. 12. a.); oder gegen die Ausſchließung 

der „biblifchen Literatur A. u. N. 3.“ (worunter biblifche 

Archäologie, biblifche Einleitung und biblifche Hermeneutif 

und Kritif gemeint ift) vom Hauptorganismud der theo— 

logifchen Disciplinen blos darum, „weil fonft der Unters 

fchied zwiſchen ver Aufgabe der biſchöflichen Lehr 

anftalten für Theologie und der theologifchen 

Fakultät auf Iniverfitäten nicht genug feitgehalten 

werden Fönne“ und diefe Literatur auch nur eine pros 

pädeutifche Bedeutung habe (©. 9. b). 

Befonders zu loben ift aber, daß Hr. H. mehrere 

bisher nicht obligate Disciplinen in feinen Studienplan 

aufgenommen hat, wie namentlich Encyelopädie der theos 

logifchen Wiſſenſchaften, Apologetif, patrififch s exegetiſche 

Uebungen, Erklärung von Schriften der Scholaftifer. Einer 

befonderen Rechtfertigung wird dieſes wohl nicht bedürfen. 

Eben fo entfchieden muß Ref. beiftimmen, wenn Hr. 9. 

für den erften Jahrescurs auch noch philofophijche Bor: 

lefungen in Antrag bringt. Sollten legtere etwa über 

flüffig erfcheinen, weil ja für den Vortrag der philofophis 

ſchen Disciplinen die philofophifche Facultät vorhanden fei, 

und ihre Vorlefungen auch von den Fünftigen Theologen 

zu befuchen feien; fo wäre zu bemerken, daß befannter 
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Maaßen nicht jede philofophifche Vorlefung auch wirflich 

auf das Studium der Theologie, namentlicdy der fatholifchen, 

vorbereite, und ihr gleichfam in die Hände arbeite, daß 

vielmehr die neuerdings herrfchend gewordenen philofophis 

ſchen Syſteme in einem feindfeligen Verhältniß zu ihr 

ftehen. Wenn daher Hr. H. namentlih Metaphyſik und 
Moralphilofophie in die theologifche Yacultät herübers 

wünſcht, fo hat er ohne Zweifel ganz recht, nur dürfte 

vielleicht auch noch, namentlich in Hinficht auf das nach— 

ber vorkommende Kirchenrecht, die Rechtöphilofophie beis 

gefügt werben. 

Die Reformvorfchläge in Betreff der vorzutragenden 

Lehrfächer. führen unmittelbar auf die Frage nach dem 

Lehrerperfonal und der von dem einzelnen Lehrer zu über: 

nehmenden Stundenzahl. Hier hat Hr. H. für die Lehrer 

an den bifchöflichen Schulen und an den Univerfitätsfacultäten 

verfchiedenes Maaß. Wir fönnen das nicht fehlechthin und 

unbedingt mißbilligen, glauben aber doch, daß er den Erfteren 
mehr aufbürde, ald Menfchen, die nicht mit ganz unges 

- wöhnlichen Fähigkeiten und Kräften ausgerüftet find, in 

die Länge zu leiften vermöchten. Dagegen find wir ganz 
einverftanden mit dem Wunfche, daß „die Zahl der Unis 

verfitätsprofefforen nah der Anzahl der eins 

zelnen Bäder vermehrt werde, damit es ihnen mögs 

fich bleibe, mit der Wiffenfchaft ftetig fortzufchreiten und in 

derfelben auch literarifch thätig zu fein“ (17. b). Sol ein 

Univerfitätsprofeflor in mehr ald einem Fache thätig fein, 

fo wird diefe Zerfplitterung feiner Kräfte in den meiften 

Fällen auch Mangel, an Gründlichfeit zur Folge haben, 

und von literarifcher Thätigfeit und dießfallfigen Verfuchen 

zur Förderung feiner Wiflfenfchaft wird kaum eine Rebe 
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fein fönnen, Erwünſcht möchte e8 daher immerhin fein, 

wenn, wie Hr. H. vorfchlägt, die Zahl der ordentlichen 

Profefforen einer ſtark befuchten theologifhen Facultät, wie 

3. DB. in Wien, Prag, fich nicht blos auf fieben, fondern 

höher belaufen würde. 

Auch die Einführung von außerorbentlichen Profeſſoren 

und Privatdocenten ftatt der bisherigen Lehramtsadjuneten 

und Supplenten, die Hr. H. vorfchlägt, würde ficher ben 

MWetteifer junger frifcher Lehrkräfte mächtig anfpornen und 

in Kurzem erfreuliche Früchte bringen. 

Auch darin fcheint uns Hr. H. Recht zu haben, daß 

er für Wien insbefondere den Wunſch ausfpricht, daß Die 

höhere geiftliche, Bildungsanftalt bei St. Auguftin, nad 
den Zeiterforderniffen umgeftaltet und erweitert, in ein 

organifches Verhältnig zur Univerfität felbft gefegt, und 

die Vorftände derfelben dem Univerfitätslehrförper einvers 

leibt werden möchten (S. 18. a). Doc mangelt uns bier 

die fpecielle Kenntniß der in Betracht kommenden Ber: 

hältniffe und Einrichtungen, auf die ſich erft ein ficheres 

Urtheil bauen ließe. — — Zwar können allerdings alle 

möglichen Formen und Reformen den guten Geift nicht 

erfegen; und wo biefer fehlt, werben fie wenig Gegen 

bringen, werden auch fehwerlich je in erfprießlicher Weiſe 

zu Stande fommen, wo er fehlt. Aber darum find fie 

noch feineswegd von geringer Bedeutung, und wo ber 

gute Geift bereitd zur Geltung gefommen ift, oder doch 

nach folcher ringt, ift es einleuchtender Maaßen noch gar 

nicht gleichgiltig, in welchen Bahnen und Richtungen er 

wirffam fein müffe, und in welchem Grade feine Wirkfams 

feit durch zweckmaͤſige Einrichtungen gefördert, oder durch 

das Gegentheil gehemmt werde. Man wird es baber 
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immerhin wünfchenswerth finden dürfen, daß auch die theo- 

fogifche Facultät der Wiener Univerfität, wenn in allen 

andern dortigen Facultäten zeitgemäße Reformen vorges 

nommen werden, nicht einfach in ihrem alten Zuftand vers 

bleibe, fondern daß auch fie in gebührender Rüdficht auf 

den auch in Defterreich, wie es feheint, vielfach uns und 

antichriftlicy gewordenen Geift der Zeit, der nun einmal 

da ift und ſich durch geiftliche und weltliche Decrete und 

Machtfprüche nicht befeitigen läßt, in der Weife reformirt 

werde, daß dem, dortigen Klerus fein guter Einfluß auf 

das Bolf auch in der neuen Zeit nicht nur bleiben, fondern 

zunehmen fönne, und daß das Gleiche auf den öfterreichi- 

ſchen Univerfitäten überhaupt der Fall fein möge. 

Hr. H. aber fcheint und durch die freimüthige Dars 

legung feiner diesfallfigen auf gründlicher und allfeitiger 

Sachkenntniß beruhenden Vorfchläge den Dank aller Gut» 
gefinnten verdient zu haben. 

| Welte. 

6. 

Die katholifche Apologetik in Aanzelreden, oder: Ueue 

Apologien in fianzelreden über katholifche Glaubens- 

wahrheiten, gegenüber den Irrlehren alter und neuer 

Beit für Priefler und faien, von C. Greith, Dom⸗ 

decan, Official und Director der Stiftsbibliothek in St. 

Ballen. Schaffhaufen. Berlag der Hurter'fchen Budh- 

handlung. 1849. Preis des erften Bandes 1 fl. 30 Er. 

Wir freuen und, bem Berfafler der „Apologien 

in Kanzelreden“, die wir in biefer Zeitfchrift Jahrg. 
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1848. Heft DI. ©. 353 ff. befprochen haben, auf dem⸗ 

felben Felde wieder zu begegnen. Der Berfafler geht von 

der richtigen Anficht aus, daß die Hauptwahrheiten 

des Fatholifhen Ehriftentbums auf der Kanzel 

alffeitig begründet und beleuchter werden müflen, um den 

Gläubigen eine freudige Ueberzeugung ihres Glaubens bei» 

zubringen, und fie gegen Angriffe verführerifcher Irrlehrer 

ficher zu ftellen. In dieſer Abfiht gab H. Greith ſchon 

vor zwei Jahren einen Band von Apologien in Kanzel— 

reden heraus; er gibt felber an, in welchem Berhältnifie 

der neue Band zu dem frühern fteht: „ven Apologien in 

Kanzelreden über Fatholifche Glaubenswahrbeiten, bie vor 

zwei Jahren in der gleichen Berlagshandlung erfdhienen, 
fann der hier folgende Theil ald zweiter Band angereibt, 

oder aber für fich als felbftftändiger Anfang eines apolo- 

getifchen Werkes betrachtet werden, worin ic im Berbande 

mit andern Geiftlihen und Jugendfreunden in der Schweiz 

in einzelnen Sanzelreden die Hauptpunfte der chriftfatholis 

fchen Apologetif zu behandeln gedenfe. Wohl möchte damit 

einem waltenden Bebürfniffe im Bereiche katholischer Kanzels 

beredfamfeit für die gegenwärtige Zeit begegnet werden, 

wo, von der geiftigen Weltbewegung ergriffen, zahllofe 

Ehriften den unmittelbaren Glauben verlaffen, die Einen 

dem Zweifel, die Andern einem felbftgemachten Glauben 

oder Unglauben ſich in die Arme werfen — und fomit ber 
Fatholifche Religionslehrer, mehr ald es früher je der Fall 

war, in feinen öffentlichen Vorträgen bereit ftehen muß 

zur Verantwortung gegen Jeden, der von ihm Rechenfcaft 

fordert über feine Hoffnung , aber er thue es mit Sanft- 

muth und Ehrfurdt, wie der Apoftel lehrt.“ 

Diefe Lehre hat ber Herr Berfafler befolgt. Er hat 
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fich fern gehalten von aller heftigen und beleidigenben 

Polemik, und hat meift auf pofitivem Wege die Lehrpunfte, 

die er in Behandlung genommen, entwidelt und fie ber 

Veberzeugung feiner Zuhörer nahe zu bringen gefudht. 

Nur hie und da entgegnet er wirflichen Einwürfen von 

Gegnern; deſſenungeachtet ift aber bei der pofitiven Ents 

wiclung immer Rüdficht genommen auf etwa zu machende 

oder gemachte Einwürfe, ohne dieſelbe namhaft zu machen. 

Auf diefe Weife wird der apologetifche Zwed erreicht, ohne 

daß durch Borführung der ftreitenden Parteien irgend ein 

Leidenfchaftliched Moment eingemifcht wird. 

Diefer Band enthält dreizehn Predigten. Aus ber 

furzen Angabe ihres Inhaltes wird erfichtlicy werden, auf 

welche Bunfte der Verfaſſer in feinen apologetifchen Reden 

fein Hauptaugenmerk richtet. Die erfte Predigt handelt 

von der Größe Gottes in der Erniedrigung feiner Menſch— 

werbung. In der Erniedrigung feiner Menfchwerbung hat 

Gott geoffenbart 1. die Größe feiner ewigen Weisheit, 

II. die Größe feiner ewigen Liebe. Die zweite Predigt 

hat zum Thema: die Quellen unferer Erlöfung durch 

Ehriftus in der Fatholifchen Kirche, I. die Quelle der 

Wahrheit in ihrer untrüglichen Lehre, II. die Quelle der 

Gnaden in ihren heiligen Sacramenten. Die dritte: die 

erwige Dauer der Fatholifchen Kirche in der Welt und wie 

fie in unferer Seele zu Grunde gehen fann. I. Wir haben 
für das Heil der Kirche nichts zu fürchten, denn unter 

Gottes Beiftand kann fie nie zu Grunde gehen. II. Wir 

haben aber für das Heil unſerer Eeele Alles zu fürchten, 

denn ed fann für uns in den Gefahren der Welt verloren 
gehen. Die vierte: die wahre Religionsgefahr für das 

Bolf und wie fie von ihm abzuwenden if. I. Wie fann 
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ein Volk durch Gottes Strafe die Religion verlieren? 
I. Wie können wir dieſe Strafe Gottes von und abwen— 

den? — Die fünfte: Unſere Andacht zu Maria im bei: 

ligen Rofenkranze. I. Unfere Andacht zu Maria beruht 

auf guten Gründen. IL. Der heilige Rofenfranz ift ein 

Mittel, diefe Andacht zu Maria an den Tag zu legen. 

Die fechste: Notker der heil. Eänger von St. Gallen, 

J. dem jugendlichen Alter als ein Vorbild der alten Unfchuld, 

II. dem reifern Alter als ein Vorbild der alten Frömmigkeit 
und III. dem Greifenalter als ein Vorbild des alten Buß— 

geiſtes. Die fiebente: Die Verfuchung Ehrifti und ihre 

Bedeutung. hriftus ift in feiner Verfuchung uns I. zum 

Borbilde, wie wir in der Verfuchung Fämpfen follen und 

I. zur Kraft, um die Berfuchung fiegreich beftehen zu 

fönnen. Die achte: die Krankheit der Seele in der Sünde 

und ihre Heilquelle in der Buße, 1. die Eünde ift eine 

Krankheit der Seele, die mit ihrem Tode enden fann, 

Il. die Buße ift die Quelle des Heiles, wo für fie Rettung 

zu finden ift. Die neunte: die Beichte, I. ihre göttliche 

Einfegung und 11. ihre hohen Vortheile. Die zehnte: 
der Ablaß in der fatholifchen Kirche und in Bortiuncula, 

I. ſoll die Lehre vom Ablaffe in der Eatholifchen Kirche 

begründet und II. das große Vertrauen zu dem Abflaffe 

in Bortiuncula gerechtfertigt werden. Die eilfte: Das 

allerheiligfte Sacrament des Altares in feiner Wahrheit 

und Gnade. I. Was ift dieſes heiligfte Sacrament auf 

dem Altare zu unferer Anbetung ausgefegt und II. in 

unferem Herzen, und zum Genuffe dargereicht? Die zwölfte: 

Die Gewißheit unferer fünftigen Rechenſchaft vor Gott. 

1. Wir haben eine Rechenfchaft vor Gott abzulegen. IL 

Was follen wir alfo thun? Die legte Rebe ift eine Ans 
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rede an Brautleute bei Eponfalien, und fann als Ehe⸗ 
unterricht gebraucht werben. 

Sch habe den Inhalt diefer Reden angegeben, um 
dadurch zu zeigen, wie Greith aus dem reichen Schage 

der chriftfatholifchen Lehre und des chriftfatholifchen Lebens, 

ohne an eine fpftematifche Ordnung der Themate fich zu 

halten, gerade diejenigen Punkte herausgreift, deren tiefe 

Begründung und Bertheidigung in der Gegenwart vor 
Allem North thut. Die Menfchwerdung des Sohnes Got: 

tes ald das Myſterium, an das fich unfere ganze Religion 

anfnüpft, mit dem fie fteht und fält; die Zuwendung des 

Heils in der Kirche durch die Lehre und Gnadenmittel; 

die ewige Dauer der Kirche für fich, und ihre Verlierbarfeit 
für. ein verftodtes und entartetes Gefchlecht; die Andacht 
zur feligften Jungfrau Maria; das große Verderbniß und 

Elend der Seele in der Sünde und ihre einzige Rettung ; 
die heil. Beichtanftalt; der Firchliche Ablaß; das allerheis 

ligfte Sacrament des Altars, gewiß, es find dieſes lauter 

PBunfte, die man in unferer Zeit gegen die vielen Anfech— 

tungen wohl in Schug nehmen darf; und wenn fie in der 

gläubigen Ueberzeugung des chriftlichen Volkes feftgehalten 

werden, fo ift Vieles abgewehrt und Vieles gewonnen. 

In dem heil. Notker hat der Verfaſſer eine Berle der Kirche 

vorgeführt, welche die Früchte der gegenwärtigen gepriefes 
nen Zeit zu Schanden macht, wenn man jene in ihrem 

Glanze nur ftrahlen läßt, ohne daß man dieſe in ihrer 

Glanzlofigkeit aufzeigt, obgleich ed der Redner fo nebenbei 
gethan hat. — 

Ich Habe den Thematen auch die Dispofitionen ber 

Predigten beigefügt, um daran anfchaulich zu machen, 

wie die Sache immer in ihrer dogmatifchen Tiefe gefaßt 
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‚wird. Ebenſo tief begründend und tief in bie Sache eins 

gehend ift auch die Ausführung. Ich berufe mich bier 

auf meine Anzeige von den vor zwei Jahren erfchienenen 

apologetifchen Reden deſſelben Verfaſſers (Quartalſchrift 

Jahrg. 1848. 2. Heft S. 353 ff.). Was ich zum Lobe 

jener gefagt, gilt auch von biefen, denn fie find dem ganzen 

Character, der Darftellungs s und Behandlungsweife nad 
jenen gleih. Es ift überall eine reiche, man Eönnte fagen, 

bie und da faft überreiche Anmendung altteftamentlicher 

Schriftftellen, namentlich aus den Propheten, (es ift als 

ob der Verfaſſer die Vernachläßigung des alten Teftaments 
von Seite anderer Prediger gut machen wollte). 1leberall 

ift bei aller dogmatifchen Tiefe eine lebendige, anregende, 

mitunter bilderreihe Spradhe. Wir würden gerne zur 

Erhärtung diefer -unferer Anpreifung einige Stellen aus 

diefen Predigten wörtlich anführen, wenn es nicht zuviel 

Raum einnähme; und Predigtftellen, aus ihrem Zufammen- 

bange herausgerifjen, geben doch wiederum Fein treues 
Bild von einer ganzen Predigt und einer beftimmten Predigt 
manier. Wir müffen daher diejenigen, bie fich für derlei 

Sachen intereffiren, einladen, dieſe apologetifchen Reden 

felber zu leſen, und fich zu überzeugen, daß dieſe Predigten 

für Geiftliche und Laien von großem Nugen fein können, 

wenn fie recht gelefen und aufgefaßt werden. Wir müffen 

übrigens auch diefesmal bemerfen, daß ber Redner ſich 

von der Maſſe feines Stoffes oft zufehr mitfortreißen Lie, 
und dadurch die Ausführung oft das gewöhnliche Maaf 

einer Predigt überfteigt, und das Thema nicht fcharf und 
marfig genug fefthätt. 

Daß die Rede über den Ablaß nicht von Greith fei, 
ift dem Leſer fehr Leicht bemerklich, wenn es auch in ber 
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Vorrede nicht gefagt wäre. Diefelbe reiht ſich jedoch 

würdig den Reden Greith’8 an. Wenn in etwa folgen» 

den Bänden diefer Apologien auch von andern Kanzels 

rednern, wie in Ausftcht geftellt ift, Erzeugniffe aufgenom» 

men werben, fo fteht zu erwarten, daß Greith nur ges 

Diegene Arbeiten neben den Seinigen aufnehmen werde; 
und ift deßhalb zu mwünfchen, daß dieſes Unternehmen gut 

aufgenommen und deſſen Fortführung ermöglicht werde. 

Bendel, Stadtpfarrer. 

T. 

I. Praktifche Anleitung zum apofolifchen Arankenbeſuche 
von Tobias Lohner. Aus dem Lateinifchen von M. 

v. Auer, Priefter. Tübingen, 1849. Verlag der H. 

Laupp’fchen Buchhandlung. Preis 1 fl. 

11. Handbuch der Pafloralmedizin für die Seelforger auf 

dem Lande. Bearbeitet mit befonderer Rüdficht auf die 

in den füddeutfchen Staaten geltenden Sanitäts » Gefege 

und DBerordnungen von Dr. Sr. J. Britzger, kathol. 

Pfarrer. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. v. Gietl 

in Münden. Ulm, Wohler'fhe Buchhandlung. Pr. 2 fl. 

1) Der Leberfeger des Kranfenbuches Nr. I. bemerft 

in feinem Borworte, daß er bei Durchlefung diefer Ans 

weifung zum apoftolifchen Krankenbefuche gefunden habe, 

diefelbe zeichne fich durch gediegenen Inhalt und praftifche 
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Anwendbarkeit aus. Diefes Urtheil, das er burdh ben 

davon gemachten Gebrauch beftätigt gefunden babe, babe 

ihn bewogen, diefelbe feinen Mitarbeitern im Weinberge 

bes Herrn zu gleihem Gebrauche zu übergeben. Das 

Urtheil des Weberfegers ift richtig. Die Anweifung ver- 

dient von recht vielen Seelforgern benügt zu werden. Wir 
wollen aber vorerft unfer Urtheil zurüdhalten und ben 

Inhalt des Buches felber fprechen laflen. 

Der Eingang behandelt die Wichtigkeit des Kranken— 
befuches, die Eigenfchaften des Seelforgers, der den Kran: 

fenbefuch übernimmt, was er bei demfelben überhaupt und 

im Befondern zu beobachten, welche Vorkehrungen und 

Vorfichtsmaßregeln er zu treffen habe und endlich wie der 

Kranke über feine Pflichten zu belehren fei. Da der Kranfe 

meiftens doppelt, an Leib und Seele, leidet, fo fpricht $. 7 

in drei Abfchnitten von den leiblichen, geiftlihen und einis 

gen andern Tröftungen, welche legtere man dem Kranfen 

gelegenheitlich beibringen fönne. Mit Recht fagt der Ver; 
fafler von der leiblichen Barmherzigkeit, als dem erftern 

Troft, fie. eröffne dem Priefter den Eingang in das Herz 
des Kranken. ALS geiftliche Tröftungen werden angeführt 
das Gebet, das heil. Meßopfer, die beizubringende Leber: 

zeugung, die Krankheit fommt von Gott, die vielfältigen 

Früchte der Krankheit, die Betrachtung der Gründe, die 

uns zur Geduld im Leiden ermuntern u. f. w. Wie man 

den Kranfen durch fromme Gedanken, aus der Leidens: 

geſchichte, Gebet, geiftliche Leſung und ein nügliches und 

tröftliches Gefpräch befchäftigen müffe, wie man ihn zur 
Uebung verfchiedener Tugenden, beſonders des Glaubens, 

der Hoffnung, Liebe, Reue und Ergebung anzuleiten habe, 
enthalten die 88. 7 und 8. Der $. 10 gibt an, was ber 
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Seetforger zu beobachten hat, wenn er vom Kranfen hins 
weggeht. Der 11., 12., 13. und 14. $. befchäftigt fich 
wait. der nähern und nächften Vorbereitung zum Tode. 
Bei der erftern fommen die Sterbfacramente, die verfchies 
denen Berfuchungen durch die Todesfurdht, durch die Ans 

Hänglichfeit an irdifche Güter, durch die Sorge um Weib 
und Kind zur Sprache; bei der legtern das Sterbkreuz, 
Die heil. Namen Jeſus und Maria, das Weihwafler, die 
Sterbkerze und die Sterbeabläffe. Der Schluß enthält 
Zuſprüche an Sterbende, eine Anzahl Pfalmen, Evangelien 
und Gebete, die der Seelforger beim Befuche oder am 
Schluſſe deflelden für Kranke und Sterbende zu fprechen hat. 

Die Grundfäge und Regeln, die dem Geelforger für 
ſich oder in feiner engern Beziehung zum Kranfen dieſer 
und diefer Art geboten find, find fehr Mar, einfach und 
richtig. Man fieht, daß fie der Verfafler ganz aus dem 
Leben und dem Umgange mit Kranken gefchöpft und mit 
vieler Umficht aufgeftellt hat. Wer immer fchon mit Krans 

fen einige Zeit umgegangen ift, muß zugeftehen, fo und 
nicht anders muß man handeln und reden. 

Die Quelle der am Schluffe der einzelnen Punkte ans 
gehängten zahlreichen Gebete, Evangelien, Pſalmen und 

Hymnen ift die heil. Schrift, das römifche Ritual, das 

Drevier, der reiche Schag der Kirche. Darum tragen fie 

ben entiprechenden Charakter an ſich. Sie find Fräftig 

und Far, beftimmt und bündig. 

Demerft muß noch werden, daß das Ganze inftruetiver 

Natur if. Das Buch will, wie die Vorrede fagt, eine 

Anweifung für die Eeelforger fein. Aus diefem Grunde 
fann es nicht eigentlich den Kranken felbft in die Hand 
gegeben werden. Zugleich wollen wir 

Deol. Onartalfrift. 1849. Heft IV. 47 
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2) die verehrlichen Lefer auf das neuefte und befanmt 

gewordene Werf über Paftoralmedizin von dem bairiſchen 

Pfarrer Dr. Brigger aufuerffam machen. Das Bud, 

dem gegenwärtigen Herrn Bifchofe von Rottenburg dedicirt, 

ift durch eine bedeutende medizinische Auctorität bevormwortet 

und in die gelehrte Welt eingeführt. Dr. von Gietl nämlich, 

Leibarzt des Königs von Baiern, Profeffor der mebizinifchen 

Klinif in München und Director ded allgemeinen Kranfens 

haufes dafelbft äußert fih in dem Worworte darüber alje: 

„Der VBerfaffer vorliegenden Werkes, von großer Xiebe zur 

Naturgefchichte befeelt, bat durch ein ganzes Jahr die 

Kliniken und Abtheilungen des hiefigen Hofpitald zu Stur 

dien und Beobachtungen am Krantenbette mit großem Eifer 

bejucht. Um fo mehr konnte er ſich als Priefter am Lande 

von dem Bedürfniffe überzeugen, daß die Seelforger am 

Lande Kenntniffe in der Diätetit und felbft in jenen Kranfs 

heiten befigen follen, welche bei den Landleuten am häufig: 

ften vorfommen. Daher dieſes Werk ein verbienftliches 

Unternehmen ift; zumal als jene Grenzen wohl eingehalten 

find, in welchen den Laien (in der Medizin) ein Rath 

geftattet fein fann, aber Uebergriffe in das rein ärztliche 

Handeln verhütet werden. Im Gegentheil werben ale 

ausgerüftete Priefter, als Rathgeber in allen Angelegens 

beiten der Landleute, um fo ficherer die Momente erkennen, 

in welchen ärztliche Hilfe zu fuchen if, und ed lönnen das 

durch am leichteften die am Lande fo häufig vorkommenden 

höchft beflagenswerthen Verſaͤumniſſe verhütet werden.“ 

So weit Herr v. Gietil. 

Da wir uns felbft fein competentes Urtheil über das 

vorliegende Buch zutrauten, haben wir einen gelchrten 

Medijiner um feine Anficht darüber erfucht, und dieſer 
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hatte die Güte, nicht nur das Buch aufmerffam durchzus 
gehen , fonbern auch folgendes Urtheil darüber uns mits 

utheilen: „das Werf ift feinem Zwecke entfprechend und 
gewiß für Seelforger fehr brauchbar. Doch merft man an 
manchen Punkten, daß es ein Dilettant, nicht ein Mediziner 

vom Fach gefchrieben hat, Eo wird darin z. B. die Anficht 

aufgeftellt, daß die Kräge durch Unreinigfeit entftehen könne, 

während dieß doch nur dur ein Contagium und zwar 

durch eine befondere Milbe möglich if. Mitunter find 

auch wichtige Sachen nicht angeführt, 3.3. bei der Arfenif- 

behandlung fehlt gerade das wichtigfte Mittel. Die Ab- 

fehnitte über Semiotif und Toricologie (Kranfheitszeichen 

und Vergiftung) find ziemlich fichtlich nur ein Ercerpt aus 

@ollegiens Heften, und fie hätten viel praftifcher, dem Zwede 

angemefjener abgefaßt werden Eönnen. Sicher wäre es, 

meiner Meinung nach, beffer gewefen, wenn der Verfaſſer 

die Klaflen der Gifte ausführlicher bezeichnet, die unter 

jeden Berhältniffe zu Dienften ftehenden geeigneten Gegen- 

mittel angegeben, nur beifpielsweife die einzelnen Gifte, 

welche hieher gehören, aufgeführt, das Uebrige aber dem 

Arzt überlafien hätte. Dover was foll e8 z. B. nügen, 

und wozu fol der Pfarrer wiffen, wie man Blaufäure 

unterfucht ? — Bei der Lehre von den anftedenden Kranf- 

heiten hätten die Träger des Eontagiums näher bezeichnet 

werden follen, damit der Geiftliche der Anftedung um fo 

feichter entgehen könnte. Auch fehe ich nicht das Beduͤrfniß 

ein, in einer Paftoralmedizin fo ausführlich über Magne: 

tismus, Syphilis u. dgl. zu ſprechen. Endlich hätten hie 

und da neben die termini technici auch die vulgären 

Ausdrüde gefegt werden follen, 3. B. ©. 181 neben 

Salpeterfäure der befanntere Ausdrud Scheider 

47 * 
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waffer. Habe ich bisher getadelt, fo muß ich zum Schluffe 

noch beifügen, daß Vieles in der That fehr praftifch ift, 

3. B. die diätetifchen Regeln bei Ependung der Eafras 
mente u. dgl.“ " 
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Heft 3, ©. 525, Zeile 15 von oben ift zu leſen: „dann in Kate 
— träumend geweien, und erft fpäter * u. ſ. f. flatt; „dann in 

ategorien geweſen, und träumend erft fpäter” u 



Neuefter Laupp ſcher Verlag. 

Die Nothiwendigkeit 
einer 

lebendigen Pflege des pojitiven Chriſtenthums 
in allen Klaſſen der Geſellſchaft. 

Den deutſchen Regierungen, zunächſt dem deutſchen Parlamente zur Wuͤrdigung vorgelegt 
von 

Dr. J. B. Hirſcher, 
Großherzoqllch Badiſchem Geheimen Rath, Domcapitular an der Metrovolitankirche zu Freiburg im Breisgau und Brofeffor der Theologie an der Univerfität daſelbſt. 

Bweiter Abdruck. 
4 Bogen gr. 8. Preis 15 kr. 

Die 

joeialen Zuftände der Gegenwart 
und 

die Rirde, 
Don 

3. B. Hirſcher. 
Vierter Abdruck. 

3 Bog. gr. 8. broch. 12 Er. oder 4 Nor. 

Die 

kirchlichen Zuftände der Gegenwart. 
Bon 

3. B. Hirſcher. 
Dritter Abdruck. 

6 Bogen. gr. 8. broch. Mr. —8 Nor. 



Tübingen. Im Berlage der H. Laupp’fihen Buchhand⸗ 
lung (faupp & Siebeh) if fo eben erfhienen und im allen 
Buchhandlungen zu haben: 

Zacordaire, P. H. Dom., Die Kanzelvorträge 
in der Notre» Dame: Kirche zu Paris. Aus dem 
Sranzöfifchen überfegt von Joſ. Lutz. Dritter Ban. 
Erfte Lieferung. Die Vorträge von 1848, 
14 Bogen gr. 8. brod. fl. 1. 12 fr. — 22 Nor. 

Diefe Reden ſchließen fi$ enge an ben borausgehenden 
ya ang an. Während jener von dem innern und äußern Leben 
h handelte, if in vorliegendem Zahrgange das innere und 

äußere Leben Gott Baters behandelt, fein inneres in der hl. Drei: 
einigkeit, fein äußeres in der Schöpfung der Welt, und bes 
Menfhen. Während die Reden bes frühern Jahrgangs die Boll 
kommenheit und Seligleit des Menfhen als leßten Zwed des 
Lebens und der Tätigkeit Chriſti darftellen, iſt ver Schluß jeder 
der vorliegenden Reden biefelbe Bolllommenpeit und Seligfeit, 
welde Bott Bater dem Menfgen in ber Schöpfung der Belt, 
in feiner Stellung als geiftiges, moralifches, phyfifches. religiöfes, 
fociales Weſen verfhaften will. Und wenn in den frühern Jahr: 
Hängen außer den hoben Waprheiten nit minder die edle Weiſe 
der Darftellung anzog, bie Wärme, die über das Ganze fih 
verbreitet, der Schwung ber Begeifterung, ber aus dem Ganzen 
fraplt, und das Herz im feiner innerflien Ziefe trifft, fo werben 
wir auch aus den vorliegenden Reden erfennen, daß die indeß 
Yorangefchrittene Zeit, weiche die edelſte Kraft bricht, unferem 
Redner nichts an feiner jugendlichen Frifipe und Lebhaftigkeit zu 
nehmen vermochte, und wir übergeben dem Publikum dieſe Reben 
mit dem Bertrauen, daß fie feinen geringern Beifall erndten 
werben, als die Reben der frühern Jahrgänge. 

Der Preis der beiden früheren Bände if fl. 5. 20 fi. — 
ar 3. 15 Nor. — Jeder Band wird au einzeln abge 
geben. 

Im Berlage von G. P. Aderholz in Bredlau ift forben 
erfihienen: 

Berbandlungen der zweiten Berfammlung bed 
Fatbolifchen Vereines Deutfchlande, am 9. . 
10., 11. und 12. Mai 1849 zu Breslau: Amtlicher 
Bericht, gr.. 8. geh. Preis 10 Ser, 
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